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ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (GIZ) åñáýÇÉÁ ÀÝ¹·ñÏáõÝ Ýááõ-Ñ³áõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÙÇ³íáñí³Í Ù»Ï ï³ÝÇùÇ ï³Ï: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ³½¹»óÇÏ ¨ ¹»åÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÝ áõÕÕí³Í - ³Ûëå»ë »Ýù Ù»Ýù ³ç³ÏóáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½³ñ·³óáÕ, Ó¨³÷áËíáÕ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ` ë»÷³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ¨ Çñ»Ýó Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ μ³ñ»É³í»Éáõ ·áñÍáõÙ: ¸³ ¿ ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (GIZ) ËÝ¹ÇñÁ: 2011Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ³ÛÝ ÙÇ³íáñáõÙ ¿ ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ êäÀ-Ç (DED GmbH), ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ êäÀ-Ç (GTZ GmbH) ¨ ØÇç³½·³ÛÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ½³ñ·³óáõÙ êäÀ-Ç (InWEnt GmbH) Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »ñÏ³ñ³ÙÛ³ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ï³ÝÇùÇ ï³Ï: àñå»ë ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝ Ù»Ýù ³ç³ÏóáõÙ »Ýù ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ·áñÍáõÙ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ³ßË³ñÑáí Ù»Ï Ù»Ýù ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ýù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ¼³ñ·³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Õ³Ý³Ïáí Ø»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ »Ý áõ½áõÙ Ñ³ëÝ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ½³ñ·³óÙ³Ý Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù å³Ñ³Ýç³ñÏáí ÏáÙÝáñáßí³Í, Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý, ³ñÅ»ùÝ»ñáí ÏáÕÙÝáñáßí³Í Ùáï»óÙ³Ùμ Ù»Ýù ³³å³ÑáíáõÙ »Ý μáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Ø»Ýù ·áñÍáõÙ »Ýù ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ñ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·³Õ³÷³ñÇ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá: Ø»ñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ù»Ýù Ñ³ßíÇ »Ýù ³éÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÁ ¨ ³ç³ÏóáõÙ »Ýù ³ÛëåÇëáí Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ý, Ù³ñ½³ÛÇÝ, ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí ½³ñ·³óáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝÃ³óù ¿ ëï³ÝáõÙ: Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ Í³í³ÉáõÙ μ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ` ëÏë³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙÇó, å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙÇó, Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ËÃ³ÝáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, ëÝáõÝ¹Ç, ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³³å³ÑáíáõÙÇó ÙÇÝã¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ ÏÉÇÙ³ÛÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ø»Ýù ³ç³ÏóáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ Ý³¨ Ù»Ý»çÙ»Ýï³ÛÇÝ ¨ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáí: êáõñ ×·Ý³Å³Ù³ÝÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ù»Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýù ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñ: ÈÇÝ»Éáí ½³ñ·³óÙ³Ý áÉáñïÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³ãí³Í ÏñáÕ, Ù»Ýù ½³ñ·³óÙ³ÝÝ û·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ »Ýù áõÕ³ñÏáõÙ ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñ: Ø»Ýù é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ù»ñ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ·ïÝáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ í»ñ³¹³ñÓáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ¨ ËÃ³ÝáõÙ »Ýù ó³Ýó»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ ³é³ç³ñÏÇ ¿³Ï³Ý μ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÝ ¿ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ: Ø»ñ Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ù»Ýù μ³½Ù³ÃÇí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ýù ÁÝÓ»éáõÙ` û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³ëï³ïí³Í Ï³å»ñÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó Ù»Ýù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ³ßË³ñÑáí Ù»Ï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ýù ïñ³Ù³¹ñáõÙ: Ø³ëÝ³·Ç-
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ïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙù»ñ »Ý ¹ÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ: ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (GIZ) å³ïíÇñ³ïáõÝÝ»ñÁ Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ïíÇñ³ïáõÝ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ (BMZ): ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ (GIZ) ³ßË³ïáõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ³ÛÉ ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÏñáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ Ù³ëÝ³íáñ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýó ÃíÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ, ûñÇÝ³Ï, ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ºíñáå³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¨ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏÁ: Ø»Ýù ÇÝï»ÝëÇí Ï»ñåáí Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ýù ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ³íáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ýå³ëïáõÙ ïÝï»ëáõÃ³ÛÝ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³ÝÁ: ¶áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ïáõï³Ïí³Í »ñÏ³ñ³ÙÛ³ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áñÓÁ Ï³ñ¨áñ ëÛáõÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ³ÛÉ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áñáïñáõÙ: Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷ å³ïÏ»ñÁ ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ (GIZ) ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ³ßË³ñÑÇ ³í»ÉÇ, ù³Ý 130 »ñÏñÝ»ñáõÙ: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ ·ñ»Ã» μáÉáñ »ñÏñ³Ù³ë»ñáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ýëï³í³Ûñ»ñ ´áÝÝáõÙ ¨ ¾ßμáéÝáõÙ: ²ÙμáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ Ùáï 17.000 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ, Ýñ³ÝóÇó ³í»ÉÇÝ, ù³Ý 60% ï»Õ³óÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñ »Ý: ¸ñ³Ýó »Ý ·áõÙ³ñíáõÙ Ùáï 1.135 ½³ñ·³óÙ³ÝÝ û·ÝáÕ áõÅ»ñ, 750 Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ 324 í»ñ³¹³ñÓáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, 700 ï»Õ³óÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 850 ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ßË³ïáÕ Ï³Ù³íáñÝ»ñ: ºÃ» Ñ³Û³óù ·ó»Ýù ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ãí»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýù Ï³ë»Ý, áñ Ùáï 1,9 ÙÇÉÇ³ñ¹ »íñá ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ùμ (2010Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ) ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ É³í³·áõÛÝ Ï»ñåáí å³ïñ³ëïí³Í ¿ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: Das Profil der GIZ Umfassendes Know-how für nachhaltige Entwicklung - gebündelt unter einem Dach Effizient, wirksam und partnerorientiert - so unterstützen wir Menschen und Gesellschaften in Entwicklungs-, Transformations- und Industrieländern dabei, eigene Perspektiven zu entwickeln und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dafür steht die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sie bündelt die Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen von Deutschem Entwicklungsdienst (DED) gGmbH, Deutscher Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH seit dem 1. Januar 2011 unter einem Dach. Als Bundesunternehmen unterstützen wir die Bundesregierung bei der Erreichung ihrer Ziele in der Internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Weltweit aktiv sind wir außerdem in der internationalen Bildungsarbeit. Entwicklung wirkungsvoll gestalten Unsere Partner wollen ihre langfristigen Entwicklungsziele selbständig erreichen. Dafür bieten wir nachfrageorientierte, maßgeschneiderte und wirksame Dienstleistungen für nachhaltige Entwicklung an. Mit unserem ganzheitlichen, an Werten orientierten Vorgehen stellen wir die
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Teilhabe aller Beteiligten sicher. Dabei handeln wir immer im Sinne unseres Leitbildes für nachhaltige Entwicklung. In unserer Arbeit berücksichtigen wir politische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte und unterstützen so unsere Partner bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. So wird Entwicklung wirkungsvoll mitgestaltet. Das Unternehmen ist in vielen Arbeitsfeldern aktiv - die Bandbreite reicht von Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung über den Aufbau von Staat und Demokratie, die Förderung von Frieden, Sicherheit, Wiederaufbau sowie ziviler Konfliktbearbeitung, die Sicherung von Ernährung, Gesundheit und Grundbildung bis hin zu Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutz. Wir unterstützen unsere Partner bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsaufgaben auch durch Management- und Logistikdienstleistungen. In akuten Notsituationen führen wir Nothilfe- und Flüchtlingsprogramme durch. Als anerkannter Träger des Entwicklungsdienstes entsenden wir Fachkräfte als Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer in die Partnerländer. Wir beraten unsere Auftraggeber und Partner in strategischen und konzeptionellen Fragen, vermitteln integrierte und rückkehrende Fachkräfte und fördern die Netzwerkbildung und den Dialog von Akteuren der Internationalen Zusammenarbeit. Die Weiterbildung unserer Partnerfachkräfte ist dabei ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Programme bieten wir vielfältige Möglichkeiten, ihre gewonnenen Kontakte in Wert zu setzen. Darüber hinaus bieten wir jungen Menschen die Chance, weltweit Berufserfahrungen zu sammeln. Austauschprogramme für junge Berufstätige legen den Grundstein für erfolgreiches Arbeiten auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt. Die Auftraggeber der GIZ Wichtigster Auftraggeber ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Darüber hinaus ist die GIZ für weitere Bundesressorts - vor allem das Auswärtige Amt, das Bundesumweltministerium und das Bundesministerium für Bildung und Forschung - für Bundesländer und Kommunen sowie für öffentliche und private Auftraggeber im In- und Ausland tätig. Dazu gehören beispielsweise Regierungen anderer Länder, die Europäische Kommission, die Vereinten Nationen und die Weltbank. Wir kooperieren intensiv mit der deutschen Privatwirtschaft und tragen zu einem sinnvollen Zusammenspiel von Entwicklungsund außenwirtschaftlichen Aktivitäten bei. Langjährige Erfahrungen mit Allianzen in den Partnerländern und in Deutschland sind für eine erfolgreiche internationale Kooperation wichtige Säulen, nicht nur im wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen, sondern vor allem auch im zivilgesellschaftlichen Bereich. Das Unternehmen im Überblick Die GIZ ist in mehr als 130 Ländern weltweit aktiv. In Deutschland ist das Unternehmen in nahezu allen Bundesländern präsent. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn und Eschborn. Weltweit beschäftigt die GIZ etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - über 60 Prozent von ihnen sind einheimische Kräfte. Hinzu kommen rund 1.135 Entwicklungshelferinnen und -helfer, 750 integrierte und 324 rückkehrende Fachkräfte, 700 einheimische Fachkräfte in Partnerorganisationen sowie 850 weltwärts-Freiwillige. Auch ein Blick in die Umsatzzahlen unterstreicht: Mit rund 1,9 Milliarden Euro Umsatz (Schätzung Dezember 2010) ist die GIZ bestens für die Zukunft gerüstet. © Deutsche Gesellschaft für Internacionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2010 Hrsg.: giz Projekt: Rechts-und Justizreformberatung im Südkaukasus Baghramyan Str. 4/1 0009 Jerewan, Armenien T +374 10 540981 F +374 10 569496 E [email protected] www.giz.de
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ABSCHNITT I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN KAPITEL 1. ZIVILGESETZGEBUNG UND SONSTIGE AKTE, DIE NORMEN DES ZIVILRECHTS ENTHALTEN



Artikel 1. Die Beziehungen, die durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Akte, die Normen des Zivilrechts enthalten, geregelt werden 1. Die Zivilgesetzgebung der Republik Armenien besteht aus diesem Gesetzbuch und anderen Gesetzen, die Normen des Zivilrechts enthalten. Die in anderen Gesetzen enthaltenen Normen des Zivilrechts müssen diesem Gesetzbuch entsprechen. 2. Die Zivilgesetzgebung sowie die Erlasse des Präsidenten der Republik Armenien und die Verordnungen der Regierung, die Normen des Zivilrechts enthalten (im Weiteren - andere Rechtsakte), bestimmen die Rechtsstellung der Teilnehmer des zivilen Rechtsverkehrs, die Entstehungsgründe und das Verfahren der Ausübung des Eigentumsrechts und sonstiger Vermögensrechte sowie ausschließlicher Rechte an den Ergebnissen geistiger Arbeit (geistigen Eigentums), regelt vertragliche und sonstige Schuldverhältnisse sowie andere vermögensrechtliche Beziehungen und mit ihnen zusammenhängende nicht vermögensrechtliche persönliche Beziehungen. Die Teilnehmer zivilrechtlicher Beziehungen, die durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Akte geregelt werden, sind natürliche Personen Bürger der Republik Armenien, Bürger von ausländischen Staaten, Staatenlose (im Weiteren - Bürger) und juristische Personen, sowie die Republik Armenien und die Gemeinden (Artikel 128). Die Regeln, die durch der Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte bestimmt sind, finden auf Beziehungen Anwendung, an denen auslän-
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dische juristische Personen beteiligt sind, wenn durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 3. Die Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte regeln Beziehungen zwischen unternehmerisch tätigen Personen oder Beziehungen, an denen sie beteiligt sind. 4. Familien- und Arbeitsrechtliche Beziehungen, Beziehungen zur Nutzung der natürlichen Ressourcen und zum Umweltschutz werden durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte geregelt, wenn nichts anderes durch Familien-, Arbeits-, Boden, Umweltschutz- und sonstige Gesetzgebung bestimmt ist. 5. Beziehungen, die mit Ausübung und Schutz der unveräußerlichen Rechte und Freiheiten des Menschen sowie anderer immaterieller Güter verbunden sind, werden durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte geregelt, geschützt, wenn sich nichts anderes aus der Art dieser Beziehungen ergibt. 6. Die Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte sind nicht auf vermögensrechtliche Beziehungen anzuwenden, die auf einer administrativen oder sonstigen hoheitlichen Unterordnung eines der Beteiligten beruhen, unter anderem auf steuerrechtliche und sonstige finanz- und verwaltungsrechtliche Beziehungen, wenn nichts anderes durch die Gesetzgebung bestimmt ist. Artikel 2. Unternehmerische Tätigkeit ls unternehmerische Tätigkeit gilt eine selbständige und auf eigene Gefahr ausgeübte Tätigkeit, die auf eine regelmäßige Erzielung von Gewinn aus der Nutzung von Vermögensgegenständen, dem Verkauf von Waren oder der Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen gerichtet ist. Artikel 3. Grundsätze der Zivilgesetzgebung 1. Die Zivilgesetzgebung beruht auf den Grundsätzen der Gleichheit der Beteiligten der von ihr geregelten Beziehungen, Willens- und Vermögensautonomie, der Unantastbarkeit des Eigentums, der Vertragsfreiheit, der Unzulässigkeit willkürlicher Eingriffe in Privatangelegenheiten, der Notwendigkeit ungehinderter Ausübung bürgerlicher Rechte
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und der Gewährleistung der Wiederherstellung verletzter Rechte sowie ihres gerichtlichen Schutzes. 2. Bürgerliche Rechte werden von Bürgern und juristischen Personen nach eigenem Willen und im eigenen Interesse erworben und ausgeübt. Sie sind frei in der Begründung eigener Rechte und Pflichten durch Verträge und in der Bestimmung beliebiger nicht rechtswidriger Vertragsbedingungen. Bürgerliche Rechte können nur durch Gesetz beschränkt werden, wenn die zum Schutz der staatlichen und öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und Sittlichkeit der Gemeinschaft, der Rechte und Freiheiten, der Ehre und des guten Rufes anderer Personen notwendig ist. 3. Waren, Dienstleistungen und Finanzmittel verkehren frei auf dem gesamten Territorium der Republik Armenien. Beschränkungen des Verkehrs von Waren und Dienstleistungen können entsprechend dem Gesetz eingeführt werden, wenn diese zur Gewährleistung der Sicherheit, zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie zum Schutz der Natur und kultureller Güter notwendig sind. Artikel 4. Sonstige Rechtsakte 1. Gemäß Artikel 78 der Verfassung der Republik Armenien können die in Artikel 1 des vorliegenden Gesetzbuchs bestimmten Beziehungen können in der von der Nationalversammlung der Republik Armenien bestimmten Frist auch durch die Verordnungen der Regierung der Republik Armenien mit Gesetzeskraft geregelt werden. 2. Auf der Grundlage und zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzbuches und anderer Gesetze hat der Präsident der Republik Armenien das Recht, Erlasse zu erlassen, die Normen des Zivilrechts enthalten. 3. Auf der Grundlage und zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzbuches und anderer Gesetze sowie der Erlasse des Präsidenten
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der Republik Armenien hat die Regierung der Republik Armenien das Recht, Verordnungen zu erlassen, die Normen des Zivilrechts enthalten. 4. Widerspricht ein Erlass des Präsidenten der Republik Armenien oder eine Verordnung der Regierung der Republik Armenien den Bestimmungen dieses Gesetzbuches oder eines anderen Gesetzes, ist dieses Gesetzbuch oder das entsprechende Gesetz anzuwenden. 5. Die Geltung und Anwendung der in Erlassen des Präsidenten der Republik Armenien und Verordnungen der Regierung der Republik Armenien enthaltenen zivilrechtlichen Normen werden nach den Regeln dieses Kapitels bestimmt. 6. Die Ministerien und sonstigen Organe der exekutiven Gewalt sowie die Organe der örtlichen Selbstverwaltung können nur in den Fällen und innerhalb der Grenzen, die durch dieses Gesetzbuch, andere Gesetze und sonstige Rechtsakte geregelt sind, Akte erlassen, die zivilrechtliche Normen enthalten. Artikel 5. Zeitliche Geltung der Zivilgesetzgebung und sonstiger Akte 1. Akte der Zivilgesetzgebung und sonstiger Akte gelten nicht rückwirkend und sind auf Beziehungen anzuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Die Geltung von Gesetzen erstreckt sich nur dann auf Beziehungen, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind, wenn dies ausdrücklich gesetzlich bestimmt ist. 2. Sind Beziehungen vor dem Inkrafttreten eines Aktes der Zivilgesetzgebung oder sonstigen Aktes entstanden, ist dieser auf die Rechte und Pflichten anzuwenden, die nach seinem Inkrafttreten entstanden sind. Die Beziehungen der Parteien eines Vertrages, der vor dem Inkrafttreten eines Aktes der Zivilgesetzgebung geschlossen wurde, werden entsprechend Artikel 438 geregelt. Artikel 6. Zivilgesetzgebung, sonstige Rechtsakte und Völkerrecht 1. Die völkerrechtlichen Verträge der Republik Armenien sind auf die in Artikel 1 bestimmten Beziehungen unmittelbar anzuwenden, mit Aus-
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nahme der Fälle, in denen sich aus dem völkerrechtlichen Vertrag ergibt, dass es für seine Anwendung eines innerstaatlichen Aktes bedarf. 2. Ist durch einen völkerrechtlichen Vertrag der Republik Armenien anderes bestimmt als durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Rechtsakte, kommen die Normen des völkerrechtlichen Vertrages zur Anwendung. Artikel 7. Handelsbräuche 1. Handelsbräuche sind geschriebene oder ungeschriebene, nicht durch die Gesetzgebung bestimmte Verhaltensregeln, die sich in einem Bereich unternehmerischer Tätigkeit herausgebildet haben und dort breite Anwendung finden. 2. Widersprechen Handelsbräuche den für die Beteiligten der betreffenden Beziehung verbindlichen Bestimmungen der Gesetzgebung oder dem Vertrag, sind sie nicht anzuwenden. Artikel 8. Auslegung zivilrechtlicher Normen Zivilrechtliche Normen müssen nach dem buchstäblichen Sinne der darin enthaltenen Wörter und Wendungen ausgelegt werden. Im Falle der unterschiedlichen Auslegung der Wörter und Wendungen, die im Texte zivilrechtlicher Normen angewandt werden, wird der Vorzug der Auslegung gegeben, die den in Artikel 3 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs dargelegten Grundsätzen der Zivilgesetzgebung entsprechen. Artikel 9. Anwendung zivilrechtlicher Normen durch Analogie 1. Sind die in Artikel 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Beziehungen nicht direkt durch die Gesetzgebung oder Vereinbarungen der Parteien geregelt, und gibt es keinen auf sie anwendbaren Handelsbrauch, so sind auf diese Beziehungen die zivilrechtlichen Bestimmungen anzuwenden, die ähnliche Beziehungen regeln, soweit dies deren Wesen nicht widerspricht (Gesetzesanalogie). 2. Ist die Gesetzesanalogie nicht möglich, sind die Rechte und Pflichten der Parteien unter Zugrundelegung der Grundsätze der Zivilgesetzgebung (Rechtsanalogie) zu bestimmen.
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3. Die Analogie ist nicht zulässig bei der Anwendung der Normen, die bürgerliche Rechte einschränken und Verantwortung festlegen.



KAPITEL 2. ENTSTEHUNG BÜRGERLICHER RECHTE UND PFLICHTEN. AUSÜBUNG BÜRGERLICHER RECHTE



Artikel 10. Gründe für die Entstehung bürgerlicher Rechte und Pflichten 1. Bürgerliche Rechte und Pflichten entstehen aus Gründen, die durch Gesetz und sonstige Rechtsakte bestimmt sind, sowie aufgrund der Handlungen von Bürgern und juristischen Personen, die, obwohl sie nicht durch gesetzliche oder andere rechtliche Bestimmungen geregelt sind, kraft der Grundsätze der Zivilgesetzgebung bürgerliche Rechte und Pflichten begründen. Dementsprechend entstehen bürgerliche Rechte und Pflichten: 1) aufgrund gesetzlich geregelter Verträge und anderer Rechtsgeschäfte sowie aufgrund sonstiger nicht gesetzwidriger Verträge und Rechtsgeschäfte, auch wenn sie nicht gesetzlich geregelt sind; 2) aufgrund der Akte staatlicher Organe und von Organen der örtlichen Selbstverwaltung, die gesetzlich als Entstehungsgründe bürgerlicher Rechte und Pflichten bestimmt sind; 3) aufgrund gerichtlicher Entscheidungen, durch die bürgerliche Rechte oder Pflichten festgestellt werden; 4) aufgrund des Erwerbs von Vermögensgegenständen in gesetzlich zulässiger Weise; 5) aufgrund der Erschaffung wissenschaftlicher, literarischer und künstlerischer Werke, von Erfindungen und sonstigen Ergebnissen geistiger Tätigkeit; 6) aufgrund der Schädigung eines anderen; 7) aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung;
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8) aufgrund anderer Handlungen von Bürgern und juristischen Personen; 9) aufgrund von Ereignissen, an deren Eintritt durch Gesetz oder einen anderen Rechtsakt zivilrechtliche Folgen geknüpft sind. 2. Rechte an Vermögensgegenständen, die der staatlichen Registrierung unterliegen, entstehen mit der Registrierung der jeweiligen Rechte. Artikel 11. Ausübung bürgerlicher Rechte 1. Bürger und juristische Personen üben ihre bürgerlichen Rechte, einschließlich deren Schutzes, nach ihrem Belieben aus. 2. Der Verzicht auf die Ausübung von Rechten hat, mit Ausnahme der gesetzlich geregelten Fälle, nicht deren Erlöschen zur Folge. Artikel 12. Grenzen der Ausübung der bürgerlichen Rechte 1. Unzulässig sind Handlungen von Bürgern und juristischen Personen, die ausschließlich mit der Absicht vorgenommen werden, einem anderen zu schaden, sowie der anderweitige Missbrauch von Rechten. Unzulässig ist es, bürgerliche Rechte zum Zweck der Beschränkung des Wettbewerbs auszunutzen sowie eine marktbeherrschende Stellung zu Missbrauchen. 2. Wer gegen die Bestimmungen des Absatzes 1 verstößt, dem kann ein Gericht, ein Wirtschaftsgericht oder ein Schiedsgericht (im Weiteren Gericht) den Rechtsschutz versagen.



KAPITEL 3. SCHUTZ BÜRGERLICHER RECHTE



Artikel 13. Allgemeine Bestimmungen 1. Der Schutz bürgerlicher Rechte wird entsprechend der von der Zivilprozessordnung der Republik Armenien festgelegten sachlichen Zuständigkeit vom Gericht ausgeübt. 2. Durch Vertrag kann eine Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den Parteien vor Anrufung des Gerichts vorgesehen werden.
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3. Im Verwaltungsverfahren wird der Schutz bürgerlicher Rechte nur in den durch Gesetz vorgesehen Fällen gewährt. Eine im Verwaltungsverfahren ergangene Entscheidung kann vor Gericht angefochten werden. Artikel 14. Formen des Rechtsschutzes Der Schutz bürgerlicher Rechte erfolgt durch: 1) Feststellung des Bestehens eines Rechts; 2) Wiederherstellung der Lage, die vor der Rechtsverletzung bestand; 3) Unterbindung der das Recht verletzenden oder gefährdenden Handlungen; 4) Anwendung der Unwirksamkeitsfolgen bei einem nichtigen Rechtsgeschäft; 5) Feststellung der Unwirksamkeit eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts und Anwendung ihrer Rechtsfolgen; 6) Feststellung der Unwirksamkeit des Aktes eines staatlichen Organs oder eines Organs der örtlichen Selbstverwaltung; 7) Nichtanwendung eines gesetzwidrigen Aktes eines staatlichen Organs oder eines Organs der örtlichen Selbstverwaltung durch das Gericht; 8) Selbstschutz bürgerlicher Rechte; 9) Verurteilung zur Naturalerfüllung einer Verpflichtung; 10) Schadensersatz; 11) Erhebung von Vertragsstrafe; 12) Aufhebung oder Änderung eines Rechtsverhältnisses; 13) auf andere durch Gesetz geregelte Weise. Artikel 15. Unwirksamkeit von Akten staatlicher Organe oder der örtlichen Selbstverwaltung 1. Akte staatlicher Organe oder der örtlichen Selbstverwaltung, die nicht dem Gesetz oder sonstigen Rechtsakten entsprechen und die bürgerlichen Rechte oder gesetzlich geschützten Interessen eines Bürgers oder
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einer juristischen Personen verletzen, können vom Gericht für unwirksam erklärt werden. Wird die Unwirksamkeit des Aktes vom Gericht festgestellt, ist das verletzte Recht wiederherzustellen oder auf eine andere in Artikel 14 bestimmte Weise zu schützen. 2. Das Verfassungsgericht der Republik Armenien entscheidet entsprechend Artikel 100 der Verfassung der Republik Armenien über die Übereinstimmung mit der Verfassung von Gesetzen, Beschlüssen der Nationalversammlung der Republik Armenien, Erlässen und Verfügungen des Präsidenten der Republik und Beschlüssen der Regierung. Artikel 16. Selbstschutz Eine Person darf in allen durch Gesetz nicht verbotenen Formen zum Selbstschutz seiner bürgerlichen Rechten ergreifen. Die Formen des Selbstschutzes müssen der Verletzung angemessen sein und dürfen nicht die Grenzen des zu ihrer Unterbindung notwendigen Handelns überschreiten. Artikel 17. Schadensersatz 1. Derjenige, dessen Recht verletzt ist, hat Anspruch auf vollständigen Ersatz des ihm zugefügten Schadens, wenn nicht durch Gesetz oder Vertrag ein Schadensersatz in geringerer Höhe bestimmt ist. 2. Als Schaden gelten getätigte und künftige Ausgaben desjenigen, dessen Recht verletzt ist, zur Wiederherstellung seines Rechts, der Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen seines Vermögens (realer Schaden) sowie nicht erzielte Einkünfte, die er unter gewöhnlichen Verkehrsbedingungen gehabt hätte, wenn sein Recht nicht verletzt worden wäre (entgangener Gewinn). 3. Hat derjenige, der das Recht eines anderen verletzt hat, in der Folge Einkünfte erlangt, kann der Geschädigte außer dem sonstigen Schaden den entgangenen Gewinn mindestens in Höhe dieser Einkünfte geltend machen.
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Artikel 18. Ersatz des von staatlichen Organen oder der örtlichen Selbstverwaltung zugefügten Schadens Schaden, der einem Bürger oder einer juristischen Person durch gesetzwidrige Handlungen (oder Untätigkeit) staatlicher Organe, der örtlichen Selbstverwaltung oder ihrer Amtsträger zugefügt wurde, unter anderem durch nicht dem Gesetz oder sonstigen Rechtsakt entsprechenden Akt eines staatlichen Organs oder der örtlichen Selbstverwaltung, ist von der Republik Armenien oder der betreffenden Gemeinde zu ersetzen. Artikel 19. Schutz der Ehre, der Würde und des geschäftlichen Rufes 1. Die Ehre, die Würde, der geschäftliche Ruf der Person unterliegen in den Fällen und in dem Verfahren, die durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehen sind, dem Schutz vor öffentlich ausgesprochener Beleidigung und Verleumdung seitens einer anderen Person. Auf Verlangen der daran Interessierten ist der Schutz der Ehre und Würde eines Bürgers auch nach seinem Tod zulässig. 2. Sind die Informationen, die die Ehre, die Würde und den geschäftlichen Ruf des Bürgers schädigen, durch Massemedien verbreitet worden, so sind sie durch dasselbe Medium zu dementieren. Sind die erwähnten Informationen in einem Dokument enthalten, das aus einer Organisation stammt, so ist dieses Dokument zu ersetzen oder zu widerrufen. Das Verfahren der Dementierung in sonstigen Fällen legt das Gericht fest. 3. Der Bürger, über den durch Massenmedien Informationen veröffentlich wurden, die seine Rechte oder durch Gesetz geschützten Interessen verletzen, darf seine Erwiderung in demselben Medium veröffentlichen. 4. Der Bürger, über den Informationen verbreitet wurden, die seine Ehre, seine Würde und seinen geschäftlichen Ruf schädigen, darf neben der Dementierung dieser Informationen den Ersatz des durch deren Verbreitung entstandenen Schadens fordern. 5. Ist nicht zu ermitteln, wer die Mitteilungen, die Ehre, Würde oder geschäftlichen Ruf eines Bürgers schmälern, verbreitet hat, so kann der-
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jenige, über den diese Mitteilungen verbreitet wurden, das Gericht mit der Forderung der Feststellung ihrer Unrichtigkeit anrufen. 6. Die Regeln dieses Artikels über den Schutz des geschäftlichen Rufs des Bürgers finden auf den Schutz des geschäftlichen Rufs einer juristischen Person entsprechend Anwendung.



ABSCHNITT 2 PERSONEN (SUBJEKTE BÜRGERLICHEN RECHTS) KAPITEL 4. BÜRGER



Artikel 20. Rechtsfähigkeit des Bürgers 1. Die Fähigkeit, Träger bürgerlicher Rechte und Pflichten zu sein (bürgerliche Rechtsfähigkeit), haben alle Bürger in gleichem Maße. 2. Die Rechtsfähigkeit eines Bürgers beginnt mit seiner Geburt und endet mit dem Tod. Artikel 21. Inhalt der Rechtsfähigkeit Bürger können 1) Eigentümer von Vermögensgegenständen sein; 2) Vermögen erben und vermachen; 3) unternehmerische und jedwede sonstigen nicht gesetzlich verbotenen Tätigkeiten ausüben; 4) einzeln oder gemeinsam mit anderen Bürgern oder juristischen Personen juristische Personen errichten; 5) nach Belieben nicht gesetzwidrige Rechtsgeschäfte vornehmen und Schuldverhältnisse eingehen; 6) ihren Wohnsitz wählen;
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7) Urheberrechte an wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Werken sowie an Erfindungen und sonstigen gesetzlich geschützten Ergebnissen geistiger Tätigkeit innehaben; 8) sonstige Vermögensrechte und nicht Vermögenswerte Persönlichkeitsrechte haben. Artikel 22. Name des Bürgers 1. Rechte und Pflichten werden von einem Bürger unter seinem Namen erworben und ausgeübt, der aus dem Familiennamen, dem Vornamen sowie dem Vatersnamen besteht, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz oder dem nationalen Brauch ergibt. In den Fällen und nach den Regeln, die gesetzlich bestimmt sind, kann ein Bürger ein Pseudonym (einen erdachten Namen) verwenden. 2. Ein Bürger kann seinen Namen nach den gesetzlich bestimmten Regeln ändern. Die Namensänderung lässt die unter dem vorherigen Namen erworbenen Rechte und eingegangenen Pflichten unberührt. Der Bürger ist verpflichtet, seine Gläubiger und Schuldner über die Namensänderung mitzuteilen und trägt das Risiko der Schaden, die für diese Personen infolge des Fehlens der Information über die Namensänderung entstanden sind. Wer seinen Namen geändert hat, kann auf eigene Kosten die Änderung der auf seinen vorherigen Namen ausgestellten Urkunden veranlassen. 3. Der Name, den ein Bürger bei seiner Geburt erhält, sowie Namensänderungen sind nach den Vorschriften zur Registrierung des Personenstandes registrieren zu lassen. 4. Unzulässig ist es, unter dem Namen eines anderen Rechte zu erwerben und Pflichten einzugehen. 5. Schaden, der einem Bürger durch den unrechtmäßigen Gebrauch seines Namens zugefügt wird, ist entsprechend diesem Gesetzbuch zu ersetzen. Wird der Name eines Bürgers verunglimpft oder auf eine andere Weise oder in einer Form gebraucht, die seine Ehre, seine Würde oder seinen
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geschäftlichen Ruf beeinträchtigt, kommen die Bestimmungen des Artikels 1087.1 zur Anwendung. Artikel 23. Wohnsitz des Bürgers 1. Als Wohnsitz gilt der Ort, an dem ein Bürger ständig oder meistens lebt. 2. Als Wohnsitz von Minderjährigen, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie von entmündigten Bürgern gilt der Wohnsitz ihrer gesetzlichen Vertreter: der Eltern, der Adoptiveltern oder des Vormunds. Artikel 24. Geschäftsfähigkeit des Bürgers 1. Die Fähigkeit eines Bürgers, durch seine Handlungen bürgerliche Rechte zu erwerben und auszuüben sowie bürgerliche Pflichten einzugehen und zu erfüllen (bürgerliche Geschäftsfähigkeit), beginnt im vollen Umfang mit Eintritt der Volljährigkeit, das heißt mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres. 2. Einem Minderjährigen, der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann die volle Geschäftsfähigkeit zuerkannt werden, wenn er aufgrund eines Arbeitsvertrages einer Arbeit nachgeht oder mit Zustimmung seiner Eltern, seiner Adoptiveltern oder seines Pflegers unternehmerisch tätig ist. Die Feststellung der vollen Geschäftsfähigkeit eines Minderjährigen (Emanzipation) erfolgt bei Einwilligung Eltern, der Adoptiveltern oder des Pflegers durch die Entscheidung des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft und mangels ihrer Einwilligung durch gerichtliche Entscheidung. Die Eltern, die Adoptiveltern oder der Pfleger haften nicht für Verbindlichkeiten eines emanzipierten Minderjährigen, insbesondere nicht wegen Schadens, den er anderen zugefügt hat. 3. Im Fall einer nach dem Gesetz zulässigen Eheschließung vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres wird ein Bürger, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, mit der Eheschließung im vollen Umfang geschäftsfähig.
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Die infolge der Eheschließung erlangte Geschäftsfähigkeit bleibt im vollen Umfang bestehen, auch wenn die Ehe vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres wieder geschieden wird. Wird die Unwirksamkeit der Ehe festgestellt, kann das Gericht dem minderjährigen Ehegatten die volle Geschäftsfähigkeit mit Wirkung von einem vom Gericht zu bestimmenden Zeitpunkt an wieder aberkennen. Artikel 25. Unzulässige Entziehung und Beschränkung der Rechtsund Geschäftsfähigkeit 1. Niemand kann in seiner Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit beschränkt werden, es sei denn in Fällen und nach den Regeln, die gesetzlich bestimmt sind. 2. Werden die gesetzlich bestimmten Bedingungen und Regeln für die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder des Rechts auf Ausübung unternehmerischer oder einer sonstigen Tätigkeit nicht eingehalten, hat das die Unwirksamkeit des Aktes des staatlichen oder sonstigen Organs zur Folge, durch den die betreffende Beschränkung angeordnet wurde. 3. Ein gänzlicher oder teilweiser Verzicht auf die Rechtsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit und andere auf ihre Beschränkung gerichtete Rechtsgeschäfte sind nichtig. Artikel 26. Unternehmerische Tätigkeit des Bürgers 1. Zum Zwecke der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit ist der Bürger berechtigt, Kommerzielle Organisationen zu gründen oder Gesellschafter zu sein. 2. Vom Zeitpunkt seiner Registrierung als Einzelunternehmer ist ein Bürger zu unternehmerischer Tätigkeit ohne Errichtung einer juristischen Person berechtigt. Die Bürger sind berechtigt, ohne staatliche Registrierung (ohne Bildung einer juristischen Person oder ohne Registrierung als Einzelunternehmer) eine unternehmerische Tätigkeit auszuüben, wenn sie Zahler der Lizenzgebühr sind oder zwecks Herstellung landwirtschaftlicher Produktion einen Vertrag über gemeinsame Tätigkeit geschlossen haben. Die Bürger, die landwirtschaftliche Produkte herstellen, sind Subjekte unternehmeri-
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scher Tätigkeit nur in Grenzen des betreffenden Vertrags über gemeinsame Tätigkeit. 3. Auf unternehmerische Tätigkeit, die von Bürgern ohne Errichtung einer juristischen Person betrieben wird, sind die Bestimmungen dieses Gesetzbuches zur Regelung der Tätigkeit der als kommerzielle Organisationen errichteten juristischen Personen anzuwenden, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder der Art des Rechtsverhältnisses ergibt. 4. Das Gericht kann auf die Rechtsgeschäfte eines Bürgers, der ohne Errichtung einer juristischen Person unternehmerisch tätig wird und gegen die Anforderungen der Absätze 1 und 2 verstößt, die Bestimmungen dieses Gesetzbuches für Schuldverhältnisse, die mit der Ausübung unternehmerischer Tätigkeit zusammenhängen, anwenden. Artikel 27. Vermögenshaftung von Bürgern Ein Bürger haftet für seine Verbindlichkeiten mit seinem gesamten Vermögen, mit Ausnahme der Vermögensgegenstände, in die nach dem Gesetz nicht vollstreckt werden darf. Artikel 28. Insolvenz des Bürgers 1. Ist ein Bürger, einschließlich eines Einzelunternehmers, nicht imstande, die mit seiner unternehmerischen Tätigkeit zusammenhängenden Forderungen der Gläubiger zu befriedigen, kann vom Gericht seine Insolvenz festgestellt werden. 2. Die Gründe und das Verfahren für die Feststellung der Insolvenz des Bürgers werden durch Gesetz festgestellt. 3. Im Falle der Feststellung der Insolvenz des Bürgers bleiben die Forderungen der Gläubiger, die mangels Vermögens oder wenn Vermögen nicht ausreicht, nicht befriedigt werden, wirksam bis zu ihrer vollständigen Befriedigung.
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Artikel 29. Geschäftsfähigkeit Minderjähriger im Alter bis vierzehn Jahren 1. Für Minderjährige, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Minderjährige im Kindesalter), können Rechtsgeschäfte mit Ausnahme der in Absatz 2 bestimmten nur von ihren Eltern, ihren Adoptiveltern oder ihrem Vormund vorgenommen werden. 2. Minderjährige im Alter von sechs bis vierzehn Jahren können folgende Rechtsgeschäfte selbständig vornehmen: 1) kleine Alltagsgeschäfte; 2) Rechtsgeschäfte, die ihnen unentgeltlich einen Vorteil verschaffen und nicht der notariellen Beglaubigung oder staatlichen Registrierung bedürfen; 3) Verfügungen über Mittel, die ihnen von ihrem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten zu einem bestimmten Zweck oder zur freien Verfügung überlassen worden sind. 3. Die Eltern, die Adoptiveltern oder der Vormund haften mit ihrem Vermögen aufgrund der Rechtsgeschäfte eines Minderjährigen im Kindesalter, einschließlich der von ihm selbständig vorgenommenen, wenn sie nicht beweisen, dass sie die Verletzung einer Verbindlichkeit nicht verschuldet haben. Sie haften auch wegen eines Schadens, den der Minderjährige im Kindesalter anderen zugefügt hat. Artikel 30. Geschäftsfähigkeit Minderjähriger im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren 1. Minderjährige im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren nehmen Rechtsgeschäfte, mit Ausnahme der in Absatz 2 bestimmten, mit schriftlicher Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter, der Eltern, der Adoptiveltern oder des Pflegers, vor. Das von einem solchen Minderjährigen vorgenommene Rechtsgeschäft ist auch dann wirksam, wenn es nachträglich von den Eltern, den Adoptiveltern oder dem Pfleger genehmigt wird. 2. Minderjährige im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren können selbständig, ohne Zustimmung der Eltern, der Adoptiveltern oder des Pflegers:
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1) über ihren Lohn, ihr Stipendium oder ihr sonstiges Einkommen verfügen; 2) die Urheberrechte an wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Werken, an Erfindungen oder anderen gesetzlich geschützten Ergebnissen ihrer geistigen Tätigkeit ausüben; 3) entsprechend dem Gesetz Einlagen bei Kreditanstalten tätigen und über sie verfügen; 4) kleine Alltagsgeschäfte und sonstige in Artikel 28 Absatz 2 bestimmte Geschäfte vornehmen. Nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres können Minderjährige entsprechend dem Gesetz über Genossenschaften auch Mitglieder von Genossenschaften sein. 3. Minderjährige im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren tragen selbständig die vermögensrechtliche Haftung für die von ihnen entsprechend den Absätzen 1 und 2 vorgenommenen Rechtsgeschäfte. Für Schäden, die sie zugefügt haben, haften solche Minderjährigen entsprechend diesem Gesetzbuch. 4. Wenn triftige Gründe dafür sprechen, kann das Gericht einem Minderjährigen im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren auf Ersuchen der Eltern, der Adoptiveltern, des Pflegers oder des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft das Recht zur selbständigen Verfügung über seinen Lohn, sein Stipendium oder sonstiges Einkommen beschränken oder entziehen, es sei denn der Minderjährige hat die volle Geschäftsfähigkeit entsprechend Artikel 24 Absätze 2 und 3 erlangt. Artikel 31. Entmündigung 1. Wer infolge psychischer Störung nicht vermag, die Bedeutung seiner Handlungen zu verstehen oder sie zu steuern, kann vom Gericht in dem durch die Zivilprozessordnung der Republik Armenien festgestellten Verfahren für geschäftsunfähig erklärt werden. Er ist unter Vormundschaft zu stellen. 2. Für den Entmündigten werden die Rechtsgeschäfte von seinem Vormund vorgenommen.
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3. Nach dem Wegfall der Gründe, die zur Entmündigung eines Bürgers geführt haben, stellt das Gericht seine Geschäftsfähigkeit fest. Aufgrund des Urteils des Gerichts ist die Vormundschaft aufzuheben. Artikel 32. Beschränkung der Geschäftsfähigkeit 1. Wer seine Familie infolge des Missbrauchs von Alkohol oder Narkotika in eine schwierige materielle Lage bringt, kann vom Gericht in dem durch die Zivilprozessordnung der Republik Armenien festgestellten Verfahren in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt werden. Er ist unter Pflegschaft zu stellen. Er ist berechtigt, selbständig kleine Alltagsgeschäfte vorzunehmen. Zur Vornahme sonstiger Rechtsgeschäfte sowie zum Empfang von Lohn- oder Rentenzahlungen oder sonstigen Einkommens und zur Verfügung über sie bedarf er der Zustimmung des Pflegers. Er haftet jedoch selbständig mit seinem Vermögen aufgrund der von ihm vorgenommenen Rechtsgeschäfte und wegen eines von ihm zugefügten Schadens. 2. Nach dem Wegfall der Gründe, die zur Beschränkung der Geschäftsfähigkeit geführt haben, hebt das Gericht die Beschränkung auf. Aufgrund des Urteils des Gerichts ist die Pflegschaft aufzuheben. Artikel 33. Vormundschaft und Pflegschaft 1. Vormundschaften und Pflegschaften werden zum Schutz der Rechte und Interessen Geschäftsunfähiger und nicht voll Geschäftsfähiger angeordnet. Über Minderjährige werden Vormundschaften und Pflegschaften auch zum Zweck ihrer Erziehung angeordnet. Die entsprechenden Rechte und Pflichten der Vormünder und Pfleger regelt das Familiengesetzbuch der Republik Armenien. 2. Vormünder und Pfleger handeln gegenüber jedermann, unter anderem auch vor Gericht, zum Schutz der Rechte und Interessen der ihrer Fürsorge Unterstellten, ohne dafür einer speziellen Bevollmächtigung zu bedürfen. 3. Minderjährige werden unter Vormundschaft oder Pflegschaft gestellt, wenn sie keine Eltern oder Adoptiveltern haben, wenn den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde oder wenn sie aus anderen Gründen der elterlichen Pflege entbehren, insbesondere wenn sich die Eltern ihren erzieherischen Pflichten oder ihren Schutzpflichten entziehen.
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Artikel 34. Vormundschaft 1. Unter Vormundschaft werden Minderjährige im Kindesalter gestellt sowie Bürger, die wegen psychischer Störung vom Gericht entmündigt worden sind. 2. Ein Vormund ist kraft Gesetzes Vertreter des Mündels und nimmt in seinem Namen und in seinem Interesse die erforderlichen Rechtsgeschäfte vor. Artikel 35. Pflegschaft 1. Unter Pflegschaft werden Minderjährige im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren gestellt sowie Bürger, die wegen Missbrauchs von Alkohol oder Narkotika vom Gericht in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt worden sind. 2. Ein Pfleger erteilt die Zustimmung zu Rechtsgeschäften, die der Pflegling nicht selbständig vornehmen darf. Ein Pfleger unterstützt den Pflegling bei der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten und bewahrt ihn vor Missbräuchen von Seiten Dritter. Artikel 36. Organe der Vormundschaft und Pflegschaft 1. Organe der Vormundschaft und Pflegschaft sind die örtlichen Selbstverwaltungen. 2. Das Gericht hat die Entmündigung eines Bürgers oder die Beschränkung seiner Geschäftsfähigkeit innerhalb von drei Tagen, nachdem das jeweilige Urteil Rechtskraft erlangt hat, dem Organ für Vormundschaft und Pflegschaft am Wohnsitz des Fürsorge bedürftigen mitzuteilen, damit er unter Vormundschaft oder Pflegschaft gestellt wird. 3. Das am Wohnsitz der unter Fürsorge Gestellten örtlich zuständige Organ für Vormundschaft und Pflegschaft beaufsichtigt die Tätigkeit ihrer Vormünder und Pfleger. Artikel 37. Vormund und Pfleger 1. Ein Vormund oder Pfleger wird vom Organ für Vormundschaft und Pflegschaft am Wohnsitz des Fürsorgebedürftigen innerhalb eines Monats,
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nachdem dem Organ die Anordnung der Vormundschaft oder Pflegschaft bekannt geworden ist, bestellt. In Anbetracht beachtenswerter Umstände kann der Vormund oder Pfleger von dem am Wohnsitz des Vormunds oder Pflegers örtlich zuständigen Organ für Vormundschaft und Pflegschaft bestellt werden. Ist für den Fürsorgebedürftigen innerhalb eines Monats noch kein Vormund oder Pfleger bestellt worden, werden dessen Aufgaben vorübergehend von den Organen für Vormundschaft und Pflegschaft wahrgenommen. Die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers kann von einem daran Interessierten vor Gericht angefochten werden. 2. Zum Vormund oder Pfleger darf nur ein volljähriger geschäftsfähiger Bürger bestellt werden. Bürger, denen das elterliche Sorgerecht entzogen wurde, dürfen nicht zum Vormund oder Pfleger bestellt werden. 3. Die Bestellung zum Vormund oder Pfleger kann nur mit Einwilligung des Betreffenden erfolgen. Dabei sind seine sittlichen und sonstigen persönlichen Eigenschaften, seine Tauglichkeit für das Amt eines Vormunds oder Pflegers, sein Verhältnis zu dem Fürsorgebedürftigen und wenn möglich der Wunsch des Fürsorgebedürftigen zu berücksichtigen. 4. Fürsorgebedürftige, die in entsprechenden Erziehungs- oder Heilanstalten untergebracht sind oder sich in Einrichtungen der Sozialfürsorge oder ähnlichen Einrichtungen aufhalten, sind unter die Vormundschaft oder Pflegschaft der jeweiligen Einrichtung gestellt. Artikel 38. Wahrnehmung der Pflichten eines Vormunds oder Pflegers 1. Die Pflichten eines Vormunds oder Pflegers werden mit Ausnahme gesetzlich geregelter Fälle unentgeltlich wahrgenommen. 2. Vormünder und Pfleger von Minderjährigen sind zur gemeinsamen Lebensführung mit den unter ihre Fürsorge Gestellten verpflichtet. Die getrennte Lebensführung eines Pflegers und seines Pfleglings, der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist mit Erlaubnis des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft zulässig, wenn sich dies nicht nachteilig auf die Erziehung des Pfleglings und den Schutz seiner Rechte und Interessen auswirkt.
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Vormünder und Pfleger sind verpflichtet, einen Wechsel des Wohnsitzes den Organen für Vormundschaft und Pflegschaft anzuzeigen. 3. Vormünder und Pfleger sind verpflichtet, für den Unterhalt der ihrer Fürsorge Unterstellten, für ihre Pflege und ihre Behandlung im Krankheitsfall, Erziehung und Ausbildung zu sorgen und ihre Rechte und Interessen zu schützen. 4. Die in Absatz 3 bestimmten Pflichten gelten nicht für Pfleger volljähriger Bürger, die in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt worden sind. 5. Nach dem Wegfall der Gründe, die zur Entmündigung eines Bürgers oder zur Beschränkung seiner Geschäftsfähigkeit geführt hatten, ist sein Vormund oder Pfleger verpflichtet, beim Gericht die Feststellung der Geschäftsfähigkeit des unter seine Fürsorge Gestellten und die Aufhebung der Vormundschaft oder Pflegschaft zu beantragen. Artikel 39. Verfügung über Vermögen des unter Fürsorge Gestellten 1. Das Einkommen eines unter Fürsorge Gestellten, einschließlich dessen, was ihm aus der Verwaltung seines Vermögens zusteht, wird bis auf dasjenige, worüber er selbständig verfügen darf, vom Vormund oder Pfleger ausschließlich zum Wohle des unter Fürsorge Gestellten und mit vorheriger Erlaubnis des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft verwendet. Ohne vorherige Erlaubnis des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft kann der Vormund oder Pfleger aus dem Einkommen, das dem seiner Fürsorge Unterstellten zusteht, die für dessen Unterhalt notwendigen Ausgaben tätigen. 2. Ohne vorherige Erlaubnis des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft darf ein Vormund keine Rechtsgeschäfte vornehmen und ein Pfleger keine Zustimmung zu Rechtsgeschäften erteilen, die die Veräußerung von Vermögensgegenständen des unter ihre Fürsorge Gestellten, darunter durch Tausch oder Schenkung, ihre Vermietung (Verpachtung) oder unentgeltliche Überlassung zur Nutzung oder ihre Verpfändung zum Inhalt haben oder die einen Verzicht des unter Fürsorge Gestellten auf ihm zustehende Rechte oder die Teilung seines Vermögens oder eine Aussonderung von Anteilen daraus zur Folge haben oder die auf sonstige Weise eine Verringerung seines Vermögens nach sich ziehen.



30



Die Regeln für die Verwaltung des Vermögens eines unter Fürsorge Gestellten bestimmt das Gesetz. 3. Der Vormund oder der Pfleger sowie ihre Ehegatten und nahen Verwandten dürfen keine Rechtsgeschäfte gegenüber dem unter Fürsorge Gestellten vornehmen, mit Ausnahme der Hingabe von Vermögensgegenständen schenkungshalber oder zur unentgeltlichen Nutzung, und sie dürfen den unter Fürsorge Gestellten auch nicht bei der Vornahme von Rechtsgeschäften oder der Führung von Gerichtsprozessen gegenüber den Ehegatten des Vormunds oder Pflegers oder deren nahen Verwandten vertreten. Artikel 40. Treuhänderische Verwaltung von Vermögen des unter Fürsorge Gestellten 1. Ist die ständige Verwaltung des unbeweglichen und wertvollen beweglichen Vermögens eines unter Fürsorge Gestellten erforderlich, bestellt das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft einen Vermögensverwalter, mit dem es einen Vertrag über die treuhänderische Verwaltung des betreffenden Vermögens abschließt. In diesem Fall bleiben die Befugnisse des Vormunds oder Pflegers bezüglich des Vermögens bestehen, das nicht treuhänderisch verwaltet wird. Für einen Vermögensverwalter, der das Vermögen eines unter Fürsorge Gestellten verwaltet, gelten die Bestimmungen des Artikels 39 Absätze 2 und 3. 2. Die treuhänderische Verwaltung des Vermögens eines unter Fürsorge Gestellten endet aus den Gründen, die gesetzlich für die Aufhebung von Verträgen über die treuhänderische Verwaltung des Vermögens geregelt sind, sowie mit der Beendigung der Vormundschaft oder Pflegschaft. Artikel 41. Entlassung und Amtsenthebung des Vormunds 1. Das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft entlässt den Vormund oder Pfleger aus seinem Amt, wenn der Minderjährige zu seinen Eltern zurückkehrt oder adoptiert wird. 2.



Wird ein unter Fürsorge Gestellter in einer entsprechenden Erziehungs-
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oder Heilanstalt, einer Einrichtung der Sozialfürsorge oder einer ähnlichen Einrichtung untergebracht, entlässt das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft den von ihm bestellten Vormund oder Pfleger aus seinem Amt, wenn dies nicht dem Wohl des unter Fürsorge Gestellten widerspricht. 3. Aus triftigem Grund (Krankheit, Änderung der Vermögenslage, fehlende Übereinstimmung mit dem unter Fürsorge Gestellten u. ä.) kann der Vormund oder Pfleger auf eigenen Wunsch hin aus seinem Amt entlassen werden. 4. Übt der Vormund oder Pfleger sein Amt nicht auf gehörige Weise aus, unter anderem, indem er von der Vormundschaft oder Pflegschaft für eigennützige Zwecke Gebrauch macht oder den unter seine Fürsorge Gestellten unbeaufsichtigt lässt oder ihm nicht die erforderliche Hilfe leistet, kann das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft den Vormund oder Pfleger seines Amtes entheben und veranlassen, dass der Betreffende zur gesetzlich bestimmten Verantwortung gezogen wird. Artikel 42. Beendigung der Vormundschaft und Pflegschaft 1. Die Vormundschaft oder Pflegschaft über einen Volljährigen endet, wenn das Gericht auf Antrag des Vormunds, des Pflegers oder des Organs für Vormundschaft und Pflegschaft die Geschäftsfähigkeit des unter Fürsorge Gestellten feststellt beziehungsweise die Beschränkung seiner Geschäftsfähigkeit aufhebt. 2. Hat ein Minderjähriger im Kindesalter das vierzehnte Lebensjahr vollendet, endet die Vormundschaft über ihn, und der bisherige Vormund wird zum Pfleger des Minderjährigen, ohne dass es dafür einer zusätzlichen Entscheidung bedarf. 3. Die Pflegschaft über einen Minderjährigen endet ohne weitere Entscheidung, wenn er das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat sowie mit seiner Eheschließung oder in anderen Fällen, in denen er die volle Geschäftsfähigkeit vor Eintritt der Volljährigkeit erlangt (Artikel 24 Absätze 2 und3).
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Artikel 43. Patronat über Geschäftsfähige 1. Ein volljähriger geschäftsfähiger Bürger, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr imstande ist, selbständig seine Rechte auszuüben und zu schützen sowie seine Pflichten wahrzunehmen, kann auf seinen eigenen Wunsch hin in Form eines Patronats unter Pflegschaft gestellt werden. Die Bestellung des Patronats hat nicht die Beschränkung der Rechte des Bürgers zur Folge. 2. Für einen volljährigen geschäftsfähigen Bürger wird mit seiner Einwilligung ein Pfleger (Betreuer) vom Organ für Vormundschaft und Pflegschaft bestellt. 3. Verfügungen über Vermögensgegenstände eines volljährigen geschäftsfähigen für sorgebedürftigen trifft der Pfleger (Betreuer) aufgrund eines mit dem Betreuten geschlossenen Vertrages über die Geschäftsbesorgung oder über die treuhänderische Verwaltung. Alltägliche und sonstige Rechtsgeschäfte, die dem Unterhalt und der alltäglichen Lebensführung des Betreuten dienen, nimmt der Pfleger (Betreuer) mit Einwilligung des unter seine Fürsorge Gestellten vor. 4. Ein entsprechend Absatz 1 angeordnetes Patronat über einen volljährigen geschäftsfähigen Bürger endet auf Verlangen des unter Patronat Gestellten. Der Pfleger (Betreuer) eines unter Patronat gestellten Bürgers wird in den durch Artikel 41 dieses Gesetzbuchs bestimmten Fällen aus seinem Amt entlassen. Artikel 44. Feststellung der Verschollenheit des Bürgers 1. Die Verschollenheit eines Bürgers kann auf Antrag der daran Interessierten vom Gericht festgestellt werden, wenn an seinem Wohnsitz seit einem Jahr nichts über seinen Aufenthalt bekannt ist. 2. Ist nicht feststellbar, an welchem Tag die letzte Nachricht über den Abwesenden empfangen wurde, beginnt die Frist für die Feststellung der Verschollenheit am ersten Tag des auf den Monat, in dem die letzte Nachricht über den Abwesenden empfangen wurde, folgenden Monats,
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und ist dieser Monat nicht feststellbar, am ersten Januar des folgenden Jahres. Artikel 45. Folgen der Feststellung der Verschollenheit des Bürgers 1. Für das Vermögen des Verschollenen wird, wenn seine ständige Verwaltung erforderlich ist, aufgrund eines Urteils des Gerichts ein vom Organ für Vormundschaft und Pflegschaft zu bestimmender Verwalter bestellt, der aufgrund eines mit diesem Organ zu schließenden Vertrages über die treuhänderische Verwaltung tätig wird. 2. Der Verwalter des Vermögens des Verschollenen tilgt aus seinem Vermögen seine Schulden, verwaltet das Vermögen in seinem Namen, bietet Unterhalt an die Bürger geleistet, zu deren Unterhalt der Verschollene verpflichtet war. 3. Das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft kann schon vor Ablauf eines Jahres seit dem Empfang der letzten Nachricht über den Abwesenden aufgrund eines Urteils des Gerichts einen Verwalter für sein Vermögen bestellen. 4. Wenn nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Bestellung des Verwalters das Urteil des Gerichts über die Verschollenheit nicht aufgehoben wurde und dem Gericht kein Antrag über die Todeserklärung vorgebracht wurde, so ist das Organ für Vormundschaft und Pflegschaft verpflichtet, das Gericht für die Todeserklärung anzurufen. 5. Die in diesem Artikel nicht bestimmten Folgen der Verschollenheit werden durch Gesetz bestimmt. Artikel 46. Folgen der Aufhebung des Urteils über Feststellung der Verschollenheit des Bürgers Hat sich der Verschollene eingefunden oder ist der Ort seines Aufenthaltes bekannt geworden, hebt das Gericht die Feststellung seiner Verschollenheit auf. Aufgrund des Urteils des Gerichts wird die Verwaltung seines Vermögens aufgehoben.
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Artikel 47. Todeserklärung des Bürgers 1. Ein Bürger kann vom Gericht für tot erklärt werden, wenn über seinen Aufenthalt an seinem Wohnsitz seit drei Jahren nichts bekannt ist oder seit sechs Monaten, wenn er unter Umständen verschollen ist, die sein Leben in Gefahr brachten oder Grund zu der Vermutung seines Todes infolge eines bestimmten Unglücksfalls geben. 2. Ein Militärangehöriger oder ein anderer Bürger, der im Zusammenhang mit Kriegshandlungen verschollen ist, kann vom Gericht frühestens zwei Jahre nach Beendigung der Kampfhandlungen für tot erklärt werden. 3. Als Todestag eines für tot Erklärten gilt der Tag, an dem das Urteil des Gerichts über die Todeserklärung rechtskräftig wird. Wird ein Bürger für tot erklärt, der unter Umständen verschollen ist, die sein Leben in Gefahr brachten oder Grund zu der Vermutung seines Todes infolge eines bestimmten Unglücksfalls geben, kann das Gericht den Tag seines vermutlichen Ablebens als Todestag bestimmen. Artikel 48. Folgen des Einfindens eines für tot erklärten Bürgers 1. Hat sich der für tot erklärte Bürger eingefunden oder ist der Ort seines Aufenthaltes bekannt geworden, hebt das Gericht das Urteil über die Todeserklärung auf. 2. Unabhängig vom Zeitpunkt seines Einfindens kann der Bürger mit Ausnahme der in Artikel 275 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs geregelten Fälle die Rückgabe seiner erhalten gebliebenen Vermögensgegenstände von jedem verlangen, der sie nach der Todeserklärung unentgeltlich erworben hatte. 3. Wer Vermögensgegenstände eines für tot Erklärten gegen Entgelt erworben hat, ist zu ihrer Rückgabe verpflichtet, wenn bewiesen wird, dass ihm beim Erwerb die Unrichtigkeit der Todeserklärung bekannt war. Können die Vermögensgegenstände nicht in Natur zurückgegeben werden, ist ihr Wert zu ersetzen. 4. Ist das Vermögen eines für tot Erklärten der Gemeinde gemäß Erbrecht übergegangen und unter Beibehaltung der Bedingungen dieses Artikels veräußert, so wird nach Aufhebung des Urteils über die Todeserklärung
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dem für tot Erklärten der Betrag zurückerstattet, der aus der Veräußerung des Vermögens entstanden ist. Artikel 49. Registrierung des Personenstandes 1. Der staatlichen Registrierung unterliegen folgende Veränderungen des Personenstandes: 1) Geburt; 2) Eheschließung; 3) Ehescheidung; 4) Adoption; 5) Feststellung der Vaterschaft; 6) Namensänderung; 7) Tod. 2. Die Registrierung des Personenstandes nehmen die Standesämter durch entsprechen de Eintragungen in die Personenstandsregister (Personenstandsbücher) und die Ausstellung von Urkunden aufgrund dieser Einträge vor. 3. Berichtigungen und Änderungen von Einträgen des Personenstandes nehmen die Standesämter vor, wenn dafür ausreichende Gründe gegeben sind und zwischen den Interessierten kein Streit besteht. Besteht zwischen den Interessierten Streit oder lehnt das Standesamt die Berichtigung oder Änderung eines Eintrags ab, hat das Gericht zu entscheiden. Die Löschung und Wiederherstellung von Einträgen des Personenstandes nimmt das Standesamt aufgrund eines Urteils des Gerichts vor. 4. Welche Organe die Registrierung des Personenstandes vornehmen sowie das Verfahren der Registrierung, die Änderung, Wiederherstellung und Löschung von Einträgen des Personenstandes, die Form der Personenstandsbücher und der Urkunden sowie die Vorschriften und Fristen für die Aufbewahrung von Personenstandsbüchern regelt das Personenstandsgesetz.
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KAPITEL 5. JURISTISCHE PERSONEN § 1. GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN Artikel 50. Begriff der juristischen Person 1. Als juristische Person gilt eine Organisation, der als Eigentum ein abgesondertes Vermögen zusteht, mit dem sie für ihre Verbindlichkeiten haftet, und die fähig ist, unter eigenem Namen Vermögensrechte sowie persönliche Nichtvermögensrechte zu erwerben und auszuüben, Verpflichtungen einzugehen und vor Gericht Klägerin oder Beklagte zu sein. Juristische Personen müssen eigene Bilanzen haben. 2. Die Gründer (die Beteiligten), die zur Bildung des Vermögens einer juristischen Person beitragen, können zu dieser juristischen Person in einem schuldrechtlichen Verhältnis stehen oder nicht stehen. 3. Zu den juristischen Personen, zu denen ihre Gründer (die Beteiligten) in einem schuldrechtlichen Verhältnis stehen, zählen die Personen- und Kapitalgesellschaften. 4. Zu den juristischen Personen, zu denen ihre Gründer (die Beteiligten) in keinem schuldrechtlichen Verhältnis stehen, zählen die gesellschaftlichen Organisationen, Stiftungen sowie Verbände juristischer Personen. Artikel 51. Arten der juristischen Personen 1. Juristische Personen haben entweder die Erzielung von Gewinn zum Zweck (kommerzielle Organisationen) oder verfolgen die Erzielung von Gewinn nicht als Zweck und verteilen erlangte Gewinne nicht auf die Beteiligten (nichtkommerzielle Organisationen). 2. Kommerzielle Organisationen können in der Form von Personen- und Kapitalgesellschaften entstehen. 3. Die Genossenschaften können je nach der Art ihrer Tätigkeit die Erzielung von Gewinn zum Zweck haben (kommerzielle) oder diesen nicht haben (nickt kommerzielle). 4. Die juristischen Personen, die als nicht kommerzielle Organisationen gelten, können in der Form von gesellschaftlichen Organisationen, Stiftun-
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gen, Verbänden juristischer Personen sowie in sonstigen gesetzlich geregelten Formen entstehen. Nichtkommerzielle Organisationen können nur insoweit, als dies der Verfolgung der Zwecke dient, derentwegen sie gegründet wurden, und in diesen Zwecken entsprechender Weise unternehmerisch tätig werden. Für die Ausübung der der unternehmerischen Tätigkeit haben die nichtkommerziellen Organisationen das Recht, Kapitalgesellschaften zu gründen (Beteiligter zu sein). Artikel 52. Rechtsfähigkeit der juristischen Person 1. Eine juristische Person kann Trägerin bürgerlicher Rechte sein, die dem in ihren Satzung bestimmten Zweck ihrer Tätigkeit entsprechen, sowie Trägerin von Pflichten, die mit dieser Tätigkeit zusammenhängen. 2. Eine kommerzielle Organisation kann Trägerin bürgerlicher Rechte und Pflichten sein, die für die Ausübung beliebiger, nicht gesetzlich verbotener Tätigkeiten erforderlich sind. Einige Tätigkeiten, deren Katalog gesetzlich zu bestimmen ist, können juristische Personen nur aufgrund spezieller Genehmigungen (Lizenzen) ausüben. 3. Die Rechte einer juristischen Person können nur in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen und in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren beschränkt werden. Gegen eine Entscheidung zur Beschränkung ihrer Rechte kann eine juristische Person bei Gericht Beschwerde einlegen. 4. Die Rechtsfähigkeit einer juristischen Person beginnt mit ihrer Entstehung (Artikel 56 Absatz 3) und erlischt mit der Vollendung ihrer Liquidation (Artikel 69 Absatz 7). 5. Das Recht einer juristischen Person zur Ausübung einer lizenzbedürftigen Tätigkeit beginnt mit dem Erhalt der Lizenz oder zu der in ihr bezeichneten Zeit und erlischt mit dem Ablauf ihrer Gültigkeit, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte bestimmt ist.
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Artikel 53. Gründung der juristischen Personen 1. Die Gründer der juristischen Person schließen einen Vertrag, in dem das Verfahren der gemeinsamen Tätigkeit für die Gründung der juristischen Person, die Bedingungen der Übergabe an die juristische Person ihres Vermögens und der Teilnahme an ihrer Verwaltung bestimmt werden. 2. Aufgrund des Vertrages arbeiten die Gründer die Satzung der zu gründenden juristischen Person aus. Artikel 54. Haftung der Gründer der juristischen Person Die Gründer der juristischen Person haften solidarisch für die Verpflichtungen, die in Zusammenhang mit der Gründung der juristischen Person vor der staatlichen Registrierung der juristischen Person entstanden sind. Artikel 55. Gründungsurkunde der juristischen Person 1. Die Gründungsurkunde der juristischen Person ist ihre Satzung, die von ihren Gründern genehmigt wird. Eine juristische Person, die gemäß diesem Gesetzbuch von einem Gründer gegründet wurde, handelt aufgrund einer von diesem Gründer festgestellten Satzung. 2. In der Satzung der juristischen Person werden der Name der juristischen Person, ihr Sitz, das Verfahren der Verwaltung der juristischen Person sowie andere Angaben festgeschrieben, die das Gesetz für juristische Personen der betreffenden Art vorschreibt. In der Satzung der nichtkommerziellen Organisation werden ihr Tätigkeitsgegenstand und Ziele festgestellt. In der Satzung der kommerziellen Organisation können ihr Tätigkeitsgegenstand und Ziele festgestellt werden. 3. Änderungen der Satzung werden mit der staatlichen Registrierung oder in gesetzlich geregelten Fällen mit der Anmeldung der betreffenden Änderungen beim Registerorgan gegenüber Dritten wirksam. Juristische Personen und ihre Gründer (Beteiligten) können sich gegenüber Dritten, die mit Rücksicht auf die Änderungen handeln, nicht auf deren fehlende Registrierung berufen.
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Artikel 56. Staatliche Registrierung juristischer Personen 1. Eine juristische Person unterliegt in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren der staatlichen Registrierung. Die Angaben für die staatliche Registrierung, darunter die Firmennamen der kommerziellen Organisationen, werden in das staatliche Register der juristischen Personen aufgenommen, das für jedermann zur Kenntnisnahme offen ist. 2. Die Gründe für die Verweigerung der staatlichen Registrierung der juristischen Person werden durch Gesetz geregelt. Die Registrierung darf nicht wegen mangelnder Zweckmäßigkeit der Schaffung einer juristischen Person versagt werden. Gegen die Versagung der staatlichen Registrierung sowie gegen eine Verschleppung der Entscheidung kann beim Gericht Beschwerde eingelegt werden. 3. Eine juristische Person gilt mit ihrer staatlichen Registrierung als errichtet. 4. Eine juristische Person unterliegt einer erneuten Registrierung nur in den durch Gesetz bestimmten Fällen. Artikel 57. Organe der juristischen Person 1. Durch ihre Organe, die entsprechend dem Gesetz, anderen Rechtsakten und ihrer Satzung handeln, erwirbt eine juristische Person bürgerliche Rechte und geht zivilrechtliche Verpflichtungen ein. Die Bestellung oder die Wahl der Organe einer juristischen Person werden durch das Gesetz und ihre Satzung geregelt. 2. In den gesetzlich geregelten Fällen kann eine juristische Person durch ihre Beteiligten bürgerliche Rechte erwerben und zivilrechtliche Verpflichtungen eingehen. 3. Wer kraft Gesetzes oder aufgrund ihrer Satzung eine juristische Person vertritt, muss redlich und vernünftig im Interesse der vertretenen juristischen Person handeln. Die Gründer (Beteiligten) oder die juristische Person haben ihm gegenüber Anspruch auf Ersatz des Schadens, den er
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der juristischen Person zugefügt hat, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. Artikel 58. Name der juristischen Person 1. Eine juristische Person hat einen Namen, der auf ihre Rechtsform hindeutet. Auf die Art der Tätigkeit müssen die Namen von nichtkommerziellen Organisationen hindeuten. 2. Eine juristische Person, die als kommerzielle Organisationen gilt, muss einen Firmennamen haben. Eine Juristische Person, deren Firmenname in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren registriert ist, hat das ausschließliche Recht auf seinen Gebrauch. Die Registrierung und Verwendung von Firmennamen regeln das Gesetz und sonstige Rechtsakte. 3. Eine andere juristische Person darf nicht unter Firmennamen Rechte und Pflichten erwerben. Wer einen fremden registrierten Firmennamen unrechtmäßig gebraucht, hat dies auf Verlangen des Inhabers des Namens zu unterlassen und ist ihm zum Schadensersatz verpflichtet. Artikel 59. Sitz der juristischen Person Der Sitz einer juristischen Person befindet sich am Sitz ihres ständig tätigen Organs. Artikel 60. Haftung juristischer Personen 1. Juristische Personen haften für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen, außer in den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Fällen. 2. Der Gründer (Beteiligte) einer juristischen Person haftet nicht für Verbindlichkeiten der juristischen Person, und die juristische Person haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines Gründers (Beteiligten), mit Ausnahme der Fälle, die durch dieses Gesetzbuch oder die Satzung der juristischen Person geregelt sind.
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Artikel 61. Vertretungen und Filialen 1. Eine Vertretung ist die gesonderte, räumlich vom Sitz der juristischen Person getrennte Einheit, die die Interessen der juristischen Person und deren Schutz wahrnimmt. 2. Eine Filiale ist die gesonderte, räumlich vom Sitz der juristischen Person getrennte Einheit, die die Funktionen der juristischen Person gänzlich oder zum Teil ausübt, darunter auch die Funktionen einer Vertretung. 3. Vertretungen und Filialen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie werden von der errichtenden juristischen Person mit Vermögen ausgestattet und handeln aufgrund einer von ihr festgestellten Satzung. Die Leiter von Vertretungen und Filialen werden von der juristischen Person bestellt und handeln aufgrund einer von ihr erteilten Vollmacht. Die Satzung der Gesellschaft kann Angaben über die gesonderten Einheiten enthalten. Artikel 62. Einrichtungen 1. Die Einrichtung ist eine von der juristischen Person gegründete Organisation, die für die Ausübung der Verwaltungs-, sozialen, kulturellen, Bildungs- oder andere Tätigkeit nichtkommerzieller Art gegründet wird. 2. Die Einrichtung ist keine juristische Person und wirkt aufgrund der von der juristischen Person festgestellten Satzung. 3. Die Einrichtung besitzt, gebraucht und verfügt über das Vermögen im Rahmen ihrer durch Gesetz bestimmten Zuständigkeit, entsprechend den Aufträgen der juristischen Person und in Übereinstimmung mit der Bedeutung des ihr überlassenen Vermögens. 4. Für die Verpflichtungen der Einrichtung haftet die juristische Person, die sie gegründet hat. 5. Die Besonderheiten der Rechtsposition einzelner Arten staatlicher und sonstiger Einrichtungen werden durch Gesetz und andere Rechtsakte festgelegt.
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Artikel 63. Reorganisation der juristischen Person 1. Die Reorganisation einer juristischen Person (Verschmelzung, Aufnahme, Spaltung, Ausgliederung, Umwandlung) kann von den Gründern (Beteiligten) oder einem durch die Satzung befugten Organ der juristischen Person beschlossen werden. 2. In gesetzlich geregelten Fällen kann die Reorganisation durch Spaltung oder Ausgliederung einer oder mehrerer juristischer Personen aufgrund eines Urteils des Gerichts erfolgen. Das Gericht bestellt einen externen Verwalter und beauftragt ihn, die Reorganisation der juristischen Person durchzuführen. Mit der Bestellung gehen auf den externen Verwalter alle Befugnisse zur Führung der Geschäfte der juristischen Person über. Der externe Verwalter vertritt die juristische Person vor Gericht, stellt eine Spaltungsbilanz auf und reicht sie zusammen mit der Satzung der neu entstehenden juristischen Personen beim Gericht ein. Aufgrund der gerichtlichen Feststellung dieser Dokumente ist die staatliche Registrierung der neu entstehenden juristischen Personen vorzunehmen. 3. Mit der staatlichen Registrierung der neu entstandenen juristischen Personen gilt die Reorganisation einer juristischen Person als erfolgt, mit Ausnahme der Reorganisation durch Aufnahme. 4. Bei der Reorganisation der juristischen Person durch Aufnahme einer anderen juristischen Person gelten diese als reorganisiert mit der staatlichen Registrierung der Einstellung der Tätigkeit der aufgenommenen juristischen Person. Artikel 64. Rechtsnachfolge bei der Reorganisation 1. Bei der Verschmelzung juristischer Personen gehen die Rechte und Pflichten jeder von ihnen entsprechend dem Übertragungsakt auf die neu entstandene juristische Person über. 2. Bei der Aufnahme einer juristischen Person durch eine andere gehen ihre Rechte und Pflichten entsprechend dem Übertragungsakt auf die aufnehmende juristische Person über.
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3. Bei der Spaltung einer juristischen Person gehen ihre Rechte und Pflichten entsprechend der Spaltungsbilanz auf die neu entstandenen juristischen Personen über. 4. Bei der Ausgliederung einer oder mehrerer juristischer Personen aus einer juristischen Person gehen die Rechte und Pflichten der reorganisierten juristischen Person entsprechend der Spaltungsbilanz auf die neu entstandenen juristischen Personen über. 5. Bei der Umwandlung einer juristischen Person in eine juristische Person anderer Art (Änderung der Rechtsform) gehen die Rechte und Pflichten der reorganisierten juristischen Person entsprechend dem Übertragungsakt auf die neu entstandene juristische Person über. Artikel 65. Spaltungsbilanz und Übertragungsakt 1. Die Spaltungsbilanz oder der Übertragungsakt muss die Rechtsnachfolge in alle Schuldverhältnisse der reorganisierten juristischen Person gegenüber allen Gläubigern und Schuldnern, einschließlich der strittigen Schuldverhältnisse, regeln. 2. Die Spaltungsbilanz oder der Übertragungsakt ist von den Gründern (Beteiligten) der juristischen Person und dem Organ, das die Reorganisation beschlossen hat, festzustellen und zusammen mit den Satzung bei der Anmeldung der neu entstehen den juristischen Personen oder der Änderung der Satzung bestehender juristischer Personen zur staatlichen Registrierung einzureichen. 3. Wird der Übertragungsakt oder die Spaltungsbilanz nicht zusammen mit den Satzung eingereicht oder fehlen darin Regelungen zur Rechtsnachfolge in die Schuldverhältnisse der reorganisierten juristischen Person, sowie wenn die Aufteilung des Vermögens und der Verbindlichkeiten unverhältnismäßig erfolgt, wird die staatliche Registrierung der neu entstehenden juristischen Personen versagt. Artikel 66. Gläubigerschutz bei der Reorganisation 1. Haben die Gründer (Beteiligten) oder hat das Organ einer juristischen Person, sowie in den durch Artikel 63 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Fällen - der externe Verwalter, ihre Reorganisation be-
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schlossen, müssen sie dies den Gläubigern der zu reorganisierenden juristischen Person schriftlich mitteilen. 2. Der Gläubiger einer zu reorganisierenden juristischen Person kann zusätzliche Garantien für die Erfüllung der Verbindlichkeiten, die Aufhebung des Schuldverhältnisses oder die vorfristige Erfüllung der Verbindlichkeit dieser juristischen Person und Schadensersatz verlangen. 3. Kann aufgrund der Spaltungsbilanz der Rechtsnachfolger einer reorganisierten juristischen Person nicht bestimmt werden, haften die neu entstandenen juristischen Personen solidarisch den Gläubigern der reorganisierten juristischen Person als Gesamtschuldner für deren Verbindlichkeiten. Artikel 67. Liquidation der juristischen Person 1. Die Liquidation einer juristischen Person hat deren Erlöschen zur Folge, ohne dass ihre Rechte und Pflichten auf einen Rechtsnachfolger übertragen werden. 2. Eine juristische Person kann liquidiert werden: 1) aufgrund des Beschlusses der Gründer (Beteiligten) oder des durch die Satzung befugten Organs der juristischen Person, unter anderem wegen des Ablaufs der Zeit, für die die juristische Person errichtet worden war, wegen der Erreichung ihres Zwecks; 2) wegen der gerichtlich festgestellten Ungültigkeit der Registrierung einer juristischen Person, die unter Verstößen gegen das Gesetz entstanden ist; 3) aufgrund einer Urteil des Gerichts im Fall der Betätigung ohne die erforderliche Genehmigung (Lizenz) oder der Ausübung einer gesetzlich verbotenen Tätigkeit oder anderer mehrfacher oder grober Verstöße gegen das Gesetz oder sonstige Rechtsakte, im Fall regelmäßiger nicht den satzungsgemäßen Zwecken entsprechender Betätigung gesellschaftlicher Vereinigungen sowie in anderen Fällen, die durch dieses Gesetzbuch geregelt sind.
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3. Die Klage auf Liquidation einer juristischen Person aus den in Absatz 2 bestimmten Gründen kann ein staatliches Organ oder ein Organ der örtlichen Selbstverwaltung erheben, dem ein solches Klagerecht nach dem Gesetz zusteht. Durch das Liquidationsurteil können die Gründer (Beteiligten) der juristischen Person oder ein durch die Satzung zur Liquidation befugtes Organ mit der Durchführung der Liquidation beauftragt werden. 4. Juristische Personen können auch wegen festgestellter Insolvenz liquidiert werden. 5. Reicht das Vermögen einer juristischen Person nicht aus, um die Gläubiger zu befriedigen, kommt nur eine Liquidation infolge der Insolvenz in Frage. 6. Die Besonderheiten der Gründe, des Verfahrens der Liquidation der Banken, Versicherungen und des auf Grund des Gesetzes der Republik Armenien „Über Pflichtversicherung der Verantwortung aus der Nutzung der Kraftverkehrsmittel“ eingerichteten Büros sowie die der Befriedigung der Gläubigerforderungen im Falle der Liquidation werden durch Gesetz bestimmt. Artikel 68. Mit dem Liquidationsbeschluss verbundene Pflichten 1. Die Gründer (Beteiligten) beziehungsweise das Organ, das die Liquidation der juristischen Person beschlossen hat, haben die Liquidation beim zuständigen Registerorgan unverzüglich schriftlich anzumelden, worauf im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen eingetragen wird, dass die juristische Person sich in Liquidation befindet. 2. Die Gründer (Beteiligten) beziehungsweise das Organ, das die Liquidation der juristischen Person beschlossen hat, bestellen mit Zustimmung des Registerorgans eine Liquidationskommission oder einen Liquidator und legen entsprechend diesem Gesetzbuch das Verfahren und die Fristen der Liquidation fest. 3. Mit der Bestellung der Liquidationskommission gehen auf sie alle Befugnisse zur Führung der Geschäfte der juristischen Person über. Die
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Liquidationskommission vertritt die zu liquidierende juristische Person vor Gericht. Artikel 69. Durchführung der Liquidation 1. Die Liquidationskommission macht die Liquidation der juristischen Person sowie die Bedingungen und die Frist für die Anmeldung von Forderungen der Gläubiger in der Presse bekannt, in der die Registrierung juristischer Personen bekannt gegeben wird. Diese Frist darf nicht kürzer als zwei Monate seit der Bekanntgabe der Liquidation sein. Die Liquidationskommission ermittelt die Gläubiger, zieht ausstehende Forderungen ein und benachrichtigt die Gläubiger von der Liquidation der juristischen Person. 2. Nach Ablauf der den Gläubigern zur Anmeldung ihrer Forderungen gesetzten Frist stellt die Liquidationskommission eine Zwischenbilanz auf, in der der Vermögensbestand, die angemeldeten Forderungen der Gläubiger sowie die Ergebnisse ihrer Prüfung anzugeben sind. Die Zwischenbilanz wird von den Gründern (Beteiligten) beziehungsweise dem Organ, das die Liquidation der juristischen Person beschlossen hat, mit Zustimmung des Registerorgans festgestellt. 3. Reicht das Geld einer zu liquidierenden juristischen Person nicht aus, um die Gläubiger zu befriedigen, verkauft die Liquidationskommission die Vermögensgegenstände der juristischen Person durch öffentliche Versteigerung in der für die Vollstreckung von Gerichtsurteilen geregelten Weise. 4. Die Liquidationskommission beginnt am Tag der Feststellung der Zwischenbilanz, die Zahlungen an die Gläubiger nach der durch Artikel 70 bestimmten Rangfolge entsprechend der Zwischenbilanz zu leisten, mit Ausnahme der Gläubiger des fünften Ranges, an die nach Ablauf eines Monats seit der Feststellung der Zwischenbilanz zu zahlen ist. 5. Nach Abwicklung der Zahlungen an die Gläubiger stellt die Liquidationskommission eine Liquidationsbilanz auf, die von den Gründern (Beteiligten) beziehungsweise dem durch die Satzung bevollmächtigte Organ, die die Liquidation der juristischen Person beschlossen haben, festgestellt wird.
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Die festgestellte Liquidationsbilanz wird von der Liquidationskommission dem Organ für die staatliche Registrierung der juristischen Personen vorgelegt. 6. Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der juristischen Person steht den Gründern (Beteiligten) zu, die Vermögensrechte an dem Vermögen haben oder in einem schuldrechtlichen Verhältnis zu der juristischen Person stehen, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder die Satzung der juristischen Person geregelt ist. 7. Mit der staatlichen Registrierung gilt die juristische Person als liquidiert und ihre Tätigkeit als suspendiert. Artikel 70. Befriedigung der Forderungen der Gläubiger 1. Bei der Liquidation einer juristischen Person sind die Forderungen der Gläubiger nach der folgenden Rangordnung zu befriedigen: - Forderungen ersten Ranges sind Forderungen von Gläubigern, die durch Verpfändung von Vermögensgegenständen der zu liquidierenden juristischen Person gesichert sind; - Forderungen zweiten Ranges sind Forderungen von Bürgern, denen die zu liquidieren de juristische Person wegen einer Schädigung an Leben oder Gesundheit haftet, die durch Kapitalisierung der wiederkehrenden Zahlungen zu befriedigen sind; - Forderungen dritten Ranges sind Forderungen der Beschäftigten auf Zahlung von Entlassungsgeld sowie Löhnen und Gehältern aufgrund von Arbeitsverträgen, und Honorarforderungen aufgrund von Autorenverträgen; - Forderungen vierten Ranges sind Abgabenforderungen der öffentlichen Haushalte; - Forderungen fünften Ranges sind die Forderungen aller sonstigen Gläubiger. Die Forderungen jeden Ranges werden nach der vollständigen Befriedigung der Forderungen des vorangehenden Ranges befriedigt.



48



2. Wird einem Gläubiger von der Liquidationskommission die Befriedigung seiner Forderungen verweigert oder wird ihre Prüfung hinausgezögert, kann er bis zur Feststellung der Liquidationsbilanz beim Gericht Klage gegen die Liquidationskommission erheben. 3. Forderungen, die ein Gläubiger nicht innerhalb der von der Liquidationskommission gesetzten Frist angemeldet hat, sind aus dem Vermögen zu befriedigen, das nach der Befriedigung der rechtzeitig angemeldeten Forderungen verbleibt. 4. Von der Liquidationskommission nicht anerkannte Forderungen, wenn sie der Gläubiger nicht gerichtlich geltend gemacht hat, sowie Forderungen, deren Befriedigung dem Gläubiger vom Gericht versagt wurde, gelten als erloschen. Artikel 71. Insolvenz der juristischen Person Juristische Personen können vom Gericht für insolvent erklärt werden, wenn sie nicht imstande sind, die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Die Gründe und das Verfahren für die die gerichtliche Feststellung der Insolvenz der juristischen Person werden durch Gesetz bestimmt.



§ 2. KOMMERZIELLE ORGANISATIONEN 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE PERSONEN- UND KAPITALGESELLSCHAFTEN



Artikel 72. Grundlegende Bestimmungen für kommerzielle Organisationen 1. Personen- und Kapitalgesellschaften sind kommerzielle Organisationen mit einem in Anteile (Einlagen) der Gründer (Gesellschafter) zerlegten Satzungskapital (Einlagekapital). Einer kommerziellen Organisation steht das Eigentum an dem durch die Einlagen der Gründer (Gesellschafter) gebildeten Vermögen sowie an den im Verlauf ihrer Tätigkeit hergestellten oder erworbenen Gegenständen zu.
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In den Fällen, die durch dieses Gesetzbuch geregelt sind, kann eine Kapitalgesellschaft von einer Person gegründet werden. 2. Personengesellschaften können als Vollgesellschaften oder Gesellschaften auf Vertrauen (Kommanditgesellschaften) entstehen. 3. Kapitalgesellschaften können als Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung entstehen. 4. Gesellschafter einer Vollgesellschaft sowie Vollgesellschafter in einer Kommanditgesellschaft können nur Einzelunternehmer und (oder) kommerzielle Organisationen sein. 5. Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft sowie Anleger in einer Kommanditgesellschaft können Bürger und juristische Personen sein. 6. Staatliche Organe und Organe der örtlichen Selbstverwaltung können nicht als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft oder Anleger in einer Kommanditgesellschaft handeln. 7. Personen- und Kapitalgesellschaften können Gründer (Gesellschafter) anderer Gesellschaften sein, mit Ausnahme der Fälle, die durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze geregelt sind. 8. Als Einlage können Geld, Wertpapiere, sonstige Vermögen oder Vermögensrechte sowie sonstige Rechte, die einen in Geld ausdrückbaren Wert haben, in das Vermögen einer Personen- oder Kapitalgesellschaft eingebracht werden. 9. Die Einlage eines Gesellschafters der Kapitalgesellschaft wird nach Vereinbarung der Gründer (Gesellschafter) in Geld bewertet, was in den gesetzlich geregelten Fällen und in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren durch einen unabhängigen Sachverständigen zu überprüfen ist. Artikel 73. Rechte und Pflichten der Gesellschafter einer Personenoder Kapitalgesellschaft 1. Die Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft sind berechtigt:
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1) an der Verwaltung der Gesellschaft mitzuwirken, mit Ausnahme der Fälle, die durch Artikel 92 Absatz 2 und das Gesetz über Aktiengesellschaften der Republik Armenien geregelt sind; 2) Auskunft über die Tätigkeit der Gesellschaft zu erhalten und in der durch die Satzung geregelten Weise ihre Bücher und sonstigen Unterlagen einzusehen; 3) an der Verteilung des Gewinns teilzuhaben; 4) im Fall der Liquidation der Gesellschaft einen Teil des nach Befriedigung der Gläubiger verbliebenen Vermögens oder seinen Wert zu erhalten. Die Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft können auch andere durch dieses Gesetzbuch, die Gesetze über Personengesellschaften, die Satzungen der Gesellschaft oder Genossenschaft vorgesehene Rechte haben. 2. Die Gesellschafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft sind verpflichtet: 1) die Einlagen in der Weise, der Höhe, der Form und der Zeit zu leisten, wie es in der Satzung geregelt ist; 2) keine vertraulichen Informationen über die Tätigkeit der Gesellschaft preiszugeben. Den Gesellschaftern können durch die Satzung der Gesellschaft weitere Pflichten auferlegt werden. Artikel 74. Umwandlung von Personen- oder Kapitalgesellschaften 1. Auf Beschluss der Vollversammlung der Gesellschafter kann eine Personen- oder Kapitalgesellschaft in der durch dieses Gesetzbuch geregelten Weise in eine Personen- oder Kapitalgesellschaft anderer Art umgewandelt werden. 2. Bei der Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft haftet je der Vollgesellschafter, der Gesellschafter (Aktionär) einer Kapitalgesellschaft wird, zwei Jahre subsidiär mit seinem persönlichen Vermögen für die Verbindlichkeiten, die von der Personengesellschaft auf die Kapitalgesellschaft übergegangen sind. Von dieser Haftung wird der
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Gesellschafter der umgewandelten Personengesellschaft auch durch die Veräußerung seiner Anteile (Aktien) nicht frei. Artikel 75. Tochtergesellschaft 1. Tochtergesellschaften sind Kapitalgesellschaften, deren Entscheidungen von einer an deren Kapital- oder Personengesellschaft (der Muttergesellschaft) aufgrund einer Mehrheitsbeteiligung an ihrem Satzungskapital oder eines Vertrages oder auf andere Weise beeinflusst werden können. 2. Eine Tochtergesellschaft haftet nicht für Schulden der Muttergesellschaft. 3. Eine Muttergesellschaft, die der Tochtergesellschaft verbindliche Weisungen erteilen kann, haftet mit der Tochtergesellschaft gesamtschuldnerisch für Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die diese auf eine solche Weisung hin vorgenommen hat. Es gilt, dass die Muttergesellschaft berechtigt ist, der Tochtergesellschaft verbindliche Weisungen zu erteilen, wenn dieses Recht in dem mit der Tochtergesellschaft geschlossen Vertrag vorgesehen ist. 4. Die Gesellschafter (Aktionäre) einer Tochtergesellschaft haben gegen die Muttergesellschaft Anspruch auf Ersatz des Schadens, der durch ihr Verschulden bei der Tochtergesellschaft entstanden ist. Der Schaden gilt als durch Verschulden der Muttergesellschaft entstanden, wenn diese infolge der Erteilung der Weisungen an die Tochtergesellschaft entstanden sind. 5. Hat eine Muttergesellschaft die Insolvenz der Tochtergesellschaft verschuldet, haftet sie subsidiär für deren Schulden. Die Insolvenz der Tochtergesellschaft gilt als durch Verschulden der Muttergesellschaft entstanden, wenn diese infolge der Erteilung der Weisungen an die Tochtergesellschaft entstanden sind. Artikel 76. Abhängige Gesellschaft 1. Eine Kapitalgesellschaft gilt als abhängig, wenn die andere Personenoder Kapitalgesellschaft (die herrschende oder beteiligte Gesellschaft) mit mehr als zwanzig Prozent der stimmberechtigten Aktien beziehungsweise mehr als zwanzig Prozent des Satzungskapitals beteiligt ist.
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2. Eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, die mehr als zwanzig Prozent der stimmberechtigten Aktien einer Aktiengesellschaft oder des Satzungskapitals einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung erworben hat, ist verpflichtet, dies in der Weise bekannt zu machen, die durch die Gesetze über Kapitalgesellschaften geregelt ist.



2. VOLLGESELLSCHAFT Artikel 77. Grundlegende Bestimmungen für Vollgesellschaften 1. Vollgesellschaften sind Personengesellschaften, deren Teilnehmer (Vollgesellschafter) entsprechend dem zwischen ihnen geschlossenen Vertrag unter dem Namen der Gesellschaft unternehmerisch tätig sind und für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrem persönlichen Vermögen haften. 2. Jeder darf nur an einer Vollgesellschaft beteiligt sein. 3. Der Firmenname einer Vollgesellschaft muss entweder die Namen aller Gesellschafter und die Worte „volle Gesellschaft" enthalten oder den Namen eines oder mehrerer Gesellschafter mit dem Zusatz „und Compagnie" und die Worte „volle Gesellschaft". Artikel 78. Satzung der Vollgesellschaft Die Satzung einer Vollgesellschaft muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, welche Höhe und Zusammensetzung das Einlagekapital der Gesellschaft hat; wie hoch der Anteil eines jeden Gesellschafters am Einlagekapital ist und auf welche Weise er geändert wird; welcher Höhe und Art die Einlagen und zu welchen Fristen und Bedingungen sie zu leisten sind; wie die Gesellschafter Verletzungen der Einlagepflichten zu verantworten haben. Artikel 79. Verwaltung der Vollgesellschaft 1. Eine Vollgesellschaft wird im Einvernehmen aller Gesellschafter geführt. Durch die Satzung der Vollgesellschaft können Fälle geregelt werden, in denen Entscheidungen nach der Mehrheit der Stimmen getroffen werden.
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2. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme, wenn nicht durch die Satzung die Festlegung der Stimmenanzahl auf andere Weise geregelt ist. 3. Jeder Gesellschafter ist unabhängig davon, ob er zur Geschäftsführung befugt ist, zur Einsicht in alle die Geschäftsführung betreffenden Unterlagen berechtigt. Der Ausschluss oder die Beschränkung dieses Rechts, einschließlich diesbezüglicher Vereinbarungen der Gesellschafter, sind nichtig. Artikel 80. Führung der Geschäfte einer Vollgesellschaft 1. Jeder Gesellschafter ist befugt, für die Gesellschaft zu handeln, wenn nicht durch den Satzung bestimmt ist, dass alle Gesellschafter die Geschäfte gemeinsam führen, oder einzelne Gesellschafter zur Führung der Geschäfte beauftragt sind. 2. Bei der Gesamtgeschäftsführung ist für jedes Rechtsgeschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. 3. Haben die Gesellschafter einen oder mehrere von ihnen zur Führung der Geschäfte beauftragt, benötigen die anderen Gesellschafter zur Vornahme von Rechtsgeschäften für die Gesellschaft eine Vollmacht des Gesellschafters beziehungsweise der Gesellschafter, die zur Geschäftsführung befugt sind. 4. Gegenüber Dritten kann sich die Gesellschaft nicht auf die durch den Satzung beschränkte Befugnis eines Gesellschafters berufen, wenn sie nicht beweist, dass der Dritte bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts die fehlende Handlungsbefugnis des Gesellschafters kannte oder offensichtlich hätte kennen müssen. 5. Die einem oder mehreren Gesellschaftern zustehende Befugnis zur Geschäftsführung kann ihnen auf Antrag eines oder mehrerer der anderen Gesellschafter vom Gericht entzogen werden, wenn dafür triftige Gründe vorliegen, insbesondere eine grobe Pflichtverletzung des geschäftsführenden Gesellschafters oder seine erwiesene Unfähigkeit zur ordentlichen Führung der Geschäfte. Aufgrund des Urteils des Gerichts ist die Satzung der Gesellschaft entsprechend abzuändern.



54



Artikel 81. Pflichten eines Vollgesellschafters 1. Ein Gesellschafter ist verpflichtet, entsprechend den Bestimmungen der Satzung an der Tätigkeit der Gesellschaft mitzuwirken. 2. Außer Kraft gesetzt 3. Ein Gesellschafter darf nicht ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter in seinem Namen, zu seinen Gunsten oder zu Gunsten Dritter Geschäfte tätigen, die ihrem Gegenstand nach den Geschäften der Gesellschaft gleichartig sind. Bei Verstößen gegen diese Bestimmung kann die Gesellschaft von dem Gesellschafter wahlweise Schadensersatz oder die Übertragung sämtlicher aus diesen Geschäften erlangter Vorteile auf die Gesellschaft fordern. Artikel 82. Verteilung von Gewinn und Verlust der Vollgesellschaft 1. Gewinne und Verluste einer Vollgesellschaft sind auf die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Einlagekapital zu verteilen, wenn durch die Satzung oder eine sonstige Vereinbarung der Gesellschafter nichts anderes bestimmt ist. Unzulässig sind Vereinbarungen zum Ausschluss eines Gesellschafters von der Beteiligung an Gewinn oder Verlust. 2. Beträgt infolge erlittener Verluste das reine Aktivvermögen der Gesellschaft weniger als ihr Einlagekapital, darf der Gewinn der Gesellschaft solange nicht auf die Gesellschafter verteilt werden, bis das Nettovermögen höher ist als das Einlagekapital. Artikel 83. Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Vollgesellschaft 1. Die Gesellschafter haften mit ihrem Vermögen als Gesamtschuldner subsidiär für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 2. Ein Gesellschafter, der nicht zu den Gründern der Vollgesellschaft gehört, haftet im gleichen Maße wie die anderen Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die vor seinem Eintritt in die Gesellschaft begründet wurden.
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Ein ausgeschiedener Gesellschafter haftet bis zum Ablauf von zwei Jahren seit der Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr, in dem er ausgeschieden ist, im gleichen Maße wie die anderen Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die vor seinem Ausscheiden begründet wurden. 3. Vereinbarungen der Gesellschafter zum Ausschluss oder zur Beschränkung der durch diesen Artikel geregelten Haftung sind nichtig. Artikel 84. Änderungen des Gesellschafterbestandes einer Vollgesellschaft 1. Wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft austritt oder gestorben ist, seine Verschollenheit, mangelnde oder beschränkte Geschäftsfähigkeit oder seine Insolvenz (sein Bankrott) festgestellt ist, aufgrund eines Urteil des Gerichts ein Verfahren zur Reorganisation eines Gesellschafters eröffnet ist, eine an der Gesellschaft beteiligte juristische Person liquidiert wird oder wenn der Gläubiger eines Gesellschafters die Vollstreckung seiner Forderungen in das dem Geschäftsanteil des Gesellschafters entsprechende Vermögen der Gesellschaft betreibt, kann die Gesellschaft fortbestehen, wenn dies durch die Satzung oder eine Vereinbarung der übrigen Gesellschafter geregelt ist. 2. Die Gesellschafter können den Ausschluss eines Mitgesellschafters aufgrund ihres einstimmigen Beschlusses bei Gericht geltend machen, wenn dafür triftige Gründe vorliegen, insbesondere die gröbliche Verletzung seiner Pflichten oder die erwiesene Unfähigkeit zur ordentlichen Führung der Geschäfte. Artikel 85. Austritt aus der Vollgesellschaft 1. Ein Gesellschafter kann aus der Vollgesellschaft austreten, indem er den Verzicht auf die Beteiligung an ihr erklärt. Der Verzicht auf die Beteiligung an einer für unbestimmte Dauer gegründeten Vollgesellschaft muss spätestens sechs Monate vor dem tatsächlichen Ausscheiden erklärt werden. 2. Vereinbarungen der Gesellschafter zum Ausschluss des Austrittsrechts sind nichtig.
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Artikel 86. Folgen des Ausscheidens aus der Vollgesellschaft 1. Einem ausgeschiedenen Gesellschafter ist der Teil des Gesellschaftsvermögens in Geld auszuzahlen, der seinem Anteil am Einlagekapital entspricht, wenn nichts anderes durch die Satzung geregelt ist. Der ausscheidende Gesellschafter kann mit den anderen Gesellschaftern vereinbaren, dass ihm anstatt Geldes der Anteil in Natur herausgegeben wird. Der einem ausscheidenden Gesellschafter zukommende Teil des Gesellschaftsvermögens oder dessen Geldwert ist nach der Bilanz zu bestimmen, die, mit Ausnahme des durch Artikel 88 geregelten Falles, auf den Zeitpunkt seines Ausscheidens aufzustellen ist. 2. Der Erbe eines verstorbenen Gesellschafters kann nur mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter in die Vollgesellschaft eintreten, wenn nichts anderes durch die Satzung der Gesellschaft vorgesehen ist. Die Rechtsnachfolgerin einer an der Vollgesellschaft beteiligten reorganisierten juristischen Person kann mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter in die Gesellschaft eintreten, wenn nichts anderes durch die Satzung vorgesehen ist. Zahlungen an einen nicht in die Gesellschaft eingetretenen Erben beziehungsweise eine nicht eingetretene Rechtsnachfolgerin erfolgen nach den Bestimmungen des Absatzes 1. Der Erbe (die Rechtsnachfolgerin) eines Gesellschafters haftet Dritten für Verbindlichkeiten der Vollgesellschaft, für die der ausgeschiedene Gesellschafter nach Artikel 83 Absatz 2 hätte haften müssen, bis zur Höhe des ihm (ihr) übertragenen Vermögens des ausgeschiedenen Gesellschafters. 3. Nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters erhöhen sich die Anteile der übrigen Gesellschafter am Einlagekapital entsprechend, wenn nichts anderes durch die Satzung oder eine sonstige Vereinbarung der Gesellschafter vorgesehen ist. Artikel 87. Übertragung von Geschäftsanteilen einer Vollgesellschaft 1. Ein Gesellschafter kann seinen Anteil am Einlagekapital gänzlich oder zum Teil mit Zustimmung der anderen Gesellschafter auf einen Mitgesellschafter oder einen Dritten übertragen.
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2. Bei der gänzlichen oder teilweisen Übertragung des Anteils gehen auf den anderen die Rechte des übertragenden Gesellschafters gänzlich oder zu dem entsprechenden Teil über. Derjenige, dem der Anteil gänzlich oder zum Teil übertragen wurde, haftet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Artikels 83 Absatz 2 erster Satz. 3. Die gänzliche Übertragung eines Anteils beendet die Beteiligung des Gesellschafters an der Vollgesellschaft mit den durch Artikel 83 Absatz 2 geregelten Folgen. Artikel 88. Vollstreckung in einen Geschäftsanteil 1. Wegen Schulden eines Gesellschafters, die nicht mit der Teilnahme an der Vollgesellschaft zusammenhängen (persönliche Schulden), kann in seinen Anteil am Einlagekapital der Vollgesellschaft nur dann vollstreckt werden, wenn sein sonstiges Vermögen nicht zur Tilgung seiner Schulden ausreicht. Die Gläubiger dieses Gesellschafters können zum Zweck der Vollstreckung von der Vollgesellschaft die Aussonderung des Teils ihres Vermögens verlangen, der dem Anteil des Schuldners am Einlagekapital der Gesellschaft entspricht. Der auszusondernde Teil des Gesellschaftsvermögens beziehungsweise sein Wert in Geld wird nach der Bilanz bestimmt, die auf den Zeitpunkt aufzustellen ist, zu dem die Gläubiger die Aussonderung verlangt haben. 2. Die Vollstreckung in das dem Geschäftsanteil eines Gesellschafters entsprechende Vermögen beendet die Beteiligung des Gesellschafters an der Vollgesellschaft mit den durch Artikel 83 Absatz 2 zweiter Satz geregelten Folgen. Artikel 89. Liquidation der Vollgesellschaft Eine Vollgesellschaft wird aus den durch Artikel 67 bestimmten Gründen liquidiert sowie im Fall des alleinigen Verbleibens eines einzigen Gesellschafters. Dieser Gesellschafter kann die Vollgesellschaft innerhalb von sechs Monaten, nachdem er zum alleinigen Gesellschafter geworden ist, nach den durch dieses Gesetzbuch bestimmten Regeln in eine Kapitalgesellschaft umwandeln. Eine Vollgesellschaft ist auch in den durch Artikel 84 Absatz 1 geregelten Fällen zu liquidieren, wenn nicht durch den Satzung oder eine Verein-
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barung der verbleibenden Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft geregelt ist.



3. KOMMANDITGESELLSCHAFT Artikel 90. Grundlegende Bestimmungen für Kommanditgesellschaften 1. Kommanditgesellschaften (Gesellschaften auf Vertrauen) sind Personengesellschaften, an denen neben Gesellschaftern, die unter dem Namen der Gesellschaft unternehmerisch tätig sind und für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrem persönlichen Vermögen haften (den Vollgesellschaftern), ein oder mehrere Kommanditisten (Anleger) beteiligt sind, die das Risiko von Verlusten der Gesellschaft bis zur Höhe ihrer geleisteten Einlagen tragen und an der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft nicht mitwirken. 2. Die Stellung der Vollgesellschafter einer Kommanditgesellschaft und ihre Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden durch die Bestimmungen dieses Gesetzbuches über die Gesellschafter einer Vollgesellschaft geregelt. 3. Jeder darf nur an einer Kommanditgesellschaft als Vollgesellschafter beteiligt sein. Gesellschafter einer Vollgesellschaft dürfen nicht als Vollgesellschafter an einer Kommanditgesellschaft beteiligt sein. Vollgesellschafter einer Kommanditgesellschaft dürfen nicht an einer Vollgesellschaft beteiligt sein. 4. Der Firmenname einer Kommanditgesellschaft muss entweder die Namen aller Vollgesellschafter und die Worte „Gesellschaft auf Vertrauen" oder „Kommanditgesellschaft" enthalten oder den Namen mindestens eines Vollgesellschafters mit dem Zusatz „und Compagnie" und die Worte „Gesellschaft auf Vertrauen" oder „Kommanditgesellschaft". 5. Enthält der Firmenname einer Kommanditgesellschaft den Namen eines Kommanditisten, wird dieser zum Vollgesellschafter.
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6. Auf Kommanditgesellschaften sind die Bestimmungen dieses Gesetzbuches für Vollgesellschaften insoweit anzuwenden, als es nicht den Bestimmungen dieses Gesetzbuches für die Kommanditgesellschaft widerspricht. Artikel 91. Satzung der Kommanditgesellschaft Die Satzung einer Kommanditgesellschaft muss, außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, welche Höhe und Zusammensetzung das Einlagekapital der Gesellschaft hat; wie hoch die Anteile der einzelnen Vollgesellschafter am Einlagekapital sind und auf welche Weise sie geändert werden; welcher Höhe und Art ihre Einlagen, zu welchen Fristen und Bedingungen sie zu leisten sind und wie Verletzungen der Einlagepflichten zu verantworten sind; welche Gesamthöhe die Einlagen der Kommanditisten haben. Artikel 92. Verwaltung und Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft 1. Eine Kommanditgesellschaft wird von den Vollgesellschaftern geführt. Die Führung der Gesellschaft und ihrer Geschäfte durch die Vollgesellschafter wird von ihnen nach den Bestimmungen dieses Gesetzbuches für die Vollgesellschaft geregelt. 2. Die Kommanditisten sind von der Verwaltung und der Geschäftsführung ausgeschlossen und dürfen die Gesellschaft nur aufgrund einer Vollmacht vertreten. Ihnen steht kein Widerspruch gegen Handlungen der Vollgesellschafter zu, die auf die Führung der Gesellschaft und ihrer Geschäfte bezogen sind. Artikel 93. Rechte und Pflichten eines Kommanditisten 1. Ein Kommanditist ist verpflichtet, seine Einlage auf das Einlagekapital der Gesellschaft zu leisten. Zum Nachweis der geleisteten Einlage wird dem Kommanditisten von der Gesellschaft ein Beteiligungsschein ausgestellt. 2. Ein Kommanditist ist berechtigt: 1) den auf seinen Anteil am Einlagekapital entfallenden Teil des Gewinns entsprechend den Regelungen der Satzung zu erhalten;
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2) die Jahresabschlüsse und Bilanzen der Gesellschaft einzusehen; 3) am Ende eines Rechnungsjahres aus der Gesellschaft auszutreten und seine Einlage entsprechend den Regelungen der Satzung zu erhalten; 4) seinen Anteil am Einlagekapital gänzlich oder zum Teil auf einen anderen Kommanditisten oder einen Dritten zu übertragen. Den Kommanditisten steht bezüglich des zu übertragenden Anteils (dessen Teils) das Vorkaufsrecht vor Dritten zu, für dessen Ausübung die durch Artikel 101 Absatz 3 bestimmten Regeln entsprechend gelten. Die gänzliche Übertragung seines Anteils beendet die Beteiligung des Kommanditisten an der Gesellschaft. Durch die Satzung einer Kommanditgesellschaft können weitere Rechte der Kommanditisten geregelt werden. Artikel 94. Liquidation der Kommanditgesellschaft 1. Eine Kommanditgesellschaft ist im Fall des Ausscheidens aller Kommanditisten zu liquidieren. Die Vollgesellschafter können jedoch stattdessen die Kommanditgesellschaft in eine Vollgesellschaft umwandeln. Eine Kommanditgesellschaft ist außerdem aus den Gründen zu liquidieren, die für die Liquidation einer Vollgesellschaft bestimmt sind (Artikel 89). Die Kommanditgesellschaft besteht jedoch fort, wenn wenigstens ein Vollgesellschafter und ein Kommanditist in ihr verbleiben. 2. Bei der Liquidation einer Kommanditgesellschaft, einschließlich des Bankrotts, haben die Kommanditisten vorrangig vor den Vollgesellschaftern Anspruch auf die Rückgewähr ihrer Einlagen aus dem nach Befriedigung der Gläubiger verbliebenen Vermögen der Gesellschaft. Das danach verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird auf die Vollgesellschafter und die Kommanditisten nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Einlagekapital verteilt, wenn nicht durch die Satzung oder eine Vereinbarung der Vollgesellschafter und Kommanditisten eine andere Regelung getroffen wurde.
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4. GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Artikel 95. Grundlegende Bestimmungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung 1. Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind von einem oder mehreren gegründete Kapitalgesellschaften mit einem in Anteile zerlegten Satzungskapital, deren Höhe durch die Satzung bestimmt ist; die Gesellschafter haften nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft und tragen das Risiko von Verlusten der Gesellschaft bis zur Höhe der von ihnen geleisteten Einlagen. 2. Der Firmenname einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung muss den Namen der Gesellschaft und die Worte „mit beschränkter Haftung" enthalten. 3. Die rechtliche Stellung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Rechte und Pflichten ihrer Gesellschafter werden durch dieses Gesetzbuch und das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung geregelt. Artikel 96. Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Die Anzahl der Gesellschafter darf die vom Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung bestimmte Höchstzahl nicht überschreiten. Andernfalls ist die Gesellschaft innerhalb eines Jahres in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und nach Ablauf dieser Frist durch gerichtliche Entscheidung zu liquidieren, wenn die Anzahl der Gesellschafter nicht auf die gesetzlich bestimmte Höhe verringert wird. 2. Alleiniger Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf nicht eine andere Kapitalgesellschaft sein, die aus einer einzigen Person besteht. Artikel 97. Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, welche Höhe das Satzungskapital der Gesellschaft hat; wie hoch der Anteil jedes Gesellschafters ist; welcher Höhe und Art die Einlagen und zu welchen Fristen und Bedingungen sie zu leisten sind; wie
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die Gesellschafter Verletzungen der Einlagepflichten zu verantworten haben; wie die Verwaltungsorgane der Gesellschaft zusammengesetzt sind, welche Befugnisse und Zuständigkeiten sie haben und wie sie Beschlüsse fassen, insbesondere welche Beschlüsse einstimmig oder mit qualifizierter Stimmenmehrheit zu fassen sind, sowie weitere Bestimmungen, die das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung vorschreibt. Artikel 98. Satzungskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Das Satzungskapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung setzt sich aus den Beträgen der Einlagen ihrer Gesellschafter zusammen. Das Satzungskapital bestimmt den Mindestbetrag des den Gläubigern haftenden Gesellschaftsvermögens. Das Satzungskapital muss mindestens die durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung bestimmte Höhe haben. 2. Außer Kraft gesetzt 3. Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung dürfen nicht von der Pflicht zur Leistung ihrer Einlage auf das Satzungskapital entbunden werden, auch nicht durch Aufrechnung mit Forderungen gegen die Gesellschaft. 4. Beträgt das reine Aktivvermögen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung am Ende des zweiten oder eines späteren Rechnungsjahres weniger als ihr Satzungskapital, muss die Gesellschaft ihr Satzungskapital herabsetzen und die Herabsetzung ordnungsgemäß registrieren lassen. Sinkt dieses Nettovermögen unter den Betrag des gesetzlich bestimmten Mindestkapitals, ist die Gesellschaft zu liquidieren. 5. Das Satzungskapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf herabgesetzt werden, nachdem dies allen Gläubigern mitgeteilt worden ist. Die Gläubiger können in diesem Fall die vorzeitige Aufhebung oder Erfüllung der jeweiligen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und Schadensersatz verlangen. Artikel 99. Verwaltung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Höchstes Organ einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Versammlung der Gesellschafter.
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Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ein aus mehreren und (oder) ein aus einer einzelnen Person bestehendes Exekutivorgan, das die laufenden Geschäfte führt und der Gesellschafterversammlung zur Rechenschaft verpflichtet ist. Eine zum Verwaltungsorgan bestellte Einzelperson muss kein Gesellschafter sein. 2. Die Zuständigkeiten und Befugnisse der Verwaltungsorgane, das Verfahren der Beschlussfassung und die Vornahme von Handlungen für die Gesellschaft sind entsprechend diesem Gesetzbuch durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Satzung zu regeln. 3. Zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung gehören: 1) Änderungen der Satzung und des Satzungskapitals; 2) die Bestellung der Exekutivorgane und ihre vorzeitige Abberufung; 3) die Feststellung der Jahresabschlüsse und der buchhalterischen Bilanzen sowie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten; 4) Beschlüsse zur Reorganisation oder Liquidation; 5) die Wahl der Revisionskommission (des Revisors). Durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung können weitere Angelegenheiten in die ausschließliche Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung gestellt werden. In Angelegenheiten, für die ausschließlich die Gesellschafterversammlung zuständig ist, darf sie die Entscheidung nicht dem Exekutivorgan überlassen. 4. Zur Überprüfung und Bestätigung der Jahresabschlüsse kann die Gesellschaft alljährlich einen professionellen Prüfer heranziehen, der nicht durch Vermögensinteressen mit der Gesellschaft oder den Gesellschaftern verbunden ist (externe Rechnungsprüfung). Eine solche Überprüfung der jährlichen Rechnungslegung kann auch auf Verlangen eines Gesellschafters erfolgen. Das Verfahren der Durchführung von Rechnungsprüfung bei einer Gesellschaft wird durch Gesetz und die Satzung bestimmt.
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5. Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse (Publizität der Rechnungslegung) ist nicht erforderlich, mit Ausnahme der durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung geregelten Fälle. Artikel 100. Reorganisation und Liquidation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann freiwillig, durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, reorganisiert oder liquidiert werden. Weitere Gründe für die Reorganisation oder Liquidation einer Gesellschaft werden durch dieses Gesetzbuch oder sonstige Gesetze bestimmt. 2. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann sich in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Artikel 101. Übertragung von Geschäftsanteilen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Ein Gesellschafter ist berechtigt, seinen Anteil am Satzungskapital gänzlich oder zum Teil einem oder mehreren Mitgesellschaftern zu verkaufen oder auf sonstige Weise abzutreten. 2. Die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Anteilen am Satzungskapital an Dritte ist zulässig, wenn nichts anderes durch die Satzung geregelt ist. 3. Den Gesellschaftern steht das Vorkaufsrecht bezüglich des gänzlich oder zum Teil zu veräußernden Geschäftsanteils nach dem Verhältnis ihrer Anteile zu, wenn dieses Recht nach der Satzung oder einer Vereinbarung der Gesellschafter nicht auf andere Weise auszuüben ist. Wenn die Gesellschafter ihr Recht nicht innerhalb eines Monats seit dem Tag ihrer Benachrichtigung oder einer anderen durch die Satzung oder eine Vereinbarung der Gesellschafter bestimmten Frist wahrnehmen, kann der Anteil an einen Dritten veräußert werden. 4. Sind die Geschäftsanteile der Gesellschafter nach der Satzung nicht an Dritte veräußerbar, und verzichten die anderen Gesellschafter auf den Erwerb des zu veräußernden Anteils, hat die Gesellschaft dem Gesellschafter den tatsächlichen Wert seines Anteils auszuzahlen.
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5. Hat die Gesellschaft den Geschäftsanteil eines Gesellschafters gänzlich oder zu einem Teil selbst erworben, muss sie ihn innerhalb der Frist und nach den Regeln, die durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Satzung der Gesellschaft bestimmt sind, an die übrigen Gesellschafter oder Dritte veräußern oder entsprechend Artikel 98 Absätze 4 und 5 das Satzungskapital herabsetzen. 6. Geschäftsanteile gehen auf die Erben beziehungsweise Rechtsnachfolger der an der Gesellschaft beteiligten Bürger oder juristischen Personen über, wenn nicht durch die Satzung bestimmt ist, dass eine solche Übertragung nur mit Zustimmung der übrigen Gesellschafter zulässig ist. Verweigern die Gesellschafter die Zustimmung zum Übergang des Anteils, ist die Gesellschaft verpflichtet, den Erben (Rechtsnachfolgern) des Gesellschafters den tatsächlichen Wert des Anteils auszuzahlen oder ihnen nach den Regeln, die durch das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Satzung der Gesellschaft bestimmt sind, in Höhe dieses Wertes Vermögensgegenstände in Natur herauszugeben. Artikel 102. Vollstreckung in einen Anteil am Satzungskapital 1. Wegen persönlicher Schulden eines Gesellschafters kann in seinen Anteil am Satzungskapital der Gesellschaft nur dann vollstreckt werden, wenn sein sonstiges Vermögen nicht zur Tilgung seiner Schulden ausreicht. Die Gläubiger dieses Gesellschafters können zum Zweck der Vollstreckung von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Auszahlung des Wertes eines Teils des Vermögens der Gesellschaft, der dem Anteil des Schuldners am Satzungskapital entspricht oder seine Aussonderung verlangen. Der auszusondernde Teil des Gesellschaftsvermögens beziehungsweise sein Wert in Geld wird nach der Bilanz bestimmt, die auf den Zeitpunkt aufzustellen ist, zu dem die Gläubiger die Aussonderung verlangt haben. 2. Die Vollstreckung in einen Anteil am Satzungskapital beendet die Beteiligung des Gesellschafters an der Gesellschaft. Artikel 103. Austritt aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ein Gesellschafter kann unabhängig vom Einverständnis der anderen Gesellschafter jederzeit aus der Gesellschaft austreten.
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Artikel 104. Abwicklung der Zahlungen beim Austritt aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 1. Bei Austritt aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ihm der Wert des Vermögens auszuzahlen, der seinem Geschäftsanteil entspricht, falls durch die Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Der ausscheidende Gesellschafter kann mit den anderen Gesellschaftern vereinbaren, dass ihm anstatt Geldes der Anteil in Natur herausgegeben wird. Der einem ausscheidenden Gesellschafter zukommende Teil des Gesellschaftsvermögens oder dessen Geldwert ist nach der Bilanz zu bestimmen, die auf den Zeitpunkt seines Ausscheidens aufzustellen ist. 2. Ist in das Satzungskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung das Recht auf die Benutzung des Vermögens angelegt, wird das entsprechende Vermögen dem ausscheidenden Gesellschafter zurückgegeben. Der verminderte Wert dieses Vermögens unter Berücksichtigung der normalen Abnutzung wird nicht zurückerstattet. 3. Zahlungen an einen nicht in die Gesellschaft eingetretenen Erben beziehungsweise eine Rechtsnachfolgerin des Gesellschafters erfolgen nach den Bestimmungen dieses Artikels.



5. GESELLSCHAFT MIT ZUSÄTZLICHER HAFTUNG Artikel 105. Grundlegende Bestimmungen für Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung 1. Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung sind von einem oder mehreren gegründete Kapitalgesellschaften mit einem in Anteile zerlegten Satzungskapital, deren Höhe durch die Satzung bestimmt ist. Die Gesellschafter haften mit ihrem persönlichen Vermögen als Gesamtschuldner subsidiär für Verbindlichkeiten der Gesellschaft bis zur Höhe eines für alle gleichen Vielfachen ihrer Einlagenbeträge, das durch die Satzung bestimmt ist. Beim Bankrott eines Gesellschafters übernehmen die übrigen Gesellschafter seine Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach
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dem Verhältnis ihrer Einlagen, wenn nicht der Haftungsbetrag nach den Satzung auf andere Weise aufzuteilen ist. 2. Der Firmenname einer Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung muss den Namen der Gesellschaft und die Worte „Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung" enthalten. 3. Auf Gesellschaften mit zusätzlicher Haftung sind die Bestimmungen dieses Gesetzbuches für Gesellschaften mit beschränkter Haftung insoweit anzuwenden, als nichts anderes durch diesen Artikel geregelt ist.



6. AKTIENGESELLSCHAFT Artikel 106. Grundlegende Bestimmungen für Aktiengesellschaften 1. Aktiengesellschaften sind Kapitalgesellschaften, deren Satzungskapital in eine bestimmte Anzahl von Aktien zerlegt ist. 2. Das Recht auf Erlass von Aktien haben nur die Aktiengesellschaften. 3. Die Beteiligten (Aktionäre) haften nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft und tragen das Risiko von Verlusten der Gesellschaft bis zur Höhe der ihnen gehörenden Aktien. 4. Eine Aktiengesellschaft kann von einer Person gegründet werden oder aus einer Person bestehen, wenn alle Aktien der Gesellschaft von einem Aktionär erworben worden sind. Diese Informationen müssen aus der Satzung hervorgehen, sind registrierpflichtig und für jedermann zugänglich zu veröffentlichen. 5. Der Firmenname einer Aktiengesellschaft muss ihren Namen und einen Zusatz enthalten, der daraufhin deutet, dass es sich um eine offene oder geschlossene Aktiengesellschaft handelt. 6. Die rechtliche Stellung einer Aktiengesellschaft sowie die Rechte und Pflichten der Aktionäre werden durch dieses Gesetzbuch und das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften geregelt, die Besonderheiten der Kreditbüros, die Aktiengesellschaften sind, werden durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Umlauf der Kreditinformation und Tätigkeit der Kreditbüros“ geregelt.
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7. Bei der Privatisierung der staatlichen Betriebe werden die Besonderheiten der Gründung der Aktiengesellschaften durch Gesetze über die Privatisierung dieser Betriebe und sonstige Rechtsakte bestimmt. Artikel 107. Offene Aktiengesellschaften 1. Aktiengesellschaften, deren Aktien von den Inhabern ohne Zustimmung der anderen Aktionäre veräußert werden können, sind offene Aktiengesellschaften. Eine solche Aktiengesellschaft ist berechtigt, zu den gesetzlich und durch sonstige Rechtsakte geregelten Bedingungen die offene Zeichnung der von ihr ausgegebenen Aktien durchzuführen und sie frei zu verkaufen. 2. Eine offene Aktiengesellschaft ist verpflichtet, jährlich den Jahresbericht, die buchhalterische Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für jedermann zugänglich zu veröffentlichen. Artikel 108. Geschlossene Aktiengesellschaften 1. Aktiengesellschaften, deren Aktien nur von den Gründern oder Personen eines sonstigen zuvor bestimmten Kreises übernommen werden, sind geschlossene Aktiengesellschaften. Eine solche Aktiengesellschaft ist nicht berechtigt, die offene Zeichnung der von ihr ausgegebenen Aktien durchzuführen oder sie auf sonstige Weise einer unbegrenzten Anzahl von Personen zum Erwerb anzubieten. 2. Die Anzahl der Aktionäre einer geschlossenen Aktiengesellschaft darf die vom Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften bestimmte Höchstzahl nicht überschreiten, andernfalls ist sie innerhalb eines Jahres in eine offene Aktiengesellschaft umzuwandeln und nach Ablauf dieser Frist durch gerichtliche Entscheidung zu liquidieren, wenn die Anzahl der Aktionäre nicht auf die gesetzlich bestimmte Höhe verringert wird. 3. Durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften können Fälle geregelt werden, in denen eine geschlossene Aktiengesellschaft verpflichtet ist, die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen für jedermann zugänglich zu veröffentlichen.
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Artikel 109. Übertragung der Aktien einer geschlossenen Aktiengesellschaft 1. Den Aktionären einer geschlossenen Aktiengesellschaft steht der bevorrechtigte Erwerb von Aktien zu, die von anderen Aktionären derselben Gesellschaft verkauft werden. Wenn keiner von Aktionären innerhalb der durch die Satzung der Gesellschaft festgelegten Frist von seinem Recht Gebrauch macht, hat die Aktiengesellschaft das Recht, diese Aktien zu einem mit dem Eigentümer vereinbarten Preis zu erwerben. Falls die Aktiengesellschaft auf den Erwerb der Aktien verzichtet oder keine Übereinkunft über den Preis erzielt wird, können die Aktien an Dritte veräußert werden. 2. Im Falle der Verpfändung und ihrer anschließenden Vollstreckung durch den Pfandgläubiger werden entsprechend die Regeln des Absatzes 1 dieses Artikels angewandt. 3. Die Aktien der geschlossenen Aktiengesellschaft gehen auf die Erben beziehungsweise Rechtsnachfolger der an der Gesellschaft beteiligten Bürger oder juristischen Personen über, wenn durch die Satzung nichts anderes vorgesehen ist. Verweigern die Gesellschafter die Zustimmung zum Übergang der Aktien auf die Erben des Bürgers beziehungsweise Rechtsnachfolger der juristischen Personen, so werden die Regeln des Absatzes 1 dieses Artikels angewandt. Artikel 110. Satzung der Aktiengesellschaft Die Satzung einer Aktiengesellschaft muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, welcher Gattung die auszugebenden Aktien sind und zu welchem Nennbetrag und in welcher Menge sie ausgegeben werden; welche Höhe das Satzungskapital hat; welche Rechte den Aktionären zustehen; wie die Verwaltungsorgane der Gesellschaft zusammengesetzt sind, welche Befugnisse und Zuständigkeiten sie haben und wie sie Beschlüsse fassen, insbesondere welche Beschlüsse einstimmig oder mit qualifizierter Stimmenmehrheit zu fassen sind. Die Satzung einer Aktiengesellschaft muss außerdem weitere
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Bestimmungen enthalten, die das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften vorschreibt. Artikel 111. Satzungskapital der Aktiengesellschaft 1. Das Satzungskapital einer Aktiengesellschaft setzt sich aus den Nennbeträgen der von den Aktionären erworbenen Aktien zusammen. 2. Das Satzungskapital bestimmt den Mindestbetrag des den Gläubigern haftenden Gesellschaftsvermögens. Das Satzungskapital muss mindestens die durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften bestimmte Höhe haben. 3. Die Gründer der Aktiengesellschaft müssen nicht vor der Registrierung der Gesellschaft das Satzungskapital vollständig einzahlen, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. 4. Aktionäre dürfen nicht von der Pflicht zur Bezahlung der übernommenen Aktien entbunden werden, auch nicht durch Aufrechnung mit Forderungen gegen die Gesellschaft. 5. Beträgt das reine Aktivvermögen einer Gesellschaft am Ende des zweiten oder eines späteren Rechnungsjahres weniger als ihr Satzungskapital, muss die Gesellschaft ihr Satzungskapital herabsetzen und die Herabsetzung ordnungsgemäß registrieren lassen. Sinkt dieses Nettovermögen unter den Betrag des gesetzlich bestimmten Mindestkapitals (Absatz 2 dieses Artikels), ist die Gesellschaft zu liquidieren. 6. Durch die Satzung der Gesellschaft kann die Anzahl oder der Gesamtnennbetrag der Aktien, die von einem Aktionär gehalten werden dürfen, oder die Anzahl der Stimmen, die einem Aktionär höchstens zustehen dürfen, beschränkt werden. Artikel 112. Erhöhung des Satzungskapitals einer Aktiengesellschaft 1. Eine Aktiengesellschaft kann ihr Satzungskapital aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung erhöhen, indem sie den Nennbetrag der Aktien erhöht oder weitere Aktien ausgibt. 2. In Fällen, die durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften geregelt sind, kann durch die Satzung der Gesellschaft
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den Inhabern einfacher (gewöhnlicher) oder sonstiger stimmberechtigter Aktien ein vorrangiges Bezugsrecht auf die neu auszugebenden Aktien eingeräumt werden. Artikel 113. Herabsetzung des Satzungskapitals einer Aktiengesellschaft 1. Eine Aktiengesellschaft kann ihr Satzungskapital aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung herabsetzen, indem sie den Nennbetrag der Aktien herabsetzt oder ihre Anzahl durch den Aufkaufeines Teils der Aktien verringert. 2. Das Satzungskapital darf herabgesetzt werden, nachdem dies allen Gläubigern in der Weise mitgeteilt worden ist, die durch das Gesetz über Aktiengesellschaften geregelt ist. Die Gläubiger können in diesem Fall die vorzeitige Aufhebung oder Erfüllung der jeweiligen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und Schadensersatz verlangen. 3. Die Herabsetzung des Satzungskapitals durch Aufkauf und Annullierung eines Teils der Aktien ist zulässig, wenn dieses Verfahren nach der Satzung vorgesehen ist. 4. Die Herabsetzung des Satzungskapitals unter die durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften bestimmte Höhe (Artikel 111 Absatz 2) führt zur Liquidierung der Gesellschaft. Artikel 114. Beschränkte Ausgabe von Vorzugsaktien und Obligationen und Auszahlung von Dividenden 1. Die Aktiengesellschaft hat das Recht, Vorzugsaktien auszugeben, die deren Besitzern Gewinnanteile in der Regel nach den Zinsen aus dem Nennbetrag der Aktien unabhängig der Wirtschaftstätigkeit der Aktiengesellschaft, ein Vorzugsrecht im Vergleich zu anderen Aktionären auf einen Anteil des Vermögens der Aktiengesellschaft nach ihrer Liquidation sowie andere Rechte gemäß den Bedingungen der Ausgabe solcher Aktien garantieren. Die Vorzugsaktien berechtigen ihre Besitzer nicht, an der Verwaltung der Aktiengesellschaft teilzunehmen, wenn durch die Satzung nichts anderes vorgesehen ist.
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Der Anteil der Vorzugsaktien am gesamten Satzungskapital darf höchstens fünfundzwanzig Prozent betragen. 2. Eine Aktiengesellschaft kann Obligationen auf einen Betrag ausgeben, der nicht höher sein darf als das Satzungskapital oder eine von Dritten für diesen Zweck geleistete Sicherheit. 3. Eine Aktiengesellschaft ist nicht berechtigt, Dividenden zu beschließen und auszuzahlen, wenn ihr reines Aktivvermögen weniger als das Satzungskapital oder bei Auszahlung der Dividende unter diesen Betrag sinken würde. Artikel 115. Verwaltung der Aktiengesellschaft 1. Höchstes Organ einer Aktiengesellschaft ist die Hauptversammlung der Aktionäre. Zur ausschließlichen Zuständigkeit der Hauptversammlung gehören: 1) Änderungen der Satzung, einschließlich Änderungen des Satzungskapitals; 2) die Wahl der Mitglieder des Direktorenrates (des Aufsichtsrates) und der Revisionskommission (des Revisors) und ihre vorzeitige Abberufung; 3) die Bestellung der Exekutivorgane und ihre vorzeitige Abberufung, wenn dafür nach der Satzung nicht der Direktorenrat (Aufsichtsrat) zuständig ist; 4) die Feststellung der Jahresabschlüsse und der buchhalterischen Bilanzen sowie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten; 5) Beschlüsse zur Reorganisation oder Liquidation. Durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften können weitere Angelegenheiten in die ausschließliche Zuständigkeit der Hauptversammlung gestellt werden. In Angelegenheiten, für die nach dem Gesetz ausschließlich die Hauptversammlung zuständig ist, darf sie die Entscheidung nicht den Exekutivorganen überlassen. 2. In Gesellschaften mit mehr als fünfzig Aktionären ist ein Direktorenrat (Aufsichtsrat) zu bilden.
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Wird ein Direktorenrat (Aufsichtsrat) gebildet, ist durch die Satzung entsprechend dem Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften seine ausschließliche Zuständigkeit zu bestimmen. In Angelegenheiten, für die nach der Satzung ausschließlich der Direktorenrat (Aufsichtsrat) zuständig ist, darf er die Entscheidung nicht den Exekutivorganen überlassen. 3. Das Exekutivorgan der Gesellschaft kann aus mehreren Personen bestehen (Vorstand, Direktion) und (oder) aus einer einzelnen Person (Direktor, Generaldirektor). Es führt die laufenden Geschäfte und ist dem Direktorenrat (Aufsichtsrat) und der Hauptversammlung zur Rechenschaft verpflichtet. Das Exekutivorgan ist für alle Entscheidungen zuständig, die nicht nach dem Gesetz oder der Satzung in die ausschließliche Zuständigkeit anderer Organe der Gesellschaft fallen. Durch einen Beschluss der Hauptversammlung können die Befugnisse des Exekutivorgans der Gesellschaft aufgrund eines Vertrages auf eine andere kommerzielle Organisation oder einen Einzelunternehmer (einen Verwalter) übertragen werden. 4. Die Zuständigkeiten und Befugnisse der Verwaltungsorgane einer Aktiengesellschaft, das Verfahren der Beschlussfassung und die Vornahme von Handlungen für die Gesellschaft sind entsprechend diesem Gesetzbuch durch das Gesetz der Republik Armenien über Aktiengesellschaften und die Satzung zu regeln. 5. Bei der Veröffentlichung der in Artikel 107 bestimmten Unterlagen hat die Aktiengesellschaft zur Überprüfung und Bestätigung der Jahresabschlüsse alljährlich einen professionellen Prüfer heranzuziehen, der nicht durch Vermögensinteressen mit der Gesellschaft oder den Aktionären verbunden ist. Eine Rechnungsprüfung ist, auch bei Aktiengesellschaften, die nicht den Publizitätspflichten unterliegen, jederzeit durchzuführen, wenn es Aktionäre verlangen, deren Anteile insgesamt mindestens zehn Prozent des Satzungskapitals betragen.



74



Das Verfahren der Durchführung der Rechnungsprüfung bei einer Aktiengesellschaft wird durch das Gesetz und die Satzung der Gesellschaft bestimmt. Artikel 116. Reorganisation und Liquidation der Aktiengesellschaft 1. Eine Aktiengesellschaft kann freiwillig, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, reorganisiert oder liquidiert werden. Weitere Gründe für die Reorganisation oder Liquidation einer Aktiengesellschaft werden durch dieses Gesetzbuch oder sonstige Gesetze bestimmt. 2. Eine Aktiengesellschaft kann sich in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder in eine Genossenschaft umwandeln.



§3. GENOSSENSCHAFTEN Artikel 117. Grundlegende Bestimmungen für Genossenschaften 1. Genossenschaften sind freiwillige, auf Mitgliedschaft beruhende Vereinigungen von Bürgern und juristischen Personen durch die Vereinigung der von den Mitgliedern geleisteten Beiträge zum Zweck der Befriedigung der materiellen und anderer Bedarfe der Mitglieder. 2. Die Satzung einer Genossenschaft muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, wie hoch die Beiträge der Mitglieder sind; welcher Art die Beiträge sind, auf welche Weise ihre Leistung erfolgt und wie die Mitglieder Verletzungen der Beitragspflichten zu verantworten haben; wie die Verwaltungsorgane der Gesellschaft zusammengesetzt sind, welche Befugnisse und Zuständigkeiten sie haben und wie sie Beschlüsse fassen, insbesondere welche Beschlüsse einstimmig oder mit qualifizierter Stimmenmehrheit zu fassen sind, in welcher Höhe und unter welchen Bedingungen die Mitglieder subsidiär für Schulden der Genossenschaft haften. 2. Der Name einer Genossenschaft muss auf den Hauptzweck ihrer Tätigkeit hinweisen und das Wort „Genossenschaft" enthalten.
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4. Die Besonderheiten einzelner Arten von Genossenschaften, insbesondere der Verbrauchergenossenschaften und der Kondominiums, ihre rechtliche Stellung sowie die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder werden durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze bestimmt. Artikel 118. Vermögen der Genossenschaft 1. Das Vermögen, dessen Eigentümerin eine Genossenschaft ist, ist entsprechend der Satzung in Anteile der Mitglieder zerlegt. 2. Ein Mitglied muss zur Zeit der Registrierung der Genossenschaft seinen Beitrag in vollem Umfang geleistet haben, wenn durch die Satzung der Genossenschaft nichts anderes vorgesehen ist. 3. Durch die Satzung der Genossenschaft kann geregelt werden, dass ein Teil ihres Vermögens aus unteilbaren Fonds besteht, die für in der Satzung bestimmte Zwecke zu verwenden sind. Beschlüsse zur Bildung unteilbarer Fonds sind von den Mitgliedern einstimmig zu fassen, wenn durch die Satzung nichts anderes vorgesehen ist. 4. Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten nach der Bestätigung der Jahresbilanz mit zusätzlichen Beiträgen die entstandenen Schäden zu decken. Im Falle der Nichterfüllung dieser Pflicht kann die Genossenschaft auf Forderung der Gläubiger vom Gericht liquidiert werden. Die Mitglieder einer Genossenschaft haften subsidiär für Verbindlichkeiten der Genossenschaft in der Höhe und in der Weise, die durch das Gesetz über Genossenschaften und die Satzung der Genossenschaft geregelt sind. 5. Nach der Liquidation der Genossenschaft wird das verbliebene Vermögen unter ihren Mitgliedern entsprechend der Satzung der Genossenschaft verteilt. Artikel 119. Verwaltung der Genossenschaft 1. Höchstes Organ einer Genossenschaft ist die Vollversammlung der Mitglieder.
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In Genossenschaften mit mehr als fünfzig Mitgliedern kann ein Aufsichtsrat gebildet werden, der die Exekutivorgane der Genossenschaft kontrolliert. Die Exekutivorgane einer Genossenschaft sind der Vorstand und (oder) der Vorsitzende. Sie führen die laufenden Geschäfte der Genossenschaft und sind dem Aufsichtsrat und der Mitgliederversammlung zur Rechenschaft verpflichtet. Nur Mitglieder der Genossenschaft können im Aufsichtsrat, im Vorstand oder Vorsitzender sein. Ein Mitglied der Genossenschaft kann nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates und Mitglied des Vorstandes oder Vorsitzender sein. 2. Die Zuständigkeit und die Befugnisse der Verwaltungsorgane sowie die Beschlussfassung werden durch das Gesetz und die Satzung der Genossenschaft bestimmt. 3. Zur ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören: 1) Änderungen der Satzung; 2) die Bildung des Aufsichtsrates und die Abberufung seiner Mitglieder sowie die Bildung und Abberufung der Exekutivorgane, wenn dafür nach der Satzung nicht der Aufsichtsrat zuständig ist; 3) die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern; 4) die Feststellung der Jahresabschlüsse und buchhalterischen Bilanzen sowie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten; 5) Beschlüsse zur Reorganisation und Liquidation. Durch das Gesetz über Genossenschaften und die Satzung können weitere Angelegenheiten in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gestellt werden. In Angelegenheiten, für die ausschließlich die Mitgliederversammlung oder der Aufsichtsrat zuständig ist, dürfen sie die Entscheidung nicht den Exekutivorganen überlassen. 4. Jedes Mitglied hat auf der Mitgliederversammlung eine Stimme.
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Artikel 120. Verlust der Mitgliedschaft und Übertragung des Geschäftsanteils 1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft austreten. In diesem Fall hat es Anspruch auf Auszahlung seines Anteils oder die Herausgabe von Vermögensgegenständen entsprechend seinem Anteil sowie auf weitere in der Satzung bestimmte Zahlungen. Die Auszahlung des Anteils oder die Herausgabe sonstiger Gegenstände an ein austretendes Mitglied erfolgt am Ende eines Rechnungsjahres nach der Feststellung der buchhalterischen Bilanz der Genossenschaft, wenn nichts anderes durch die Satzung vorgesehen ist. 2. Ein Mitglied kann durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, wenn es seine durch die Satzung bestimmten Pflichten nicht oder nicht gehörig erfüllt, oder beim Eintritt sonstiger durch Gesetz oder Satzung geregelter Fälle. Ein ausgeschlossenes Mitglied hat entsprechend Absatz 1 Anspruch auf Herausgabe seines Anteils und auf sonstige in der Satzung bestimmte Zahlungen. 3. Ein Mitglied ist berechtigt, seinen Anteil gänzlich oder zum Teil einem anderen Mitglied der Genossenschaft zu übertragen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Satzung vorgesehen ist. Auf Bürger, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind, ist ein Anteil nur mit Zustimmung der Genossenschaft gänzlich oder zu einem Teil übertragbar. In solchen Fällen steht den anderen Mitgliedern der Genossenschaft ein Vorkaufsrecht zu. Wenn die Mitglieder der Genossenschaft in der durch die Satzung der Genossenschaft festgelegten Frist von diesem Recht kein Gebrauch machen, so kann der Anteil an die Dritten veräußert werden. 4. Die Erben eines verstorbenen Mitglieds können als Mitglieder in die Genossenschaft aufgenommen werden, wenn nichts anderes durch die Satzung geregelt ist. Andernfalls hat die Genossenschaft den Erben den Anteil des verstorbenen Mitglieds auszuzahlen. 5. Forderungen aufgrund persönlicher Schulden eines Mitglieds können in seinen Anteil nur vollstreckt werden, wenn sein sonstiges persönliches
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Vermögen nicht zur Tilgung der Schulden ausreicht. In die unteilbaren Fonds der Genossenschaft kann wegen persönlicher Schulden eines Mitglieds nicht vollstreckt werden. Artikel 121. Reorganisation und Liquidation von Genossenschaften Eine Genossenschaft kann freiwillig, durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung, reorganisiert oder liquidiert werden. Weitere Gründe für die Reorganisation oder Liquidation einer Genossenschaft werden durch dieses Gesetzbuch oder sonstige Gesetze bestimmt.



§5. NICHTKOMMERZIELLE ORGANISATIONEN 1. GESELLSCHAFTLICHE VEREINIGUNGEN



Artikel 122. Grundlegende Bestimmungen für gesellschaftliche Vereinigungen 1. Gesellschaftliche Vereinigungen sind freiwillige Vereinigungen von Bürgern, die sich in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren aufgrund gemeinsamer Interessen zur Befriedigung geistiger oder sonstiger nicht materieller Bedürfnisse zusammengeschlossen haben. 2. Das von den Gründern (Mitgliedern) an die gesellschaftliche Vereinigung übereignete Vermögen ist das Eigentum der Vereinigung. Die gesellschaftliche Vereinigung benutzt dieses Vermögen zur Verfolgung der Zwecke, die durch die Satzung bestimmt sind. 3. Den Mitgliedern stehen keine Rechte an Vermögensgegenständen zu, die sie einer gesellschaftlichen Vereinigung übereignet haben, einschließlich der Mitgliedsbeiträge. Die Mitglieder haften nicht für Verbindlichkeiten einer gesellschaftlichen Vereinigung, und die Organisationen haften nicht für Verbindlichkeiten ihrer Mitglieder. 4. Bei der Liquidation der gesellschaftlichen Vereinigung wird ihr Vermögen für die Zwecke verwendet, die in der Satzung vorgesehen sind; falls dies unmöglich ist, wird das Vermögen an den Staatshaushalt übertragen.
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5. Besonderheiten einzelner Arten gesellschaftlicher Vereinigungen und ihre Rechtsstellung werden durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze bestimmt.



2. STIFTUNGEN Artikel 123. Grundlegende Bestimmungen über Stiftungen 1. Stiftungen sind Organisationen ohne Mitgliedschaftsverhältnisse, die von Bürgern und (oder) juristischen Personen auf der Basis freiwilliger Vermögensbeiträge gegründet werden und die soziale, wohltätige oder kulturelle Zwecke, Bildungszwecke oder sonstige gemeinnützige Zwecke verfolgen. 2. Einer Stiftung steht das Eigentum an dem Vermögen zu, das ihr von den Gründern (dem Gründer) übertragen worden ist. Eine Stiftung verwendet ihr Vermögen für die in der Satzung bestimmten Zwecke. 3. Eine Stiftung muss jährlich Berichte über die Verwendung ihres Vermögens veröffentlichen. 4. Gründer haften nicht für Verbindlichkeiten ihrer Stiftung, und eine Stiftung haftet nicht für Verbindlichkeiten der Gründer. 5. Die Verwaltung einer Stiftung und die Bildung ihrer Organe werden durch ihre von den Gründern festzustellende Satzung geregelt. 6. Die Satzung einer Stiftung muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen enthalten: ihren Namen, der das Wort „Stiftung“ enthalten und auf ihren Zweck hindeuten muss; Bestimmungen zu ihren Organen, einschließlich des Kuratoriums, das die Tätigkeit der Stiftung beaufsichtigt, zur Ernennung und Abberufung der Amtsträger, zum Sitz sowie darüber, was nach Liquidation der Stiftung mit ihrem Vermögen geschehen soll. 7. Besonderheiten einzelner Arten von Stiftungen, insbesondere der gemeinnützigen Organisationen, und ihre Rechtsstellung werden durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze bestimmt.
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Artikel 124. Änderung der Satzung und Liquidation einer Stiftung 1. Die Satzung einer Stiftung kann durch ihre Organe geändert werden, wenn die Satzung die Möglichkeit einer Änderung auf diese Weise vorsieht. Führt die unveränderte Beibehaltung der Satzung zu Folgen, die bei der Gründung der Stiftung nicht absehbar waren, und regelt die Satzung keine Möglichkeit der Änderung oder werden die Änderungen von den dazu Befugten nicht vorgenommen, kann die Satzung auf Antrag eines Organs der Stiftung oder des ihre Tätigkeit beaufsichtigenden Organs vom Gericht geändert werden. 2. Die Liquidation einer Stiftung kann nur das Gericht auf Antrag Interessierter beschließen. Eine Stiftung kann liquidiert werden: 1) wenn ihr Vermögen nicht zur Verwirklichung des Zwecks ausreicht und die Erlangung des erforderlichen Vermögens unwahrscheinlich ist; 2) wenn ihre Zwecke nicht erreicht werden können und entsprechend Änderungen der Zwecke nicht möglich sind; 3) wenn ihre Tätigkeit von den in der Satzung bestimmten Zwecken abweicht; 4) in anderen gesetzlich geregelten Fällen. 3. Das bei der Liquidation einer Stiftung nach Befriedigung ihrer Gläubiger verbleibende Vermögen wird für Zwecke verwendet, die in ihrer Satzung bestimmt sind; falls dies unmöglich ist, wird das Vermögen an den Staatshaushalt übertragen.



3. VERBÄNDE JURISTISCHER PERSONEN Artikel 125. Verbände juristischer Personen 1. Kommerzielle Organisationen können sich zur Koordinierung ihrer unternehmerischen Tätigkeit oder zur Verfolgung oder zum Schutz gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen auf vertraglicher Grundlage zu Verbänden zusammenschließen.



81



Haben die Beteiligten beschlossen, einem Verband die Führung unternehmerischer Tätigkeit zu übertragen, ist dieser Verband nach den Regeln dieses Gesetzbuches in eine Personen- oder Kapitalgesellschaft umzuwandeln, oder gründet zur Ausübung unternehmerischer Tätigkeit eine Kapitalgesellschaft oder beteiligt sich an einer solchen. 2. Nichtkommerzielle Organisationen können sich zur Koordinierung ihrer Tätigkeit oder zur Verfolgung oder zum Schutz gemeinsamer Interessen freiwillig zu Verbänden zusammenschließen. 3. Die Mitglieder eines Verbandes bleiben selbständig und behalten ihre Rechtspersönlichkeit. 4. Das von den Gründern (Mitgliedern) dem Verband überlassene Vermögen ist das Eigentum des Verbandes. Der Verband benutzt dieses Vermögen zu den durch seine Satzung bestimmten Zwecken. 5. Ein Verband haftet nicht für Verbindlichkeiten der Mitglieder. Die Mitglieder haften bis zu der Höhe, die in der Satzung bestimmt ist, als Gesamtschuldner subsidiär für Verbindlichkeiten des Verbandes. 6. Der Name eines Verbandes muss auf den hauptsächlichen Gegenstand der Tätigkeit seiner Mitglieder hindeuten und das Wort „Verband“ enthalten. 7. Das bei der Liquidation einer Stiftung verbleibende Vermögen wird für Zwecke verwendet, die in seiner Satzung bestimmt sind; falls dies unmöglich ist, wird das Vermögen an den Staatshaushalt übertragen. 8. Besonderheiten einzelner Arten von Verbänden und ihre Rechtsstellung werden durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze bestimmt. Artikel 126. Satzung von Verband Die Satzung eines Verbandes muss außer den in Artikel 55 Absatz 2 bestimmten Regelungen Bestimmungen darüber enthalten, wie die Verwaltungsorgane zusammengesetzt sind, welche Kompetenzen sie haben und wie sie Beschlüsse fassen, insbesondere welche Beschlüsse einstimmig oder mit qualifizierter Stimmenmehrheit der Mitglieder zu fassen sind, und wie über das nach der Liquidation der des Verbandes verbleibende Vermögen zu verfügen ist.
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Artikel 127. Rechte und Pflichten der Mitglieder von Verbänden 1. Mitglieder eines Verbandes können deren Dienste unentgeltlich in Anspruch nehmen, wenn durch seine Satzung nichts anderes vorgesehen ist. 2. Ein Mitglied kann am Ende eines Rechnungsjahres nach Belieben aus dem Verband austreten. In diesem Fall haftet es entsprechend der Höhe seines Beitrages ein Jahr nach seinem Austritt subsidiär für Verbindlichkeiten des Verbandes. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verband kann durch den Beschluss der anderen Mitglieder in den Fällen und der Weise erfolgen, die durch die Satzung geregelt sind. Für ein ausgeschlossenen Mitglieds gelten dieselben Bestimmungen wie im Fall seines Austritts. 3. Der Eintritt neuer Mitglieder in den Verband kann mit Zustimmung der Mitglieder erfolgen. Der Eintritt kann unter der Bedingung gewährt werden, dass das neue Mitglied die subsidiäre Haftung für Verbindlichkeiten des Verbandes trägt, die vor seinem Eintritt begründet wurden.



KAPITEL 6. BETEILIGUNG DER REPUBLIK ARMENIEN UND DER GEMEINDEN AN BEZIEHUNGEN, DIE DURCH DIE ZIVILGESETZGEBUNG UND SONSTIGE AKTE GEREGELT WERDEN Artikel 128. Die Republik Armenien und die Gemeinden als Subjekte des Zivilrechts 1. Für die Beteiligung der Republik Armenien und der Gemeinden an Beziehungen, die durch die Zivilgesetzgebung und sonstige Akte geregelt werden, gelten die gleichen Grundsätze wie für die anderen Beteiligten dieser Verhältnisse - für Bürger und juristische Personen. 2. Auf die in Absatz 1 genannten Subjekte des Zivilrechts sind die Bestimmungen anzuwenden, die für die Teilnahme juristischer Personen an zivilrechtlichen Beziehungen gelten, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz oder aus den Besonderheiten der jeweiligen Rechtssubjekte ergibt.
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Artikel 129. Vornahme zivilrechtlicher Handlungen der Republik Armenien und der Gemeinden 1. Staatsorgane können im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch eigenes Handeln für die Armenien Vermögensrechte und nicht vermögenswerte Persönlichkeitsrechte und Pflichten erwerben und ausüben und sie vor Gericht vertreten. 2. Gemeinde können entsprechend ihrer Zuständigkeit durch eigenes Handeln die in Absatz 1 bestimmten Rechte und Pflichten für die Organe der örtlichen Selbstverwaltung erwerben und ausüben. 3. In Fällen und nach den Regeln, die durch Gesetze, Erlasse des Präsidenten der Republik Armenien und Verordnungen der Regierung der Republik Armenien sowie durch Rechtsakte der Gemeinden bestimmt sind, können sie aufgrund eines besonderen Auftrags durch juristische Personen oder Bürger vertreten werden. Artikel 130. Haftung für Verbindlichkeiten der Republik Armenien oder der Gemeinden 1. Die Republik Armenien und die Gemeinden haften für ihre Verbindlichkeiten mit dem Vermögen, an dem ihnen das Eigentum zusteht, mit Ausnahme des Vermögens. 2. Die Vollstreckung in Grund und Boden oder sonstige Naturressourcen, an denen staatliches oder kommunales Eigentum besteht, ist in den gesetzlich geregelten Fällen zulässig. Artikel 131. Besonderheiten der Haftung der Republik Armenien und der Gemeinden in zivilrechtlichen Beziehungen mit ausländischen juristischen Personen, Bürgern oder Staaten Die Besonderheiten der Haftung der Republik Armenien und der Gemeinden in zivilrechtlichen Beziehungen mit ausländischen juristischen Personen, Bürgern oder Staaten werden durch Gesetz bestimmt.
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ABSCHNITT 3 OBJEKTE BÜRGERLICHER RECHTE KAPITEL 7. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN



Artikel 132. Arten von Objekten bürgerlicher Rechte Zu den Objekten bürgerlicher Rechte gehören 1) Vermögen, einschließlich Geld und Wertpapieren und Vermögensrechte; 2) Arbeiten und Dienstleistungen; 3) Information; 4) Ergebnisse geistiger Tätigkeit, darunter die ausschließlichen Rechte an ihnen (geistiges Eigentum); 5) immaterielle Güter. Artikel 133. Verkehrsfähigkeit der Rechtsobjekte 1. Die Objekte bürgerlicher Rechte können frei veräußert oder im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Vererbung, Reorganisation einer juristischen Person) oder auf andere Weise übertragen werden, wenn sie nicht vom Verkehr ausgenommen oder im Verkehr beschränkt sind. 2. Die Arten von Objekten bürgerlicher Rechte, die sich nicht im Verkehr befinden dürfen (vom Verkehr ausgenommene Objekte), müssen ausdrücklich im Gesetz bestimmt sein. 3. Die Arten von Objekten bürgerlicher Rechte, die nur bestimmten Teilnehmern des Rechtsverkehrs gehören oder sich nur aufgrund spezieller Genehmigungen im Verkehr befinden dürfen (beschränkt verkehrsfähige Objekte), werden nach den gesetzlichen Regeln bestimmt. Artikel 134. Unbewegliches und bewegliches Vermögen 1. Zu dem unbeweglichen Vermögen gehören Grundstücke, Teile des Erdinneren, abgesonderte Wasserobjekte und alles, was fest mit dem
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Grund und Boden verbunden ist, das heißt Objekte, deren Fortnahme nicht ohne unverhältnismäßige Beeinträchtigung ihres Zwecks möglich ist, unter anderem Wälder, mehrjährige Anpflanzungen, Gebäude und Anlagen. 2. Das Vermögen, das nicht zum unbeweglichen Vermögen gehört, gilt als bewegliches Vermögen. Artikel 135. Staatliche Registrierung von Vermögen 1. Das Eigentum und andere Vermögensrechte an unbeweglichen Vermögen, Beschränkungen dieser Rechte, ihre Entstehung, Übertragung und ihr Erlöschen unterliegen staatlicher Registrierung. Der Registrierung unterliegen: das Eigentumsrecht, das Recht der Nutzung, Hypotheken, Servitute sowie sonstige Rechte, sofern diese durch dieses Gesetzbuch oder andere Gesetze vorgesehen sind. 2. Die Rechte an das unbewegliche Vermögen unterliegen staatlicher Registrierung nur in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 3. Das Verfahren der staatlichen Registrierung und die Gründe für die Versagung der Registrierung werden durch Gesetz bestimmt. Artikel 136. Teilbares und unteilbares Vermögen 1. Ein Vermögen kann teilbar oder unteilbar sein. Als unteilbar gilt das Vermögen, dessen Teilung nicht ohne Änderung ihres Zweckes möglich ist oder wenn es in Natur unteilbar ist. 2. Die Besonderheiten der Aussonderung eines Eigentumsanteils an einem unteilbaren Vermögen werden durch die Regeln des Artikels 197 bestimmt. Artikel 137. Zusammengesetztes Vermögen 1. Bilden verschiedenartige Vermögen ein einheitliches Ganzes, das ihren Gebrauch zu einem einheitlichen Zweck voraussetzt, sind sie als ein Vermögen zu behandeln (zusammengesetztes Vermögen). 2. Kommt ein Rechtsgeschäft bezüglich eines zusammengesetzten Vermögens zustande, gilt es für alle seine Bestandteile, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist.
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Artikel 138. Hauptvermögen und Zubehör Ist ein Vermögen dazu bestimmt, einem anderen Vermögen, dem Hauptvermögen, zu dienen, und mit diesem durch einen gemeinsamen Zweck verbunden (Zubehör), folgt es dem Schicksal des Hauptvermögens, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist. Artikel 139. Individuell und nach Gattungsmerkmalen bestimmbares Vermögen 1. Als individuell bestimmbares Vermögen gilt das Vermögen, das von einem anderen vermögen durch seine eigenartige Merkmale gesondert ist. Ein individuell bestimmbares Vermögen ist unersetzbar. 2. Als nach seinen Gattungsmerkmalen bestimmbares Vermögen gilt das Vermögen, das die eigenartige Merkmale eines anderen Vermögens derselben Gattung besitzt und nach Menge, Gewicht und Maß bestimmt wird. Ein nach seinen Gattungsmerkmalen bestimmbares Vermögen ist ersetzbar. Artikel 140. Geistiges Eigentum In den Fällen und nach den Regeln, die durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze bestimmt sind, werden ausschließliche Rechte (geistiges Eigentum) von Bürgern oder juristischen Personen an Ergebnissen geistiger Tätigkeit und ihnen gleichgestellten individuellen Kennzeichnungen juristischer Personen, individuellen Kennzeichnungen von Erzeugnissen, Arbeiten oder Dienstleistungen (Firmennamen, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken u. ä.) anerkannt. Artikel 141. Dienst-, Geschäfts- und Bankgeheimnisse 1. Informationen sind Dienst-, Geschäfts- oder Bankgeheimnisse, wenn sie wegen ihrer Verborgenheit vor Dritten von tatsächlichem oder potentiellem geschäftlichen Wert sind, sie auf rechtmäßiger Grundlage nicht frei zugänglich sind und der Inhaber Schritte zu ihrer Geheimhaltung unternimmt. 2. Was nicht Gegenstand von Dienst-, Geschäfts- oder Bankgeheimnissen sein darf, werden durch Gesetz bestimmt.
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3. Informationen, die Gegenstand von Dienst-, Geschäfts- oder Bankgeheimnissen sind, werden in der durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze geregelten Weise geschützt. 4. Wer sich mit rechtswidrigen Methoden Informationen verschafft hat, die Gegenstand eines Dienst-, Geschäfts- oder Bankgeheimnisses sind, hat den entstandenen Schaden zu ersetzen. Die gleiche Pflicht trifft Mitarbeiter, die entgegen ihrem Arbeitsvertrag oder Kontrakt ein Dienst-, Geschäfts- oder Bankgeheimnis preisgegeben und (oder) benutzt haben, sowie Vertragspartner, die dies entgegen einem zivilrechtlichen Vertrag getan haben. Artikel 142. Geld (Währung) 1. Die Geldeinheit in der der Republik Armenien ist der Dram der Republik Armenien. 2. Der Dram der Republik Armenien ist das gesetzliche Zahlungsmittel, der zum Nennwert auf dem ganzen Territorium der Republik Armenien als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen werden muss. 3. Zahlungen werden auf dem Territorium der Republik Armenien mit Bargeld und bargeldlos getätigt. 4. Die Fälle, das Verfahren und die Bedingungen der Verwendung auf dem Territorium der Republik Armenien ausländischer Währungen werden durch Gesetz bestimmt. Artikel 143. Devisen Welcher Art Gegenstände als Devisen gelten und auf welche Weise sie betreffende Rechtsgeschäfte zu tätigen sind, bestimmt das Gesetz zur Regelung und Kontrolle des Devisenverkehrs. Die Arten des Vermögens, die als Edelmetalle gelten, und das Verfahren des Abschlusses von Rechtsgeschäften darüber werden durch das Gesetz über Edelmetalle und ihm nachgeordnete sonstige Rechtsakte bestimmt. Für das Eigentum an Devisen gelten in der Republik Armenien die allgemeinen Schutzbestimmungen.
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Artikel 144. Früchte, Erzeugnisse und Erträge Das durch Nutzung eines Vermögensgegenstandes Erlangte (Früchte, Erzeugnisse, Erträge) steht dem rechtmäßigen Nutzer des Gegenstandes zu, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den die Nutzung regelnden Vertrag bestimmt ist. Artikel 145. Tiere Auf Tiere sind die allgemeinen Bestimmungen für Vermögensgegenstände anzuwenden, soweit nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte vorgesehen ist.



KAPITEL 8. WERTPAPIERE § 1. GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN Artikel 146. Wertpapier 1. Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die in der vorgeschriebenen Form und mit den erforderlichen Angaben Vermögensrechte verbrieft, die nur bei ihrer Vorlage ausgeübt und übertragen werden können. Mit der Übergabe eines Wertpapiers werden alle in ihm verbrieften Rechte insgesamt übertragen. 2. In den gesetzlich geregelten Fällen oder nach den gesetzlich bestimmten Regeln reicht es zur Ausübung und Übertragung von in Wertpapieren verbrieften Rechten aus, wenn der Nachweis für ihre Erfassung in einem gesonderten Register (einem gewöhnlichen oder mit Computer geführten) erbracht wird. Artikel 147. Anforderungen an Wertpapiere 1. Welcher Art Rechte in Wertpapieren verbrieft werden, die auf Wertpapieren erforderlichen Angaben, die Anforderungen an die Form von Wertpapieren und sonstige Anforderungen werden durch Gesetz oder in der gesetzlich geregelten Weise bestimmt. 2. Wertpapiere, auf denen erforderliche Angaben fehlen oder die nicht der vorgeschriebenen Form entsprechen, sind nichtig.
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Artikel 148. Berechtigte aus Wertpapieren 1. Die in einem Wertpapier verbrieften Rechte können folgenden Personen zustehen: 1) dem Inhaber des Wertpapiers (Inhaberpapier); 2) der in dem Wertpapier bezeichneten Person (Namenspapier); 3) der in dem Wertpapier bezeichneten Person, die diese Rechte selbst ausüben oder durch ihre Verfügung (Anweisung) einen anderen Berechtigten bezeichnen kann (Orderpapier). 2. In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen und Verfahren kann für Wertpapiere bestimmter Art die Ausgabe als Inhaber-, Namens- oder Orderpapier ausgeschlossen werden. Artikel 149. Übertragung von Rechten aus Wertpapieren 1. Zur Übertragung von Rechten aus Inhaberpapieren genügt die Aushändigung des Wertpapiers. 2. Rechte aus Namenspapieren können in dem für die Abtretung der Forderungen (Zession) vorgeschriebenen Verfahren übertragen werden, sind nach den Regeln für die Abtretung von Forderungen (Zession) zu übertragen, ausgenommen sind die staatlichen (fiskalischen) Namenspapiere, deren Herausgabebedingungen vorsehen würden, dass die Rechte aus diesen Wertpapieren nicht übertragbar sind. Recht aus den staatlichen (fiskalischen) Namenspapieren, deren Herausgabebedingungen vorsehen würden, dass die Rechte aus diesen Wertpapieren nicht übertragbar sind, können nur in Fällen einer Universalnachfolge, Beschlagnahme oder Einziehung übertragen werden. Wer das Recht aus einem Wertpapier überträgt, haftet entsprechend Artikel 405 für den Bestand der jeweiligen Forderung, nicht für ihre Erfüllung. 3. Rechte aus Orderpapieren werden durch den Übertragungsvermerk auf dem Wertpapier, das Indossament, übertragen. Der Indossant haftet nicht nur für den Bestand des Rechts, sondern auch für seine Verwirklichung. 4. Das auf dem Wertpapier ausgeführte Indossament überträgt alle verbrieften Rechte auf denjenigen, der der Berechtigte wird oder durch An-
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weisungen über das Recht verfügen kann, den Indossatar. Ein Indossament kann als Blankoindossament (ohne Bezeichnung der Person, an die zu leisten ist) oder als Orderindossament (mit Bezeichnung der Person, an die zu leisten ist oder auf deren Anweisung hin zu leisten ist) erteilt werden. 5. Ein Indossament kann auf den Auftrag zur Geltendmachung der verbrieften Rechte beschränkt sein, ohne dass der Indossatar der Berechtigte wird (Vollmachtsindossament). In diesem Fall handelt der Indossatar als Vertreter. Artikel 150. Leistung aufgrund von Wertpapieren 1. Wer ein Wertpapier ausgegeben hat, haftet gemeinsam mit allen, die es indossiert haben, als Gesamtschuldner gegenüber seinem rechtmäßigen Besitzer. Wird die Forderung des rechtmäßigen Besitzers des Wertpapiers auf Erfüllung der verbrieften Verbindlichkeit von einem oder mehreren der aus dem Wertpapier Verpflichteten befriedigt, erlangen sie einen Rückgriffsanspruch (Regressanspruch) gegen die übrigen aus dem Wertpapier Verpflichteten. 2. Unzulässig ist die Verweigerung der Erfüllung verbriefter Verbindlichkeiten wegen Fehlens eines Rechtsgrundes oder Unwirksamkeit der Verpflichtung. 3. Stellt der Besitzer eines Wertpapiers fest, dass es verfälscht oder unecht ist, kann er von demjenigen, der es ihm übertragen hat, die gehörige Erfüllung der verbrieften Verbindlichkeit und Schadensersatz fordern. Artikel 151. Kraftloserklärung von Wertpapiere Beim Verlust von Inhaber- oder Orderpapieren werden die Rechte daraus in dem durch die Zivilprozessordnung der Republik Armenien bestimmten Verfahren wiederhergestellt. Artikel 152. Dokumentenlose Wertpapiere 1. In den Fällen und in der Weise, die durch Gesetz geregelt sind, können Personen, denen eine spezielle Lizenz erteilt wurde, in Namensund Orderpapieren festgelegte Rechte fixieren, darunter in dokumentenloser Form (mit Hilfe elektronischer Rechner u. a.). Auf diese Form der Fixierung von Rechten sind die Bestimmungen für Wertpapiere anzuwen-
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den, wenn sich nichts anderes aus den Besonderheiten der Fixierung ergibt. Wer ein Recht in dokumentenloser Form fixiert hat, hat dem Rechtsinhaber auf dessen Verlangen hin eine Urkunde auszustellen, die das festgelegte Recht bescheinigt. Welche Rechte durch eine derartige Fixierung verbriefbar sind, wie die offizielle Fixierung von Rechten und Rechtsinhabern erfolgt, die Eintragungen beurkundet werden und Geschäfte mit dokumentenlosen Wertpapieren ablaufen, wird durch Gesetz oder in der gesetzlich geregelten Weise bestimmt. 2. Geschäfte mit dokumentenlosen Wertpapieren können nur über denjenigen laufen, der die offizielle Eintragung der Rechte vornimmt. Die Übertragung, Überlassung oder Beschränkung von Rechten muss von dieser Person offiziell fixiert werden, die auch für die Verwahrung der offiziellen Eintragungen, ihre Geheimhaltung, die Erteilung richtiger Auskünfte über diese Eintragungen und die offizielle Eintragung durchgeführter Geschäfte verantwortlich ist.



§ 2. ARTEN VON WERTPAPIEREN Artikel 153. Arten von Wertpapieren 1. Zu den Wertpapieren gehören: Obligationen, Schecks, einfache Wechsel, gezogene Wechsel, Aktien, Konnossements, Bankzertifikate (Sparbuch, Sparzertifikat), doppelte und einfache Lagerscheine und sonstige Urkunden, die durch die Gesetze über Wertpapiere den Wertpapieren zugeordnet sind. 2. Obligationen und Aktien sind Anlagepapiere. 3. Die Schecks, die einfachen und gezogenen Wechsel sind Wechsel sind Geschäftspapiere. 4. Konnossements, Bankzertifikate (Sparbuch, Sparzertifikat), doppelte und einfache Lagerscheine sind Titelpapiere.



92



Artikel 154. Obligation 1. Eine Obligation ist ein Wertpapier, das den Anspruch seines Inhabers verbrieft, vom Aussteller bei Fälligkeit den Nennbetrag der Obligation oder einen äquivalenten Vermögenswert zu erhalten. Eine Obligation berechtigt den Inhaber außerdem zur Forderung der festgelegten Zinsen auf ihren Nennbetrag oder gewährt andere Vermögensrechte. 2. Die Obligationen können Inhaber- oder Namenspapiere sein. Artikel 155. Scheck Schecks sind Wertpapiere, durch die der Aussteller eine Bank bedingungslos anweist, den angegebenen Betrag an den Scheckinhaber zu zahlen. Artikel 156. Wechsel Wechsel ist ein Wertpapier, der die bedingungslose Verpflichtung des Wechselgebers (einfacher Wechsel) oder eines im Wechsel angegebenen anderen Zahlungspflichtigen (gezogener Wechsel) verbrieft, bei Fälligkeit des Wechsels den als Darlehen erhaltenen Geldbetrag dem Inhaber des Wechsels zurückzuerstatten. Artikel 157. Aktie 1. Aktie ist ein Wertpapier, das das Recht seines Besitzers (des Aktieninhabers), einen Teil aus dem Gewinn der Aktiengesellschaft in Form eines Gewinnanteils zu bekommen, an der Führung der Geschäfte der Aktiengesellschaft teilzunehmen und einen Teil des nach deren Auflösung übrig gebliebenen Vermögens zu bekommen. 2. Die Aktien können Inhaber- oder Namensaktien, frei konvertierbare oder beschränkt konvertierbare, gewöhnliche oder bevorrechtete Aktien sein. Artikel 158. Konnossement 1. Als Konnossement gilt das Dokument über Verfügung über eine Ware, die das Recht seines Besitzers nachweist, über die im Konnossement genannte Fracht zu verfügen und diese nach ihrem Transport in Empfang zu nehmen. 2. Die Konnossements können Inhaber-, Order- oder Namenskonnossements sein.
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Artikel 159. Bankzertifikat 1. Bankzertifikate (Sparbuch, Sparzertifikat) sind Wertpapiere, die den Betrag einer Bankeinlage und das Recht des Einlegers verbriefen, nach Ablauf einer bestimmten Frist den Einlagebetrag und die nach dem Zertifikat zugesicherten Zinsen bei der Bank, die das Zertifikat ausgestellt hat, oder einer beliebigen Filiale dieser Bank zu erhalten. 2. Ein Bankzertifikat kann auf den Inhaber oder auf einen Namen lauten. Artikel 160. Doppelter Lagerschein 1. Doppelter Lagerschein ist ein Wertpapier, der die Annahme von Lagergut bestätigt. 2. Ein doppelter Lagerschein besteht aus zwei Teilen, dem Lagerschein und dem Pfandschein (Warrant), die beide Wertpapiere sind. Artikel 161. Einfacher Lagerschein Einfacher Lagerscheine ist ein Wertpapier, der auf den Inhaber ausgestellt wird und die Annahme von Lagergut bestätigt.



KAPITEL 9. IMMATERIELLE GÜTER UND IHR SCHUTZ



Artikel 162. Immaterielle Güter 1. Das Leben und die Gesundheit, die persönliche Würde und Unantastbarkeit, die Ehre und der gute Name, der geschäftliche Ruf, die Unantastbarkeit des Privatlebens, persönliche und familiäre Geheimnisse, das Recht auf Freizügigkeit, auf die Wahl des Aufenthalts und des Wohnortes, das Namensrecht, das Urheberrecht, sonstige nicht vermögenswerte Persönlichkeitsrechte und andere immaterielle Güter, die einem Bürger von Geburt an oder kraft Gesetzes zustehen, sind nicht veräußerbar und anderweitig übertragbar. In den Fällen und nach den Regeln, die durch das Gesetz bestimmt sind, können die nicht Vermögenswerten Persönlichkeitsrechte und andere immaterielle Güter eines Verstorbenen von anderen
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ausgeübt oder geschützt werden, unter anderem von den Erben des Rechtsinhabers. 2. Immaterielle Güter werden durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze in den Fällen und nach den Regeln, die sie bestimmen, geschützt sowie in den Fällen und innerhalb der Grenzen, in welchen sich die Anwendung von Mitteln zum Schutz bürgerlicher Rechte (Artikel 41) aus der Art des verletzten immateriellen Rechts ergibt und daraus, welchen Charakter die Folgen dieser Verletzung haben.



ABSCHNITT 4 EIGENTUMSRECHT UND SONSTIGE VERMÖGENSRECHTE KAPITEL 10. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN



Artikel 163. Begriff und Inhalt des Eigentumsrechts 1. Ein Eigentumsrecht ist das durch Gesetz und sonstige Rechtsakte anerkannte und geschützte Recht eines Subjekts nach seinem Belieben das ihm gehörendes Vermögen zu besitzen, zu gebrauchen und über es zu verfügen. Das Besitzrecht ist die rechtlich sichergestellte Möglichkeit, das Vermögen tatsächlich zu besitzen. Das Benutzungsrecht ist die rechtlich sichergestellte Möglichkeit, vom Vermögen seine nützlichen natürlichen Eigenschaften zu ziehen sowie von ihm Nutzen zu bekommen. Der Nutz kann in Form von Einkommen, Früchten, Wachsen, Geburten und sonstiges sein. Das Verfügungsrecht ist die rechtlich sichergestellte Möglichkeit, über das Schicksal des Vermögens zu entscheiden.
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2. Ein Eigentümer ist berechtigt, sofern er nicht gegen das Gesetz verstößt und keine Rechte oder gesetzlich geschützten Interessen anderer verletzt, mit seinem Vermögensgegenstand nach Belieben zu verfahren, unter anderem durch Übereignung, durch Übertragung des Rechts auf Besitz, Nutzung und Verfügung an dem in seinem Eigentum verbleibenden Gegenstand, durch Verpfändung oder sonstige Belastung oder durch Verfügung in anderer Weise. 3. Ein Eigentümer kann sein Vermögen einem anderen zur treuhänderischen Verwaltung übertragen. Die Übertragung von Vermögen in treuhänderische Verwaltung bewirkt nicht den Übergang des Eigentums auf den Treuhänder, der verpflichtet ist, das Vermögen im Interesse des Eigentümers oder eines von ihm benannten Dritten zu verwalten. Artikel 164. Unterhaltslast Ein Eigentümer hat für die Erhaltung seines Vermögensgegenstandes Sorge zu tragen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. Artikel 165. Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung eines Gegenstandes trägt sein Eigentümer, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. Artikel 166. Inhaber des Eigentumsrechts 1. Eigentümer können Bürger und juristische Personen sowie die Republik Armenien und Gemeinden sein. 2. Regelungen, die abhängig davon, ob der Eigentümer ein Bürger oder eine juristische Person, die Republik Armenien oder Gemeinden ist, Besonderheiten des Erwerbs und der Aufhebung von Eigentum sowie des Besitzes, der Nutzung und der Verfügung bestimmen, können nur durch ein Gesetz getroffen werden. 3. Die Arten von Vermögensgegenständen, an denen nur staatliches oder kommunales Eigentum bestehen darf, bestimmt das Gesetz.
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4. Die Rechte aller Eigentümer werden in gleicher Weise geschützt. Artikel 167. Eigentum von Bürgern und juristischen Personen 1. Eigentum von Bürgern und juristischen Personen kann an beliebigen Gegenständen bestehen, mit Ausnahme bestimmter Arten von Gegenständen, die nach dem Gesetz Bürgern oder juristischen Personen nicht gehören dürfen. 2. Die Menge und der Wert von Gegenständen, an denen Eigentum von Bürgern und juristischen Personen bestehen kann, sind nicht beschränkt, mit Ausnahme der Fälle, in denen solche Beschränkungen zu den in Artikel 3 Absatz 2 bestimmten Zwecken gesetzlich geregelt sind. 3. Kommerzielle und nichtkommerzielle Organisationen sind Eigentümer der ihnen von den Gründern (Gesellschaftern, Mitgliedern) als Einlagen oder Beiträge übertragenen Vermögensgegenstände sowie des Vermögens, das diese juristischen Personen anderweitig erworben haben. Artikel 168. Staatliches Eigentumsrecht 1. Das der der Republik Armenien als Eigentum zustehende Vermögen ist staatliches Eigentum. 2. Grund und Boden sowie andere Naturressourcen, die den Bürgern, juristischen Personen oder Gemeinden nicht gehören, sind staatliches Eigentum. 3. Die Staatshaushaltsmittel sind das Eigentum der Republik Armenien 4. Die Eigentümerrechte der Republik Armenien werden in ihrem Namen von den in Artikel 129 bestimmten Organen und Personen ausgeübt. Artikel 169. Kommunales Eigentum 1. Das den städtischen und ländlichen Gemeinden zustehende Vermögen ist kommunales Eigentum. 2. Die Mittel des Gemeindehaushalts sind kommunales Eigentum. 3. Die Eigentümerrechte der Gemeinden werden in ihrem Namen von den in Artikel 129 bestimmten Organen und Personen ausgeübt.
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Artikel 170. Vermögensrechte von Nichteigentümern 1. Vermögensrechte neben dem Eigentum sind im Einzelnen: 1) das Pfandrecht; 2) das Recht auf Nutzung des Vermögens; 3) Servitute. 2. Die Übertragung des Eigentumsrechts an einem Vermögen auf eine andere Person ist kein Grund für das Erlöschen der Vermögensrechte der Personen, die nicht als Eigentümer dieses Vermögens gelten, außer in den durch Gesetz bestimmten Fällen. 3. Die Vermögensrechte eines Nichteigentümers werden nach den Bestimmungen des Artikels 278 gegen jedermann vor Beeinträchtigungen geschützt. Artikel 171. Privatisierung staatlichen Vermögens (Entstaatlichung) Der Staat kann das ihm als Eigentum zustehende Vermögen entsprechend den Regelungen der Gesetze zur Privatisierung staatlichen Vermögens an Bürger oder juristische Personen übereignen.



KAPITEL 11. ERWERB DES EIGENTUMS



Artikel 172. Gründe für den Eigentumserwerb 1. Wer eine neue Vermögen unter Beachtung der Gesetze und sonstiger Rechtsakte für sich hergestellt oder geschaffen hat, erwirbt das Eigentum an ihr. Der Erwerb des Eigentums an Früchten, Erzeugnissen oder Erträgen, die durch die Nutzung von Vermögensgegenständen erlangt werden, erfolgt aus den in Artikel 144 geregelten Gründen. 2. Das Eigentum an einem Vermögensgegenstand eines anderen kann aufgrund eines Kaufvertrages, eines Tauschs, einer Schenkung oder eines
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sonstigen Rechtsgeschäfts zur Veräußerung des Gegenstandes erworben werden. 3. Nach dem Tod eines Bürgers geht das Eigentum an seinem Vermögen testamentarisch oder von Gesetzes wegen auf die Erben über. 4. Bei der Reorganisation einer juristischen Person geht das Eigentum an ihrem Vermögen auf die juristischen Personen über, die Rechtsnachfolger der reorganisierten juristischen Person sind. 5. Das Eigentum an einem Gegenstand, der keinen Eigentümer hat oder dessen Eigentümer nicht bekannt ist oder das Eigentum aufgegeben oder aus anderen gesetzlich geregelten Gründen verloren hat, wird in den Fällen und auf die Weise erworben, die in diesem Gesetzbuch geregelt sind. 6. Mitglieder einer Wohnungs-, Sommerhaus-, Garagen- oder sonstigen Genossenschaft sowie sonstige Personen, die einen Anspruch auf Vermögensanteile haben, erwerben das Eigentum an der Wohnung, dem Sommerhaus, der Garage oder anderen von der Genossenschaft überlassenen Räumen, wenn sie ihren Beitrag für den betreffenden Gegenstand gänzlich geleistet haben. Artikel 173. Entstehung des Eigentums an einem neu geschaffenen unbeweglichen Gegenstand Eigentum an einem neu geschaffenen unbeweglichen Gegenstand entsteht mit seiner staatlichen Registrierung. Artikel 174. Verarbeitung 1. Wird ein neues bewegliches Vermögen aus einem Stoff hergestellt, der nicht dem Hersteller gehört, erwirbt der Eigentümer des Stoffes das Eigentum an dem Vermögen, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist. Ist jedoch der Wert der Verarbeitung wesentlich höher als der Wert des Stoffes, erwirbt das Eigentum an dem neuen Vermögen derjenige, der die Verarbeitung auf redliche Weise für sich vorgenommen hat. 2. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, hat der Eigentümer des Stoffes, der das Eigentum an dem hergestellten Vermögen erworben hat, dem Hersteller den Wert der Verarbeitung zu ersetzen, und ist der
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Hersteller Eigentümer der neuen Vermögen geworden, hat er dem Eigentümer des Stoffes dessen Wert zu ersetzen. 3. Hat der Eigentümer des Stoffes diesen infolge unredlichen Handelns des Herstellers verloren, hat er Anspruch auf Übereignung des neuen Vermögens und auf Ersatz des Schadens. Artikel 175. Aneignung allgemein verfügbarer Vermögen Ist nach dem Gesetz, einer vom Eigentümer erklärten allgemeinen Erlaubnis oder einem örtlichen Brauch in Wäldern, Gewässern oder auf sonstigem Territorium das Sammeln von Beeren, der Fischfang, das Sammeln, Gewinnen oder Erbeuten sonstiger allgemein verfügbarer Vermögen oder Tiere zugelassen, erwirbt derjenige, der sie sammelt, gewinnt oder erbeutet das Eigentum an den betreffenden Vermögen. Artikel 176. Entstehung des Eigentums beim vertraglichen Erwerb 1. Aufgrund eines Vertrages entsteht das Eigentum mit der Übergabe der Vermögen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. 2. Unterliegt die Veräußerung eines Vermögensgegenstandes der staatlichen Registrierung, entsteht das Eigentum des Erwerbers mit der Registrierung. Artikel 177. Übergabe des Vermögens 1. Als Übergabe gilt die Aushändigung der Vermögen an den Erwerber und, wenn der Veräußerer nicht zum Überbringen des Vermögens verpflichtet ist, die Übergabe an einen Beförderer oder eine Zustellungsorganisation zur Beförderung oder Übersendung an den Erwerber. Ein Vermögen gilt als ausgehändigt, wenn sie in den tatsächlichen Besitz des Erwerbers oder einer von ihm benannten Person gelangt ist. 2. Ist ein Vermögen zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits im Besitz des Erwerbers, gilt die Übergabe mit dem Vertragsabschluss als erfolgt. 3. Der Übergabe eines Vermögens kommt die Übergabe eines den Anspruch auf sie verbriefenden Konnossements oder sonstigen Orderpapiers gleich.
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Artikel 178. Herrenloses Vermögen 1. Herrenlos ist ein Vermögen, das keinen Eigentümer hat oder deren Eigentümer nicht bekannt ist oder das Eigentum an ihr aufgegeben hat. 2. Das Eigentum am herrenlosen beweglichen Vermögen kann nach den Regeln der Artikel 179 - 186 dieses Gesetzbuchs erworben werden. 3. Das Eigentum am herrenlosen beweglichen Vermögen kann durch Ersitzung erworben werden (Artikel 187). 4. Die Gründe und das Verfahren des Erwerbs des Eigentums am herrenlosen beweglichen Vermögen werden durch die Zivilprozessordnung der Republik Armenien bestimmt. Artikel 179. Vom Eigentümer aufgegebene bewegliche Vermögen 1. Hat der Eigentümer eines beweglichen Vermögens in der Absicht, das Eigentum aufzugeben, sich des Vermögens entledigt oder sie auf sonstige Weise ihrem Schicksal überlassen (aufgegebenes Vermögen), können andere das Eigentum an der Vermögen nach den Regeln des Absatzes 2 erwerben. 2. Der Eigentümer, Besitzer oder Nutzer des Grundstücks, des Gewässers oder eines sonstigen Objekts, wo sich ein aufgegebenes Vermögen befindet, dessen Wert offensichtlich unter dem Fünfzigfachen des Mindestlohnes liegt, oder wo sich Metallschrott, Ausschussproduktion, versunkenes Floßholz, bei der Förderung von Bodenschätzen entstandene Abraumhalden und Abflüsse, Produktionsabfälle und sonstige Abfälle befinden, an denen das Eigentum aufgegeben wurde, hat das Recht, sich dieses Vermögen anzueignen, indem er es gebraucht oder andere Handlungen vornimmt, die auf eine Aneignung hindeuten. An sonstiges aufgegebenes Vermögen entsteht Eigentum desjenigen, der es in Besitz nimmt, wenn seine Herrenlosigkeit auf seinen Antrag hin vom Gericht festgestellt wurde. Artikel 180. Fund 1. Der Finder eines verlorenen Vermögens hat den Fund unverzüglich dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem anderen ihm bekannten Emp-
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fangsberechtigten anzuzeigen und ihm das Fundvermögen zurückzugeben. Beim Fund in einem Raum oder einem Verkehrsmittel ist das Vermögen bei demjenigen abzugeben, der den Besitzer des Raumes oder des Verkehrsmittels vertritt. In diesem Fall hat derjenige, bei dem das Vermögen abgegeben wurde, die Rechte und Pflichten eines Finders. 2. Ist die Person oder der Aufenthalt desjenigen, der Anspruch auf Rückgabe der Vermögens hat, nicht bekannt, hat der Finder den Fund bei der Polizei oder der örtlichen Selbstverwaltung anzuzeigen. 3. Der Finder kann das Vermögen bei sich verwahren oder sie zur Verwahrung bei der Polizei, dem Organ der örtlichen Selbstverwaltung oder einer von ihnen benannten Person abgeben. Ist das Vermögen leicht verderblich oder wären die Kosten seiner Verwahrung in Anbetracht ihres Wertes unverhältnismäßig hoch, kann der Finder das Vermögen verwerten, wobei er sich schriftliche Belege für den Betrag des Erlöses zu beschaffen hat. Der Erlös ist dem zum Empfang des Fundvermögens Berechtigten herauszugeben. 4. Der Finder haftet bei Verlust oder Beschädigung des Vermögens nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bis zur Höhe seines Wertes. Artikel 181. Eigentumserwerb beim Fund 1. Mit dem Ablauf von sechs Monaten seit der Anzeige des Fundes bei der Polizei oder dem Organ der örtlichen Selbstverwaltung (Artikel 180 Absatz 2), erwirbt der Finder das Eigentum an dem Vermögen, wenn bis dahin nicht festgestellt wurde, wer zum Empfang der Fundvermögens berechtigt ist, und niemand dem Finder oder der Polizei oder dem Organ der örtlichen Selbstverwaltung sein Recht an dem Vermögen gemeldet hat. 2. Verzichtet der Finder auf den Eigentumserwerb, gelangt das Vermögen in kommunales Eigentum. Artikel 182. Aufwendungsersatz und Finderlohn 1. Hat der Finder das Vermögen dem Empfangsberechtigten zurückgegeben oder ist das Vermögen in kommunales Eigentum übergegangen, hat er gegenüber dem Empfangsberechtigten beziehungsweise dem zu-
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ständigen Organ der örtlichen Selbstverwaltung Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen für die Verwahrung, die Ablieferung oder die Verwertung des Vermögens sowie der Aufwendungen zur Ermittlung des Empfangsberechtigten. 2. Der Finder hat gegen den Empfangsberechtigten einen Anspruch auf Finderlohn bis zur Höhe von zwanzig Prozent des Wertes des Vermögens. Ist das Vermögen nur für den Empfangsberechtigten von Wert, wird die Höhe des Finderlohns mit ihm vereinbart; falls keine Übereinkunft erzielt wird, wird die Höhe vom Gericht bestimmt. Wenn der Empfangsberechtigte öffentlich eine Belohnung versprochen hat, wird diese zu den Bedingungen der versprochenen Belohnung gezahlt. Der Finder ist berechtigt, bis zur Auszahlung des Finderlohns das Vermögen bei sich zu behalten. 3. Ein Anspruch auf Finderlohn entsteht nicht, wenn der Finder den Fund nicht angezeigt oder ihn zu verheimlichen versucht hat. Artikel 183. Unbeaufsichtigte Tiere 1. Wer unbeaufsichtigtes oder zugelaufenes Vieh oder andere unbeaufsichtigte Haustiere einfangt, hat sie dem Eigentümer zurückzugeben, und wenn der Eigentümer oder sein Aufenthalt nicht bekannt ist, das Auffinden der Tiere spätestens drei Tage, nachdem er sie festgehalten hat, der Polizei oder dem Organ der örtlichen Selbstverwaltung anzuzeigen, damit diese den Eigentümer ermitteln. 2. Während der Eigentümer der Tiere ermittelt wird, kann derjenige, der sie eingefangen hat, sie selbst halten und nutzen oder sie zur Haltung und Nutzung an einen anderen ab geben, bei dem die dafür notwendigen Bedingungen vorhanden sind. Auf Ersuchen desjenigen, der unbeaufsichtigte Tiere eingefangen hat, kann die Polizei oder das Organ der örtlichen Selbstverwaltung für die Suche nach einer für die Haltung der Tiere geeigneten Person und die Übergabe der Tiere sorgen. 3. Derjenige, der unbeaufsichtigte Tiere eingefangen hat oder dem sie zur Haltung und Nutzung übergeben wurden, hat sie in gehöriger Weise zu
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halten und haftet für das Verschulden des Untergangs oder des Verderbs der Tiere bis zur Höhe ihres Wertes. Artikel 184. Eigentumserwerb an unbeaufsichtigten Tieren 1. Mit dem Ablauf von sechs Monaten seit der Anzeige des Einfangens unbeaufsichtigter Tiere erwirbt derjenige, bei dem sie zur Haltung und Nutzung waren, das Eigentum an ihnen, wenn bis dahin kein Eigentümer ermittelt wurde oder sich gemeldet hat. Verzichtet er auf den Erwerb des Eigentums an den von ihm gehaltenen Tieren, werden sie kommunales Eigentum und auf die von der örtlichen Selbstverwaltung bestimmte Weise genutzt. 2. Meldet sich der frühere Eigentümer der Tiere, nachdem das Eigentum an ihnen übergegangen ist, hat er, wenn die Umstände auf ihre andauernde Anhänglichkeit ihm gegenüber oder auf eine grausame oder sonstig ungehörige Behandlung durch den neuen Eigentümer hindeuten, Anspruch auf Rückgabe der Tiere zu den Bedingungen, die mit dem neuen Eigentümer zu vereinbaren oder, mangels Einigung, vom Gericht zu bestimmen sind. Artikel 185. Aufwendungsersatz für die Haltung unbeaufsichtigter Tiere und Belohnung Bei der Rückgabe unbeaufsichtigter Haustiere an den Eigentümer haben derjenige, der die Tiere eingefangen hat, und derjenige, in dessen Haltung und Nutzung sie sich befanden, gegenüber dem Eigentümer Anspruch auf Ersatz der zur Haltung der Tiere notwendigen Aufwendungen, auf den die aus ihrer Nutzung erlangten Vorteile anzurechnen sind. Derjenige, der unbeaufsichtigte Haustiere eingefangen hat, hat Anspruch auf Belohnung entsprechend Artikel 182 Absatz 2. Artikel 186. Schatzfund 1. Eigentum an einem Schatz, das heißt an in der Erde vergrabenen oder auf andere Weise verborgenen Wertgegenständen oder Geld, deren Eigentümer nicht mehr zu er mitteln ist oder kraft Gesetzes das Recht an ihnen verloren hat, erwerben zu gleichen Teilen derjenige, dem der Vermögensgegenstand (das Grundstück, das Gebäude u. ä.) gehört, in
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dem der Schatz verborgen war, und der Schatzfinder, wenn nichts anderes zwischen ihnen vereinbart ist. 2. Wurden Ausgrabungen oder die Suche nach Wertsachen auf einem Grundstück oder in einem sonstigen Gegenstand ohne die Erlaubnis des Eigentümers durchgeführt, ist der Schatz diesem herauszugeben. 3. Enthält ein gefundener Schatz Sachen, die ein historisches oder kulturelles Denkmal darstellen, sind sie dem Staat zu übereignen. In diesem Fall haben der Eigentümer des Grundstücks oder sonstigen Gegenstandes, in dem der Schatz verborgen war, und der Schatzfinder gemeinsam Anspruch auf eine Belohnung in Höhe von fünfzig Prozent vom Wert des Schatzes. Die Belohnung ist zwischen ihnen zu gleichen Teilen aufzuteilen, wenn sie nichts anderes vereinbart haben. Hat der Finder eines solchen Schatzes Ausgrabungen oder die Suche nach Wertsachen auf einem Grundstück oder in einem sonstigen Gegenstand ohne Erlaubnis des Eigentümers durchgeführt, steht die Belohnung nicht ihm, sondern gänzlich dem Eigentümer zu. 4. Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht anzuwenden, wenn auf die Entdeckung eines Schatzes gerichtete Ausgrabungen oder Erkundungen zu den Arbeits- oder Dienstpflichten der Betreffenden gehörten. Artikel 187. Ersitzung 1. Derjenige - ein Bürger oder eine juristische Person -, der ohne Eigentümer zu sein einen unbeweglichen Vermögensgegenstand zehn Jahre, redlich, offen und ununterbrochen als seinen eigenen besessen hat, erwirbt das Eigentum an ihm (Ersitzung). 2. Wer sich auf die Ersetzung beruft, kann der Zeit seines Besitzes die gesamte Zeit hinzufügen, in welcher derjenige, dessen Rechtsnachfolger er ist, den Gegenstand besessen hat. 3. Bis zum Erwerb des Eigentums kraft Ersitzung hat der Eigenbesitzer eines Gegenstandes Anspruch auf Schutz seines Besitzes gegen Dritte, denen nicht das Eigentum an dem Gegenstand zusteht und die nicht aus anderen gesetzlich oder vertraglich bestimmten Gründen zu seinem Besitz berechtigt sind.
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4. Das Eigentumsrecht an einem unbeweglichen Vermögensgegenstand der Person, die dieses Recht kraft Ersitzung erworben hat, entsteht mit der staatlichen Registrierung dieses Rechts. Artikel 188. Eigenmächtiger Bau 1. Als eigenmächtig errichtete Bauwerke gelten Wohnhäuser, sonstige Bauten, Anlagen oder andere unbewegliche Gegenstände, die auf einem Grundstück errichtet werden, das für diesen Zweck nicht in der durch Gesetz oder andere Rechtsakte bestimmten Weise zugewiesen ist, oder die ohne die erforderlichen Genehmigungen oder unter wesentlichen Verstößen gegen die Normen und Vorschriften für den Bau und Städtebau errichtet werden. 2. An einem eigenmächtig errichteten Bauwerk, das sich auf dem staatsoder gemeindeeigenen Grundstück befindet, wird das Eigentumsrecht des Staates oder der Gemeinde anerkannt, unabhängig davon, wer es gebaut hat. An einem eigenmächtig errichteten Bauwerk wird das Eigentumsrecht der Person anerkannt, in deren Eigentum sich das Grundstück befindet, auf dem sich das Bauwerk befindet. Die Anerkennung des Eigentumsrechts des Eigentümers des Grundstücks am eigenmächtig errichteten Bauwerk ist weder ein Grund für die Legalisierung des eigenmächtig errichteten Bauwerks noch ein Hindernis für die Staatgabe der in Absatz 3 Satz 2 dieses Artikels erwähnten Klage. Der Eigentümer des Grundstücks, darunter der Erwerber des Grundstücks mit einem eigenmächtig errichteten Bauwerk darauf, trägt die mit der Nutzung und dem Abriss des eigenmächtig errichteten Bauwerks verbundenen Risiken. 3. Der Eigentümer des Grundstücks ist berechtigt, das eigenmächtig errichtete Bauwerk, das sich auf seinem Grundstück befindet, abzureißen. Ein nicht legalisiertes eigenmächtig errichtetes Bauwerk ist auf Grund der Klage des Staates, der Gemeinde oder einer anderen betroffenen
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Person, deren Rechte und durch Gesetz geschützte Interessen verletzt worden sind, abzureißen und das Grundstück ist auf Kosten des Eigentümers des Grundstücks in den früheren Zustand zurückzuführen. Wer auf fremdem Grundstück eigenmächtig ein Bauwerk errichtet hat, muss den dem Eigentümer des Grundstücks zugefügten Schaden ersetzen, darunter die Kosten des Abrisses des eigenmächtig errichteten Bauwerks und der Wiederherstellung des früheren Zustands des Grundstücks. 4. Eigenmächtig errichtete Bauwerke können in dem von der Regierung vorgeschriebenen Verfahren von den Gemeindevorstehern und außerhalb der Verwaltungsgrenzen der Gemeinde von den Marspets legalisiert werden. Ein eigenmächtig errichtetes Bauwerk kann nur auf Antrag der Person legalisiert werden, in deren Eigentum sich das Grundstück befindet, auf dem dieses Bauwerk steht. 5. Ein eigenmächtig errichtetes Bauwerk kann nicht legalisiert werden, wenn die Erhaltung des Bauwerks die Rechte und durch Gesetz geschützte Interessen anderer Person verletzt oder Leben und Gesundheit von Bürgern gefährdet. Eigenmächtig errichtete Bauwerke können nicht legalisiert werden und sind abzureißen, wenn sie auf den in Artikel 60 des Grundgesetzbuchs der Republik Armenien sowie in den Zonen der Veräußerung der Ingenieur-und-Verkehrs-Objekte oder in den Sicherheitszonen oder mit wesentlichen Verstößen gegen die städtebaulichen Normen und Regeln errichtet sind und den Anspruch auf Zwangsservitut entstehen lassen. 6. Die Besonderheiten der Registrierung des Rechts an unbeweglichem Vermögen, wo eigenmächtig errichtetes Bauwerk vorhanden ist, werden durch das Gesetz über staatliche Registrierung des Rechte am Vermögen und sonstige auf dessen Grundlage erlassene Rechtsakte geregelt. 7. Außer Kraft gesetzt
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KAPITEL 12. GEMEINSCHAFTLICHES EIGENTUM



Artikel 189. Begriff und Entstehungsgründe des gemeinschaftlichen Eigentums 1. Gehört ein Vermögensgegenstand mehreren Eigentümern, besteht an ihm gemeinschaftliches Eigentum. 2. Gemeinschaftliches Eigentum kann den Eigentümern zu bestimmten Anteilen zustehen (Bruchteilseigentum) oder ohne Bestimmung von Anteilen bestehen (Gesamthandseigentum). 3. Gemeinschaftliches Eigentum besteht zu Bruchteilen, mit Ausnahme der Fälle, in denen nach dem Gesetz Gesamthands eigentum entsteht. 4. Gemeinschaftliches Eigentum entsteht, wenn zwei oder mehrere Personen Eigentümer eines Gegenstandes werden, der nicht ohne Veränderung seines Verwendungszwecks geteilt werden kann (unteilbares Vermögen) oder von Rechts wegen nicht geteilt werden darf. An teilbaren Gegenständen entsteht gemeinschaftliches Eigentum in den gesetzlich oder vertraglich geregelten Fällen. 5. Bruchteilseigentum an einem gemeinschaftlichen Gegenstand kann durch Vereinbarung der Teilhaber entstehen und mangels Einigung durch gerichtliche Entscheidung festgestellt werden. Artikel 190. Bestimmung der Bruchteile am Bruchteilseigentum 1. Die Bruchteile gelten als gleich, wenn die Bruchteile der Teilhaber der Bruchteilsgemeinschaft nicht auf Grund des Gesetzes bestimmt werden können oder nicht durch eine Vereinbarung der Teilhaber bestimmt worden sind. 2. Durch eine Vereinbarung aller Teilhaber des Bruchteilseigentums kann eine Ordnung der Bestimmung und Änderung ihrer Bruchteile in Übereinstimmung mit dem Beitrag jedes von ihnen zur Entstehung und Mehrung des gemeinschaftlichen Vermögens festgelegt werden.
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3. Der Teilhaber des Bruchteilseigentums, der unter Einhaltung der festgesetzten Ordnung der Benutzung des gemeinschaftlichen Vermögens auf eigene Kosten daran nicht abtrennbare Verbesserungen vorgenommen hat, kann entsprechende Erhöhung seines Bruchteils am Recht am gemeinschaftlichen Eigentum verlangen. 4. Die vom gemeinschaftlichen Vermögen abtrennbaren Verbesserungen gehen ins Eigentum des Teilhabers über, der sie vorgenommen hat, sofern durch die Übereinkunft der Teilhaber des Bruchteilseigentums nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 191. Besitz und Nutzung des Vermögens, das Bruchteilseigentum ist 1. Der Besitz und die Nutzung des Vermögens, das Bruchteilseigentum ist, werden durch eine Übereinkunft aller Teilhaber und, falls eine solche nicht besteht, nach der vom Gericht bestimmten Ordnung ausgeübt. 2. Ein Teilhaber am Bruchteilseigentum kann verlangen, ihm einen seinem Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen entsprechenden Teil zu Besitz und Nutzung zu überlassen; und wenn das unmöglich ist, kann er von den anderen Teilhabern, die das Vermögen besitzen und benutzen, den Ausgleich der Verluste verlangen. Artikel 192. Verfügung über Bruchteilseigentum 1. Über das Vermögen, an dem Bruchteilseigentum besteht, wird durch Vereinbarung aller Teilhaber verfügt. 2. Ein Teilhaber am Bruchteilseigentum kann seinen Anteil verkaufen, schenken, vermachen, verpfänden oder auf sonstige Weise darüber verfügen, wobei im Falle der entgeltlichen Veräußerung die in Artikel 195 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Regeln einzuhalten sind. Artikel 193. Früchte, Produkte und Einnahmen aus Nutzung des Gegenstand s des Bruchteilseigentums Früchte, Produkte und Einnahmen aus Nutzung des Gegenstands des Bruchteilseigentums werden ins Gesamtvermögen aufgenommen und auf die Teilhaber am Bruchteilseigentum entsprechend ihren Anteilen verteilt, wenn nichts anderes zwischen ihnen vereinbart ist.
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Artikel 194. Aufwendungen für die Erhaltung des Gegenstands des Bruchteilseigentums 1. Jeder Teilhaber am Bruchteilseigentum muss sich entsprechend seinem Anteil an Steuern, Abgaben und sonstigen Zahlungen für den gemeinschaftlichen Gegenstand sowie an anderen Kosten seiner Erhaltung beteiligen. 2. Aufwendungen, die nicht notwendig waren, und von einem Teilhaber ohne Zustimmung der anderen Teilhaber vorgenommen wurden, unterliegen nicht der Ersetzung durch die anderen Teilhaber. Über die dabei entstehenden Streitigkeiten wird im Gerichtsweg entschieden. Artikel 195. Vorkaufsrecht 1. Wird ein Anteil am Bruchteilseigentum an einen Dritten verkauft, so steht den anderen Teilhabern das Vorkaufsrecht zu dem Preis, zu dem er verkauft wird, und zu gleichen sonstigen Bedingungen, außer beim Verkauf durch öffentliche Versteigerungen. 2. Der Verkäufer des Anteils muss den anderen Teilhabern seine Absicht, seinen Anteil einem Dritten zu verkaufen, unter Angabe des Preises und der sonstigen Bedingungen des Verkaufs mitteilen. Wenn die anderen Teilhaber am Bruchteilseigentum auf den Kauf verzichten oder den Anteil am Eigentum, der verkauft wird, bei unbeweglichem Vermögen innerhalb eines Monats und bei beweglichem Eigentum innerhalb von zehn Tagen nach der erfolgten Mitteilung nicht erwerben, so kann der Verkäufer seinen Anteil an jede beliebige Person verkaufen. 3. Wenn das Vorkaufsrecht beim Verkauf eines Anteils verletzt wird, so kann jeder Teilhaber am Bruchteilseigentum innerhalb von drei Monaten im Gerichtsweg verlangen, dass die Rechte und Pflichten des Käufers auf ihn übertragen werden. 4. Die Abtretung des Vorkaufsrechts ist unzulässig. 5. Die Regeln dieses Artikels werden auch bei der Veräußerung eines Anteils durch einen Tauschvertrag angewandt.
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Artikel 196. Zeitpunkt des Übergangs des Anteils am gemeinschaftlichen Eigentum auf den Erwerber durch Vertrag 1. Der Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum geht mit Abschluss des Vertrags auf den Erwerber durch Vertrag über, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 2. Der Zeitpunkt des Übergangs des Anteils am gemeinschaftlichen Eigentum durch Vertrag, wenn die Rechte daraus einer staatlichen Eintragung unterliegen, wird nach Artikel 176 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs bestimmt. Artikel 197. Teilung des Bruchteilseigentums und Aussonderung eines Anteils daraus 1. Bruchteilsvermögen kann nach Vereinbarung der Teilhaber auf sie verteilt werden. 2. Ein Teilhaber am Bruchteilseigentum ist berechtigt, die Aussonderung seines Anteils aus dem gemeinschaftlichen Vermögen zu verlangen. 3. Wenn sich die Teilhaber am Bruchteilseigentum nicht darüber einigen können, wie und zu welchen Bedingungen das gemeinschaftliche Vermögen geteilt oder der Anteil eines Teilhabers ausgesondert werden sollen, so ist ein Teilhaber am Bruchteilseigentum berechtigt, die Aussonderung seines Anteils in Natur im Gerichtsweg zu verlangen. Wenn die Aussonderung des Anteils in Natur nach dem Gesetz unzulässig oder ohne unverhältnismäßigen Schaden des gemeinschaftlichen Vermögens unmöglich ist, kann der ausscheidende Eigentümer von den anderen Teilhabern am Bruchteilseigentum die Auszahlung des Werts seines Anteils verlangen. 4. Wenn das Vermögen, das in Übereinstimmung mit diesem Artikel dem Teilhaber am Bruchteilseigentum in Natur ausgesondert wird, seinem Anteil am Eigentumsrecht nicht entspricht, so ist das durch die Auszahlung eines entsprechenden Geldbetrags oder auf andere Weise auszugleichen. Dem Teilhaber am Bruchteilseigentum kann mit seiner Zustimmung statt der Aussonderung seines Anteils in Natur von den anderen Teilhabern
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ein Ausgleich gezahlt werden. Wenn der Anteils des Eigentümers unerheblich ist, nicht tatsächlich ausgesondert werden kann und er selbst kein wesentliches Interesse an der Nutzung des gemeinschaftlichen Vermögens hat, kann das Gericht auch ohne Zustimmung dieses Eigentümers den anderen Teilhabern am Bruchteilseigentum erlauben, ihm den Ausgleich zu zahlen. 5. Mit Erhalt des Ausgleichs verliert der Eigentümer entsprechend diesem Artikel das Recht auf einen Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen. 6. Sind die Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens oder die Aussonderung eines Anteils daraus nach den Regeln in Absätzen 3 bis 5 dieses Artikels nicht zweckmäßig, so kann das Gericht den Verkauf des Vermögens durch öffentliche Versteigerung mit der darauffolgenden Verteilung des Erlöses auf die Teilhaber am gemeinschaftlichen Eigentum entsprechend ihren Anteilen beschließen. Artikel 198. Besitz, Nutzung des gemeinschaftlichen Vermögens und Verfügung darüber 1. Die Teilhaber am Gesamthandseigentum besitzen und benutzen das gemeinschaftliche Eigentum gemeinschaftlich, wenn nichts anderes zwischen ihnen vereinbart ist. 2. Über das gemeinschaftliche Eigentum wird mit Zustimmung aller Teilhaber verfügt, unabhängig davon, wer von den Teilhabern das Verfügungsgeschäft schließt. 3. Jeder Teilhaber am Gesamthandseigentum ist berechtigt, Geschäfte über Verfügung über das gemeinschaftliche Vermögen zu schließen, wenn nichts anderes zwischen den Teilhabern vereinbart ist. Das von einem Teilhaber geschlossene Rechtsgeschäft, das mit der Verfügung über das gemeinschaftliche Vermögen verbunden ist, kann auf Verlangen der anderen Teilhaber für unwirksam erklärt werden, wenn der Teilhaber, der das Rechtsgeschäft geschlossen hat, dazu nicht befugt war und die andere Partei nachweislich das wusste oder hätte wissen müssen.
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Artikel 199. Teilung des Gesamthandseigentums und Aussonderung eines Anteils daraus 1. Das gemeinschaftliche Vermögen kann zwischen den Teilhabern am Gesamthandseigentum aufgeteilt oder der Anteil eines Teilhabers kann daraus ausgesondert werden, nachdem vorher der Anteil jedes Teilhabers am gemeinschaftlichen Eigentum bestimmt worden ist. 2. Bei der Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens und der Aussonderung eines Anteils daraus werden den Teilhabern gleiche Anteile zuerkannt, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vereinbarung der Teilhaber vorgesehen ist. 3. Die Gründe und die Ordnung der Teilung des gemeinschaftlichen Vermögens und der Aussonderung eines Anteils daraus ergeben sich aus den Regeln des Artikels 197 dieses Gesetzbuchs. Artikel 200. Vollstreckung in einen Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen 1. Der Gläubiger eines Teilhabers am Bruchteils- oder Gesamthandseigentum kann, wenn das sonstige Vermögen nicht ausreicht, die Aussonderung des Anteils am gemeinschaftlichen Vermögen verlangen, damit in diesen vollstreckt werden kann. 2. Wenn die Aussonderung des Anteils in Natur unmöglich ist oder die anderen Teilhaber am Bruchteils- oder Gesamthandseigentum dagegen sind, so ist der Gläubiger berechtigt, von den anderen Teilhabern am gemeinschaftlichen Eigentum den Erwerb des Anteils des Schuldners zum Marktpreis zur Tilgung der Schuld zu verlangen. Wenn die anderen Teilhaber am gemeinschaftlichen Eigentum sich weigern, den Anteil des Schuldners zu erwerben, so kann der Gläubiger die Vollstreckung in den Anteil des Schuldners am gemeinschaftlichen Eigentumsrecht nach Artikel 197 dieses Gesetzbuchs verlangen. Artikel 201. Gemeinschaftliches Eigentum von Eheleuten 1. Das Vermögen, das die Eheleute während der Ehe geschaffen haben, ist ihr Gesamthandseigentum, wenn durch den Vertrag zwischen ihnen nichts anderes vereinbart ist.
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2. Das Vermögen, das einem Ehegatten vor der Eheschließung gehört hat, sowie das Vermögen, das er während der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erworben hat, ist das Eigentum des betreffenden Ehegatten. 3. Das Eigentum am Vermögen des persönlichen Gebrauchs (Kleidung, Schuhe u. a.), wertvoller Schmuck und andere Luxusartikel ausgenommen, wird, selbst es während der Ehe mit gemeinschaftlichen Mitteln der Eheleute erworben wurde, dem Ehegatten zuerkannt, der sie benutzt hat. 4. Das Vermögen eines Ehegatten kann als gemeinschaftliches Eigentum anerkannt werden, wenn festgestellt wird, dass während der Ehe aus dem gemeinschaftlichen Vermögen der Eheleute oder aus dem persönlichen Vermögen des anderen Ehegatten Investitionen getätigt waren, die den Wert dieses Vermögens beträchtlich erhöht haben (Generalüberholung, Umbau, Umrüstung u. ä.), wenn durch den zwischen den Eheleuten geschlossenen Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 5. Auf Grund der Verbindlichkeiten eines Ehegatten kann nur in das Vermögen, das sein Eigentum ist, sowie in seinen Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen der Eheleute vollstreckt werden.



KAPITEL 13. EIGENTUMSRECHT UND ANDERE VERMÖGENSRECHTE AN GRUND UND BODEN



Artikel 202. Grundstück als Objekts des Eigentumsrechts 1. Die Grenzen eines Grundstücks werden nach der gesetzlich vorgeschriebenen Ordnung von dem ermächtigten staatlichen Organ auf Grund der dem Eigentümer ausgestellten Urkunden festgelegt. 2. Das Eigentumsrecht an einem Grundstück erstreckt sich auf die Oberflächenschicht und die unterirdische Schichte innerhalb seiner Grenzen, außer in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen.
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3. Der Eigentümer des Grundstücks darf alles, was sich auf und unter der Oberfläche seines Grundstücks befindet, nutzen, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist und diese Nutzung die Rechte anderer Personen nicht verletzt. 4. Diejenigen Grundstücke, deren Nutzung zu anderen Zwecken als für sie festgesetzte Zweck- und funktionale Verwendung untersagt oder beschränkt ist, werden durch Gesetz bestimmt. 5. Der Eigentümer des Grundstücks kann unter Einhaltung der städtebaulichen Normen und Regeln sowie unter Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich der Zweckbestimmung des Grundstücks darauf Gebäude und Anlagen errichten, umbauen oder abreißen, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. 6. Der Eigentümer eines Grundstücks erwirbt das Eigentumsrecht an den Gebäuden, Anlagen und anderen Immobilien, die auf dem ihm gehörenden Grundstück errichtet sind. 7. Die Folgen der eigenmächtigen Bebauung eines Grundstücks durch seinen Eigentümer werden gemäß Artikel 188 dieses Gesetzbuchs geregelt. 8. Die Grundstücke, die staatliches oder kommunales Eigentum sind, können zu Bebauungszwecken an andere Personen nur übereignet werden; ausgenommen sind die Grundstücke, die staatliches oder kommunales Eigentum sind, deren Übereignung durch das Grundgesetzbuch der Republik Armenien untersagt ist. Artikel 203. Verbot, Grundstücke, Gebäude, Anlagen und andere Immobilien zu betreten 1. Jeder ist berechtigt, anderen Personen das Betreten des Grundstücks, der Anlage oder anderer Immobilien, an denen sein Eigentumsrecht besteht, zu verwehren. Niemand darf ohne durch Gesetz vorgesehene Gründe oder Erlaubnis des rechtmäßigen Besitzers dessen Grundstück, Gebäude, Anlage und andere Immobilien betreten (weiter im Text: Hausfriedensbruch). Als Hausfriedensbruch gilt ebenfalls:
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1) die Nichterfüllung der Aufforderung des rechtmäßigen Besitzers des Grundstücks, des Gebäudes, der Anlage und anderer Immobilien, das Grundstück, das Gebäude, die Anlage und andere Immobilien zu verlassen, seitens der Person, die mit Erlaubnis des rechtmäßigen Besitzers diese Immobilien betreten hat; 2) wenn die Person, die aus gesetzlich vorgesehenen Gründen ein Grundstück, ein Gebäude, eine Anlage oder andere Immobilien betreten hat, der Aufforderung des rechtmäßigen Besitzers dieser Immobilien, nach dem Verschwinden dieser Gründe oder der Vornahme gesetzlich vorgesehener Handlungen das Grundstück, das Gebäude, die Anlage und andere Immobilien zu verlassen, nicht Folge leistet. 2. Kein Hausfriedensbruch liegt vor, wenn das Grundstück nicht befriedet ist oder keine schriftliche oder Tonaufforderung oder kein Zeichen da sind, die das Betreten des Grundstücks verbieten, und das Betreten des Grundstücks dem Grundstück keinen Schaden zufügen wird. 3. Jeder ist berechtigt, sich unter Einhaltung der durch Gesetz und andere Rechtsakte vorgeschriebenen Normen frei, ohne jegliche Erlaubnis, auf den für alle offenen Grundstücken, die staatliches oder kommunales Eigentum sind, zu befinden und die darauf befindlichen Naturobjekte zu benutzen. 4. Zwecks Abwendung oder Aufhebung des Hausfriedensbruchs ist der rechtmäßige Besitzer berechtigt, angemessene Schutzmittel zu ergreifen, darunter eine der Folge des Hausfriedensbruchs adäquate Gewalt anzuwenden, wenn mit gewaltlosen Mitteln der Hausfriedensbruch nicht abgewandt oder aufgehoben werden kann. Der rechtmäßige Besitzer ist berechtigt, das Vermögen einer anderen Person, das sich rechtswidrig auf seinem Grundstück, in seinem Gebäude oder seiner Anlage oder anderen ihm gehörenden Immobilien befindet, zu entfernen. Der Schaden, der infolge der Handlungen, die zwecks Abwendung oder Aufhebung des Hausfriedensbruchs unter den in diesem Absatz vorgesehenen Bedingungen vorgenommen wurden, der Person zugefügt wurde, die den Hausfriedensbruch begangen hat, wird nicht ersetzt. 5. Der rechtmäßige Besitzer des Grundstücks, des Gebäudes, der Anlage oder anderer Immobilien ist berechtigt, die Polizei zu ermächtigen,
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in seinem Namen Handlungen zur Abwendung oder Aufhebung des Hausfriedensbruchs vorzunehmen. Die Ordnung und die Bedingungen der Ermächtigung der Polizei seitens des rechtmäßigen Erwerbers bestimmt die Regierung. Artikel 204. Bebauung des Grundstücks durch seinen Eigentümer Der Eigentümer eines Grundstücks kann unter Einhaltung der städtebaulichen und Baunormen und –regeln sowie unter Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich der Zweckverwendung des Grundstücks (Artikel 202 Absatz 4) darauf Gebäude und Anlagen errichten, umbauen oder abreißen, anderen Personen die Bebauung seines Grundstücks gestatten. Artikel 2041. Recht auf Bebauung des Grundstücks 1. Der Nichteigentümer kann durch Vertrag das Bebauungsrecht auf dem Grundstück, das einer anderen Person gehört, erwerben, d. h. unter Einhaltung der städtebaulichen und Baunormen und –regeln sowie unter Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich der Zweckverwendung des Grundstücks darauf Gebäude und Anlagen errichten, umbauen oder abreißen und während der Geltungsfrist des Bebauungsrechts dieses Vermögen besitzen und benutzen. 2. Wer das Bebauungsrecht hat, kann über dieses Recht verfügen, d. h. es auf eine andere Person übertragen, frei veräußern, verpfänden sowie andere Rechtsgeschäfte hinsichtlich des Bebauungsrechts abschließen. Das Bebauungsrecht kann durch Rechtsnachfolge auf eine andere Person übertragen werden. 3. Nach Ablauf der Bebauungsfrist werden die unabtrennbaren Verbesserungen, die der Bauherr vorgenommen hat, nicht ersetzt, wenn sofern nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. 4. Die Gebäude und Anlagen, die mit Bebauungsrecht auf dem Grundstück, an dem das Eigentumsrecht einer anderen Person besteht, errichtet oder gebaut wurden, sind das Eigentum des Eigentümers des Grundstücks, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist.
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5. Das Bebauungsrecht wird, falls durch Gesetz keine kürzere Frist vorgesehen ist, für die durch Vertrag festgesetzte Frist gewährt, die nicht mehr als 99 Jahre betragen kann. 6. Die Verträge über den Erwerb, die Veräußerung, die Hypothek des Bebauungsrechts und andere Verträge unterliegen einer notariellen Beurkundung. 7. Das Bebauungsrecht unterliegt der staatlichen Eintragung, und zwar im Verfahren, das das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einemVermögen vorschreibt. Artikel 205. Gründe für Erwerb des Nutzungsrechts an einem Grundstück 1. Der Eigentümer kann sein Grundstück anderen Personen zur Nutzung, darunter zur Miete, zur Verfügung stellen. 2. Das Nutzungsrecht an einem Grundstück, das staatliches oder kommunales Eigentum ist, wird im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren den Bürgern und juristischen Personen auf Grund des Beschlusses des Organs gewährt, das befugt ist, Grundstücke zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. 3. In dem durch Artikel 207 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Fall kann auch der Eigentümer des Gebäudes, der Anlage und anderer Immobilien das Nutzungsrecht am Grundstück erwerben. 4. Im Falle der Reorganisation der juristischen Person wird das Nutzungsrecht am Grundstück, das dieser gehört, auf den Rechtsnachfolger übertragen. Artikel 206. Besitz- und Nutzungsrecht eines Grundstücks 1. Der Nichteigentümer kann im durch Gesetz oder den mit dem Eigentümer des Grundstücks geschlossenen Vertrag vorgesehenen Verfahren das Grundstück besitzen und benutzen. 2. Die zur Nutzung des Grundstücks berechtigte Person kann es mit Zustimmung des Eigentümers des Grundstücks zu Miete oder unentgeltlicher Nutzung übergeben.
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Artikel 207. Recht des Eigentümers der Immobilien, das Grundstück zu nutzen 1. Der Eigentümer der Immobilien, die sich auf dem Grundstück eines anderen befinden, hat das Recht, den Teil des Grundstücks, auf dem sich die Immobilien befinden, zu nutzen. 2. Mit dem Übergang des Eigentumsrechts an einer auf fremdem Grundstück befindlichen Immobilie auf eine andere Person erwirbt der Letztere das Recht, den betreffenden Teil des Grundstücks zu denselben Bedingungen und im selben Umfang wie der frühere Eigentümer zu nutzen. Die Übertragung des Eigentumsrechts am Grundstück auf eine andere Person ist kein Grund, das Nutzungsrecht des Eigentümers der darauf befindlichen Immobilien abzuändern oder zu beendigen. 3. Der Eigentümer einer auf fremdem Grundstück befindlichen Immobilie kann sie besitzen, nutzen und über sie verfügen, unter anderem durch den Abriss der betreffenden Gebäude und Anlagen, sofern das den durch Gesetz oder Vertrag festgelegten Bedingungen der Nutzung des betreffenden Grundstücks nicht widerspricht. Artikel 208. Folgen des Erlöschens des Nutzungsrechts am Grundstück Wenn das Nutzungsrecht am Grundstück erlischt, so geht das Eigentumsrecht an den Gebäuden, Anlagen und anderen Immobilien, die der Nutznießer auf ddiesem Grundstück errichtet hat, auf den Eigentümer des Grundstücks über, wenn nichts anderes durch den zwischen dem Eigentümer des Grundstücks und dem Bodennutzer geschlossenen Vertrag vorgesehen ist. Artikel 209. Übertragung des Rechts am Grundstück bei Veräußerung darauf befindlicher Gebäude oder Anlagen 1. Mit dem Übergang des Eigentumsrechts an den Gebäuden oder Anlagen, die sich auf dem Grundstück des Eigentümers befinden, werden auch der Teil des Grundstücks, auf dem das Gebäude, die Anlage
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stehen, sowie die Rechte am Grundstück, die für die Nutzung und Instandhaltung des Gebäudes, der Anlage erforderlich sind, veräußert. 2. Die Veräußerung der im staatlichen und kommunalen Eigentum befindlichen Gebäude und Anlagen, die auf solchen Grundstücken stehen, deren Übereignung durch Gesetz untersagt ist, ist verboten. Die in diesem Absatz gemeinten Gebäude und Anlagen können nur privatisiert werden, wenn in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren die Zweckbestimmung des Grundstücks geändert worden ist. 3. Im Falle der Veräußerung eines Raums in dem Gebäude und der Anlage, die unterteilt sind, geht das Bruchteilseigentum am Grundstück, auf dem das Gebäude steht, auf den Erwerber über. In diesem Fall erstrecken sich die in Artikel 195 und Artikel 197 Absätzen 2 bis 6 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Regeln auf die Teilhaber am Bruchteilseigentum nicht. Artikel 210. Beschränktes Nutzungsrecht an fremdem Grundstück (Servitut) 1. Die Eigentümer oder Nutznießer des Grundstücks können vom Eigentümer des benachbarten Grundstücks und notfalls auch vom Eigentümer eines anderen Grundstücks verlangen, ihnen beschränktes Nutzungsrecht an diesem Grundstück (Servitut) zu gewähren. 2. Ein Servitut kann zur Gewährung des Durchgangs und der Durchfahrt durch das benachbarte oder ein anderes Grundstück, zum Verlegen und Betrieb von elektrischen, Kommunikations- und Rohrleitungen, zur Wasserversorgung und Melioration sowie für andere Zwecke des Eigentümers der Immobilien bestellt werden, die nicht ohne Bestellung des Servituts verwirklicht werden können. 3. Durch die Belastung des Grundstücks mit einem Servitut werden die Rechte auf Besitz, Nutzung und Verfügung dem Eigentümer des Grundstücks nicht entzogen. 4. Das Servitut kann nicht selbständiger Gegenstand eines Kaufs, Pfands und einer Miete sein. 5. Das Servitut kann freiwillig und erzwungen sein.
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Artikel 211. Freiwilliges Servitut 1. Ein freiwilliges Servitut wird durch eine notariell beurkundete schriftliche Vereinbarung zwischen der Person, die es beansprucht, und dem Eigentümer des benachbarten oder anderen Grundstücks bestellt. Im Vertrag über die Bestellung eines freiwilligen Servituts müssen die Geltungsfrist und Bedingungen des Servituts genannt werden. Dem Vertrag wird der Plan des mit dem Servitut belasteten Grundstücks mit vermerktem Platz der Installation des Servituts beigefügt. Artikel 212. Zwangsservitut 1. Ein Zwangsservitut wird auf Klage der Person, die es beansprucht, durch das Gericht bestellt, wenn keine Einigung über die Bestellung des Servituts oder die Bedingungen des Servituts erzielt wird. 2. Das Urteil des Gerichts über die Bestellung des Zwangsservituts muss die in Artikel 211 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs genannten Bedingungen enthalten. 3. Ein Zwangsservitut für öffentliche Zwecke kann durch Gesetz bestellt werden. 31. Ein unentgeltliches und ständiges Zwangsservitut wird für entsprechende Grundstücke unabhängig von dem Subjekt des Eigentumsrechts zum Schutz und zur Instandhaltung der für öffentliche Zwecke verwendeten Infrastrukturen der Ingenieurmagistralen (elektrischen und Kommunikationsleitungen, Gasableitungen, Wasserversorgungs, – entsorgungs und Wärmeversorgungssysteme), Kabellinien und Rohrleistungen, die über der Erdoberfläche und unter der Erde verlegt werden, Stützen und anderer mit ihrem sicheren Betrieb verbundenen Anlagen bestellt. Artikel 213. Staatliche Eintragung des Servituts Das Servitut unterliegt der staatlichen Eintragung, und zwar im Verfahren, das das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen vorschreibt, außer in den durch jenes Gesetz vorgesehenen Fällen.
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Artikel 214. Entgelt für Servitut 1. Der Eigentümer des mit einem Servitut belasteten Grundstücks kann von den Personen, für die das Servitut bestellt wurde, ein Entgelt für die Nutzung des Grundstücks verlangen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. 2. Die Höhe des Entgelts für das freiwillige Servitut wird durch die Vereinbarung der Parteien und beim Zwangsservitut durch das Gerichtsurteil oder durch Gesetz festgesetzt. Artikel 215. Fortbestand des Servituts bei Übertragung der Rechte am Grundstück Bei der Übertragung der Rechte an dem mit einem Servitut belasteten Grundstück auf eine andere Person bleibt das Servitut bestehen. Artikel 216. Aufhebung des Servituts 1. Auf Verlangen des Eigentümers des mit einem Servitut belasteten Grundstücks kann das Servitut aufgehoben werden, wenn die Gründe, aus denen es bestellt worden war, weggefallen sind. 2. Wenn das Grundstück, das einem Bürger oder einer juristischen Person gehört, wegen seiner Belastung mit einem Servitut nicht mehr entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann, dann kann der Eigentümer die Aufhebung des Servituts im Gerichtsweg verlangen. Artikel 217. Belastung von Gebäuden und Anlagen mit Servitut Unter Anwendung der in Artikeln 210 bis 216 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Regeln können die Gebäude, Anlagen und andere Immobilien, deren beschränkte Nutzung notwendig ist, mit einem Servitut belastet werden. Artikel 218. Veräußerung des Eigentums für öffentlichen und staatlichen Bedarf Die Veräußerung des Eigentums für öffentlichen und staatlichen Bedarf kann nur in Ausnahmefällen, wenn öffentliches Interesse überwiegt, erfolgen, und zwar im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren nach vorheriger adäquater Entschädigung.
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Artikel 219. Preis der Entschädigung für das Grundstück, das für staatlichen oder kommunalen Bedarf entzogen wird Außer Kraft gesetzt Artikel 220. Entziehung des Grundstücks durch Gerichtsurteil für staatlichen oder kommunalen Bedarf Außer Kraft gesetzt Artikel 221. Rechte des Eigentümers eines für staatlichen oder kommunalen Bedarf zu entziehenden Grundstücks Außer Kraft gesetzt



KAPITEL 14. EIGENTUMSRECHT UND ANDERE VERMÖGENSRECHTE AN WOHNRAUM



Artikel 222. Besonderheiten des Eigentumsrechts an einer Wohnung und einem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum eines Mehrfamilienhauses sowie an einem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum eines unterteilten Hauses 1. Eine Wohnung ist ein für das Wohnen vorgesehene und bei dem ermächtigten Organ, das die staatliche Eintragung der Rechte vornimmt, unter einer Chiffre eingetragener oder nummerierter Raum (Bau). 2. Ein nicht zu Wohnzwecken dienender Raum ist ein für das Wohnen nicht vorgesehene und bei dem ermächtigten Organ, das die staatliche Eintragung der Rechte vornimmt, unter einer Chiffre eingetragener oder nummerierter Raum (Bau) in einem Gebäude oder einer Anlage. 3. Ein Mehrfamilienhaus ist das Haus, in dem mehr als einem Eigentümer eine Wohnung und (oder) ein nicht zu Wohnzwecken dienender Raum als Eigentum gehören; das für die Errichtung und Instandhaltung des Mehrfamilienhauses zugewiesenes Grundstück oder das gemeinschaftliche Vermögen des Hauses kann nicht auf die Eigentümer der
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Wohnungen oder der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume aufgeteilt werden. Ein unterteiltes Haus ist das Haus, in dem mehr als einem Eigentümer der nicht zu Wohnzwecken dienende Raum als Eigentum gehört; das für die Errichtung und Instandhaltung des unterteilten Hauses zugewiesenes Grundstück oder das gemeinschaftliche Vermögen des Hauses ist nicht auf die Eigentümer der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume aufgeteilt. 4. Die Wohnung muss nur entsprechend ihrem funktionalen Zweck benutzt werden. 5. Die Änderung des funktionalen Zwecks der Wohnungen und deren Umwidmung in Räume mit Produktions-, gesellschaftlicher oder sonstiger funktionalen Bestimmung erfolgt nach der durch Gesetz oder andere Rechtsakte bestimmten Ordnung. Artikel 223. Besonderheit des Eigentumsrechts an einer Wohnung und einem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum eines Mehrfamilienhauses Außer Kraft gesetzt Artikel 224. Gemeinschaftliches Vermögen der Eigentümer der Wohnungen und (oder) der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume eines Mehrfamilienhauses oder eines unterteilten Hauses 1. Den Eigentümern der Anlagen eines Mehrfamilienhauses steht das Bruchteilseigentum zu an den tragenden Konstruktionen des Gebäudes, den Überdeckungen zwischen den Stockwerken (Decken, Fußböden), dem Keller, dem Dachboden, den technischen Stockwerken, dem Dach sowie den Aufgängen, die mehr als nur eine Anlage bedienen und für die gemeinschaftliche Bedienung des Mehrfamilienhauses vorgesehen sind, den Treppenhäusern, den Treppen, den Aufzügen, den Aufzug- und anderen Schächten, den mechanischen, elektrischen, sanitärtechnischen und sonstigen Ausrüstungen und Flächen, den für die Instandhaltung und Bedienung des Gebäudes notwendigen Grundstücken, die kein Eigentum anderer Personen sind.
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Der Anteil des Eigentümers jeder Wohnung oder jedes nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums am Grundstück des Mehrfamilienhauses oder unterteilten Hauses, an dem Bruchteilseigentum besteht, wird durch das Verhältnis zwischen der Fläche der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums, die dem betreffenden Eigentümer gehören, und den Flächen aller Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume bestimmt und durch eine Bruchzahl ausgedrückt. Der Anteil des Eigentümers jeder Wohnung oder jedes nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums am Vermögen des Mehrfamilienhauses oder unterteilten Hauses, an dem Bruchteilseigentum besteht, ist gleich seinem Anteil am Grundstück, an dem Bruchteilseigentum besteht, und wird durch eine Bruchzahl ausgedrückt. Die Anteile des Eigentümers der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums am Grundstück, an dem Bruchteilseigentum besteht, werden zusammen mit der Eintragung des für die Errichtung und Bedienung des Gebäudes vorgesehenen Grundstücks bestimmt und eingetragen und können nur mit Zustimmung aller Eigentümer des Gebäudes im Falle der Hinzufügung oder Beseitigung einer Wohnung oder eines nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums oder der Änderung der Ausmaße der im Gebäude vorhandenen Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume geändert werden. Die Zustimmung des Eigentümers zur Hinzufügung oder Beseitigung einer Wohnung oder eines nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums oder der Änderung der Ausmaße der im Gebäude vorhandenen Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume gilt als Zustimmung auch zur Vergrößerung oder Verminderung der Ausmaße des Grundstücks und des Gesamtvermögens des betreffenden Eigentümers. In einem Mehrfamilienhaus oder unterteilten Haus werden Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume oder die Ausmaße der bestehenden Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im Falle der Änderung der Ausmaße der Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende Räume infolge unerheblicher Abweichungen während der Bauarbeiten nicht geändert.
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2. Der Eigentümer einer Wohnung oder eines nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums in einem Mehrfamilienhaus oder unterteilten Haus ist nicht berechtigt, die Wohnung oder den nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum von dem Grundstück oder Vermögen, an dem gemeinschaftliches Eigentum besteht, getrennt zu veräußern, zu verpfänden, zur Nutzung zu überlassen oder sonstige Handlungen zur Übertragung des Eigentumsrechts an der Wohnung oder dem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum getrennt auf eine andere Person vorzunehmen. 3. Auf die Eigentümer der Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume in Mehrfamilienhäusern erstrecken sich die in Artikel 195 und Artikel 197 Absätzen 2 bis 6 dieses Gesetzbuchs bestimmten Regeln nicht. 4. Bei Erwerb einer Wohnung oder eines nicht zu Wohnzwecken dienenden Raums in Mehrfamilienhäusern oder unterteilten Häusern, die errichtet werden, wird der entsprechende Anteil am Grundstück als Eigentum erworben. 5. Das Eigentumsrecht an Wohnungen, nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen und gemeinschaftlich benutzten Räumen in Mehrfamilienhäusern oder unterteilten Häusern, die errichtet werden, wird erworben, nachdem der Akt über die Nutzung des Gebäudes, der Anlage in vorgeschriebener Weise ausgestaltet worden ist. 6. Die Ordnung der Eintragung des Eigentumsrechts am Grundstück, an der Wohnung und den gemeinschaftlich benutzten Räumen in Mehrfamilienhäusern oder unterteilten Häusern, die errichtet werden, wird durch das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte am Vermögen bestimmt. Artikel 225. Nutzungsrecht an Wohnraum 1. Das Nutzungsrecht am Wohnraum ist das Recht, im Wohnraum, an dem fremdes Eigentumsrecht besteht, zu wohnen. Das Nutzungsrecht am Wohnraum ist ein mit der Person untrennbar verbundenes Recht, welches nicht veräußert werden, selbständiger Gegenstand des Pfands, der Miete oder der unentgeltlichen Nutzung sein und durch Erbschaft
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oder im Wege der Rechtsnachfolge auf eine andere Person übertragen werden kann. Zusammen mit der Person, die ein Nutzungsrecht am Wohnraum hat, können auch ihre Familienangehörigen (Ehegatte, minderjährige Kinder) ohne Zustimmung des Eigentümers wohnen. 2. Die Entstehung, die Bedingungen der Wahrnehmung und das Erlöschen des Nutzungsrechts an einem Wohnraum werden durch den notariell beurkundeten schriftlichen Vertrag mit dem Eigentümer geregelt. Das Nutzungsrecht an einem Wohnraum entsteht mit der Eintragung dieses Rechts, die nach der durch das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen bestimmten Ordnung zu erfolgen hat. 3. Fehlt eine Vereinbarung über das Erlöschen des unentgeltlichen Nutzungsrechts an einem Wohnraum, so kann dieses Recht auf Verlangen des Eigentümers im Gerichtweg beendigt werden, indem der Eigentümer eine Kompensation gewährt. 4. Die Höhe der Kompensation für einen Monat wird auf Grund des Mietspreises für den betreffenden Wohnraum zum Zeitpunkt der Beendigung des Rechts auf folgende Weise berechnet: Für jede Person, die ihr Wohnrecht hat eintragen lassen, ist es die Fläche, die sich ergibt, wenn die Größe der Wohnfläche durch die Gesamtzahl der Personen mit unentgeltlichem Nutzungsrecht am Wohnraum und der Eigentümer geteilt wird; diese Fläche kann nicht weniger als 5 und mehr als 9 Quadratmeter betragen. Die Kompensation wird für drei Jahre berechnet und auf einmal gewährt, sofern nichts anderes durch die Vereinbarung der Parteien vorgesehen ist.
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KAPITEL 15. PFANDRECHT § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER PFAND



Artikel 226. Begriff des Pfandrechts 1. Das Pfandrecht (weiter im Text: Pfand) ist ein Vermögensrecht des Pfandgläubigers am Vermögen des Verpfänders, das gleichzeitig ein Mittel für die Sicherung der Erfüllung der Geldverbindlichkeiten und anderer Verbindlichkeiten des Schuldners gegenüber dem Pfandgläubiger ist. 2. Das Pfand ist eine zusätzliche (akzessorische) Verpflichtung für die Sicherung der Erfüllung der Hauptverbindlichkeit des Verpfänders (Schuldner) gegenüber dem Pfandgläubiger. 3. Der Gläubiger der mit Pfand gesicherter Verbindlichkeit (Pfandgläubiger) ist berechtigt, im Falle der Nichterfüllung dieser Verbindlichkeit durch den Schuldner vorrangig vor den anderen Gläubigern des Besitzers des Vermögens (Verpfänder) Befriedigung aus dem verpfändeten Vermögen zu erlangen. Der Pfandgläubiger, der sein aus dem Pfandvertrag entstandenes Recht in dem vom ermächtigten Organ geführten Pfandregister am ehesten hat eintragen lassen, ist berechtigt, vorrangig vor den anderen Pfandgläubigern, die ihre aus den Pfandverträgen entstandenen Rechte am spätesten oder gar nicht haben eintragen lassen, Befriedigung aus dem verpfändeten Vermögen zu erlangen. 4. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, auf Grund des in Absatz 3 dieses Artikels aufgestellten Prinzips Befriedigung aus Ersatzleistungen der Versicherung bei Verlust oder Beschädigung des verpfändeten Vermögens zu erlangen, unabhängig davon, zu wessen Gunsten es versichert war, wenn dieser Verlust oder diese Beschädigung nicht aus Gründen entstanden sind, die der Pfandgläubiger zu verantworten hat. 5. Die in diesem Paragraphen geregelten allgemeinen Regeln zum Pfand werden auf die Hypothek angewandt, sofern durch den Para-
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graphen über die Hypothek in diesem Kapitel keine anderen Regeln aufgestellt sind. Artikel 227. Gründe für Entstehung des Pfands 1. Das Pfand entsteht kraft Vertrags. Ein Pfand kann auch auf Grund des Gesetzes beim Eintritt der darin vorgesehenen Umstände entstehen. Das Gesetz muss regeln, welches Vermögen als verpfändet für die Sicherung der Erfüllung der Verbindlichkeit gilt. 2. Die Regeln dieses Gesetzbuchs zum kraft Vertrags entstandenen Pfand werden entsprechend auf das kraft Gesetzes entstandene Pfand angewandt, wenn nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. Artikel 228. Verpfänder 1. Verpfänder eines Vermögens kann nur sein Eigentümer sein. 2. Verpfänder kann sowohl der Schuldner als auch ein Dritter sein. 3. Verpfänder eines Rechts kann die Person sein, der das zu verpfändende Recht gehört. Artikel 229. Pfandgläubiger Pfandgläubiger ist die Person, die aus gesetzlichen oder vertraglichen Gründen ein Vermögensrecht (Pfandrecht) am Vermögen des Verpfänders hat, das die Erfüllung der Geldverbindlichkeit oder einer anderen Verbindlichkeit des Schuldners ihr gegenüber sichern soll. Artikel 230. Pfandgegenstand 1. Pfandgegenstand kann jedes Vermögen sein, darunter Vermögensrechte (Forderungen), mit Ausnahme aus dem Verkehr gezogenen Vermögens, untrennbar an die Person des Gläubigers gebundener Forderungen, darunter Forderungen auf Unterhaltszahlungen und auf Ersatz eines Schadens an Leben oder Gesundheit, staatlicher (fiskalischer) Namenspapiere, deren Ausgabebedingungen vorsehen, dass diese Wertpapiere nicht verpfändbar sind, und der Rechte, deren Abtretung an andere durch Gesetz untersagt ist.
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2. Das Vermögen, das nicht ohne Änderung seiner Zweckbestimmung geteilt werden kann (unteilbares Vermögen), kann nicht Teil nach Teil verpfändet werden. 3. Die Verpfändung des Mietrechts ohne Zustimmung des Eigentümers des Vermögens ist unzulässig. 4. Die Verpfändung bestimmter Arten des Vermögens, insbesondere des Vermögens der Bürger, in das nicht vollstreckt werden darf, kann durch Gesetz verboten oder beschränkt werden. Artikel 231. Verpfändung eines Vermögens, an dem gemeinschaftliches Eigentum besteht 1. Das Vermögen, an dem gemeinschaftliches Eigentum besteht, kann nur mit schriftlicher Zustimmung aller Eigentümer verpfändet werden. 2. Der Teilhaber am Bruchteilseigentum kann seinen Anteil am Recht am gemeinschaftlichen Vermögen ohne Zustimmung der anderen Eigentümer verpfänden. Falls auf Verlangen des Pfandgläubigers die Vollstreckung auf diesen Anteil erstreckt wird, sind beim Verkauf dieses Anteils die in Artikel 195 dieses Gesetzbuchs aufgestellten Regeln zum Vorkaufsrecht anzuwenden. Artikel 232. Vermögen, auf das sich die Rechte des Pfandgläubigers erstrecken 1. Die Rechte des Pfandgläubigers (Pfandrecht) an dem Vermögen, das Pfandgegenstand ist, erstrecken sich ebenfalls auf sein Zubehör, wenn nichts anderes durch Vertrag vorgesehen ist. Auf die durch Nutzung des verpfändeten Vermögens erlangten Früchte, Erzeugnisse und Erträge erstreckt sich das Pfandrecht in den durch Vertrag vorgesehenen Fällen. 2. Durch den Pfandvertrag oder, bei einem kraft Gesetzes entstandenen Pfand, durch Gesetz kann die Verpfändung des Vermögens und der Vermögensrechte vorgesehen werden, die der Verpfänder in Zukunft erwerben wird.
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Artikel 233. Umfang der mit Pfand gesicherten Forderung Das Pfand sicher die Forderung des Pfandgläubigers in dem Umfange, den es zum Zeitpunkt der faktischen Befriedigung hat, sofern nichts anderes durch Vertrag oder Gesetz vorgesehen ist. Diese Forderung schließt insbesondere die Zinssätze, die Verzugszinsen, die aus Verzug der Erfüllung entstandenen Schäden sowie den Ersatz der Aufwendungen der Pfandgläubigers für Aufbewahrung und Erhaltung des verpfändeten Vermögens und der Aufwendungen der Vollstreckung ein. Artikel 234. Pfandvertrag und seine Form 1. Ein Pfandvertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. 2. Im Pfandvertrag sind die Namen (Bezeichnungen) und die Wohnorte (Aufenthaltsorte) der Parteien, der Pfandgegenstand, das Wesen, die Höhe und die Erfüllungsfrist der mit dem Pfand gesicherten Verbindlichkeit anzugeben. 3. In den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Fällen unterliegt der Pfandvertrag der notariellen Beurkundung und das Pfandrecht der staatlichen Eintragung. 4. Die Nichtbefolgung der Regeln dieses Artikels führt zur Unwirksamkeit des Pfandvertrags. Ein solcher Vertrag ist nichtig. Artikel 235. Entstehung des Pfandrechts 1. Das Pfandrecht entsteht mit dem Abschluss des Pfandvertrags und, wenn das Pfandrecht der staatlichen Eintragung unterliegt, mit dieser Eintragung. Das Pfandrecht an dokumentenlosen Wertpapieren entsteht mit der entsprechenden Eintragung durch die Person, die die Rechte niederschreibt. 2. Wenn sich der Pfandgegenstand durch Gesetz oder Vertrag beim Pfandgläubiger befinden muss, dann entsteht das Pfandrecht mit der Übergabe des Pfandgegenstands an diesen, und mit dem Abschluss des Vertrags, wenn der Pfandgegenstand vor dem Abschluss des Vertrags übergeben war.
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Artikel 236. Späteres Pfand 1. Ein verpfändetes Vermögen kann Gegenstand eines anderen Pfands werden (späteres Pfand). 2. Ein späteres Pfand ist zulässig, wenn es nicht durch die vorherigen Pfandverträge verboten ist. Die spätere Verpfändung der dokumentlosen Wertpapiere ist zulässig, wenn sie nicht durch die Bedingungen der Ausgabe dieser Wertpapiere und (oder) die Erklärung über die Eintragung der Wertpapiere verboten ist. 3. Im Falle eines späten Pfands werden die Forderungen des neuen Pfandgläubigers aus dem Wert des Pfandgegenstands nach der Befriedigung des vorangegangenen Pfandgläubigers befriedigt, sofern nicht anderes durch Gesetz vorgesehen ist. Artikel 237. Erhaltung und Bewahrung des verpfändeten Vermögens 1. Der Verpfänder oder der Pfandgläubiger ist je nachdem, bei wem von ihnen sich das verpfändete Vermögen befindet, sofern nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist, verpflichtet: 1) das verpfändete Vermögen in Höhe seines vollen Wertes gegen die Risiken des Verlustes und der Beschädigung zu versichern, und wenn der volle Wert des Vermögens die Höhe der durch das Pfand gesicherten Forderung übersteigt, mindestens in Höhe der Forderung; 2) die zur Bewahrung des verpfändeten Vermögens erforderlichen Maßnahmen zu treffen, unter anderem zum Schutz gegen Eingriffe und Forderungen Dritter; 3) die andere Partei unverzüglich über die eingetretene Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung des verpfändeten Vermögens zu benachrichtigen. 2. Der Pfandgläubiger und der Verpfänder sind berechtigt, anhand der Unterlagen und faktisch das Vorhandensein, die Menge, den Zustand und die Bedingungen der Aufbewahrung des bei der anderen Partei befindlichen verpfändeten Vermögens zu überprüfen.
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3. Wenn der Pfandgläubiger die in Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Pflichten gröblich verletzt, wodurch eine Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung des verpfändeten Vermögens entsteht, so kann der Verpfänder die vorzeitige Aufhebung des Pfandes verlangen. Artikel 238. Nutzung des Pfandgegenstands und Verfügung darüber 1. Der Verpfänder ist berechtigt, den Pfandgegenstand entsprechend seiner Bestimmung zu benutzen, darunter daraus Früchte und Erträge zu ziehen, sofern nichts anderes durch Vertrag vorgesehen ist. 2. Der Verpfänder ist berechtigt, den Pfandgegenstand zu veräußern, zur Miete oder unentgeltlichen Nutzung zu überlassen oder über ihn auf eine andere Weise zu verfügen, sofern nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. Eine Vereinbarung, die das Recht des Verpfänders beschränkt, über das verpfändete Vermögen letztwillig zu verfügen, ist nichtig. Wenn der Pfandgegenstand zur Miete oder unentgeltlichen überlassen oder mit einem anderen Vermögensrecht belastet Ausnahme des Zwangsservituts), dann erlöschen im Falle der rung des Pfandgegenstands diese Rechte in dem Verfahren den Gründen, die durch dieses Gesetzbuch bestimmt sind.



Nutzung wird (mit Realisieund aus



Alle bis zur Verpfändung des Vermögens festgesetzten Rechte bleiben erhalten, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. 3. Der Verpfänder ist nur mit Zustimmung des Pfandgläubigers berechtigt, das Grundstück zur Bebauung zu überlassen. 4. Der Pfandgläubiger ist nun in den durch Vertrag vorgesehenen Fällen berechtigt, Nutzungen aus dem ihm übergebenen Pfandgegenstand Nutzungen zu ziehen, wobei er auf Verlangen des Verpfänders Rechenschaft über seine Nutzung ablegen muss. Durch den Vertrag kann dem Pfandgläubiger die Verpflichtung auferlegt werden, zwecks Tilgung der Hauptverbindlichkeit oder für den Verpfänder die Früchte und Erträge aus dem Gegenstand der Hypothek zu ziehen.
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Artikel 239. Folgen der Vernichtung, des Verlustes oder der Beschädigung des verpfändeten Vermögens 1. Der Verpfänder trägt das Risiko der zufälligen Vernichtung, des Verlustes oder der zufälligen Beschädigung des verpfändeten Vermögens, sofern nichts anderes durch den Pfandvertrag vorgesehen ist. 2. Der Pfandgläubiger haftet bei dem vollständigen oder partiellen Untergang, dem Verlust oder der Beschädigung des ihm überlassenen Pfandgegenstands, es sei denn er weist nach, dass er gemäß Artikel 417 dieses Gesetzbuchs von der Haftung befreit werden kann. 3. Der Pfandgläubiger haftet für den Verlust des Pfandgegenstandes in Höhe seines tatsächlichen Wertes und für seine Beschädigung in Höhe des Betrags, um den sich dieser Wert vermindert hat, unabhängig davon, mit welchem Betrag der Pfandgegenstand bei Übergabe an den Pfandgläubiger bewertet worden war. 4. Wenn sich der dem Pfandgläubiger übergebene Pfandgegenstand so sehr verändert hat, dass er nicht mehr entsprechend seinem eigentlichen Zweck gebraucht werden kann, ist der Verpfänder berechtigt, auf ihn zu verzichten und Ersatz für den Verlust zu verlangen. Durch den Vertrag kann die Verpflichtung des Pfandgläubigers vorgesehen sein, dem Verpfänder den weiteren Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Pfandgegenstandes entstanden ist, zu ersetzen. Der Verpfänder, der der Schuldner der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit ist, ist berechtigt, den Ersatz des durch Verlust oder Beschädigung des Pfandgegenstandes entstandenen Schadens aufrechnen, um die durch das Pfand gesicherte Verbindlichkeit zu tilgen. Artikel 240. Ersetzung und Wiederherstellung des Pfandgegenstandes 1. Die Ersetzung des Pfandgegenstandes ist mit Zustimmung des Pfandgläubigers zulässig, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. 2. Wenn der Pfandgegenstand untergegangen oder beschädigt oder das Eigentumsrecht an ihm aus gesetzlich vorgesehenen Gründen erloschen
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ist, tsr der Verpfänder verpflichtet, den Pfandgegenstand innerhalb einer angemessenen Frist wiederherzustellen oder ihn durch einen anderen gleichwertigen Gegenstand zu ersetzen, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. Artikel 241. Schutz der Rechte des Pfandgläubigers am Pfandgegenstand 1. Der Pfandgläubiger, bei dem sich das verpfändete Vermögen befand oder hätte befinden müssen, ist berechtigt, dessen Herausgabe aus fremdem unrechtmäßigem Besitz, darunter auch aus dem Besitz des Verpfänders, zu fordern (Artikel 274, 275 und 278). 2. Wenn der Pfandgläubiger nach den Bedingungen des Vertrags berechtigt ist, die Nutzungen aus dem ihm übergebenen Pfandgegenstand zu ziehen, so kann er von anderen, darunter vom Verpfänder, die Beseitigung aller Verletzungen seiner Rechte verlangen, selbst wenn diese nicht mit dem Entzug des Besitzes verbunden sind (Artikel 277 und 278). Artikel 242. Fortbestehen des Pfandrechts bei Übertragung des Eigentumsrechts am verpfändeten Vermögen auf eine andere Person 1. Wenn das verpfändete Vermögen entgeltlich oder unentgeltlich veräußert oder das Eigentumsrecht am verpfändeten Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf eine andere Person übertragen wird, bleibt das Pfandrecht in Kraft. Der Rechtsnachfolger des Verpfänders tritt an dessen Stelle und trägt alle Pflichten des Verpfänders, wenn durch die Vereinbarung mit dem Pfandgläubiger nichts anderes vorgesehen ist. 2. Wenn das verpfändete Vermögen auf mehrere Rechtsnachfolger übertragen wurde, trägt jeder Rechtsnachfolger (jeder Erwerber des Vermögens) die aus der Nichterfüllung der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit entsprechend dem Teil dieses Vermögens, der auf ihn entfallen ist. Ist der Pfandgegenstand unteilbar oder verbleibt er aus anderen Gründen im gemeinschaftlichen Eigentum der Rechtsnachfolger, so werden sie solidarische Verpfänder.
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Artikel 243. Folgen des Zwangsentzuges und der Konfiszierung des verpfändeten Vermögens 1. Wenn das Eigentumsrecht des Verpfänders am Vermögen, das der Gegenstand des Pfandes ist, aus Gründen und in der Weise, die durch Gesetz bestimmt sind, infolge der Veräußerung für den Bedarf der Gesellschaft und des Staates, der Requirierung oder Nationalisierung erloschen ist und dem Verpfänder ein anderes Vermögen gegeben und (oder) eine entsprechende Entschädigung geleistet hat, so erstreckt sich das Pfandrecht auf das ersatzweise überlassene Vermögen oder der Pfandgläubiger erwirbt das Recht auf vorrangige Befriedigung seiner Forderung aus dem Betrag, der dem Verpfänder als Entschädigung zusteht. 2. Wenn das Vermögen, das der Gegenstand des Pfandes ist, dem Verpfänder im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zwecks Konfiszierung oder zur Ahndung einer begangenen Straftat entzogen wurde, hat der Pfandgläubiger das Vorzugsrecht auf Befriedigung seiner Forderung aus dem Wert dieses Vermögens. 3. Wenn das Vermögen, das der Gegenstand des Pfandes ist, dem Verpfänder im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren entzogen wurde, weil ein anderer der wirkliche Eigentümer des Vermögens ist, so erlischt das Pfandrecht an diesem Vermögen. 4. In den durch diesen Artikel vorgesehenen Fällen ist der Pfandgläubiger berechtigt, die vorzeitige Erfüllung der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit zu fordern. Artikel 244. Abtretung von Rechten aus dem Pfandvertrag 1. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, seine Rechte aus dem Pfandvertrag einem anderen abzutreten, und zwar unter Einhaltung der Regeln für die Übertragung von Gläubigerrechten am Wege der Abtretung der Forderung (Artikel 397 bis 405). 2. Die Abtretung der Rechte aus dem Pfandvertrag seitens des Pfandgläubigers ist gültig, wenn derselben Person die Forderung gegen den Schuldner der durch das Pfand gesicherten Hauptverbindlichkeit abgetreten worden ist.
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Artikel 245. Schuldübertragung in dem durch Pfand gesicherten Schuldverhältnis Wenn die Schuld aus der durch ein Pfand gesicherten Verbindlichkeit auf einen anderen übertragen worden ist, erlischt das Pfandrecht, wenn der Verpfänder dem Gläubiger nicht seine Zustimmung gegeben hat, für den neuen Schuldner zu haften. Artikel 246. Vorfristige Erfüllung der durch Pfand gesicherten Verbindlichkeit und Vollstreckung in das verpfändete Vermögen 1. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, die vorfristige Erfüllung der durch ein Pfand gesicherten Verbindlichkeit zu verlangen, 1) wenn der Pfandgegenstand, der beim Verpfänder verblieben war, entgegen den vertraglichen Bedingungen nicht mehr im Besitz des Verpfänders ist; 2) wenn der Verpfänder die Regeln Pfandgegenstandes (Artikel 240) verletzt hat;



zur



Ersetzung



des



3) wenn der Pfandgegenstand unter solchen Umständen verloren gegangen ist, die der Pfandgläubiger nicht zu verantworten hat, und der Verpfänder sein in Artikel 240 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs geregelte Recht nicht wahrgenommen hat. 2. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, die vorfristige Erfüllung der durch ein Pfand gesicherten Verbindlichkeit zu fordern, und, wenn diese Forderung nicht befriedigt wird, die Vollstreckung in den Pfandgegenstand zu betreiben, wenn 1) der Verpfänder die Regeln zum späteren Pfand (Artikel 236) verletzt hat; 2) der Verpfänder die in Artikel 237 Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Pflichten nicht erfüllt hat; 3) der Verpfänder die Regeln zu der Nutzung des verpfändeten Vermögens und der Verfügung darüber (Artikel 238 Absatz 1 und Absatz 2) verletzt hat.
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Artikel 247. Erlöschen des Pfands 1. Das Pfand erlischt 1) mit dem Erlöschen der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit; 2) auf Verlangen des Verpfänders aus den in Artikel 237 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Gründen; 3) mit dem Untergang des verpfändeten Vermögens oder dem Erlöschen des verpfändeten rechts, wenn der Verpfänder sein in Artikel 240 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs geregeltes Recht nicht wahrgenommen hat; 4) mit der Verwertung (dem Verkauf) des verpfändeten Vermögens in dem durch dieses Gesetzbuch vorgeschriebenen Verfahren. 2. Wenn das Pfand infolge der Erfüllung der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit oder auf Verlangen des Verpfänders (Artikel 237 Absatz 3) erloschen ist, so muss der Pfandgläubiger, bei dem sich das verpfändete Vermögen befand, es dem Verpfänder unverzüglich zurückzugeben. Artikel 248. Gründe für Vollstreckung in das verpfändete Vermögen Die Forderungen des Pfandgläubigers (des Gläubigers) können in das verpfändete Vermögen vollstreckt werden, wenn der Schuldner seine durch das Pfand gesicherte Verbindlichkeit unter den Umständen, die er zu verantworten hat, nicht erfüllt oder nicht gehörig erfüllt hat. Artikel 249. Verfahren der Vollstreckung in das verpfändete Vermögen ohne Anrufung des Gerichts 1. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, zur Befriedigung seiner Forderung ohne Anrufung eines Gerichts in den Pfandgegenstand vollstrecken zu lassen und ihn zu verwerten, darunter das verpfändete Vermögen gegen einen der Höhe der Hauptverbindlichkeit entsprechenden Betrag dem Pfandgläubiger oder einem vom Pfandgläubiger genannten Dritten zu übereignen, wenn 1) das durch den Pfandvertrag vorgesehen ist;
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2) eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Pfandgläubiger und dem Verpfänder vorhanden ist und, wenn für den Abschluss des Pfandvertrags die Zustimmung oder Genehmigung eines Dritten erforderlich gewesen ist, auch die schriftliche Zustimmung des Letzteren vorliegt, das verpfändete Vermögen ohne Gerichtsurteil zu realisieren. 2. Hat der Pfandgläubiger die durch das Pfand gesicherte Verbindlichkeit nicht erfüllt oder nicht gehörig erfüllt, so hat er den Verpfänder schriftlich, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Form über die Vollstreckung in den Pfandgegenstand ohne Anrufung eines Gerichts zu benachrichtigen (Vollstreckungsmitteilung). Der Verpfänder ist berechtigt, die Rechtmäßigkeit der Vollstreckung in den Pfandgegenstand in Übereinstimmung mit diesem Artikel bei Gericht anzufechten, in diesem Fall kann das Gericht den Prozess der Vollstreckung in den Pfandgegenstand aussetzen. Das Gericht kann den Prozess der Vollstreckung in den Pfandgegenstand aussetzen, wenn der Verpfänder eine Sicherheit in Höhe des Wertes des Pfandgegenstandes bereitstellt, um die möglichen Schäden des Pfandgläubigers zu ersetzen. Nach der Zustellung der Vollstreckungsmitteilung in vorgeschriebener Art und Weise ist der Pfandgläubiger berechtigt, den Pfandgegenstand in seinen Besitz zu nehmen (wenn es ein bewegliches Vermögen ist) sowie angemessene Schritte zur Aufbewahrung, Instandhaltung und Gewährleistung der Sicherheit des Pfandgegenstandes zu unternehmen. Zwei Monate nach der Zustellung der Vollstreckungsmitteilung an den Schuldner ist der Pfandgläubiger kraft dieses Gesetzbuchs berechtigt, den Pfandgegenstand unter Erfüllung der Anforderungen des Artikels 195 dieses Gesetzbuchs im Namen des Verpfänders im Wege direkten Verkaufs oder öffentlicher Versteigerungen zu verwerten, wenn der Verpfänder und der Pfandgläubiger keine andere Ordnung der Verwertung des Pfandgegenstandes vorgesehen haben. Der Pfandgläubiger ist verpflichtet, den Pfandgegenstand zu dem angemessenen Preis zu verwerten, der zu diesem Zeitpunkt am Markt herrscht.
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Artikel 2491. Vollstreckung in das verpfändete Vermögen im Gerichtsweg 1. Fehlt die in Artikel 249 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs erwähnte Vereinbarung, so werden die Forderungen des Pfandgläubigers (des Gläubigers) auf Kosten des verpfändeten Vermögens durch ein Gerichtsurteil befriedigt. 2. In den Pfandgegenstand kann nur durch ein Gerichtsurteil vollstreckt werden, wenn der Pfandgegenstand durch Gesetz oder einen anderen Rechtsakt als ein Vermögen anerkannt wird, das einen bedeutenden historischen, künstlerischen oder kulturellen Wert für die Allgemeinheit hat. Handelt es sich beim Pfandgegenstand um ein Vermögen, das einen bedeutenden historischen, künstlerischen oder kulturellen Wert für die Allgemeinheit hat, so sind die Genehmigung oder Vereinbarung hinsichtlich der Befriedigung der Forderungen des Pfandgläubigers aus dem Erlös aus der Verwertung des verpfändeten Vermögens und der Übereignung des verpfändeten Vermögens gegen einen der Höhe der Hauptverbindlichkeit entsprechenden Betrag an den Pfandgläubiger oder einen vom Pfandgläubiger genannten Dritten ohne Anrufung des Gerichts nichtig. Artikel 250. Verwertung (Verkauf) des verpfändeten Vermögens 1. Das verpfändete Vermögen wird im Wege öffentlicher Versteigerungen nach der durch das Gesetz über öffentliche Versteigerungen vorgesehenen Ordnung verwertet (verkauft). Durch den notariell beurkundeten Pfandvertrag oder durch die zwischen dem Pfandgläubiger und dem Verpfänder getroffene und notariell beurkundete Vereinbarung kann eine andere Ordnung der Verwertung (des Verkaufs) des verpfändeten Vermögens bestimmt werden. 2. Während der gesetzlich bestimmten Ordnung der Verwertung (des Verkaufs) des verpfändeten Vermögens, wenn die Versteigerung für gescheitert erklärt wurde, weil keiner der Teilnehmer den Mindestpreis überboten hat, darf der Pfandgläubiger innerhalb von sieben Tagen verlangen, ihm das verpfändete Vermögen gegen die durch das Pfand
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gesicherte Forderung und die tatsächlichen Aufwendungen für die Verwertung (den Verkauf) zu übergeben, indem er die Kosten der Verwertung (des Verkaufs) des verpfändeten Vermögens zahlt. Übersteigt der zu dem betreffenden Zeitpunkt entstandene Preis des verpfändeten Vermögens die Summe der durch das Pfand gesicherten Forderung und der Kosten der Verwertung (des Verkaufs) des verpfändeten Vermögens, so ist der Pfandgläubiger verpflichtet, die Differenz dem Verpfänder zu erstatten; andernfalls ist der Pfandgläubiger berechtigt, den restlichen Betrag aus dem sonstigen Vermögen des Schuldners zu erhalten, wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 3. Die Regeln in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 dieses Artikels finden auf die Verwertung (den Verkauf) des verpfändeten Vermögens durch den Zwangsvollstreckungsdienst keine Anwendung. Artikel 251. Verteilung des Erlöses aus der Verwertung des verpfändeten Vermögens 1. Aus dem Erlös aus der Verwertung des verpfändeten Vermögens werden nach dem Abzug der für die Zahlung der Kosten der Vollstreckung in dieses Vermögen und der Verwertung erforderlichen Summen die Forderungen des Pfandgläubigers befriedigt, und der restliche Betrag wird dem Verpfänder übergeben. 2. Reicht der Erlös aus der Verwertung des verpfändeten Vermögens für die Befriedigung der Forderungen des Pfandgläubigers nicht aus, so ist er berechtigt, den restlichen Betrag aus dem sonstigen Vermögen des Schuldners zu erhalten, wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. In diesem Fall kann der Pfandgläubiger keine durch das Pfand begründete Bevorrechtigung beanspruchen. Artikel 252. Einstellung der Vollstreckung in das verpfändete Vermögen und seiner Verwertung 1. Der Schuldner oder der Verpfänder, der ein Dritter ist, sind berechtigt, bis zum Verkauf des Pfandgegenstandes jederzeit die Vollstreckung in diesen Gegenstand und seine Verwertung einzustellen, indem sie die durch das Pfand gesicherte Verbindlichkeit oder den überfälligen Teil davon erfüllen.
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Die Vereinbarung, die dieses Recht beschränkt, ist nichtig. 2. Wer die Einstellung der Vollstreckung in das verpfändete Vermögen oder seiner Verwertung verlangt, ist verpflichtet, dem Pfandgläubiger die im Zusammenhang mit der Vollstreckung in dieses Vermögen und seiner Verwertung verbundenen Kosten zu ersetzen. Artikel 253. Pfandarten Es gibt folgende Pfandarten: 1) Pfand; 2) Verpfändung des Vermögens in der Pfandleihe; 3) Verpfändung von Rechten; 4) Verpfändung von Geldmitteln; 5) Faustpfand; 6) Verpfändung im Verkehr befindlicher Waren; 7) Hypothek. Artikel 254. Pfand Als solcher gilt das Pfand, dessen Gegenstand in den Besitz des Pfandgläubigers übergeht. Artikel 255. Verpfändung des Vermögens in der Pfandleihe 1. Die Annahme des zum persönlichen Gebrauch bestimmten beweglichen Vermögens von Bürgern als Pfand zur Sicherung kurzfristiger Kredite wird als unternehmerische Tätigkeit von spezialisierten Organisationen – Pfandleihen, die dafür eine Genehmigung (Lizenz) haben – betrieben. 2. Ein Pfandleihvertrag wird geschlossen, indem die Pfandleihe einen Pfandschein aushändigt. 3. Das zu verpfändende Vermögen wird der Pfandleihe übergeben. 4. Die Pfandleihe ist verpflichtet, das als Pfand angenommene Vermögen zugunsten des Verpfänders auf eigene Kosten auf den vollen Betrag
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seines Wertes zu versichern, und zwar dem zur Zeit der Pfandannahme üblichen Marktpreis für das Vermögen dieser Art und Güte entsprechend. 5. Die Pfandleihe ist nicht berechtigt, Nutzungen aus dem verpfändeten Vermögen zu ziehen und darüber zu verfügen. 6. Die Pfandleihe haftet bei Verlust und Beschädigung des verpfändeten Vermögens. 7. Wenn ein durch das Pfand versicherter Kredit in der vorgeschriebenen Frist nicht zurückgezahlt wird, ist die Pfandleihe berechtigt, dieses Vermögen im Wege öffentlicher Versteigerungen zu verwerten (verkaufen). Danach erlöschen die Forderungen der Pfandleihe gegen den Verpfänder (den Schuldner), selbst wenn der Erlös aus der Pfandverwertung für ihre vollständige Befriedigung nicht ausreicht. 8. Die Regeln der Kreditvergabe an Bürger gegen Verpfändung des ihnen gehörenden Vermögens werden durch Gesetz bestimmt. 9. Die Bedingungen des Pfandleihvertrags, die die Rechte des Verpfänders gegenüber den durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze ihm vorbehaltenen Rechten beschränken, sind nichtig. Artikel 256. Verpfändung eines Rechts 1. Im Falle der Verpfändung eines Rechts ist das zu veräußernde Recht der Pfandgegenstand, darunter das Anteilsrecht am Satzungskapital (Einlagekapital) einer wirtschaftlichen Genossenschaft oder einer Gesellschaft oder am Anteilkapital einer Produktionsgenossenschaft, Ansprüche und sonstige veräußerbare Rechte. 2. Ein für eine bestimmte Frist gewährtes Recht kann nur bis zum Ablauf seiner Geltungsfrist ein Pfandgegenstand sein. 3. Das Pfand eines Rechts, das staatlicher Eintragung unterliegt, wird erst mit dessen Eintragung wirksam. 4. Im Falle der Verpfändung eines im Wertpapier verbrieften Rechts wird das Wertpapier bei dem Pfandgläubiger oder einer Bank oder einem Notar hinterlegt, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist.
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Artikel 257. Verpfändete Geldmittel Die Geldmittel, die der Gegenstand eines Pfands sind, werden auf dem Depositenkonto einer Bank oder eines Notars aufbewahrt. Die auf diesen Betrag angerechneten Zinsen gehören dem Verpfänder, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. Im Falle der Tilgung der verpfändeten Wertpapiere werden die im Ergebnis der Tilgung entstandenen Geldmittel zum Pfandgegenstand. Artikel 258. Faustpfand Als Faustpfand gilt das Pfand, dessen Gegenstand unter Verschluss des Pfandgläubigers oder mit Markierungen, die von der Verpfändung zeugen, beim Verpfänder belassen wird, sowie der Gegenstand, an dem das Pfandrecht nach der durch Gesetz bestimmten Ordnung besteht. Artikel 259. Verpfändung im Verkehr befindlicher Waren 1. Als Verpfändung im Verkehr befindlicher Waren gilt die Verpfändung von Waren, die beim Verpfänder belassen werden, wobei der Verpfänder das verpfändete Vermögen (Bestände von Waren, Material, Halbfabrikaten, fertige Erzeugnisse u. a.) unter der Bedingung, dass sein Gesamtwert nicht geringer wird als der im Pfandvertrag bestimmte, in den Bestandteilen und der natürlichen Form verändern darf. Die Verringerung des Wertes der verpfändeten Waren im Verkehr ist entsprechend dem erfüllten Teil der durch das Pfand gesicherten Verbindlichkeit zulässig, wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 2. Im Verkehr befindliche Waren, die der Verpfänder veräußert hat, sind dann nicht mehr Pfandgegenstand, wenn sie in das Eigentum des Erwerbers gelangen, und die vom Verpfänder erworbenen im Pfandvertrag erwähnten Waren werden dann Pfandgegenstand, wenn beim Verpfänder das Eigentumsrecht an ihnen entsteht. 3. Der Verpfänder im Verkehr befindlicher Waren ist verpflichtet, ein Buch für die Eintragung der Verpfändungen zu führen, in das die Bedingungen der Warenverpfändung und alle Handlungen, die eine Veränderung der Zusammensetzung oder der natürlichen Form der
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verpfändeten Waren zur Folge haben, einschließlich ihrer Verarbeitung, auf den Tag des letzten Vorgangs einzutragen sind, sofern keine anderen Bedingungen der Kontrolle über die Tätigkeit des Verpfänders durch den Vertrag vorgesehen sind. 4. Verletzt der Verpfänder die Bedingungen der Verpfändung im Verkehr befindlicher Waren, kann der Pfandgläubiger durch Anbringung seiner Markierungen an den verpfändeten Waren alle sie betreffenden Handlungen bis zur Beseitigung der Verletzung unterbinden.



§ 2. HYPOTHEK 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER HYPOTHEK Artikel 260. Begriff der Hypothek Als Hypothek gilt das Pfand eines unbeweglichen Vermögens sowie das verpfändete Bebauungsrecht eines Grundstücks. Artikel 261. Hypothekenvertrag Durch den Hypothekenvertrag hat eine Partei, d. i. der Pfandgläubiger, welcher hinsichtlich des durch die Hypothek gesicherten Kreditvertrags oder einer anderen Verbindlichkeit (Hauptverbindlichkeit) der Gläubige ist, das Vorzugsrecht auf die Befriedigung ihrer Geldforderungen aus dem Wert des gegen diese Verbindlichkeit verpfändeten Vermögens vor den anderen Gläubigern. Artikel 262. Inhalt des Hypothekenvertrags 1. Im Hypothekenvertrag sind die Namen (Bezeichnungen) und Wohnorte (Aufenthalte) der Parteien, der Gegenstand der Hypothek, das Wesen, die Höhe und die Erfüllungsfrist der durch die Hypothek gesicherten Verbindlichkeit anzugeben. 2. Der Gegenstand der Hypothek wird durch die Angabe seiner Bezeichnung, des Ortes, an dem sich er befindet, und eine für die Identifizierung dieses Gegenstands ausreichende Beschreibung bestimmt.
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Ist ein dem Verpfänder gehörendes Recht der Gegenstand der Hypothek, dann sind im Vertrag die Gründe der Entstehung dieses Rechts sowie das unbewegliche Vermögen, auf das sich dieses Recht bezieht, und das staatliche Organ, das dieses Recht eingetragen hat, zu beschrieben. 3. Im Hypothekenvertrag sind die durch die Hypothek gesicherte Verbindlichkeit, deren Summe, Entstehungsgründe und Erfüllungsfrist anzugeben. Ist die Verbindlichkeit auf einem Vertrag begründet, so sind die Parteien des Vertrags, das Datum und der Ort des Vertragsabschlusses anzugeben. Wenn die Summe der durch die Hypothek gesicherte Verbindlichkeit erst später zu bestimmen ist, so ist im Hypothekenvertrag anzugeben, wie sie zu bestimmen ist, und die anderen erforderlichen Bedingungen. 4. Ist die durch die Hypothek gesicherte Verbindlichkeit in Raten zu erfüllen, so sind im Hypothekenvertrag die Fristen oder die Häufigkeit entsprechender Zahlungen, deren Höhe oder die für die Bestimmung dieser Höhe notwendigen Bedingungen anzugeben. 5. Bei der Gewährung eines Kredits für den Erwerb eines Grundstücks kann im Hypothekenvertrag die Sicherung der Verbindlichkeit durch die Verpfändung des neu zu erwerbenden Grundstücks vorgesehen sein. Artikel 263. Form des Hypothekenvertrags 1. Ein Hypothekenvertrag kann sowohl zweiseitig als auch mehrseitig sein. 2. Die Parteien können einen Vertrag schließen, der Elemente mehrerer Verträge enthält. Auf das Verhältnis der Parteien eines solchen Vertrags finden in den entsprechenden Teilen die Regeln über diejenigen Verträge Anwendung, deren Elemente im Hypothekenvertrag enthalten sind, sofern sich nichts anderes aus der Vereinbarung der Parteien oder dem Wesen des Hypothekenvertrags ergibt. 3. Der Hypothekenvertrag ist schriftlich abzuschließen und durch den Pfandgläubiger und den Verpfänder sowie den Schuldner, wenn der
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Verpfänder nicht der Schuldner ist, und, wenn für den Abschluss dieses Vertrags die abgestimmte Willensäußerung von drei und mehr Parteien erforderlich ist, durch die anderen Parteien zu unterzeichnen, wobei nur eine Urkunde verfasst wird. 4. Der Hypothekenvertrag muss notariell beurkundet werden. Artikel 264. Staatliche Eintragung des Hypothekenvertrags 1. Das Pfandrecht aus einem Hypothekenvertrag ist einzutragen. 2. Die Ordnung der staatlichen Eintragung des Hypothekenvertrags wird durch das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen bestimmt.



2. HYPOTHEK AUF GRUNDSTÜCKE Artikel 265. Beschränkungen der Hypothek auf ein Grundstück 1. Durch einen Hypothekenvertrag können nur die Grundstücke verpfändet werden, an welchen das Eigentumsrecht von Bürgern und juristischen Personen besteht. Bei der Hypothek auf ein Grundstück erstreckt sich das Pfandrecht kraft Gesetzes auch auf die Gebäude und Anlagen des Verpfänders, die sich auf dem Grundstück befinden oder errichtet werden. 2. Bei gemeinschaftlichem Eigentum am Grundstück kann eine Hypothek auf dasjenige einem Bürger oder einer juristischen Person gehörende Grundstück bestellt werden, welches durch Naturalien von dem im gemeinschaftlichen Eigentum befindlichen Grundstück abgetrennt ist, wenn die Rechte daran diesem Grundstück nach der durch das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen bestimmten Ordnung eingetragen sind. Artikel 266. Hypothek auf das Grundstück, auf dem sich Gebäude oder Anlagen des Verpfänders befinden Außer Kraft gesetzt
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Artikel 267. Errichten von Gebäuden und Anlagen durch den Verpfänder auf dem verpfändeten Grundstück Der Verpfänder ist berechtigt, ohne Zustimmung des Pfandgläubigers Gebäude und Anlagen auf dem durch einen Hypothekenvertrag verpfändeten Grundstück zu errichten, sofern nichts anderes durch den Hypothekenvertrag vorgesehen ist. Auch auf diese Gebäude und Anlagen erstreckt sich kraft Gesetzes das Pfandrecht. Artikel 2671. Hypothek auf Bebauungsrecht Bei Hypothek auf Bebauungsrecht ist der Verpfänder berechtigt, sein Bebauungsrecht wahrzunehmen. Artikel 268. Hypothek auf das Grundstück, an dem Rechte Dritter bestehen 1. Ist die Hypothek auf ein Grundstück bestellt, das mit dem Bebauungsrecht einer anderen Person belastet ist, so behält die Person, die das Bebauungsrecht hat, ihre durch Gesetz oder Vertrag geregelten Bebauungsrechte und –pflichten in demselben Umfang und mit denselben Fristen bei. 2. Im Falle der Vollstreckung ins Grundstück und der Verwertung des Grundstücks gehen neben den Rechten auch die Pflichten, die der Verpfänder gegenüber dem Bauherrn hat, auf den Erwerber des Grundstücks über.



3. HYPOTHEK AUF WOHNHÄUSER (WOHNUNGEN), GEBÄUDE UND ANLAGEN Artikel 269. Allgemeine Bestimmungen über Hypothek auf Wohnhäuser (Wohnungen),Gebäude und Anlagen 1. Eine Hypothek auf Mehrfamilienhäuser und individuelle Wohnhäuser und Wohnungen, an denen staatliches oder kommunales Eigentum besteht, ist unzulässig.



148



2. Hotels, Wohnheime, Erholungsheime, Sommerhäuser (Datschen), Gartenhäuser und sonstige Häuser und Anlagen, die nicht als ständiger Wohnsitz vorgesehen sind, können wie üblich Gegenstand der Hypothek sein. Artikel 270. Hypothek auf Wohnungen der Mehrfamilienhäuser 1. Bei Hypothek auf eine Wohnung des Mehrfamilienhauses gilt kraft Gesetzes als verpfändet auch der entsprechende Anteil am Bruchteilseigentum am Grundstück und am gemeinschaftlichen Vermögen des Mehrfamilienhauses. 2. Bei Hypothek auf eine Wohnung des Mehrfamilienhauses, das errichtet wird, erstreckt sich das Hypothekrecht auf die Wohnung bis zur gehörigen Ausgestaltung des Akts über die Nutzung des Gebäudes auf den entsprechenden Teil des Grundstücks im Bruchteilseigentumsrecht. 3. Bei Hypothek auf eine Wohnung des errichteten Mehrfamilienhauses erstreckt sich das Hypothekrecht mit der gehörigen Ausgestaltung des Akts über die Nutzung des Gebäudes und der staatlichen Eintragung auf die als Eigentum erworbene Wohnung und den entsprechenden Teil des Grundstücks und des Anteils im Bruchteilseigentumsrecht. Artikel 271. Hypothek auf Wohnhäuser, Gebäude und Anlagen, die errichtet werden 1. Bei Kreditgewährung für Errichtung, Umbau Renovierung und Modernisierung eines Wohnhauses, eines Gebäudes oder einer Anlage kann durch den Hypothekenvertrag die Sicherung der Verbindlichkeit durch das Grundstück, den nicht abgeschlossenen Bau und die für den dem Verpfänder gehörenden Bau erworbenen Materialien und Ausrüstungen vorgesehen sein. 2. Bei Kreditgewährung für Errichtung eines Gebäudes oder einer Anlage auf Grundstücken, an denen Nutzungsrecht besteht, kann durch den Hypothekenvertrag die Sicherung der Verbindlichkeit durch das Bebauungsrecht und die für den dem Verpfänder gehörenden Bau erworbenen Materialien und Ausrüstungen vorgesehen sein.
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Artikel 272. Vollstreckung in ein Wohnhaus oder eine Wohnung, die verpfändet sind 1. Vollstreckung in ein Wohnhaus oder eine Wohnung, die verpfändet sind, und deren Verwertung sind kein Grund, die Personen, denen Nutzungsrecht am Wohnraum zusteht, auszusiedeln, außer in den durch Absätze 2 bis 4 dieses Artikels vorgesehenen Fällen. 2. Nach der Vollstreckung in ein Wohnhaus oder eine Wohnung, die verpfändet sind, und deren Verwertung sind der Verpfänder und die Personen, denen Nutzungsrecht am Wohnraum zusteht, verpflichtet, auf Verlangen des Eigentümers des Hauses (der Wohnung) spätestens innerhalb eines Monats den besetzten Wohnraum zu räumen. 3. Bei Verwertung eines Wohnhauses oder einer Wohnung, die verpfändet sind, können die Personen, die bis zum Abschluss des Hypothekenvertrags zu Bedingungen des Vertrags über Miete des Wohnraums in dem Wohnhaus oder der Wohnung wohnen, die verpfändet sind, nicht ausgesiedelt werden, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 4. Bei Verwertung eines Wohnhauses oder einer Wohnung, die verpfändet sind, können die Personen, die nach dem Abschluss des Hypothekenvertrags zu Bedingungen des Vertrags über Miete des Wohnraums in dem Wohnhaus oder der Wohnung wohnen, die verpfändet sind, innerhalb der in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Frist ausgesiedelt werden, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist.



KAPITEL 16. SCHUTZ DES EIGENTUMSRECHTS UND ANDERER VERMÖGENSRECHTE



Artikel 273. Anerkenntnis des Eigentumsrechts Der Eigentümer ist berechtigt, das Anerkenntnis seines Eigentumsrechts zu fordern.
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Artikel 274. Anspruch auf Herausgabe des eigenen Vermögens aus fremdem unrechtmäßigem Besitz Der Eigentümer ist berechtigt, die Herausgabe seines Vermögens aus dem fremden unrechtmäßigen Besitz zu fordern. Artikel 275. Anspruch auf Herausgabe des eigenen Vermögens von dem gutgläubigen Erwerber 1. Ist ein Vermögen gegen Entgelt von einer Person erworben worden, die nicht zur Veräußerung dieses Vermögens berechtigt war, wovon der Erwerber nicht gewusst hat und nicht hätte wissen können (gutgläubiger Erwerber, redlicher Erwerber), so ist der Eigentümer berechtigt, die Herausgabe des betreffenden Vermögens nur in dem Fall zu verlangen, dass der Eigentümer oder die Person, in deren Besitz der Eigentümer dieses Vermögens es übergeben hat, verloren haben oder dass es von dem einem oder dem anderen gestohlen wurde oder in einer anderen Weise - unabhängig von deren Willen - aus ihrem Besitz hinausgetreten ist. 2. Ist das Vermögen unentgeltlich von einer Person erworben worden, die nicht zur Veräußerung dieses Vermögens berechtigt war, so ist der Eigentümer in jedem Fall berechtigt, die Herausgabe dieses Vermögens zu verlangen. 3. Die Herausgabe von Geldmitteln und Orderpapieren kann nicht vom gutgläubigen Erwerber verlangt werden. Artikel 276. Berechnungen bei Herausgabe des Vermögens aus unrechtmäßigem Besitz 1. Verlangt der Eigentümer die Herausgabe seines Vermögens aus dem unrechtmäßigen fremden Besitz, so ist er berechtigt, von der Person, die die Unrechtmäßigkeit ihres Besitzes kannte oder kennen musste, (unredlicher Besitzer) die Herausgabe oder den Ersatz aller Erträge zu verlangen, die diese während der gesamten Zeit ihres unrechtmäßigen Besitzes aus dem Vermögen gezogen hat oder hätte ziehen können; vom redlichen Besitzer kann er die Herausgabe oder den Ersatz aller Erträge verlangen, die dieser seit der Zeit gezogen hat oder hätte ziehen können zu der er von der Unrechtmäßigkeit seines Besitzes erfahren hat
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oder hätte erfahren müssen oder zu der ihm die Klage des Eigentümers auf Herausgabe des Vermögens zugestellt wurde. 2. Sowohl der redliche als auch der unredliche Besitzer können ihrerseits vom Eigentümer den Ersatz der notwendigen Aufwendungen auf das Vermögen verlangen, die er seit der Zeit gemacht hat, seit der dem Eigentümer die Erträge zustehen. 3. Der redliche Besitzer kann die Verbesserungen, die er vorgenommen hat, behalten, wenn ihre Abtrennung ohne Beschädigung des Vermögens möglich ist. Ist es nicht möglich, die Verbesserungen abzutrennen, so kann der redliche Besitzer den Ersatz seiner Aufwendungen auf das Vermögen verlangen, aber nur bis zur Höhe des Betrags, um den sich der Wert des Vermögens erhöht hat. Artikel 277. Schutz der Ansprüche des Eigentümers vor Beeinträchtigungen, die nicht mit Entziehung des Besitzes verbunden sind Der Eigentümer ist berechtigt, die Beseitigung jeglicher Beeinträchtigungen zu verlangen, auch wenn diese nicht mit der Entziehung des Besitzes verbunden waren. Artikel 278. Schutz der Ansprüche des Besitzers, der nicht als Eigentümer angesehen wird Die in Artikeln 274 bis 277 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Ansprüche hat auch die Person, die zwar nicht der Eigentümer ist, aber das Vermögen aus einem durch Gesetz oder Vertrag vorgesehenen Grund besitzt. Diese Person hat auch gegen den Eigentümer Anspruch auf Schutz seines Besitzes.
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KAPITEL 17. ERLÖSCHEN DES EIGENTUMSRECHTS UND ANDERER VERMÖGENSRECHTE



Artikel 279. Gründe für das Erlöschen des Eigentumsrechts und anderer Vermögensrechte 1. Das Eigentumsrecht erlischt, wenn der Eigentümer sein Vermögen an andere veräußert, das Eigentumsrecht aufgibt, das Vermögen zerstört, oder mit dem Verlust des Eigentumsrechts in anderen durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 2. Die zwangsweise Entziehung oder Konfiszierung des Vermögens des Eigentümers ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Fälle, in denen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen: 1) Forderungen in Vermögen vollstreckt werden (Artikel 281); 2) das Vermögen, das dem Betreffenden von Rechts wegen nicht gehören kann, veräußert wird (Artikel 282); 3) das Eigentum für den Bedarf der Gesellschaft und des Staates veräußert wird (Artikel 218); 4) vernachlässigte Kulturgüter abgekauft werden (Artikel 284); 5) eine Requirierung vorgenommen wird (Artikel 285); 6) eine Konfiszierung vorgenommen wird (Artikel 288); 7) eine juristische Person durch das Urteil des Gerichts reorganisiert oder liquidiert wird (Artikel 63 und 67); 8) das Vermögen in den durch Artikel 197 Absatz 4, Artikel 208 und Artikel 220 vorgesehenen Fällen veräußert wird. 3. Das Vermögen, das Eigentum des Staates ist, wird an Bürger und juristische Personen in dem durch die Gesetze über die Privatisierung (Entstaatlichung) bestimmten Verfahren übereignet. 4. Die Überführung des Vermögens, das Eigentum von Bürgern oder juristischen Personen ist, in staatliches Eigentum (Nationalisierung) erfolgt
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auf Grund Gesetzes, wobei der Wert dieser Gegenstände sowie ein sonstiger Schaden in dem durch Artikel 286 bestimmten Verfahren zu ersetzen sind. 5. Die Vermögensrechte erlöschen in den durch Artikel 216 und 247 dieses Gesetzbuchs sowie in den durch Gesetz oder Vertrag vorgesehenen Fällen. Artikel 280. Aufgabe des Eigentumsrechts 1. Der Bürger oder die juristische Person können das Eigentumsrecht an dem ihnen gehörenden Vermögen aufgeben, indem sie dies schriftlich erklären oder solche Handlungen vornehmen, die eindeutig das Ablassen von Besitz, Nutzung und Verfügung und das Fehlen jeder Absicht zur Bewahrung von Rechten an diesem Vermögen bezeugen. 2. Die Aufgabe des Eigentumsrechts ist kein Grund für das Erlöschen der Rechte und Pflichten des Eigentümers bezüglich des betreffenden Vermögens, solange nicht ein anderer das Eigentumsrecht an diesem erwirbt. Artikel 281. Vollstreckung in Vermögen auf Grund von Verbindlichkeiten des Eigentümers 1. Im Wege der Vollstreckung in das Vermögen auf Grund von Forderungen des Eigentümers kann das Vermögen auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung beschlagnahmt werden, wenn nicht durch den Vertrag eine andere Art der Vollstreckung vorgesehen ist. 2. Das Eigentumsrecht an dem Vermögen, in das vollstreckt wurde, erlischt mit der Entstehung des Eigentumsrechts desjenigen, dem das betreffende Vermögen übereignet wird. Artikel 282. Erlöschen des Eigentumsrechts der Person an Vermögen, das dieser nicht gehören darf 1. Ist aus gesetzlich statthaften Gründen ein Vermögen an die Person übereignet worden, das ihr von Rechts wegen nicht gehören darf, so hat die Person dieses Vermögen innerhalb eines Jahres nach Entstehung des Eigentumsrechts daran zu veräußern, wenn nicht durch Gesetz eine andere Frist bestimmt ist.
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2. Hat der Eigentümer den Gegenstand nicht innerhalb der in Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Frist veräußert, unterliegt dieses mit Rücksicht auf seine Art und seinen Verwendungszweck auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung, die auf Antrag eines staatlichen Organs zu ergehen hat, dem Zwangsverkauf, wobei der Erlös dem bisherigen Eigentümer herauszugeben ist, oder der Überführung in staatliches Eigentum, wobei dem bisherigen Eigentümer der Wert des Vermögens zu ersetzen ist. Die Aufwendungen für die Veräußerung sind in diesem Fall abzuziehen. 3. Wird ein Bürger oder eine juristische Person aus gesetzlich statthaften Gründen Eigentümer eines Vermögens, dessen Erwerb genehmigungsbedürftig ist, und wird ihm diese Genehmigung versagt, ist dieses Vermögen in dem Verfahren zu veräußern, das für ein Vermögen gilt, das dem betreffenden Eigentümer nicht gehören darf. Artikel 283. Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Entziehung des Grundstücks, auf dem es sich befindet Außer Kraft gesetzt Artikel 240. Entziehung vernachlässigter Kulturgüter 1. Werden Kulturgüter, die nach dem Gesetz als besonders wertvoll eingestuft und unter staatlichen Schutz gestellt sind, von ihrem Eigentümer vernachlässigt, so dass der Verlust ihrer Bedeutung droht, so können diese Güter auf Grund gerichtlicher Entscheidung dem Eigentümer entzogen werden, wobei der Staat deren Preis zu ersetzen hat. 2. Bei der Entziehung von Kulturgütern ist dem Eigentümer deren Wert in der Höhe, die von den Parteien vereinbart oder im Streitfall vom Gericht festgelegt wird, zu ersetzen. Artikel 285. Requirierung 1. Im Falle von Naturkatastrophen, technologischen Havarien, Epidemien und anderen außerordentlichen Umständen kann ein Vermögen dem Eigentümer im Interesse der Allgemeinheit auf Grund der Entscheidung staatlicher Organe unter Bedingungen und nach Regeln, die gesetzlich festgelegt sind, entzogen werden, wobei ihr Wert in Geld zu ersetzen ist (Requirierung).
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2. Der Eigentümer kann beim Gericht die Bewertung des requirierten Vermögens anfechten. 3. Derjenige, dessen Vermögen requiriert wurde, kann die Rückgabe des erhalten gebliebenen Vermögens verlangen, wenn die Umstände, die zur Requirierung geführt haben, weggefallen sind. Artikel 286. Folgen des Erlöschens des Eigentumsrechts kraft Gesetzes Wird von der Republik Armenien ein Gesetz erlassen, durch das das Eigentumsrecht aufgehoben wird, so hat der Staat dem Eigentümer den Schaden zu ersetzen, der infolge dieses Aktes entstanden ist, darunter den Wert des Vermögens. Streitigkeiten über den Schadensersatz entscheidet das Gericht. Artikel 287. Bewertung des Vermögens beim Erlöschen des Eigentumsrechts Beim Erlöschen des Eigentumsrechts wird sein Wert nach Marktpreis bewertet. Artikel 288. Konfiszierung In durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann das Vermögen dem Eigentümer auf Grund eines Gerichtsurteils zur Ahndung einer begangenen Straftat ohne Entschädigung entzogen werden (Konfiszierung).
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ABSCHNITT 5 RECHTSGESCHÄFTE. VERTRETUNG. FRISTEN. KLAGEVERJÄHRUNG KAPITEL 18. RECHTSGESCHÄFTE § 1. BEGRIFF, ARTEN UND FORMEN VON RECHTSGESCHÄFTEN



Artikel 289. Begriff des Rechtsgeschäfts Rechtsgeschäfte sind Handlungen von Bürgern und juristischen Personen, die auf die Begründung, Veränderung oder Erlöschen bürgerlicher Rechte und Pflichten gerichtet sind. Artikel 290. Arten von Rechtsgeschäften 1. Rechtsgeschäfte können zwei- oder mehrseitig (Verträge) sowie einseitig sein. 2. Zum Abschluss eines Vertrages bedarf es der Äußerung des abgestimmten Willens von zwei Parteien (zweiseitiges Rechtsgeschäft) oder von drei und mehr Parteien (mehrseitiges Rechtsgeschäft). 3. Für den Abschluss eines einseitigen Rechtsgeschäfts ist nach dem Gesetz, anderen Rechtsakten oder der Vereinbarung der Parteien die Willensäußerung einer Partei notwendig und ausreichend. Artikel 291. Pflichten nach einseitigem Rechtsgeschäft Ein einseitiges Rechtsgeschäft begründet Pflichten für denjenigen, der es abgeschlossen hat. Für andere kann es nur durch Gesetz oder die Vereinbarung mit anderen Personen vorgesehenen Fällen Pflichten begründen.
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Artikel 292. Rechtliche Regelung einseitiger Rechtsgeschäfte Auf einseitige Rechtsgeschäfte sind die allgemeinen Bestimmungen für Schuldverhältnisse und für Verträge insoweit entsprechend anzuwenden, wenn sie nicht dem Gesetz, der einseitigen Art und dem Wesen des Rechtsgeschäfts widersprechen. Artikel 293. Unter Bedingung abgeschlossene Rechtsgeschäfte 1. Ein Rechtsgeschäft gilt als unter einer aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, wenn die Parteien die Entstehung von Rechten und Pflichten von einem Umstand abhängig gemacht haben, dessen Eintritt ungewiss ist. 2. Ein Rechtsgeschäft gilt als unter einer aufhebenden Bedingung abgeschlossen, wenn die Parteien das Erlöschen von Rechten und Pflichten von einem Umstand abhängig gemacht haben, dessen Eintritt ungewiss ist. 3. Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, der er zum Nachteil gereicht, unredlich verhindert, gilt die Bedingung als eingetreten. 4. Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, der er zum Vorteil gereicht, unredlich herbeigeführt, gilt die Bedingung als nicht eingetreten. Artikel 294. Formen von Rechtsgeschäften 1. Rechtsgeschäfte werden mündlich oder in schriftlicher (einfacher oder notarieller) Form abgeschlossen. 2. Ein Rechtsgeschäft, das mündlich abgeschlossen werden kann, gilt auch dann als abgeschlossen, wenn aus dem Verhalten der Person ihr der Wille zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts offensichtlich erhellt. 3. In den durch Gesetz oder Vereinbarung der Parteien vorgesehenen Fällen gilt Schweigen als Äußerung des Willens zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts. Artikel 295. Mündliches Rechtsgeschäft 1. Ein Rechtsgeschäft, für das durch Gesetz oder Vereinbarung der Parteien keine schriftliche (einfache oder notarielle) Form bestimmt ist, kann mündlich abgeschlossen werden.
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2. Mündlich können alle Rechtsgeschäfte, bei denen der Abschluss und die Erfüllung gleichzeitig erfolgen, mündlich abgeschlossen werden, mit Ausnahme der Rechtsgeschäfte, für die notarielle Form vorgeschrieben ist, und der Rechtsgeschäfte, bei denen die Nichteinhaltung der einfachen Schriftform ihre Unwirksamkeit zur Folge hat, wenn nichts anderes durch die Vereinbarung der Parteien bestimmt ist. 3. Rechtsgeschäfte zur Erfüllung eines schriftlichen Vertrages können nach Vereinbarung der Parteien mündlich abgeschlossen werden, wenn dies nicht dem Gesetz, sonstigen Rechtsakte und dem Vertrag widerspricht. Artikel 296. Schriftliches Rechtsgeschäft 1. Ein schriftliches Rechtsgeschäft ist durch Niederlegung einer Urkunde abzuschließen, die seinen Inhalt zum Ausdruck bringt und von demjenigen oder denjenigen, die das Rechtsgeschäft abschließen, oder den von ihnen ordnungsgemäß Bevollmächtigten unterzeichnet ist. Zweiseitige (mehrseitige) Rechtsgeschäfte können auf die in Artikel 450 Absätze 3 und 4 dieses Gesetzbuchs bestimmte Weise abgeschlossen werden. 2. Durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder Vereinbarung der Parteien können zusätzliche Anforderungen bestimmt werden, denen die Form eines Rechtsgeschäfts zu entsprechen hat (Abschluss auf bestimmtem Formular, Bestätigung durch ein Siegel u. ä.), und die Folgen der Nichterfüllung dieser Anforderungen vorgesehen werden. Sind solche Folgen nicht vorgesehen, kommen die Folgen der Nichteinhaltung der einfachen Schriftform zur Anwendung (Artikel 298 Absatz 1). 3. Die Verwendung von faximilierten Unterschriften, die mit Hilfe mechanischer oder anderer Kopierverfahren wiedergegeben sind, von elektronischen digitalisierten Unterschriften oder anderen Abbildungen der eigenhändigen Unterschrift ist bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften in den Fällen und nach den Regeln zulässig, die durch das Gesetz, sonstige Rechtsakte oder die Vereinbarung der Parteien vorgesehen sind. 4. Ist ein Bürger wegen einer körperlichen Behinderung, einer Krankheit oder, weil er des Lesens und Schreibens nicht kundig ist, nicht zur eigenhändigen Leistung der Unterschrift imstande, kann auf sein Ersuchen
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hin ein anderer das Rechtsgeschäft unterzeichnen. Die Unterschrift des anderen ist vom Notar oder einem anderen zu solchen notariellen Handlungen befugten Amtsträger zu beglaubigen, wobei die Gründe dafür anzugeben sind, weshalb derjenige, der das Rechtsgeschäft abschließt, die Unterschrift nicht eigenhändig leisten konnte. Artikel 297. In einfacher Schriftform abzuschließende Rechtsgeschäfte 1. In einfacher schriftlicher Form sind, außer den Rechtsgeschäften, die der notariellen Beglaubigung bedürfen, abzuschließen: 1) Rechtsgeschäfte juristischer Personen untereinander und mit Bürgern; 2) Rechtsgeschäfte von Bürgern untereinander über Beträge, die die festgesetzte Mindesthöhe des Arbeitslohns um mehr als das Zwanzigfache überschreiten, sowie unabhängig von der Höhe des Betrags in gesetzlich vorgesehenen Fällen. 2. Die einfache Schriftform ist nicht erforderlich für die Rechtsgeschäfte, die nach Artikel 295 dieses Gesetzbuchs in mündlicher Form abgeschlossen werden können. Artikel 298. Folgen der Nichteinhaltung der einfachen Schriftform des Rechtsgeschäfts 1. Bei der Nichteinhaltung der einfachen Schriftform des Rechtsgeschäfts können sich die Parteien im Streitfall zum Nachweis des Rechtsgeschäfts und seiner Bedingungen nicht auf Zeugenaussagen berufen, was ihnen aber nicht das Recht nimmt, schriftliche und andere Beweise zu erbringen. 2. In den in dem Gesetz oder der Vereinbarung der Parteien ausdrücklich genannten Fällen hat die Nichteinhaltung der einfachen Schriftform des Rechtsgeschäfts seine Unwirksamkeit zur Folge. 3. Die Nichteinhaltung der einfachen Schriftform eines außenwirtschaftlichen Rechtsgeschäfts hat seine Unwirksamkeit zur Folge. Artikel 299. Notariell beglaubigte Rechtsgeschäfte 1. Die notarielle Beglaubigung eines Rechtsgeschäfts erfolgt durch einen Beglaubigungsvermerk auf der den Anforderungen des Artikels 296
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dieses Gesetzbuchs entsprechenden Urkunde, der von einem Notar oder einem anderen zu dieser notariellen Handlung befugten Amtsträger auszuführen ist. 2. Wie das Rechtsgeschäft notariell zu beglaubigen ist, wird durch das Gesetz über das Notariat bestimmt. 3. Rechtsgeschäfte bedürfen der notariellen Beglaubigung: 1) in den in diesem Gesetzbuch genannten Fällen; 2) auf Verlangen einer Partei, selbst wenn diese Form für Rechtsgeschäfte der betreffenden Art nicht erforderlich ist. Artikel 300. Folgen der Nichteinhaltung der notariellen Form des Rechtsgeschäfts 1. Die Nichteinhaltung der notariellen Form eines Rechtsgeschäfts hat seine Unwirksamkeit zur Folge. Ein solches Rechtsgeschäft ist nichtig. 2. Hat eine Partei ein Rechtsgeschäft, das der notariellen Beglaubigung bedarf, gänzlich oder zum Teil erfüllt und entzieht sich die andere Partei der notariellen Beglaubigung, so kann das Gericht auf Antrag der Partei, die das Rechtsgeschäft erfüllt hat, die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts feststellen. In diesem Fall ist eine nachträgliche notarielle Beglaubigung des Rechtsgeschäfts nicht erforderlich. 3. Die Partei, die sich ungerechtfertigt der notariellen Beglaubigung eines Rechtsgeschäfts entzieht, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch die Verzögerung des Abschlusses des Rechtsgeschäfts verursacht wurde. Artikel 301. Staatliche Eintragung von Rechten aus Rechtsgeschäften 1. Die Rechte, die aus Rechtsgeschäfte bezüglich des unbeweglichen Vermögens entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung. 2. Die Rechte, die aus Rechtsgeschäfte bezüglich des beweglichen Vermögens entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung in den durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehenen Fällen.
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3. Das Verfahren der staatlichen Eintragung und die Gründe der Verweigerung der Registrierung werden durch das Gesetz über die Eintragung von Rechten am Vermögen bestimmt. Artikel 302. Folgen der Nichterfüllung der Anforderungen staatlicher Eintragung von Rechten aus Rechtsgeschäften 1. Die Nichterfüllung der Anforderungen staatlicher Eintragung von Rechten aus Rechtsgeschäften hat die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts zur Folge. Ein solches Rechtsgeschäft ist nichtig. 2. Wurde ein Rechtsgeschäft in gehöriger Form abgeschlossen und entzieht sich eine Partei der Eintragung der Rechte, die aus dem Rechtsgeschäft entstehen, so kann das Gericht auf Antrag der anderen Partei ein Urteil über die Eintragung dieser Rechte treffen. In diesem Fall sind die Rechte, die aus dem Rechtsgeschäft entstehen, auf Grund des Urteils des Gerichts einzutragen. 3. Die Partei, die sich ungerechtfertigt der staatlichen Eintragung der Rechte, die aus dem Rechtsgeschäft entstehen, entzieht, ist der anderen Partei zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch die Verzögerung der Vornahme der Eintragung verursacht wurde.



§2. UNWIRKSAMKEIT DER RECHTSGESCHÄFTE Artikel 303. Anfechtbare und nichtige Rechtsgeschäfte 1. Ein Rechtsgeschäft ist unwirksam entweder kraft gerichtlicher Feststellung (anfechtbares Rechtsgeschäft) oder unabhängig von einer solchen Feststellung aus den durch dieses Gesetzbuch geregelten Gründen (nichtiges Rechtsgeschäft). 2. Die Feststellung der Unwirksamkeit eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts können die in diesem Gesetzbuch genannten Personen verlangen. 3. Die Anwendung der Folgen der Unwirksamkeit eines nichtigen Rechtsgeschäfts kann jeder beantragen, der ein Interesse daran hat. Das Gericht kann diese Folgen von Amts wegen anwenden.
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Artikel 304. Allgemeine Bestimmungen zu Folgen der Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts 1. Ein unwirksames Rechtsgeschäft zeitigt keine rechtlichen Folgen, bis auf die Folgen, die mit der Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts verbunden sind. Ein solches Rechtsgeschäft ist seit seinem Abschluss unwirksam. 2. Bei der Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts hat jede Partei, wenn gesetzlich keine anderen Folgen der Unwirksamkeit geregelt sind, der anderen Partei alles zurückzugewähren, was sie auf Grund des Rechtsgeschäfts erhalten hat, und bei Unmöglichkeit der Rückgabe in Natur (darunter, wenn das Erhaltene in der Nutzung von Gegenständen oder in geleisteter Arbeit oder erbrachter Dienstleistung besteht) den Wert des Erhaltenen in Geld zu ersetzen. 3. Ergibt sich aus dem Inhalt eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts, dass es nur in Zukunft erlöschen kann, so wird es durch das Gericht bei der Feststellung seiner Unwirksamkeit für die Zukunft aufgehoben. Artikel 305. Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts, das den Anforderungen des Gesetzes oder anderer Rechtsakte nicht entspricht Ein Rechtsgeschäft, das den Anforderungen des Gesetzes oder anderer Rechtsakte nicht entspricht, ist unwirksam, wenn das Gesetz nicht bestimmt, dass ein solches Rechtsgeschäft nichtig ist, oder keine anderen Folgen des Verstoßes vorsieht. Artikel 306. Unwirksamkeit von Scheingeschäften und vorgetäuschten Rechtsgeschäften 1. Ein Scheingeschäft, das heißt ein Rechtsgeschäft, das nur zum Schein, ohne dass entsprechende Rechtsfolgen bezweckt sind, abgeschlossen wurde, ist nichtig. 2. Ein vorgetäuschtes Rechtsgeschäft, das heißt ein Rechtsgeschäft, das zum Zweck der Verdeckung eines anderen Rechtsgeschäfts abgeschlossen wurde, ist nichtig. Auf dieses Rechtsgeschäft finden unter Berücksichtigung seines Wesens die Regeln Anwendung, die das während des Abschlusses des vorgetäuschten Rechtsgeschäfts von den Parteien tatsächlich gewollte Rechtsgeschäft betreffen.
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Artikel 307. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts eines für geschäftsunfähig erklärten Bürgers 1. Ein Rechtsgeschäft, das ein wegen psychischer Störung für geschäftsunfähig erklärter Bürger abgeschlossen hat, ist nichtig. Jede Partei eines solchen Rechtsgeschäfts hat alles, was sie erhalten hat, der anderen Partei in Natur zurückzugewähren und bei Unmöglichkeit der Rückgabe in Natur den Wert des Erhaltenen in Geld zu ersetzen. Die geschäftsfähige Partei ist außerdem verpflichtet, der anderen Partei den entstandenen realen Schaden zu ersetzen, wenn sie deren Geschäftsunfähigkeit kannte oder hätte kennen müssen. 2. Im Interesse des wegen psychischer Störung für geschäftsunfähig erklärten Bürgers kann das von ihm abgeschlossene Rechtsgeschäft auf Verlangen seines Vormunds vom Gericht für wirksam erklärt werden, wenn es diesem Bürger zum Vorteil gereicht. Artikel 308. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts eines für beschränkt geschäftsfähig erklärten Bürgers 1. Ein Rechtsgeschäft über die Verfügung von Vermögensgegenständen, die ein für beschränkt geschäftsfähig erklärter Bürger abgeschlossen hat, kann auf Grund einer Klage seines Pflegers vom Gericht für unwirksam erklärt werden. Wenn die Unwirksamkeit eines solchen Rechtsgeschäfts festgestellt ist, sind die Regelungen des Artikels 307 Absatz 1 zweiter und dritter Satz dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 2. Die Regelungen dieses Artikels gelten nicht für kleine Alltagsgeschäfte, die ein für beschränkt geschäftsfähig erklärter Bürger entsprechend Artikel 32 dieses Gesetzbuchs selbständig vornehmen kann. Artikel 309. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das Minderjähriger vor Vollendung seines vierzehnten Lebensjahres abgeschlossen hat 1. Ein Rechtsgeschäft, das ein Minderjähriger, der sein vierzehntes Lebensjahr noch nicht vollendet hat (Minderjähriger im Kindesalter), abgeschlossen hat, ist nichtig. Auf ein solches Rechtsgeschäft finden die
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Regelung des Artikels 307 Absatz 1 zweiter und dritter Satz dieses Gesetzbuchs Anwendung. 2. Im Interesse des Minderjährigen im Kindesalter kann ein von ihm abgeschlossenes Rechtsgeschäft auf Verlangen seiner Eltern, seiner Adoptiveltern oder seines Vormunds vom Gericht für wirksam erklärt werden, wenn es dem Minderjährigen zum Vorteil gereicht. 3. Die Regelungen dieses Artikels gelten nicht für kleine Alltagsgeschäfte und sonstige Geschäfte Minderjähriger im Kindesalter, die sie entsprechend Artikel 29 dieses Gesetzbuchs selbständig abschließen können. Artikel 310. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das Minderjähriger im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren abgeschlossen hat 1. Ein Rechtsgeschäft, das ein Minderjähriger im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren ohne die Zustimmung seiner Eltern, seiner Adoptiveltern oder seines Pflegers in den Fällen, dass eine solche Zustimmung nach Artikel 30 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs erforderlich ist, abgeschlossen hat, kann auf Grund einer Klage der Eltern, der Adoptiveltern oder des Pflegers vom Gericht für unwirksam erklärt werden. Wenn die Unwirksamkeit eines solchen Rechtsgeschäfts festgestellt ist, sind die Regelungen des Artikels 307 Absatz 1 zweiter und dritter Satz dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 2. Die Regelungen dieses Artikels sind nicht auf Rechtsgeschäfte Minderjähriger anzuwenden, die entsprechend den Regelungen des Artikels 24 dieses Gesetzbuchs die volle Geschäftsfähigkeit erlangt haben. Artikel 311. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das ein Bürger abgeschlossen hart, der die Bedeutung eigenen Handelns zu verstehen oder es zu steuern nicht imstande ist 1. Ein Rechtsgeschäft, das ein Bürger abgeschlossen hat, der zwar geschäftsfähig ist, sich aber während des Abschlusses des Rechtsgeschäfts in einem Zustand befand, in dem er nicht imstande war, die Bedeutung seiner Handlungen zu verstehen oder sie zu steuern, kann auf Grund einer Klage dieses Bürgers oder der Personen, deren Rechte oder
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rechtlich geschützten Interessen durch das Rechtsgeschäft beeinträchtigt wurden, vom Gericht für unwirksam erklärt werden. 2. Ein Rechtsgeschäft, das ein später für geschäftsunfähig erklärter Bürger abgeschlossen hat, kann auf Grund einer Klage seines Vormunds vom Gericht für unwirksam erklärt werden, wenn bewiesen ist, dass der Bürger während des Abschlusses des Rechtsgeschäfts nicht imstande war, die Bedeutung seiner Handlungen zu verstehen oder sie zu steuern. 3. Wenn die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts auf Grund dieses Artikels festgestellt wurde, sind die Regelungen des Artikels 307 Absatz 1 zweiter und dritter Satz dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Artikel 312. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das unter Einfluss eines Irrtums von wesentlicher Bedeutung abgeschlossen wurde 1. Ein Rechtsgeschäft, das unter dem Einfluss eines Irrtums von wesentlicher Bedeutung abgeschlossen wurde, kann auf Grund einer Klage der Partei, deren Handlungen von dem Irrtum beeinflusst waren, vom Gericht für unwirksam erklärt werden. Von wesentlicher Bedeutung ist ein Irrtum über den Charakter des Rechtsgeschäfts oder über solche Eigenschaften seines Gegenstands, die die Möglichkeiten seiner zweckgemäßen Verwendung erheblich schmälern. Nicht von wesentlicher Bedeutung ist ein Irrtum bezüglich des Motivs des Rechtsgeschäfts. 2. Wurde ein Rechtsgeschäft für unwirksam erklärt, weil es unter dem Einfluss eines Irrtums von wesentlicher Bedeutung abgeschlossen wurde, sind die Regelungen des Artikels 304 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Außerdem kann die Partei, auf deren Klage hin die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts festgestellt wurde, von der anderen Partei den Ersatz des ihr zugefügten realen Schadens fordern, wenn sie beweist, dass ihr Irrtum von der anderen Partei verschuldet worden war. Ist dies nicht bewiesen, so ist die Partei, auf deren Klage hin die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts festgestellt wurde, der anderen Partei auf deren Verlangen hin zum Ersatz des dieser zugefügten realen Schadens verpflichtet, selbst
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wenn der Irrtum durch Umstände hervorgerufen wurde, auf die die irrende Partei keinen Einfluss hatte. Artikel 313. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das unter Täuschung, Gewaltanwendung, Drohung, böswilligen Zusammenwirkens des Vertreters einer Partei mit der anderen Partei oder Ausnutzung einer Zwangslage abgeschlossen wurde 1. Ein unter Täuschung, Gewaltanwendung, Drohung, böswilligen Zusammenwirkens des Vertreters einer Partei mit der anderen Partei abgeschlossenes Rechtsgeschäft sowie ein Rechtsgeschäft, das jemand infolge des Zusammentreffens schwieriger Umstände zu den für sich äußerst ungünstigen Bedingungen abzuschließen gezwungen war, was die andere Partei ausgenutzt hat (Knebelungsvertrag), kann auf Grund einer Klage des Geschädigten vom Gericht für unwirksam erklärt werden. 2. Wenn die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts wegen eines der in Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Gründe festgestellt wurde, so gewährt die andere Partei dem Geschädigten alles zurück, was sie auf Grund des Rechtsgeschäfts erhalten hat, und bei Unmöglichkeit der Rückgabe in Natur ersetzt sie dessen Wert in Geld. Vermögensgegenstände, die der Geschädigte auf Grund des Rechtsgeschäfts von der anderen Partei erhalten hat und die sie von der anderen Partei zu erhalten berechtigt ist, werden zu Gunsten der Republik Armenien eingezogen. Ist die Übergabe der Vermögensgegenstände an den Staat in Natur nicht möglich, so wird ihr Wert in Geld eingezogen. Außerdem ist dem Geschädigten von der anderen Partei der ihm zugefügte reale Schaden zu ersetzen. Artikel 314. Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts, das juristische Person mit Überschreitung ihrer Rechtsfähigkeit abgeschlossen hat Ein Rechtsgeschäft, das von einer juristischen Person entgegen der in ihren Satzung eindeutig begrenzten Zwecken ihrer Tätigkeit oder ohne Lizenz für die betreffende Tätigkeit abgeschlossen wurde, kann auf Grund einer Klage dieser juristischen Person, ihres Gründers (Beteiligten) oder des die Kontrolle oder Aufsicht über die juristische Person ausübenden staatlichen Organs vom Gericht für unwirksam erklärt werden, wenn bewiesen ist, dass die andere Partei die Gesetzwidrigkeit des Rechtsgeschäfts kannte oder offensichtlich hätte kennen müssen.



167



Artikel 315. Folgen der Beschränkung der Befugnis zum Abschluss des Rechtsgeschäfts Ist die Befugnis einer Person zum Abschluss von Rechtsgeschäften durch einen Vertrag oder die entsprechende Befugnis des Organs einer juristischen Person durch deren Satzung beschränkt im Vergleich zu den Befugnissen, die in der Vollmachtsurkunde oder im Gesetz bestimmt sind oder offensichtlich aus der Situation erhellen, in der das Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde, und haben diese Person oder dieses Organ den Rahmen dieser Beschränkungen beim Abschluss des Rechtsgeschäfts überschritten, so kann seine Unwirksamkeit auf Grund einer Klage desjenigen, in dessen Interesse die Beschränkungen erfolgt waren, vom Gericht nur dann festgestellt werden, wenn bewiesen wird, dass die andere Partei diese Beschränkung kannte oder offensichtlich hätte kennen müssen. Artikel 316. Folgen der Teilunwirksamkeit des Rechtsgeschäfts Die Unwirksamkeit des Teils eines Rechtsgeschäfts hat nicht die Unwirksamkeit seiner übrigen Teile zur Folge, wenn das Rechtsgeschäft auch ohne den unwirksamen Teil hätte abgeschlossen werden können. Artikel 317. Klageverjährung bei unwirksamen Rechtsgeschäften 1. Die Klage auf Anwendung der Unwirksamkeitsfolgen eines nichtigen Rechtsgeschäfts kann innerhalb von zehn Jahren nach dem Tag seiner Erfüllung erhoben werden. 2. Die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts und Anwendung der Folgen der Unwirksamkeit kann erhoben werden, wenn das Rechtsgeschäft unter Gewaltanwendung oder Drohung abgeschlossen war, innerhalb eines Jahres nach dem Tag, an dem die Gewaltanwendung oder die Drohung entfallen sind (Artikel 313 Absatz 1), oder nach dem Tag, an dem der Kläger von den Umständen, die Grund für die Feststellung der Unwirksamkeit sind, erfahren hat oder hätte erfahren müssen.
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KAPITEL 19. VERTRETUNG



Artikel 318. Vertretung 1. Durch ein Rechtsgeschäft, das jemand (der Vertreter) im Namen eines anderen (des Vertretenen) kraft der Vertretungsmacht auf Grund einer Vollmacht, eines Gesetzes oder des Aktes eines dazu ermächtigten staatlichen Organs oder eines Organs der örtlichen Selbstverwaltung vornimmt, werden bürgerliche Rechte und Pflichten des unmittelbar Vertretenen begründet, geändert oder aufgehoben. Die Vertretungsmacht kann sich offensichtlich auch aus der Situation ergeben, in der der Vertreter handelt (Verkäufer, Kassierer im Einzelhandel u. ä.). 2. Kein Vertreter ist, wer zwar in fremdem Interesse, aber in eigenem Namen handelt (kommerzielle Geschäftsvermittler, Konkursverwalter im Falle eines Bankrotts, Testamentsvollstrecker u. a.) und wer zur Führung von Verhandlungen über mögliche künftige Rechtsgeschäfte befugt ist. 3. Ein Vertreter darf im Namen des Vertretenen keine Rechtsgeschäfte gegenüber sich selbst vornehmen. Er darf solche Rechtsgeschäfte auch nicht gegenüber einem anderen vornehmen, den er gleichzeitig vertritt, mit Ausnahme von Fällen der kommerziellen Vertretung. 4. Unzulässig ist die Vornahme solcher Rechtsgeschäfte durch den Vertreter, die nach ihrer Art persönlich vorzunehmen sind, sowie sonstiger gesetzlich bestimmter Rechtsgeschäfte. Artikel 319. Abschluss von Rechtsgeschäften ohne Vertretungsmacht 1. Fehlt die Vertretungsmacht oder wird sie überschritten, gilt das Rechtsgeschäft als im Namen und im Interesse des Handelnden vorgenommen, wenn der andere (der Vertretene) es nicht ausdrücklich nachträglich genehmigt. 2. Die nachträgliche Genehmigung eines Rechtsgeschäfts durch den Vertretenen bewirkt für ihn die Begründung, Änderung oder Aufhebung
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bürgerlicher Rechte und Pflichten aus dem Rechtsgeschäft vom Zeitpunkt seines Abschlusses an. Artikel 320. Kommerzielle Vertretung 1. Handelsvertreter ist, wer ständig und selbständig Unternehmer beim Abschluss von Rechtsgeschäften im Bereich unternehmerischer Tätigkeit vertritt. 2. Die gleichzeitige kommerzielle Vertretung verschiedener Parteien eines Rechtsgeschäftes ist mit Zustimmung dieser Parteien und in sonstigen gesetzlich geregelten Fällen zulässig. Der Handelsvertreter kann von beiden Vertragsparteien zu gleichen Anteilen die Zahlung des vereinbarten Entgelts und die Erstattung seiner Aufwendungen fordern, wenn nichts anderes zwischen ihnen vereinbart ist. 3. Die kommerzielle Vertretung erfolgt auf Grund eines Vertrags, der in schriftlicher Form geschlossen wird und einen Hinweis auf die Vertretungsmacht des Vertreters enthält, und mangels solchen Hinweises auf Grund einer Vollmacht. Ein Handelsvertreter hat die ihm bekannt gewordenen Informationen über Handelsgeschäfte auch nach Ausführung seines Auftrages geheimzuhalten. 4. Besonderheiten der kommerziellen Vertretung in einzelnen Bereichen unternehmerischer Tätigkeit werden durch Gesetz und sonstige Rechtsakte geregelt. Artikel 321. Vollmacht 1. Als Vollmacht gilt eine schriftliche Ermächtigung die jemand einem anderen erteilt, um sich durch ihn gegenüber Dritten vertreten zu lassen. Die schriftliche Ermächtigung eines Vertreters zur Vornahme von Rechtsgeschäften kann der Vertretene selbst dem betreffenden Dritten erteilen.
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2. Vollmachten zur Vornahme von Rechtsgeschäften, die der notariellen Form bedürfen, müssen notariell beglaubigt werden, mit Ausnahme der gesetzlich geregelten Fälle. 3. Den notariell beglaubigten Vollmachten werden gleichgesetzt: 1) Vollmachten von Militärangehörigen und anderen Personen, die sich zur Behandlung vom Leiter eines solchen Einrichtung, von seinem Stellvertreter für den medizinischen Bereich, vom Chefarzt oder diensthabenden Arzt beglaubigt sind; 2) Vollmachten von Militärangehörigen und an Orten der Stationierung militärischer Einheiten oder Verbände sowie an Standorten militärischer Einrichtungen und militärischer Lehranstalten, an denen es keine Notariatskanzleien oder andere Organe gibt, die notarielle Handlungen vornehmen, auch Vollmachten von Arbeitern und Angestellten, ihren Angehörigen und den Familienmitgliedern von Militärangehörigen, die vom Kommandeur (Chef) der Einheit, der Truppen, der Einrichtung oder der Anstalt beglaubigt sind; 3) Vollmachten von Inhaftierten in Strafvollzugsanstalten, die vom Leiter der betreffenden Anstalt beglaubigt sind; 4) Vollmachten volljähriger geschäftsfähiger Bürger, die sich in Einrichtungen der Sozialhilfe aufhalten, die von der Leitung der betreffenden Einrichtung oder vom Leiter (von seinem Stellvertreter) des zuständigen Organs der Sozialhilfe beglaubigt sind. 4. Vollmachten für den Empfang von Lohnzahlungen und sonstigen Zahlungen im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen, von Autorenund Erfinderhonoraren, von Renten-, Beihilfe- und Stipendienzahlungen, von Bankeinlagen sowie zum Empfang von Post, darunter von Geld- und Paketsendungen, können auch von der Organisation beglaubigt werden, für die der Vollmachtgeber arbeitet oder von der er ausgebildet wird, von der Wohnungsverwaltung an seinem Wohnort oder von der Leitung einer stationären medizinischen Einrichtung, in der er sich zur Behandlung aufhält.
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5. Vollmachten für die Vertretung einer juristischen Person sind von ihrer Leiter oder einem anderen, der dazu durch ihre Satzung befugt ist, zu unterzeichnen und mit dem Siegel dieser Organisation zu stempeln. 6. Eine per Telegraf sowie andere Mittel des Fernmeldewesens gesendete Vollmacht wird vom Fernmeldeamt beglaubigt, wenn die Übersendung der Urkunde durch einen Mitarbeiter des Amts erfolgt ist. Dritte dürfen die zur Vornahme von Handlungen ihnen gegenüber erteilte Vollmacht, die der Ermächtigende dem Ermächtigten ohne offizielle Fernmeldeämter, und zwar per Fax oder andere Fernmeldemittel gesendet hat, für echt halten. Artikel 322. Geltungsdauer der Vollmacht 1. Eine Vollmacht darf nicht länger als drei Jahre gelten. Ist in der Vollmacht keine Geltungsdauer bestimmt, bleibt sie für ein Jahr seit dem Tag, an dem sie erteilt wurde, in Kraft. Vollmachten, in denen nicht das Datum ihrer Erteilung angegeben ist, sind nichtig. 2. Eine notariell beglaubigte Vollmacht, die zur Vornahme von Handlungen im Ausland vorgesehen ist und keine Angaben zur Geltungsdauer enthält, bleibt solange in Kraft, bis sie der Vollmachtgeber aufhebt. Artikel 323. Untervollmacht 1. Wem eine Vollmacht erteilt wurde, der hat die Handlungen, zu denen er bevollmächtigt ist, persönlich vorzunehmen. Er kann ihre Vornahme einem Unterbevollmächtigten übertragen, wenn er dazu bevollmächtigt ist oder wenn dies die Interessen des Vollmachtgebers in Anbetracht der Umstände zwingend erfordern. 2. Wer die Vollmacht auf einen Unterbevollmächtigten übertragen hat, muss dies dem Vollmachtgeber mitteilen und ihm die erforderlichen Angaben zur Person des Unterbevollmächtigten machen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, haftet er für Handlungen des Unterbevollmächtigten wie für seine eigenen.
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3. Eine Untervollmacht ist notariell zu beglaubigen, mit Ausnahme der in Artikel 321 Absatz 4 dieses Gesetzbuchs geregelten Fälle. 4. Die Geltungsdauer einer Untervollmacht darf nicht länger sein als die der Hauptvollmacht. Artikel 324. Erlöschen der Vollmacht 1. Eine Vollmacht erlischt infolge: 1) des Ablaufs der Geltungsfrist; 2) die Vollziehung der durch sie vorgesehenen Handlungen; 3) der Aufhebung durch den Vollmachtgeber; 4) des Verzichts des Bevollmächtigten; 5) des Erlöschens der juristischen Person, in deren Namen die Vollmacht erteilt wurde; 6) des Erlöschens der juristischen Person, der die Vollmacht erteilt wurde; 6) des Todes, der Entmündigung, der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder der Verschollenheit der Person, die die Vollmacht erteilt hat; 7) des Todes, der Entmündigung, der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder der Verschollenheit der Person, der die Vollmacht erteilt wurde. 2. Der Vollmachtgeber kann die Vollmacht oder die Untervollmacht jederzeit aufheben, der Bevollmächtigte kann jederzeit auf die Vollmacht verzichten. Vereinbarungen zum Ausschluss dieser Rechte sind nichtig. Artikel 325. Folgen des Erlöschens der Vollmacht 1. Hat der Vollmachtgeber die Vollmacht später aufgehoben, muss er dies dem Bevollmächtigten und ihm bekannten Dritten, denen gegenüber der Bevollmächtigte ihn vertreten sollte, mitteilen. Dieselbe Pflicht haben auch die Rechtsnachfolger des Vollmachtgebers in den Fällen des Erlöschens der Vollmacht, die in Artikel 324 Absatz 1 unter den Ziffern 5 und 7 geregelt sind.
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2. Rechte und Pflichten, die durch Handlungen des Bevollmächtigten begründet wurden, bevor er vom Erlöschen der Vollmacht Kenntnis hatte oder haben musste, bleiben für den Vollmachtgeber und seine Rechtsnachfolger gegenüber Dritten wirksam. Diese Bestimmung ist nicht anzuwenden, wenn der Dritte vom Erlöschen der Vollmacht wusste oder wissen musste. 3. Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte oder sein Rechtsnachfolger die Vollmacht unverzüglich zurückzugeben. 4. Mit dem Erlöschen der Vollmacht tritt auch die Untervollmacht außer Kraft.



KAPITEL 20. FRISTEN



Artikel 326. Bestimmung der Frist 1. Eine durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, ein Rechtsgeschäft oder durch ein Gericht festgesetzte Frist wird durch ein kalendarisches Datum oder den Ablauf einer Zeitdauer bestimmt, die nach Jahren, Monaten, Wochen, Tagen oder Stunden bemessen ist. 2. Eine Frist kann außerdem durch die Bezugnahme auf ein unausbleibliches Ereignis bestimmt werden. Artikel 327. Beginn einer durch Zeitabschnitt bestimmten Frist Der Lauf einer durch einen Zeitabschnitt bestimmten Frist beginnt an dem Tag, der auf den Kalendertag oder den Eintritt des Ereignisses folgt, mit dem ihr Anfang bestimmt ist. Artikel 328. Ende einer durch Zeitabschnitt bestimmten Frist 1. Eine nach Jahren bemessene Frist endet am entsprechenden Tag des entsprechenden Monats des letzten Jahres der Frist. Auf eine halbjährige Frist kommen die Bestimmungen für Fristen, die nach Monaten bemessen sind, zur Anwendung.



174



2. Auf Fristen, die nach Jahresquartalen bemessen sind, kommen die Bestimmungen für Fristen, die nach Monaten bemessen sind, zur Anwendung. Dabei gelten drei Monate als ein Quartal, und die Quartale werden vom Jahresbeginn an gezählt. 3.Eine nach Monaten bemessene Frist endet am entsprechenden Tag des letzten Monats der Frist. Fällt das Ende einer nach Monaten bemessenen Frist in einem Monat, in dem es keinen Tag mit dem betreffenden Datum gibt, endet die Frist am letzten Tag dieses Monats. 4. Eine halbmonatliche Frist wird wie eine nach Tagen bemessene Frist behandelt und beträgt fünfzehn Tage. 5. Eine nach Wochen bemessene Frist endet am entsprechenden Tag der letzten Woche der Frist. Artikel 329. Ende der Frist an einem arbeitsfreien Tag Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen arbeitsfreien Tag, endet die Frist am nächsten darauffolgenden Werktag. Artikel 330. Ordnung der Vornahme von Handlungen am letzten Tag einer Frist 1. Wurde die Frist zur Vornahme einer Handlung gesetzt, kann diese am letzen Tag der Frist bis 24.00 Uhr ausgeführt werden. Ist diese Handlung jedoch in einer Organisation vorzunehmen, endet die Frist zu der Uhrzeit, zu der in dieser Organisation nach den geltenden Regeln die entsprechenden Geschäftszeiten enden. 2. Schriftliche Erklärungen und Mitteilungen, die am letzten Tag der Frist bis 24.00 Uhr bei einer Zustellungsorganisation aufgegeben werden, gelten als fristgemäß erfolgt.
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KAPITEL 21. KLAGEVERJÄHRUNG



Artikel 331. Begriff der Klageverjährung Als Klageverjährung gilt ein Zeitabschnitt des Rechtsschutzes durch eine Klage desjenigen, dessen Recht verletzt ist. Artikel 332. Allgemeine Verjährungsfrist Die allgemeine Frist für die Klageverjährung beträgt drei Jahre. Artikel 333. Besondere Verjährungsfristen 1. Für einzelne Arten von Ansprüchen können Fristen der Klageverjährung gesetzlich bestimmt werden, die kürzer oder länger als die allgemeine Verjährungsfrist sind. 11. Hat die Verletzung des Rechts einer Person einen Schaden für diese verursacht und ist die Verletzung mit einer Korruptionstätigkeit während des durch dieses Gesetzbuch vorgeschriebenen Abschlusses oder Vollzugs von Rechtsgeschäften verbunden, so wird die Verjährungsfrist der Klage auf Grund der Ansprüche auf Schadenersatz auf 10 Jahre beschränkt, diese Frist beginnt am Tag, an dem der Schaden entstanden ist. 2. Die Bestimmungen der Artikel 331, 334 - 343 dieses Gesetzbuchs gelten auch für die besonderen Verjährungsfristen, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. Artikel 334. Unwirksamkeit der Vereinbarung über Änderungen der Verjährungsfristen 1. Die Verjährungsfristen und die Ordnung ihrer Bemessung werden durch Gesetz festgelegt und können nicht durch Vereinbarung der Parteien abgeändert werden. 2. Die Gründe für die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung werden durch dieses Gesetzbuch und sonstige Gesetze bestimmt.
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Artikel 335. Geltendmachung der Verjährung 1. Das Nachsuchen um Rechtschutz ist vom Gericht unabhängig vom Ablauf der Verjährungsfrist zur Prüfung anzunehmen. 2. Die Verjährung ist vom Gericht nur auf Ersuchen eine der Streitparteien anzuwenden, das zu stellen ist, bevor das Gericht die Entscheidung getroffen hat. Der Ablauf der Verjährungsfrist ist, um deren Geltendmachung eine der Streitparteien ersucht hat, ist ein Grund für die Abweisung der Klage durch das Gericht. Artikel 336. Klageverjährungsfrist hinsichtlich zusätzlicher Forderungen Mit Ablauf der Klageverjährungsfrist hinsichtlich der Hauptforderung läuft auch die Klageverjährungsfrist hinsichtlich der zusätzlichen Forderungen (Pfand, Geldbuße, Abzug, Garantie, Vorauszahlung). Artikel 337. Berechnung der Verjährungsfrist 1. Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt an dem Tag, an welchem der Betroffene von der Verletzung seines Rechts erfahren hat oder hätte erfahren müssen. Ausnahmen von dieser Regel werden durch dieses Gesetzbuch oder sonstige Gesetze bestimmt. 2. Für Klagen aufgrund von Verbindlichkeiten, für deren Erfüllung eine Frist bestimmt ist, beginnt die Verjährungsfrist nach Ablauf der Erfüllungsfrist. 3. Für Klagen aufgrund von Verbindlichkeiten, für deren Erfüllung keine Frist bestimmt ist oder deren Erfüllung auf Abruf fällig wird, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger die Erfüllung der Verbindlichkeit fordern kann, und wenn dem Schuldner eine Gefälligkeitsfrist für die geforderte Erfüllung gesetzt wurde, beginnt die Verjährungsfrist mit Ablauf dieser Frist. 4. Für Klagen aufgrund von Regressverbindlichkeiten beginnt die Verjährungsfrist mit der Erfüllung der Hauptverbindlichkeit.
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Artikel 338. Verjährung beim Personenwechsel im Schuldverhältnis Der Wechsel der an einem Schuldverhältnis beteiligten Personen hat keine Änderungen der Verjährungsfrist oder der Ordnung ihrer Berechnung zur Folge. Artikel 339. Hemmung der Klageverjährungsfrist 1. Die Verjährungsfrist wird in ihrem Lauf gehemmt: 1) wenn die Klageerhebung durch einen außerordentlichen und unter den gegebenen Bedingungen unabwendbaren Umstand (höhere Gewalt) verhindert wurde; 2) wenn sich der Kläger oder der Beklagte bei den in Kriegszustand versetzten Streitkräften befinden; 3) durch einen von der Regierung der Republik Armenien oder der Zentralbank der Republik Armenien auf gesetzlicher Grundlage verfügten Aufschub der Erfüllung von Verbindlichkeiten (Moratorium); 4) wenn die geschäftsunfähige Person keinen gesetzlichen Vertreter hat; 5) durch die Aussetzung der Geltung des Gesetzes oder des anderen Rechtsakts, die die betreffenden Verhältnisse regeln; 6) durch die Vorlage einer Zahlungsverfügung, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Einreichung beim Gericht bis zum Zeitpunkt der Vorbringung der Einwände. 2. Der Lauf der Verjährungsfrist hinsichtlich der Klagen auf Ersatz des Schadens, der dem Leben oder der Gesundheit des Bürgers entstanden ist, wird auch im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rente oder einer Beihilfe durch den Bürger bei der entsprechenden Behörde gehemmt, bis die Rente oder Beihilfe angeordnet oder deren Anordnung verweigert wird. 3. Die Verjährung wird nur gehemmt, wenn die in diesem Artikel bestimmten Umstände innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist eingetreten sind oder fortgewirkt haben, und im Verlauf der Verjährungsfrist, wenn diese sechs Monate beträgt oder kürzer ist.
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3. Am Tag, an dem die Umstände entfallen, derentwegen die Verjährung gehemmt war, wird der Lauf ihrer Frist fortgesetzt. Der restliche Teil der Frist verlängert sich auf sechs Monate oder, wenn die Verjährungsfrist sechs Monate beträgt oder kürzer ist, auf die Verjährungsfrist. Artikel 340. Unterbrechung der Klageverjährungsfrist 1. Der Lauf der Klageverjährungsfrist wird unterbrochen, wenn entsprechend den geltenden Regeln Klage erhoben wird oder wenn in Handlungen des Verpflichteten ein Anerkenntnis der Schuld zum Ausdruck kommt. 2. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem zu laufen; die bis zur Unterbrechung vergangene Zeit wird bei der neuen Frist nicht mitgerechnet. Artikel 341. Klageverjährungsfrist, wenn die Klage nicht geprüft wird 1. Wurde die Klage vom Gericht nicht geprüft, läuft die vor der Klageerhebung begonnene Verjährungsfrist nach den allgemeinen Regeln weiter. 2. Hat das Gericht eine Klage nicht geprüft hat, die im Rahmen eines Strafverfahrens erhoben wurde, ist die vor der Klageerhebung begonnene Verjährungsfrist in ihrem Lauf gehemmt, bis das Strafurteil, durch das die Klage ungeprüft geblieben ist, rechtskräftig geworden ist. Der Zeitraum, währenddessen die Verjährung gehemmt war, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. Beträgt dabei der restliche Teil der Frist weniger als sechs Monate, verlängert er sich auf sechs Monate. Artikel 342. Wiedereinsetzung nach Ablauf der Verjährungsfrist Ausnahmsweise ist der Schutz des verletzten Rechts des Bürgers auch nach Verjährung der Klage zu gewähren, wenn das Gericht den Grund für das Fristversäumnis wegen in der Person des Klägers begründeter Umstände (schwere Krankheit, hilfloser Zustand, Analphabetentum u. ä.) für triftig befindet. Die Gründe für das Versäumnis der Verjährungsfrist können als triftig angesehen werden, wenn sie innerhalb der letzen
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sechs Monate der Verjährungsfrist gewirkt haben, und im Verlauf der Verjährungsfrist, wenn diese sechs Monate beträgt oder kürzer ist. Artikel 343. Erfüllung einer Verpflichtung nach Ablauf der Verjährungsfrist Hat ein Schuldner oder ein anderer Verpflichteter seine Pflicht nach Ablauf der Verjährungsfrist erfüllt, kann er das Geleistete nicht zurückfordern, selbst wenn ihm zur Zeit der Erfüllung die Verjährung nicht bekannt war. Artikel 344. Unverjährbare Forderungen Die Klageverjährung erstreckt sich nicht auf: 1) Forderungen nach Schutz persönlicher Nichtvermögensrechte und anderer immaterieller Güter, mit Ausnahme gesetzlich geregelter Fälle; 2) Forderungen von Anlegern gegen Banken auf Herausgabe ihrer Einlagen; 3) Forderungen auf Ersatz des Schadens an Leben oder Gesundheit eines Bürgers. Werden solche Forderungen jedoch nach Ablauf von drei Jahren seit der Entstehung des Ersatzanspruchs geltend gemacht, ist ihnen rückwirkend für höchstens drei der Klageerhebung vorausgegangene Jahre stattzugeben; 4) Forderungen des Eigentümers oder eines sonstigen Besitzers nach Beseitigung von Störungen ihres Rechts, selbst wenn sie nicht mit der Entziehung des Besitzes verbunden sein sollten (Artikel 277); 5) Forderungen des Eigentümers nach Ungültigkeitserklärung des Akts des Staatsorgans oder des Organs der örtlichen Selbstverwaltung, durch den die Besitz-, Nutzungs- und Verfügungsrechte der Eigentümers am Vermögen verletzt worden sind; 6) sonstige Forderungen in den gesetzlich geregelten Fällen.
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ABSCHNITT 6 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE SCHULDVERHÄLTNISSE



KAPITEL 22. BEGRIFF DES SCHULDVERHÄLTNISSES UND PARTEIEN



Artikel 345. Begriff des Schuldverhältnisses und seine Entstehungsgründe 1. Kraft eines Schuldverhältnisses ist der eine (der Schuldner) verpflichtet, zugunsten des anderen (des Gläubigers) eine bestimmte Handlung, wie die Zahlung von Geld, die Übergabe eines Vermögens, die Ausführung einer Arbeit, die Erbringung einer Dienstleistung usw., vorzunehmen oder eine bestimmte Handlung zu unterlassen, und der Gläubiger ist berechtigt, vom Schuldner die Erfüllung seiner Verpflichtung zu fordern. 2. Schuldverhältnisse entstehen aus dem Vertrag, infolge der Zufügung von Schaden und aus anderen in diesem Gesetzbuch bestimmten Gründen. Artikel 346. Parteien des Schuldverhältnisses 1. An einem Schuldverhältnis können auf jeder Seite - als Gläubiger oder als Schuldner - eine oder mehrere Personen beteiligt sein. Die Unwirksamkeit der Forderungen des Gläubigers gegen eine von mehreren an dem Schuldverhältnis beteiligten Personen wie auch die Verjährung einer solchen Forderung gegen diese Person lassen die Forderungen gegen die übrigen Personen unberührt. 2. Ist jede Vertragspartei der Gegenpartei durch den Vertrag verpflichtet, so ist sie Schuldnerin der Gegenpartei bezüglich dessen, was sie dieser zu leisten verpflichtet ist, und gleichzeitig ist sie deren Gläubigerin bezüglich dessen, was sie von ihr zu fordern berechtigt ist.
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3. Ein Schuldverhältnis begründet keine Verbindlichkeiten für diejenigen, die nicht als Parteien daran beteiligt sind (für Dritte). Ein Schuldverhältnis kann für Dritte gegenüber einer oder beiden Parteien begründen, wenn dies durch Gesetz, andere Rechtsakte oder durch Vereinbarung der Parteien vorgesehen ist.



KAPITEL 23. ERFÜLLUNG VON VERBINDLICHKEITEN



Artikel 347. Allgemeine Bestimmungen Verbindlichkeiten müssen in gehöriger Weise entsprechend den Bedingungen des Schuldverhältnisses sowie den Anforderungen des Gesetzes und anderer Rechtsakte erfüllt werden, und mangels solcher Bedingungen und Anforderungen entsprechend den Handelsbräuchen oder sonstigen gewöhnlich zu stellenden Anforderungen. Artikel 348. Unzulässigkeit einseitiger Erfüllungsverweigerung 1. Die einseitige Verweigerung der Erfüllung einer Verbindlichkeit und die einseitige Änderung ihrer Bedingungen sind, mit Ausnahme gesetzlich geregelter Fälle, unzulässig. 2. Die einseitige Verweigerung der Erfüllung einer Verbindlichkeit, die im Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit der Parteien eingegangen wurde, und die einseitige Änderung der Bedingungen eines solchen Schuldverhältnisses ist auch in vertraglich geregelten Fällen zulässig, wenn sich nicht anders aus dem Gesetz oder aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. Artikel 349. Recht des Gläubigers zur Nichtannahme der Erfüllung durch Teilleistungen Der Gläubiger ist berechtigt, die Erfüllung einer Verbindlichkeit durch Teilleistungen nicht anzunehmen, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder die Bedingungen des Schuldverhältnisses geregelt ist oder sich aus Handelsbräuchen oder dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt.
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Artikel 350. Erfüllung der Verbindlichkeit an den Berechtigten Wenn nichts anderes von den Parteien vereinbart ist und sich nicht aus den Handelsbräuchen oder dem Wesen des Schuldverhältnisses etwas anders ergibt, ist der Schuldner berechtigt, bei der Erfüllung seiner Verbindlichkeit Beweise dafür zu verlangen, dass die Leistung von dem Gläubiger selbst oder einem durch ihn Ermächtigten angenommen wird, und er trägt die Gefahr für die Folgen eines diesbezüglichen Versäumnisses. Artikel 351. Erfüllung der Verbindlichkeit durch Dritte 1. Die Erfüllung der Verbindlichkeit kann vom Schuldner einem Dritten auferlegt werden, sofern sich nicht aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder den Bedingungen oder dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt, dass sie der Schuldner persönlich zu erfüllen hat. In diesem Fall ist der Gläubiger verpflichtet, die von dem Dritten für den Schuldner angebotene Erfüllung anzunehmen. 2. Läuft ein Dritter Gefahr, sein Pachtrecht oder sonstiges Recht an einem Vermögen des Schuldners infolge einer vom Gläubiger betriebenen Zwangsvollstreckung in dieses Vermögen zu verlieren, so kann er auf eigene Kosten die Forderungen des Gläubigers befriedigen, ohne dass es der Zustimmung des Schuldners bedarf, und die Rechte des Gläubigers nach den Artikeln 397-405 dieses Gesetzbuchs erwerben. Artikel 352. Erfüllungsfrist der Verbindlichkeit 1. Wenn das Schuldverhältnis den Tag der Erfüllung oder einen Zeitraum, innerhalb dessen die Verbindlichkeit zu erfüllen ist, vorsieht oder seine Bestimmung ermöglicht, ist die Verbindlichkeit an diesem Tag bzw. zu einer beliebigen Zeit innerhalb dieses Zeitraums zu erfüllen. 2. In Fällen, in denen die Frist zur Erfüllung durch das Schuldverhältnis nicht vorgesehen ist und keine Bedingungen für die Bestimmung der Frist enthält, muss die Verbindlichkeit innerhalb einer angemessenen Frist nach ihrer Begründung erfüllt werden. 3. Eine Verbindlichkeit, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfüllt wurde oder deren Erfüllung auf Abruf fällig werden soll, ist vom
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Schuldner innerhalb von sieben Tagen, nachdem der Gläubiger die Forderung geltend gemacht hat, zu erfüllen, wenn sich eine andere Frist zur Erfüllung nicht aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, den Bedingungen des Schuldverhältnisses, den Handelsbräuchen oder dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. Artikel 353. Vorfristige Erfüllung der Verbindlichkeit 1. Der Schuldner ist zur vorfristigen Erfüllung der Verbindlichkeit berechtigt, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder die Bedingungen des Schuldverhältnisses geregelt ist oder sich aus dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. 2. Die vorfristige Erfüllung von Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit der Parteien eingegangen wurden, ist nur dann zulässig, wenn die Möglichkeit der vorfristigen Erfüllung durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder durch die Bedingungen des Schuldverhältnisses geregelt ist oder sich aus dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. Artikel 354. Information über Verlauf der Erfüllung der Verbindlichkeit Durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder durch die Bedingungen des Schuldverhältnisses kann die Verpflichtung des Schuldners vorgesehen sein, den Gläubiger oder die von diesem genannte Person über den Verlauf der Erfüllung der Verbindlichkeit zu informieren. Artikel 355. Erfüllungsort der Verbindlichkeit 1. Die Verbindlichkeit ist an dem Ort zu erfüllen, der durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag bestimmt ist oder sich aus Handelsbräuchen oder dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Wenn der Erfüllungsort der Verbindlichkeit nicht bestimmt ist, ist sie an folgenden Orten zu erfüllen: 1) wird die Übertragung eines Grundstücks, Gebäudes, einer Anlage oder eines anderen unbeweglichen Gegenstandes geschuldet- am Gelegenheitsort des Gegenstandes;
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2) wird die Übergabe von Waren oder anderem Vermögen und deren Beförderung geschuldet- am Ort der Übergabe des Vermögens an den ersten Beförderer zur Überbringung an den Gläubiger; 3) schuldet ein Unternehmer die Übergabe von Waren oder anderem Vermögen – am Herstellungsort oder am Aufbewahrungsort der Gegenstände, wenn dieser Ort dem Gläubiger zur Zeit der Begründung der Verbindlichkeit bekannt war; 4) eine Geldschuld – am Wohnsitz des Gläubigers zur Zeit der Begründung der Verbindlichkeit, und wenn der Gläubiger eine juristische Person ist, - an deren Sitz zur Zeit der Begründung der Verbindlichkeit. Hat der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz bzw. Sitz geändert und den Schuldner davon benachrichtigt, - am neuen Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners, wobei alle mit der Änderung des Erfüllungsortes verbundenen Aufwendungen der Gläubiger zu tragen hat; 5) alle anderen Verbindlichkeiten – am Wohnsitz des Schuldners, und wenn der Schuldner eine juristische Person ist – an deren Sitz. Artikel 356. Währung von Geldschulden 1. Geldschulden sind in Dram der Republik Armenien auszudrücken (Artikel 142). 2. Außer Kraft gesetzt 3. Bei langfristigen Verbindlichkeiten kann eine Indexierung der Zahlungen zu den von den Parteien vereinbarten Bedingungen vorgesehen sein. 4. Die Verwendung ausländischer Währungen sowie auf ausländische Währung lautender Zahlungsdokumente ist bei der Abwicklung von Zahlungen für Verbindlichkeiten auf dem Territorium der Republik Armenien in den Fällen und in der Weise zulässig, die durch das Gesetz bestimmt sind. Artikel 357. Aufstockung der Unterhaltszahlungen an Bürger Der Geldbetrag, der unmittelbar zum Unterhalt eines Bürgers als Ersatz eines Schadens an Leben oder Gesundheit und in anderen Fällen zu
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zahlen ist, wird entsprechend der Erhöhung des gesetzlich bestimmten Mindestbetrages des Arbeitsentgelts aufgestockt. Artikel 358. Reihenfolge der Tilgung von Geldschulden Eine geleistete Zahlung, die nicht zur Tilgung der ganzen Geldschuld ausreicht, wird mangels anderer Vereinbarung zuerst auf die beim Gläubiger bei Einforderung der Erfüllung angefallenen Kosten, dann auf die durch Artikel 411 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Zinsen und zum restlichen Teil auf die Hauptschuld angerechnet. Artikel 359. Erfüllung einer Wahlschuld Wer dem Gläubiger die Übergabe eines oder eines anderen Vermögens bzw. die Vornahmen einer von mehreren Handlungen schuldet, dem steht das Wahlrecht zu, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder den Bedingungen des Schuldverhältnisses ergibt. Artikel 360. Erfüllung der Verbindlichkeit bei Mehrheit von Schuldnern oder Gläubigern Sind an einem Schuldverhältnis mehrere Gläubiger oder mehrere Schuldner beteiligt, ist jeder Gläubiger berechtigt, die Erfüllung zum gleichen Anteil wie die anderen zu fordern, und jeder Schuldner ist verpflichtet, die Erfüllung zum gleichen Anteil wie die anderen zu bewirken, sofern sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder den Bedingungen des Schuldverhältnissens ergibt. Artikel 361. Solidarische Schuldverhältnisse Solidarforderungen 1. Eine solidarische Verpflichtung (Haftung) beziehungsweise eine solidarische Forderung wird begründet, wenn dies vertraglich oder gesetzlich geregelt ist, insbesondere bei Unteilbarkeit des Schuldgegenstandes. 2. Die Verpflichtungen mehrerer Schuldner au einer Verbindlichkeit, die im Zusammenhang mit unternehmerischer Tätigkeit eingegangen wurde, wie auch die Forderungen der Gläubiger aus einem solchen Schuldverhältnis, sind solidarische, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder die Bedingungen des Schuldverhältnisses geregelt ist.
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Artikel 362. Rechte des Gläubigers bei einer solidarischen Verpflichtung 1. Bei einer solidarischen Verpflichtung der Schuldner ist der Gläubiger berechtigt, die Erfüllung sowohl von allen Schuldnern gemeinsam als auch nach seinem Belieben von jedem der Schuldner sowohl ganz als auch zu einem Teil der Schuld zu fordern. 2. Ein Gläubiger, der von einem der Gesamtschuldner nicht gänzlich befriedigt wurde, ist berechtigt, den Rest von den anderen Gesamtschuldnern zu fordern. 3. Die Gesamtschuldner bleiben solange verpflichtet, wie die Verbindlichkeit nicht ganz erfüllt ist. Artikel 363. Einreden gegen Forderungen des Gläubigers bei einer solidarischen Verpflichtung Im Fall einer solidarischen Verpflichtung kann der Schuldner den Forderungen des Gläubigers nicht die Einreden entgegenhalten, die sich aus solchen Verhältnissen der anderen Schuldner zum Gläubiger ergeben, an denen der betreffende Schuldner nicht beteiligt ist. Artikel 364. Erfüllung der solidarischen Verpflichtung durch einen der Schuldner 1. Die vollständige Erfüllung durch einen der Gesamtschuldner entbindet die anderen Schuldner von der Leistung an den Gläubiger. 2. Wenn sich nichts anderes aus dem Verhältnis der Gesamtschuldner untereinander ergibt: 1) steht dem Schuldner, der die solidarische Verpflichtung erfüllt hat, gegen die übrigen Schuldner eine Regressforderung zu gleichen Anteilen unter Abzug des auf ihn selbst entfallenden Anteils zu; 2) ist der Ausfall der Leistung eines der Gesamtschuldner an den Schuldner, der die solidarische Verbindlichkeit erfüllt hat, zu gleichen Anteilen von diesem Schuldner und von den übrigen Schuldnern zu tragen.
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3. Die Bestimmungen dieses Artikels sind entsprechend beim Erlöschen der solidarischen Verbindlichkeit durch Aufrechnung gegen die Forderung eines der Schuldner anzuwenden. Artikel 365. Solidarische Forderungen 1. Jeder Gesamtgläubiger einer solidarischen Forderung kann gegen den Schuldner die ganze Forderung geltend machen. Solange nicht einer der Gesamtgläubiger die Forderung geltend macht, ist der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung an einen von ihnen nach seinem Belieben berechtigt. 2. Der Schuldner kann den Forderungen eines der Gesamtgläubiger nicht die Einreden entgegenhalten, die sich aus solchen Verhältnissen des Schuldners zu den anderen Gesamtgläubigern ergeben, an denen der betreffende Gläubiger nicht beteiligt ist. 3. Die vollständige Erfüllung an einen der Gesamtgläubiger entbindet den Schuldner von der Leistung an die anderen Gläubiger. 4. Der Gesamtgläubiger, an den der Schuldner die Erfüllung bewirkt hat, ist den anderen Gläubigern zum Ausgleich des ihnen Zustehenden zu gleichen Anteilen verpflichtet, wenn sich nichts anderes aus ihrem Verhältnis untereinander ergibt. Artikel 366. Erfüllung der Verbindlichkeit durch Hinterlegung der Schuld 1. Der Schuldner ist berechtigt, das Geld oder die Wertpapiere, die bei ihm einzuziehen sind, bei einem Notar oder in den gesetzlich geregelten Fällen beim Gericht zu hinterlegen, wenn er die Verbindlichkeit nicht erfüllen kann wegen: 1) Abwesenheit des Gläubigers oder eines von ihm zur Annahme der Erfüllung Bevollmächtigten vom Erfüllungsort; 2) Geschäftsunfähigkeit des Gläubigers und Fehlens eines Vertreters; 3) offensichtlicher Ungewissheit darüber, wem die Leistung geschuldet wird, insbesondere wenn dies zwischen dem Gläubiger und anderen strittig ist;
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4) der Annahmeverweigerung durch den Gläubiger oder anderweitigen Gläubigerverzuges. 2. Die Hinterlegung des Geldbetrages beziehungsweise der Wertpapiere beim Notar oder beim Gericht gilt als Erfüllung der Verbindlichkeit. 3. Der Notar oder das Gericht, bei dem das Geld oder die Wertpapiere hinterlegt sind, hat den Gläubiger davon zu benachrichtigen. Artikel 367. Erfüllung durch Gegenleistung 1. Als Erfüllung durch Gegenleistung gilt die Erfüllung der Verbindlichkeit durch eine Partei, wenn die Leistung nach dem Vertrag an die Bedingung gebunden ist, dass die andere Partei ihre Verbindlichkeiten erfüllt. 2. Bewirkt die zur Gegenleistung verpflichtete Partei nicht die vertraglich ausbedungene Erfüllung der Verbindlichkeit in der vorgeschriebenen Frist oder deuten Umstände offensichtlich darauf hin, dass die Erfüllung offensichtlich nicht fristgemäß bewirkt werden wird, so ist sie berechtigt, die Erfüllung ihrer Verbindlichkeit auszusetzen oder die Erfüllung zu verweigern und Schadensersatz zu fordern. 3. Ist die vertraglich ausbedungene Vorleistung nicht gänzlich bewirkt, ist die zur Gegenleistung verpflichtete Partei berechtigt, die Erfüllung ihrer Verbindlichkeit auszusetzen oder die Erfüllung in dem Teil zu verweigern, der der nicht bewirkten Vorleistung entspricht. 4. Ist die Gegenleistung ungeachtet der nicht erbrachten vertraglich ausbedungenen Leistung der anderen Partei bewirkt, ist diese Partei verpflichtet, die Erfüllung zu bewirken. 5. Die Bestimmungen der Absätze 2-4 dieses Artikels sind anzuwenden, wenn durch Vertrag oder Gesetz nichts anderes geregelt ist.
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KAPITEL 24. SICHERUNG DER ERFÜLLUNG VON VERBINDLICHKEITEN §1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN



Artikel 368. Arten der Erfüllungssicherung der Verbindlichkeiten 1. Die Erfüllung von Verbindlichkeiten kann durch ein Pfand (Kapitel 15), eine Vertragsstrafe, die Zurückbehaltung des Vermögens des Schuldners, eine Bürgschaft, eine Garantie, eine Draufgabe oder auf andere gesetzlich oder vertraglich geregelte Weise gesichert werden. 2. Die Unwirksamkeit einer Vereinbarung zur Sicherung der Erfüllung hat nicht die Unwirksamkeit des Schuldverhältnisses selbst (des Hauptschuldverhältnisses) zur Folge. 3. Die Unwirksamkeit des Hauptschuldverhältnisses hat die Unwirksamkeit des Sicherungsverhältnisses zur Folge, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist.



§2. VERTRAGSSTRAFE Artikel 369. Begriff der Vertragsstrafe 1. Als Vertragsstrafe (Strafe, Verzugszinsen) gilt ein gesetzlich oder vertraglich bestimmter Geldbetrag, zu dessen Zahlung der Schuldner dem Gläubiger im Fall der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung der Verbindlichkeit verpflichtet ist, einschließlich des Falls des Erfüllungsverzuges. Bei der Geltendmachung der Vertragsstrafe muss der Gläubiger nicht beweisen, dass ihm ein Schaden entstanden ist. 2. Durch die Vertragsstrafe wird nur ein dinglicher Anspruch gesichert. 2. Der Gläubiger hat keinen Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe, wenn der Schuldner die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung nicht zu verantworten hat.
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Artikel 370. Form der Vereinbarung einer Vertragsstrafe Eine Vertragsstrafe ist unabhängig von der Form des Hauptschuldverhältnisses in schriftlicher Form zu vereinbaren. Mangels schriftlicher Form ist die Vereinbarung einer Vertragsstrafe unwirksam. Artikel 371. Gesetzliche Vertragsstrafe 1. Der Gläubiger ist zur Forderung einer durch Gesetz bestimmten Vertragsstrafe (der gesetzlichen Vertragsstrafe) unabhängig davon berechtigt, ob die Parteien die Pflicht zu ihrer Zahlung vereinbart haben. 2. Die Parteien können einen höheren Betrag als die gesetzliche Vertragsstrafe vereinbaren, wenn dies nicht durch ein Gesetz verboten ist. Artikel 372. Herabsetzung der Vertragsstrafe Steht die zu zahlende Vertragsstrafe in einem offensichtlichen Missverhältnis zu den Folgen der Verletzung des Schuldverhältnisses, so kann das Gericht die Vertragsstrafe herabsetzen.



§3. ZURÜCKBEHALTUNG Artikel 359. Gründe der Zurückbehaltung 1. Ist der Gläubiger im Besitz eines Vermögens, das dem Schuldner oder einer von diesem benannten Person zu übergeben ist, ist er, wenn der Schuldner die Zahlungen für das Vermögen oder auf den Ersatz der mit ihm verbundenen Aufwendungen des Gläubigers und sonstigen Schadens nicht fristgemäß leistet, berechtigt, es solange zurückzubehalten, bis die entsprechende Verbindlichkeit erfüllt ist. 2. Durch Zurückbehaltung eines Vermögens können Forderungen aus Schuldverhältnissen zwischen Parteien, die als Unternehmer handeln, selbst dann gesichert werden, wenn sie nicht mit der Bezahlung des Vermögens oder mit dem Ersatz von Aufwendungen für dieses Vermögen oder sonstigen Schadens zusammenhängen.
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3. Der Gläubiger kann ein bei ihm befindliches Vermögen ungeachtet dessen zurückbehalten, dass das Recht an dem Vermögen, nachdem es in seinen Besitz gelangt war, von einem Dritten erworben wurde. 4. Die Bestimmungen dieses Artikels sind anzuwenden, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist. Artikel 374. Befriedigung von Forderungen aus dem zurückbehaltenen Vermögen Die Forderungen des Gläubigers werden aus der zurückbehaltenen Sache in dem Umfang und der Weise befriedigt, wie es für die Befriedigung von Forderungen geregelt ist, die durch ein Pfand gesichert sind.



§4. BÜRGSCHAFT Artikel 375. Bürgschaftsvertrag 1. Durch einen Bürgschaftsvertrag wird der Bürge verpflichtet, dem Gläubiger eines anderen für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten im ganzen oder zu einem Teil zu haften. 2. Ein Bürgschaftsvertrag kann auch zur Sicherung einer künftigen Verbindlichkeit geschlossen werden. Artikel 375. Form des Bürgschaftsvertrags Ein Bürgschaftsvertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. Mangels schriftlicher Form ist der Bürgschaftsvertrag unwirksam. Artikel 377. Haftung des Bürgen 1. Erfüllt der Schuldner die durch eine Bürgschaft gesicherte Verbindlichkeit nicht oder nicht gehörig, haften der Bürge und der Schuldner dem Gläubiger solidarisch, wenn nicht durch das Gesetz oder den Bürgschaftsvertrag die subsidiäre Haftung des Bürgen bestimmt ist. 2. Der Bürge haftet dem Gläubiger im gleichen Umfang wie der Schuldner, einschließlich der Zinszahlungen, des Ersatzes der Gerichtskosten für die Beitreibung der Schuld und eines sonstigen Schadens, der dem Gläubiger durch Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der
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Verbindlichkeit seitens des Schuldners entstanden ist, wenn nichts anders durch den Bürgschaftsvertrag geregelt ist. 3. Haben mehrere gemeinsam eine Bürgschaft übernommen, haften sie dem Gläubiger als Gesamtschuldner, wenn nichts anders durch den Bürgschaftsvertrag geregelt ist. Artikel 378. Vergütung der Dienstleistungen des Bürgen Der Bürge hat Anspruch auf Vergütung der Dienstleistungen, die er dem Schuldner erbracht hat, wenn nichts anders durch den Vertrag geregelt ist. Artikel 379. Berechtigung des Bürgen, gegen die Forderung des Gläubigers einzuwenden 1. Der Bürge kann den Forderungen des Gläubigers alle Einreden entgegenhalten, die der Schuldner geltend machen könnte, wenn sich nichts anderes aus dem Bürgschaftsvertrag ergibt. Der Bürge verliert diesen Anspruch auf Einreden selbst dann nicht, wenn der Schuldner auf sie verzichtet oder seine Schuld anerkannt hat. 2. Der Bürge hat vor der Befriedigung der Forderung des Gläubigers den Schuldner darüber zu benachrichtigen und, wenn eine Klage gegen den Bürgen erhoben wurde, den Schuldner an der Sache zu beteiligen. 3. Hat der Bürge die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Pflichten erfüllt, so ist der Schuldner berechtigt, gegen den Bürgen solche Regressforderungen zu erheben, die er gegenüber dem Gläubiger hatte. Artikel 380.Rechte des Bürgen, der die Verbindlichkeit erfüllt hat 1. Soweit der Bürge die Forderungen des Gläubigers befriedigt hat, gehen die Rechte des Gläubigers aus dem Schuldverhältnis und die Rechte, die dem Gläubiger als Pfandgläubiger zustanden, auf den Bürgen über. Darüber hinaus kann der Bürge vom Schuldner Zinsen auf den dem Gläubiger gezahlten Betrag und den Ersatz weiteren Schadens fordern, der im Zusammenhang mit der Haftung für den Schuldner entstanden ist.
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2. Hat der Bürge die Verbindlichkeit erfüllt, ist der Gläubiger verpflichtet, ihm die Schriftstücke auszuhändigen, die die Forderung gegen den Schuldner beurkunden, und ihm die Rechte zu übertragen, durch die diese Forderung gesichert ist. 3. Die Bestimmungen dieses Artikels sind anzuwenden, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag zwischen dem Bürgen und dem Schuldner geregelt ist oder sich aus dem Verhältnis zwischen ihnen ergibt. Artikel 381. Benachrichtigung des Bürgen über die Erfüllung durch den Schuldner Hat der Schuldner die durch eine Bürgschaft gesicherte Verbindlichkeit erfüllt, ist er verpflichtet, dies dem Bürgen unverzüglich mitzuteilen. Andernfalls ist der Bürge, der die Erfüllung seinerseits bewirkt hat, berechtigt, vom Gläubiger die Herausgabe des ungerechtfertigt Erlangten zu fordern oder Regressansprüche gegen den Schuldner geltend zu machen. Artikel 367. Erlöschen der Bürgschaft Die Bürgschaft erlischt: 1) mit dem Erlöschen der durch sie gesicherten Verbindlichkeit sowie im Fall der Änderung dieser Verbindlichkeit, wenn diese zu einer erhöhten Haftung oder anderen für den Bürgen nachteiligen Folgen führt und ohne dessen Zustimmung erfolgt ist. 2) mit der Übertragung der Schuld aus der gesicherten Verbindlichkeit auf einen anderen, wenn nicht der Bürge dem Gläubiger sein Einverständnis erklärt hat, für den neuen Schuldner zu haften. 3) wenn der Gläubiger die Annahme der in gehöriger Weise bewirkten Erfüllung vom Schuldner oder vom Bürgen verweigert hat. 4) mit dem Ablauf der im Bürgschaftsvertrag bestimmten Frist, für die sie übernommen war. Ist diese Frist nicht bestimmt, erlischt die Bürgschaft, wenn der Gläubiger nicht innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Fälligkeit der durch die Bürgschaft gesicherten Verbindlichkeit Klage gegen den Bürgen erhoben hat. Ist für die Erfüllung der Hauptverbindlich-
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keit eine Frist weder bestimmt noch bestimmbar und wird sie auch nicht auf Abruf fällig, erlischt die Bürgschaft, wenn der Gläubiger nicht innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des BürgschaftsVertrags Klage gegen den Bürgen erhoben hat.



§5. GARANTIE Artikel 383. Begriff der Garantie Kraft einer Garantie, gibt eine Person (eine Bank, ein sonstiges Kreditinstitut oder eine Versicherung auf Ersuchen eines anderen (des Prinzipals) das schriftliche Versprechen ab, dem Gläubiger des Prinzipals (dem Begünstigten) auf dessen schriftliche Anforderung hin gemäß den Bedingungen der durch Garantie übernommenen Verpflichtung Zahlung zu leisten. Artikel 384. Sicherung der Erfüllung der Verbindlichkeit des Prinzipals durch Garantie 1. Eine Bankgarantie sichert die gehörige Erfüllung der Verbindlichkeit (der Hauptverbindlichkeit) des Prinzipals gegenüber dem Begünstigten. 2. Für die Erteilung einer Garantie hat der Prinzipal dem Garanten ein Entgelt zu zahlen. Artikel 385. Unabhängigkeit der Garantie von der Hauptverbindlichkeit Die durch eine Garantie vorgesehene Verbindlichkeit des Garanten gegenüber dem Begünstigten ist selbstständig und besteht unabhängig von der Hauptverbindlichkeit, zu deren Sicherung sie erteilt wurde, selbst wenn in der Garantie auf diese Verbindlichkeit Bezug genommen wird. Artikel 386.Unwiderruflichkeit der Garantie Eine Garantie kann vom Garanten nicht widerrufen werden, wenn nichts anderes in der Garantie bestimmt ist.
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Artikel 387. Keine Übertragung der Rechte aus der Garantie Die dem Begünstigten aus seiner Garantie gegen den Garanten zustehende Forderung ist nicht auf andere übertragbar, wenn nichts anderes in der Garantie bestimmt ist. Artikel 388. Wirksamwerden der Garantie Eine Bankgarantie wird am Tag ihrer Ausstellung wirksam, wenn nichts anderes in der Garantie bestimmt ist. Artikel 389. Inanspruchnahme der Garantie 1. Der Begünstigte hat die Zahlung des Geldbetrages beim Garanten in schriftlicher Form unter Beifügung der in der Garantie bezeichneten Unterlagen anzufordern. In der Anforderung des Begünstigten oder in einer dazugehörigen Anlage hat der Begünstigte darzulegen, worin die Verletzung der Hauptverbindlichkeit, zu deren Sicherung die Garantie erteilt worden ist, von Seiten des Prinzipals besteht. 2. Der Begünstigte muss die Forderung beim Garanten vor Ablauf der in der Garantie bestimmten Frist, für die sie erteilt wurde, geltend machen. Artikel 390. Pflichten des Garanten bei der Prüfung der Anforderung des Begünstigten 1. Nach Zugang der Anforderung des Begünstigten hat der Garant dies dem Prinzipal unverzüglich mitzuteilen und ihm eine Kopie der Anforderung mit allen dazugehörigen Unterlagen zu übergeben. 2. Der Garant hat die Anforderung des Begünstigten mit den dazugehörigen Unterlagen innerhalb der in der Garantie bestimmten Frist und mangels dieser Frist in einer vernünftigen Frist unter Anwendung angemessener Sorgfalt zu prüfen, um festzustellen, ob die Anforderung und die beigefügten Unterlagen den Bedingungen der Garantie entsprechen. Artikel 391. Weigerung des Garanten, die Forderung des Begünstigten zu befriedigen 1. Der Garant verweigert dem Begünstigten die Befriedigung seiner Forderung, wenn diese Forderung oder die ihr beigefügten Unterlagen nicht
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den Bedingungen der Garantie entsprechen oder nach Ablauf der in der Garantie bestimmten Frist beim Garanten eingereicht wurden. Der Garant hat dem Begünstigten die Zahlungsverweigerung unverzüglich mitzuteilen. 2. Ist dem Garanten vor der Befriedigung der Forderung des Begünstigten bekannt geworden, dass die durch Garantie gesicherte Hauptverbindlichkeit im ganzen oder zu einem entsprechenden Teil bereits erfüllt wurde oder aus anderen Gründen erloschen oder unwirksam ist, hat er dies dem Begünstigten und dem Prinzipal unverzüglich mitzuteilen. Auf eine nach erfolgter Mitteilung zugegangene wiederholte Anforderung des Begünstigten hat der Garant zu zahlen. Artikel 392. Grenzen der Verpflichtung des Garanten 1. Die in einer Garantie vorgesehene Verbindlichkeit des Garanten gegenüber dem Begünstigten ist auf den Betrag beschränkt, auf den die Garantie ausgestellt ist. 2. Die Haftung des Garanten gegenüber dem Begünstigten wegen der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung seiner Garantieverbindlichkeit ist nicht auf den Garantiebetrag beschränkt, wenn nichts anders in der Garantie bestimmt ist. Artikel 393. Erlöschen der Garantie 1. Die Garantieverbindlichkeit des Garanten gegenüber dem Begünstigten erlischt: 1) mit der Zahlung des Garantiebetrages an den Begünstigten; 2) mit dem Ablauf der in der Garantie bestimmten Frist; 3) wenn der Begünstigte auf seine Ansprüche aus der Garantie verzichtet und sie dem Garanten zurückgegeben hat; 4) wenn der Begünstigte auf seine Ansprüche aus der Garantie verzichtet hat, indem er den Garanten durch schriftliche Erklärung von seinen Verpflichtungen entbunden hat.
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Das Erlöschen der Verbindlichkeiten des Garanten aus den in diesem Absatz unter den Ziffern 1,2 und 4 bestimmten Gründen hängt nicht von der Rückgabe der Garantie an ihn ab. 2. Ist dem Garanten das Erlöschen der Garantie bekannt geworden, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Artikel 394. Regressforderungen des Garanten gegen den Prinzipal 1. Der Regressanspruch des Garanten gegen den Prinzipal auf Erstattung der dem Begünstigten aufgrund der Garantie geleisteten Zahlungen wird durch die Vereinbarung zwischen Garanten und Prinzipal geregelt. 2. Der Garant hat gegen den Prinzipal keinen Anspruch auf Erstattung der Zahlungen, die dem Begünstigten entgegen den Bedingungen der Garantie oder unter Verletzungen der Verbindlichkeiten des Garanten gegenüber dem Begünstigten geleistet wurden, wenn der Garant und der Prinzipal nichts anderes vereinbart haben.



§6. DRAUFGABE Artikel 395. Begriff der Draufgabe. Form der Vereinbarung einer Draufgabe 1. Als Draufgabe gilt ein Geldbetrag, den eine Vertragspartei der anderen auf die nach einem Vertrag geschuldeten Zahlungen zum Beweis für das Zustandekommen des Vertrags und zur Sicherung seiner Erfüllung entrichtet. 2. Eine Draufgabe ist unabhängig von ihrer Höhe in schriftlicher Form zu vereinbaren. 3. Ist zweifelhaft, ob der Betrag, der auf das nach einem Vertrag Geschuldete gezahlt wurde, eine Draufgabe ist, u. a. infolge des Verstoßes gegen die Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Artikels, gilt der Betrag als Vorschuss, wenn nichts anderes bewiesen wird.
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Artikel 396. Folgen des Erlöschens und der Nichterfüllung einer durch Draufgabe gesicherten Verbindlichkeit 1. Erlischt eine Verbindlichkeit vor dem Beginn ihrer Erfüllung auf Vereinbarung der Parteien oder infolge der Unmöglichkeit der Erfüllung (Artikel 432), ist die Draufgabe zurückzugeben. 2. Hat die Nichterfüllung eines Vertrags diejenige Partei zu verantworten, die eine Draufgabe gezahlt hat, verbleibt diese der anderen Partei. Hat die Nichterfüllung eines Vertrags diejenige Partei zu verantworten, die eine Draufgabe erhalten hat, ist sie der anderen Partei zur Zahlung des zweifachen Betrages der Draufgabe verpflichtet. Außerdem ist die Partei, die die Nichterfüllung eines Vertrags zu verantworten hat, zum Ersatz des Schadens mittels Aufrechnung des Betrags der Draufgabe verpflichtet, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist.



KAPITEL 25. WECHSEL VON PERSONEN IM SCHULDVERHÄLTNIS §1. ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN DES GLÄUBIGERS



Artikel 397. Gründe und Regeln für die Übertragung von Rechten des Gläubigers 1. Ein Recht (eine Forderung), das (die) dem Gläubiger aus dem Schuldverhältnis zusteht, kann von ihm durch Rechtsgeschäft auf einen anderen übertragen werden (Abtretung einer Forderung) oder kraft Gesetzes auf einen anderen übergehen. Die Bestimmungen zur Übertragung von Rechten des Gläubigers sind nicht auf Regressforderungen anzuwenden. 2. Für die Übertragung von Rechten des Gläubigers bedarf es nicht der Zustimmung des Schuldners, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. 3. Wurde dem Schuldner die Übertragung der Rechte des Gläubigers nicht schriftlich mitgeteilt, trägt der neue Gläubiger das Risiko der daraus
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für ihn folgenden Nachteile. In diesem Fall gilt die Erfüllung an den bisherigen Gläubiger als in gehöriger Weise bewirkt. Artikel 398. Nicht übertragbare Rechte Nicht zulässig ist die Übertragung der Rechte, die untrennbar an die Person des Gläubigers gebunden sind, einschließlich der Forderungen auf Unterhaltszahlungen und auf Ersatz eines an Leben oder Gesundheit erlittenen Schadens. Artikel 399. Umfang der übergehenden Rechte des Gläubigers Wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist, geht das Recht des bisherigen Gläubigers in demselben Umfang und zu denselben Bedingungen auf den neuen Gläubiger über, wie sie zur Zeit der Rechtsübertragung bestanden. Im Einzelnen gehen auf den neuen Gläubiger die die Erfüllung der Verbindlichkeit sichernden Rechte über sowie weitere mit der Forderung zusammenhängende Rechte, darunter der Anspruch auf die ausstehenden Zinszahlungen. Artikel 400. Nachweis der Rechte des neuen Gläubigers 1. Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Erfüllung verweigern, solange ihm keine Beweise für die Übertragung der Forderung auf diesen erbracht sind. 2. Der Gläubiger, der seine Forderung abgetreten hat, ist verpflichtet, dem neunen Gläubiger die zum Beweis der Forderung dienenden Schriftstücke zu übergeben und die für die Geltendmachung der Forderung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen. Artikel 401. Einreden des Schuldners gegen die Forderung des neuen Gläubigers Der Schuldner kann der Forderung des neuen Gläubigers die Einreden entgegenhalten, die er gegen den bisherigen Gläubiger zur Zeit des Zugangs der Mitteilung über die Übertragung der Rechte aus dem Schuldverhältnis hatte.
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Artikel 402. Übertragung von Rechten des Gläubigers kraft Gesetzes Die Rechte des Gläubigers werden durch Gesetz und bei Eintritt der gesetzlich bestimmten Umstände auf einen anderen übertragen: 1) infolge der Gesamtrechtsnachfolge in die Rechte des Gläubigers; 2) auf Entscheidung des Gerichts über die Übertragung der Rechte des Gläubigers auf einen anderen, wenn die Möglichkeit einer solchen Übertragung gesetzlich vorgesehen ist: 3) infolge der Erfüllung der Verbindlichkeit durch den Bürgen des Schuldners oder den Verpfänder, der nicht der Schuldner dieser Verbindlichkeit ist; 4) wenn der Versicherer durch Surrogation die Gläubigerforderungen gegen den Schuldner erlangt, der den Eintritt des Versicherungsfalls zu verantworten hat; 5) in anderen gesetzlich vorgesehenen Fällen. Artikel 403. Bedingungen für die Forderungsabtretung 1. Die Abtretung einer Forderung durch den Gläubiger ist zulässig, wenn sie nicht dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder dem Vertrag zuwider erfolgt. 2. Ohne Zustimmung des Schuldners ist die Abtretung der Forderung aus einem Schuldverhältnis nicht zulässig, in dem die Person des Gläubigers von wesentlicher Bedeutung für den Schuldner ist. Artikel 404. Form der Forderungsabtretung 1. Ist die abzutretende Forderung durch ein Rechtsgeschäft begründet, das in einfacher Schriftform oder notarieller Form getätigt wurde, so bedarf die Abtretung der entsprechenden Form. 2. Ist die abzutretende Forderung durch ein Rechtsgeschäft begründet, das der staatlichen Registrierung bedarf, so ist die Abtretung in der für dieses Rechtsgeschäft vorgeschriebenen Weise registrieren zu lassen, wenn nichts anderes gesetzlich vorgesehen ist.
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3. Ist die abzutretende Forderung durch ein Orderpapier verbrieft, so erfolgt die Abtretung durch das Indossament auf diesem Wertpapier (Artikel 149 Absatz 3). Artikel 405. Haftung des Gläubigers, der die Forderung abgetreten hat Der ursprüngliche Gläubiger, der seine Forderung abgetreten hat, haftet dem neuen Gläubiger für die Gültigkeit der übertragenen Forderung, nicht jedoch für die Erfüllung der Forderung durch den Schuldner, es sei denn, der bisherige Gläubiger hat gegenüber dem neuen Gläubiger die Bürgschaft für den Schuldner übernommen.



§2. SCHULDÜBERTRAGUNG Artikel 406. Bedingung und Form der Schuldübertragung 1. Der Schuldner kann seine Schuld nur mit Zustimmung des Gläubigers auf einen anderen übertragen, außer in den durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Versicherung und Versicherungstätigkeit“ vorgesehenen Fällen. 2. Für die Form einer Schuldübertragung gelten entsprechend die Bestimmungen des Artikels 404 Absätze 1 und 2 dieses Gesetzbuchs. Artikel 407. Einreden des neuen Schuldners gegen die Forderung des Gläubigers Der neue Schuldner kann der Forderung des Gläubigers alle Einreden entgegenhalten, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben.
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KAPITEL 26. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE VERLETZUNG VON VERBINDLICHKEITEN



Artikel 408. Begriff der Verletzung der Verbindlichkeit Als Verletzung der Verbindlichkeit gilt ihre Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung (mit Verzug, mit Mängeln der Waren, Arbeiten und Dienstleistungen oder unter Verletzung anderer durch den Inhalt der Verbindlichkeit bestimmten Bedingungen). Artikel 409. Ersatz des durch Verletzung der Verbindlichkeit entstandenen Schadens 1. Der Schuldner, der die Verbindlichkeit verletzt hat, hat dem Gläubiger den verursachten Schaden zu ersetzen. 2. Der Schaden ist nach den Bestimmungen des Artikels 17 dieses Gesetzbuchs zu ermitteln. 3. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder Vertrag geregelt ist, sind bei der Ermittlung des Schadens die Preise zu berücksichtigen, die am Erfüllungsort am Tag der freiwilligen Befriedigung der Gläubigerforderung durch den Schuldner oder, wenn die Forderung nicht freiwillig befriedigt wurde, am Tag des Erlasses der Entscheidung des Gerichts galten. 4. Bei der Ermittlung des entgangenen Gewinns sind die vom Gläubiger unternommenen Schritte zu seiner Erlangung und die zu diesem Zweck getroffenen Vorbereitungen zu berücksichtigen. Artikel 410. Schadensersatz und Vertragsstrafe 1. Ist für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung einer Verbindlichkeit eine Vertragsstrafe bestimmt, ist der Schaden in dem über die Vertragsstrafe hinausgehenden Teil zu ersetzen. Durch das Gesetz oder den Vertrag können Fälle geregelt werden, in denen
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1) nur die Vertragsstrafe, nicht aber Schadensersatz eingetrieben werden kann; 2) in denen außer der Vertragsstrafe Schadensersatz in voller Höhe eingetrieben werden kann; 3) in denen nach Wahl des Gläubigers entweder Vertragsstrafe oder Schadensersatz eingetrieben werden kann. 2. Ist die Haftung wegen der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung einer Verbindlichkeit begrenzt (Artikel 416), kann der Schadensersatz, der zu dem über die Vertragsstrafe hinausgehenden Teil oder zusätzlich oder statt ihrer gefordert werden kann, nur bis zur Höhe dieser Begrenzung geltend gemacht werden. Artikel 411. Haftung wegen Nichterfüllung einer Geldverbindlichkeit 1. Wer das fremde Geld unrechtmäßig zurückbehält, sich seiner Rückgabe entzieht, seine Zahlung auf sonstige Weise verzögert oder es ungerechtfertigt auf Kosten anderer erlangt oder behält, ist zur Zahlung von Zinsen auf diesen Geldbetrag verpflichtet. Die Zinshöhe richtet sich nach dem Bankendiskontsatz, der für den Zeitraum zwischen dem Tag des Verzugs und der Erlöschens der Verbindlichkeit durch die Zentralbank der Republik Armenien festgesetzt ist. Die durch diesen Absatz vorgesehene Ordnung gilt, wenn gesetzlich oder vertraglich keine andere Höhe des Schadensersatzes oder des Zinssatzes bestimmt ist. Ist für einen bestimmten Zeitraum durch Gesetz oder den Vertrag eine andere Höhe des Schadensersatzes oder des Zinssatzes bestimmt, dann gilt die durch diesen Absatz vorgesehene Ordnung nur in diesem Zeitraum nicht. Die durch diesen Absatz vorgesehenen Zinsen sind nicht auf die nach Artikel 369 dieses Gesetzbuchs berechnete Vertragsstrafe, auf den Schaden und die Vertragsstrafe, die nach Artikel 410 berechnet sind, und auf die nach Absatz 3 dieses Artikel berechneten Zinsen berechnet, wenn nichts anderes gesetzlich vorgesehen ist. 2. Den Bankendiskontsatz setzt die Zentralbank der Republik Armenien für den Dram der Republik Armenien und diejenigen ausländischen
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Währungen fest, mit denen die Zentralbank der Republik Armenien Geschäfte in der Republik Armenien abwickelt. 3. Übersteigt der Schaden, der dem Gläubiger durch die unrechtmäßige Nutzung seines Geldes entstanden ist, den Betrag der ihm nach Absatz 1 dieses Artikels zustehenden Zinsen, kann er vom Schuldner den Ersatz des Schadens fordern. 4. Die Zinsen für die Nutzung fremden Geldes sind bis zum Tag, an dem der Betrag an den Gläubiger gezahlt wird, einzutreiben, wenn nicht durch den Vertrag eine kürzere Frist für die Zinsberechnung bestimmt ist. Artikel 412. Haftung und Naturalerfüllung der Verbindlichkeit 1. Im Falle der nicht gehörigen Erfüllung einer Verbindlichkeit entbinden die Zahlung der Vertragsstrafe und der Ersatz des Schadens den Schuldner nicht von der Erfüllung der Verbindlichkeit in Naturalien, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. 2. Im Falle der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit entbinden der Ersatz des Schadens und die Zahlung der Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung den Schuldner von der Erfüllung der Verbindlichkeit in Naturalien, wenn nichts anders durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. 3. Verweigert der Gläubiger die Annahme der Erfüllung, weil sie infolge des Verzuges für ihn nicht mehr von Interesse ist (Artikel 421 Absatz 2), entbindet die Zahlung der als Abstandsentgelt ausbedungenen Vertragsstrafe (Artikel 425) den Schuldner von der Erfüllung der Verbindlichkeit in Naturalien. Artikel 413. Erfüllung der Verbindlichkeit auf Kosten des Schuldners (Ersatzvornahme) Erfüllt der Schuldner nicht seine Pflicht, ein Vermögen herzustellen und dem Gläubiger zum Eigentum oder zur Nutzung zu übergeben oder für diesen eine Arbeit auszuführen oder eine Dienstleistung zu erbringen, ist der Gläubiger berechtigt, innerhalb einer angemessenen Frist und für einen angemessenen Preis einen Dritten mit der Leistung zu beauftragen oder sie mit eigenen Kräften zu bewirken und vom Schuldner den
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Ersatz der angefallenen notwendigen Aufwendungen und weiteren Schadens zu fordern, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, dem Vertrag oder dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. Artikel 414. Folgen der Nichterfüllung der Verpflichtung zur Übergabe einer Stücksache 1. Wird die Verpflichtung, eine Stücksache dem Gläubiger zum Eigentum oder zur entgeltlichen Nutzung zu übergeben, nicht erfüllt, hat der Gläubiger Anspruch auf Herausgabe der Sache zu den vertraglich vorgesehenen Bedingungen. Dieser Anspruch entfällt, wenn die Sache bereits einem Dritten zum Eigentum übergeben ist. Ist die Sache noch nicht übergeben, gebührt der Vorrang demjenigen Gläubiger, für den die Verbindlichkeit früher begründet wurde, und wenn dies nicht feststellbar ist, demjenigen, der früher Klage erhoben hat. 2. Anstelle der Herausgabe des Vermögens, das Gegenstand der Verbindlichkeit ist, kann der Gläubiger Schadensersatz fordern. Artikel 415. Subsidiäre Haftung 1. Bevor der Gläubiger die Forderung gegen denjenigen gelten machen kann, der nach dem Gesetz, sonstigen Rechtsvorschriften oder den Bedingungen des Schuldverhältnisses neben dem Hauptschuldner haftet (subsidiäre Haftung), muss er die Forderung gegen den Hauptschuldner geltend machen. 2. Hat der Hauptschuldner die Befriedigung der Gläubigerforderung verweigert oder hat der Gläubiger von ihm nicht innerhalb einer angemessenen Frist Antwort auf seine Forderung bekommen, so kann er seine Forderung gegen den subsidiär Haftenden geltend machen. 3. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, die Befriedigung seiner Forderung gegen den Hauptschuldner vom subsidiär Haftenden zu verlangen, wenn diese Forderung durch Aufrechnung gegen eine Regressforderung gegen den Hauptschuldner befriedigt werden kann. 3. Wer subsidiär haftet, muss, bevor er die gegen ihn geltend gemachte Forderung des Gläubigers befriedigt, dies dem Hauptschuldner ankündi-
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gen und, wenn gegen ihn Klage erhoben wurde, den Hauptschuldner zur Beteiligung am Verfahren hinzuziehen. Andernfalls kann der Hauptschuldner der Regressforderung des subsidiär Haftenden alle Einreden entgegenhalten, die er gegen die Forderungen des Gläubigers hatte. Artikel 416. Begrenzung der Höhe der Haftung für Verbindlichkeiten 1. Für einzelne Arten von Schuldverhältnissen und für Schuldverhältnisse, die mit einer bestimmten Art von Tätigkeit zusammenhängen, kann der Anspruch auf vollständigen Schadensersatz gesetzlich begrenzt werden (begrenzte Haftung). 2. Die Haftung des Schuldners begrenzende Vereinbarungen in hingenommenen Verträgen oder in anderen Verträgen, an denen als Gläubiger ein Verbraucher beteiligt ist, sind nichtig, wenn der Haftungsumfang für die betreffende Art von Schuldverhältnissen oder für die betreffende Verletzung gesetzlich bestimmt ist oder wenn die Vereinbarung vor Eintritt der Umstände geschlossen wurde, die die Haftung wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der Verbindlichkeit zur Folge haben. Artikel 417. Gründe der Verantwortlichkeit für die Verletzung von Verbindlichkeiten 1. Der Schuldner, der eine Verbindlichkeit nicht und (oder) nicht gehörig erfüllt, hat dies im Fall seines Verschuldens zu verantworten, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag vorgesehen ist. Der Schuldner ist frei von Schuld, wenn bewiesen wird, dass er zur gehörigen Erfüllung der Verbindlichkeit alle von ihm abhängigen Mittel ergriffen hat. 2. Fehlendes Verschulden ist von demjenigen zu beweisen, der die Verbindlichkeit verletzt hat. 3. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist, hat derjenige, der bei Ausübung unternehmerischer Tätigkeit eine Verbindlichkeit nicht oder nicht gehörig erfüllt, dies zu verantworten, wenn er nicht beweist, dass die gehörige Erfüllung infolge höherer Gewalt, das heißt außerordentlicher und unter den gegebenen Bedingungen unabwendbarer Umstände, unmöglich war. Nicht zu diesen Umständen zäh-
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len insbesondere Pflichtverletzungen auf Seiten der Kontrahenten des Schuldners, das Fehlen von für die Erfüllung notwendigen Waren auf dem Markt und Geldmangel beim Schuldner. 4. Eine vorher geschlossene Vereinbarung über den Ausschluss oder die Beschränkung der Verantwortlichkeit für die vorsätzliche Verletzung einer Verbindlichkeit ist nichtig. Artikel 418. Haftung des Schuldners für Handlungen seiner Mitarbeiter Die Handlungen der Mitarbeiter des Schuldners zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit gelten als Handlungen des Schuldners. Der Schuldner haftet wegen dieser Handlungen, wenn sie zur Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung der Verbindlichkeit geführt haben. Artikel 419. Haftung des Schuldners für Handlungen Dritter Der Schuldner haftet wegen der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung der Verbindlichkeit durch Dritte, denen die Leistung oblag, wenn nicht gesetzlich bestimmt ist, dass der unmittelbar die Erfüllung bewirkende Dritte haftet. Artikel 420. Folgen der von beiden Parteien verschuldeten Verletzung der Verbindlichkeit 1. Haben beide Parteien die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung der Verbindlichkeit verschuldet, setzt das Gericht die Höhe der Haftung des Schuldners entsprechend herab. Das Gericht kann die Haftung des Schuldners ebenfalls herabsetzen, wenn der Gläubiger vorsätzlich oder fahrlässig zur Vergrößerung des durch die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung entstandenen Schadens beigetragen oder nicht in angemessener Weise für seine Begrenzung gesorgt hat. 2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels sind entsprechend auch dann anzuwenden, wenn der Schuldner aufgrund Gesetzes oder Vertrags die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung einer Verbindlichkeit unabhängig von seinem Verschulden zu verantworten hat.
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Artikel 421. Schuldnerverzug 1. Ist der Schuldner mit der Erfüllung im Verzug, haftet er dem Gläubiger für den Schaden, der durch den Verzug entstanden ist, sowie für die während der Dauer des Verzuges zufällig eingetretene Unmöglichkeit der Erfüllung. 2. Ist die Erfüllung infolge des Schuldnerverzuges für den Gläubiger nicht mehr von Interesse, kann er die Annahme der Erfüllung verweigern und Schadensersatz fordern. 3. Der Schuldner ist nicht im Verzug, solange die Verbindlichkeit infolge des Gläubigerverzuges nicht erfüllt werden kann. Artikel 422. Gläubigerverzug 1. Der Gläubiger ist im Verzug, wenn er die Annahme der vom Schuldner angebotenen gehörigen Erfüllung verweigert oder die durch das Gesetz, andere Rechtsakte oder den Vertrag bestimmten oder sich aus den Handelsbräuchen oder der Art des Schuldverhältnisses ergebenden Handlungen nicht ausgeführt hat, bis zu deren Vornahme der Schuldner seine Verbindlichkeit hätte nicht erfüllen können. Der Gläubiger ist auch in den durch Artikel 424 Absätze 2 und 3 dieses Gesetzbuchs geregelten Fällen im Verzug. 2. Infolge des Gläubigerverzuges erlangt der Schuldner einen Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens, wenn der Gläubiger nicht beweist, dass der Verzug wegen Umstände eingetreten ist, die weder er selbst zu verantworten hat noch diejenigen, die die Erfüllung nach dem Gesetz, sonstigen Rechtsaktenoder im Auftrag des Gläubigers anzunehmen hatten. 3. Bei einer Geldverbindlichkeit ist der Schuldner für die Dauer des Gläubigerverzuges nicht zur Zahlung von Zinsen verpflichtet.
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KAPITEL 27. ERLÖSCHEN DER SCHULDVERHÄLTNISSE



Artikel 423. Gründe für das Erlöschen von Schuldverhältnissen 1. Ein Schuldverhältnis erlischt gänzlich oder zum Teil aus den Gründen, die durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag vorgesehen sind. 2. Das Erlöschen des Schuldverhältnisses auf Verlagen einer der Parteien ist nur in den gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Fällen zulässig. Artikel 424. Erlöschen des Schuldverhältnisses durch Erfüllung 1. Das Schuldverhältnis erlischt durch die in gehöriger Weise bewirkte Erfüllung 2. Der Gläubiger ist bei der Annahme der Erfüllung verpflichtet, dem Schuldner auf dessen Verlangen eine Quittung über den Empfang der Leistung im Ganzen oder in dem betreffenden Teil auszustellen. Hatte der Schuldner dem Gläubiger zur Beurkunden der Verbindlichkeit einen Schuldschein ausgestellt, muss der Gläubiger den Schein bei Annahme der Erfüllung zurückgeben oder die Unmöglichkeit der Rückgabe auf der von ihm auszustellenden Quittung vermerken. Anstelle der Quittung kann ein Vermerk auf dem Schuldschein, der zurückgegeben wird, erteilt werden. Ist der Schuldner im Besitz des Schuldscheins, bestätigt dies das Erlöschen der Verbindlichkeit, solange nichts anderes bewiesen ist. 3. Weigert sich der Gläubiger, die Quittung auszustellen, den Schuldschein zurückzugeben oder auf der Quittung die Unmöglichkeit seiner Rückgabe zu vermerken, ist der Schuldner zur Aussetzung der Erfüllung berechtigt. In diesen Fällen ist der Gläubiger im Verzug. Artikel 425. Abstandsentgelt Nach Vereinbarung der Parteien kann das Schuldverhältnis erlöschen, indem anstelle der Erfüllung ein Abstandsentgelt geleistet wird (durch
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Zahlung von Geld, Übertragung vom Vermögen u. ä.). Die Höhe sowie die Fristen und Modalitäten der Abstandsleistung bestimmen die Parteien. Artikel 426. Erlöschen der Verbindlichkeit durch Aufrechnung Eine Verbindlichkeit erlischt gänzlich oder zum Teil durch Aufrechnung gegen eine gleichartige Forderung, deren Fälligkeit eingetreten oder nicht bestimmt ist oder auf Abruf eintreten soll. Für die Aufrechnung genügt die Erklärung einer Partei. Artikel 427. Fälle der Unzulässigkeit der Aufrechnung Die Aufrechnung von Forderungen ist unzulässig: 1) wenn die andere Partei die Verjährung der Forderung geltend macht und die Verjährungsfrist abgelaufen ist; 2) bei Forderungen auf Ersatz eines Schadens an Leben oder Gesundheit; 3) bei Forderungen auf Unterhaltszahlungen. Die Aufrechnung von Forderungen ist auch in anderen gesetzlich oder vertraglich geregelten Fällen unzulässig. Artikel 428. Aufrechnung bei Forderungsabtretung 1. Bei der Abtretung einer Forderung kann der Schuldner die Forderung des neuen Gläubigers mit seiner Gegenforderung gegen den bisherigen Gläubiger aufrechnen. 2. Die Aufrechnung erfolgt, wenn die Forderung durch einen Grund entstanden war, der bestand, als dem Schuldner die Forderungsabtretung mitgeteilt wurde und ihre Fälligkeit vor Zugang der Mitteilung eingetreten oder nicht bestimmt ist oder auf Abruf eintreten soll. Artikel 429. Erlöschen durch Vereinigung von Schuldner und Gläubiger in einer Person Das Schuldverhältnis erlischt, wenn ein und dieselbe Person Schuldner und Gläubiger ist.
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Artikel 430. Erlöschen der Verbindlichkeit durch Novation 1. Ein Schuldverhältnis erlischt, wenn die Parteien vereinbaren, ihr bisheriges Schuldverhältnis durch ein anderes Schuldverhältnis zwischen denselben Personen, das einen anderen Gegenstand oder eine andere Art der Erfüllung zum Inhalt hat, zu ersetzen (Novation). 2. Eine Novation ist nicht zulässig, wenn der Ersatz eines Schadens an Leben oder Gesundheit oder Unterhaltszahlungen geschuldet werden. 3. Durch die Novation erlöschen die mit der ursprünglichen Verbindlichkeit zusammenhängenden Nebenverbindlichkeiten, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Artikel 431. Schulderlass Ein Schuldverhältnis erlischt, indem der Gläubiger den Schuldner von seinen Verpflichtungen entbindet (ihm die Schuld erlässt), wenn dadurch nicht die Rechte anderer bezüglich des Vermögens des Gläubigers verletzt werden. Artikel 432. Erlöschen der Verbindlichkeit durch Unmöglichkeit der Erfüllung 1. Ein Schuldverhältnis erlischt durch die Unmöglichkeit der Erfüllung, wenn sie durch Umstände hervorgerufen wurde, die keine der Parteien zu verantworten hat. In diesem Fall kann der Gläubiger nicht vom Schuldner die Erfüllung der Verbindlichkeit fordern. 2. Ist die Erfüllung der Verbindlichkeit durch den Schuldner infolge schuldhafter Handlungen des Gläubigers unmöglich geworden, kann dieser nicht zurückfordern, was von ihm aufgrund des Schuldverhältnisses geleistet wurde. Artikel 433. Erlöschen aufgrund des Aktes eines staatlichen Organs oder eines Organs der örtlichen Selbstverwaltung 1. Wird die Erfüllung einer Verbindlichkeit infolge des von einem staatlichen Organ oder einem Organ der örtlichen Selbstverwaltung ergangenen Aktes gänzlich oder zum Teil unmöglich, erlischt das Schuldverhältnis gänzlich oder in dem betreffenden Teil. Ist den Parteien dadurch
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Schaden entstanden, haben sie Anspruch auf Ersatz gemäß den Artikeln 15 und 18 dieses Gesetzbuchs. 2. Ist die Ungültigkeit des Aktes eines staatlichen Organs oder eines Organs der örtlichen Selbstverwaltung, aufgrund dessen das Schuldverhältnis erloschen war, in dem dafür vorgesehenen Verfahren festgestellt worden, lebt das Schuldverhältnis wieder auf, wenn sich nichts anderes aus der Vereinbarung der Parteien oder dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt und der Gläubiger nicht das Interesse an der Erfüllung verloren hat. Artikel 434. Erlöschen der Verbindlichkeit durch Tod des Bürgers 1. Ein Schuldverhältnis erlischt mit dem Tod des Schuldners, wenn die Erfüllung nicht ohne persönliche Teilnahme des Schuldners bewirkt werden kann oder das Schuldverhältnis auf andere Weise untrennbar an die Person des Schuldners gebunden ist. 2. Ein Schuldverhältnis erlischt mit dem Tod das Gläubigers, wenn die Erfüllung für den Gläubiger persönlich vorgesehen ist oder das Schuldverhältnis auf andere Weise untrennbar an die Person des Gläubigers gebunden ist. Artikel 435. Erlöschen der Verbindlichkeit durch Liquidation der juristischen Person Ein Schuldverhältnis erlischt mit der Liquidation der juristischen Person (Schuldner oder Gläubiger).
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ABSCHNITT 7 VERBINDLICHKEITEN AUS VERTRÄGEN UNTERABSCHNITT 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DEN VERTRAG KAPITEL 28. BEGRIFF UND INHALT DES VERTRAGS



Artikel 436. Begriff des Vertrags 1. Als Vertrag gilt die Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Personen zur Begründung, Veränderung oder Aufhebung bürgerlicher Rechte und Pflichten. 2. Auf Verträge sind die in Kapitel 18 dieses Gesetzbuchs getroffenen Regelungen für zwei- und mehrseitige Rechtsgeschäfte anzuwenden. 3. Auf vertraglich begründete Schuldverhältnisse sind die allgemeinen Bestimmungen über Schuldverhältnisse anzuwenden, wenn nichts anderes in diesem Kapitel oder durch in diesem Gesetzbuch enthaltene Bestimmungen zu den einzelnen Vertragstypen geregelt ist. 4. Auf Verträge zwischen mehr als zwei Parteien sind die allgemeinen Bestimmungen über den Vertrag anzuwenden, wenn dies nicht dem mehrseitigen Charakter solcher Verträge widerspricht. Artikel 437. Vertragsfreiheit 1. Bürger und juristische Personen sind frei im Abschließen von Verträgen. Nicht zulässig ist der Zwang zum Abschluss von Verträgen, außer in Fällen, in denen die Pflicht zum Vertragsabschluss durch dieses Gesetzbuch, ein Gesetz oder eine freiwillig eingegangene Verbindlichkeit bestimmt ist.
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2. Die Parteien können sowohl durch ein Gesetz oder andere Rechtsakte vorgesehene als auch durch diese nicht vorgesehene Verträge schließen. 3. Die Parteien können einen Vertrag schließen, der Elemente verschiedener durch Gesetz oder andere Rechtsakte vorgesehener Verträge enthält (gemischter Vertrag). Auf das Verhältnis der Parteien eines gemischten Vertrags sind in den entsprechenden Teilen die Bestimmungen über die Verträge anzuwenden, deren Elemente in dem gemischten Vertrag enthalten sind, wenn sich nichts anderes aus der Vereinbarung der Parteien oder dem Wesen des gemischten Vertrags ergibt. 4. Die Vertragsbedingungen werden von den Parteien nach ihrem Belieben vereinbart, außer in Fällen, in denen der Inhalt der betreffenden Bedingung durch ein Gesetz oder andere Rechtsakte vorgeschrieben ist (Artikel 438). 5. Ist ein Vertragsbedingung durch eine Vorschrift bestimmt, die anzuwenden ist, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben (dispositive Norm), können die Parteien deren Anwendung abbedingen oder eine von der Vorschrift abweichende Bedingung vereinbaren. Mangels einer solchen Vereinbarung wird die Vertragsbedingung durch die dispositive Norm bestimmt. 5. Ist eine Vertragsbedingung nicht von den Parteien vereinbart oder durch eine dispositive Norm bestimmt, wird die betreffende Bedingung durch die auf das Verhältnis der Parteien anwendbaren Handelsbräuche bestimmt. Artikel 438. Vertrag und Gesetz 1. Ein Vertrag muss den für die Parteien zwingenden Vorschriften entsprechen, die durch ein Gesetz oder andere Rechtsakte bestimmt sind (imperative Normen), die zur Zeit des Vertragsabschlusses gelten. 2. Ist nach Vertragsabschluss ein Gesetz erlassen worden, das für die Parteien andere zwingende Vorschriften enthält, als die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültig gewesenen, bleiben die Bedingungen des geschlossenen Vertrags in Kraft, wenn nicht durch das Gesetz bestimmt
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ist, dass sich seine Geltung auf früher begründete Vertragsverhältnisse erstreckt. Artikel 439. Entgeltlicher und unentgeltlicher Vertrag 1. Ein Vertrag ist entgeltlich, wenn einer Partei eine Bezahlung oder eine sonstige Gegenleistung für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zusteht. 2. Unentgeltlich ist ein Vertrag, wenn die eine Partei sich verpflichtet, der anderen Partei etwas zu leisten, ohne von dieser eine Bezahlung oder eine sonstige Gegenleistung zu erhalten. 3. Die Entgeltlichkeit des Vertrags wird vermutet, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, anderen Rechtsakten oder dem Inhalt oder dem Wesen des Vertrags ergibt. Artikel 440. Vertragspreis 1. Für die Erfüllung des Vertrags ist der von den Parteien vereinbarten Preis zu zahlen. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen sind die Preise (Tarife, Taxen, Sätze u. ä. ) anzuwenden, die von den dazu ermächtigten staatlichen Organen festgelegt oder reguliert werden. 2. Nach Vertragsabschluss ist die Änderung des Preises in den Fällen und zu den Bedingungen zulässig, die vertraglich oder gesetzlich geregelt sind. 3. Ist in einem entgeltlichen Vertrag kein Preis bestimmt und ist dieser auch nicht aufgrund der Vertragsbedingungen bestimmbar, ist für die Vertragserfüllung ein Preis zu zahlen, der unter vergleichbaren Umständen gewöhnlich für gleiche Waren, Arbeiten oder Dienstleistungen verlangt wird. Artikel 441. Geltung des Vertrags 1. Mit dem Abschluss tritt der Vertrag in Kraft und wird für die Parteien verbindlich. 2. Die Parteien können bestimmen, dass die Bedingungen des von ihnen geschlossenen Vertrags auch auf das vor Vertragsabschluss begründete Verhältnis zwischen ihnen anzuwenden sind.
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3. Durch Gesetz oder Vertrag kann geregelt sein, dass die Verbindlichkeiten der Parteien aus dem Vertrag mit dem Ende der Geltungsdauer des Vertrags erlöschen. Mangels einer solchen Abrede gilt der Vertrag, bis die Parteien die Erfüllung der darin vorgesehenen Verbindlichkeiten beendet haben. 4. Das Ende der Geltungsdauer eines Vertrags entbindet die Parteien nicht von der Verantwortlichkeit für seine Verletzung. Artikel 442. Öffentlicher Vertrag 1. Als öffentlich gilt der von einer kommerziellen Organisation geschlossene Vertrag über den Verkauf von Waren, die Ausführung von Arbeiten oder die Erbringung von Dienstleistungen, wozu sich diese Organisation nach dem Charakter ihrer Tätigkeit gegenüber jedem zu verpflichten hat, der sich an sie wendet (Einzelhandel, Beförderung durch öffentliche Verkehrsmittel, Kommunikationsdienste, Energieversorgung, medizinische Betreuung, Hotelleistungen u. ä. ). 2. Die kommerzielle Organisation ist nicht berechtigt, jemandem beim Abschluss eines öffentlichen Vertrags den Vorzug vor anderen zu gewähren. 3. Die Preise für Waren, Arbeiten und Dienstleistungen sowie andere Bedingungen des öffentlichen Vertrags sind für alle Verbraucher einheitlich zu bestimmen. 4. Die kommerzielle Organisation darf den Abschluss eines öffentlichen Vertrags nicht verweigern, sofern sie imstande ist, dem Verbraucher die betreffenden Waren zu verschaffen oder für ihn die betreffenden Dienstleistungen und Arbeiten auszuführen. Wird der Abschluss eines öffentlichen Vertrags von der kommerziellen Organisation ungerechtfertigt verweigert, sind die Bestimmungen des Artikels 461 dieses Gesetzbuchs anzuwenden. 5. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen können die Regierung und die Regelungskommission der Republik Armenien für öffentliche Dienstleistungen Vorschriften erlassen, die für die Parteien beim Abschluss und
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bei der Erfüllung öffentlicher Verträge zwingend sind (Typenverträge u. ä.). 5. Bedingungen eines öffentlichen Vertrags, die nicht den in Absatz 3 und Absatz 5 dieses Artikels geregelten Anforderungen entsprechen, sind nichtig. Artikel 443. Musterbedingungen für Verträge 1. In einem Vertrag kann vorgesehen sein, dass einige seiner Bedingungen durch Musterbedingungen, die für Verträge der jeweiligen Art ausgearbeitet und in die Presse veröffentlicht sind, bestimmt werden. 2. Enthält ein Vertrag keinen Verweis auf Musterbedingungen, sind die Musterbedingungen auf das Verhältnis der Parteien als Handelsbräuche anzuwenden, wenn sie den in Artikel 7 und Artikel 437 Absatz 6 dieses Gesetzbuchs bestimmten Anforderungen entsprechen. 3. Musterbedingungen können in Form eines Mustervertrags oder eines anderen Schriftstücks, das diese Bedingungen zum Inhalt hat, niedergelegt sein. Artikel 444. Hingenommener Vertrag 1. Als hingenommener Vertrag gilt ein Vertrag, dessen Bedingungen von einer Partei in Formularen oder anderen Standardformen bestimmt sind und von der anderen Partei nicht anders angenommen werden können als durch Hinnahme des angebotenen Vertrags im Ganzen. 2. Die den Vertrag hinnehmende Partei kann die Aufhebung oder Änderung des hingenommenen Vertrags fordern, wenn der Vertrag, obgleich er nicht dem Gesetz oder anderen Rechtsakten widerspricht, der Partei Rechte vorenthält, die durch Verträge dieser Art gewöhnlich gewährt werden, die Verantwortlichkeit der anderen Partei für Pflichtverletzungen ausschließt oder beschränkt oder andere offenbar schwere Bedingungen für die hinnehmende Partei enthält, die sie in Anbetracht ihrer wohlverstandenen Interessen nicht angenommen hätte, wenn es ihr möglich gewesen wäre, die Vertragsbedingungen mitzugestalten. 3. Der Forderung der den Vertrag hinnehmenden Partei auf Aufhebung oder Änderung des Vertrags aus den in Absatz 2 dieses Artikels
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bezeichneten Gründen ist nicht stattzugeben, wenn die Partei, die dies verlangt, den Vertrag im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer unternehmerischen Tätigkeit hingenommen hat und wusste oder wissen musste, zu welchen Bedingungen sie den Vertrag schließt. Artikel 445. Vorvertrag 1. Ein Vorvertrag verpflichtet die Parteien zum späteren Abschluss eines Vertrags über die Übergabe vom Vermögen, die Ausführung von Arbeiten oder die Erbringung von Dienstleistungen (Hauptvertrag) zu den im Vorvertrag geregelten Bedingungen. 2. Ein Vorvertrag ist in der für den Hauptvertrag erforderlichen Form abzuschließen, und, wenn für den Hauptvertrag keine Form bestimmt ist, in schriftlicher Form. Die Nichteinhaltung der Formvorschriften für den Vorvertrag hat seine Nichtigkeit zur Folge. 3. Ein Vorvertrag muss Bedingungen enthalten, die es ermöglichen, den Gegenstand sowie weitere wesentliche Bedingungen des Hauptvertrags zu bestimmen. 4. Im Vorvertrag wird die Frist bestimmt, innerhalb deren sich die Parteien zum Abschluss des Hauptvertrags verpflichten. Ist eine solche Frist im Vorvertrag nicht bestimmt, ist der Hauptvertrag innerhalb einer Jahres nach Abschluss des Vorvertrags zu schließen. 5. Verweigert eine der Parteien des Vorvertrags den Abschluss des Hauptvertrags, sind die Bestimmungen des Artikels 461 dieses Gesetzbuchs anzuwenden. 6. Die im Vorvertrag vorgesehenen Verbindlichkeiten erlöschen, wenn bis zum Ablauf der für den Abschluss des Hauptvertrags bestimmten Frist dieser nicht geschlossen ist oder keine Partei der anderen den Abschluss dieses Vertrags vorgeschlagen hat. 7. Die Vereinbarung über Absichten (Absichtserklärung u. ä.) hat, wenn darin der Wille der Parteien, ihr die Kraft eines Vorvertrags zu verleihen, nicht ausdrücklich formuliert ist, zeitigt keine zivilrechtlichen Folgen.
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Artikel 446. Vertrag zugunsten Dritter 1. Ein Vertrag zugunsten Dritter ist ein Vertrag, in dem die Parteien vereinbart haben, dass der Schuldner die Erfüllung nicht dem Gläubiger, sondern einem in Vertrag benannten oder nicht benannten Dritten zu erbringen hat, der berechtigt ist, für sich vom Schuldner die Erfüllung der Verbindlichkeit zu fordern. 2. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder Vertrag vorgesehen ist, können die Parteien den von ihnen geschlossenen Vertrag nicht mehr ohne Zustimmung des Dritten aufheben oder ändern, sobald der Dritte gegenüber dem Schuldner die Absicht erklärt hat, seine Rechte aus dem Vertrag wahrzunehmen. 3. Der Schuldner kann den Forderungen des Dritten alle Einreden entgegenhalten, die er dem Gläubiger entgegenhalten könnte. 4. Hat der Dritte auf das ihm durch den Vertrag gewährte Recht verzichtet, kann der Gläubiger dieses Recht wahrnehmen, wenn dies nicht dem Gesetz, anderen Rechtsakten oder dem Vertrag widerspricht. Artikel 447. Auslegung des Vertrags 1. Bei der Auslegung der Bedingungen eines Vertrags hat das Gericht von der buchstäblichen Bedeutung der in ihm enthaltenen Wörter und Formulierungen auszugehen. Bei Unklarheit über die buchstäbliche Bedeutung einer Vertragsbedingung wird ihr Sinn aus ihrem Zusammenhang mit anderen Bedingungen und dem Sinn des Vertrags als Ganzem ermittelt. 2. Ist die Bestimmung des Vertragsinhaltes nach der im ersten Absatz enthaltenen Regel nicht möglich, ist der tatsächliche gemeinsame Wille der Parteien unter Berücksichtigung des Vertragszwecks zu ermitteln. Dabei werden alle entsprechenden Umstände in Betracht gezogen, einschließlich der Verhandlungen und des Schriftwechsels, die dem Vertrag vorausgingen, der zwischen den Parteien üblichen Gepflogenheiten, der Handelsbräuche und des späteren Verhaltens der Parteien.
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KAPITEL 29. VERTRAGSABSCHLUSS



Artikel 448. Grundlegende Bestimmungen zum Vertragsabschluss 1. Ein Vertrag gilt als geschlossen, wenn sich die Parteien in der jeweils erforderlichen Form über alle seine wesentlichen Bedingungen geeinigt haben. Als wesentlich gelten die Bedingungen zum Vertragsgegenstand, Bedingungen, die im Gesetz oder anderen Rechtsakten als wesentlich oder für die jeweilige Art von Verträgen unerlässlich bezeichnet sind, sowie alle Bedingungen, bezüglich deren nach Erklärung einer der Parteien eine Einigung herbeizuführen ist. 2. Ein Vertrag wird geschlossen, indem eine Partei die Offerte (Vertragsangebot) abgibt und die andere Partei deren Akzept (Annahme des Angebotes) erklärt. Artikel 449. Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 1. Der Vertrag gilt mit dem Zugang des Akzepts bei demjenigen, der die Offerte erklärt hat, als geschlossen. 2. Ist für das Zustandekommen eines Vertrags nach dem Gesetz auch die Übergabe des Vermögens erforderlich, gilt der Vertrag mit der Übergabe des betreffenden Vermögens als geschlossen (Artikel 177). 3. Unterliegen die Rechte aus einem Vertrag der staatlichen Registrierung, gilt der Vertrag mit der Registrierung des betreffenden Rechts als geschlossen. Artikel 450. Vertragsform 1. Ein Vertrag kann in einer beliebigen Form, die für die Vornahme von Rechtsgeschäften vorgesehen ist, geschlossen werden, wenn nicht das Gesetz für Verträge der betreffenden Art eine bestimmte Form vorschreibt. 2. Haben sich die Parteien geeinigt, den Vertrag in einer bestimmten Form abzuschließen, gilt er als geschlossen, nachdem sie dem Vertrag
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die bedungene Form gegeben haben, selbst wenn diese Form für Verträge der betreffenden Art nach dem Gesetz nicht erforderlich ist. 3. Ein schriftlicher Vertrag kann durch Abfassung eines von den Parteien unterzeichneten Schriftstücks geschlossen werden, sowie durch den Austausch von Schriftstücken per Post, Telegraph, Fernschreiben, Telefon, elektronische Verbindung oder über eine sonstige Art der Kommunikation, die es ermöglicht, zweifelsfrei festzustellen, dass das Schriftstück von einer Vertragspartei entsandt ist. 4. Die Schriftform des Vertrags gilt als gewahrt, wenn das schriftliche Vertragsangebot in der in Artikel 454 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs geregelten Weise angenommen wurde. Artikel 451. Offerte 1. Offerte ist ein an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtetes Angebot, das die Absicht des Anbietenden mit Bestimmtheit zum Ausdruck bringt, sich im Falle der Annahme durch den Empfänger als vertraglich gebunden zu betrachten. Eine Offerte muss die wesentlichen Vertragsbedingungen enthalten. 2. Eine Offerte bindet denjenigen, der sie abgibt, vom Zeitpunkt ihres Zugangs beim Empfänger. Ist der Widerruf der Offerte vor der Offerte selbst oder gleichzeitig mit ihr zugegangen, gilt die Offerte als nicht zugegangen. Artikel 452. Unwiderruflichkeit der Offerte Ist die Offerte dem Empfänger zugegangen, darf sie innerhalb der für die Annahme gesetzten Frist nicht widerrufen werden, wenn anderes nicht in der Offerte selbst vorbehalten ist oder sich aus dem Wesen des Angebots oder den Umständen, unter denen es erklärt wurde, ergibt. Artikel 453. Aufforderung zur Abgabe von Offerten. Öffentliche Offerte 1. Werbung oder sonstige an einen unbestimmten Personenkreis gerichtete Angebote gelten als Aufforderung zur Abgabe von Offerten, wenn anders nicht direkt in dem Angebot zum Ausdruck kommt.
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2. Ein Angebot, das alle wesentlichen Vertragsbedingungen enthält und in dem der Wille des Anbietenden zum Ausdruck kommt, mit jedem, der sich meldet, einen Vertrag zu den im Angebot bezeichneten Bedingungen zu schließen, gilt als öffentliche Offerte. Artikel 454. Akzept 1. Akzept ist die Beantwortung der Offerte durch denjenigen, an den sie gerichtet ist, mit deren Annahme. Ein Akzept muss vollständig und vorbehaltlos sein. 2. Schweigen ist kein Akzept, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, den Handelsbräuchen oder den bisherigen Geschäftsbeziehungen der Parteien ergibt. 3. Handlungen, die der Empfänger einer Offerte innerhalb der für ihre Annahme gesetzten Frist zur Erfüllung der in ihr enthaltenen Vertragsbedingungen vornimmt (Verladung von Waren, Ausführung von Arbeiten, Erbringung von Dienstleistungen, Zahlung eines entsprechenden Betrages u. ä. ), gelten als Akzept, wenn nichts anderes durch Gesetz oder andere Rechtsakte geregelt ist oder in der Offerte zum Ausdruck kommt. Artikel 455. Widerruf des Akzepts Ist der Widerruf des Akzepts bei demjenigen, der eine Offerte abgegeben hat, vor dem Akzept oder gleichzeitig mit ihm zugegangen, gilt das Akzept als nicht zugegangen. Artikel 456. Vertragsabschluss auf Grund einer Offerte, die das Akzept befristet Ist in einer Offerte eine Frist für das Akzept bestimmt, gilt der Vertrag als geschlossen, wenn das Akzept demjenigen, der die Offerte abgegeben hat, innerhalb der in ihr bezeichneten Frist zugegangen ist. Artikel 457. Vertragsabschluss auf Grund einer Offerte, die das Akzept nicht befristet 1. Ist in einer schriftlichen Offerte keine Frist für das Akzept bestimmt, gilt der Vertrag als geschlossen, wenn das Akzept demjenigen, der die
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Offerte abgegeben hat, vor Ablauf der durch Gesetz oder andere Rechtsakte bestimmten Frist zugegangen ist, oder, wenn eine solche nicht bestimmt ist, in der dafür notwendigen Zeit. 2. Ist eine Offerte mündlich, ohne Angabe einer Frist für das Akzept erfolgt, gilt der Vertrag als geschlossen, wenn die andere Partei unverzüglich ihre Annahme erklärt hat. Artikel 458.Versptäteter Zugang des Akzepts Ist eine rechtzeitig abgegebene Erklärung des Akzepts verspätet zugegangen, gilt das Akzept nicht als verspätet, wenn die Partei, die die Offerte abgegeben hat, der anderen Partei nicht unverzüglich den verspäteten Zugang des Akzepts mitteilt. Teilt die Partei, die die Offerte abgegeben hat, der anderen Partei unverzüglich die Annahme ihres verspätet zugegangenen Akzepts mit, gilt der Vertrag als geschlossen. Artikel 459. Akzept mit anderen Bedingungen Kein Akzept ist die Antwort, den Vertrag zu anderen Bedingungen als den in der Offerte angebotenen schließen zu wollen. Eine solche Antwort gilt als Akzeptverweigerung und gleichzeitig als neue Offerte. Artikel 460. Ort des Vertragsabschlusses Ist im Vertrag kein Abschlussort bezeichnet, gilt der Vertrag als an dem Ort geschlossen, an dem der Bürger oder die juristische Person, die die Offerte abgegeben haben, ihren Wohnsitz beziehungsweise ihren Sitz haben. Artikel 461. Weigerung der Partei, den Vertrag zu schließen 1. Weigert sich die Partei, die nach Gesetz zum Abschluss des Vertrags verpflichtet, ihn zu schließen, so kann die andere Partei das Gericht mit der Forderung anrufen, zum Vertragsschluss zu zwingen. 2. Die Partei, die sich dem Vertragsabschluss ohne Grund wiedersetzt, ist der anderen Partei zum Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verpflichtet.
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Artikel 462. Vorvertragliche Streitigkeiten Ist zur Beilegung der beim Vertragsabschluss aufgetretenen Streitigkeiten aufgrund des Artikels 461 dieses Gesetzbuchs oder nach Vereinbarung der Parteien ein Gericht angerufen worden, sind die strittigen Vertragsbedingungen entsprechend der gerichtlichen Entscheidung zu bestimmen. Artikel 463. Vertragsabschluss bei Bieterwettbewerb 1. Ein Vertrag kann durch Bieterwettbewerb geschlossen werden, wenn sich nichts anderes aus dem Wesen des Vertrags ergibt. Der Vertrag wird mit dem Gewinner des Bieterwettbewerbs geschlossen. 2. Veranstalter eines Bieterwettbewerbs kann der Eigentümer eines Vermögens, der Inhaber der Rechte, der Anbieter von Arbeiten oder Dienstleistungen sowie eine Person sein, die auf Grund eines Vertrags mir dem Eigentümer oder dem Rechtsinhaber tätig ist und in dessen Namen oder im eigenen Namen handelt. 3. In Fällen, die durch dieses Gesetzbuch oder ein anderes Gesetz bestimmt sind, dürfen Verträge zum Verkauf von Vermögen oder Vermögensrechten nur im Wege des Bieterwettbewerbs geschlossen werden. 4. Bieterwettbewerbe werden in Form von Versteigerungen oder Ausschreibungen durchgeführt. Gewinner auf einer Versteigerung ist derjenige, der den höchsten Preis geboten hat, und bei einer Ausschreibung derjenige, der nach Erachten der zuvor vom Veranstalter eingesetzten Ausschreibungskommission die besten Bedingungen geboten hat. Die Form des Bieterwettbewerbs wird vom Eigentümer des zu verkaufenden Vermögens oder vom Inhaber des zu verwertenden Vermögensrechts bestimmt, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist.
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Artikel 464. Ordnung der Veranstaltung und Durchführung von Bieterwettbewerben 1. Versteigerungen und Ausschreibungen können offen oder geschlossen sein. An einer offenen Versteigerung und Ausschreibung kann sich jeder beteiligen. An einer geschlossenen Versteigerung und Ausschreibung beteiligen sich nur diejenigen, die dazu besonders aufgefordert wurden. 2. Wenn nichts anderes gesetzlich bestimmt ist, hat der Veranstalter einen Bieterwettbewerb spätestens dreißig Tage vor seiner Durchführung anzukündigen. Die Ankündigung muss Angaben zu Zeit, Ort und Form des Bieterwettbewerbs, zu deren Gegenstand und Durchführungsweise enthalten, darunter zu den Teilnahmebedingungen, der Ermittlung des Gewinners und dem Mindestpreis. Ist der Gegenstand eines Bieterwettbewerbs nur das Recht auf Abschluss eines Vertrags, ist in der Ankündigung die dafür gewährte Frist anzugeben. 3. Wenn nichts anders durch das Gesetz oder in der Ankündigung des Bieterwettbewerbs bestimmt ist, kann der Veranstalter eines offenen Bieterwettbewerbs auf dessen Durchführung verzichten, spätestens jedoch drei Tage vor dem angekündigten Termin bei einer Versteigerung und spätestens dreißig Tage vorher bei einer Ausschreibung. Hat der Veranstalter eines offenen Bieterwettbewerbs beim Verzicht auf dessen Durchführung diese Fristen nicht eingehalten, ist er den Bietern zum Ersatz des realen Schadens verpflichtet. Der Veranstalter einer geschlossenen Versteigerung oder Ausschreibung hat den aufgeforderten Bietern den realen Schaden unabhängig davon zu ersetzen, zu welcher Zeit er auf die Durchführung des angekündigten Bieterwettbewerbs verzichtet hat. 4. Die Bieter haben eine Draufgabe in der Höhe, innerhalb der Frist und auf die Weise einzuzahlen, die in der Ankündigung des Bieterwettbewerbs bestimmt sind. Findet der Bieterwettbewerb nicht statt, ist die
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Draufgabe zurückzugeben. Die Draufgabe ist auch den Bietern zurückzugeben, die sich erfolglos an einem Wettbewerb beteiligt haben. Beim Vertragsabschluss mit dem Gewinner eines Bieterwettbewerbs ist der Betrag der eingezahlten Draufgabe auf die Erfüllung der Verbindlichkeit aus dem geschlossenen Vertrag anzurechnen. 5. Der Gewinner des Bieterwettbewerbs und der Veranstalter unterzeichnen am Tag, an dem die Versteigerung oder die Ausschreibung durchgeführt wurde, ein Protokoll über die Ergebnisse des Bieterwettbewerbs, das die Kraft eines Vertrags hat. Widersetzt sich der Gewinner des Bieterwettbewerbs der Unterzeichnung des Protokolls, verliert er die eingezahlte Draufgabe. Widersetzt sich der Veranstalter des Bieterwettbewerbs der Unterzeichnung des Protokolls, hat er dem Gewinner des Bieterwettbewerbs den zweifachen Betrag der Draufgabe zu zahlen und den darüber hinausgehenden Schaden, der durch die Beteiligung am Bieterwettbewerb entstanden ist, zu ersetzen. 6. War der Gegenstand des Bieterwettbewerbs nur das Recht auf Abschluss eines Vertrags, ist dieser Vertrag spätestens zwanzig Tage nach Beendigung des Bieterwettbewerbs und der Niederlegung des Protokolls oder innerhalb einer anderen in der Ankündigung angegebenen Frist von den Parteien zu unterzeichnen. 7. Widersetzt sich eine der Parteien dem Vertragsabschluss, ist die andere Partei berechtigt, beim Gericht den zwangsweisen Vertragsabschluss zu beantragen und den Ersatz des durch die Weigerung entstandenen Schadens geltend zu machen. Artikel 465. Folgen des Verstoßes gegen Bestimmungen zur Durchführung von Bieterwettbewerben 1. Ist bei der Durchführung eines Bieterwettbewerbs gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen worden, kann das Gericht auf Klage des Betroffenen die Ungültigkeit des Wettbewerbs feststellen. 2. Die Feststellung der Ungültigkeit eines Bieterwettbewerbs hat die Unwirksamkeit des mit dem Gewinner des Wettbewerbs geschlossenen Vertrags zur Folge.
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KAPITEL 30. ÄNDERUNG UND AUFLÖSUNG DES VERTRAGS



Artikel 466. Gründe für Änderung und Auflösung des Vertrags 1. Die Änderung und Auflösung eines Vertrags ist auf Vereinbarung der Parteien möglich, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag vorgesehen ist. 2. Auf Verlangen einer der Parteien ist die Änderung oder Auflösung des Vertrags durch gerichtliche Entscheidung nur bei einer wesentlichen Vertragsverletzung durch die andere Partei oder in sonstigen Fällen möglich, die durch Gesetz oder den Vertrag vorgesehen sind. Als wesentlich gilt eine Vertragsverletzung durch eine Partei, die für die andere Partei einen solchen Nachteil zur Folge hat, dass ihr das, worauf sie beim Vertragsabschluss rechnen durfte, in erheblichem Maße entgeht. 3. Verweigert eine Partei einseitig die Vertragserfüllung gänzlich oder zum Teil, gilt der Vertrag entsprechend als aufgelöst oder geändert, wenn nach dem Gesetz oder der Vereinbarung der Parteien eine solche Verweigerung zulässig ist. Artikel 467. Änderung und Auflösung des Vertrags wegen wesentlicher Veränderung der Umstände 1. Die wesentliche Veränderung der Umstände, von denen die Parteien beim Abschluss des Vertrags ausgingen, ist ein Grund für seine Änderung oder Auflösung, wenn nichts anderes vertraglich geregelt ist oder sich aus dem Wesen des Vertrags ergibt. Eine Veränderung der Umstände gilt als wesentlich, wenn die Parteien, hätten sie diese vernünftigerweise voraussehen können, den Vertrag gar nicht oder zu wesentlich anderen Bedingungen geschlossen hätten. 2. Haben sich die Parteien nicht über die Anpassung des Vertrags an die wesentlich veränderten Umstände oder seine Auflösung geeinigt, kann der Vertrag auf Antrag der betroffenen Partei vom Gericht aufgehoben
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oder aus den in Absatz 4 dieses Artikels bestimmten Gründen geändert werden, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig gegeben sind: 1) Zur Zeit des Vertragsabschlusses, gingen die Parteien davon aus, dass eine solche Veränderung der Umstände nicht eintreten wird; 2) die Veränderung der Umstände erfolgte aus Gründen, die nach ihrem Eintritt von der betroffenen Partei unter Anwendung der ihr nach der Art des Vertrags und der Verkehrssitte gebotenen Sorgfalt und Umsicht nicht überwunden werden können; 3) die Erfüllung des Vertrags würde ohne dessen Anpassung die vertragsgemäße Äquivalenz der Vermögensinteressen der Parteien auf solche Weise beeinträchtigen und die betroffene Partei so stark benachteiligen, dass ihr das, worauf sie beim Vertragsabschluss rechnen durfte, in erheblichem Maße entgehen würde; 4) weder aus den Handelsbräuchen noch aus dem Wesen des Vertrags geht hervor, dass die betroffene Partei das Risiko der Veränderung der Umstände trägt. 3. Bei der Auflösung des Vertrags infolge wesentlich veränderter Umstände hat das Gericht auf Antrag einer jeden Partei über die Folgen der Vertragsauflösung zu entscheiden, wobei von der Notwendigkeit einer gerechten Aufteilung der bei der Erfüllung dieses Vertrags getätigten Aufwendungen zwischen den Parteien auszugehen ist. 4. Die Änderung eines Vertrags wegen wesentlicher Veränderung der Umstände ist durch gerichtliche Entscheidung in Ausnahmenfällen zulässig, wenn die Vertragsauflösung dem Allgemeinwohl widerspräche oder für die Parteien einen Nachteil zur Folge hätte, der die Aufwendungen, die für die Vertragserfüllung zu den vom Gericht geränderten Bedingungen erforderlich sind, beträchtlich übersteigen würde. Artikel 468. Ordnung der Änderung und Auflösung des Vertrags 1. Die Vereinbarung über die Änderung oder Auflösung eines Vertrags ist in derselben Form zu schließen wie der Vertrag, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, dem Vertrag oder den Handelsbrüchen ergibt.
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2. Die Änderung oder Auflösung eines Vertrags kann von der Partei beim Gericht erst geltend gemacht werden, nachdem von der anderen Partei die Ablehnung des Angebots zur Vertragsänderung oder – auflösung zugegangen ist oder wenn innerhalb der im Angebot bezeichneten Annahmefrist oder, mangels einer solchen, innerhalb von dreißig Tagen keine Antwort zugegangen ist. Artikel 469. Folgen der Änderungen und Auflösung des Vertrags 1. Bei der Änderung eines Vertrags bleiben die Verbindlichkeiten der Parteien laut des veränderten Vertrags bestehen. 2. Bei der Auflösung eines Vertrags erlöschen die Verbindlichkeiten der Parteien. 3. Im Fall der Änderung oder Auflösung eines Vertrags ändern sich beziehungsweise erlöschen die Verbindlichkeiten mit dem Abschluss der Vereinbarung über die Vertragsänderung oder – auflösung durch die Parteien, wenn nichts anderes aus der Vereinbarung oder der Art der Vertragsänderung hervorgeht, und im Fall der Änderung oder Auflösung des Vertrags durch das Gericht, wenn die gerichtliche Entscheidung über die Vertragsänderung beziehungsweise – auflösung Rechtskraft erlangt. 4. Die Parteien können das, was sie bis zur Änderung oder Auflösung des Vertrags zur Erfüllung der Verbindlichkeit geleistet haben, nicht zurückfordern, wenn nichts anderes durch das Gesetz bestimmt oder von den Parteien vereinbart ist. 5. War eine wesentliche Vertragsverletzung durch eine der Parteien der Grund für die Änderung oder Auflösung des Vertrags, hat die andere Partei Anspruch auf den Ersatz des durch die Vertragsänderung oder – auflösung entstandenen Schadens.
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UNTERABSCHNITT 2 VERTRÄGE ÜBER VERÄUSSERUNG DES VERMÖGENS



KAPITEL 31. KAUF § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DEN KAUF



Artikel 470. Kaufvertrag 1. Durch den Kaufvertrag verpflichtet sich die eine Partei (der Verkäufer), der anderen Partei (dem Käufer) (ein Vermögen) eine Ware zu übereignen, und der Käufer verpflichtet sich, diese Ware abzunehmen und für sie einen bestimmten Geldbetrag (den Preis) zu zahlen. 2. Auf den Kauf von Wertpapieren und Devisen finden die Bestimmungen dieses Paragrafen Anwendung, sofern nicht durch Gesetz spezielle Regelungen für ihren Kauf getroffen worden sind. 3. In den Fällen, die durch dieses Gesetzbuch oder ein anderes Gesetz geregelt sind, werden die Besonderheiten des Kaufs und Verkaufs einzelner Arten von Waren durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte bestimmt. 4. Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für den Kauf von Vermögensrechten, sofern sich auf dem Inhalt oder der Art dieser Rechte nichts anderes ergibt. 5. Auf die einzelnen Arten des Kaufvertrages (Einzelhandelskauf, Warenlieferung, Warenlieferung für staatlichen Bedarf, Energieversorgung, Immobilienkauf) finden die Bestimmungen dieses Paragrafen Anwendung, sofern durch die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs, die diese Vertragsarten betreffen, nichts anderes geregelt ist. Artikel 471. Vertragsbedingung bezüglich der Ware 1. Nach dem Kaufvertrag kann beliebiges Vermögen Ware sein, das den Bestimmungen des Artikels 133 dieses Gesetzbuchs entspricht.
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2. Der Kaufvertrag kann sowohl über eine Ware geschlossen werden, die beim Verkäufer zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhanden ist, als auch eine vom Verkäufer erst noch herzustellende oder zu beschaffende Ware, sofern nichts anderes durch Gesetz geregelt ist und sich nichts anderes aus der Art der Ware ergibt. 3. Eine vertragliche Bedingung bezüglich der Ware gilt als vereinbart, wenn aufgrund des Vertrags die Bezeichnung und die Menge der Ware bestimmbar ist. Artikel 472. Übergabepflicht des Verkäufers 1. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die vertraglich vereinbarte Ware zu übergeben. 2. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist, hat der Verkäufer dem Käufer bei der Übergabe der Sache gleichzeitig ihr Zubehör sowie die sie betreffenden Dokumente (technische Beschreibung, Qualitätszertifikat, Gebrauchsanweisung u. Ä.) zu übergeben, die durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag bestimmt sind. Artikel 473. Frist für Erfüllung der Übergabepflicht 1. Die Frist für die Erfüllung der Übergabepflicht durch den Verkäufer wird durch den Kaufvertrag bestimmt, und wenn die Frist aufgrund des Vertrags nicht bestimmbar ist, nach den Regeln des Artikels 352 dieses Gesetzbuchs. 2. Ein Kaufvertrag gilt als mit strenger Terminvereinbarung geschlossen, sofern aus dem Vertrag klar hervorgeht, dass der Käufer das Interesse am Vertrag verliert, wenn die Erfüllungsfrist nicht eigehalten wird. Der Verkäufer darf einen solchen Vertrag vorzeitig oder nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist nur mit Zustimmung des Käufers erfüllen. Artikel 474. Zeitpunkt der Erfüllung der Übergabepflicht 1. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist, gilt die Pflicht des Verkäufers zur Übergabe der Ware als erfüllt:
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1) mit Aushändigung der Ware an den Käufer oder eine von ihm benannte Person, sofern der Verkäufer nach dem Vertrag die Ware zu bringen hat; 2) mit Überlassung der Ware zur Verfügung des Käufers, sofern sie dem Käufer oder einer von ihm benannten Person am Ort, wo sich die Ware befindet, zu übergeben ist. Die Ware gilt als dem Käufer zur Verfügung gestellt, wenn sie zur vertraglich vereinbarten Frist am rechten Ort zur Übergabe bereitsteht und dem Käufer die Bereitstellung der Ware entsprechend den vertraglichen Abreden angezeigt wurde. Eine Ware gilt nicht als zur Übergabe bereit, solange sie nicht durch Markierungen oder anderweitig für die Zwecke des Vertrags kenntlich gemacht worden ist. 2. Ist der Verkäufer nach dem Vertrag nicht zum Bringen der Ware oder zur Übergabe am Ort, wo sie sich befindet, verpflichtet, gilt die Übergabepflicht mit der Abgabe der Ware an einen Beförderer oder eine Zustellungsorganisation zwecks Überbringung an den Käufer als erfüllt, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 475. Übergang des Risikos des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung der Ware an Käufer 1. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist, geht das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung der Ware auf den Käufer über, sobald die Übergabepflicht des Verkäufers nach dem Gesetz oder dem Vertrag als erfüllt gilt. 2. Wird eine Ware verkauft, während sie unterwegs ist, geht das Risiko ihres zufälligen Untergangs oder ihrer zufälligen Beschädigung mit dem Abschluss des Kaufvertrags auf den Käufer über, wenn nichts anderes durch den Vertrag oder Handelsbräuche geregelt ist. 3. Die vertragliche Abrede, nach der das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung einer Ware mit ihrer Übergabe an den ersten Beförderer auf den Käufer übergehen soll, kann auf Antrag des Käufers vom Gericht für unwirksam erklärt werden, wenn der Verkäufer bei Vertragsabschluss wusste oder wissen musste, dass die
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Ware verloren gegangen oder beschädigt ist, und dies dem Käufer nicht mitgeteilt hat. Artikel 476. Pflicht des Verkäufers, von jeglichen Rechten Dritter freie Waren zu übergeben 1. Der Verkäufer muss dem Käufer eine Ware übergeben, die frei von jeglichen Rechten Dritter ist, es sei denn, der Käufer ist mit der Annahme einer durch Rechte Dritter belasteten Ware einverstanden. Erfüllt der Verkäufer diese Pflicht nicht, hat der Käufer Anspruch auf Minderung oder Auflösung des Kaufvertrags, wenn der Verkäufer nicht beweist, dass er die Rechte Dritter an der Ware kannte oder kennen musste. 2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels sind auch in dem Fall entsprechend anzuwenden, wenn zur Zeit der Übergabe der Ware Ansprüche Dritter bezüglich der Ware bestanden, die dem Käufer bekannt waren und deren Rechtmäßigkeit in der Folge ordnungsgemäß festgestellt worden ist. Artikel 477. Haftung des Verkäufers bei Einziehung der Ware vom Käufer 1. Wird die Ware vom Käufer durch Dritte aus Gründen eingezogen, die vor Erfüllung des Kaufvertrags gegeben waren, ist der Verkäufer dem Käufer zum Ersatz des erlittenen Schadens verpflichtet, wenn er nicht beweist, dass der Käufer von diesen Gründen wusste oder wissen musste. 2. Eine Vereinbarung der Parteien, durch die die Haftung des Verkäufers für den Fall eines gegen den Käufer gerichteten Herausgabeverlangens Dritter ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig. Artikel 478. Pflichten des Käufers und des Verkäufers im Fall einer Klage auf Herausgabe 1. Klagt ein Dritter aus einem Grund, der vor Erfüllung des Kaufvertrags entstanden ist, gegen den Käufer auf Herausgabe der Ware, hat der Käufer den Verkäufer zum Verfahren hinzuzuziehen, und der Verkäufer muss auf der Seite des Käufers am Verfahren teilnehmen.
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2. Unterlässt es der Käufer, den Verkäufer am Verfahren zu beteiligen, wird der Verkäufer von seiner Haftung gegenüber dem Käufer frei, wenn er beweist, dass er bei Teilnahme am Verfahren die Herausgabe der Kaufsache an den Dritten hätte verhindern können. 3. Nimmt der Verkäufer trotz Aufforderung des Käufers nicht am Verfahren teil, verliert er das Recht, eine unzulängliche Verfahrensführung durch den Käufer zu beweisen. Artikel 479. Folgen der Nichterfüllung der Übergabepflicht 1. Verweigert der Verkäufer die Übergabe der verkauften Ware an den Käufer, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. 2. Verweigert der Verkäufer die Übergabe einer Speziessache, kann der Käufer die in Artikel 414 dieses Gesetzbuchs geregelten Forderungen geltend machen. Artikel 480. Nichterfüllung der Pflicht zur Übergabe von Zubehör und Dokumenten Unterlässt oder verweigert der Verkäufer die Übergabe von Zubehör oder zu Ware gehörigen Dokumenten, die er dem Käufer nach dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder dem Kaufvertrag zu übergeben hatte, kann ihm der Käufer eine angemessene Frist für die Übergabe setzen. Hat der Käufer das Zubehör oder die zur Ware gehörigen Dokumente innerhalb der gesetzten Frist nicht übergeben, kann der Käufer die Ware zurückweisen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 481. Warenmenge 1. Die Menge der dem Käufer zu übergebenden Ware ist durch den Kaufvertrag in den entsprechenden Maßeinheiten oder nach dem Geldwert zu bestimmen. Die Menge kann auch vereinbart werden, indem durch den Vertrag geregelt wird, wie sie zu bestimmen ist. 2. Ist die Menge der zu übergebenden Ware aufgrund des Vertrags nicht bestimmbar, gilt der Vertrag als nicht geschlossen.
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Artikel 482. Folgen der Verletzung der Mengenabrede 1. Hat der Verkäufer dem Käufer vertragswidrig Ware in geringerer Menge als vereinbart übergeben, kann der Käufer entweder die Übergabe der restlichen Menge fordern oder die übergebene Ware zurückweisen und ihre Bezahlung verweigern bzw., wenn die Ware bezahlt ist, den gezahlten Geldbetrag zurückfordern, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 2. Hat der Verkäufer dem Käufer Ware in größerer Menge als vertraglich vereinbart übergeben, ist der Käufer verpflichtet, dies dem Verkäufer in der durch Artikel 499 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs geregelten Weise mitzuteilen. Verfügt der Verkäufer nicht innerhalb angemessener Zeit nach Erhalt der Mitteilung über den betreffenden Teil der Ware, kann der Käufer die gesamte Ware annehmen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 3. Nimmt der Käufer die überschüssige Ware (Absatz 2 dieses Artikels) an, ist sie zu dem Preis zu bezahlen, der für dieselbe Ware vereinbart war, sofern die Parteien nicht einen anderen Preis vereinbart haben. Artikel 483. Warensortiment 1. Sind nach dem Vertrag die Waren in einem bestimmten Mengenverhältnis nach Art, Modell, Größe, Farbe oder anderen Eigenschafen (Sortiment) zu übergeben, hat der Verkäufer dem Käufer die Ware in dem vereinbarten Sortiment zu übergeben. 2. Ist im Vertrag kein Sortiment bestimmt und ist das Verfahren seiner Bestimmung nicht vertraglich vereinbart, ergibt sich aber aus dem Wesen der Verpflichtung, dass die Waren entsprechend einem Sortiment zu übergeben sind, kann der Verkäufer dem Käufer Waren im Sortiment übergeben, das dessen Forderungen entspricht, die dem Verkäufer bei Vertragsabschluss bekannt waren, oder die Erfüllung verweigern. Artikel 484. Folgen der Verletzung der Sortimentabrede 1. Übergibt der Verkäufer die vertraglich vereinbarten Waren in einem nicht vertragsgemäßen Sortiment, kann der Käufer die Abnahme und die



236



Bezahlung verweigern bzw., wenn die Ware bezahlt ist, den gezahlten Geldbetrag zurückfordern. 2. Hat der Verkäufer dem Käufer neben Waren, deren Sortiment dem Vertrag entspricht, nicht sortimentsgerechte Waren übergeben, kann der Käufer wahlweise: 1) die sortimentsgerechten Waren annehmen und die übrigen Waren zurückweisen; 2) sämtliche übergebenen Waren zurückweisen; 3) den Ersatz der nicht sortimentsgerechten Waren durch Waren in vertragsgemäßem Sortiment fordern; 4) sämtliche übergebenen Waren annehmen. 3. Weist der Käufer die nicht sortimentsgerechten Waren zurück oder verlangt er ihren Ersatz, ist er außerdem berechtigt, die Bezahlung dieser Waren zu verweigern bzw., wenn sie bezahlt sind, den gezahlten Geldbetrag zurückzufordern. 4. Waren, die der vertraglichen Sortimentabrede nicht entsprechen, gelten als angenommen, wenn der Käufer dem Verkäufer die Zurückweisung nicht innerhalb angemessener Zeit nach Erhalt der Ware mitgeteilt hat. 5. Hat der Käufer die nicht sortimentsgerechten Waren nicht zurückgewiesen, ist er verpflichtet, für sie den mit dem Verkäufer vereinbarten Preis zu zahlen. Unterlässt es der Verkäufer, eine Einigung über den Preis innerhalb angemessener Zeit durch geeignete Maßnahmen herbeizuführen, zahlt der Käufer für die Waren den Preis, der zur Zeit des Vertragsabschlusses unter vergleichbaren Umständen gewöhnlich für ähnliche Waren gefordert wird. 6. Die Bestimmungen dieses Artikels finden Anwendung, wenn durch den Kaufvertrag nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 485. Qualität der Ware 1. Der Verkäufer muss dem Käufer Ware von vertragsgemäßer Qualität übergeben.
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2. Fehlen im Kaufvertrag Abreden über die Qualität der Ware, muss der Verkäufer eine Ware übergeben, die zum Gebrauch für den gewöhnlichen Zweck von Waren dieser Art geeignet ist. Hat der Käufer dem Verkäufer bei Vertragsschluss den konkreten Zweck, für den die Ware erworben wird, mitgeteilt, muss der Verkäufer eine Ware übergeben, die zum Gebrauch für diesen Zweck geeignet ist. 3. Wird eine Ware aufgrund eines Musters und (oder) einer Beschreibung verkauft, muss der Verkäufer dem Käufer eine Ware übergeben, die dem Muster und (oder) der Beschreibung entspricht. 4. Sind in der gesetzlich geregelten Weise verbindliche Anforderungen an die Qualität der zu verkaufenden Ware bestimmt, so muss ein unternehmerisch tätiger Verkäufer dem Käufer eine Ware übergeben, die diesen verbindlichen Anforderungen entspricht. Aufgrund der Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer kann eine Ware übergeben werden, die höheren Anforderungen an die Qualität entspricht, als sie in gesetzlich geregelter Weise verbindlich bestimmt sind. Artikel 486. Qualitätsgarantie der Ware 1. Die Ware, die der Verkäufer dem Käufer zu übergeben hat, muss den in Artikel 485 dieses Gesetzbuchs geregelten Anforderungen bei ihrer Übergabe an den Käufer entsprechen, wenn durch Kaufvertrag kein anderer Zeitpunkt für die Beurteilung der Übereinstimmung der Qualität mit diesen Anforderungen bestimmt ist. Die Ware muss für eine angemessene Dauer zum Gebrauch für den gewöhnlichen Zweck von Waren dieser Art geeignet sein. 2. Hat der Verkäufer nach dem Kaufvertrag die Qualität der Ware zu garantieren, muss er dem Käufer eine Ware übergeben, die den in Artikel 485 dieses Gesetzbuchs geregelten Anforderungen für einen bestimmten vertraglich festgelegten Zeitraum (Garantiefrist) entsprechen muss.
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3. Die Garantie für die Qualität der Ware erstreckt sich auf alle ihre Bestandteile (ergänzende Einzelteile), wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist. Artikel 487. Berechnung der Garantiefrist 1. Die Garantiefrist beginnt mit der Übergabe der Ware an der Käufer (Artikel 474) zu laufen, wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist. 2. Kann der Käufer die Ware, für die vertraglich eine Garantiefrist vereinbart ist, aus vom Verkäufer abhängigen Gründen nicht in Gebrauch nehmen, läuft die Garantiefrist nicht, solange der Verkäufer diese Gründe nicht beseitigt hat. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, verlängert sich die Garantiefrist um die Zeit, während der die Ware wegen festgestellter Mängel nicht gebraucht werden konnte, vorausgesetzt, dass dem Verkäufer die Mängel entsprechend den Bestimmungen des Artikels 499 dieses Gesetzbuchs angezeigt wurden. 3. Wenn durch den Kaufvertrag nichts anderes geregelt ist, ist die Garantiefrist für ergänzende Einzelteile von gleicher Dauer wie die Garantiefrist für das Hauptteil und beginnt gleichzeitig mit der Garantiefrist für das Hauptteil zu laufen. 4. Für Waren oder ergänzende Einzelteile, die dem Käufer aufgrund der Garantiehaftung als Ersatz für mangelhafte Waren (ergänzende Einzelteile) (Artikel 492) übergeben werden, gelten Garantiefristen von gleicher Dauer wie für das jeweils Ersetzte, wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist. Artikel 488. Haltbarkeitsdauer der Ware 1. Durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, verbindliche Vorgaben staatlicher Standards oder durch andere verbindliche Regeln kann eine Frist festgelegt werden, nach deren Ablauf eine Ware als nicht mehr zum zweckgemäß Gebrauch geeignet gilt (Haltbarkeitsdauer).
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2. Eine Ware, für die eine Haltbarkeitsdauer festgelegt ist, hat der Verkäufer dem Käufer so rechtzeitig zu übergeben, dass ihr zweckgemäßer Gebrauch vor dem Ende der Haltbarkeitsdauer möglich ist. Artikel 489. Berechnung der Haltbarkeitsdauer Die Haltbarkeitsdauer einer Ware wird durch einen Zeitraum bestimmt, der am Tag ihrer Herstellung beginnt und für dessen Dauer die Ware zum Gebrauch geeignet ist, oder durch ein Datum, bis zu dem die Ware zum Gebrauch geeignet ist. Artikel 490. Qualitätsprüfung der Ware 1. Die Überprüfung der Qualität einer Ware kann durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, verbindliche Vorgaben staatlicher Standards oder den Kaufvertrag geregelt werden. Ist das Verfahren der Qualitätsprüfung durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder verbindliche Vorgaben staatlicher Standards geregelt, muss die vertragliche Regelung der Qualitätsprüfung diesen Anforderungen entsprechen. 2. Fehlen Regelungen für das Verfahren der Qualitätsprüfung im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels, ist die Qualität entsprechend den Handelsbräuchen zu prüfen oder nach anderen Prüfungsverfahren, die für gewöhnlich bei der jeweils durch den Kaufvertrag zu übergebenden Ware zur Anwendung kommen. 3. Ist der Verkäufer nach dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, verbindlichen Vorgaben staatlicher Standards oder dem Kaufvertrag verpflichtet, die Qualität der geschuldeten Ware zu prüfen (durch Probelauf, Analyse, Untersuchung u.Ä.), muss er dem Käufer den Nachweis für die Durchführung der Prüfung erbringen. 4. Wird eine Qualitätsprüfung sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer vorgenommen, müssen des Verfahren sowie die sonstigen Bedingungen gleich sein.
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Artikel 491. Folgen der Übergabe der Ware mit Qualitätsmängeln 1. Ist dem Käufer ohne einen Mängelvorbehalt des Verkäufers eine mangelhafte Ware übergeben worden, kann er vom Verkäufer wahlweise fordern: 1) eine entsprechende Minderung des Kaufpreises; 2) die unentgeltliche Beseitigung der Mängel in angemessener Zeit; 3) den Ersatz der eigenen Aufwendungen für die Beseitigung der Mängel. 2. Bei einem wesentlichen Verstoß gegen die Qualitätsanforderungen (nicht behebbare Mängel, Mängel, die nicht ohne unverhältnismäßigen Kosten- oder Zeitaufwand beseitigt werden können oder nach ihrer Beseitigung mehrmalig oder von neuem auftreten, und andere ähnliche Mängel) kann der Käufer vom Verkäufer wahlweise: 1) vom Kaufvertrag zurücktreten und den für die Ware gezahlten Geldbetrag zurückfordern; 2) Ersatz der mangelhaften Ware durch eine vertragsgemäße Ware fordern. 3. Der Käufer hat die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Ersatz der Ware, wenn sich nicht anderes aus der Art Ware oder dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. 4. Im Fall von Qualitätsmängeln einer Ware, die Bestandteil eines Satzes (Artikel 495) ist, kann der Käufer die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Ansprüche bezüglich dieses Bestandteils geltend machen. 5. Die Bestimmungen dieses Artikels finden Anwendung, soweit nichts anderes durch dieses Gesetzbuch oder ein sonstiges Gesetz geregelt ist. Artikel 492. Mängel der Ware, für die der Verkäufer haftet 1. Der Verkäufer muss für Mängel der Ware einstehen, wenn der Käufer beweist, dass die Mängel entstanden sind, bevor ihm die Ware
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übergeben wurde, oder aus Gründen, die vor der Übergabe entstanden waren. 2. Hat der Verkäufer eine Qualitätsgarantie gewährt, muss er für Mängel der Ware einstehen, wenn er nicht beweist, dass die Mängel nach Übergabe der Ware an den Käufer infolge unsachgemäßer Benutzung oder Aufbewahrung durch den Käufer oder infolge von Handlungen Dritter oder höherer Gewalt entstanden sind. Artikel 493. Fristen für die Feststellung von Mängeln übergebener Ware 1. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder Kaufvertrag geregelt ist, kann der Käufer die Mängelansprüche geltend machen, sofern die Mängel innerhalb der Fristen festgestellt werden, die in diesem Artikel geregelt sind. 2. Besteht keine Garantiefrist oder Haltbarkeitsdauer, kann der Käufer die Mängelansprüche geltend machen, sofern die Mängel der verkauften Ware innerhalb eines angemessenen Zeitraums, jedoch nicht später als zwei Jahre nach dem Tag der Übergabe der Ware an den Käufer festgestellt wurden oder innerhalb einer längeren Frist, wenn eine solche durch Gesetz oder Kaufvertrag geregelt ist. Ist eine Ware zu transportieren oder per Post zu versenden, wird die Frist für die Feststellung der Mängel mit der Zustellung der Ware an den Bestimmungsort in Lauf gesetzt. 3. Besteht eine Garantiefrist, kann der Käufer die Mängelansprüche geltend machen, wenn die Mängel innerhalb der Garantiefrist festgestellt werden. 4. Ist nach dem Kaufvertrag die Garantiefrist für ein ergänzendes Einzelteil kürzer als für das Hauptteil, kann der Käufer die Ansprüche wegen Mängeln des Einzelteils während der Laufzeit der Garantiefrist für das Hauptteil geltend machen. 5. Ist nach dem Kaufvertrag die Garantiefrist für ein ergänzendes Einzelteil länger als für das Hauptteil, kann der Käufer die Ansprüche wegen Mängeln des Einzelteils unabhängig vom Ablauf der Garantiefrist
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für das Hauptteil geltend machen, sofern sie innerhalb der Garantiefrist für das Einzelteil festgestellt werden. 4. Besteht für eine Ware eine Haltbarkeitsdauer, kann der Käufer Mängelansprüche geltend machen, wenn die Mängel innerhalb der Haltbarkeitsdauer festgestellt werden. 5. Ist die vertraglich geregelte Garantiefrist kürzer als zwei Jahre und hat der Käufer die Mängel nach Ablauf der Garantiefrist, jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag der Übergabe der Ware festgestellt, muss der Verkäufer für sie einstehen, wenn der Käufer beweist, dass die Mängel entstanden sind, bevor ihm die Ware übergeben wurde, oder aus Gründen, die vor der Übergabe entstanden waren. Artikel 494. Komplette Ware 1. Der Verkäufer muss dem Käufer eine Ware übergeben, die entsprechend den vertraglichen Abreden komplett ist. 2. Ist die Vollständigkeit nicht durch den Kaufvertrag bestimmt, muss der Verkäufer dem Käufer eine Ware übergeben, die entsprechend den Handelsbräuchen oder den für gewöhnlich zu stellenden Anforderungen komplett ist. Artikel 495. Warensatz 1. Muss der Verkäufer nach dem Vertrag eine bestimmte komplette Reihe von Waren (Warensatz) übergeben, gilt die Verpflichtung mit der Übergabe aller zum Satz gehörenden Waren als erfüllt. 2. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt, hat der Verkäufer dem Käufer alle zum Satz gehörigen Waren gleichzeitig zu übergeben. Artikel 496. Folgen der Übergabe nicht kompletter Ware 1. Wird eine Ware nicht komplett übergeben (Artikel 494), kann der Käufer vom Verkäufer wahlweise fordern: 1) eine entsprechende Minderung des Kaufpreises; 2) die Vervollständigung der Ware innerhalb angemessener Zeit.
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2. Hat der Verkäufer die Forderung nach Vervollständigung der Ware nicht in angemessener Zeit erfüllt, kann der Verkäufer wahlweise: 1) Ersatz der nicht kompletten Ware durch eine komplette fordern; 2) vom Kaufvertrag zurücktreten und den gezahlten Geldbetrag zurückfordern; 3. Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Folgen kommen auch dann zur Anwendung, wenn der Verkäufer seine Pflicht zur Übergabe eines Warensatzes (Artikel 495) verletzt, sofern nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. Artikel 497. Behältnis und Verpackung 1. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt, hat der Verkäufer die Ware in einem Behältnis und (oder) in einer Verpackung zu übergeben, mit Ausnahme solcher Waren, für die keine Abfüllung und (oder) Verpackung erforderlich ist. 2. Sind durch den Kaufvertrag keine Anforderungen an Behältnis bzw. Verpackung geregelt, ist die Ware auf die für Waren dieser Art übliche Weise abzufüllen und (oder) zu verpacken und mangels einer solchen auf eine Weise, dass Waren dieser Art unter gewöhnlichen Bedingungen unbeschadet aufbewahrt und transportiert werden können. 3. Sind in der gesetzlich geregelten Weise verbindliche Anforderungen an Behältnis und (oder) Verpackung bestimmt, hat ein unternehmerisch tätiger Verkäufer dem Käufer die Ware in einem Behältnis und (oder) einer Verpackung zu übergeben, die diesen verbindlichen Anforderungen entsprechen. Artikel 498. Folgen des Fehlens oder der Mängel des Behältnisses und (oder) der Verpackung der Ware 1. Wird eine abzufüllende und (oder) zu verpackende Ware ohne Behältnis und (oder) Verpackung übergeben oder sind Behältnis und (oder) Verpackung unzulänglich, kann der Käufer vom Verkäufer die Abfüllung und (oder) Verpackung der Ware oder den Ersatz des unzulänglichen
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Behältnisses und (oder) der unzulänglichen Verpackung fordern, wenn sich nichts anderes aus dem Vertrag, dem Wesen des Schuldverhältnisses oder der Art der Ware ergibt. 2. In den durch Absatz 1 dieses Artikels geregelten Fällen kann der Käufer anstelle der in diesem Absatz genannten Forderungen die Mängelansprüche (Artikel 491) geltend machen. Artikel 499. Anzeige der nicht gehörigen Erfüllung des Kaufvertrags an den Verkäufer 1. Der Käufer hat dem Verkäufer die Verletzung der vertraglichen Abreden bezüglich der Menge, des Sortiments, der Qualität, der Vollständigkeit sowie des Behältnisses und (oder) der Verpackung innerhalb der durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag geregelten Frist mitzuteilen und wenn eine solche Frist nicht geregelt ist, in angemessener Zeit, nachdem die Verletzung der jeweiligen Vertragsbedingung in Anbetracht der Art und des Zwecks der Ware hätte festgestellt werden müssen. 2. Werden die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels nicht eingehalten, kann der Verkäufer sich weigern, der Forderung des Käufers nach Übergabe der fehlenden Warenmenge, Ersatz für nicht qualitätsoder nicht sortimentsgerechte Ware, Mängelbeseitigung, Vervollständigung oder Ersatz nicht kompletter Ware oder nach Abfüllung und (oder) Verpackung der Ware bzw. Ersatz des unzulänglichen Behältnisses und (oder) der unzulänglichen Verpackung ganz oder zum Teil nachzukommen, wenn er beweist, dass die Nichteinhaltung dieser Regel seitens des Käufers die Befriedigung seiner Forderung unmöglich gemacht oder für den Verkäufer unverhältnismäßige Aufwendungen zur Folge hat im Vergleich zu jenen, die er im Fall einer rechtzeitigen Rüge der Vertragswidrigkeit gehabt hätte. 3. Wenn der Verkäufer wusste oder wissen musste, dass die dem Käufer übergebenen Waren nicht den vertraglichen Abreden entsprechen, kann er sich nicht auf die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels berufen.
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Artikel 500. Pflicht des Käufers zur Abnahme der Ware 1. Der Käufer ist zur Abnahme der ihm übergebenen Ware verpflichtet, es sei denn, er ist berechtigt, Ersatz für die Ware zu fordern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. 2. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Kaufvertrag geregelt ist, hat der Käufer die Handlungen vorzunehmen, die entsprechend den für gewöhnlich zu stellenden Anforderungen seinerseits notwendig sind, um die Übergabe und den Empfang der betreffenden Ware zu sichern. 3. Wenn der Käufer entgegen dem Gesetz, sonstigen Rechtsakte oder dem Kaufvertrag die Ware nicht abnimmt oder die Annahme verweigert, kann der Verkäufer die Abnahme der Ware fordern oder vom Vertag zurücktreten. Artikel 501. Preis der Ware 1. Der Käufer ist verpflichtet, für die Ware den durch den Kaufvertrag vorgesehenen Preis zu bezahlen, und wenn er im Vertrag nicht bestimmt und aufgrund der vertraglichen Abreden nicht bestimmbar ist, den entsprechend Artikel 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs bestimmten Preis, sowie auf seine Kosten alle Handlungen vorzunehmen, die nach dem Gesetz, sonstigen Rechtsakte, dem Vertag oder den für gewöhnlich zu stellenden Anforderungen für die Abwicklung der Zahlung notwendig sind. 2. Ist der Preis nach dem Gewicht der Ware zu bestimmen, ist das Nettogewicht zugrunde zu legen, wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist. 3. Ist im Kaufvertrag eine Preisänderung in Abhängigkeit von für den Preis bestimmenden Faktoren (Selbstkosten, Aufwand u. Ä.) vorgesehen, ohne dass das Verfahren der Preisänderung geregelt ist, ist der Preis nach dem Verhältnis dieser Faktoren zur Zeit des Vertragsschlusses zur Zeit der Übergabe der Ware zu bestimmen. Ist der Verkäufer mit der Übergabe der Ware im Verzug, ist der Preis nach dem Verhältnis dieser Faktoren zur Zeit des Vertragsabschlusses und zur vertraglich festgelegten Zeit der Übergabe zu bestimmen und
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mangels vertraglicher Festlegung zu der Zeit, die entsprechend Artikel 352 dieses Gesetzbuchs zu bestimmen ist. Die Bestimmungen dieses Absatzes kommen zur Anwendung, wenn nichts anderes durch dieses Gesetzbuch, ein anderes Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. Artikel 502. Bezahlung der Ware 1. Der Käufer hat die Ware unmittelbar vor oder nach der Übergabe der Ware an ihn zu bezahlen, wenn nichts anderes durch dieses Gesetzbuch, ein anderes Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Kaufvertrag geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Wenn nicht durch den Kaufvertrag Teilzahlungen vereinbart sind, hat der Käufer dem Verkäufer den Preis vollständig zu zahlen. 3. Bezahlt der Käufer die vertragsgemäß übergebene Ware nicht rechtzeitig, kann der Verkäufer die Bezahlung der Ware und die Zahlung von Zinsen entsprechend Artikel 411 dieses Gesetzbuchs fordern. 4. Verweigert der Käufer unter Verletzung des Kaufvertrags die Abnahme und die Bezahlung der Ware, kann der Verkäufer wahlweise die Bezahlung der Ware fordern oder vom Vertrag zurücktreten. 5. Muss der Verkäufer dem Käufer aufgrund des Kaufvertrags außer den vom Käufer nicht bezahlten Waren noch weitere Waren übergeben, kann der Verkäufer diese Waren bis zur vollständigen Bezahlung der früher übergebenen Waren zurückbehalten, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder vertraglich geregelt ist. Artikel 503. Vorauszahlung für die Ware 1. Ist der Käufer nach dem Vertrag verpflichtet, die Ware vor der Übergabe vollständig oder zum Teil zu bezahlen (Vorauszahlung), hat er die Zahlung zur vertraglich vereinbarten Zeit zu leisten und mangels vertraglicher Bestimmung zur entsprechend Artikel 352 bestimmten Zeit.
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2. Erfüllt der Käufer die Pflicht zur Vorauszahlung nicht, kommen die Bestimmungen des Artikels 367 dieses Gesetzbuchs zur Anwendung. 3. Hat der Verkäufer die Vorauszahlung erhalten und erfüllt er nicht rechtzeitig seine Pflicht zur Übergabe der Ware (Artikel 473), kann der Käufer die Übergabe der bezahlten Ware fordern oder den Betrag zurückfordern, den er für die Ware im Voraus gezahlt hatte. 4. Erfüllt der Verkäufer nicht seine Pflicht zur Übergabe der im Voraus bezahlten Ware und ist nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist, ist der im Voraus gezahlte Betrag entsprechende Artikel 411 dieses Gesetzbuchs seit dem Tag, an dem die Ware hätte übergeben werden müssen, bis zum Tag der Übergabe der Ware an den Käufer oder der Rückzahlung des im Voraus gezahlten Betrags zu verzinsen. Durch den Vertrag kann der Verkäufer verpflichtet werden, den Betrag der Vorauszahlung seit dem Tag zu verzinsen, an dem er die Zahlung vom Käufer empfangen hat. Artikel 504. Bezahlung der Ware beim Kreditkauf 1. Hat nach dem Kaufvertrag die Bezahlung der Wert eine bestimmte Zeit nach ihrer Übergabe an den Käufer zu erfolgen (Kreditkauf der Ware), so hat der Käufer die Zahlung zur vertraglich vereinbarten Zeit zu leisten und mangels vertraglicher Bestimmung zur entsprechend Artikel 352 dieses Gesetzbuchs bestimmten Zeit. 2. Der Kreditkauf der Ware erfolgt nach den Preisen des Tags des Verkaufs. Die späteren Änderungen des Preises der Waren, die auf Kredit verkauft waren, haben keine Neuberechnung zur Folge, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 3. Erfüllt der Verkäufer die Pflicht zur Übergabe der Ware nicht, kommen die Bestimmungen des Artikels 367 dieses Gesetzbuchs zur Anwendung. 4. Hat der Käufer die Ware erhalten und erfüllt er seine Zahlungspflicht nicht zur durch den Kaufvertrag vorgesehenen Zeit, kann der Verkäufer die Bezahlung der übergebenen Ware fordern oder die nicht bezahlten Ware zurückfordern.
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5. Erfüllt der Käufer seine Pflicht zur Bezahlung der übergebenen Ware nicht zur vertraglich vereinbarten Zeit und ist nichts anderes durch dieses Gesetzbuch oder den Kaufvertrag geregelt, ist der fällige Betrag entsprechend Artikel 411 dieses Gesetzbuchs seit dem Tag, an dem die Ware dem Vertrag hätte bezahlt werden müssen, bis zum Tag, an dem der Käufer die Zahlung geleistet hat, zu verzinsen. Durch den Vertrag kann der Käufer verpflichtet werden, den Betrag des Kaufpreises seit dem Tag zu verzinsen, an dem der Verkäufer die Ware übergeben hat. 6. Wenn nichts anderes durch den Kaufvertrag vorgesehen ist, hat der Verkäufer an der auf Kredit verkauften Ware von ihrer Übergabe an den Käufer bis zu ihrer Bezahlung ein Pfandrecht, das die Erfüllung der Zahlungspflicht des Käufers sichert. Artikel 505. Bezahlung der Ware beim Ratenkauf 1. Durch den Vertrag über Kreditkauf kann das Recht des Käufers auf die Bezahlung der Ware in Raten vorgesehen werden. Ein Ratenkaufvertrag gilt als geschlossen, wenn darin außer den sonstigen wesentlichen Bedingungen des Kaufvertrags der Kaufpreis, die Zahlungsmodalitäten, die Fälligkeiten und die Höhe der Raten vereinbart sind. 2. Auf Ratenkaufverträge finden die Bestimmungen der Absätze 2-6 des Artikels 504 dieses Gesetzbuchs Anwendung. Artikel 506. Versicherung der Ware 1. Durch den Kaufvertrag kann der Verkäufer oder der Käufer verpflichtet werden, die Ware zu versichern. 2. Kommt die Partei, die die Ware zu versichern hat, dieser Verpflichtung nicht entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nach, kann die andere Partei die Ware versichern und von der verpflichteten Partei den Ersatz der Aufwendungen für die Versicherung fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
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Artikel 507. Eigentumsvorbehalt des Verkäufers 1. Der Käufer wird Eigentümer mit der Bezahlung der Ware, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. 2. Ist durch den Kaufvertrag vorgesehen, dass der Verkäufer das Eigentumsrecht an der dem Käufer übergebenen Ware bis zu ihrer Bezahlung behält, ist der Käufer bis zur Übertragung des Eigentums auf ihn nicht zur Veräußerung der Ware oder anderweitigen Verfügung über sie berechtigt, wenn nichts anderes durch den Vertrag geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Zweck oder den Eigenschaften der Ware ergibt. 3. Wird die übergebene Ware nicht zur vertraglich bestimmten Zeit bezahlt, kann der Verkäufer die Ware vom Käufer zurückfordern, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist.



§2. EINZELHANDELSKAUF Artikel 508. Einzelhandelskaufvertrag 1. Durch den Einzelhandelskaufvertrag verpflichtet sich ein unternehmerisch im Einzelhandel tätiger Verkäufer, dem Käufer eine Ware zu übergeben, die für den persönlichen, familiären, häuslichen oder einen sonstigen nicht mit unternehmerischer Tätigkeit verbundenen Gebrauch bestimmt ist. 2. Der Einzelhandelskaufvertrag ist ein öffentlicher Vertrag (Artikel 442). 3. Ist an einem Einzelhandelskauf ein Bürger als Käufer beteiligt, finden auf die durch dieses Gesetzbuch nicht geregelten vertraglichen Beziehungen die Gesetze über den Verbraucherschutz und sonstige, ihnen nachgeordnete Rechtsakte Anwendung. Artikel 509. Form des Einzelhandelskaufvertrags Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Einzelhandelskaufvertag, einschließlich der vom Käufer hingenommenen Standardformen (Artikel 444), geregelt ist, gilt ein Einzelhandelsvertrag mit der Aushändigung
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eines Kassen – oder Warenbons oder eines sonstigen Zahlungsnachweises vom Verkäufer an den Käufer als formgerecht abgeschlossen. Artikel 510. Öffentliches Angebot der Ware 1. Das Angebot der Ware, die an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet sind, in der Werbung, in Katalogen oder Beschreibungen gilt als öffentliche Offerte (Artikel 453 Absatz 2), wenn es alle wesentlichen Bedingungen eines Einzelhandelskaufs enthält. 2. Die Ausstellung von Waren (auf Ladentischen, in Schaufenstern u. Ä.), die Vorführung von Mustern oder die Überlassung von Informationen über die zum Verkauf stehenden Waren (Beschreibungen, Kataloge, Fotos von Waren u. Ä.) am Verkaufsort gelten als öffentliche Offerten unabhängig davon, ob der Preis oder sonstige wesentliche Bedingungen des Einzelhandelskaufs angegeben sind, es sei denn, der Verkäufer hat deutlich gemacht, dass die betreffenden Waren nicht zum Verkauf bestimmt sind. Artikel 511. Information über die Ware 1. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer über zum Kauf angebotene Ware notwendige und wahrheitsgemäße Informationen zu erteilen, die den durch Gesetz und sonstige Rechtsakte bestimmten sowie den für gewöhnlich im Einzelhandel zu stellenden Anforderungen an Art und Inhalt solcher Informationen entsprechen. 2. Der Käufer ist berechtigt, die Ware vor Abschluss des Einzelhandelskaufvertrages zu untersuchen, die Überprüfung ihrer Eigenschaften oder die Vorführung ihrer Benutzung in seinem Beisein zu verlangen, sofern dies nicht wegen der Art der Ware ausgeschlossen ist oder den im Einzelhandel üblichen Regeln widerspricht. 3. Wird dem Käufer beim Einzelhandelskauf nicht die Möglichkeit gegeben, die Informationen über die Ware entsprechend den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels sofort am Verkaufsort zu erhalten, kann er vom Verkäufer den Ersatz des Schades fordern, der ihm durch die unbegründete Verweigerung des Vertragsabschlusses entstanden ist, und, wenn der Vertrag über den Einzelhandelskauf geschlossen wurde, innerhalb eines angemessenen Zeitraums vom Vertrag zurücktreten, den für die
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Ware gezahlten Betrag zurückfordern und den Ersatz sonstigen Schadens fordern. 4. Hat der Verkäufer dem Käufer nicht die Möglichkeit gegeben, die entsprechenden Informationen über die Ware zu erhalten, muss er auch für Mängel der Ware einstehen, die nach ihrer Übergabe an den Käufer entstanden sind, wenn der Käufer beweist, dass das Fehlen dieser Informationen für das Entstehen der Mängel ursächlich war. Artikel 512. Verkauf der Ware unter Bedingung fristgebundener Warenabnahme 1. Beim Einzelhandelskauf kann ausbedungen werden, dass der Käufer die Ware innerhalb einer vertraglich bestimmten Frist abnimmt, vor deren Ablauf die Ware nicht an einen anderen Käufer verkauft werden darf. 2. Erscheint der Käufer in der vertraglich festgesetzten Frist nicht oder unterlässt er sonstige zur rechtszeitigen Abnahme der Ware erforderliche Handlungen, gilt dies als Rücktritt des Käufers vom Vertrag, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 3. Die zusätzlichen Aufwendungen des Verkäufers zur Sicherung der Warenübergabe zu der vertraglich bestimmten Zeit sind im Preis inbegriffen, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder vertraglich geregelt ist. Artikel 513. Verkauf der Waren nach Mustern 1. Ein Einzelhandelskaufvertrag kann aufgrund der Besichtigung eines vom Verkäufer überlassenen Musters der Ware (ihrer Beschreibung, eines Warenkatalogs u. Ä.) geschlossen werden. 2. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder vertraglich geregelt ist, gilt ein Vertrag über den Einzelhandelskauf nach Muster mit der Überbringung der Ware an den vertraglich vereinbarten Ort als erfüllt, und mangels vertraglicher Bestimmung des Übergabeorts mit der Überbringung der Ware an den Wohnsitz des Käufers bzw. an seinen Sitz, wenn er eine juristische Person ist.
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3. Der Käufer kann bis zur Übergabe der Ware vom Einzelhandelskaufvertrag zurücktreten, sofern er dem Verkäufer die mit den Erfüllungshandlungen verbundenen notwendigen Aufwendungen ersetzt. Artikel 514. Verkauf der Waren am Automaten 1. Beim Verkauf der Waren durch einen Automaten ist der Besitzer des Automaten verpflichtet, die Käufer durch Anbringen entsprechender Hinweise oder sonstige Bekanntgabe des Namens (des Firmennamens) des Verkäufers, seines Sitzes über den Verkäufer zu informieren, sowie über die zum Erhalt der Ware notwendigen Handlungen. 2. Der Vertrag über den Einzelhandelskauf an einem Automaten gilt als geschlossen, wenn der Käufer die zum Erhalt der Ware notwendigen Handlungen vorgenommen hat. 3. Wird dem Käufer die bezahlte Ware nicht herausgegeben, hat ihm der Verkäufer auf sein Verlangen hin die Ware unverzüglich zu verschaffen oder den gezahlten Betrag zurückzuerstatten. 4. Wird ein Automat für den Geldwechsel, die Ausgabe von Zahlungsmitteln oder den Umtausch von Devisen eingesetzt, finden die Bestimmungen für den Einzelhandelskauf Anwendung, wenn sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. Artikel 515. Verkauf der Ware mit Überbringung an den Käufer 1. Ist in einem Einzelhandelskaufvertrag ausbedungen, dass die Ware dem Käufer überbracht wird, ist der Verkäufer verpflichtet, sie zur vertraglich bestimmten Zeit an den vom Käufer angegebenen Ort zu bringen, und hat der Käufer den Ort nicht angegeben, an den Wohnsitz des Käufers bzw. an seinen Sitz, wenn er eine juristische Person ist. 2. Der Einzelhandelskaufvertrag gilt mit der Aushändigung der Ware an den Käufer als erfüllt, und in Abwesenheit des Käufers mit der Aushändigung an jeden, der eine Quittung oder einen anderweitigen Beleg für den Vertragsabschluss oder die vereinbarte Überbringung vorweist, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder vertraglich geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt.
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3. Ist durch den Vertrag nicht bestimmt, zu welcher Zeit die Ware dem Käufer zwecks Aushändigung zu überbringen ist, muss die Ware in angemessener Zeit nach Zugang der Aufforderung des Käufers überbracht werden. Artikel 516. Bezahlung der Ware 1. Der Käufer hat für die Ware den Preis zu zahlen, den der Verkäufer beim Abschluss des Einzelhandelskaufs bekannt gegeben hat, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Ist durch den Einzelhandelskaufvertrag Vorauszahlung ausbedungen (Artikel 503), gilt es als Rücktritt vom Vertrag, wenn der Käufer die Ware nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist bezahlt, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 3. Auf Kreditkäufe im Einzelhandel, einschließlich Ratenkäufe, finden die Bestimmungen des Artikels 504 Absatz 5 dieses Gesetzbuchs keine Anwendung. 4. Der Käufer darf die Ware innerhalb der vertraglich festgelegten Abzahlungsdauer zu jeder Zeit bezahlen. Artikel 517. Umtauschrecht des Käufers 1. Der Käufer ist berechtigt, eine nicht zum Verzehr bestimmte Ware, wenn der Verkäufer nicht eine längere Frist gewährt hat, innerhalb von vierzehn Tagen nach der Übergabe am Ort des Kaufs oder anderen vom Verkäufer angegebenen Orten gegen eine gleichartige Ware anderer Größe, Form, Farbe oder in anderer Zusammenstellung umzutauschen, wobei ein Preisunterschied gegebenenfalls auszugleichen ist. Ist die für den Umtausch erforderliche Ware beim Verkäufer nicht vorhanden, kann der Käufer die erworbene Ware gegen Rückzahlung des für sie bezahlten Geldbetrags an den Verkäufer zurückgeben. 2. Der Forderung des Käufers nach Umtausch oder Rücknahme einer Ware ist nachzukommen, wenn sie nicht in Gebrauch war, ihre Gebrauchseigenschaften nicht eingebüßt und der Käufer Beweise für ihren Erwerb bei dem betreffenden Verkäufer hat.
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3. Welche Waren vom Umtausch oder von der Rückgabe im Sinne dieses Artikels ausgeschlossen waren, wird in der durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelten Weise festgelegt. Artikel 518. Ansprüche des Käufers bei Qualitätsmängeln der Ware 1. Ist dem Käufer eine mangelhafte Ware ohne Mängelvorbehalt des Verkäufers verkauft worden, kann er wahlweise fordern: 1) den Ersatz der mangelhaften Ware durch eine qualitätsgerechte Ware; 2) eine entsprechende Minderung des Kaufpreises; 3) die unverzügliche unentgeltliche Beseitigung der Mängel; 4) den Ersatz der Aufwendungen für die Beseitigung der Mängel. Anspruch auf Ersatz für eine technisch komplizierte oder eine hochwertige Ware hat der Käufer bei einem wesentlichen Verstoß gegen die Qualitätsanforderungen (Artikel 491 Absatz 2). 2. Werden Mängel bei Waren festgestellt, deren Eigenschaften eine Mängelbeseitigung nicht zulassen (Nahrungsmittel, Haushaltchemikalien u. Ä.), kann der Käufer wahlweise Ersatz der mangelhaften Ware durch eine qualitätsgerechte Ware oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises fordern. 3. Anstatt die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Ansprüche geltend zu machen, kann der Käufer vom Einzelhandelskaufvertrag zurücktreten und den für die Ware gezahlten Geldbetrag zurückfordern. In diesem Fall muss der Käufer auf Verlangen des Verkäufers und auf dessen Kosten die mangelhafte Ware zurückgeben. 4. Bei der Rückzahlung des Kaufpreises darf der Verkäufer nicht den Betrag zurückbehalten, um den sich der Wert der Ware wegen ihres gänzlichen oder teilweisen Gebrauchs, des Neuheitsverlustes oder aus anderen ähnlichen Gründen gemindert hat.
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Artikel 519. Ausgleich des Preisunterschieds bei Ersatzleistung, Minderung des Preises und Rückgabe der Ware 1. Wird eine mangelhafte Ware durch eine Ware von vertragsgemäßer Qualität ersetzt, hat der Verkäufer keinen Anspruch auf Ausgleich des Unterschieds zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis der Ware und dem zur Zeit der Ersatzleistung oder der Verkündung des zur Ersatzleistung verpflichtenden Gerichtsurteils festgestellten Preis. 2. Wird eine mangelhafte Ware durch eine gleichartige, aber in der Größe, im Zuschnitt, nach der Sorte oder nach sonstigen Eigenschaften abweichende qualitätsgerechte Ware ersetzt, ist der zur Zeit der Ersatzleistung bestehende Preisunterschied zur ersetzten Ware auszugleichen. Ist der Verkäufer der Forderung des Käufers nicht nachgekommen, sind die Preise zu Grunde zu legen, die zur Zeit der Verkündung des zur Ersatzleistung verpflichtenden Gerichtsurteils für die zu ersetzende Ware und die Ersatzware festgestellt werden. 3. Soll der Kaufpreis entsprechend gemindert werden, ist vom Preis der Ware zur Zeit der Geltendmachung der Minderung auszugehen, und, wenn der Verkäufer die Forderung des Käufers nicht freiwillig erfüllt, vom Preis zur Zeit der Verkündung des die Minderung anordnenden Gerichtsurteils. 4. Bei Rückgabe der mangelhaften Ware kann der Käufer den Ausgleich des Unterschieds zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis und dem Preis der entsprechenden Ware zur Zeit der freiwilligen Befriedigung seiner Forderung oder, wenn der Verkäufer die Forderung des Käufers nicht freiwillig erfüllt, zur Zeit der Verkündung des Gerichtsurteils fordern. Artikel 520. Verkäuferhaftung und Naturalerfüllung der Verbindlichkeit Erfüllt der Verkäufer nicht seine Verpflichtungen aus dem Einzelhandelskaufvertrag, entbinden ihn der Ersatz des Schadens und die Zahlung einer Vertragsstrafe nicht von der Erfüllung der Verbindlichkeit in Naturalien.
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§ 3. LIEFERUNG DER WAREN Artikel 521. Liefervertrag 1. Durch den Liefervertrag verpflichtet sich der Lieferant, ein unternehmerisch tätiger Verkäufer, dem Käufer zur vereinbarten Zeit oder innerhalb der vereinbarten Fristen die von ihm herzustellenden oder zu beschaffenden Waren zu übergeben, die für die unternehmerische Tätigkeit oder sonstige nicht mit einem persönlichen, familiären, häuslichen oder ähnlichen Gebrauch verbundene Zwecke bestimmt sind. 2. Der Liefervertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. Artikel 522. Dissensregulierung beim Vertragsschluss 1. Können sich die Parteien beim Abschluss des Liefervertrags über einzelne Vertragsbedingungen nicht einigen, muss die Partei, die den Vertag angetragen und von der Gegenpartei ein Angebot zur Einigung über diese Bedingungen erhalten hat, innerhalb von dreißig Tagen nach Zugang des Angebots Maßnahmen zur Einigung über den Vertragsinhalt treffen oder der Gegenpartei schriftlich ihren Verzicht auf den Vertragsabschluss mitteilen, wenn nicht eine andere Frist gesetzlich geregelt oder von den Parteien vereinbart ist. 2. Unterlässt es die Partei nach Erhalt des Angebots zu den betreffenden Vertragsbedingungen, innerhalb der in Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Frist eine Einigung über den Vertragsinhalt herbeizuführen oder der Gegenpartei ihren Verzicht auf den Vertragsabschluss mitzuteilen, hat sie den Schaden zu ersetzen, der dadurch entstanden ist, dass sie sich der Einigung widersetzt hat. Artikel 523. Stadien der Lieferung der Waren 1. Soll die Lieferung während der Geltungsdauer des Vertrags in mehreren Teillieferungen erfolgen und sind die Fristen für die Teillieferungen (Teillieferungsstadien) nicht im Vertrag festgelegt, so sind die Waren in gleichmäßigen monatlichen Teillieferungen zu liefern, wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, dem Wesen des Schuldverhältnisses oder den Handelsbräuchen ergibt.
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2. Außer den Lieferstadien kann im Vertrag ein Zeitplan für die Lieferungen (nach Dekaden, Tagen, Stunden u. Ä.) festgelegt werden. 3. Eine vorzeitige Lieferung kann mit Zustimmung des Käufers erfolgen. Vom Käufer angenommene vorzeitig gelieferte Waren sind auf das nächste Lieferungsstadium anzurechnen. Artikel 524. Abwicklung der Lieferung der Waren 1. Die Lieferung erfolgt durch Versendung (Übergabe) der Waren an den Käufer, der den Liefervertrag geschlossen hat, oder an einen im Vertag bezeichneten Empfänger. 2. Ist der Käufer nach dem Vertrag berechtigt, den Lieferanten bezüglich der Versendung (Übergabe) an die Empfänger anzuweisen (Versanddispositionen), hat die Versendung (Übergabe) an die in der Versanddisposition bezeichneten Empfänger zu erfolgen. 3. Der Inhalt der Versanddisposition und die Zeit ihrer Zusendung an den Lieferanten werden vertraglich geregelt. Ist für die Zusendung der Versanddisposition vertraglich keine Zeit vereinbart, ist sie dem Lieferanten spätestens dreißig Tage vor Fälligkeit der jeweiligen Lieferung zu erteilen. 4. Wird die Versanddisposition nicht zur festgelegten Zeit erteilt, kann der Lieferant entweder die Erfüllung des Vertrags verweigern oder Bezahlung der Waren fordern. Außerdem kann der Lieferant Ersatz des Schadens fordern, der durch das Unterbleiben der Versanddisposition entstanden ist. Artikel 525. Überbringung der Waren 1. Die Waren sind vom Käufer durch Versendung mit dem vertraglich vereinbarten Beförderungsmittel und zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen zu überbringen. 2. Ist die Art der Beförderung oder sind die Bedingungen der Überbringung im Vertrag nicht geregelt, kann der Lieferant die Art der Beförderung wählen und die Bedingungen der Überbringung bestimmen,
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wenn sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten, dem Wesen des Schuldverhältnisses oder den Handelsbräuchen ergibt. 2. Durch den Liefervertrag kann der Erhalt der Waren (Auswahl der Waren) durch den Käufer (Empfänger) beim Lieferanten vereinbart werden. Ist die Zeit der Auswahl der Waren nicht vertraglich geregelt, ist sie in angemessener Zeit nach dem Zugang der Mitteilung des Lieferanten über die Bereitstellung der Waren vorzunehmen. Artikel 526. Ausgleich von Fehlmengen gelieferter Waren 1. Hat der Lieferant bei einer Teillieferung zu wenige Waren geliefert, ist er verpflichtet, die fehlende Menge im folgenden Lieferungsstadium (in den folgenden Lieferungsstadien) innerhalb der Geltungsdauer des Vertrags auszugleichen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 2. Werden die Waren entsprechend dem Vertrag oder der Versanddisposition des Käufers an mehrere Empfänger versendet, können die Waren, die einem Empfänger über die im Vertrag oder in der Versanddisposition bestimmte Menge hinaus geliefert wurden, nicht zum Ausgleich der Fehlmengen bei anderen Empfängern angerechnet werden, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 3. Der Käufer kann nach Mitteilung an den Lieferanten die Abnahme verspätet gelieferter Waren verweigern, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Werden die Waren geliefert, bevor die Mitteilung dem Lieferanten zugegangen ist, muss der Käufer sie abnehmen und bezahlen. Artikel 527. Warensortiment beim Ausgleich von Fehlmengen 1. Bei Lieferungen zum Ausgleich von Fehlmengen ist das Warensortiment von den Parteien zu vereinbaren. Mangels einer solchen Vereinbarung hat der Lieferant die Fehlmenge mit Waren in dem Sortiment auszugleichen, das für das Stadium mit nicht vollständiger Lieferung festgelegt war. 2. Wird eine Warensorte in größerer Menge geliefert als vertraglich vereinbart, kann dies nicht die Fehlmenge bei anderen Warensorten
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desselben Warensortiments ausgleichen und die Ausgleichpflicht bleibt bestehen, es sei denn, diese Mehrlieferung ist mit der im Voraus schriftlich erteilten Einwilligung des Käufers erfolgt. Artikel 528. Abnahme der Waren durch den Käufer 1. Der Käufer (der Empfänger) hat alle Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die Abnahme der vertragsgemäß gelieferten Waren zu ermöglichen. 2. Der Käufer (der Empfänger) hat die abgenommenen Waren in der Zeit zu besichtigen, die durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, Vertrag oder Handelsbräuche bestimmt ist. Der Käufer (der Empfänger) hat in derselben Zeit die Menge und die Qualität der abgenommenen Waren entsprechend den Regeln, die durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, Vertrag oder Handelsbräuche bestimmt sind, zu überprüfen und dem Lieferanten die festgestellten Abweichungen und Mängel unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 3. Nimmt der Käufer (der Empfänger) die Waren von einem Beförderer in Empfang, hat er zu überprüfen, ob die Waren den Angaben in den Transport- und Begleitpapieren entsprechen, und die Waren vom Beförderer unter Einhaltung der Regeln zu übernehmen, die durch Gesetz oder sonstige für den Güterverkehr geltende Rechtsakte bestimmt sind. Artikel 529. Verwahrung vom Käufer nicht angenommener Ware 1. Verweigert der Käufer (Empfänger) aufgrund des Gesetzes, sonstiger Rechtsakte oder des Vertrags die Abnahme der vom Lieferanten übergebenen Ware, hat er die Ware in seine Obhut zu nehmen (sie zu verwahren) und den Lieferanten unverzüglich zu benachrichtigen. 2. Der Lieferant hat die vom Käufer (vom Empfänger) verwahrte Ware innerhalb angemessener Zeit abzuholen oder über sie zu verfügen. Hat der Lieferant in dieser Zeit nicht über die Ware verfügt, kann der Käufer sie verkaufen oder dem Lieferanten zurückgeben.
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3. Der Lieferant hat dem Käufer die für die Verwahrung und den Verkauf oder die Rückgabe der Ware getätigten notwendigen Aufwendungen zu ersetzen. Der Verkaufserlös ist dabei dem Lieferanten abzüglich des dem Käufer Zustehenden herauszugeben. 4. Unterlässt oder verweigert der Käufer die Abnahme der Ware, ohne dazu durch das Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag berechtigt zu sein, kann der Lieferant vom Käufer die Bezahlung der Ware fordern. Artikel 530. Auswahl der Waren 1. Hat der Käufer (der Empfänger) nach dem Vertrag die Waren beim Lieferanten auszuwählen (Artikel 525 Absatz 3), ist er verpflichtet, die zu übergebenden Waren am Ort der Übergabe zu besichtigen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Hat der Käufer (der Empfänger) die Ware nicht zur vertraglich vereinbarten Zeit ausgewählt oder mangels vertraglicher Vereinbarung innerhalb angemessener Zeit nach Zugang der Mitteilung des Lieferanten über die Bereitstellung der Ware, ist der Lieferant berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder vom Käufer die Bezahlung der Ware zu fordern. Artikel 531. Abrechnung der gelieferten Waren 1. Der Käufer hat die gelieferten Waren in der vertraglich vereinbarten Weise und Form der Abrechnungen zu bezahlen. Haben die Parteien die Abrechnungsweise nicht vereinbart, ist die Abrechnung durch Zahlungsverfügungen zu leisten. 2. Wenn nach dem Vertrag der Empfänger (der Einzahler) die Zahlung zu leisten hat und dieser die Zahlung ungerechtfertigt verweigert oder die Waren nicht zur vertraglich vereinbarten Zeit bezahlt hat, kann der Lieferant die Bezahlung der gelieferten Waren vom Käufer fordern. 3. Ist nach dem Vertrag die Lieferung einzelner Teile eines Satzes von Waren vereinbart, ist die Zahlung vom Käufer nach der Verladung (Auswahl) des letzten zum Satz gehörigen Teils zu leisten, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
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Artikel 532. Behältnis und Verpackung 1. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, hat der Käufer (der Empfänger) die mehrmals verwendbaren Behältnisse und Verpackungsmittel, in denen die Ware geliefert wurde, dem Lieferanten auf die Weise und innerhalb der Fristen zurückzugeben, die durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, nachgeordnete verbindliche Bestimmungen geregelt sind. 2. Sonstige Behältnisse und Verpackungen sind nur in den durch den Vertrag vorgesehenen Fällen an den Lieferanten zurückzugeben. Artikel 533. Folgen der Lieferung von Waren mit Qualitätsmängeln 1. Sind dem Käufer(dem Empfänger) mangelhafte Waren geliefert worden, kann er die in Artikel 491 dieses Gesetzbuchs geregelten Ansprüche geltend machen. 2. Betreibt der Käufer (der Empfänger) den Weiterverkauf der ihm gelieferten Waren im Einzelhandel, kann er für die mangelhaften Waren, die von den Verbrauchern zurückgegeben wurden, vom Lieferanten Ersatzleistung innerhalb angemessener Zeit fordern, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 534. Folgen der Lieferung nicht kompletter Waren 1. Sind dem Käufer (dem Empfänger) Waren geliefert worden, die nicht den vertraglichen Abreden oder den durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte bestimmten oder für gewöhnlich zu stellenden Anforderungen an die Vollständigkeit entsprechen, kann er die in Artikel 496 dieses Gesetzbuchs geregelten Ansprüche geltend machen. 2. Betreibt der Käufer (der Empfänger) den Weiterverkauf der Waren im Einzelhandel, kann er für die nicht kompletten Waren, die von den Verbrauchern zurückgegeben wurden, vom Lieferanten Ersatzleistung innerhalb angemessener Zeit fordern, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
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Artikel 535. Rechte des Käufers bei Fehlmengen, unterbliebener Mängelbeseitigung oder unterbliebener Komplettierung 1. Hat der Lieferant die Waren nicht in der vertraglich vereinbarten Menge geliefert oder ist er den Forderungen des Käufers nach Ersatzlieferung für mangelhafte oder nicht komplette Ware nicht rechtzeitig nachgekommen, kann der Käufer die nicht gelieferten Waren von anderen erwerben und dem Lieferanten alle notwendigen und angemessenen Aufwendungen für ihren Erwerb in Rechnung stellen. 2. Die Aufwendungen des Käufers für den anderweitigen Erwerb der Waren bei Fehlmengen oder unterbliebener Mängelbeseitigung bzw. Komplettierung von Seiten des Lieferanten, sind nach den in Artikel 539 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Regeln zu berechnen. 3. Der Käufer (der Empfänger) kann die Bezahlung der mangelhaften oder nicht kompletten Waren verweigern oder, wenn sie schon bezahlt sind, die gezahlten Beträge zurückfordern, bis die Mängel beseitigt bzw. die Waren komplettiert oder ersetzt sind Artikel 536. Vertragsstrafe wegen Fehlmenge oder Verzugs der Lieferung der Waren Eine gesetzlich oder vertraglich geregelte Vertragsstrafe wegen Fehlmengen oder Lieferverzugs wird vom Lieferanten erhoben, bis die Verbindlichkeit aufgrund der Ausgleichpflicht durch Teillieferungen in späteren Stadien tatsächlich erfüllt ist, wenn die Vertragsstrafe nach dem Gesetz oder dem Vertrag nicht auf andere Weise zu zahlen ist. Artikel 537. Tilgung gleichartiger Verbindlichkeiten aus verschiedenen Lieferverträgen 1. Hat der Lieferant dem Käufer gleichzeitig aufgrund mehrerer Verträge gleiche Waren zu liefern und reicht die Menge der gelieferten Waren nicht aus, um die Verbindlichkeiten aus allen Verträgen zu tilgen, sind die erfolgten Lieferungen auf die Erfüllung des Vertrags anzurechnen, den der Lieferant bei der Lieferung oder unverzüglich nach der Lieferung angegeben hat.
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2. Hat der Käufer dem Lieferanten gleichzeitig aufgrund mehrerer Verträge gleiche Waren bezahlt und reicht der gezahlte Betrag nicht aus, um die Verbindlichkeiten aus allen Verträgen zu tilgen, ist der Betrag auf die Erfüllung des Vertrags anzurechnen, den der Käufer angegeben hat. 3. Hat der Lieferant oder der Käufer von seinem Recht entsprechend Absatz 1 bzw. Absatz 2 dieses Artikels keinen Gebrauch gemacht, ist die Leistung auf die Tilgung der Verbindlichkeit aus dem Vertrag anzurechnen, dessen Erfüllung früher fällig geworden ist. Wurde die Erfüllung mehrerer Verträge gleichzeitig fällig, ist die Leistung im Verhältnis auf die Tilgung der Verbindlichkeiten aus allen Verträgen anzurechnen. Artikel 538. Einseitige Änderung oder einseitige Verweigerung der Vertragserfüllung 1. Die einseitige Änderung oder Verweigerung der Erfüllung (zum Teil oder gänzlich) des Liefervertrags ist im Fall einer wesentlichen Vertragsverletzung durch eine Partei zulässig (Artikel 466 Absatz 2). 2. Als wesentlich gilt eine Verletzung des Vertrags durch den Lieferanten im Fall: 1) der Lieferung nicht qualitätsgerechter Waren, deren Mängel nicht in einer für den Käufer zumutbaren Zeit beseitigt werden können; 2) mehrmalig nicht eingehaltener Lieferfristen. 3. Als wesentlich gilt eine Verletzung des Vertrags durch den Käufer im Fall: 1) mehrmalig nicht eingehaltener Zahlungsfristen; 2) mehrmalig unterlassener Auswahl der Waren. 4. Die Parteien können andere Gründe durch die einseitige Änderung oder einseitige Verweigerung der Erfüllung des Liefervertrags vereinbaren. 5. Der Vertrag gilt als geändert oder aufgelöst, sobald der anderen Partei die Mitteilung darüber zugegangen ist, wenn eine andere Frist für die Auflösung oder Änderung des Vertrags weder in der Mitteilung bestimmt noch von den Parteien vereinbart ist.
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Artikel 539. Schadensberechnung bei Vertragsauflösung 1. Hat sich der Käufer nach der Auflösung des Vertrags wegen Vertragsbruchs des Lieferanten innerhalb angemessener Zeit von einem anderen zu einem höheren, aber angemessenen Preis Ersatz anstelle der vertraglich vereinbarten Ware beschafft, kann der Käufer vom Lieferanten als Schadenersatz die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungsgeschäfts fordern. 2. Hat der Lieferant die Ware nach der Auflösung des Vertrags wegen Vertragsbruchs des Käufers innerhalb angemessener Zeit zu einem geringeren, aber angemessenen Preis an einen anderen verkauft, kann der Lieferant vom Käufer als Schadenersatz die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungsgeschäfts fordern. 3. Wurde nach Auflösung des Vertrags kein Deckungsgeschäft im Sinne des Absatzes 1 oder 2 dieses Artikels vorgenommen und hat die Ware einen gängigen Preis, kann die Partei als Schadenersatz die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis und dem zur Zeit der Vertragsauflösung gängigen Preis fordern. 4. Als gängig gilt der Preis, der für gewöhnlich unter vergleichbaren Umständen für eine gleichartige Ware an dem Ort, wo die Ware zu übergeben war, verlangt wird. Gibt es an dem Ort keinen gängigen Preis, kann der an einem anderen, zum Vergleich geeigneten Ort gängige Preis zu Grunde gelegt werden, wobei die unterschiedlichen Transportkosten zu berücksichtigen sind. 5. Die Befriedigung der in den Absätzen 1-4 dieses Artikels geregelten Forderungen entbindet die Partei, die die Verbindlichkeit nicht erfüllt oder nicht in gehöriger Weise erfüllt hat, nicht vom Ersatz sonstigen Schadens, der der anderen Partei entstanden ist.
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§ 4. LIEFERUNG VON WAREN FÜR STAATLICHEN BEDARF Artikel 540. Gründe der Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf 1. Die Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf erfolgt aufgrund eines staatlichen Lieferkontrakts für staatlichen Bedarf (im Weiteren: Staatskontrakt) sowie der Lieferverträge für staatlichen Bedarf, die auf seiner Grundlage zu schließen sind. Als staatlicher Bedarf gilt der nach den gesetzlichen Regeln festgestellte Bedarf der Republik Armenien, der durch die Staatshaushaltsmittel finanziert wird. 2. Auf Verhältnisse der Lieferungen für staatlichen Bedarf finden die Bestimmungen für den Liefervertrag (Artikel 521-538) Anwendung, sofern nichts anderes durch diesen Paragrafen bestimmt ist. Soweit die Verhältnisse der Lieferungen für staatlichen Bedarf durch diesen Paragrafen nicht geregelt sind, finden die Gesetze über Lieferungen von Waren für staatlichen Bedarf Anwendung. Artikel 541. Staatskontrakt Durch einen Staatskontrakt verpflichtet sich der Lieferant (der Auftragnehmer), dem staatlichen Auftraggeber oder auf seine Anweisung hin einem anderen Waren zu übergeben, und der staatliche Auftraggeber verpflichtet sich, für die gelieferten Waren zu bezahlen. Artikel 542. Gründe für den Abschluss von Staatskontrakten 1. Staatskontrakte werden aufgrund der von einem staatlichen Auftraggeber ausgehenden Bestellung für Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf geschlossen. 2. Die Bestellung für Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf wird durch Ausschreibung vergeben, sofern nichts anderes durch die Gesetze über Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf vorgesehen ist. 3. Der staatliche Auftraggeber ist verpflichtet, einen Staatskontrakt mit dem Lieferanten (Auftragnehmer) abzuschließen, der die Ausschreibung gewonnen hat. 4. Der Lieferant (der Auftragnehmer) ist nur in den gesetzlich geregelten Fällen zum Abschluss des Staatskontrakts verpflichtet und nur unter der
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Bedingung, dass ihm der Staatliche Auftraggeber gegebenenfalls jeden Schaden im Zusammenhang mit der Erfüllung des Staatskontrakts ersetzt. Artikel 543. Verfahren des Abschlusses von Staatskontrakten 1. Der Staatskontrakt ist spätestens binnen zwanzig Tagen nach der Durchführung der Ausschreibung abzuschließen. 2. Weigert sich die Partei, die zum Abschluss des Staatskontrakts verpflichtet ist, ihn abzuschließen, kann die andere Partei das Gericht mit der Forderung anrufen, diese Partei zum Abschluss des Staatskontrakts zu zwingen. Artikel 544. Abschluss des Staatskontrakts 1. Wenn durch den Staatskontrakt vorgesehen ist, dass der Lieferant (Auftragnehmer) die Waren für staatlichen Bedarf an den von dem staatlichen Auftraggeber bestimmten Käufer liefert, dann hat der staatliche Auftraggeber spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach der Unterzeichnung des Staatskontrakts dem Lieferanten (Auftragnehmer) und dem Käufer eine Mitteilung über die Zuweisung des Käufers zu dem betreffenden Lieferanten (Auftragnehmer) zuzustellen. Die in Übereinstimmung mit dem Staatskontrakt vom staatlichen Auftraggeber zugestellte Mitteilung über die Zuweisung des Käufers zu dem Lieferanten (Auftragnehmer) ist eine Grundlage für den Abschluss des Staatskontrakts. 2. Der Entwurf des Staatskontrakts ist vom Lieferanten (Auftragnehmer) an den in der Mitteilung genannten Lieferanten (den Auftragnehmer) spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach dem Zugang der Mitteilung des staatlichen Auftraggebers zu schicken, wenn durch den Staatskontrakt keine andere Ordnung der Vorbereitung des Entwurfs vorgesehen ist oder der Käufer den Entwurf des Kontrakts nicht vorgelegt hat. 3. Die Partei, die den Entwurf erhalten hat, hat ihn spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach dessen Erhalt zu unterzeichnen und ein Exemplar des Staatskontrakts an die andere Partei zurückzuschicken oder wenn sie mit den Bedingungen des Staatskontrakts nicht einverstanden
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ist, innerhalb derselben Frist ein Dissensprotokoll anzufertigen und es der anderen Partei zusammen mit dem unterzeichneten Staatskontrakt zuzuleiten. 4. Die Partei, die den unterzeichneten Entwurf des Staatskontrakts mit einem Dissensprotokoll erhalten hat, muss innerhalb von dreißig Tagen den Widerspruch prüfen, sich um eine Einigung mit der anderen Partei bemühen und der anderen Partei entweder die Annahme des Staatskontrakts zu ihren Bedingungen oder die Ablehnung des Dissensprotkolls mitteilen. Die interessierte Partei kann innerhalb von dreißig Tagen ein Gericht zur Prüfung der nicht ausgeräumten Dissense anrufen. 5. Wiedersetzt sich der Lieferant (Auftragnehmer) dem Abschluss des Staatskontrakts, so kann der Käufer ein Gericht anrufen, um den Lieferanten (Auftragnehmer) zum Abschluss des Staatskontrakts zu den Bedingungen des Entwurfs zu zwingen. Artikel 545. Verweigerung des Vertragsabschlusses durch den Käufer 1. Der Käufer darf die Waren, die in der Mitteilung angegeben sind, und den Abschluss eines Vertrags über ihre Lieferung gänzlich oder zum Teil ablehnen. In diesem Fall muss der Lieferant (der Auftragnehmer) den staatlichen Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen und kann von ihm die Zuweisung eines anderen Käufers verlangen. 2. Der staatliche Auftraggeber hat dem Lieferanten (dem Auftragnehmer) spätestens dreißig Tage nach Zugang seiner Mitteilung entweder die Zuweisung eines anderen Käufers mitzuteilen oder eine Versanddisposition unter Angabe des Empfängers der Waren zu erteilen oder seine Bereitschaft zur Annahme und Bezahlung der Ware anzuzeigen. 3. Kommt der staatliche Auftraggeber seinen in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Pflichten nicht nach, kann der Lieferant (der Auftragnehmer) entweder vom staatlichen Auftraggeber Annahme und Bezahlung der Ware fordern oder die Ware nach seinem Belieben verkaufen und dem
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staatlichen Auftraggeber die mit dem Verkauf verbundenen angemessenen Aufwendungen in Rechnung stellen. Artikel 546. Erfüllung des Staatskontrakts 1. Erfolgt die Lieferung von Waren nach den Bedingungen des Staatskontrakts unmittelbar an den staatlichen Auftraggeber oder auf seine Anweisung (Versanddisposition) hin an einen anderen (den Empfänger), finden auf das Verhältnis der Parteien bei der Erfüllung des Staatskontrakts die Bestimmungen der Artikel 521-538 dieses Gesetzbuchs Anwendung. 2. Erfolgt die Lieferung von Waren für staatlichen Bedarf an in der Versanddisposition angegebene Empfänger, hat der staatliche Auftraggeber die Waren zu bezahlen, wenn bezüglich der Zahlung nichts anderes durch den Staatskontrakt geregelt ist. Artikel 547. Bezahlung der Waren nach Staatskontrakt 1. Waren, die den Käufern aufgrund von Lieferverträgen für staatlichen Bedarf geliefert werden, sind von den Käufern zu den entsprechend dem Staatskontrakt bestimmten Preisen zu bezahlen, wenn die Bestimmung der Preise oder die Bezahlung durch den Staatskontrakt nicht anders geregelt sind. 2. Hat der Käufer die für staatlichen Bedarf gelieferten Waren zu bezahlen, haftet der staatliche Auftraggeber als Bürge für diese Verbindlichkeit des Käufers (Artikel 375-382). Artikel 548. Schadenersatz bei Erfüllung oder Auflösung des Staatskontrakts 1. Wenn durch die Gesetze über Lieferungen von Waren für staatlichen Bedarf oder den Staatskontrakt nichts anderes geregelt ist, hat der staatliche Auftraggeber dem Lieferanten (Auftragnehmer) den Schaden, der im Zusammenhang mit der Erfüllung des Staatskontrakts entstanden ist, spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach der Übergabe der für staatlichen Bedarf gelieferten Waren zu ersetzen. 2. Wird dem Lieferanten (dem Auftragnehmer) der im Zusammenhang mit der Erfüllung erlittene Schaden aufgrund des Staatskontrakts nicht
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ersetzt, kann er den Kontrakt auflösen und Ersatz des durch seine Auflösung verursachten Schadens fordern. 3. Wird der Staatskontrakt aus dem in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Gründen aufgelöst, kann der Lieferant (der Auftragnehmer) vom Liefervertrag für staatlichen Bedarf zurücktreten. Den beim Käufer durch den Rücktritt vom Vertrag von Seiten des Lieferanten entstandenen Schaden hat der staatliche Auftraggeber zu ersetzen. Artikel 549. Weigerung des staatlichen Auftraggebers, auf Grund des Staatskontrakts gelieferte Waren abzunehmen 1. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann der staatliche Auftraggeber die nach dem Staatskontrakt zu liefernde Ware gänzlich oder zum Teil ablehnen, sofern er dem Lieferanten den dadurch entstandenen Schaden ersetzt. 2. Hat die Ablehnung der nach dem Staatskontrakt zu liefernden Waren die Auflösung oder Änderung des Staatskontrakts zur Folge, hat der staatliche Auftraggeber dem Käufer den Schaden zu ersetzen, der dadurch entstanden ist.



§ 5. ENERGIEVERSORGUNG Artikel 550. Vertrag über Energieversorgung 1. Durch den Energieversorgungsvertrag verpflichtet sich der Energieversorger, dem Abnehmer (dem Verbraucher) über das angeschlossene Netz Energie zuzuleiten, und der Abnehmer verpflichtet sich, die abgenommene Energie zu bezahlen sowie den vertraglich festgelegten Verbrauchsplan einzuhalten und für die Betriebssicherheit der ihm zugeordneten Energienetze und den intakten Zustand der von ihm benutzten ans Netz geschlossenen Geräte und Ausrüstungen zu sorgen. 2. Auf die Verhältnisse aus dem Energieversorgungsvertrag finden, soweit sie nicht durch dieses Gesetzbuch geregelt sind, die die Ener-
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gieversorgung betreffenden Gesetze und sonstigen Rechtsakte sowie die ihnen nachgeordneten verbindlichen Bestimmungen Anwendung. Artikel 551. Form des Energieversorgungsvertrags Energieversorgungsverträge sind in schriftlicher Form abzuschließen. Artikel 552. Abschluss und Verlängerung der Vertrags über Energieversorgung 1. Der Energieversorgungsvertrag wird mit dem Abnehmer geschlossen, wenn er eine Vorrichtung zur Energieabnahme, die den technischen Anforderungen genügt und an das Netz des Energieversorgers angeschlossen ist, sowie die sonstige notwendige Ausrüstung hat und wenn die Messung des Verbrauchs gesichert ist. 2. Ist de Abnehmer ein Bürger, der die Energie für den häuslichen Verbrauch nutzt, gilt der Vertrag mit der ersten tatsächlichen ordnungsgemäßen Zuschaltung des Abnehmers in das angeschlossene Netz als zustande gekommen. 3. Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Dauer geschlossen und kann aus den in Artikel 558 geregelten Gründen geändert oder aufgelöst werden. 4. Ein auf bestimmte Dauer geschlossener Energieversorgungsvertrag gilt als für die gleiche Dauer und zu denselben Bedingungen verlängert, wenn bis zum Ablauf der Vertragsdauer keine der Parteien die Beendigung oder Änderung des Vertrags oder den Abschluss eines neuen Vertrags verlangt hat. 5. Hat eine Partei vor Ablauf der Vertragsdauer den Abschluss eines neuen Vertrags vorgeschlagen, werden die Verhältnisse zwischen den Parteien bis zum Abschluss des neuen Vertrags nach dem früher geschlossenen Vertrag geregelt. Artikel 553. Menge der Energie 1. Der Energieversorger ist verpflichtet, dem Abnehmer über das angeschlossene Netz Energie in der vertraglich bestimmten Menge abzugeben und den vereinbarten Abgabeplan einzuhalten. Die Menge
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der vom Energieversorger abgegebenen und vom Abnehmer verbrauchten Energie ist anhand des gezählten tatsächlichen Verbrauchs festzustellen. 2. Durch den Energieversorgungsvertrag kann der Abnehmer berechtigt werden, die vertraglich bestimmte Menge der abzunehmenden Energie zu verändern, sofern er dem Energieversorger den Schaden ersetzt. 3. Ist der Abnehmer ein Bürger, der die Energie für den häuslichen Verbrauch nutzt, kann er die Energie in der von ihm benötigten Menge verbrauchen. Artikel 554. Qualität der Energie 1. Die Qualität der vom Energieversorger abzugebenden Energie muss den Anforderungen der staatlichen Standards und sonstiger verbindlicher Bestimmungen oder des Energieversorgungsvertrags entsprechen. 2. Hält der Energieversorger die Anforderungen an die Qualität nicht ein, finden die Bestimmungen in Artikel 491 dieses Gesetzbuchs Anwendung. Artikel 555. Pflichten des Käufers zur Instandhaltung der Netze, Geräte und Ausrüstungen 1. Der Abnehmer ist verpflichtet, für den ordnungsgemäßen technischen Zustand und die Betriebssicherheit der Energienetze, Geräte und Ausrüstungen zu sorgen, den Energieverbrauchsplan einzuhalten und den Energieversorger im Fall von Havarien, Bränden, Störungen der Zähler und sonstigen Störungen bei der Energieabnahme unverzüglich zu benachrichtigen. 2. Ist der Abnehmer ein Bürger, der die Energie für den häuslichen Verbrauch nutzt, hat der Energieversorger für den ordnungsgemäßen technischen Zustand und die Sicherheit der Energienetze sowie der Zähler zu sorgen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt ist. 3. Die Anforderungen an den technischen Zustand und den Betrieb der Energienetze, der Geräte und Ausrüstungen sowie die Kontrolle ihrer
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Erhaltung werden durch Gesetz, sonstige Rechtsakte und die ihnen nachgeordneten verbindlichen Bestimmungen geregelt. Artikel 556. Bezahlung der Energie 1. Die Bezahlung der Energie durch den Abnehmer erfolgt nach der tatsächlich abgenommenen Energiemenge entsprechend den Zählerdaten, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt oder von den Parteien vereinbart ist. 2. Die Zahlungsmodalitäten bei der Energieversorgung werden durch Gesetz und sonstige Rechtsakte geregelt oder von den Parteien vereinbart. Artikel 557. Unterabnehmer 1. Der Abnehmer kann die vom Energieversorger über das Netz abgegebene Energie nur mit Zustimmung des Energieversorgers an einen anderen (einen Unterabnehmer) weitergeben. 2. Auf den Vertrag über Weitergabe der Energie an den Unterabnehmer finden die Bestimmungen dieses Paragrafen Anwendung, sofern nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag vorgesehen ist. 3. Im Falle der Weitergabe der Energie an den Unterabnehmer haftet der Abnehmer gegenüber dem Energieversorger, sofern nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag vorgesehen ist. Artikel 558. Änderung und Kündigung des Vertrags über Energieversorgung 1. Ist der Abnehmer ein Bürger, der die Energie für den häuslichen Verbrauch nutzt, ist er berechtigt, den Vertag durch einseitige Erklärung aufzulösen, sofern er dies dem Energieversorger mitteilt und die verbrauchte Energie vollständig bezahlt. 2. Der Energieversorger kann aus den in Artikel 538 dieses Gesetzbuch geregelten Gründen vom Vertag durch einseitige Erklärung zurrrücktreten, außer in den durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte vorgesehenen Fällen.
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3. Die Unterbrechung, Einstellung oder Beschränkung der Energieabgabe ist nur nach Vereinbarung der Parteien zulässig, es sei denn, wegen des von der staatlichen Energieaufsicht bescheinigten bedenklichen Zustands der energetischen Anlagen des Abnehmers droht eine Havarie oder wird das Leben und die Sicherheit von Menschen gefährdet. Der Energieversorger hat dem Abnehmer die Unterbrechung, Einstellung oder Beschränkung der Energieabgabe anzukündigen. 4. Die Unterbrechung, Einstellung oder Beschränkung der Energieabgabe ist ohne Absprache mit dem Abnehmer und ohne Ankündigung nur dann zulässig, wenn unaufschiebbare Maßnahmen zur Verhinderung oder Beseitigung einer Havarie im System des Energieversorgers getroffen werden müssen, und nur bei unverzüglicher Benachrichtigung des Abnehmers. Artikel 559. Haftung aus dem Vertrag über Energieversorgung 1. Im Fall der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Energieversorgungsvertrag hat die vertragsbrüchige Partei den dadurch entstandenen realen Schaden zu ersetzen (Artikel 17 Absatz 2). 2. Wird die Energieabgabe an den Abnehmer infolge der Regulierung des Verbrauchs, die aufgrund eines Gesetzes oder sonstiger Rechtsakte erfolgt, unterbrochen, hat der Energieversorger für die von ihm verschuldete Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung des Vertrags einzustehen. Artikel 560. Anwendung der Bestimmungen des Energieversorgungsvertrags auf andere Verträge 1. Die Bestimmungen der Artikel 550-559 dieses Gesetzbuchs finden auf die Versorgung mit Fernwärme durch angeschlossenes Netz Anwendung, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt ist. 2. Auf die Versorgung mit Gas, Erdöl und Erdölerzeugnissen, Wasser oder anderen Waren durch angeschlossene Netze finden die Bestimmungen für die Energieversorgung (Artikel 550 - 559) Anwendung, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte
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geregelt ist und sich nichts andres aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt.



§ 6. IMMOBILIENKAUF Artikel 561. Immobilienkaufvertrag Durch den Immobilienkaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer ein Grundstück, ein Gebäude, eine Anlage, eine Wohnung oder einen anderen unbeweglichen Gegenstand (Artikel 134) zu übereignen. Artikel 562. Form des Immobilienkaufvertrags 1. Der Vertrag über den Kauf einer Immobilie ist in schriftlicher Form durch Abfassung eines von den Parteien zu unterzeichnenden Schriftstücks zu schließen (Artikel 450 Absatz 3). 2. Der Immobilienkaufvertrag ist notariell zu beurkunden. Artikel 563. Staatliche Eintragung der Eigentumsübertragung an Immobilien 1. Die beim Immobilienkauf erfolgende Übertragung des Eigentums an der Immobilie auf den Käufer bedarf der staatlichen Eintragung. 2. Die Erfüllung des Immobilienkaufvertrags vor der staatlichen Eintragung der Eigentumsübertragung hat keine Wirkung auf das Verhältnis der Parteien zu Dritten. Artikel 564. Rechte am Grundstück beim Kauf von Gebäuden, Anlagen oder anderen auf ihm befindlichen Immobilien. 1. Beim Verkauf eines Gebäudes, einer Anlage oder einer anderen Immobilie erwirbt der Käufer mit dem Eigentum an dieser Immobilie das Eigentumsrecht am Grundstück. 2. Beim Verkauf eines Teils eines Gebäudes, einer Anlage oder einer anderen Immobilie erwirbt der Käufer das Eigentumsrecht an dem vorher ausgesonderten Teil des Grundstücks und die Rechte daran werden im Verfahren eingetragen, das das Gesetz über staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen bestimmt.
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3. Der Verkauf einer Immobilie, die sich auf einem nicht dem Verkäufer gehörenden Grundstück befindet, ist ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers zulässig, wenn dies nicht den Bedingungen widerspricht, die durch Gesetz oder den Vertrag für die Nutzung dieses Grundstücks geregelt sind. Beim Verkauf einer solchen Immobilie erwirbt der Käufer das Recht, den betreffenden Teil des Grundstücks zu denselben Bedingungen zu nutzen wie der Verkäufer. 4. Die Bestimmung in Absatz 2 dieses Artikels findet auf Appartementhäuser oder untergegliederte Gebäude keine Anwendung. Artikel 565. Rechte an der Immobilie auf einem verkauften Grundstück Außer Kraft gesetzt Artikel 566. Bestimmung des Gegenstands des Immobilienkaufvertrags Im Immobilienkaufvertrag müssen Angaben enthalten sein, die eine genaue Feststellung des dem Käufer zu übergebenden unbeweglichen Gegenstands ermöglichen, einschließlich Angaben über die Belegenheit der Immobilie auf dem Grundstück oder innerhalb einer anderen Immobilie. Fehlen diese Angaben im Vertrag, gilt die Einigung der Parteien über den zu übergebenden unbeweglichen Gegenstand als nicht zustande gekommen, und der betreffende Vertrag gilt nicht als geschlossen. Artikel 567. Preis der Immobilie im Immobilienkaufvertrag 1. Ein Immobilienkaufvertrag muss den Preis des Kaufgegenstands regeln. 2. Enthält der Vertrag keine schriftlich festgelegte Einigung der Parteien über den Preis der Immobilie, gilt der Kaufvertrag als nicht geschlossen. Die in Artikel 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs getroffenen Regelungen für die Preisbestimmung kommen dabei nicht zur Anwendung.
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3. Wenn nichts anderes durch den des Immobilienkaufvertrag geregelt ist, ist im Preis, der in einem Immobilienkaufvertrag für ein Gebäude, eine Anlage oder eine sonstige auf einem Grundstück befindliche Immobilie festgelegt ist, der Preis des zusammen mit der Immobilie zu übergebenden Grundstücksteils oder des Rechts an ihm inbegriffen. 4. Ist der Preis der Immobilie im Kaufvertrag für je eine Flächeneinheit oder sonstige Größeneinheit festgelegt, ist der zu zahlende Gesamtpreis anhand der tatsächlichen Größe der dem Käufer übergebenen Immobilie zu bestimmen. Artikel 568. Übergabe der Immobilie 1. Die Übergabe der Immobilie durch den Verkäufer und ihre Abnahme durch den Käufer erfolgt aufgrund eines Übergabeaktes oder eines sonstigen die Übergabe dokumentierenden Schriftstücks. 2. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertag geregelt ist, gilt die Verpflichtung des Verkäufers zur Übergabe der Immobilie an den Käufer als erfüllt, nachdem sie dem Käufer übergeben und das entsprechende Dokument unterzeichnet wurden. 3. Wiedersetzt sich eine Parte der Unterzeichnung des die vertragsgemäße Übergabe der Immobilie betreffenden Dokuments, gilt dies als Erfüllungsverweigerung hinsichtlich der Übergabepflicht bzw. der Abnahmepflicht. 4. Nimmt der Käufer eine Immobilie ab, die nicht den Bedingungen des Immobilienkaufvertrags entspricht, entbindet dies den Verkäufer nicht von der Verantwortlichkeit wegen nicht gehöriger Erfüllung, auch wenn die Abweichung im Übergabedokument vermerkt ist. Artikel 569. Folgen der Übergabe der Immobilie mit Qualitätsmängeln Wird dem Käufer eine Immobilie übergeben, die nicht die im Immobilienkaufvertrag ausbedungene Qualität hat, kommen die Bestimmungen des Artikels 491 dieses Gesetzbuchs, mit Ausnahme der Bestimmungen über den Anspruch des Käufers auf Ersatz der mangelhaften Ware durch eine vertragsmäßige, zur Anwendung.
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Artikel 570. Besonderheiten beim Verkauf von Wohnräumen Beim Kauf eines Wohnhauses, einer Wohnung oder des Teils eines Wohnhauses bzw. einer Wohnung, gehört die Liste der Personen, deren Nutzungsrecht am Wohnraum vor dem Abschluss des Immobilienkaufvertrags im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren eingetragen worden ist, zu wesentlichen Vertragsbedingungen.



KAPITEL 32. RENTE § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE RENTE



Artikel 571. Rentenvertrag 1. Aufgrund eines Rentenvertrags übereignet eine Partei (der Rentenempfänger) der anderen Partei (dem Rentenschuldner) ein Vermögen, und der Rentenschuldner verpflichtet sich im Gegenzug regelmäßig eine Rente Leistungen in Form eines bestimmten Geldbetrags zu zahlen. 2. Aufgrund eines Rentenvertrags können Rentenzahlungen für eine unbestimmte Zeit (Dauerrente) oder für die Lebenszeit des Rentenempfängers (Leibrente) geschuldet sein. Artikel 572. Form des Rentenvertrags 1. Rentenverträge werden in schriftlicher Form geschlossen, indem ein Schriftstück mit den Unterschriften der Parteien abgefasst wird (Artikel 450 Absatz 3) 2. Der Rentenvertrag, der gegen Zahlung einer Rente die Veräußerung eines beweglichen Vermögens vorsieht, bedarf der notariellen Beglaubigung.
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Artikel 573. Staatliche Eintragung der Übertragung des Eigentumsrechts auf Grund eines Rentenvertrags, der Veräußerung unbeweglichen Vermögens vorsieht. Übertragung des Eigentumsrechts auf Grund eines Rentenvertrags, der gegen Zahlung einer Rente die Veräußerung eines unbeweglichen Vermögens vorsieht, bedarf der staatlichen Eintragung. Artikel 574. Veräußerung des Vermögens gegen Rentenzahlung 1. Ein Vermögen, das gegen Zahlung einer Rente veräußert wird, kann vom Rentenempfänger dem Rentenschuldner gegen Entgelt oder unentgeltlich übereignet werden. 2. Ist ein Vermögen nach dem Rentenvertrag gegen Entgelt hinzugeben, finden auf die Verhältnisse der Parteien hinsichtlich der Übergabe und Bezahlung die Bestimmungen für den Kauf (Kapitel 31); soll es unentgeltlich hingegeben werden, finden die Bestimmungen für die Schenkung (Kapitel 31) Anwendung, sofern in diesem Kapitel nichts anderes geregelt ist und es nicht dem Wesen eines Rentenvertrags widerspricht. Artikel 575. Belastung von Immobilien durch die Rente 1. Eine Rente belastet das Grundstück, das Gebäude, die Anlage oder die sonstige Immobilie, die gegen ihre Zahlung hingegeben wurde. Veräußert der Rentenschuldner ein solches Vermögen, so gehen seine Verpflichtungen aus dem Rentenvertrag auf den Erwerber über. 2. Ein Rentenschuldner, der eine Immobilie, die mit einer Rente belastet ist, einem anderen übereignet hat, haftet subsidiär für Forderungen des Rentenempfängers auf Grund von Verletzungen des Rentenvertrags, wenn nicht durch dieses Gesetzbuch, andere Gesetze oder den Vertrag die gesamtschuldnerische Haftung für diese Verpflichtung geregelt ist. Artikel 576. Sicherung der Rentenzahlung 1. Wird ein Grundstück oder eine andere Immobilie gegen Zahlung einer Rente hingegeben, erwirbt der Rentenempfänger zur Sicherung der Rentenforderung ein Pfandrecht an diesem Vermögen.
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2. Für einen Vertrag über die Hingabe von Geld oder anderen beweglichen Vermögens gegen Zahlung einer Rente ist wesentlich die Pflicht des Rentenschuldners, die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu sichern (Artikel 368), oder das Risiko einer Haftung wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung dieser Verbindlichkeiten zugunsten des Rentenempfängers zu versichern. 3. Kommt der Rentenschuldner den in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Pflichten nicht nach oder geht die Sicherung verloren oder verschlechtern sich ihre Bedingungen aus Gründen, die der Rentenempfänger nicht zu verantworten hat, kann der Rentenempfänger den Rentenvertrag auflösen und Ersatz des durch die Vertragsauflösung verursachten Schadens fordern. Artikel 577. Form und Höhe der Rente 1. Die Rente wird in Geld in der vertraglich vorgesehenen Höhe gezahlt. Die Rente kann auch durch Überlassung eines Vermögens, Ausführung von Arbeiten oder Erbringung von Dienstleistungen, die dem Geldwert der Rente entsprechen, gezahlt werden 2. Die Höhe der Rentenzahlung wächst proportional zur Erhöhung des Mindestlohns, sofern nichts anderes durch den Rentenvertrag vorgesehen ist. Artikel 578. Haftung für Zahlungsverzug der Rente Gerät der Rentenschuldner mit den Zahlungen in Verzug, hat er dem Rentenempfänger die in Artikel 411 dieses Gesetzbuchs geregelten Zinsen zu zahlen, wenn nicht in Rentenvertrag eine andere Zinshöhe bestimmt ist.



§ 2. DAUERRENTE Artikel 579. Empfänger einer Dauerrente 1. Empfänger einer Dauerrente können nur Bürger sowie nicht gewerbliche Organisationen sein, wenn dies nicht dem Gesetz zuwiderläuft und es dem Zweck ihrer Tätigkeit entspricht.
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2. Die Rechte des Rentenempfängers aus einem Dauerrentenvertrag können durch Abtretung von Forderungen, durch Vererbung oder im Wege der Rechtsnachfolge bei der Umwandlung juristischer Personen auf die in Absatz 1 genannten Personen übertragen werden, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. Artikel 580. Fälligkeiten bei der Dauerrente Wenn nichts anderes durch den Dauerrentenvertrag geregelt ist, ist die Rente am Ende jedes Kalenderquartals zu zahlen. Artikel 581. Recht auf Ablösung der Dauerrente 1. Der Schuldner einer Dauerrente kann sie ablösen. 2. Die Rentenschuld erlischt nicht, solange der Rentenempfänger nicht die gesamte Ablösesumme erhalten hat, wenn nicht vertraglich ein anderes Verfahren der Ablösung geregelt ist. 3. Ein vertraglicher Ausschluss des Rechts auf Ablösung einer Dauerrentenschuld ist nichtig. 4. Durch den Dauerrentenvertrag kann die Ausübung des Rechts auf Ablösung der Rentenschuld für die Lebenszeit des Rentenempfängers oder für einen sonstigen Zeitraum ausgeschlossen werden. Artikel 582. Ablösung der Dauerrente auf Verlangen des Rentenempfängers Der Empfänger einer Dauerrente kann die Ablösung der Rente durch den Rentenschuldner fordern, wenn: 1) der Rentenschuldner mit den Zahlungen für mehr als ein Jahr im Rückstand ist, sofern durch den Vertrag über Dauerrente nichts anderes geregelt ist; 2) der Rentenschuldner seiner Pflicht zur Sicherung der Rentenforderungen nicht nachgekommen ist (Artikel 576); 3) offensichtliche Anzeichen dafür gibt, dass die Rentenzahlungen nicht in der vertraglich bestimmten Höhe und Zeit zu erwarten sind;
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4) die Immobilie, die gegen die Zahlung der Rente hingegeben wurde, in gemeinschaftliches Eigentum gelangt oder zwischen mehreren Personen aufgeteilt worden ist; 5) wenn durch den Vertrag sonstige Fälle vorgesehen sind. Artikel 583. Ablösesumme bei der Dauerrente 1. In den durch Artikel 581 und 582 dieses Gesetzbuchs geregelten Fällen erfolgt die Ablösung zu dem durch den Vertrag über Dauerrente bestimmten Preis. 2. Ist in einem Dauerrentenvertrag, nach dem gegen Dauerrente die entgeltliche Hingabe eines Vermögens erfolgt ist, keine Ablösesumme vereinbart, erfolgt die Ablösung durch Zahlung eines Preises, der dem Betrag der Jahresrente entspricht. 3. Ist in einem Dauerrentenvertrag, nach dem gegen Dauerrente die unentgeltliche Hingabe eines Vermögens erfolgt ist, keine Ablösesumme vereinbart, setzt sie sich aus einer Jahresrente und dem Preis für den hingegebenen Gegenstand zusammen, der nach den Regeln des Artikels 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs zu bestimmen ist. Artikel 584. Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des gegen Dauerrente hingegebenen Vermögens 1. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des gegen Dauerrente unentgeltlich hingegebenen Vermögens trägt der Rentenschuldner. 2. Ist ein Vermögen, das gegen Dauerrente unentgeltlich hingegeben wurde, zufällig untergegangen oder beschädigt worden, kann der Rentenschuldner die Aufhebung der Zahlungspflicht der Rente bzw. die Änderung der Zahlungsbedingungen fordern.
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§ 3. LEIBRENTE Artikel 585. Empfänger einer Leibrente 1. Eine Leibrente kann für die Lebenszeit desjenigen, der gegen Zahlung der Rente ein Vermögen hingegeben hat, oder eines anderen von ihm benannten Bürgers begründet werden. 2. Die Begründung einer Leibrente zugunsten mehrerer Bürger, denen die Rente, wenn nichts anderes durch den Vertrag über Leibrente vorgesehen ist, zu gleichen Teilen zusteht, ist zulässig. 3. Die Zahlungspflicht der Rente erlischt mit dem Tod des letzten Rentenempfängers. 4. Ein Vertrag, der zur Begründung einer Leibrente zugunsten eines Verstorbenen geschlossen wird, ist nichtig. Artikel 586. Fälligkeiten bei der Leibrente Wenn nichts anderes durch den Vertrag über Dauerrente vorgesehen ist, ist die Leibrente am Ende jedes Kalendermonats zu zahlen. Artikel 587. Auflösung des Vertrags über Dauerrente auf Verlangen des Rentenempfängers 1. Im Fall einer wesentlichen Verletzung des Vertrags über Dauerrente vonseiten des Rentenschuldners kann der Rentenempfänger von ihm die Ablösung der Rentenschuld zu den durch Artikel 583 dieses Gesetzbuchs geregelten Bedingungen oder Vertragsauflösung und Schadenersatz fordern. 2. Wurde gegen Zahlung der Leibrente eine Wohnung, ein Wohnhaus oder ein anderes Vermögens unentgeltlich veräußert, kann der Rentenempfänger im Fall einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den Rentenschuldner die Rückgabe dieses Vermögens unter Anrechnung seines Werts auf die Ablösesumme fordern.
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Artikel 588. Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des gegen Leibrente hingegebenen Vermögens Der zufällige Untergang oder die zufällige Beschädigung des Vermögens, das gegen Zahlung einer Leibrente hingegeben wurde, entbinden den Rentenschuldner nicht von der Zahlungspflicht entsprechend den durch den Leibrentevertrag geregelten Bedingungen.



KAPITEL 33. TAUSCH



Artikel 589. Tauschvertrag 1. Durch den Tauschvertrag verpflichtet sich jede Partei, der anderen Partei eine Ware zum Tausch gegen eine andere zu übereignen. 2. Auf Tauschverträge finden die Bestimmungen für den Kauf (Kapitel 31) entsprechende Anwendung, sofern dies nicht den Bestimmungen dieses Kapitels oder dem Wesen des Tausches widerspricht. Dabei gilt jede Partei als Verkäufer der Ware, zu deren Übergabe sie sich verpflichtet, und als Käufer der von ihr zum Tausch anzunehmenden Ware. Artikel 590. Preis und Kosten nach Tauschvertrag 1. Wenn sich aus dem Tauschvertrag nichts anderes ergibt, wird vermutet, dass die zu tauschenden Waren den gleichen Preis haben, und tätigt jede Partei die Aufwendungen für die ihr jeweils obliegende Übergabe und Abnahme der Ware. 2. Haben die zu tauschenden Waren nach dem Vertrag nicht den gleichen Preis, hat die Partei, die Ware mit dem geringeren Preis zu übergeben hat, die Preisdifferenz vor oder nach der Erfüllung ihrer Übergabepflicht zu zahlen, wenn die Zahlung durch den Vertrag nicht anderweitig geregelt ist.
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Artikel 591. Gegenseitige Leistungen bei Übergabe der Ware nach Tauschvertrag Fallen nach dem Vertrag die Termine für die Übergabe der zu tauschenden Waren auseinander, gelten für die Erfüllung der Übergabepflicht der Partei, die die Ware nach der Übergabe durch die andere Partei übergeben muss, die Bestimmungen für die Erfüllung gegenseitiger Verbindlichkeiten (Artikel 367). Artikel 592. Übergang des Eigentumsrechts an Tauschwaren Wenn durch Gesetz oder den Tauschvertrag nichts anderes geregelt ist, geht das Eigentum an der Tauschware auf die als Käufer zu betrachtende Partei über, nachdem beide Parteien ihre Übergabepflicht erfüllt haben. Artikel 593. Haftung bei Herausgabe der nach Tauschvertrag erworbenen Ware Die Partei, von der ein Dritter die nach dem Tauschvertrag erworbene Ware eingezogen, kann von der anderen Partei die Rückgabe der im Ergebnis des Tausches erworbenen Ware und (oder) Schadenersatz fordern, wenn die in Artikel 477 dieses Gesetzbuchs geregelten Voraussetzungen gegeben sind.



KAPITEL 34. SCHENKUNG



Artikel 594. Schenkungsvertrag 1. Durch den Schenkungsvertrag überträgt oder verspricht die eine Partei (der Schenker) der anderen Partei (dem Beschenkten) unentgeltlich das Eigentum an einem Vermögen oder ein Vermögensrecht (eine Forderung) gegen sich selbst oder einen Dritten oder erlässt ihr eine vermögenswerte Verpflichtung gegenüber sich selbst oder einem Dritten oder verspricht ihr den Erlass einer solchen Verpflichtung. Ein Vertrag gilt nicht als Schenkung, wenn im Gegenzug ein Vermögen oder ein Recht überlassen oder eine Gegenleistung versprochen wird.
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Auf einen solchen Vertrag kommen die Bestimmungen des Artikels 306 Absatz 2 zur Anwendung. 2. Das Versprechen, jemandem unentgeltlich ein Vermögen oder ein Vermögensrecht zu überlassen oder ihm eine vermögenswerte Verpflichtung zu erlassen (Schenkungsversprechen), gilt als Schenkungsvertrag und bindet den Erklärenden, wenn das Versprechen formgerecht gegeben wurde und deutlich die Absicht zum Ausdruck bringt, jemandem bestimmten in der Zukunft ein Vermögen oder ein Recht unentgeltlich zu überlassen oder ihm eine vermögenswerte Verpflichtung zu erlassen. 3. Ein Schenkungsversprechen, das sich ohne Angabe des konkreten Vermögens in Gestalt einer Sache, eines Rechts oder des Erlasses einer Verpflichtung auf das gesamte Vermögen oder einen Teil von ihm bezieht, ist nichtig. 4. Ein Vertrag, nach dem die Leistung an den Beschenkten nach dem Tod des Schenkers erfolgen soll, ist nichtig. Auf solche Schenkungen kommen die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs über das Erbrecht zur Anwendung. Artikel 595. Form des Schenkungsvertrags 1. Der Schenkungsvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. 2. Der Schenkungsvertrag über unbewegliches Vermögen unterliegt der staatlichen Eintragung. Artikel 596. Staatliche Eintragung der Übertragung des Eigentumsrechts durch Schenkungsvertrag über unbewegliches Vermögen Die Übertragung des Eigentumsrechts durch Schenkungsvertrag über unbewegliches Vermögen bedarf der staatlichen Eintragung. Artikel 597. Annahmeverweigerung des Beschenkten 1. Der Beschenkte kann die Annahme der Schenkung vor der Übergabe des Geschenks jederzeit verweigern. Der Schenkungsvertrag gilt in dem Fall als aufgehoben.
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2. Die Verweigerung der Annahme muss in der Form erfolgen, die für den Schenkungsvertrag vorgeschrieben ist. Ist die Übertragung des Eigentumsrechts durch Schenkungsvertrag eingetragen worden, unterliegt die Verweigerung der Annahme ebenfalls der staatlichen Eintragung. 3. Der Schenker kann vom Beschenkten den Ersatz des realen Schadens fordern, der durch die Annahmeverweigerung entstanden ist. Artikel 598. Schenkungsverbot Verboten sind Schenkungen 1) im Namen von Minderjährigen im Kindesalter oder Entmündigten durch ihre gesetzlichen Vertreter; 2) zugunsten von Angehörigen der Staatsorgane oder Mitarbeitern der Organe der örtlichen Selbstverwaltung im Zusammenhang mit ihrer Dienststellung oder der Ausübung ihrer Dienstpflichten; 3) zwischen gewerblichen Organisationen. Artikel 599. Schenkungsschranken 1. Die Schenkung eines Vermögens, das mehreren Eigentümern zur gesamten Hand zusteht, ist im Einverständnis aller Miteigentümer unter Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 198 dieses Gesetzbuchs zulässig. 2. Eine Schenkung durch Erfüllung der Verpflichtung des Beschenkten gegenüber einem Dritten hat unter Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 351 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs zu erfolgen. 3. Der Inhaber einer Forderung kann diese an einen Dritten verschenken, wenn er die Bestimmungen der Artikel 397-401, 403 und 404 einhält. 4. Eine Schenkung durch Übernahme der Schuld des Beschenkten gegenüber einem Dritten hat unter Einhaltung der Bestimmungen der Artikel 406 und 407 zu erfolgen.
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5. Eine Vollmacht für die Schenkung durch einen Stellvertreter ist nichtig, wenn in ihr nicht der Beschenkte und der Gegenstand der Schenkung benannt sind. Artikel 600. Erfüllungsverweigerung bei der Schenkung 1. Der Schenker kann die Erfüllung des Vertrags, der ein Versprechen der Schenkung eines Vermögens oder eines Rechts oder des Erlasses einer Vermögensverbindlichkeit für die Zukunft enthält, verweigern, wenn sich seine Vermögenslage, seine familiäre Situation oder sein Gesundheitszustand nach Abschluss des Vertrags so weit verschlechtert hat, dass die Erfüllung des Vertrags unter den neuen Bedingungen zu einer wesentlichen Verschlechterung seines Lebensstandards führen würde. 2. Der Schenker kann die Erfüllung des Vertrags, der ein Versprechen der Schenkung eines Vermögens oder eines Rechts oder des Erlasses einer Vermögensverbindlichkeit für die Zukunft enthält, aus den Gründen verweigern, die ihn zum Widerruf der Schenkung berechtigen (Artikel 601 Absatz 1). 3. Verweigert der Schenker die Erfüllung des Vertrags aus den in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Gründen, hat der Beschenkte keinen Anspruch auf Schadenersatz. Artikel 601. Aufhebung der Schenkung 1. Der Schenker ist zum Widerruf der Schenkung berechtigt, wenn der Beschenkte einen Anschlag auf sein Leben oder das Leben eines Mitglieds seiner Familie oder eines nahen Verwandten unternommen oder ihm vorsätzlich Körperverletzungen zugefügt hat. 2. Hat der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getötet, können die Erben des Schenkers die Aufhebung der Schenkung bei Gericht beantragen. 3. Der Schenker kann die Aufhebung der Schenkung bei Gericht beantragen, wenn die Schenksache für den Schenker von großem ideellem Wert ist und ihre Behandlung durch den Beschenkten ihren unwiederbringlichen Verlust befürchten lässt.
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4. Das Gericht kann aus Gründen und im Verfahren, die durch die Zivilprozessordnung der Republik Armenien geregelt sind, die Schenkung durch einen Einzelunternehmer oder eine juristische Person aufheben. 5. Im Schenkungsvertrag kann das Widerrufsrecht des Schenkers für den Fall, dass er den Beschenkten überlebt, ausbedungen werden. 6. Wird die Schenkung aufgehoben, hat der Beschenkte die Schenksache zurückzugeben, wenn sie zur Zeit der Aufhebung tatsächlich noch vorhanden ist. Artikel 602. Einschränkungen der Verweigerung der Erfüllung des Schenkungsvertrags und der Aufhebung der Schenkung Die Bestimmungen für die Verweigerung der Erfüllung des Schenkungsvertrags (Artikel 600) und die Aufhebung der Schenkung (Artikel 601) finden auf Geschenke von geringem Wert keine Anwendung. Artikel 603. Folgen des Schadens aus Mängeln des geschenkten Vermögens Schaden, der dem Beschenkten infolge von Mängeln der Schenksache an Leben, Gesundheit oder Vermögen verursacht wird, ist entsprechend den Bestimmungen des Kapitels 60 dieses Gesetzbuchs vom Schenker zu ersetzen, wenn bewiesen ist, dass diese Mängel vor der Übergabe der Sache an den Beschenkten entstanden sind, nicht offensichtlich waren und der Schenker sie kannte, aber dem Beschenkten nicht gewarnt hat. Artikel 604. Rechtsnachfolge beim Schenkungsversprechen 1. Die Rechte desjenigen, dem vertraglich eine Schenkung versprochen ist, gehen nicht auf seine Erben (Rechtsnachfolger) über, wenn nichts anderes durch den Schenkungsvertrag geregelt ist. 2. Die Pflichten desjenigen, der eine Schenkung versprochen hat, gehen auf seine Erben (Rechtsnachfolger) über, wenn nichts anderes durch den Schenkungsvertrag geregelt ist.
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Artikel 605. Spenden 1. Als Spende gilt die Schenkung eines Vermögens oder eines Rechts für gemeinnützige Zwecke. Spenden können Bürgern, medizinischen und pädagogischen Einrichtungen, Einrichtungen der Sozialfürsorge und ähnlichen Einrichtungen, wohltätigen, wissenschaftlichen und Bildungseinrichtungen, Stiftungen, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen, gemeinnützigen und religiösen Organisationen sowie dem Staat und Gemeinden zugewendet werden. 2. Die Annahme einer Spende bedarf niemandes Erlaubnis oder Zustimmung. 3. Vermögensspenden, die Bürgern zugewendet werden, müssen, werden sie juristischen Personen zugewendet, können sie vom Spender an die Bedingung geknüpft werden, dass sie für einen bestimmten Zweck genutzt werden. Mangels einer solchen Bedingung gilt die Zuwendung an einen Bürger als gewöhnliche Schenkung. In den anderen Fällen muss der Beschenkte das gespendete Vermögen seinem Zweck entsprechend verwenden. 4. Hat eine juristische Person eine zweckgebundene Spende angenommen, muss sie über alle Funktionen der Verwendung des gespendeten Vermögens gesondert Rechnung führen. 5. Wird es infolge veränderter Umstände unmöglich, das gespendete Vermögen entsprechend dem vom Spender bestimmten Zweck zu verwenden, kann es nur mit Zustimmung des Spenders für einen anderen Zweck genutzt werden, und nach dem Tod des Spenders, wenn es sich um einen Bürger handelte, oder seiner Liquidation, wenn er eine juristische Person war, nur auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung. 6. Wird das gespendete Vermögen nicht entsprechend dem vom Spender bestimmten Zweck verwendet oder wird dieser Zweck unter Verstoß gegen die Bestimmungen des Absatzes 5 dieses Artikels geändert, können der Spender bzw. sein Erbe oder ein sonstiger Rechtsnachfolger die Aufhebung der Spende verlangen. 7. Artikel 604 dieses Gesetzbuchs findet auf Spenden keine Anwendung.
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UNTERABSCHNITT 3 VERTRAG ÜBER VERPACHTUNG DES VERMÖGENS UND SEINE ÜBERLASSUNG ZU UNENTGELTLICHER NUTZUNG KAPITEL 35. PACHT § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE PACHT



Artikel 606. Pachtvertag Durch einen Pachtvertrag verpflichtet sich der Verpächter (Vermieter), dem Pächter (Mieter) ein Vermögen gegen Bezahlung zeitweilig zum Besitz und (oder) zur zeitweiligen Nutzung zu überlassen. Artikel 607. Früchte, Erzeugnisse und Erträge aus gepachtetem Vermögen Dem Pächter steht das Eigentum an den Früchten, Erzeugnissen und Erträgen zu, die er aus der Nutzung des Pachtgegenstands zieht, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. Artikel 608. Pachtobjekte 1. Verpachtet werden können Grundstücke und andere abgesonderte natürliche Objekte, Gebäude, Anlagen, Ausrüstungen, Beförderungsmittel und anderes Vermögen, die ihre natürlichen Eigenschaften infolge ihres Gebrauchs nicht verlieren (unverbrauchbares Vermögen). Durch Gesetz können Arten des Vermögens bestimmt werden, deren Verpachtung unzulässig oder beschränkt ist. 2. Durch Gesetz können Sonderbestimmungen für die Verpachtung von Grundstücken und anderen abgesonderten natürlichen Objekten getroffen werden.
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3. Im Pachtvertrag müssen Angaben enthalten sein, die das Vermögen, das als Pachtobjekt dem Pächter überlassen wird, bestimmbar machen. Fehlen diese Angaben im Vertrag, gilt die Bedingung über das Pachtobjekt als nicht abgestimmt und der betreffende Vertrag als nicht geschlossen. Artikel 609. Verpächter 1. Zur Verpachtung eines Vermögens ist dessen Eigentümer berechtigt. 2. Verpächter können auch Personen sein, die kraft Gesetzes oder durch den Eigentümer zur Verpachtung eines Vermögens berechtigt sind. 3. Verpächter nach einem Vertrag über Finanzierungspacht (Leasing) können die Bank oder die spezialisierte Organisation, die im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren eine Lizenz erhalten hat, sein. Artikel 610. Form des Pachtvertrags 1. Pachtverträge werden in schriftlicher Form geschlossen. 2. Der Pachtvertrag über ein unbewegliches Vermögen bedarf der notariellen Beurkundung. 3. Der Pachtvertrag über ein Vermögen, der die spätere Übereignung dieses Vermögens an den Pächter vorsieht (Artikel 627), wird in der Form geschlossen, die für Kaufverträge über solches Vermögen vorgeschrieben ist. Artikel 611. Staatliche Registrierung von Rechten aus Pachtverträgen über unbewegliches Vermögen Rechte, die aus Verträgen über die Pacht unbeweglichen Vermögens entstehen, bedürfen der staatlichen Registrierung. Artikel 612. Frist des Pachtvertrags 1. Ein Pachtvertrag wird für die vertraglich bestimmte Zeit geschlossen. 2. Mangels vertraglicher Bestimmung der Pachtzeit gilt ein Pachtvertrag als auf unbestimmte Dauer geschlossen. In diesem Fall kann jede Partei vom Pachtvertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat,
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bei der Pacht einer Immobilie mit dreimonatiger Kündigungsfrist zurücktreten, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. Durch Gesetz oder den Vertrag kann für die Pacht auf unbestimmte Dauer eine andere Kündigungsfrist geregelt werden. 3. Durch Gesetz können Höchstfristen für bestimmte Arten von Pachtverträgen sowie für die Pacht bestimmter Arten von Vermögen festgelegt werden. In diesen Fällen endet die Pacht mit Ablauf der Höchstfrist, wenn vertraglich keine Pachtzeit bestimmt ist und keine der Parteien den Vertag vor dem Ende der gesetzlichen Frist gekündigt hat. Prachtverträge, die für eine längere Zeit als die gesetzliche Höchstfrist geschlossen werden, gelten als für die der Höchstfrist gleiche Dauer geschlossen. Artikel 613. Überlassung des Vermögens dem Pächter 1. Der Verpächter hat dem Pächter das Vermögen in einem vertragsgemäßen und seinem Zweck entsprechenden Zustand zu überlassen. 2. Das Vermögen ist mit allem Zubehör und den dazugehörigen Dokumenten (technische Beschreibung, Qualitätszertifikat u. Ä.) zu verpachten, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Sind Zubehör und Dokumente nicht übergeben worden, kann der Pächter aber ohne sie das Vermögen nicht seinem Zweck entsprechend nutzen oder entgeht ihm ohne sie in erheblichem Maße das, worauf er beim Vertragsabschluss rechnen durfte, kann er vom Verpächter die Überlassung des Zubehörs und der Dokumente oder Auflösung des Vertrags sowie Schadenersatz fordern. 3. Hat der Verpächter dem Pächter das Vermögen nicht zur vertraglich bestimmten Zeit oder, wenn im Vertrag keine Zeit bestimmt ist, innerhalb angemessener Zeit überlassen, kann der Verpächter das Vermögen entsprechend Artikel 414 dieses Gesetzbuchs herausverlangen und Ersatz des Verzugsschadens oder Auflösung des Vertrags und Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags fordern.
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Artikel 614. Haftung des Verpächters für Mängel des verpachteten Vermögens 1. Der Verpächter hat für Mängel des verpachteten Gegenstands einzustehen, die seine Nutzung gänzlich oder zum Teil behindern, selbst wenn er zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht von diesen Mängeln wusste. Bei Feststellung solcher Mängel ist der Pächter wahlweise berechtigt: 1) vom Verpächter entweder unentgeltliche Mängelbeseitigung oder entsprechende Minderung des Pachtzinses oder Ersatz der eigenen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung zu fordern; 2) seine Aufwendungen für die Mängelbeseitigung unter vorheriger Ankündigung aus dem Pachtzins einzubehalten; 3) vorzeitige Vertragsauflösung zu fordern. 2. Sind dem Verpächter die Forderungen des Pächters oder seine Absicht zur Mängelbeseitigung auf Kosten des Verpächters mitgeteilt worden, kann er unverzüglich das zur Pacht überlassene Vermögen durch ein mangelfreies Vermögen gleicher Art ersetzen oder die Mängel unentgeltlich beseitigen. 3. Ist der Schaden des Pächters durch die Befriedigung seiner Mängelansprüche oder die Einbehaltung des Pachtzinses in Höhe seiner Aufwendungen für die Mängelbeseitigung nicht gedeckt, kann er Ersatz des darüber hinausgehenden Schadens fordern. 4. Der Verpächter haftet nicht für Mängel, auf die er bei Abschluss des Pachtvertrags hingewiesen hat oder die dem Pächter vorher bekannt waren oder von ihm während der Untersuchung des Vermögens oder beim Vertragsabschluss oder bei der Überprüfung seiner Intaktheit bei der Übergabe des Pachtvermögens hätten festgestellt werden müssen. Artikel 615. Rechte Dritter am verpachteten Vermögen 1. Die Verpachtung eines Vermögens ist kein Grund für Beendigung oder Änderung der Rechte Dritter an ihm.
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2. Beim Abschluss eines Pachtvertrags ist der Verpächter verpflichtet, dem Pächter alle Rechte Dritter am verpachteten Vermögen (Servitut, Pfandrecht u. Ä.) mitzuteilen. Kommt der Verpächter dieser Pflicht nicht nach, kann der Pächter Minderung des Pachtzinses oder Auflösung des Vertrags und Schadenersatz fordern. Artikel 616. Pachtzins 1. Der Pächter ist verpflichtet, die Bezahlung für die Nutzung des Vermögens (den Pachtzins) rechtzeitig zu entrichten. Die Zahlungsmodalitäten sowie die Fälligkeit des Pachtzinses werden durch den Pachtvertrag geregelt. Mangels vertraglicher Regelung gelten die Modalitäten und Fälligkeiten als vereinbart, die gewöhnlich bei der Pacht ähnlichen Vermögens unter vergleichbaren Umständen zur Anwendung kommen. 2. Der Pachtzins wird entweder für das ganze verpachtete Vermögen insgesamt oder für jeden seiner Bestandteile gesondert festgelegt in Form: 1) eines festen Betrags, der regelmäßig oder einmalig zu zahlen ist; 2) eines bestimmten Anteils an den aus der Nutzung des verpachteten Vermögens gezogenen Erzeugnissen, Früchten oder Erträgen; 3) der Erbringung bestimmter Dienstleistungen seitens des Pächters; 4) der Übereignung oder Verpachtung eines vertraglich vereinbarten Vermögens vom Pächter an den Verpächter; 5) der Übernahme vertraglich vereinbarter Aufwendungen Verbesserung des verpachteten Vermögens durch den Pächter.
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Die Parteien können im Pachtvertrag eine Kombination dieser Formen des Pachtzinses oder andere Formen der Pachtvergütung regeln. 3. Wenn nichts anderes durch den Vertrag geregelt ist, kann der Pachtzins auf Vereinbarung der Parteien zu den vertraglich bestimmten Zeiten geändert werden. Durch Gesetz können Mindestzeiträume für Revision der Pachtzinse für bestimmte Arten von Pachtverträgen sowie für die Pacht bestimmter Arten von Vermögen geregelt werden.
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4. Wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist, hat der Pächter im Fall einer wesentlichen Verschlechterung der vertraglich vereinbarten Nutzungsbedingungen oder des Zustands des verpachteten Vermögens infolge von Umständen, die er nicht zu verantworten hat, Anspruch auf entsprechende Minderung des Pachtzinses. 5. Wenn nichts anderes durch den Pachtvertrag vorgesehen ist, kann der Verpächter im Fall wesentlicher Zahlungsverzögerungen vonseiten des Pächters Zahlung des Pachtzinses vor Eintritt der Fälligkeit fordern. Artikel 617. Nutzung des verpachteten Vermögens 1. Der Pächter ist verpflichtet, das verpachtete Vermögen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen zu nutzen, und mangels vertraglicher Vereinbarungen entsprechend dem Zweck des Vermögens. 3. Benutzt der Pächter das verpachtete Vermögen nicht den Bedingungen des Pachtvertrags oder nicht seinem Zweck entsprechend, kann der Verpächter die Auflösung des Vertrags und Schadenersatz fordern. Artikel 618. Pflichten der Parteien zur Instandhaltung des verpachteten Vermögens 1. Der Verpächter hat die Generalüberholung des verpachteten Vermögens auf eigene Kosten durchzuführen, wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Pachtvertrag geregelt ist. Die Generalüberholung ist zu der vertraglich bestimmten Zeit durchzuführen und mangels vertraglicher Bestimmung oder bei dringender Notwendigkeit innerhalb angemessener Zeit. Verletzt der Verpächter seine Pflicht zur Durchführung der Generalüberholung, kann der Pächter wahlweise: 1) die nach dem Vertag vorgesehene oder dringend notwendige Generalüberholung durchführen und die Kosten vom Verpächter einfordern oder sie gegen den Pachtzins aufrechnen; 2) entsprechende Minderung des Pachtzinses fordern; 3) die Auflösung des Vertrags und Schadenersatz fordern.
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2. Der Pächter ist verpflichtet, das Vermögen in intaktem Zustand zu erhalten, die laufenden Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen und die Kosten für die Erhaltung des Vermögens zu tragen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Pachtvertrag geregelt ist. Artikel 619. Fortdauer des Pachtvertrags bei Wechsel der Parteien 1. Die Übertragung des Eigentumsrechts am verpachteten Vermögen auf einen anderen ist kein Grund für Auflösung oder Änderung des Pachtvertrags, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. 2. Mit dem Tod des Pächters des unbeweglichen Vermögens gehen seine Rechte und Pflichten aus dem Pachtvertag auf den Erben über, wenn durch Gesetz oder Vertrag nichts anderes geregelt ist. Der Verpächter kann dem Erben den Eintritt in den Pachtvertrag für die verbleibende Zeit nicht verwehren, es sei denn, der Vertrag war auf Grund persönlicher Eigenschaften des Pächters zustande gekommen. Artikel 620. Unterpachtvertrag 1. Der Pächter ist nur mit Zustimmung des Verpächters berechtigt, das verpachtete Vermögen in Unterpacht zu geben, seine Rechte und Pflichten aus dem Pachtvertrag auf andere zu übertragen, das gepachtete Vermögen zur unentgeltlichen Nutzung zu überlassen, das Pachtrecht zu verpfänden oder als Einlage in das Satzungskapital einer Wirtschaftsgesellschaft oder einer Produktionsgenossenschaft einzubringen, sofern nichts anderes durch dieses Gesetzbuch, sonstige Gesetze oder Rechtsakte vorgesehen ist. In den genannten Fällen, mit Ausnahme der Unterpacht, haftet der Pächter nach dem Vertrag dem Verpächter gegenüber. 2. Der Vertrag über Unterpacht kann nicht für eine längere Frist als der Pachtvertrag geschlossen werden. 3. Auf den Unterpachtvertrag finden die Bestimmungen für den Pachtvertrag Anwendung, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte vorgesehen ist.
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Artikel 621. Ende des Unterpachtvertrags bei vorzeitiger Beendigung des Pachtvertrags 1. Wenn nichts anderes durch den Pachtvertrag geregelt ist, hat die vorzeitige Beendigung des Pachtvertrags die Beendigung des entsprechenden Unterpachtvertrags zur Folge. Der Verpächter ist in diesem Fall berechtigt, mit dem Unterpächter bezüglich des Vermögens, das er auf Grund des Unterpachtvertrags in Nutzung hatte, für die restliche Zeit der Unterpacht einen Pachtvertrag zu Bedingungen, die denen des beendeten Pachtvertrags entsprechen, zu schließen. 2. Ist ein Pachtvertrag aus Gründen, die in diesem Gesetzbuch geregelt sind, nichtig, ist auch der entsprechende Unterpachtvertrag nichtig. Artikel 622. Vorzeitige Vertragsauflösung auf Verlangen des Verpächters Auf Verlagen des Verpächters kann ein Pachtvertrag durch das Gericht vorzeitig aufgelöst werden, wenn der Pächter 1) das gepachtete Vermögen unter wesentlicher oder mehrfacher Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen oder seines Zwecks genutzt hat; 2) den Zustand des Vermögens wesentlich verschlechtert hat; 3) mehr als zweimal hintereinander den Pachtzins nicht zur vertraglich bestimmten Zeit gezahlt hat; 4) die Generalüberholung nicht zur vertraglich bestimmten Zeit oder mangels vertraglicher Bestimmung nicht innerhalb angemessener Zeit durchgeführt hat, sofern die Durchführung der Generalüberholung nach dem Gesetz oder anderen Rechtsakten oder entsprechend dem Vertrag dem Pächter obliegt. Durch den Pachtvertrag können entsprechend Artikel 466 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs andere Gründe für die vorzeitige Vertragsauflösung auf Verlangen des Verpächters geregelt werden.
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Artikel 623. Vorzeitige Vertragsauflösung auf Verlangen des Pächters Auf Verlangen des Pächters kann ein Pachtvertrag durch das Gericht vorzeitig aufgelöst werden, wenn: 1) der Verpächter dem Pächter das Vermögen nicht zur Nutzung überlassen oder die vertragsgemäße oder zweckentsprechende Nutzung behindert hat; 2) das dem Pächter übergebene Vermögen seiner Nutzung hinderliche Mängel aufweist, auf die der Verpächter beim Vertragsabschluss nicht hingewiesen hat, die dem Pächter nicht vorher bekannt waren und die er während der Untersuchung des Gegenstands oder der Überprüfung seiner Intaktheit beim Vertragsabschluss nicht hätte feststellen müssen. 3) der Verpächter nicht zur vertraglich bestimmten Zeit oder mangels vertraglicher Bestimmung nicht innerhalb angemessener Zeit die ihm obliegende Generalüberholung durchgeführt hat; 4) das Vermögen infolge von Umständen, die der Pächter nicht zu verantworten hat, in einen für die Nutzung untauglichen Zustand geraten ist. Durch den Pachtvertrag können entsprechend Artikel 466 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs andere Gründe für die vorzeitige Vertragsauflösung auf Verlangen des Pächters geregelt werden. Artikel 624. Erneuerung des Pachtvertrags 1. Beim Abschluss des Pachtvertrags für eine neue Dauer können seine Bedingungen auf Vereinbarung der Parteien geändert werden. 2. Setzt der Pächter die Nutzung des Pachtgegenstands nach Ablauf der Pachtzeit ohne Widerspruch vonseiten des Verpächters fort, gilt der Vertrag als zu den bisherigen Bedingungen auf unbestimmte Dauer (Artikel 612) erneuert. Artikel 625. Rückgabe des gepachteten Vermögens 1. Bei Beendigung des Pachtvertrags ist der Pächter verpflichtet, dem Verpächter das Vermögen unter Berücksichtigung der normalen Abnut-
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zung in dem Zustand zurückzugeben, in dem er es erhalten hat, oder in dem vertraglich ausbedungenen Zustand. 2. Hat der Pächter das gepachtete Vermögen nicht oder nicht rechtzeitig zurückgegeben, hat der Verpächter für die gesamte Zeit des Verzuges Anspruch auf Pachtzins. Deckt diese Zahlung nicht den beim Verpächter entstandenen Schaden, kann er den Ersatz des verbliebenen Rests fordern. 3. Ist für den Fall der verspäteten Rückgabe des gepachteten Vermögens eine Vertragsstrafe vereinbart, kann außer der Vertragsstrafe Schadenersatz in voller Höhe geltend gemacht werden, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 626. Verbesserungen am gepachteten Vermögen 1. Dem Pächter steht das Eigentum an den von ihm vorgenommenen abtrennbaren Verbesserungen am Pachtgegenstand zu, wenn nichts anderes durch den Pachtvertrag vorgesehen ist. 2. Hat der Pächter mit Zustimmung des Verpächters auf eigene Kosten Verbesserungen vorgenommen, die nicht ohne Schaden für das Vermögen abgetrennt werden können, hat er nach Beendigung des Pachtvertrags Anspruch auf Ersatz des Werts dieser Verbesserungen, wenn nichts anderes durch den Pachtvertrag vorgesehen vereinbart ist. 3. Der Wert nicht abtrennbarer Verbesserungen, die der Pächter ohne Zustimmung des Verpächters am gepachteten Vermögen vorgenommen hat, muss nicht ersetzt werden, wenn nichts anderes durch Gesetz geregelt ist. 4. Dem Verpächter steht das Eigentum an abtrennbaren wie nicht abtrennbaren Verbesserungen zu, die für die Amortisationsrücklagen auf dieses Vermögen vorgenommen wurden. Artikel 624. Kauf des gepachteten Vermögens 1. Durch Gesetz oder den Pachtvertrag kann geregelt werden, dass das gepachtete Vermögen nach Ablauf der Pachtzeit oder vorher, wenn der Pächter den vertraglich vereinbarten Kaufpreis vollständig entrichtet hat, auf den Pächter übergeht.
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2. Ist die Kaufabrede im Pachtvertrag nicht enthalten, kann sie durch eine Zusatzvereinbarung der Parteien getroffen werden, die sich dabei über die Anrechnung des vorher gezahlten Pachtzinses auf den Kaufpreis einigen können. 3. Durch Gesetz können Verbote des Kaufs des gepachteten Vermögens geregelt sein. Artikel 628. Besonderheiten einzelner Arten der Pacht und der Pacht bestimmter Arten des Vermögens Auf bestimmte Arten von Pachtverträgen und auf die Pacht bestimmter Arten des Vermögens (Gebrauchsmiete, Miete von Beförderungsmitteln, Pacht von Gebäuden und Anlagen, Pacht von Wohnflächen, Finanzierungspacht) finden die Regelungen dieses Paragrafen Anwendung, soweit durch die Bestimmungen, die in diesem Gesetzbuch für diese Vertragsarten getroffen werden, nichts anderes geregelt ist.



§ 2. GEBRAUCHSMIETE Artikel 629. Gebrauchsmietvertrag 1. Durch einen Gebrauchsmietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, der die Vermietung von Gegenständen als ständige unternehmerische Tätigkeit betreibt, dem Mieter eine bewegliche Sache gegen Entgelt zeitweilig zum Besitz und Gebrauch zu überlassen. Das nach dem Gebrauchsmietvertrag überlassene Vermögen ist für Verbraucherzwecke zu benutzen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist und sich nichts anderes aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Gebrauchsmietverträge bedürfen der Schriftform. 3. Gebrauchsmietverträge sind öffentliche Verträge (Artikel 442). Artikel 630. Frist des Gebrauchsmietvertrags 1. Gebrauchsmietverträge werden für höchstens ein Jahr geschlossen.
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2. Die Regeln bezüglich der Erneuerung von Pachtverträgen für eine unbestimmte Dauer kommen auf die Gebrauchsmiete nicht zur Anwendung. 3. Der Mieter kann vom Gebrauchsmietvertrag jederzeit zurücktreten. Artikel 631. Überlassung des Vermögens dem Mieter Der Vermieter ist beim Vertragsabschluss verpflichtet, die Intaktheit des Mietgegenstands im Beisein des Mieters zu überprüfen sowie den Mieter über den Betrieb des Mietgegenstands zu belehren oder ihm eine schriftliche Gebrauchsanleitung auszuhändigen. Artikel 632. Mängelbeseitigung an dem Mietgegenstand 1. Stellt der Mieter an dem Mietgegenstand Mängel fest, die dessen Gebrauch gänzlich oder zum Teil behindern, ist der Vermieter verpflichtet, innerhalb von zehn Tagen nach der Mängelanzeige des Mieters, wenn nicht durch den Gebrauchsmietvertrag eine kürzere Frist bestimmt ist, die Mängel an Ort und Stelle unentgeltlich zu beseitigen oder den Mietgegenstand durch einen mangelfreien Gegenstand gleicher Art zu ersetzen. 2. Sind die Mängel eine Folge der Verletzung von Betriebs- und Haltungsvorschriften durch den Mieter, hat er dem Vermieter die Reparatur- und Transportkosten zu bezahlen. Artikel 633. Mietzins nach dem Gebrauchsmietvertrag 1. Der für die Gebrauchsmiete zu zahlende Mietzins wird in Form eines festen Betrags, der regelmäßig oder einmalig zu zahlen ist, festgelegt. 2. Bei vorzeitiger Rückgabe des Mietgegenstands durch den Mieter hat ihm der Vermieter den entsprechenden Teil des erhaltenen Mietzinses zurückzuzahlen, der vom Tag nach der tatsächlichen Rückgabe des Gegenstands zu berechnen ist. Artikel 634. Gebrauch des Mietgegenstands 1. Die Generalüberholung und die laufenden Reparaturen des Mietgegenstands obliegen dem Vermieter.
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2. Nach dem Gebrauchsmietvertrag ist es verboten, ein zur Gebrauchsmiete überlassenes Vermögen unterzuvermieten, die Rechte und Pflichten des Mieters auf einen anderen zu übertragen, den Mietgegenstand anderen unentgeltlich zum Gebrauch zu überlassen, das Mietrecht zu verpfänden oder es als Vermögensbeitrag in das Satzungskapital einer Wirtschaftsgesellschaft oder einer Produktionsgenossenschaft einzubringen.



§ 3. MIETE VON BEFÖRDERUNGSMITTELN 1. MIETE VON BEFÖRDERUNGSMITTELN MIT INANSPRUCHNAHME VON FÜHRUNGS – UND BEDIENUNGSPERSONAL Artikel 635. Miete von Beförderungsmitteln mit Besatzung 1. Auf Grund eines Vertrags über die Miete (das Zeitcharter) von Beförderungsmitteln mit Besatzung überlässt der Vermieter dem Mieter gegen Entgelt zeitweilig ein Beförderungsmittel zum Besitz und zur Nutzung und sorgt für dessen Führung und den technischen Betrieb. 2. Die Regeln bezüglich der Erneuerung von Pachtverträgen für eine unbestimmte Dauer kommen auf die Miete von Beförderungsmitteln mit Besatzung nicht zur Anwendung. Artikel 636. Form von Verträgen zur Miete von Beförderungsmitteln mit Besatzung Verträge über die Miete von Beförderungsmitteln mit Besatzung bedürfen der Schriftform. Artikel 637. Pflicht des Vermieters zur Instandhaltung des Beförderungsmittels Dem Vermieter obliegt die Instandhaltung des mit Besatzung vermieteten Beförderungsmittels während der gesamten Mietzeit. Diese Pflicht schließt die Durchführung laufender Reparaturen und der Generalüberholung sowie der Bereitstellung des notwendigen Zubehörs ein.
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Artikel 638. Pflichten des Vermieters im Bereich der Führung und des technischen Betriebs des Beförderungsmittels 1. Der Vermieter hat die Führung und den technischen Betrieb des Beförderungsmittels so zu besorgen, dass sein normaler und sicherer Betrieb entsprechend dem vertraglich bestimmten Mietzweck ermöglicht wird. Durch den Vertag über die Miete eines Beförderungsmittels mit Besatzung kann ein weiterer Kreis der an den Mieter zu erbringenden Dienstleistungen geregelt werden. 2. Die Besatzungsmitglieder und ihre Qualifikation müssen den für beide Parteien verbindlichen Vorschriften und vertraglichen Bedingungen entsprechen und mangels solcher für die Parteien verbindlichen Abreden den gewöhnlichen praktischen Anforderungen an den Betrieb von Beförderungsmitteln der jeweiligen Art und den vertraglichen Abreden. 3. Die Mitglieder der Besatzung gelten als Angestellte des Vermieters. Ihnen gegenüber ist der Vermieter hinsichtlich der Führung und des technischen Betriebs und der Mieter hinsichtlich des kommerziellen Betriebs des Beförderungsmittels weisungsbefugt. 4. Wenn durch den Mietvertrag nichts anderes geregelt ist, trägt der Vermieter die Kosten für die Entlohnung der Dienstleistungen der Bestatzung. Artikel 639. Pflicht des Mieters, die mit dem kommerziellen Betrieb des Beförderungsmittels verbundenen Kosten zu tragen Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete eines Beförderungsmittels mit Besatzung geregelt ist, trägt der Mieter die mit dem kommerziellen Betrieb des Beförderungsmittels verbundenen Kosten, einschließlich der Treibstoffkosten und anderer beim Betrieb anfallender Materialkosten sowie der Abgaben. Artikel 640. Versicherung des Beförderungsmittels Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete eines Beförderungsmittels mit Besatzung geregelt ist, obliegt dem Vermieter die Versicherung des Beförderungsmittels und (oder) der Haftung für Schaden, die durch das Beförderungsmittel oder bei seinem Betrieb verur-
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sacht werden können, in allen Fällen, in denen eine gesetzliche oder vertragliche Versicherungspflicht besteht. Artikel 641. Verträge mit Dritten zur Nutzung des Beförderungsmittels 1. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete eines Beförderungsmittels mit Besatzung geregelt ist, darf der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters das Beförderungsmittel nicht untervermieten. 2. Der Mieter kann im Rahmen des kommerziellen Betriebs des Beförderungsmittels ohne Zustimmung des Vermieters im eigenen Namen mit Dritten Beförderungsverträge und sonstige Verträge abschließen, wenn diese nicht dem im Mietvertrag bestimmten Benutzungszweck und mangels vertraglicher Bestimmung dem Zweck des Beförderungsmittels zuwiderlaufen. Artikel 642. Haftung für Schäden am Beförderungsmittel Im Fall des Untergangs oder der Beschädigung des Beförderungsmittels ist der Mieter dem Vermieter zum Schadenersatz verpflichtet, wenn dieser beweist, dass der Untergang oder die Beschädigung des Beförderungsmittels eine Folge von Umständen war, die der Mieter nach dem Gesetz oder dem Mietvertrag zu verantworten hat. Artikel 643. Haftung für durch das Beförderungsmittel verursachte Schäden Der Vermieter haftet für Schäden, die Dritten durch das vermietete Beförderungsmittel, seine Mechanismen, Vorrichtungen oder Ausrüstungen zugefügt werden, entsprechend den in Kapitel 60 dieses Gesetzbuchs getroffenen Bestimmungen. Der Vermieter kann vom Mieter im Regress die Erstattung der an Dritte gezahlten Beträge fordern, wenn er beweist, dass der Mieter den Schaden verschuldet hat. Artikel 644. Besonderheiten der Miete bestimmter Arten von Beförderungsmitteln Besonderheiten der Miete bestimmter Arten von Beförderungsmitteln unter Inanspruchnahme von Führungs- und Bedienungspersonal neben
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den in diesem Paragrafen vorgesehenen können durch Gesetz geregelt werden.



2. MIETE VON BEFÖRDERUNGSMITTELN OHNE INANSPRUCHNAHME VON FÜHRUNGS– UND BEDIENUNGSPERSONAL Artikel 645. Vertrag über Miete von Beförderungsmitteln ohne Besatzung 1. Auf Grund eines Vertrags über die Miete von Beförderungsmitteln ohne Besatzung überlässt der Vermieter dem Mieter gegen Entgelt zeitweilig ein Beförderungsmittel zum Besitz und zur Nutzung, ohne für dessen Führung und technischen Betrieb zu sorgen. 2. Die Regeln bezüglich der Erneuerung von Pachtverträgen für eine unbestimmte Dauer kommen auf den Vertrag über die Miete von Beförderungsmitteln ohne Besatzung nicht zur Anwendung. Artikel 646. Form von Verträgen über Miete von Beförderungsmitteln ohne Besatzung Verträge über die Miete von Beförderungsmitteln ohne Besatzung bedürfen der Schriftform. Artikel 647. Pflicht des Mieters zur Instandhaltung des Beförderungsmittels Dem Mieter obliegt die Instandhaltung des ohne Besatzung gemieteten Beförderungsmittels während der gesamten Mietzeit. Diese Pflicht schließt die Durchführung laufender Reparaturen und der Generalüberholung sowie der Bereitstellung des notwendigen Zubehörs ein. Artikel 648. Pflichten des Mieters im Bereich der Führung und des kommerziellen und technischen Betriebs des Beförderungsmittels Der Mieter hat mit eigenen Kräften für die Führung und den kommerziellen wie technischen Betrieb des gemieteten Beförderungsmittels zu sorgen.



306



Artikel 649. Pflicht des Mieters, die mit der Instandhaltung des Beförderungsmittels verbundenen Kosten zu tragen Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete eines Beförderungsmittels ohne Besatzung geregelt ist, trägt der Mieter die Haltungskosten für das gemietete Beförderungsmittel, die Versicherungskosten, einschließlich der Haftungsversicherung, sowie die mit seinem Betrieb verbundenen Kosten. Artikel 650. Verträge mit Dritten zur Nutzung des Beförderungsmittels 1. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete eines Beförderungsmittels ohne Besatzung geregelt ist, ist der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters zur Untervermietung des Beförderungsmittels nicht berechtigt. 2. Der Mieter kann ohne Zustimmung des Vermieters im eigenen Namen mit Dritten Beförderungsverträge und sonstige Verträge abschließen, wenn diese nicht dem im Mietvertrag bestimmten Benutzungszweck und mangels vertraglicher Bestimmung dem üblichen Zweck des Beförderungsmittels zuwiderlaufen. Artikel 651. Haftung für durch das Beförderungsmittel verursachte Schäden Der Mieter haftet für Schäden, die Dritten durch das Beförderungsmittel, seine Mechanismen, Vorrichtungen oder Ausrüstungen zugefügt werden, entsprechend den Bestimmungen des Kapitels 60 dieses Gesetzbuchs. Artikel 652. Besonderheiten der Miete bestimmter Arten von Beförderungsmitteln Besonderheiten der Miete bestimmter Arten von Beförderungsmitteln ohne Inanspruchnahme von Führungs- und Bedienungspersonal neben den in diesem Paragrafen vorgesehenen können durch Gesetz geregelt werden.
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§ 4. PACHT VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN Artikel 653. Vertrag über Gebäude – und Anlagenpacht Durch einen Vertrag über die Gebäude- der Anlagenpacht verpflichtet sich der Verpächter, dem Pächter ein Gebäude oder eine Anlage zeitweilig zum Besitz und (oder) zur Nutzung zu überlassen. Artikel 654. Form des Vertrags über Gebäude – und Anlagenpacht 1. Verträge über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage sind in schriftlicher Form durch Abfassung eines Schriftstücks mit den Unterschriften der Parteien zu schließen (Artikel 450 Absatz 3). 2. Verträge über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage bedürfen der notariellen Beurkundung. Artikel 655. Staatliche Eintragung der Rechte aus Verträgen über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage Die Rechte, die aus Verträgen über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung. Artikel 656. Rechte des Pächters am jeweiligen Grundstück im Falle der Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage 1. Auf Grund des Vertrags über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage sind dem Pächter zugleich mit der Überlassung des Besitz- und des Nutzungsrechts an dieser Immobilie die Rechte an dem Teil des Grundstücks zu übertragen, den die Immobilie einnimmt und der für ihre Nutzung erforderlich ist. 2. Ist der Verpächter Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das zu verpachtende Gebäude oder die zu verpachtende Anlage befindet, ist dem Pächter das Pachtrecht am betreffenden Grundstücksteil oder ein anderes durch den Vertrag über die Pacht des Gebäudes oder der Anlage vorgesehenes Rechts zu überlassen. Ist das dem Pächter zustehende Recht am betreffenden Grundstück nicht vertraglich geregelt, erwirbt er für die Pachtzeit das Nutzungsrecht an dem Teil des Grundstücks, den das Gebäude oder die Anlage
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einnimmt und der für seine bzw. ihre zweckentsprechende Nutzung erforderlich ist. 3. Die Verpachtung von Gebäuden oder Anlagen, die sich auf einem nicht dem Verpächter gehörenden Grundstück befinden, ist ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers zulässig, sofern dies nicht den Bedingungen der Nutzung dieses Grundstücks zuwiderläuft, die durch das Gesetz oder einen Vertag mit dem Eigentümer des Grundstücks geregelt sind. Artikel 657. Behalten des Nutzungsrechts des Gebäude- oder Anlagenpächters am verkauften Grundstück Wird das Grundstück, auf dem sich ein verpachtetes Gebäude oder eine verpachtete Anlage befindet, verkauft, behält der Pächter des Gebäudes bzw. der Anlage zu den vor dem Verkauf gültigen Bedingungen das Nutzungsrecht an dem Teil des Grundstücks, den das Gebäude oder die Anlage einnimmt und der für seine bzw. ihre Nutzung erforderlich ist. Artikel 658. Höhe des Pachtzinses 1. Ein Vertrag über die Gebäude- oder Anlagenpacht muss die Höhe des Pachtzinses regeln. Mangels einer schriftlich festgelegten Einigung der Parteien über die Höhe des Pachtzinses gilt der Vertrag über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage als nicht geschlossen. Die in Artikel 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs getroffenen Regelungen für die Preisbestimmung kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. 2. In dem vertraglich für die Nutzung des Gebäudes bzw. der Anlage vereinbarten Pachtzins ist das Entgelt für die Nutzung des Grundstücks, auf dem sich das Gebäude bzw. die Anlage befindet, oder des betreffenden Grundstücksteils, der dem Pächter zusammen mit dem Gebäude oder der Anlage überlassen wird, inbegriffen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder Vertrag geregelt ist. 3. Ist der Pachtzins im Vertrag für je eine Flächeneinheit des Gebäudes bzw. der Anlage oder eine sonstige Größeneinheit festgelegt, ist der Pachtzins anhand der tatsächlichen Größe des dem Pächter übergebenen Gebäudes bzw. der ihm übergebenen Anlage zu bestimmen.
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Artikel 659. Übergabe von Gebäuden und Anlagen zur Miete 1. Die Übergabe des Gebäudes oder der Anlage durch den Verpächter und seine bzw. ihre Übernahme durch den Pächter erfolgt auf Grund eines Übergabeaktes oder eines sonstigen die Übergabe dokumentierenden Schriftstücks, das von den Parteien zu unterzeichnen ist. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag über die Pacht eines Gebäudes oder einer Anlage geregelt ist, gilt die Pflicht des Verpächters zur Übergabe des Gebäudes oder der Anlage als erfüllt, nachdem dem Pächter der Besitz oder die Nutzung eingeräumt und das die Übergabe dokumentierende Schriftstück unterzeichnet ist. Widersetzt sich eine Partei der Unterzeichnung des die vertragsgemäße Übergabe des Gebäudes oder der Anlage dokumentierenden Schriftstücks, gilt dies entsprechend als Weigerung des Verpächters, seiner Übergabepflicht nachzukommen, oder als Weigerung des Pächters, seiner Annahmepflicht nachzukommen. 2. Bei der Beendigung des Vertrags über die Gebäude- oder Anlagenpacht ist dem Verpächter das verpachtete Gebäude bzw. die verpachtete Anlage unter Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels zurückzugeben.



§ 5. WOHNRAUMMIETE Artikel 660. Vertrag über die Wohnraummiete Durch einen Vertrag über Wohnraummiete verpflichtet sich eine Partei, der Eigentümer des Wohnraums oder ein von ihm Beauftragter (der Vermieter), der anderen Partei (dem Mieter) gegen Entgelt Wohnraum zum Besitz und zur Benutzung zu überlassen. Artikel 661. Objekt des Vertrags über Wohnraummiete 1. Objekt des Vertrags über Wohnraummiete kann für die ständige Bewohnung geeigneter Wohnraum sein (eine Wohnung, ein Wohnhaus, Teil einer Wohnung oder eines Wohnhauses).
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Die Eignung von Räumlichkeiten für Wohnzwecke richtet sich nach den Bestimmungen der Wohnungsgesetzgebung. 2. Der Mieter eines Wohnraums, der sich in einem Haus mit mehreren Wohnungen befindet, ist zur Benutzung des in Artikel 224 dieses Gesetzbuchs aufgeführten Vermögens berechtigt. Artikel 662. Form von Verträgen über die Wohnraummiete 1. Verträge über die Wohnraummiete sind in schriftlicher Form durch Abfassung eines Schriftstücks mit den Unterschriften der Parteien zu schließen (Artikel 450 Absatz 3). 2. Verträge über die Wohnraummiete bedürfen der notariellen Beurkundung. Artikel 663. Staatliche Eintragung der Rechte aus Verträgen über die Wohnraummiete Die Rechte, die aus Verträgen über die Wohnraummiete entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung. Artikel 664. Fortdauer des Vertrags über Wohnraummiete im Falle des Wechsels des Eigentumsrechts am Wohnraum Die Übertragung des Eigentumsrechts am besetzten Wohnraum aus dem Vertrag über Wohnraummiete ist kein Grund für die Auflösung oder Änderung des Vertrags über Wohnraummiete, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist. Der neue Eigentümer wird in diesem Fall der Vermieter zu den Bedingungen des früher geschlossenen Mietvertrags. Artikel 665. Pflichten des Vermieters von Wohnraum 1. Der Vermieter hat dem Mieter freien Wohnraum in einem für Wohnzwecke geeigneten Zustand zu überlassen. 2. Der Vermieter hat für den ordentlichen Betrieb des Wohnhauses, in dem sich der vermietete Wohnraum befindet, zu sorgen, den Mieter gegen Entgelt mit den notwendigen kommunalen Dienstleistungen zu versorgen oder seine Versorgung sicherzustellen sowie für die Instandhaltung der gemeinschaftlichen Einrichtungen in einem Haus mit mehre-
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ren Wohnungen und der im Wohnraum befindlichen Vorrichtungen für die Versorgung mit kommunalen Dienstleistungen zu sorgen. Artikel 666. Mieter des Wohnraums Nach dem Vertrag über die Miete des Wohnraums können Bürger, juristische Personen, die Republik Armenien und Gemeinden Mieter sein. Artikel 667. Pflichten des Mieters des Wohnraums 1. Der Mieter ist verpflichtet, für die Erhaltung des Wohnraums zu sorgen und ihn in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. 2. Der Mieter darf ohne Zustimmung des Vermieters keinen Umbau und keine Rekonstruktion des Wohnraums vornehmen. 3. Der Mieter ist verpflichtet, die Miete für den Wohnraum rechtzeitig zu zahlen. Wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist, hat der Mieter die kommunalen Kosten zu decken. Artikel 668. Aufnahme anderer Bürger zum Haushalt 1. In den Wohnraum können mit Zustimmung des Vermieters können andere Bürger auf Dauer zum Wohnen aufgenommen werden. 2. Der Mieter haftet dem Vermieter gegenüber für die Handlungen der mit ihm auf Dauer wohnenden Bürger, die die Bedingungen des Vertrags über die Miete des Wohnraums verletzen. Artikel 669. Zeitweilige Bewohner 1. Der Mieter und die mit ihm auf Dauer wohnenden Bürger können einvernehmlich zeitweiligen Bewohnern die unentgeltliche Bewohnung des Wohnraums gestatten. Der Mieter hat die Handlungen der zeitweiligen Bewohner gegenüber dem Vermieter zu verantworten. 2. Zeitweilige Bewohner haben den Wohnraum nach Ablauf der mit ihnen vereinbarten Aufenthaltszeit und mangels Vereinbarung einer solchen Frist spätestens sieben Tage nach Aufforderung durch den Mieter oder einen mit ihm auf Dauer wohnenden Bürger zu räumen.
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Artikel 670. Renovierung des gemieteten Wohnraums 1. Die laufenden Renovierungen des gemieteten Wohnraums obliegen dem Mieter, wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Miete des Wohnraums geregelt ist. 2. Die Generalüberholung des vermieteten Wohnraums obliegt dem Vermieter, wenn nichts andres durch den Vertrag über die Miete des Wohnraums geregelt ist. 3. Ein Umbau des Wohnhauses, in dem sich der vermietete Wohnraum befindet, ist ohne Zustimmung des Mieters unzulässig, wenn durch den Umbau die Bedingungen für die Benutzung des Wohnraums wesentlich verändert werden. Artikel 671. Mietzahlungen für den Wohnraum 1. Die Höhe der für den Wohnraum zu zahlenden Miete wird von den Parteien vereinbart. 2. Die einseitige Änderung des Mietbetrags ist unzulässig, mit Ausnahme der gesetzlich oder vertraglich geregelten Fälle. 3. Der Mieter hat die Mietzahlungen monatlich zu zahlen, wenn nichts andres durch den Vertrag über die Miete des Wohnraums geregelt ist. Artikel 672. Frist des Vertrags über die Miete des Wohnraums 1. Verträge über die Wohnraummiete werden für eine vertraglich bestimmte Frist geschlossen. 2. Wenn die Frist der Miete des Wohnraums vertraglich nicht bestimmt ist, gilt der Vertrag als für unbestimmte Dauer geschlossen. Artikel 673. Untermiete des Wohnraums 1. Auf Grund eines Vertrags über die Untervermietung des Wohnraums überlässt der Mieter mit Zustimmung des Vermieters den gemieteten Wohnraum für eine bestimmte Zeit gänzlich oder zum Teil einem Untermieter zur Benutzung. Der Untermieter erwirbt kein eigenes Recht auf Benutzung des Wohnraums. Gegenüber dem Vermieter haftet der Mieter für die Handlungen des Untermieters.
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2. Verträge über die Untervermietung von Wohnraum sind entgeltlich. 3. Ein Vertrag über die Untervermietung von Wohnraum darf nicht für eine längere Zeit geschlossen werden als der Mietvertrag. 4. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags über Wohnraummiete endet gleichzeitig der Vertrag über Untermiete des Wohnraums. Artikel 674. Mieterwechsel im Vertrag über Wohnraummiete 1. Auf Verlangen des Mieters und mit Zustimmung des Vermieters kann der Mieter im Vertrag über Wohnraummiete durch einen der volljährigen Bürger, die auf Dauer mit dem Mieter wohnen, ersetzt werden. 2. Stirbt der Mieter, gilt der Mietvertrag zu den bisherigen Bedingungen fort und Mieter wird einer der Bürger, die mit dem früheren Mieter auf Dauer gewohnt haben, und zwar mit schriftlicher Zustimmung der anderen. Mangels Einigung werden alle ständigen Bewohner des Wohnraums als Mieter am Mietverhältnis beteiligt. Artikel 675. Auflösung des Vertrags über Wohnraummiete 1. Der Mieter von Wohnraum kann den Mietvertrag mit Zustimmung der mit ihm auf Dauer wohnenden Bürger jederzeit auflösen, indem er dies dem Vermieter drei Monate vorher schriftlich ankündigt. 2. Ein Vertrag über die Wohnraummiete kann auf Verlangen des Vermieters durch ein Gericht aufgelöst werden, wenn: 1) der Mieter nach Ablauf der vertraglich bestimmten Frist mehr als zweimal hintereinander die Miete nicht bezahlt hat; 2) der Mieter oder andere Bürger, deren Handlungen er zu verantworten hat, den Wohnraum zerstören oder beschädigen. 3. Wenn der Mieter des Wohnraums oder andere Bürger, deren Handlungen er zu verantworten hat, den Wohnraum nicht seinem Zweck entsprechend nutzen oder die Rechte und Interessen der Nachbarn regelmäßig verletzen, kann der Vermieter den Mieter zur Unterlassung der Verstöße ermahnen sowie den Vertrag über die Miete des Wohnraums auf dem Gerichtswege auflösen.
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4. Der Vertrag über die Miete des Wohnraums kann auf Verlangen jeder der Parteien auf dem Gerichtswege aufgelöst werden 1) wenn der Wohnraum für die Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist oder sich im fehlerhaften Zustand befindet; 2) in anderen durch Gesetz oder Vertrag vorgesehenen Fällen. Artikel 676. Folgen der Auflösung des Vertrags über Wohnraummiete Bei der Auflösung des Vertrags über Wohnraummiete haben der Mieter und die anderen Bürger, die den Wohnraum zur Zeit der Vertragsauflösung bewohnen, den Wohnraum auf Grund gerichtlicher Anordnung zu räumen.



§ 6. FINANZIERUNGSMIETE (LEASING) Artikel 677. Vertrag über die Finanzierungsmiete 1. Durch einen Vertrag über die Finanzierungsmiete (Leasingvertrag) verpflichtet sich der Vermieter, das Eigentum an einem vom Mieter bestimmten Vermögen von einem vom Mieter bestimmten Verkäufer zu erwerben und es dem Mieter gegen Entgelt zeitweilig zum Besitz zu überlassen. Der Vermieter haftet in diesem Fall nicht für die Auswahl des Leasingguts und des Verkäufers. 2. Durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete kann geregelt werden, dass der Vermieter den Verkäufer und das zu erwerbende Leasinggut auswählt. 3. Durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete kann geregelt werden, dass das gemietete Vermögen nach Ablauf der Mietfrist oder davor ins Eigentum des Mieters übergeht, wenn dieser den vertraglich bestimmten Preis bezahlt. 4. Die Besonderheiten einzelner Arten des Vertrags über Finanzierungsmiete werden durch das Gesetz über Finanzierungsmiete (Leasing) geregelt.
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Artikel 678. Form des Vertrags über die Finanzierungsmiete 1. Verträge über die Finanzierungsmiete sind in schriftlicher Form durch Abfassung eines Schriftstücks mit den Unterschriften der Parteien zu schließen (Artikel 450 Absatz 3). 2. Verträge über Finanzierungsmiete bedürfen der notariellen Beurkundung. Artikel 679. Staatliche Eintragung der Rechte aus Verträgen über die Finanzierungsmiete Die Rechte, die aus Verträgen über die Finanzierungsmiete entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung. Artikel 680. Gegenstand des Vertrags über die Finanzierungsmiete Gegenstand der Finanzierungsmiete kann beliebiges unverbrauchbares Vermögen sein. Artikel 681. Mitteilungspflicht gegenüber dem Verkäufer Der Vermieter hat dem Verkäufer beim Erwerb eines Vermögens für den Mieter mitzuteilen, dass es zur Vermietung an einen Dritten bestimmt ist. Artikel 682. Übergabe des Gegenstands des Vertrags über die Finanzierungsmiete an den Mieter 1. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete geregelt ist, hat der Verkäufer den Gegenstand des Vertrags über die Finanzierungsmiete am Sitz des Mieters direkt an diesen zu übergeben. 2. Ist der Gegenstand des Vertrags über die Finanzierungsmiete dem Mieter nicht zur vertraglich bestimmten Zeit oder mangels vertraglicher Bestimmung innerhalb angemessener Zeit übergeben worden, kann er die Auflösung des Vertrags und Schadenersatz fordern, wenn die Verzögerung aus Gründen eingetreten ist, die der Vermieter zu verantworten hat.
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Artikel 683. Übergang des Risikos des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Vermögens auf den Mieter Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des gemieteten Vermögens geht mit seiner Übergabe an den Mieter auf diesen über, wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete vorgesehen ist. Artikel 684. Haftung des Verkäufers und des Vermieters 1. Der Mieter kann gegenüber dem Verkäufer des Vermögens unmittelbar die durch den Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Vermieter begründeten Forderungen hinsichtlich der Qualität und Vollständigkeit des Vermögens geltend machen, wenn die Lieferfristen verletzt und der Verkäufer den Vertrag nicht gehörig erfüllt. Der Mieter erwirbt dabei die durch dieses Gesetzbuch geregelten Käuferrechte und -pflichten, mit Ausnahme des Rechts, den Kaufvertrag ohne Zustimmung des Vermieters aufzulösen, und der Pflicht zur Bezahlung des erworbenen Vermögens. Gegenüber dem Verkäufer sind der Mieter und der Vermieter Gesamtgläubiger (Artikel 365). 2. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete geregelt ist, haftet der Vermieter dem Mieter nicht für die Erfüllung der kaufvertraglichen Verpflichtungen durch den Verkäufer, es sei denn, der Vermieter hat die Haftung für die Auswahl des Verkäufers übernommen. In diesem Fall kann der Mieter die durch den Kaufvertrag begründeten Forderungen wahlweise direkt gegenüber dem Verkäufer oder gegenüber dem Vermieter geltend machen, die ihm beide als Gesamtschuldner haften. 3. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über die Finanzierungsmiete geregelt ist, haftet der Vermieter dem Mieter nicht für die Mängel des vermieteten Vermögens nach seiner Übergabe an den Mieter.
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KAPITEL 36.UNENTGELTLICHER GEBRAUCH DES VERMÖGENS (LEIHE)



Artikel 685. Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens 1. Auf Grund eines Vertrags über den unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens (eines Leihvertrags) verpflichtet sich eine Partei (der Verleiher), der anderen Partei (dem Entleiher) ein Vermögen zum zeitweiligen unentgeltlichen Gebrauch zu übergeben oder übergibt es, und die andere Partei verpflichtet sich, dasselbe Vermögen unter Berücksichtigung der normalen Abnutzung so zurückzugeben, wie sie sie erhalten hat, oder in einem vertraglich ausbedungenen Zustand. 2. Auf Verträge über den unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens finden die Bestimmungen des Artikels 608, des Artikels 612 Absatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 1, des Artikels 617, des Artikels 624 Absatz 2 und des Artikels 626 Absätze 1 und 3 dieses Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Artikel 686. Form des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens 1. Verträge über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens sind in schriftlicher Form durch Abfassung eines Schriftstücks mit den Unterschriften der Parteien zu schließen (Artikel 450 Absatz 3). 2. Verträge über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens bedürfen der notariellen Beurkundung. Artikel 687. Staatliche Eintragung der Rechte aus Verträgen über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens Die Rechte, die aus Verträgen über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens entstehen, bedürfen der staatlichen Eintragung. Artikel 688. Verleiher 1. Zur unentgeltlichen Gebrauchsüberlassung eines Vermögens sind sein Eigentümer sowie andere Personen berechtigt, die kraft Gesetzes oder durch den Eigentümer dazu ermächtigt sind.
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2. Eine gewerbliche Organisation ist nicht berechtigt, ein Vermögen unentgeltlich Personen zum Gebrauch zu überlassen, bei denen es sich um einen Gründer, einen Gesellschafter, ihren Leiter oder um ein Mitglied ihres Verwaltungs- oder Kontrollorgans handelt. Artikel 689. Überlassung des Vermögens zum unentgeltlichen Gebrauch 1. Der Verleiher hat das Vermögen in einem vertragsgemäßen und ihrem Zweck entsprechenden Zustand zum unentgeltlichen Gebrauch zu überlassen. 2. Das Vermögen ist mit allem Zubehör und allen dazugehörigen Dokumenten (Gebrauchsanweisung, technische Beschreibung u. Ä.) zum unentgeltlichen Gebrauch zu überlassen. Sind Zubehör und Dokumente nicht übergeben worden, kann das Vermögen aber ohne sie nicht seinem Zweck entsprechend benutzt werden oder verliert sein Gebrauch dadurch für den Entleiher in erheblichem Maße an Wert, kann er die Überlassung des Zubehörs und der Dokumente oder Auflösung des Vertrags und Ersatz seines realen Schadens fordern. Artikel 690. Folgen der ausgebliebenen Überlassung des Vermögens zum unentgeltlichen Gebrauch Überlässt der Verleiher das Vermögen dem Entleiher nicht, so ist der Letztere berechtigt, die Auflösung des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens und den Ersatz seines realen Schadens zu fordern. Artikel 691. Haftung des Verleihers für Mängel des zum unentgeltlichen Gebrauch überlassenen Vermögens 1. Der Verleiher hat für Mängel des Vermögens einzustehen, die er vorsätzlich beim Abschluss des Leihvertrags verschwiegen hat. Bei Feststellung solcher Mängel kann der Entleiher vom Verleiher die unentgeltliche Beseitigung der Mängel oder den Ersatz seiner Aufwendungen für die Mängelbeseitigung fordern oder den Vertrag vorzeitig auflösen und Ersatz seines realen Schadens fordern.
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2. Sind dem Verleiher die Forderungen des Entleihers oder seine Absicht zur Mängelbeseitigung auf Kosten des Verleihers mitgeteilt worden, kann er unverzüglich dieses Vermögen durch ein mangelfreies Vermögen gleicher Art ersetzen. 3. Der Verleiher haftet nicht für Mängel des Vermögens, auf die er bei Vertragsschluss hingewiesen hat oder die dem Entleiher vorher bekannt waren oder die er bei der Untersuchung des Vermögens oder der Überprüfung ihrer Intaktheit beim Vertragsabschluss oder bei Übergabe des Vermögens hätte feststellen müssen. Artikel 692. Rechte Dritter an dem zum unentgeltlichen Gebrauch zu überlassenen Vermögen 1. Beim Abschluss eines Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens hat der Verleiher den Entleiher auf alle Rechte Dritter an diesem Vermögen hinzuweisen (Servitut, Pfandrecht u. Ä.). Kommt er dieser Pflicht nicht nach, kann der Entleiher die Auflösung des Vertrags und Ersatz seines realen Schadens fordern. 2. Die Überlassung des Vermögens zum unentgeltlichen Gebrauch ist kein Grund für die Änderung oder das Erlöschen der Rechte Dritter an diesem Vermögen. Artikel 693. Instandhaltungspflicht des Entleihers 1. Der Entleiher hat die zum unentgeltlichen Gebrauch entliehene Sache in intaktem Zustand zu erhalten. Diese Pflichten schließen die Durchführung laufender Reparaturen und der Generalüberholung, und alle Kosten für ihre Erhaltung ein, wenn nichts anderes durch den Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens geregelt ist. 2. Der Entleiher ist nur mit Zustimmung des Verleihers berechtigt, das zum unentgeltlichen Gebrauch entliehene Vermögen einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, dabei bleibt seine Haftung dem Verleiher gegenüber bestehen.
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Artikel 694. Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Vermögens Der Entleiher trägt das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des zum unentgeltlichen Gebrauch entliehenen Vermögens, wenn der Untergang oder die Beschädigung wegen des nicht vertragsgemäßen oder nicht zweckentsprechenden Gebrauchs des Vermögens oder infolge seiner Übergabe an einen Dritten ohne Zustimmung des Verleihers eingetreten ist. Artikel 695. Haftung für Drittschäden infolge des Gebrauchs des Vermögens Der Verleiher haftet für Schäden, die Dritten durch den Gebrauch des Vermögens zugefügt wurden, es sei denn er beweist, dass der Schaden durch den Entleiher oder denjenigen, zu dem dieses Vermögen mit Zustimmung des Verleihers gelangt war, vorsätzlich zugefügt worden ist. Artikel 696. Vorzeitige Auflösung des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens 1. Der Verleiher kann die vorzeitige Auflösung des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens fordern, wenn der Entleiher: 1) das Vermögen nicht vertragsgemäß oder nicht ihrem Zweck entsprechend gebraucht hat; 2) den Pflichten zur Erhaltung des Vermögens nicht nachgekommen ist; 3) den Zustand der Sache wesentlich verschlechtert hat; 4) das Vermögen ohne Zustimmung des Verleihers einem Dritten überlassen hat. 2. Der Entleiher kann die vorzeitige Auflösung des Leihvertrags fordern: 1) bei Feststellung von Mängeln, die den normalen Gebrauch des Vermögens unmöglich oder beschwerlich machen, von deren Vorhandensein er zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht wusste und nicht wissen konnte; 2) wenn die Sache infolge von Umständen, die er nicht zu verantworten hat, unbrauchbar geworden ist;
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3) wenn ihn der Verleiher beim Vertragsabschluss nicht auf die Rechte Dritter am Vermögen hingewiesen hat; 4) wenn der Verleiher seiner Pflicht zur Übergabe des Vermögens oder des Zubehörs oder der dazugehörigen Dokumente nicht nachgekommen ist. Artikel 697. Kündigung des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens Jede Partei kann den Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens jederzeit beenden, indem sie dies der anderen Partei einen Monat vorher ankündigt, wenn vertraglich keine andere Kündigungsfrist vereinbart ist. Artikel 698. Parteienwechsel im Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens 1. Der Verleiher kann das Vermögen an einen Dritten veräußern. Dabei gehen auf den neuen Eigentümer die Rechte aus dem früher geschlossenen Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens über und das Vermögen bleibt durch die Rechte des Entleihers belastet. 2. Im Falle des Todes des Verleihers bzw. seiner Umwandlung, wenn er eine juristische Person ist, gehen die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens auf den Erben (Rechtsnachfolger) über. 3. Ist der Entleiher eine juristische Person, gehen im Fall ihrer Umwandlung die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens auf ihren Rechtsnachfolger über, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 699. Beendigung des Vertrags über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens 1. Ein Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens endet mit dem Tod des Verleihers bzw. seiner Liquidation, wenn er eine juristische Person ist, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
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2. Der Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens endet in den durch Artikel 272 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Fällen.



UNTERABSCHNITT 4 VERTRÄGE ÜBER WERKLEISTUNG KAPITEL 37. WERKLEISTUNG § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR WERKVERTRAG Artikel 700. Werkvertrag 1. Durch einen Werkvertrag verpflichtet sich die eine Partei (der Unternehmer), im Auftrag der anderen Partei (des Bestellers) eine Arbeit auszuführen und deren Ergebnis in der vorgeschriebenen Frist dem Besteller zu übergeben, und der Besteller verpflichtet sich, das Ergebnis der Arbeit abzunehmen und dafür zu bezahlen. 2. Ein Werkvertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. 3. Auf die einzelnen Arten von Werkverträgen (Alltagswerkvertrag, Bauvertrag, Projektierungs- und Forschungsvertrag, Werkleistung für staatlichen Bedarf) finden die Bestimmungen dieses Paragrafen Anwendung, soweit durch die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs für die einzelnen Vertragsarten nichts anderes geregelt ist. Artikel 701. Arbeiten auf Grund von Werkverträgen 1. Ein Werkvertrag wird für die Herstellung oder Bearbeitung (Verarbeitung) eines Vermögens oder die Ausführung sonstiger Arbeiten, deren Ergebnis dem Besteller zu übergeben ist. 2. Auf Grund des Werkvertrags zur Herstellung eines Vermögens überträgt der Unternehmer die Rechte an dem Vermögen auf den Besteller. 3. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, bestimmt der Unternehmer selbst, auf welche Weise er den Auftrag des Bestellers erfüllt.
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Artikel 702. Ausführung der Arbeiten mit Mitteln des Unternehmers 1. Wenn nichts anderes durch den Werkvertrag vorgesehen ist, wird die Arbeit mit den Kräften, Materialien und Mitteln des Unternehmers ausgeführt. 2. Der Unternehmer haftet für Qualitätsmängel der Materialien und der Ausrüstungen, die er bereitstellt, sowie für die Bereitstellung solcher Materialien und Ausrüstungen, an denen Rechte Dritter bestehen. Artikel 703. Risikoverteilung auf die Parten 1. Ist durch dieses Gesetzbuch, sonstige Gesetze oder den Werkvertrag nichts anderes vorgesehen, dann 1) trägt diejenige Partei das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Materialien und Ausrüstungen, des zur Bearbeitung (Verarbeitung) übergebenen Vermögens oder sonstigen Vermögens, das für die Erfüllung des Vertrags benutzt wird, die diese bereitgestellt hat; 2) trägt der Unternehmer die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Ergebnisses der ausgeführten Arbeit Werks bis zu seiner Abnahme durch den Besteller. 2. Im Falle des Verzugs bei der Übergabe oder Abnahme des Ergebnisses der Arbeit trägt die in Verzug geratene Partei die in Absatz 1 vorgesehenen Risiken. Artikel 704. Generalunternehmer und Subunternehmer 1. Ergibt sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag nicht die Pflicht des Unternehmers, die im Vertrag genannte Arbeit persönlich auszuführen, kann er andere Personen (Subunternehmer) zur Erfüllung seiner Verpflichtungen heranziehen. In diesem Fall handelt der Unternehmer als Generalunternehmer. 2. Hat der Unternehmer entgegen den Bestimmungen des Absatzes 1 oder dem Vertrag zur Erfüllung des Werkvertrags einen Subunternehmer herangezogen, so haftet er dem Besteller gegenüber für den Schaden, der
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durch unter Beteiligung des Subunternehmers an der Vertragserfüllung entstanden ist. 3. Der Generalunternehmer haftet dem Besteller gegenüber für die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtungen durch den Subunternehmer entsprechend Artikel 351 Absatz 1 und Artikel 419 und dem Subunternehmer gegenüber haftet er für die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers aus dem Werkvertrag. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag geregelt ist, können der Besteller und der Subunternehmer gegeneinander keine Forderungen im Zusammenhang mit der Verletzung ihrer jeweils mit dem Generalunternehmer geschlossen Verträge geltend machen. 4. Mit Zustimmung des Generalunternehmers kann der Besteller zur Ausführung bestimmter Arbeiten Verträge mit anderen schließen. In diesem Fall haften die erwähnten Personen für die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung unmittelbar gegenüber dem Besteller. Artikel 705. Ausführung von Arbeiten unter Beteiligung mehrerer Personen 1. Wenn an der Seite des Unternehmers zwei oder mehr Personen gleichzeitig auftreten und ist der Gegenstand der Verpflichtung unteilbar, so sind sie gegenüber dem Besteller Gesamtschuldner bzw. Gesamtgläubiger. 2. Ist der Gegenstand der Verpflichtung teilbar, sowie in den durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder Verträge vorgesehenen Fällen erwirbt jede der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen entsprechend ihrem Anteil Rechte und Pflichten gegenüber dem Besteller. Artikel 706. Ausführungsfristen 1. Im Werkvertrag ist anzugeben, wann mit der Ausführung der Arbeit begonnen und wann sie beendet wird. Nach Einigung der Parteien können im Vertrag auch Fristen für die Vollendung einzelner Arbeitsabschnitte (Zwischentermine) bestimmt werden. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder vertraglich geregelt ist, haftet der Unternehmer für die Überschreitungen der Fristen des Beginns und der Beendigung der
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Arbeit, aber auch für die der Zwischentermine. 2. Die im Werkvertrag bestimmten Fristen für den Beginn und die Beendigung der Arbeit sowie die Zwischentermine können in den vertraglich geregelten Fällen nach dem vertraglich geregelten Verfahren geändert werden. 3. Die in Artikel 421 Absatz 2 geregelten Folgen des Erfüllungsverzugs kommen zur Geltung, wenn die Frist für die Beendigung der Arbeit nicht eingehalten wird. Artikel 707. Preis der Arbeit 1. Im Werkvertrag werden der Preis der auszuführenden Arbeit oder Die Verfahren der Bestimmung dieses Preises festgelegt. Mangels solcher vertraglichen Regelungen ist der Preis entsprechend Artikel 440 Absatz 3 zu bestimmen. 2. Der Preis der Arbeit kann durch die Erstellung eines Kostenvoranschlags bestimmt werden. Wird die Arbeit entsprechend einem vom Unternehmer erstellten Kostenvoranschlag ausgeführt, so wird der Kostenvoranschlag mit seiner Bestätigung durch den Besteller wirksam und Bestandteil des Vertrags. 3. Der Preis der Arbeit (der Kostenvoranschlag) kann angenähert oder fest sein. Mangels anderer vertraglicher Bestimmungen gilt der Preis der Arbeit als fest. 4. Ist zusätzliche Arbeit notwendig und deshalb der annähernd vereinbarte Preis erheblich überschritten worden, hat der Unternehmer dies dem Besteller rechtzeitig anzukündigen. Der Besteller, der nicht mit einer Überschreitung des vertraglich bestimmten Preises einverstanden ist, kann den Vertrag aufkündigen. In diesem Fall kann der Unternehmer vom Besteller die anteilige Zahlung des Preises für die geleistete Arbeit fordern. Der Unternehmer, der dem Besteller die notwendige Überschreitung des im Vertrag genannten Preises nicht rechtzeitig angekündigt, ist verpflichtet, den Vertrag zu erfüllen, wobei er den Anspruch auf Zahlung des vertraglich bestimmten Preises behält.
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5. Der Unternehmer darf eine Erhöhung des Festpreises, der Besteller seine Herabsetzung auch dann nicht fordern, wenn zur Zeit des Vertragsabschlusses der volle Umfang der auszuführenden Arbeiten oder der dazu erforderlichen Aufwendungen nicht absehbar war, sofern nichts anderes vertraglich geregelt ist. 6. Bei einem erheblichen Anwachsen der Kosten für die vom Unternehmer bereitzustellenden Materialien und Ausrüstungen sowie für die in Anspruch genommenen Leistungen Dritter, das beim Abschluss des Vertrags nicht absehbar war, kann der Unternehmer die Erhöhung des vereinbarten Preises fordern und im Fall der Ablehnung des Bestellers den Vertrag entsprechend Artikel 467 kündigen. Artikel 708. Einsparungen des Unternehmers 1. Sind die tatsächlichen Aufwendungen des Unternehmers geringer als die bei Vereinbarung des Preises zugrunde gelegten, behält der Unternehmer Anspruch auf Zahlung des im Werkvertrag bestimmten Preises, es sei denn, der Besteller beweist, dass die Einsparungen des Unternehmers sich auf die Qualität der ausgeführten Arbeiten ausgewirkt haben. 2. Durch den Werkvertrag kann die Aufteilung der Einsparungen des Unternehmers zwischen den Parteien geregelt werden. Artikel 709. Ordnung der Vergütung der Arbeit 1. Der Besteller ist verpflichtet, dem Unternehmer den vereinbarten Preis nach der endgültigen Übergabe der Ergebnisse der Arbeit zu zahlen, sofern die Arbeit in gehöriger Weise und zum vereinbarten Termin oder mit Zustimmung des Bestellers vorzeitig ausgeführt worden ist, sofern im Werkvertrag keine Vorauszahlung für die auszuführenden Arbeiten oder die einzelnen Arbeitsabschnitte vorgesehen ist. 2. Der Unternehmer hat nur in den Fällen und in der Höhe, die durch Gesetz oder den Werkvertrag geregelt sind, Anspruch auf einen Vorschuss oder eine Draufgabe. Artikel 710. Einbehaltungsrecht des Unternehmers Erfüllt der Besteller nicht seine Pflicht zur Zahlung des vereinbarten Preises oder eines sonstigen Betrags, der dem Unternehmer im Zusammenhang mit



327



der Erfüllung des Werkvertrags zusteht, kann der Unternehmer entsprechend Artikeln 373 und 374 das Ergebnis der Arbeit sowie die Ausrüstungen des Bestellers, die dieser ihm zur Bearbeitung (Verarbeitung) des Vermögen übergeben hat, den Rest an nicht verbrauchtem Material und sonstiges bei ihm befindliches Vermögen des Bestellers einbehalten, bis der Besteller den betreffenden Betrag gezahlt hat. Artikel 711. Ausführung der Arbeit unter Verwendung des Materials des Bestellers 1. Der Unternehmer hat das vom Besteller überlassene Material sparsam zu verwenden, dem Besteller nach Beendigung der Arbeit Rechenschaft über den Materialverbrauch abzulegen und ihm den Rest zurückzugeben oder mit Zustimmung des Bestellers den Preis des Werks unter Anrechnung mit dem beim Unternehmer verbleibenden nicht verbrauchten Materials herabzusetzen. 2. Ist wegen der Mängel des vom Besteller übergebenen Materials das Ergebnis der Arbeit nicht erreicht worden oder das erreichte Ergebnis mit solchen Mängeln behaftet, die es für den im Werkvertrag bestimmten Zweck oder mangels vertraglicher Bestimmung für den gewöhnlichen Zweck unbrauchbar machen, hat der Unternehmer Anspruch auf Bezahlung der geleisteten Arbeit. 3. Der Unternehmer kann den in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Anspruch geltend machen, wenn er beweist, dass er die Mängel des Materials bei seiner ordnungsmäßigen Abnahme durch den Unternehmer nicht hätte feststellen können. Artikel 712. Haftung des Unternehmers für Erhaltung des vom Besteller bereitgestellten Vermögens Der Unternehmer haftet für die Erhaltung der Materialien, Ausrüstungen, des zur Bearbeitung (Verarbeitung) bestimmten Vermögens, die ihm zur Erfüllung des Werkvertrags der Besteller überlassen hat. Artikel 713. Rechte des Bestellers während der Ausführung der Arbeit 1. Der Besteller kann den Gang und die Qualität der vom Unternehmer ausgeführten Arbeit jederzeit überprüfen, ohne in seine Tätigkeit einzugrei-
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fen. 2. Beginnt der Unternehmer nicht rechtzeitig mit der Erfüllung des Werkvertrags oder führt er die Arbeit so langsam aus, dass ihre termingerechte Beendigung offenbar unmöglich wird, darf sich der Besteller weigern, den Vertrag zu erfüllen, und Schadenersatz fordern. 3. Wird während der Arbeit offensichtlich, dass sie nicht in gehöriger Weise ausgeführt werden wird, darf der Besteller dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzten und, kommt der Unternehmer dieser Forderung nicht fristgemäß nach, den Werkvertrag aufkündigen oder andere Personen auf Kosten des Unternehmers mit der Beseitigung der Mängel beauftragen sowie Schadenersatz fordern. Artikel 714. Umstände, die der Unternehmer dem Besteller mitteilen muss 1. Der Unternehmer hat den Besteller unverzüglich zu benachrichtigen und die Arbeit, ohne dessen Weisungen abzuwarten, zu unterbrechen, wenn er feststellt: 1) dass das Material, die Ausrüstungen, die technische Dokumentation, die der Besteller zur Verfügung gestellt hat, oder die zur Bearbeitung (Verarbeitung) übergebene Vermögen unbrauchbar oder von schlechter Qualität sind; 2) dass die Befolgung von Weisungen des Bestellers bezüglich der Ausführungsweise der Arbeit nachteilige Folgen für ihn haben kann; 3) dass sonstige nicht vom Unternehmer abhängige Umstände die Gebrauchsfähigkeit oder Festigkeit des Ergebnisses der Arbeit beeinträchtigen können oder die rechtzeitige Vollendung der Arbeit unmöglich machen. 2. Ist der Unternehmer seiner Mitteilungspflicht entsprechend Absatz 1 nicht nachgekommen oder hat er die Arbeit fortgesetzt, ohne die für die Antwort vertraglich bestimmte Frist und mangels vertraglicher Bestimmung eine angemessene Zeit abzuwarten, oder aber hat er sie trotz der rechtzeitigen Weisung des Bestellers, die Arbeit einzustellen, fortgesetzt, darf er sich nicht auf die betreffenden Umstände berufen, wenn ihm gegenüber entsprechende Forderungen geltend gemacht werden oder er
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sie gegenüber dem Besteller geltend macht. 3. Wenn der Besteller trotz der rechtzeitigen und begründeten Benachrichtigung über die in Absatz 1 genannten Umstände durch den Unternehmer nicht innerhalb angemessener Zeit das Material, die Ausrüstungen, die technische Dokumentation oder das zur Bearbeitung (Verarbeitung) übergebene Vermögen, die sich als unbrauchbar oder mangelhaft erwiesen haben, ersetzt, die Weisungen bezüglich der Ausführungsweise der Arbeit ändert oder sonstige Maßnahmen trifft, die für die Beseitigung derjenigen Umstände erforderlich sind, die die Gebrauchsfähigkeit oder Festigkeit des Werks beeinträchtigen können, darf der Unternehmer sich weigern, den Vertrag zu erfüllen, und den Ersatz des Schadens fordern, der ihm durch die Beendigung des Vertrags entstanden ist. Artikel 715. Weigerung des Bestellers, den Vertrag zu erfüllen Wenn nichts anderes durch den Werkvertrag geregelt ist, kann der Besteller bis zur Abgabe des Ergebnisses der Arbeit sich jederzeit weigern, den Vertrag zu erfüllen, wobei er dem Unternehmer den vereinbarten Preis anteilig entsprechend der bis zum Zugang der Kündigung geleisteten Arbeit zu zahlen hat. Der Besteller ist außerdem verpflichtet, dem Unternehmer den durch die Vertragsbeendigung entstandenen Schaden in Höhe der Differenz zwischen dem für die vollständige Arbeit vereinbarten und dem anteilig gezahlten Preis zu ersetzen. Artikel 716. Mitwirkung des Bestellers 1. Der Besteller ist verpflichtet, in den Fällen, dem Umfang und der Weise, die durch den Werkvertrag geregelt sind, bei der Ausführung der Arbeit mitzuwirken. Kommt der Besteller dieser Pflicht nicht nach, kann der Unternehmer Ersatz des entstandenen Schadens, einschließlich zusätzlicher Kosten infolge des Stillstands oder des Aufschubs der Fristen für die Ausführung der Arbeit oder Erhöhung des im Vertrag genannten Preises für die Arbeit, fordern. 2. Ist die Ausführung der durch den Werkvertrag vorgesehenen Arbeit infolge der Handlungen oder Unterlassungen des Bestellers unmöglich geworden, behält der Unternehmer den Anspruch auf Zahlung eines Teils des vertraglich vereinbarten Preises in Anbetracht der geleisteten Arbeit.
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Artikel 717. Nichterfüllung gegenseitiger Verpflichtungen aus dem Werkvertrag seitens des Bestellers 1. Der Unternehmer kann sich weigern, mit der Arbeit zu beginnen, oder die begonnene Arbeit unterbrechen, wenn ihn die Verletzung der ertraglichen Pflichten durch denBesteller, insbesondere die versäumte Bereitstellung von Material, Ausrüstungen, der technischen Dokumentation oder des zu bearbeitenden (verarbeitenden) Vermögens, an der Erfüllung des Vertrags hindert, oder wenn Umstände vorliegen, die offensichtlich davon zeugen, dass diese Pflichten in der vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt werden können (Artikel 367). 2. Wenn nichts anderes durch den Werkvertrag vorgesehen ist, kann der Unternehmer aus den in Absatz 1 genannten Umständen sich weigern, den Vertrag zu erfüllen, und Schadenersatz fordern. Artikel 718. Abnahme der vom Unternehmer ausgeführten Arbeit durch den Besteller 1. Der Besteller ist verpflichtet, die ausgeführte Arbeit (ihr Ergebnis) in den Fristen und in der Weise, die durch den Werkvertrag vorgesehen sind, im Beisein des Unternehmers zu prüfen und abzunehmen, und, wenn er das Ergebnis der Arbeit verschlechternde Abweichungen vom Vertrag oder sonstige Mängel feststellt, den Unternehmer darüber unverzüglich zu benachrichtigen. 2. Hat der Besteller bei der Abnahme des Werks Mängel festgestellt, kann er sich auf sie berufen, wenn in dem Akt oder dem sonstigen die Abnahme dokumentierenden Schriftstück diese Mängel oder der Vorbehalt einer späteren Forderung nach ihrer Beseitigung vorgesehen sind. 3. Hat der Besteller die Arbeit ohne Prüfung abgenommen, verliert er das Recht, sich auf die Mängel der Arbeit zu berufen, die bei einer in der üblichen Weise vorgenommenen Abnahme hätten festgestellt werden können (offensichtliche Mängel), sofern nichts anderes durch den Werkvertrag vorgesehen ist. 4. Hat der Besteller nach der Abnahme der Arbeit Abweichungen vom



331



Vertrag oder andere Mängel festgestellt, die bei einer in der üblichen Weise vorgenommenen Abnahme nicht feststellbar waren (verdeckte Mängel), darunter solche, die der Unternehmer vorsätzlich verheimlicht hat, muss er dies dem Unternehmer innerhalb angemessener Zeit nach ihrer Feststellung mitteilen. 5. Kommt es zwischen dem Besteller und dem Unternehmer zum Streit über die Mängel der Arbeit oder ihre Ursachen, ist auf Verlangen gleich welcher Partei das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen. Die Kosten des Gutachtens trägt der Unternehmer, es sei denn, der Sachverständige stellt fest, dass der Unternehmer den Werkvertrag nicht verletzt hat oder dass seine Handlungen nicht ursächlich für die festgestellten Mängel sind. In diesem Fall trägt die Kosten des Gutachtens diejenige Partei, auf deren Verlangen hin das Gutachten eingeholt wurde, und, wenn beide Parteien das Gutachten einvernehmlich eingeholt haben, tragen sie die Kosten des Gutachtens. 6. Entzieht sich der Besteller der Abnahme der Arbeit, ist der Unternehmer, sofern vertraglich nichts anderes geregelt ist, nach Ablauf von zwei Monaten nach der vertraglich für die Übergabe des Ergebnisses der Arbeit bestimmten Frist berechtigt, das Ergebnis der Arbeit zu verkaufen und den Betrag, den er erhalten hat, abzüglich des Wertes seiner Aufwendungen, entsprechend Artikel 366 für den Besteller zu hinterlegen. 7. Verzögert sich infolge der Weigerung des Bestellers, die Arbeit abzunehmen, die Übergabe der Arbeit, dann gilt das Risiko des zufälligen Untergangs des hergestellten (verarbeiteten oder bearbeiteten) Vermögens seit der Zeit, zu der das Vermögen hätte übergeben werden müssen, als auf den Besteller übertragen. Artikel 719. Qualität der Arbeit 1. Die Qualität der vom Unternehmer ausgeführten Arbeit muss den Bedingungen des Werkvertrags entsprechen und mangels vertraglicher Bedingungen oder bei deren Unvollständigkeit den Anforderungen, die für gewöhnlich an Arbeiten dieser Art gestellt werden. Wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag geregelt ist, muss das Ergebnis der Arbeit zur Zeit seiner Übergabe an den Besteller die Eigenschaften aufweisen, die im Vertrag oder durch die üblichen Anforderun-
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gen bestimmt sind, und für eine angemessene Dauer für den vertraglich bestimmten Gebrauch und mangels vertraglicher Bestimmung für den gewöhnlichen Gebrauch des Ergebnisses der Arbeit dieser Art geeignet sein. 2. Sind durch Gesetz, sonstige Rechtsakte verbindliche Anforderungen an die durch den Werkvertrag auszuführende Arbeit vorgesehen, so ist der unternehmerisch tätige Unternehmer bei der Ausführung der Arbeiten an diese Vorschriften gebunden. Der Unternehmer kann sich durch den Vertrag verpflichten, die Arbeit so auszuführen, dass sie höheren als den für die Parteien verbindlichen Anforderungen an die Qualität gerecht wird. Artikel 720. Qualitätsgarantie für die Arbeit 1. Ist durch Gesetz, sonstige Rechtsakte, den Werkvertrag oder durch Handelsbräuche eine Garantiefrist für das Ergebnis der Arbeit bestimmt, dann muss das Ergebnis der Arbeit für die Dauer der gesamten Garantiefrist der Bedingungen des Vertrags bezüglich der Qualität entsprechen (Artikel 719 Absatz 1). 2. Die Qualitätsgarantie für das Ergebnis der Arbeit erstreckt sich, wenn nichts anderes durch den Werkvertrag vorgesehen ist, auf das ganze Ergebnis der Arbeit. Artikel 721. Mängelhaftung des Unternehmers 1. Hat der Unternehmer die Arbeit mit Verstößen gegen den Werkvertrag ausgeführt, die ihr Ergebnis verschlechtert haben, oder mit sonstigen Mängeln, die es für den vertraglich bestimmten Gebrauch und mangels vertraglicher Bestimmung für den gewöhnlichen Gebrauch ungeeignet machen, und wenn durch Gesetz oder Vertrag nichts anderes geregelt ist, kann der Besteller, wahlweise vom Unternehmer fordern: 1) die unentgeltliche Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist; 2) die entsprechende Minderung des für die Arbeit vereinbarten Preises; 3) den Ersatz der eigenen Aufwendungen für die Beseitigung der Mängel, sofern das Recht des Bestellers, die Mängelbeseitigung zu fordern, durch den Werkvertrag vorgesehen ist (Artikel 413).
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2. Der Unternehmer kann, anstatt die Mängel, für die er einstehen muss, zu beseitigen, die Arbeit unentgeltlich neu ausführen und dem Besteller den Schadens, der durch den Erfüllungsverzug entstanden ist, ersetzen. In diesem Fall hat der Besteller dem Unternehmer das früher übergebene Ergebnis der Arbeit zurückzugeben, wenn eine Rückgabe nach der Art der Arbeit möglich ist. 3. Sind die Abweichungen von den Bedingungen des Werkvertrags oder sonstige Mängel des Ergebnisses der Arbeit nicht innerhalb der vom Besteller gesetzten angemessenen Frist beseitigt worden oder handelt es sich dabei um wesentliche und nicht behebbare Mängel, darf der Besteller sich weigern, den Vertrag zu erfüllen, und Schadenersatz fordern. 4. Ein vertraglicher Ausschluss der Haftung für bestimmte Mängel entbindet den Unternehmer nicht von der Verantwortlichkeit, wenn die Mängel nachweislich infolge schuldhafter Handlungen oder Unterlassungen des Unternehmers entstanden sind. 5. Hat der Unternehmer das Material für die Ausführung der Arbeit gestellt, muss er für dessen Qualität nach den Bestimmungen für die Verkäuferhaftung bei Qualitätsmängeln der Ware einstehen (Artikel 491). Artikel 722. Fristen für die Feststellung von Werkmängeln 1. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag geregelt ist, kann der Besteller die Mängelansprüche geltend machen, sofern die Mängel innerhalb der in diesem Artikel geregelten Fristen festgestellt werden. 2. Besteht für das Werk keine Garantiefrist, kann der Käufer Mängelansprüche geltend machen, sofern die Mängel innerhalb angemessener Zeit, jedoch nicht später als zwei Jahre nach dem Tag der Übergabe des Ergebnisses der Arbeit, festgestellt werden, wenn nicht durch Gesetz, Vertrag oder Handelsbräuche andere Fristen bestimmt sind. 3. Der Besteller kann Ansprüche wegen Mängeln der Arbeit geltend machen, wenn diese innerhalb der Garantiefrist festgestellt worden sind. 4. Ist die vertraglich vereinbarte Garantiefrist kürzer als zwei Jahre und hat der Besteller Mängel des Ergebnisses der Arbeit nach Ablauf der
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Garantiefrist, jedoch innerhalb von zwei Jahren seit dem in Absatz 5 bestimmten Zeitpunkt festgestellt, haftet der Unternehmer für sie, wenn der Besteller nachweist, dass die Mängel vor der Übergabe des Ergebnisses der Arbeit an ihn oder aus Gründen, die vor der Übergabe vorhanden waren, entstanden sind. 5. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, beginnt die Garantiefrist (Artikel 720 Absatz 1) an dem Tag, an dem der Besteller das Ergebnis der geleisteten Arbeit abgenommen oder hätte abnehmen müssen. 6. Auf die Berechnung der Garantiefrist aus dem Werkvertrag finden die Bestimmungen des Artikels 487 Absätze 2 und 4 entsprechend Anwendung, wenn nichts anderes durch Gesetz, andere Rechtsakte oder die Vereinbarung der Parteien vorgesehen ist und sich den Besonderheiten des Werkvertrags ergibt. Artikel 723. Klageverjährung bei Werkmängeln 1. Die Verjährungsfrist für Forderungen, die im Zusammenhang mit Qualitätsmängeln der auf Grund des Werkvertrags geleisteten Arbeit geltend gemacht werden, beträgt ein Jahr, jedoch bei Gebäuden und Anlagen beträgt sie drei Jahre. 2. Ist das Ergebnis der Arbeit entsprechend dem Vertrag vom Besteller nach Teilen abgenommen worden, beginnt die Verjährungsfrist mit der Abnahme des Ergebnisses der Arbeit im Ganzen. 3. Ist durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Werkvertrag eine Garantiefrist bestimmt und werden die Mängel des Ergebnisses der Arbeit innerhalb der Garantiefrist gerügt, beginnt die in Absatz 1 geregelte Verjährungsfrist mit der Mängelrüge. Artikel 724. Informationspflicht des Unternehmers Der Unternehmer hat dem Besteller bei der Übergabe des Ergebnisses der Arbeit Informationen über den Betrieb oder sonstige Nutzung des Gegenstands des Werkvertrags mitzuteilen, wenn dies vertraglich vereinbart ist oder wenn die Information solcher Art ist, dass ohne sie die Nutzung des Ergebnisses der Arbeit für die im Vertrag genannten Zwecke unmöglich ist.
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Artikel 725. Geheimhaltung der Informationen, die die Parteien bekommen haben Hat eine Partei des Werkvertrags im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung von der anderen Partei Informationen über neue Lösungen und technisches Wissen erhalten, darunter solche, die nicht gesetzlich geschützt sind, oder Informationen, die als Geschäftsgeheimnis angesehen werden können (Artikel 141), darf sie diese nicht ohne Zustimmung der anderen Partei an Dritte weitergeben. Auf welche Weise und zu welchen Bedingungen solche Informationen genutzt werden, richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien. Artikel 726. Rückgabe von Gegenständen des Bestellers durch den Unternehmer Kündigt der Besteller entsprechend Artikel 713 Absatz 2 oder Artikel 721 Absatz 3 den Vertrag, hat der Unternehmer die Materialien, Ausrüstungen, das zur Bearbeitung (Verarbeitung) bestimmte Vermögen, die ihm der Besteller übergeben hatte, zurückzugeben oder sie einer vom Besteller benannten Person zu übergeben, und wenn dies unmöglich ist, den Wert der Materialien, Ausrüstungen und sonstigen Vermögens zu ersetzen. Artikel 727. Folgen der Vertragsbeendigung vor Abnahme des Ergebnisses der Arbeit Wird ein Werkvertrag aus gesetzlich oder vertraglich geregelten Gründen vor der Abnahme des Ergebnisses der Arbeit beendet (Artikel 718 Absatz 1), so kann der Besteller die Übergabe des Ergebnisses der unvollendeten Arbeit fordern, wenn er dem Unternehmer seine Aufwendungen erstattet.



§ 2. ALLTÄGLICHE WERKLEISTUNG Artikel 728. Alltagswerkvertrag 1. Durch einen Alltagswerkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, der eine entsprechende unternehmerische Tätigkeit ausübt, auf Bestellung eines Bürgers (des Bestellers) eine Arbeit für die Befriedigung seines
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häuslichen oder persönlichen Bedarfs auszuführen, und der Besteller verpflichtet sich, die Arbeit abzunehmen und eine Vergütung zu entrichten. 2. Alltagswerkverträge sind öffentliche Verträge (Artikel 442). 3. Auf die vertraglichen Verhältnisse bei alltäglichen Werkleistungen finden die Gesetze über den Verbraucherschutz und sonstige, ihnen nachgeordnete Rechtsakte Anwendung. Artikel 729. Schutz der Rechte des Bestellers 1. Der Unternehmer darf dem Besteller nicht die Aufnahme zusätzlicher Arbeiten oder Dienstleistungen in einen Alltagswerkvertrag aufzwingen. Der Besteller kann die Bezahlung von Arbeiten oder Dienstleistungen verweigern, die nicht vertraglich vereinbart waren. 2. Der Besteller kann sich bis zur Abgabe der geleisteten Arbeit jederzeit weigern, den Alltagswerkvertrag zu erfüllen, wobei er dem Unternehmer den vereinbarten Preis anteilig entsprechend der geleisteten Arbeit zu bezahlen und ihm die bis dahin zur Erfüllung des Vertrags getätigten Aufwendungen zu ersetzen hat, sofern sie nicht in dem erwähnten Teil des Preises der Arbeit inbegriffen sind. Artikel 730. Informationserteilung über die angebotene Werkleistung an den Besteller 1. Der Unternehmer hat dem Besteller vor Abschluss eines Alltagswerkvertrags notwendige und wahrheitsgetreue Angaben über die angebotene Leistung, ihre Arten und Besonderheiten sowie über den Preis und die Zahlungsweise zu machen und ihm auf sein Verlangen hin weitere den Vertrag und die Leistung betreffende Informationen zu geben. Der Unternehmer muss dem Besteller mitteilen, wer genau die Arbeit ausführen wird, sofern dies nach der Art der Leistung von Belang ist. 2. Der Besteller kann die Kündigung eines abgeschlossenen Alltagswerkvertrags fordern, ohne für die geleistete Arbeit zu bezahlen und den Schaden zu ersetzen, wenn infolge unvollständiger oder unrichtiger Informationen vom Unternehmer ein Vertrag zur Ausführung einer Arbeit geschlossen wurde, die nicht die vom Besteller vorausgesetzten Eigenschaften aufweist.
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Artikel 731. Ausführung der Arbeit mit Materialien des Unternehmers 1. Wird die Arbeit nach einem Alltagswerkvertrag mit Materialien des Unternehmers ausgeführt, hat der Besteller die Materialien beim Abschluss des Vertrags vollständig oder zu einem vertraglich bestimmten Teil bis zur Endabrechnung bei Entgegennahme der geleisteten Arbeit zu bezahlen. Nach dem Vertrag kann der Unternehmer die Materialien auf Kredit bereitstellen, wobei auch eine Abzahlung in Raten ausbedungen werden kann. 2. Ändert sich nach Abschluss eines Alltagswerkvertrags der Preis der vom Unternehmer bereitgestellten Materialien, hat das keine Auswirkung auf die vereinbarten Zahlungen, wenn durch Vertrag nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 732. Ausführung der Arbeit mit Materialien des Bestellers Wird die Arbeit nach einem Alltagswerkvertrag mit Materialien des Bestellers ausgeführt, hat der Unternehmer dem Besteller beim Abschluss des Vertrags eine Quittung oder ein anderes Schriftstück auszustellen, in dem die genaue Bezeichnung, eine Beschreibung und der von den Parteien vereinbarte Preis der Materialien stehen müssen. Artikel 733. Preis der Arbeit und Vergütung Der Preis der nach einem Alltagswerkvertrag zu leistenden Arbeit ist von den Parteien zu vereinbaren. Der Besteller hat für die Arbeit nach ihrer endgültigen Abgabe durch den Unternehmer zu bezahlen. Der Besteller kann beim Abschluss des Vertrags die Arbeit vollständig oder durch Leistung eines Vorschusses bezahlen. Artikel 734. Hinweise über Bedingungen der Nutzung der Ergebnisses der geleisteten Arbeit Bei der Abgabe des Ergebnisses der Arbeit hat der Unternehmer dem Besteller mitzuteilen, was zur effektiven und sicheren Nutzung des Ergebnisses der Arbeit eingehalten werden muss und welche Folgen die Nichteinhaltung dieser Anforderungen haben kann.
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Artikel 735. Folgen der Feststellung von Mängeln in der geleisteten Arbeit 1. Werden bei der Abnahme des Ergebnisses der Arbeit oder während seiner Nutzung Mängel festgestellt, so kann der Besteller innerhalb allgemeiner Fristen nach Artikel 723 dieses Gesetzbuchs und, bei Garantiefrist, innerhalb dieser Frist, wahlweise einen der in Artikel 721 dieses Gesetzbuchs geregelten Ansprüche geltend machen oder verlangen, dass die Arbeit von neuem geleistet wird oder seine Aufwendungen für die Behebung der Mängel seinen Mitteln oder denen Dritter ersetzt werden. 2. Die Forderung der unentgeltlichen Beseitigung der Mängel des Ergebnisses der geleisteten Arbeit, die für das Leben und die Gesundheit des Bestellers oder der Dritten gefährlich sind, kann vom Besteller oder von seinem Rechtsnachfolger innerhalb von 10 Jahren nach dem Tag der Abnahme des Ergebnisses der Arbeit gestellt werden, wenn nach der durch Gesetz bestimmten Ordnung keine längere Frist (Lebensdauer) vorgesehen ist. Eine solche Forderung kann unabhängig von dem Zeitpunkt der Feststellung der Mängel gestellt werden, darunter bei ihrer Feststellung nach Ablauf der Garantiefrist. 3. Kommt der Unternehmer der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Forderung nicht nach, so kann der Besteller innerhalb desselben Zeitraums entweder die Rückzahlung des für die Arbeit bezahlten Teils des Preises oder den Ersatz der Aufwendungen für die Beseitigung der Mängel mit seinen Kräften oder denen Dritter fordern. Artikel 736. Folgen versäumter Abholung des Ergebnisses der Arbeit durch den Besteller Findet sich der Besteller nicht ein, um das Ergebnis der geleisteten Arbeit in Empfang zu nehmen oder entzieht er sich auf sonstige Weise der Abnahme, so darf der Unternehmer den Besteller schriftlich ermahnen und zwei Monate nach dem Tag der Ermahnung das Ergebnis der Arbeit für einen angemessenen Preis verkaufen und den Betrag, den er dafür erhaltenen hat, abzüglich aller ihm zustehenden Zahlungen, entsprechend Artikel 366 dieses Gesetzbuchs hinterlegen.
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Artikel 737. Ansprüche des Bestellers bei Erfüllungsmängeln oder Nichterfüllung der Arbeit aus dem Alltagswerkvertrag Wird die nach einem Alltagswerkvertrag zu leistende Arbeit nicht oder nicht gehörig ausgeführt, stehen dem Besteller die Rechte eines Käufers entsprechend den Artikeln 518 -520 dieses Gesetzbuchs zu.



§ 3. BAULEISTUNG Artikel 738. Bauvertrag 1. Durch einen Bauvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, im Auftrag des Bestellers in vertraglich festgelegter Frist ein bestimmtes Objekt zu erbauen oder sonstige Bauarbeiten auszuführen, und der Besteller verpflichtet sich, die für die Arbeiten erforderlichen Bedingungen zu schaffen, das Ergebnis abzunehmen und den vereinbarten Preis zu zahlen. 2. Bauverträge werden für den Bau eines Gebäudes (darunter eines Wohnhauses), einer Anlage oder eines sonstigen Objekts sowie für die Ausführung von Montage- und Inbetriebsetzungsarbeiten und anderer untrennbar mit dem im Bau befindlichen Objekt verbundener Arbeiten, geschlossen. Die Bestimmungen des Bauvertrags finden auch bei der Generalüberholung von Gebäuden und Anlagen Anwendung, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. In den vertraglich geregelten Fällen ist der Unternehmer verpflichtet, nach der Abnahme des Objekts durch den Besteller während des im Vertrag genannten Zeitraums den Betrieb des Objekts sicherzustellen. 3. Sind aufgrund eines Bauvertrags mit einem Bürger (Besteller) Arbeiten für die Befriedigung seines häuslichen oder sonstigen persönlichen Bedarfs zu leisten, finden die Bestimmungen des Paragrafen 2 dieses Kapitels über die Rechte des Bestellers aus dem Alltagswerkvertrag entsprechend Anwendung. Artikel 739. Verteilung des Risikos auf die Parteien 1. Der Unternehmer trägt das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Bauobjekts, das Gegenstand des Bauvertrags
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ist, bis zu seiner Abnahme durch den Besteller. 2. Ist das Bauobjekt vor seiner Abnahme durch den Besteller infolge von Mängeln des Materials (der Details, der Konstruktionen) oder der Ausrüstungen, die der Besteller zur Verfügung gestellt hat, oder wegen der Befolgung fehlerhafter Weisungen des Bestellers zerstört oder beschädigt worden, kann der Unternehmer Bezahlung in der vollen Höhe des durch den Kostenvoranschlag vorgesehenen Betrags fordern, wenn er seinen Pflichten entsprechend Artikel 714 Absatz 1 nachgekommen ist. Artikel 740. Versicherung des Bauobjekts 1. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung des Bauobjekts, der Materialien, der Ausrüstungen und sonstigen beim Bau benutzten Vermögens oder die Verpflichtung derjenigen Partei, die für den Schaden haftet, der anderen bei der Durchführung der Bauarbeiten entsteht, sich gegen das jeweilige Risiko zu versichern, können durch den Bauvertrag vorgesehen sein. Die zur Versicherung verpflichtete Partei hat der anderen Partei Beweise für den Abschluss eines Versicherungsvertrags zu den im Bauvertrag bestimmten Bedingungen zu erbringen, darunter Angaben zum Versicherer, über die Höhe der Versicherungssumme und die abgedeckten Risiken. 2. Die Versicherung entbindet die jeweilige Partei nicht von der Pflicht, notwendige Maßnahmen gegen den Eintritt eines Versicherungsfalls zu treffen. Artikel 741. Technische Dokumentation und Kostenvoranschlag 1. Der Unternehmer hat den Bau und die damit verbundenen Arbeiten entsprechend der technischen Dokumentation, die Umfang und Inhalt der Leistungen und sonstige Anforderungen an sie bestimmt, und entsprechend dem Kostenvoranschlag, nach dem sich der Preis der Leistungen richtet, auszuführen. Mangels anderweitiger Bestimmungen im Bauvertrag wird vermutet, dass der Unternehmer alle in der technischen Dokumentation und im Kostenvoranschlag aufgeführten Arbeiten zu leisten hat. 2. Durch den Bauvertrag sind die Zusammensetzung und Inhalt der tech-
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nischen Dokumentation zu bestimmen und ist zu regeln, welche Partei zu welcher Zeit die entsprechende Dokumentation vorlegen muss. 3. Stellt der Unternehmer während der Bauarbeiten fest, dass bestimmte Arbeiten in der technischen Dokumentation nicht berücksichtigt sind und deshalb zusätzliche Leistungen und eine Erhöhung der veranschlagten Baukosten notwendig sind, hat er dies dem Besteller mitzuteilen. Erhält der Unternehmer innerhalb von zehn Tagen keine Antwort auf seine Mitteilung, ist er, wenn durch den Bauvertrag keine andere Frist geregelt ist, verpflichtet, die jeweiligen Arbeiten einzustellen, wobei der Besteller den durch den Stillstand verursachten Schaden ersetzen muss. Der Besteller wird von der Schadenersatzpflicht entbunden, wenn er beweist, dass keine zusätzlichen Arbeiten notwendig sind. 4. Ist der Unternehmer seiner Pflicht entsprechend Absatz 3 nicht nachgekommen, verliert er das Recht, vom Besteller die Bezahlung der zusätzlich ausgeführten Arbeiten und den Ersatz des dadurch verursachten Schadens zu fordern, es sei denn, er beweist, dass unverzügliches Handeln im Interesse des Bestellers geboten war, insbesondere deshalb, weil die Einstellung der Arbeiten zur Zerstörung oder Beschädigung des Bauobjekts hätte führen können. 5. Ist der Besteller mit der Durchführung und Bezahlung zusätzlicher Arbeiten einverstanden, so darf der Unternehmer ihre Ausführung nur dann verweigern, wenn sie nicht im Bereich seiner beruflichen Tätigkeit liegen oder er sie aus Gründen, die nicht von ihm abhängen, nicht ausführen kann. Artikel 742. Änderungen in der technischen Dokumentation 1. Der Besteller kann Änderungen in der technischen Dokumentation unter der Bedingung vornehmen, dass die dadurch hervorgerufenen zusätzlichen Arbeiten nicht mehr kosten als zehn Prozent der im Kostenvoranschlag bestimmten gesamten Baukosten und nicht den Charakter der im Bauvertrag geregelten Arbeiten verändern. 2. Änderungen in der technischen Dokumentation, die über den in Absatz 1 bestimmten Umfang hinausgehen, werden auf Grund eines von den Parteien vereinbarten zusätzlichen Kostenvoranschlags vorgenommen.
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3. Der Unternehmer kann entsprechend Artikel 466 dieses Gesetzbuchs die Anpassung des Kostenvoranschlags fordern, wenn die Kosten aus Gründen, die nicht von ihm abhängen, den Kostenvoranschlag um mindestens zehn Prozent überschreiten. 4. Der Unternehmer kann den Ersatz angemessener Aufwendungen fordern, die mit der Feststellung von Fehlern in der technischen Dokumentation und der Revision der Letzteren verbunden sind. Artikel 743. Versorgung mit Baumaterial und -ausrüstungen 1. Der Unternehmer hat den Bau mit Material, darunter Konstruktionen und Ausrüstungen, zu versorgen, wenn nicht durch den Bauvertrag vorgesehen ist, dass der Besteller die Bauversorgung gänzlich oder zu einem bestimmten Teil übernimmt. 2. Diejenige Partei, die den Bau zu versorgen hat, muss dafür einstehen, wenn es nicht möglich ist, die von ihr bereitgestellten Materialien oder Ausrüstungen zu gebrauchen, ohne dass sich die Qualität der auszuführenden Arbeiten verschlechtern würde, es sei denn, sie beweist, dass die Unmöglichkeit ihres Gebrauchs durch Umstände hervorgerufen wurde, die die andere Partei zu verantworten hat. 3. Ist es nicht möglich, die vom Besteller bereitgestellten Materialien oder Ausrüstungen zu gebrauchen, ohne dass sich die Qualität der auszuführenden Arbeiten verschlechtern würde, und weigert sich der Besteller, sie zu ersetzen, kann der Unternehmer den Bauvertrag aufkündigen und vom Besteller die anteilige Bezahlung des Vertragspreises entsprechend der geleisteten Arbeit fordern. Artikel 744. Bezahlung der Arbeit 1. Der Besteller hat die vom Unternehmer geleistete Arbeit in der im Kostenvoranschlag bestimmten Höhe zu der Zeit und in der Weise, die durch den Bauvertrag geregelt sind, zu bezahlen. Mangels entsprechender vertraglicher Regelungen sind die Arbeiten entsprechend Artikel 709 dieses Gesetzbuchs zu bezahlen. 2. Im Bauvertrag kann eine einmalige Zahlung in voller Höhe nach der Abnahme des Objekts durch den Besteller vereinbart werden.
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Artikel 745. Zusatzpflichten des Bestellers aus dem Bauvertrag 1. Der Besteller hat rechtzeitig das Grundstück für den Bau bereitzustellen, sofern nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist. Die Fläche und der Zustand des bereitgestellten Grundstücks müssen den im Bauvertrag genannten Bedingungen entsprechen und mangels solcher Bedingungen einen rechtzeitigen Beginn der Arbeiten, ihre normale Durchführung und termingerechte Vollendung sicherstellen. 2. In den Fällen und der Weise, die durch den Bauvertrag geregelt sind, hat der Besteller dem Unternehmer die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Gebäude und Anlagen zur Benutzung zu überlassen, für den Transport von Gütern zum Unternehmer sowie die zeitweilige Verlegung von Stromanschlüssen, Wasserleitungen zu sorgen und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. 3. Die Bezahlung der in Absatz 2 aufgeführten Dienstleistungen des Bestellers erfolgt in den Fällen und zu den Bedingungen, die im Bauvertrag geregelt sind. Artikel 746. Kontrolle des Bestellers über Arbeiten aus dem Bauvertrag 1. Der Besteller ist berechtigt, Kontrolle über den Gang und die Qualität der Arbeiten, die Einhaltung der Fristen (des Zeitplans), die Qualität der vom Unternehmer bereitgestellten Materialien sowie die richtige Benutzung seiner Materialien durch den Unternehmer und die Erfüllung der Anforderungen in der technischen Dokumentation auszuüben, ohne dabei in die laufende wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmers einzugreifen. 2. Hat der Besteller bei der Ausübung der Kontrolle Verstöße gegen die Bedingungen des Bauvertrags, durch die sich die Qualität der Arbeiten verschlechtern kann, oder sonstige Mängel festgestellt, muss er dies gegenüber dem Unternehmer unverzüglich rügen. Hat der Besteller die Rüge unterlassen, verliert er das Recht, sich künftig auf die festgestellten Mängel zu berufen. 3. Der Unternehmer ist an die während der Bauarbeiten erteilten Weisungen des Bestellers gebunden, wenn diese Weisungen nicht den Bedingungen des Bauvertrags widersprechen.
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4. Hat der Unternehmer die Arbeiten nicht in gehöriger Weise ausgeführt, darf er sich nicht darauf berufen, dass der Besteller keine Kontrolle über die Arbeiten ausgeübt hat, es sei denn, der Besteller ist nach dem Gesetz oder den Vertrag zur Kontrolle verpflichtet. Artikel 747. Beteiligung des Ingenieurs (Ingenieurbüros) an Verwirklichung der Rechte und Erfüllung der Pflichten des Bestellers Der Besteller kann selbständig, ohne Zustimmung des Unternehmers, einen Vertrag mit entsprechendem Ingenieur (entsprechender Ingenieurorganisation) abschließen, damit dieser (diese) die Kontrolle und Aufsicht über die Bauarbeiten ausübt und gegenüber dem Unternehmer für den Besteller handelt. In diesem Fall sind im Bauvertrag die Befugnisse des Ingenieurs (der Ingenieurorganisation), die mit den Folgen seiner Handlungen für den Unternehmer verbunden sind, zu bestimmen. Artikel 748. Zusammenarbeit der Parteien im Bauvertrag 1. Treten bei der Ausführung des Baus und damit verbundener Arbeiten Umstände auf, die eine gehörige Erfüllung des Bauvertrags behindern, muss jede Partei, alle von ihr abhängenden angemessenen Maßnahmen zur Beseitigung dieser Hindernisse ergreifen. Kommt eine Partei dieser Pflicht nicht nach, verliert sie den Anspruch auf Ersatz des Schadens, der dadurch entstanden ist, dass die betreffenden Hindernisse nicht beseitigt wurden. 2. Die Aufwendungen einer Partei im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten entsprechend Absatz 1 sind von der anderen Partei zu ersetzen, wenn dies durch den Bauvertrag geregelt ist. Artikel 749. Pflichten des Unternehmers, für den Umweltschutz und Sicherheit der Bauarbeiten zu sorgen 1. Der Unternehmer muss bei der Ausführung des Baus und damit verbundener Arbeiten die Vorschriften des Gesetzes und sonstiger Rechtsakte für den Umweltschutz und die Sicherheit der Bauarbeiten einhalten. Der Unternehmer hat den Verstoß gegen die erwähnten Vorschriften zu verantworten.
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2. Der Unternehmer darf nicht bei der Durchführung der Arbeiten die vom Besteller bereitgestellten Materialien und Ausrüstungen benutzen oder dessen Weisungen befolgen, wenn dies zum Verstoß gegen die für die Parteien verbindlichen Anforderungen des Umweltschutzes und der Sicherheit der Bauarbeiten führen kann. Artikel 750. Folgen der Einstellung und Konservierung des Baus Sind aus von den Parteien unabhängigen Gründen die Bauarbeiten eingestellt und das Bauobjekt konserviert worden, hat der Besteller dem Unternehmer die Aufwendungen wegen der Notwendigkeit der Einstellung der Arbeiten und der Baukonservierung zu ersetzen. Artikel 751. Übergabe und Abnahme der Arbeiten 1. Ist dem Besteller die Mitteilung des Unternehmers zugegangen, dass er bereit ist, das Ergebnis der nach dem Bauvertrag geleisteten Arbeit oder einen fertiggestellter Arbeitsabschnitt zu übergeben, muss der Besteller unverzüglich mit der Abnahme beginnen, sofern das durch den Vertrag vorgesehen ist. 2. Der Besteller hat die Abnahme des Ergebnisses der Arbeit auf eigene Kosten zu organisieren und vorzunehmen, wenn nichts anderes durch den Vertrag geregelt ist. In den durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelten Fällen müssen an der Abnahme des Ergebnisses der Arbeiten Vertreter staatlicher Organe und (oder) der Organe der örtlichen Selbstverwaltung teilnehmen. 3. Hat der Besteller vorher das Ergebnis eines einzelnen Arbeitsabschnitts abgenommen, trägt er das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung des Ergebnisses der Arbeit, die nicht der Unternehmer verschuldet. 4. Die Übergabe des Ergebnisses der Arbeit durch den Unternehmer und seine Abnahme durch den Besteller wird durch einen Akt dokumentiert, der von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. Verweigert eine Partei die Unterzeichnung des Akts, so ist dies im Akt zu vermerken und die andere Partei unterzeichnet den Akt.
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Das Gericht kann den Akt über die einseitige Übergabe oder Abnahme des Ergebnisses der Arbeit nur dann für gültig erklären, wenn es die Gründe für die Verweigerung der Unterzeichnung für gerechtfertigt erachtet. 5. Wenn es durch Gesetz oder den Bauvertrag geregelt ist oder sich aus dem Charakter der nach dem Bauvertrag zu leistenden Arbeit ergibt, muss der Abnahme des Ergebnisses der Arbeit ein Probelauf vorausgehen. In diesen Fällen kann die Abnahme nur bei positiven Ergebnissen des vorausgehenden Probelaufs erfolgen. 6. Der Besteller kann sich weigern, das Ergebnis der Arbeit abzunehmen, wenn Mängel festgestellt wurden, die die Möglichkeit seiner Benutzung entsprechend dem im Bauvertrag bestimmten Zweck ausschließen und weder vom Unternehmer noch vom Besteller beseitigt werden können. Artikel 752. Haftung des Unternehmers für die Qualität der Arbeiten 1. Der Unternehmer haftet dem Besteller gegenüber für Abweichungen von den Anforderungen der technischen Dokumentation und den für die Parteien verbindlichen Baunormen und -regeln sowie für das Nichterreichen der in der technischen Dokumentation festgelegten Parameter des Bauobjekts. Beim Umbau (der Renovierung, der Restaurierung) eines Gebäudes oder einer Anlage haftet der Unternehmer für die Verminderung oder den Verlust der Festigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit des Gebäudes, der Anlage oder eines Teils davon. 2. Der Unternehmer haftet nicht für geringfügige Abweichungen von der technischen Dokumentation, für die er nicht die Zustimmung des Bestellers eingeholt hat, wenn er nachweist, dass sie sich nicht auf die Qualität des Bauobjekts ausgewirkt haben. Artikel 753. Qualitätsgarantie durch den Bauvertrag 1. Der Unternehmer garantiert, wenn nichts anderes durch den Bauvertrag geregelt ist, dass das Bauobjekt die in der technischen Dokumentation bestimmten Parameter erreicht, sowie die Betriebsfähigkeit des Objekts entsprechend dem Bauvertrag für die Dauer der Garantiefrist. Die
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gesetzliche Garantiefrist kann durch Vereinbarung der Parteien verlängert werden. 2. Der Unternehmer haftet für die Mängel, die innerhalb der Garantiefrist festgestellt werden, wenn er nicht beweist, dass sie infolge der normalen Abnutzung des Objekts oder seiner Teile, des fehlerhaften Gebrauchs oder der Unrichtigkeit der Gebrauchsanleitungen, die der Besteller selbst oder die Dritten, die er herangezogen hat, ausgearbeitet haben, oder infolge der nicht ordnungsmäßigen Reparatur des Objekts durch den Besteller oder die Dritten, die er herangezogen hat, entstanden sind. 3. Der Lauf der Garantiefrist wird für die gesamte Zeit, während der das Objekt wegen solcher Mängel nicht betriebsfähig war, die der Unternehmer zu verantworten hat, unterbrochen. 4. Werden innerhalb der Garantiefrist Mängel im Sinne des Artikels 752 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs festgestellt, hat der Besteller sie gegenüber dem Unternehmer innerhalb angemessener Zeit nach ihrer Feststellung zu rügen. Artikel 754. Fristen für die Feststellung von Baumängeln Auf die Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Qualitätsmängeln der Arbeit finden die Bestimmungen des Artikels 722 Absätze 1 - 5 dieses Gesetzbuchs Anwendung. Dabei beträgt die äußerste Frist für die Mängelfeststellung im Sinne des Artikels 722 Absätze 2 und 4 dieses Gesetzbuchs dabei fünf Jahre. Artikel 755. Mängelbeseitigung auf Kosten des Bestellers 1. Durch den Bauvertrag kann die Pflicht des Unternehmers vorgesehen sein, auf Verlangen des Bestellers und auf dessen Kosten die Mängel zu beseitigen, für die der Unternehmer nicht einstehen muss. 2. Der Unternehmer kann die Erfüllung der in Absatz 1 dieses Artikels geregelten Pflicht verweigern, wenn die Beseitigung der Mängel nicht unmittelbar mit dem Gegenstand des Vertrags zusammenhängt oder wenn er sie aus nicht von ihm abhängigen Gründen nicht vornehmen kann.
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§ 4. PROJEKTIERUNGS- UND UNTERSUCHUNGSLEISTUNGEN Artikel 756. Werkvertrag über Projektierung und Untersuchung Durch einen Werkvertrag zur Ausführung von Projektierungs- und Untersuchungsarbeiten verpflichtet sich der Unternehmer (der Projektant, der Forscher), nach der Aufgabe des Bestellers eine technische Dokumentation auszuarbeiten und (oder) Untersuchungen durchzuführen, und der Besteller verpflichtet sich, sie abzunehmen und für das Ergebnis zu bezahlen. Artikel 757. Ausgangsdaten für Ausführung der Projektierungs- und Untersuchungsarbeiten 1. Der Besteller ist durch den Werkvertrag zur Ausführung von Projektierungs- und Untersuchungsarbeiten verpflichtet, dem Unternehmer den Projektierungsauftrag zu erteilen und die für die Erstellung der technischen Dokumentation notwendigen Ausgangsdaten zu übergeben. Die Aufgabe der Ausführung der Projektierungsarbeiten kann im Auftrag des Bestellers der Unternehmer übernehmen. In diesem Fall wird die Aufgabe mit der Genehmigung durch den Besteller zur Pflicht für die beiden Parteien. 2. Der Unternehmer muss die Anforderungen, die die Aufgabe der Ausführung der Projektierungs- und Untersuchungsarbeiten und die anderen Ausgangsdaten enthalten, erfüllen. Artikel 758. Pflichten des Bestellers Der Besteller ist verpflichtet, wenn nichts anderes durch den Projektierungs- und Untersuchungsvertrag vorgesehen ist, 1) dem Unternehmer den vereinbarten Preis vollständig nach Abschluss der gesamten Arbeit oder in Teilbeträgen nach der Beendung einzelner Arbeitsabschnitte zu zahlen; 2) die vom Unternehmer erhaltene technische Dokumentation nur für die vertraglich bestimmten Zwecke zu verwenden, sie nicht an Dritte weiterzugeben und die in ihr enthaltenen Informationen ohne Einwilligung des Unternehmers nicht zu veröffentlichen; 3) den Unternehmer in dem Umfang und zu den Bedingungen, die vorgesehen sind, zu unterstützen;
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4) gemeinsam mit dem Unternehmer an der Absprache der fertigen technischen Dokumentation mit den zuständigen staatlichen Organen und (oder) den Organen der örtlichen Selbstverwaltung teilzunehmen; 5) dem Unternehmer die zusätzlichen Aufwendungen zu ersetzen, die durch eine Änderung der Ausgangsdaten für die Ausführung der Projektierungsund Untersuchungsarbeiten aus nicht vom Unternehmer abhängigen Gründen entstanden sind; 6) den Unternehmer zum Verfahren hinzuzuziehen, das auf Grund einer Drittklage gegen den Besteller wegen Mängeln der erstellten technischen Dokumentation oder der durchgeführten Untersuchungsarbeiten eingeleitet worden ist. Artikel 759. Pflichten des Unternehmers 1. Nach einem Projektierungs- und Untersuchungsvertrag ist der Unternehmer verpflichtet: 1) die Arbeiten entsprechend der Aufgabe und den anderen Ausgangsdaten für die Projektierung und dem Vertrag auszuführen; 2) die fertige technische Dokumentation mit dem Besteller und, falls erforderlich, gemeinsam mit dem Besteller sie mit den zuständigen staatlichen Organen und (oder) den Organen der örtlichen Selbstverwaltung abzusprechen; 3) dem Besteller die fertige technische Dokumentation und das Ergebnis der Untersuchungsarbeiten zu übergeben; 4) die technische Dokumentation nicht ohne Einwilligung des Bestellers an Dritte weiterzugeben. 2. Der Unternehmer garantiert dem Besteller durch den Projektierungsund Untersuchungsvertrag, dass kein Dritter berechtigt ist, die Ausführung von Arbeiten auf Grund der vom Unternehmer erstellten technischen Dokumentation zu verhindern oder einzuschränken. Artikel 760. Haftung des Unternehmers bei mangelhafter Projektierung und Voruntersuchung 1. Der Unternehmer haftet durch den Projektierungs- und Untersuchungs-
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vertrag für die mangelhafte Erstellung der technischen Dokumentation und Ausführung der Untersuchungsarbeiten, einschließlich der Mängel, die während des Baus sowie danach während des Betriebs des Objekts festgestellt werden, das auf Grund der technischen Dokumentation und der Ergebnisse der Untersuchungsarbeiten errichtet wird. 2. Werden Mängel in der technischen Dokumentation oder den Untersuchungsarbeiten festgestellt, hat der Unternehmer auf Verlangen des Bestellers unentgeltlich die technische Dokumentation zu überarbeiten bzw. zusätzlich notwendige Untersuchungsarbeiten durchzuführen sowie dem Besteller den entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn durch Gesetz oder den Projektierungs- und Untersuchungsvertrag nichts anderes geregelt ist.



§ 5. WERKLEISTUNGEN FÜR STAATLICHEN BEDARF Artikel 761.Staatskontrakt über Werkleistungen für staatlichen Bedarf 1. Bauleistungen (Artikel 738) und Projektierungs- und Untersuchungsleistungen (Artikel 756), die für die Befriedigung des Bedarfs der Republik Armenien vorgesehen sind und aus dem Staatshaushalt finanziert werden, werden aufgrund eines Staatskontrakts über Werkleistungen für staatlichen Bedarf erbracht. 2. Durch einen Staatskontrakt über Werkleistungen für staatlichen Bedarf (im weiteren-Staatskontrakt) verpflichtet sich der Unternehmer, Bau-, Projektierungs- und andere Arbeiten auszuführen und sie dem staatlichen Besteller zu übergeben, und der staatliche Besteller verpflichtet sich, die geleistete Arbeit abzunehmen und zu bezahlen. Artikel 762. Parteien des Staatskontrakts Als staatlicher Besteller aus dem Staatskontrakt handelt ein bevollmächtigtes staatliches Organ, und als Unternehmer eine juristische Person oder ein Bürger.
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Artikel 763. Gründe und Verfahren des Abschlusses des Staatskontrakts Die Gründe und das Verfahren des Abschlusses von Staatskontrakten richten sich nach den Bestimmungen der Artikel 542 und 543 dieses Gesetzbuchs. Artikel 764. Inhalt des Staatskontrakts 1. Die Bedingungen des Staatskontrakts richten sich nach den Bedingungen der Ausschreibung und dem eingereichten Angebot des Unternehmers, der den Zuschlag erhalten hat. 2. Ein Staatskontrakt muss Regelungen über den Umfang und die Kosten der auszuführenden Arbeiten, die Fristen ihres Beginns und ihrer Beendigung, die Höhe und die Art der Finanzierung und Bezahlung der Arbeiten und über die Sicherung der Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen enthalten. Artikel 765. Änderung des Staatskontrakts 1. Reduzieren sich im vorgeschriebenen Verfahren die zur Finanzierung der Werkleistungen genehmigten Haushaltsmittel, müssen die Parteien neue Fristen und, wenn nötig, auch andere Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten vereinbaren. 2. Der Unternehmer kann vom staatlichen Besteller den Ersatz des durch die Fristenänderungen entstandenen Schadens fordern. 3. Änderungen, die nicht mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Umständen zusammenhängen, erfolgen auf Vereinbarung der Parteien, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. Artikel 766. Rechtliche Regelung von Staatskontrakten Auf den Teil der Verhältnisse aus den Staatskontrakten, der nicht durch dieses Gesetzbuch geregelt wird, findet das Gesetz über Werkleistungen für staatlichen Bedarf Anwendung.
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KAPITEL 38. AUSFÜHRUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGSARBEITEN, EXPERIMENTELLEN, KONSTRUKTIONS- UND TECHNOLOGISCHEN ARBEITEN



Artikel 767. Verträge über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen, Konstruktions- und technologischen Arbeiten 1. Durch einen Vertrag über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten verpflichtet sich der Ausführende, entsprechend der vom Besteller gestellten technischen Aufgabe wissenschaftliche Forschungen durchzuführen, und durch einen Vertrag über experimentelle, Konstruktions- und technologische Arbeiten verpflichtet er sich, das Muster eines neuen Produkts zu entwickeln, die Konstruktionsunterlagen für das Produkt auszuarbeiten oder eine neue Technologie zu entwickeln, und der Besteller verpflichtet sich, die Arbeit abzunehmen und zu bezahlen. 2. Der Vertrag mit dem Ausführenden kann sowohl den gesamten Zyklus der Forschung und Entwicklung und der Herstellung der Muster als auch seine einzelnen Abschnitte (Elemente) umfassen. 3. Wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag geregelt ist, trägt der Besteller das Risiko der zufälligen Unmöglichkeit der Erfüllung von Verträgen über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen, Konstruktions- und technologischen Arbeiten. 4. Die Bedingungen in Verträgen über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen, Konstruktions- und technologischen Arbeiten müssen den Normen dieses Gesetzbuchs, Gesetzen und anderen Rechtsakten über ausschließliche Rechte (geistiges Eigentum) entsprechen. 5. Verträge über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten bedürfen der schriftlichen Form. Artikel 768. Ausführung der Arbeiten 1. Der Ausführende hat die wissenschaftlichen Forschungen persönlich
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durchzuführen. Er darf Dritte nur mit Zustimmung des Bestellers zur Durchführung der wissenschaftlichen Forschungen heranziehen. 2. Wer experimentelle, Konstruktions- oder technologischen Arbeiten ausführt, darf, wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehene ist, Dritte zu diesen Arbeiten heranziehen. Auf das Verhältnis zwischen dem Ausführenden und den Dritten finden die Bestimmungen für den Generalunternehmer und den Subunternehmer Anwendung (Artikel 704). Artikel 769. Geheimhaltung der Informationen, die den Gegenstand des Vertrags bilden 1. Wenn nichts anderes durch den Vertrag über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten geregelt ist, sind die Parteien zur Geheimhaltung von Informationen über den Gegenstand des Vertrags, den Gang seiner Erfüllung und die erhaltenen Ergebnisse verpflichtet. Den Umfang der Informationen, die als geheim anerkannt werden, regelt der Vertrag. 2. Jede Partei verpflichtet sich, die Informationen, die bei der Ausführung der Arbeiten gewonnen wurden und der Geheimhaltung unterliegen, nur mit Einwilligung der anderen Partei zu veröffentlichen. Artikel 770. Rechte der Parteien am Arbeitsergebnis 1. Die Parteien von Verträgen über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten dürfen die Arbeitsergebnisse, darunter solche, die in den Grenzen und zu den Bedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, einem rechtlichen Schutz unterliegen, verwenden. 2. Wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist, ist der Besteller zur Nutzung der ihm übergebenen Arbeitsergebnisse des Ausführenden, darunter solchen, die einem rechtlichen Schutz unterliegen, berechtigt, und der Ausführende ist zur Nutzung der Ergebnisse seiner Arbeit für den eigenen Bedarf berechtigt.
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Artikel 771. Pflichten des Bestellers 1. Der Besteller ist durch die Verträge über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten verpflichtet: 1) dem Ausführenden die für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Informationen zu geben; 2)die Ergebnisse der geleisteten Arbeiten abzunehmen und zu bezahlen. 2. Durch den Vertrag kann auch die Pflicht des Bestellers vorgesehen sein, dem Ausführenden eine technische Aufgabe zu erteilen und mit ihm das Programm (die technischen und wirtschaftlichen Parameter) oder die Thematik der Arbeiten zu vereinbaren. Artikel 771. Pflichten des Ausführenden Der Ausführende ist durch die Verträge über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten verpflichtet: 1) die Arbeiten entsprechend der mit dem Besteller vereinbarten technischen Aufgabe auszuführen und ihm die Ergebnisse zu der durch den Vertrag vorgesehenen Frist zu übergeben; 2) sich mit dem Besteller darüber zu einigen, ob es notwendig ist, die geschützten Ergebnisse der geistigen Tätigkeit, die Dritten gehören, zu benutzen und die Rechte auf deren Benutzung zu erwerben; 3) mit eigenen Kräften und auf eigene Kosten die von ihm verschuldeten Mängel der ausgeführten Arbeiten zu beseitigen, die zur Abweichung von den in der technischen Aufgabe oder im Vertrag festgelegten technischen und wirtschaftlichen Parametern führen können; 4) den Besteller über die erwiesene Unmöglichkeit, das erwartete Ergebnis zu erreichen, oder die Unzweckmäßigkeit der Fortsetzung der Arbeiten unverzüglich zu informieren; 5) dem Besteller die Übergabe der auf Grund des Vertrags erzielten Ergebnisse, die die ausschließlichen Rechte anderer Personen nicht verletzen.
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Artikel 773. Folgen der Unmöglichkeit, Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungsarbeit zu erzielen Stellt sich im Laufe der wissenschaftlichen Forschungsarbeit heraus, dass es aus Gründen, die nicht vom Ausführenden abhängen, unmöglich ist, Ergebnisse zu erzielen, hat der Besteller die bis zur Feststellung der Unmöglichkeit, die durch den Vertrag über Ausführung wissenschaftlicher Forschungsarbeit vorgesehenen Ergebnisse zu erzielen, durchgeführten Arbeiten zu bezahlen, jedoch nur in Höhe des entsprechenden Teils des im Vertrag genannten Preises. Artikel 774. Folgen der Unmöglichkeit der Fortsetzung der experimentellen, Konstruktions- und technologischen Arbeiten Stellt sich während der Durchführung der experimentellen, Konstruktionsund technologischen Arbeiten heraus, dass es ohne Verschulden des Ausführenden unmöglich oder unzweckmäßig geworden ist, die Arbeiten fortzusetzen, hat der Besteller dem Verpflichteten seine Aufwendungen zu erstatten. Artikel 775. Haftung des Ausführenden für Vertragsverletzung 1. Der Ausführende haftet für die Verletzung des Vertrags über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktionsund technologischen Arbeiten gegenüber dem Besteller, es sei denn, er beweist, dass er die Vertragsverletzung nicht verschuldet hat (Artikel 417 Absatz 1). 2. Der Ausführende hat den dem Besteller entstandenen Schaden in den Grenzen des Wertes derjenigen Arbeiten zu ersetzen, in denen Mängel aufgetreten sind, wenn durch den Vertrag nicht vorgesehen ist, dass der Schaden in den Grenzen des Gesamtwertes der Arbeiten zu ersetzen ist. Entgangener Gewinn ist in den durch den Vertrag vorgesehenen Fällen zu ersetzen.
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Artikel 776. Rechtliche Regelung der Verträge über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten Auf die Fristen und den Preis der Ausführung der Arbeiten sowie auf die Folgen der versäumten Abnahme der Ergebnisse der Arbeit durch den Besteller finden die Bestimmungen der Artikel 706, 707 und 736 dieses Gesetzbuchs entsprechend Anwendung. Auf Staatskontrakte über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen Konstruktions- und technologischen Arbeiten für staatlichen Bedarf finden die Bestimmungen der Artikel 761 - 766 dieses Gesetzbuchs Anwendung.



UNTERABSCHNITT 5 DIENSTLEISTUNGSVERTRÄGE



KAPITEL 39. ENTGELTLICHE DIENSTLEISTUNG



Artikel 777. Vertrag über Dienstleistungen gegen Vergütung (Dienstvertrag) 1. Durch einen Vertrag über Dienstleistungen gegen Vergütung verpflichtet sich der zur Ausführung Verpflichtete, ihm vom Besteller aufgegebenen Dienste zu leisten (bestimmte Handlungen vorzunehmen oder eine bestimmte Tätigkeit auszuüben), und der Besteller verpflichtet sich, diese Dienste zu bezahlen. 2. Der Dienstvertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. 3. Die Bestimmungen dieses Kapitels finden auf Verträge über Dienstleistungen im Bereich des Fernmeldewesens, Dienstleistungen von Ärzten, Tierärzten, Wirtschaftsprüfern, Beratern, Informationsdienstleistungen, Dienstleistungen in den Bereichen der Ausbildung des Tourismus sowie auf Verträge über sonstige Dienstleistungen Anwendung.
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Artikel 778. Erfüllung des Dienstvertrags Wenn nichts anderes durch den Dienstvertrag geregelt ist, hat der Verpflichtete die Leistungen persönlich zu erbringen. Artikel 779. Vergütung der Dienstleistungen 1. Der Besteller hat die geleisteten Dienste zu den Fristen und auf die Weise, die durch den Dienstvertrag geregelt sind, zu vergüten. 2. Ist die Erfüllung durch Verschulden des Bestellers unmöglich geworden, sind die Dienstleistungen in voller Höhe zu bezahlen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Dienstvertrag geregelt ist. 3. Ist die Erfüllung aus Gründen unmöglich geworden, die keine der Parteien zu verantworten hat, hat der Besteller dem Verpflichteten dessen tatsächliche Aufwendungen zu ersetzen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Dienstvertrag geregelt ist. Artikel 780. Einseitige Verweigerung der Dienstvertragserfüllung 1. Der Besteller kann die Erfüllung des Dienstvertrags verweigern, wenn er dem Verpflichteten die tatsächlichen Aufwendungen ersetzt. 2. Der zur Dienstleistung Verpflichtete kann die Erfüllung des Dienstvertrags nur unter der Bedingung verweigern, dass er dem Besteller vollständigen Schadenersatz leistet. Artikel 781. Rechtliche Regelung von Dienstverträgen Auf einen Dienstvertrag finden die allgemeinen Bestimmungen für Werkleistungen (Artikel 700 - 727) und die Bestimmungen für alltägliche Werkleistungen (Artikel 728 - 737) Anwendung, wenn dies nicht den Bestimmungen der Artikel 777 - 78 dieses Gesetzbuchs sowie den Besonderheiten des Dienstvertrags zuwiderläuft.



358



KAPITEL 40. AUFTRAG



Artikel 782. Auftragsvertrag 1. Durch einen Auftragsvertrag verpflichtet sich eine Partei (der Beauftragte), im Namen und auf Kosten der anderen Partei (des Auftraggebers) bestimmte juristische Handlungen vorzunehmen. Die Rechte und Pflichten aus dem vom Beauftragten vorgenommenen Rechtsgeschäft entstehen unmittelbar für den Auftraggeber. 2. Ein Auftragsvertrag wird unter Angabe der Frist geschlossen, innerhalb deren der Beauftragte im Namen des Auftraggebers handeln darf, oder ohne Angabe einer solchen. 3. Der Auftragsvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. Artikel 783. Vergütung des Beauftragten 1. Der Auftraggeber hat dem Beauftragten eine Vergütung zu zahlen, wenn dies durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Auftragsvertrag geregelt ist. Hängt der Auftragsvertrag mit der Ausübung unternehmerischer Tätigkeit durch beide Parteien oder eine von ihnen zusammen, so hat der Auftraggeber dem Beauftragten eine Vergütung zu zahlen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 2. Ist bei einem entgeltlichen Auftragsvertrag die Höhe der Vergütung oder die Ordnung ihrer Auszahlung nicht vertraglich vereinbart, so ist der Beauftragte nach der Ausführung des Auftrags in der entsprechend Artikel 440 Absatz 3 bestimmten Höhe zu entlohnen. 3. Der als Handelsvertreter tätige Beauftragte (Artikel 320 Absatz 1) kann in seinem Besitz befindliches Vermögen, das dem Auftraggeber zu übergeben ist, entsprechend Artikel 373 dieses Gesetzbuchs zur Sicherung seiner vertraglichen Forderungen einbehalten.
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Artikel 784. Ausführung des Auftrags nach den Weisungen des Auftraggebers 1. Der Beauftragte hat den ihm erteilten Auftrag entsprechend den Weisungen des Auftraggebers auszuführen. Die Weisungen des Auftraggebers müssen rechtmäßig, ausführbar und bestimmt sein. 2. Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn es nach den Umständen im Interesse des Auftraggebers notwendig ist und wenn er nicht vorher beim Auftraggeber anfragen konnte oder seine Anfrage nicht innerhalb angemessener Zeit beantwortet wurde. Der Beauftragte hat dem Auftraggeber die Abweichungen mitzuteilen, sobald die Benachrichtigung möglich geworden ist. 3. Einen als Handelsvertreter tätigen Beauftragten (Artikel 320 Absatz 1) kann der Auftraggeber ermächtigen, ohne vorherige Anfrage von seinen Weisungen abzuweichen. In diesem Fall hat der Handelsvertreter dem Auftraggeber die Abweichungen in angemessener Zeit mitzuteilen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 785. Pflichten des Beauftragten Der Beauftragte ist verpflichtet: 1) den ihm erteilten Auftrag persönlich auszuführen, außer in den in Artikel 787 dieses Gesetzbuchs geregelten Fällen; 2) dem Auftraggeber, wenn er es verlangt, alle Auskünfte über den Gang der Auftragsausführung zu geben; 3) dem Auftraggeber unverzüglich alles herauszugeben, was er aufgrund der in Ausführung des Auftrags getätigten Rechtsgeschäfte erlangt hat; 4) dem Auftraggeber nach Ausführung des Auftrags oder bei Beendigung des Auftragsvertrags vor seiner Ausführung unverzüglich die noch nicht abgelaufene Vollmacht zurückzugeben und Rechenschaft unter Beifügung entsprechender Unterlagen abzulegen, wenn dies nach den Vertragsbedingungen oder der Art des Auftrags erforderlich ist. Artikel 786. Pflichten des Auftraggebers 1. Der Auftraggeber hat dem Beauftragten eine Vollmacht (Vollmachten)
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für die nach dem Auftrag vorzunehmenden Rechtshandlungen zu erteilen, mit Ausnahme der in Artikel 318 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Gesetzbuchs geregelten Fälle. 2. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, ist der Auftraggeber verpflichtet: 1) den Beauftragten mit den zur Ausführung des Auftrags notwendigen Mitteln auszustatten; 2) dem Beauftragten die Aufwendungen zu ersetzen. 3. Der Auftraggeber hat vom Beauftragten alles entsprechend dem Auftrag Geleistete unverzüglich entgegenzunehmen. 4. Der Auftraggeber hat dem Beauftragten eine Vergütung zu zahlen, wenn der Auftrag entsprechend Artikel 783 dieses Gesetzbuchs entgeltlich ist. Artikel 787. Übertragung 1. Der Beauftragte darf die Ausführung des Auftrags in den Fällen und zu den Bedingungen, die in Artikel 323 dieses Gesetzbuchs geregelt sind, einem anderen (dem Stellvertreter) übertragen. 2. Der Auftraggeber kann den vom Beauftragten ausgewählten Stellvertreter ablehnen. 3. Ist ein in Betracht kommender Stellvertreter des Beauftragten im Auftragsvertrag benannt, so haftet der Beauftragte weder für seine Auswahl noch für die Besorgung der Geschäfte durch ihn. Ist die Berechtigung des Beauftragten zur Übertragung der Ausführung auf eine andere Person nicht vertraglich vereinbart oder ist sie vereinbart, aber der Stellvertreter im Vertrag nicht benannt, haftet der Beauftragte für die Auswahl des Stellvertreters. Artikel 788. Beendigung des Auftragsvertrags 1. Ein Auftragsvertrag endet, außer den allgemeinen Gründen der Beendigung eines Vertrages, auch als Folge 1) des Widerrufs des Auftrags durch den Auftraggeber; 2) der Kündigung des Beauftragten;
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3) des Todes, der Entmündigung, der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder der Verschollenheit des Auftraggebers oder des Beauftragten. 2. Der Auftrag kann vom Auftraggeber jederzeit widerrufen, vom Beauftragten jederzeit gekündigt werden. Ein vereinbarter Verzicht auf dieses Recht ist nichtig. 3. Hat der Beauftragte nach dem Auftragsvertrag als Handelsvertreter tätig zu sein, muss die Partei, die den Vertrag beenden will, dies spätestens dreißig Tage vorher der anderen Partei ankündigen, wenn nicht im Vertrag eine längere Frist bestimmt ist. Wird eine als Handelsvertreter tätige juristische Person umgewandelt, kann der Auftraggeber den Auftrag ohne eine solche Ankündigung widerrufen. Artikel 789. Folgen der Beendigung des Auftragsvertrags 1. Wird das Auftragsverhältnis beendet, bevor der Auftrag durch den Beauftragten vollständig ausgeführt ist, hat der Auftraggeber dem Beauftragten die bei der Ausführung getätigten Aufwendungen zu ersetzen und, wenn dem Beauftragten eine Vergütung zusteht, ihm die Vergütung entsprechend der geleisteten Arbeit zu zahlen. Diese Regel wird nicht angewandt, wenn der Beauftragte den Auftrag ausgeführt hat, nachdem er von der Beendigung des Auftrags erfahren hat oder hätte erfahren müssen. 2. Der Widerruf des Auftrags durch den Auftraggeber begründet für den Beauftragten keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen Vertragsbeendigung, es sei denn, im beendigten Vertrag ist das Handeln des Beauftragten als Handelsvertreters vorgesehen. 3. Die Kündigung des Auftrags durch den Beauftragten begründet für den Auftraggeber keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen Beendigung des Auftragsvertrags, es sei denn, die Kündigung ist unter Umständen erfolgt, als der Auftraggeber keine Möglichkeit zur anderweitigen Wahrung seiner Interessen hatte, oder der Beauftragte kündigt den Vertrag, nach dem er als Handelsvertreter tätig zu sein hatte.
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Artikel 790. Pflichten der Erben des beauftragten Bürgers und des Liquidators einer beauftragten juristischen Person Stirbt der Beauftragte, sind seine Erben verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung des Vertrags mitzuteilen und die zum Schutz seines Vermögens erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere sein Vermögen und Unterlagen zu verwahren und dem Auftraggeber diese herauszugeben. Gleiche Verpflichtung hat der Liquidator einer beauftragten juristischen Person.



KAPITEL 41. KOMMISSION



Artikel 791. Kommissionsvertrag 1. Durch einen Kommissionsvertrag verpflichtet sich die eine Partei (der Kommissionär), im Auftrag der anderen Partei (des Kommittenten) gegen Entgelt ein oder mehrere Geschäfte im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Kommittenten abzuschließen. Durch Rechtsgeschäfte, die der Kommissionär mit einem Dritten abschließt, wird der Kommissionär berechtigt und verpflichtet, selbst wenn der Kommittent im Rechtsgeschäft namhaft gemacht wurde oder bei der Erfüllung des Rechtsgeschäfts unmittelbar mit dem Dritten in Verbindung getreten ist. 2. Der Kommissionsvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. 3. Kommissionsverträge können für eine bestimmte Zeit oder ohne Angabe einer Laufzeit, mit oder ohne Angabe eines Ausführungsterritoriums, mit oder ohne Verpflichtung des Kommittenten, die Dritten nicht zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts, mit dessen Abschluss der Kommissionär beauftragt ist, in seinem Interesse und auf seine Rechnung zu berechtigen, mit oder ohne Abreden bezüglich des für die Kommission gegenständlichen Warensortiments, geschlossen werden. 4. Durch Gesetz oder andere Rechtsakte können Besonderheiten einzelner Arten von Kommissionsverträgen vorgesehen sein.
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Artikel 792. Provision 1. Der Kommittent hat dem Kommissionär eine Provision zu zahlen, und wenn der Kommissionär die Gewähr für die Ausführung des Geschäfts durch einen Dritten übernommen hat (Delkredere), außerdem eine zusätzliche Provision in der durch den Kommissionsvertrag vereinbarten Höhe und Weise. Ist die Höhe der Provision oder die Ordnung ihrer Auszahlung nicht vertraglich vereinbart und ist die Höhe der Provision aufgrund der Vertragsbedingungen nicht bestimmbar, ist sie nach der Erfüllung des Kommissionsvertrags in der entsprechend Artikel 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs bestimmten Höhe zu zahlen. 2. Ist der Kommissionsvertrag aus Gründen, die vom Kommittenten abhängen, nicht erfüllt worden, behält der Kommissionär den Anspruch auf Provision und Erstattung seiner Aufwendungen. Artikel 793. Ausführung des Kommissionsauftrags 1. Der Kommissionär hat den übernommenen Auftrag zu den für den Kommittenten möglichst vorteilhaften Bedingungen und entsprechend dessen Weisungen und mangels solcher Weisungen im Kommissionsvertrag entsprechend den Handelsbräuchen oder sonstigen üblicherweise zu stellenden Anforderungen auszuführen. 2. Schließt der Kommissionär zu vorteilhafteren Bedingungen als den vom Kommittenten vorgegebenen ab, steht der zusätzliche Gewinn, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Kommittenten und dem Kommissionär zu gleichen Teilen zu. Artikel 794. Haftung wegen Nichterfüllung des für den Kommittenten geschlossenen Geschäfts durch Dritten 1. Der Kommissionär hat dem Kommittenten nicht für die Nichterfüllung des auf Rechnung des Letzteren geschlossenen Geschäfts durch den Dritten einzustehen, es sei denn, der Kommissionär hat bei der Auswahl des Dritten nicht die nötige Sorgfalt walten lassen oder die Gewähr für die Erfüllung des Geschäfts übernommen (Delkredere). 2. Erfüllt der Dritte das Geschäft nicht, hat der Kommissionär den Kom-
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mittenten unverzüglich zu benachrichtigen, die nötigen Beweise zu sichern und dem Kommittenten auf sein Verlangen die Rechte aus dem Geschäft unter Einhaltung der Bestimmungen für die Abtretung von Forderungen (Artikel 397 - 404) zu übertragen. 3. Die Abtretung der Rechte an den Kommittenten entsprechend Absatz 2 ist unabhängig davon, ob zwischen dem Kommissionär und dem Dritten der Ausschluss oder die Beschränkung einer solchen Abtretung vereinbart ist, zulässig. Dies entbindet den Kommissionär nicht davon, dem Dritten gegenüber wegen der Abtretung entgegen der ausschließenden oder beschränkenden Vereinbarung einstehen zu müssen. Artikel 795. Unterkommission 1. Wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, kann der Kommissionär zur Ausführung des Kommissionsvertrags einen Unterkommissionsvertrag abschließen, wobei er gegenüber dem Kommittenten für den Unterkommissionär haftet. Bei der Unterkommission erhält der Kommissionär gegenüber dem Unterkommissionär die Rechte und Pflichten eines Kommittenten. 2. Bis zur Beendigung des Kommissionsvertrags darf der Kommittent nicht ohne Zustimmung des Kommissionärs in ein unmittelbares Verhältnis zum Unterkommissionär eintreten, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 796. Abweichung von den Weisungen des Kommittenten 1. Der Kommissionär ist berechtigt, von den Weisungen des Kommittenten abzuweichen, wenn es die Interessen des Kommittenten unter den gegebenen Umständen erfordern und er nicht vorher beim Kommittenten anfragen konnte oder seine Anfrage nicht in angemessener Zeit beantwortet worden ist. Der Kommissionär hat dem Kommittenten die Abweichungen mitzuteilen, sobald die Benachrichtigung möglich geworden ist. 2. Einen als Unternehmer tätigen Kommissionär kann der Kommittent ermächtigen, ohne vorherige Anfrage von seinen Weisungen abzuweichen. In diesem Fall hat der Kommissionär dem Kommittenten die Abweichungen
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in angemessener Zeit mitzuteilen, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 3. Hat der Kommissionär das Kommissionsgut unter dem mit dem Kommittenten abgesprochenen Preis verkauft, muss er ihm die Differenz erstatten, wenn er nicht beweist, dass es ihm unmöglich war, das Vermögen zum abgesprochenen Preis zu verkaufen und dass der Verkauf zu einem niedrigeren Preis einen noch größeren Schaden für den Kommittenten verhindert hat. War der Kommissionär verpflichtet, vorher beim Kommittenten anzufragen, muss er außerdem beweisen, dass es ihm unmöglich war, vorher die Einwilligung des Kommittenten in die Abweichung von seinen Weisungen zu erlangen. 4. Hat der Kommissionär das Kommissionsgut über dem mit dem Kommittenten abgesprochenen Preis eingekauft und will der Kommittent den Einkauf nicht annehmen, hat er dies gegenüber dem Kommissionär innerhalb angemessener Zeit nach Zugang seiner Mitteilung über den Geschäftsabschluss mit dem Dritten zu erklären. Andernfalls gilt der Einkauf als vom Kommittenten angenommen. 5. Hat der Kommissionär mitgeteilt, dass er die Preisdifferenz auf eigene Rechnung übernimmt, darf der Kommittent das für ihn abgeschlossene Geschäft nicht ablehnen. Artikel 797. Rechte am Vermögen, das der Gegenstand der Kommission ist 1. Dem Kommittenten steht das Eigentum an dem Vermögen zu, die der Kommissionär von ihm übernimmt oder die der Kommissionär für Rechnung des Kommittenten erwirbt. 2. Der Kommissionär ist berechtigt, das dem Kommittenten oder einem von ihm Benannten zustehende Vermögen, zur Sicherung seiner Forderungen aus dem Kommissionsvertrag entsprechend Artikel 373 einzubehalten. Wird der Kommittent für insolvent erklärt, erlischt dieses Recht des Kommissionärs und seine Forderungen gegen den Kommittenten werden in Höhe des Wertes des einbehaltenen Vermögens entsprechend Artikel 374 gleichrangig mit den durch ein Pfand gesicherten Forderungen befriedigt.
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Artikel 798. Befriedigung der Forderungen des Kommissionärs aus den dem Kommittenten zustehenden Beträgen Der Kommissionär ist berechtigt, die ihm aufgrund des Kommissionsvertrags zustehenden Beträge entsprechend Artikel 426 aus allen bei ihm auf Rechnung des Kommittenten eingehenden Zahlungen einzubehalten. Artikel 799. Haftung des Kommissionärs für gänzlichen oder partiellen Verlust oder Beschädigung des Vermögens des Kommittenten 1. Der Kommissionär hat dem Kommittenten bei gänzlichem oder partiellem Verlust oder Beschädigung des bei ihm befindlichen Vermögens des Kommittenten einzustehen. 2. Weist das Vermögen, das vom Kommittenten übersendet wurde oder bei dem Kommissionär für den Kommittenten eingegangen ist, bei der Abnahme durch den Kommissionär Beschädigung oder Fehlmenge auf, die bei äußerlicher Untersuchung feststellbar sind, oder kommt das beim Kommissionär befindliche Vermögen des Kommittenten durch Dritte zu Schaden, so hat der Kommissionär Maßnahmen zum Schutz der Rechte des Kommittenten zu ergreifen, die nötigen Beweise zu sichern und dies dem Kommittenten unverzüglich mitzuteilen. 3. Hat der Kommissionär das bei ihm befindliche Vermögen des Kommittenten nicht versichert, muss er dafür nur dann einstehen, wenn der Kommittent ihm aufgegeben hatte, das Vermögen auf Rechnung des Kommittenten zu versichern, oder wenn die Versicherung durch den Kommissionär durch den Kommissionsvertrag oder durch Handelsbräuche vorgesehen ist. Artikel 800. Abrechnung des Kommissionärs Nach der Ausführung des Auftrags hat der Kommissionär dem Kommittenten Rechenschaft abzulegen und ihm alles, was er in Ausführung des Kommissionsvertrags erhalten hat, herauszugeben. Hat der Kommittent Einwände gegen die Abrechnung, muss er sie dem Kommissionär, wenn durch den Kommissionsvertrag keine andere Frist vereinbart ist, innerhalb von dreißig Tagen nach Zugang der Abrechnung mitteilen. Andernfalls gilt die Abrechnung als angenommen, wenn durch den Kommissionsvertrag nichts anderes vorgesehen ist.
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Artikel 801. Entgegennahme des aus dem Kommissionsvertrag Geleisteten Der Kommittent ist verpflichtet: 1) vom Kommissionär alles entgegenzunehmen, was er aufgrund des Kommissionsvertrags geleistet hat; 2) das vom Kommissionär für ihn erworbene Vermögen zu untersuchen und ihm festgestellte Mängel unverzüglich mitzuteilen; 3) den Kommissionär von den Verpflichtungen zu entbinden, die er für die Ausführung des Kommissionsauftrags gegenüber dem Dritten eingegangen ist. Artikel 802. Ersetzung der Aufwendungen für Ausführung des Kommissionsauftrags 1. Dem Kommissionär steht vom Kommittenten außer der Provision und gegebenenfalls einer zusätzlichen Provision für das Delkredere die Erstattung der Beträge zu, die er zur Ausführung des Kommissionsauftrags aufgewendet hat. 2. Der Kommissionär hat keinen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die er für die Aufbewahrung des bei ihm befindlichen Vermögens des Kommittenten getätigt hat, wenn durch Gesetz oder den Kommissionsvertrag nichts anderes geregelt ist. Artikel 803. Widerruf des Kommissionsauftrags durch Kommittenten 1. Der Kommittent kann den Kommissionsvertrag jederzeit auflösen, indem er den Kommissionsauftrag widerruft. Der Kommissionär hat Anspruch auf Ersatz des durch den Widerruf verursachten Schadens. 2. Ist der Kommissionsvertrag ohne Angabe einer Laufzeit geschlossen worden, muss der Kommittent dem Kommissionär die Vertragsbeendigung spätestens dreißig Tage vorher ankündigen, wenn nicht im Vertrag eine längere Kündigungsfrist bestimmt ist. In diesem Fall hat der Kommittent dem Kommissionär die Provision für alle bis zum Ende des Vertrags abgeschlossenen Geschäfte zu
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zahlen und ihm die bis zum Ende des Vertrags getätigten Aufwendungen zu ersetzen. 3. Beim Widerruf des Auftrags hat der Kommittent innerhalb der durch den Kommissionsvertrag bestimmten Zeit und mangels einer solchen unverzüglich Verfügungen bezüglich seines dem Kommissionär anvertrauten Vermögens zu treffen. Andernfalls kann der Kommissionär das Vermögen auf Rechnung des Kommittenten hinterlegen oder zu einem für den Kommittenten möglichst günstigen Preis verkaufen. Artikel 804. Kündigung des Kommissionärs 1. Der Kommissionär ist nicht berechtigt, wenn nichts anderes durch den Kommissionsvertrag vereinbart ist, den Vertrag aufzulösen, es sei denn, der Kommissionsvertrag ist ohne Angabe einer Laufzeit geschlossen worden. In diesem Fall muss der Kommissionär dem Kommittenten die Vertragsbeendigung spätestens dreißig Tage vorher ankündigen, wenn nicht im Vertrag eine längere Kündigungsfrist bestimmt ist. Der Kommissionär ist verpflichtet, Vorkehrungen zur Erhaltung des Vermögens des Kommittenten zu treffen. 2. Der Kommittent hat innerhalb von fünfzehn Tagen nach Zugang der Kündigung des Kommissionärs Verfügungen bezüglich seines dem Kommissionär anvertrauten Vermögens zu treffen, wenn durch den Kommissionsvertrag keine andere Frist vorgesehen ist. Andernfalls kann der Kommissionär das Vermögen auf Rechnung des Kommittenten hinterlegen oder zu einem für den Kommittenten möglichst günstigen Preis verkaufen. 3. Wenn durch den Kommissionsvertrag nichts anderes vereinbart ist, behält der Kommissionär nach seiner Kündigung den Anspruch auf die Provision für alle bis zum Ende des Vertrags abgeschlossenen Geschäfte und auf den Ersatz der bis dahin getätigten Aufwendungen.
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Artikel 805. Beendigung des Kommissionsvertrags Ein Kommissionsvertrag endet außer aus üblichen Gründen für die Beendigung der Verpflichtungen durch: 1) Kündigung des Kommittenten; 2) Kündigung des Kommissionärs in den gesetzlich oder vertraglich geregelten Fällen; 3) Tod, Entmündigung, Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder Verschollenheit des Kommissionärs; 4) Bankrotterklärung des Kommissionärs. Im Falle der Bankrotterklärung des Kommissionärs tritt der Kommittent in die Rechte und Pflichten aus den Rechtsgeschäften ein, die der Kommissionär in Ausführung der Weisungen des Kommittenten abgeschlossen hat.



KAPITEL 42. AGENTUR



Artikel 806. Agentenvertrag 1. Durch einen Agentenvertrag verpflichtet sich die eine Partei (der Agent), gegen Entgelt im Auftrag der anderen Partei (des Geschäftsherrn) juristische und andere Handlungen in eigenem Namen, aber für Rechnung des Geschäftsherrn oder im Namen und für Rechnung des Geschäftsherrn vorzunehmen. Durch das Rechtsgeschäft, das der Agent mit einem Dritten in eigenem Namen und für Rechnung des Geschäftsherrn vornimmt, wird der Agent berechtigt und verpflichtet, selbst wenn der Geschäftsherr gegenüber dem Dritten namhaft gemacht wurde oder bei der Erfüllung des Geschäfts unmittelbar mit ihm in Verbindung tritt. Durch das Rechtsgeschäft, das der Agent mit einem Dritten im Namen und für Rechnung des Geschäftsherrn vornimmt, wird der Geschäftsherr unmittelbar berechtigt und verpflichtet.
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2. Der Agentenvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. 3. Sind in einem Agentenvertrag allgemeine Befugnisse des Agenten zur Vornahme von Rechtsgeschäften für den Geschäftsherrn geregelt, so kann sich dieser gegenüber Dritten nicht auf die mangelnde Befugnis des Agenten berufen, es sei denn er beweist, dass der Dritte die Beschränkung der Befugnisse des Agenten kannte oder kennen musste. 4. Agentenverträge können für eine bestimmte Dauer oder ohne Angabe einer Laufzeit geschlossen werden. 5. Durch Gesetz können Besonderheiten einzelner Arten von Agentenverträgen vorgesehen sein. Artikel 807. Vergütung des Agenten 1. Der Geschäftsherr hat dem Agenten eine Vergütung in der durch den Agentenvertrag vereinbarten Höhe und Weise zu zahlen. Ist die Höhe der Vergütung nicht durch den Agentenvertrag vereinbart und aufgrund der Vertragsbedingungen nicht bestimmbar, ist die Vergütung in der entsprechend Artikel 440 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs bestimmten Höhe zu zahlen. 2. Mangels einer vertraglichen Regelung der Ordnung der Auszahlung der Agentenvergütung hat der Geschäftsherr die Vergütung innerhalb einer Woche, nachdem ihm der Agent für den vergangenen Zeitraum Rechenschaft abgelegt hat, zu zahlen, wenn sich nicht aus dem Wesen des Vertrags oder Handelsbräuchen eine andere Ordnung der Auszahlung der Vergütung ergibt. Artikel 808. Beschränkung der Rechte des Geschäftsherrn und des Agenten durch Agentenvertrag 1. Durch einen Agentenvertrag kann die Verpflichtung des Geschäftsherrn vorgesehen sein, keine ähnlichen Agentenverträge mit Dritten abzuschließen, die auf einem vertraglich festgelegten Territorium tätig sind, oder selbst eine ähnliche Betätigung, wie sie Gegenstand des Agentenvertrags ist, auf diesem Territorium zu unterlassen. 2. Durch einen Agentenvertrag kann die Verpflichtung des Agenten vor-
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gesehen sein, mit anderen Geschäftsherren keine ähnlichen Agentenverträge abzuschließen, deren Ausführungsgebiet gänzlich oder teilweise mit dem vertraglich festgelegten Territorium zusammenfallen würde. 3. Vertragliche Vereinbarungen, nach denen ein Agent ausschließlich einer bestimmten Gruppe von Käufern (Auftraggebern) oder ausschließlich Käufern (Auftraggebern), die ihren Sitz oder Wohnsitz innerhalb des vertraglich festgelegten Territoriums haben, Waren verkaufen bzw. Werk- oder Dienstleistungen erbringen darf, sind nichtig. Artikel 809. Abrechnungen des Agenten 1. Während der Erfüllung des Agentenvertrags hat der Agent dem Geschäftsherrn in der Weise und zu den Zeiten, die vertraglich bestimmt sind, Rechenschaft abzulegen. Mangels entsprechender vertraglicher Vereinbarungen hat der Agent dem Geschäftsherrn parallel zur Ausführung des Vertrags oder bei Beendigung des Vertrags Rechenschaften abzulegen. 2. Wenn durch den Agentenvertrag nichts anderes vorgesehen ist, sind der Abrechnung die erforderlichen Beweise für die Ausgaben, die der Agent auf Rechnung des Geschäftsherrn getätigt hat, beizufügen. 3. Hat der Geschäftsherr Einwände gegen die Abrechnung, so muss er sie dem Agenten, wenn durch den Agenturvertrag keine andere Frist bestimmt ist, innerhalb von dreißig Tagen nach Zugang der Abrechnung mitteilen. Andernfalls gilt die Abrechnung als angenommen, wenn durch den Agentenvertrag nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 810. Unteragenturvertrag 1. Wenn durch den Agenturvertrag nichts anderes vorgesehen ist, kann der Agent zur Ausführung des Vertrags mit einer anderen Person einen Unteragentenvertrag abschließen, wobei er gegenüber dem Geschäftsherrn für den Unteragenten haftet. Durch den Agenturvertrag kann der Agent verpflichtet werden, einen Unteragenturvertrag abzuschließen, wobei die konkreten Bedingungen eines solchen Vertrags bestimmt sein können oder nicht. 2. Ein Unteragent darf mit Dritten keine Geschäfte im Namen der
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Person, die nach dem Agenturvertrag der Geschäftsherr ist, abschließen, es sei denn der Unteragent kann aufgrund einer entsprechend Artikel 323 Absatz 1 erteilten Untervollmacht handeln. Die Erteilung der Untervollmacht und die Folgen einer solchen Übertragung richten sich nach den Regeln, die in Artikel 787 dieses Gesetzbuchs vorgesehen sind. Artikel 811. Beendigung des Agenturvertrags Ein Agenturvertrag endet außer aus üblichen Gründen für die Beendigung der Verpflichtungen durch: 1) Kündigung des Vertrags durch eine Partei, wenn der Vertrag ohne bestimmte Frist der Beendigung geschlossen ist; 2) Tod, Entmündigung, Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder Verschollenheit des Agenten; 3) Bankrotterklärung des Agenten. Artikel 812. Anwendung der Regelungen über Kommissionsverträge und Auftragsverträge Auf die Verhältnisse, die sich aus dem Agenturvertrag ergeben, finden je nachdem, ob der Agent nach dem Vertragsbedingungen im Namen des Geschäftsherrn oder in eigenem Namen handelt, die in Kapitel 40 oder Kapitel 41 getroffenen Regelungen entsprechend Anwendung, sofern sie nicht den Bestimmungen dieses Kapitels oder dem Wesen des Agenturvertrags widersprechen.



KAPITEL 43. VERWAHRUNG § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER VERWAHRUNG



Artikel 813. Verwahrungsvertrag 1. Durch einen Verwahrungsvertrag verpflichtet sich eine Partei (der Verwahrer), ein Vermögen aufzubewahren, das ihr die andere Partei (der Hinterleger) übergeben hat, und es unversehrt zurückzugeben.



373



2. Ist der Verwahrer eine gewerbliche oder nicht gewerbliche Organisation, zu deren berufsmäßiger Tätigkeit die Verwahrung gehört (professioneller Verwahrer), kann er durch den Verwahrungsvertrag verpflichtet werden, ein Vermögen vom Hinterleger zur durch den Vertrag vorgesehenen Zeit zur Aufbewahrung anzunehmen. Artikel 814. Form des Verwahrungsvertrags 1. Der Verwahrungsvertrag ist in schriftlicher Form zu schließen. 2. Die einfache Schriftform des Verwahrungsvertrags gilt als gewahrt, wenn die Annahme des hinterlegten Vermögens vom Verwahrer bestätigt wird: 1) durch Ausstellung eines Aufbewahrungsscheins, einer Quittung oder eines anderen vom Verwahrer unterzeichneten Schriftstücks; 2) durch Ausgabe einer nummerierten Marke (einer Marke) oder eines anderen Zeichens, durch das die Annahme von Vermögen zur Aufbewahrung bestätigt wird, wenn eine solche Form der Bestätigung der Annahme des Vermögens zur Aufbewahrung durch Gesetz oder andere Rechtsakte vorgesehen oder für die betreffende Verwahrungsart üblich ist. Artikel 815. Erfüllung der Pflicht der Annahme des Vermögens zur Aufbewahrung 1. Hat sich ein Verwahrer verpflichtet, ein Vermögen zur Aufbewahrung anzunehmen (Artikel 813 Absatz 2), so ist er nicht berechtigt, ihre Hinterlegung zu fordern. Der Hinterleger, der das Vermögen nicht zur vereinbarten Zeit zur Aufbewahrung übergeben hat, haftet jedoch dem Verwahrer für Schaden, der wegen der nicht zustande gekommenen Verwahrung entsteht, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist. Der Hinterleger wird von dieser Verantwortlichkeit entbunden, wenn er gegenüber dem Verwahrer in einer angemessenen Frist den Verzicht auf die Leistung erklärt. 2. Wird ein Vermögen nicht zur vereinbarten Zeit hinterlegt, wird der Verwahrer von seiner Annahmepflicht entbunden, wenn nichts anderes durch den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist.
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Artikel 816. Aufbewahrungsdauer 1. Der Verwahrer ist verpflichtet, das Vermögen während der durch den Verwahrungsvertrag vorgesehenen Zeit aufzubewahren. 2. Ist die Dauer der Aufbewahrung vertraglich nicht bestimmt und aufgrund der Vertragsbedingungen nicht bestimmbar, ist der Verwahrer verpflichtet, das Vermögen so lange aufzubewahren, bis der Hinterleger es zurückfordert. 3. Soll die Aufbewahrung so lange dauern, bis der Hinterleger das Vermögen zurückfordert, kann der Verwahrer nach Ablauf einer unter den gegebenen Umständen gewöhnlichen Aufbewahrungsfrist vom Hinterleger verlangen, dass er das Vermögen zurücknimmt, und ihm dafür eine angemessene Frist gewähren. Die Nichterfüllung dieser Pflicht seitens des Hinterlegers lässt die in Artikel 826 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Folgen entstehen. Artikel 817. Unregelmäßige Verwahrung In Fällen, die ausdrücklich durch den Verwahrungsvertrag geregelt sind, kann das zur Verwahrung angenommene Vermögen eines Hinterlegers mit dem Vermögen gleicher Art und Güte von anderen Hinterlegern vermischt werden (unregelmäßige Verwahrung). Dem Hinterleger ist ein Vermögen gleicher Art und Güte in gleicher Menge oder in der durch die Parteien vereinbarten Menge zurückzugeben. Artikel 818. Pflicht des Verwahrers, Erhaltung des hinterlegten Vermögens zu sichern 1. Der Verwahrer ist verpflichtet, alle durch den Verwahrungsvertrag vorgesehenen Vorkehrungen zu treffen, um die Erhaltung des hinterlegten Vermögens zu sichern. Mangels vertraglicher Abreden über solche Vorkehrungen oder bei ihrer Unvollständigkeit muss der Verwahrer zur Erhaltung des Vermögens die Vorkehrungen treffen, die den Handelsbräuchen und dem Wesen der Verpflichtung, einschließlich der Eigenschaften des hinterlegten Vermögens, entsprechen, es sei denn, diese Maßnahmen wurden vertraglich ausgeschlossen.
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2. Der Verwahrer muss zur Erhaltung eines hinterlegten Vermögens in jedem Fall die Vorkehrungen treffen, die durch Gesetz, andere Rechtsakte oder auf ihrer Grundlage vorgeschrieben sind (Brandschutz-, Hygiene-, Sicherheits- u. ä. Vorkehrungen). 3. Bei unentgeltlicher Verwahrung muss der Verwahrer bezüglich des hinterlegten Vermögens die gleiche Sorgfalt walten lassen wie bei seinem eigenen Vermögen. Artikel 819. Benutzung des hinterlegten Vermögens Der Verwahrer ist nicht berechtigt, ein hinterlegtes Vermögen ohne Zustimmung des Hinterlegers zu benutzen oder ihren Gebrauch Dritten zu ermöglichen, es sei denn, die Benutzung des hinterlegten Vermögens ist erforderlich, um es vor Schaden zu bewahren, und widerspricht nicht dem Verwahrungsvertrag. Artikel 820. Änderung der Aufbewahrungsbedingungen 1. Wird eine Veränderung der durch den Verwahrungsvertrag vorgesehenen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich, hat der Verwahrer dies dem Hinterleger unverzüglich mitzuteilen und seine Antwort abzuwarten. Ist die Veränderung der Aufbewahrungsbedingungen erforderlich, um drohenden Verlust, Schwund oder eine drohende Beschädigung des Vermögens abzuwenden, kann der Verwahrer, ohne die Antwort des Hinterlegers abzuwarten, die Art, den Ort und die Bedingungen der Aufbewahrung ändern. 2. Tritt während der Aufbewahrung die reale Gefahr des Verderbs des Vermögens ein oder hat der Verderb bereits eingesetzt oder treten Umstände ein, die seine Erhaltung unmöglich machen, und kann der Hinterleger nicht rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreifen, so kann der Verwahrer das Vermögen oder einen Teil davon aus eigenem Entschluss zum am Aufbewahrungsort üblichen Preis verkaufen. Sind diese Umstände aus Gründen eingetreten, die der Verwahrer nicht zu verantworten hat, so hat er Anspruch auf die Ersetzung seiner Aufwendungen für den Verkauf aus dem Kaufpreis.
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Artikel 821. Aufbewahrung des Vermögens mit gefährlichen Eigenschaften 1. Vermögen, das leicht entzündbar, explosiv oder seiner Art nach gefährlich ist, kann der Verwahrer, wenn der Hinterleger ihn bei seiner Übergabe nicht von diesen Eigenschaften in Kenntnis gesetzt hat, jederzeit unschädlich machen oder vernichten, ohne dem Hinterleger den Schaden zu ersetzen. Der Hinterleger haftet für den Schaden, der dem Verwahrer und Dritten im Zusammenhang mit der Aufbewahrung solchen Vermögens zugefügt wird. Wird Vermögen mit gefährlichen Eigenschaften bei einem professionellen Verwahrer hinterlegt, finden die Bestimmungen des ersten Unterabsatzes Anwendung, wenn das Vermögen unter einer anderen Bezeichnung hinterlegt wurde und der Verwahrer bei seiner Annahme die gefährlichen Eigenschaften durch äußerliche Überprüfung nicht feststellen konnte. Ist die Verwahrung in den Fällen, die in diesem Absatz geregelt sind, entgeltlich, hat der Verwahrer die erhaltene Vergütung nicht zurückzuerstatten bzw. kann er sie in voller Höhe fordern, wenn sie noch nicht gezahlt worden ist. 2. Ist das mit Wissen und Einwilligung des Verwahrers hinterlegte Vermögen im Sinne des ersten Unterabsatzes des Absatzes 1 trotz sachgerechter Aufbewahrung gefährlich für Personen in der Umgebung oder für das Vermögen des Verwahrers oder Dritter geworden und erlauben es die Umstände dem Verwahrer nicht, vom Hinterleger die unverzügliche Abholung zu verlangen, oder kommt dieser der Aufforderung des Verwahrers nicht nach, so kann der Verwahrer das Vermögen unschädlich machen oder vernichten, ohne dem Hinterleger den Schaden zu ersetzen. Der Hinterleger haftet in diesem Fall nicht für Schaden, der dem Verwahrer oder Dritten im Zusammenhang mit der Aufbewahrung dieses Vermögens entsteht. Artikel 822. Übergabe des Vermögens zur Aufbewahrung an einen Dritten Wenn durch den Verwahrungsvertrag nichts anderes vorgesehen ist, ist der Verwahrer nicht berechtigt, das Vermögen ohne Zustimmung des Hinter-
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legers zur Aufbewahrung an einen Dritten zu übergeben, es sei denn, er ist angesichts der Umstände im Interesse des Hinterlegers dazu gezwungen und kann dessen Zustimmung nicht einholen. Die Verwahrer hat den Hinterleger unverzüglich von der Übergabe des Vermögens zur Aufbewahrung an einen Dritten zu benachrichtigen. Bei Übergabe des Vermögens zur Verwahrung an einen Dritten bleiben die Bedingungen des Vertrags zwischen dem Hinterleger und dem ursprünglichen Verwahrer in Kraft und der Verwahrer hat für die Handlungen des Dritten, dem er das Vermögen übergeben hat, wie für eigenes Handeln einzustehen. Artikel 823. Vergütung für Verwahrung 1. Die Vergütung für die Verwahrung ist bei Beendigung der Aufbewahrung an den Verwahrer zu entrichten und, wenn die Vergütung nach Zeiträumen geregelt ist, so ist sie anteilig am Ende jedes Zeitraums zu entrichten. 2. Verzögert sich die Bezahlung um mehr als die Hälfte eines zu vergütenden Zeitabschnitts, kann der Verwahrer den Vertrag aufkündigen und vom Hinterleger die unverzügliche Abholung des hinterlegten Vermögens fordern. 3. Bei vorzeitiger Beendigung der Verwahrung aus Gründen, die der Verwahrer nicht zu verantworten hat, hat er Anspruch auf den entsprechenden Anteil der Vergütung und in dem Fall, der in Artikel 821 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs geregelt ist, auf die gesamte Vergütung. Bei vorzeitiger Beendigung der Aufbewahrung aus vom Verwahrer zu verantwortenden Gründen hat er keinen Anspruch auf Vergütung und muss dem Hinterleger bereits erhaltene Zahlungen zurückerstatten. 4. Nimmt der Hinterleger das Vermögen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht zurück, hat er dem Verwahrer seine weitere Aufbewahrung entsprechend zu vergüten. Diese Regel wird angewandt auch, wenn der Hinterleger verpflichtet ist, das Vermögen vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist abzuholen. 5. Die Bestimmungen dieses Artikels sind anzuwenden, wenn durch den Verwahrungsvertrag nichts anderes geregelt ist.
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Artikel 824. Erstattung der Aufwendungen für Verwahrung 1. Wenn nichts anderes durch den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist, sind die Aufwendungen des Verwahrers für die Verwahrung in der Vergütung für die Verwahrung inbegriffen. 2. Bei einer unentgeltlichen Verwahrung hat der Hinterleger dem Verwahrer die notwendigerweise für die Aufbewahrung des Vermögens getätigten Aufwendungen zu erstatten, wenn durch Gesetz oder den Verwahrungsvertrag nichts anderes geregelt ist. Artikel 825. Außergewöhnliche Aufwendungen für Verwahrung 1. Aufwendungen, die die gewöhnlichen Aufwendungen für die Aufbewahrung eines Vermögens übersteigen und die die Parteien beim Abschluss des Verwahrungsvertrags nicht vorhersehen konnten (außergewöhnliche Aufwendungen), sind dem Verwahrer zu erstatten, wenn sie mit Einwilligung des Hinterlegers getätigt wurden oder er sie im nachhinein genehmigt hat, sowie in anderen durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Vertrag vorgesehenen Fällen. 2. Werden außergewöhnliche Aufwendungen erforderlich, hat der Verwahrer die Zustimmung des Hinterlegers zu diesen Aufwendungen einzuholen. Versagt der Hinterleger seine Zustimmung nicht innerhalb der vom Verwahrer gesetzten Frist oder der normalerweise für eine Antwort notwendigen Zeit, gilt seine Zustimmung zu den außergewöhnlichen Aufwendungen als erteilt. 3. Hat der Verwahrer ohne vorherige Einwilligung des Hinterlegers außergewöhnliche Aufwendungen für die Aufbewahrung getätigt, obwohl er die Zustimmung unter den gegebenen Umständen hätte einholen können, und hat der Hinterleger sie im nachhinein nicht genehmigt, kann der Verwahrer den Ersatz außergewöhnlicher Aufwendungen nur bis zur Höhe des Schadens fordern, den das Vermögen hätte nehmen können, wenn die außergewöhnlichen Aufwendungen nicht getätigt worden wären. 4. Wenn nichts anderes durch den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist, sind außergewöhnliche Aufwendungen zusätzlich zur Vergütung der Aufbewahrung zu erstatten.
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Artikel 826. Pflicht des Hinterlegers, das Vermögen zurückzunehmen 1. Mit Ablauf der vereinbarten Aufbewahrungsfrist oder der Frist, die der Verwahrer entsprechend Artikel 816 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs für die Rücknahme des Vermögens gewährt wurde, hat der Hinterleger das in Verwahrung gegebene Vermögen unverzüglich abzuholen. 2. Kommt der Hinterleger seiner Rücknahmepflicht nicht nach, unter anderem indem er sich einer Entgegennahme des Vermögens entzieht, kann der Verwahrer, wenn nichts anderes durch den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist, das Vermögen nach schriftlicher Ankündigung gegenüber dem Hinterleger aus eigenem Entschluss zum am Aufbewahrungsort üblichen Preis verkaufen, und wenn der Schätzwert des Vermögens den hundertfachen Betrag des gesetzlichen Mindestlohns übersteigt, kann er es entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über die öffentlichen Versteigerung versteigern. Der Verkaufserlös ist dem Hinterleger abzüglich der dem Verwahrer zustehenden Beträge, einschließlich seiner Aufwendungen für den Verkauf, auszuzahlen. Artikel 827. Pflicht des Verwahrers, das Vermögen zurückzugeben 1. Der Verwahrer hat dem Hinterleger oder einer von ihm als Empfänger bezeichneten Person dasselbe Vermögen zurückzugeben, das ihm zur Aufbewahrung übergeben wurde, wenn nicht vertraglich eine unregelmäßige Verwahrung vereinbart ist (Artikel 817). 2. Der Verwahrer hat das Vermögen in dem Zustand zurückzugeben, in dem er es zur Aufbewahrung angenommen hat, wobei seine natürliche Verschlechterung, der natürliche Schwund oder sonstige Veränderungen infolge seiner natürlichen Eigenschaften zu berücksichtigen ist. 3. Zusammen mit dem Vermögen hat der Verwahrer die Früchte und den Gewinn, die er während der Aufbewahrung gezogen hat, zu übergeben, wenn nichts anderes durch den Verwahrungsvertrag vorgesehen ist.
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Artikel 828. Gründe für die Haftung des Verwahrers 1. Der Verwahrer haftet für den gänzlichen oder partiellen Verlust oder die Beschädigung hinterlegten Vermögens aus den in Artikel 417 dieses Gesetzbuchs geregelten Gründen. Ein professioneller Verwahrer haftet den gänzlichen oder teilweisen Verlust oder die Beschädigung des Vermögens, wenn er nicht beweist, dass der gänzliche oder partielle Verlust oder die Beschädigung infolge höherer Gewalt eingetreten sind oder wegen Eigenschaften des Vermögens, die der Verwahrer bei ihrer Annahme nicht kannte und nicht kennen musste, oder dass sie der Hinterleger vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat. 2. Ist der gänzliche oder teilweise Verlust oder die Beschädigung hinterlegten Vermögens eingetreten, nachdem der Hinterleger es hätte zurücknehmen müssen (Artikel 826 Absatz 1), haftet der Verwahrer dafür nur im Falle des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. Artikel 829. Umfang der Haftung des Verwahrers 1. Schaden, der dem Hinterleger durch den gänzlichen oder teilweisen Verlust oder die Beschädigung des Vermögens entstanden ist, hat der Verwahrer entsprechend Artikel 409 dieses Gesetzbuchs zu ersetzen, wenn durch Gesetz oder den Verwahrungsvertrag nichts anderes geregelt ist. 2. Bei einer unentgeltlichen Verwahrung ist der durch den gänzlichen oder teilweisen Verlust oder die Beschädigung des Vermögens dem Hinterleger entstandene Schaden zu ersetzen: 1) im Fall eines gänzlichen oder teilweisen Verlusts des Vermögens in Höhe des Werts des verloren gegangenen oder fehlenden Vermögens; 2) im Fall einer Wertminderung.



Beschädigung



des



Vermögens



in



Höhe



seiner



3. Hat sich die Qualität eines Vermögens infolge einer vom Verwahrer zu verantwortenden Beschädigung derartig verändert, dass es für ihren ursprünglichen Zweck unbrauchbar geworden ist, kann der Hinterleger auf es verzichten und vom Verwahrer Ersatz seines Werts sowie weiteren Schadens fordern, wenn durch Gesetz oder den Verwahrungsvertrag nichts anderes vorgesehen ist.
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Artikel 830. Ersetzung des dem Verwahrer zugefügten Schadens Der Hinterleger hat dem Verwahrer den durch die Eigenschaften des hinterlegten Vermögens verursachten Schaden zu ersetzen, wenn der Verwahrer diese Eigenschaften bei der Annahme des Vermögens nicht kannte und nicht kennen musste. Artikel 831. Beendigung der Verwahrung auf Forderung des Hinterlegers Der Verwahrer hat das hinterlegte Vermögen auf erstes Anfordern des Hinterlegers zurückzugeben, selbst wenn die vertraglich vereinbarte Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist. In diesem Fall muss der Hinterleger dem Verwahrer den durch die vorzeitige Beendigung der Verbindlichkeit entstandenen Schaden ersetzen, wenn durch den Vertrag nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 832. Anwendung allgemeiner Bestimmungen über Verwahrung auf deren einzelne Arten Die allgemeinen Bestimmungen über die Verwahrung (Artikel 813 - 831) finden auf die einzelnen Arten der Verwahrung Anwendung, soweit durch die Regelungen der Artikel 834 - 853 dieses Gesetzbuchs und anderer Gesetze für einzelne Verwahrungsarten nichts anderes geregelt ist. Artikel 833. Gesetzliches Verwahrungsverhältnis Die Regelungen dieses Kapitels gelten für durch Gesetz begründete Verwahrungsverbindlichkeiten, wenn durch Gesetz nichts anderes geregelt ist.



§ 2. VERWAHRUNG IM WARENLAGER Artikel 834. Lagervertrag 1. Durch einen Lagervertrag verpflichtet sich ein Warenlager (der Verwahrer), gegen Entgelt Waren aufzubewahren, die ihm ein Warenbesitzer (der Hinterleger) übergeben hat, und sie unversehrt zurückzugeben.
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Als Warenlager gilt eine Organisation, die die Aufbewahrung von Waren als unternehmerische Tätigkeit betreibt und mit der Aufbewahrung verbundene Dienstleistungen erbringt. 2. Die Schriftform eines Lagervertrags gilt als gewahrt, wenn sein Abschluss und die Annahme des Lagerguts durch ein Lagerpapier bescheinigt werden (Artikel 839). Artikel 835. Verwahrung von Waren im öffentlichen Lager 1. Ein Warenlager gilt als öffentlich, wenn aus dem Gesetz, anderen Rechtsakten oder einer ihm erteilten Erlaubnis (Lizenz) erhellt, dass er verpflichtet ist, von jedem Warenbesitzer Waren zur Aufbewahrung anzunehmen. 2. Ein vom öffentlichen Warenlager geschlossener Lagervertrag gilt als öffentlicher Vertrag (Artikel 442). Artikel 836. Prüfung der Waren bei Annahme und während der Aufbewahrung im Warenlager 1. Wenn nichts anderes durch den Lagervertrag geregelt ist, ist das Warenlager verpflichtet, die Waren bei der Annahme auf eigene Kosten zu untersuchen und ihre Menge (die Anzahl der Einheiten oder Posten bzw. Maß, Gewicht, Volumen) und ihren äußeren Zustand festzustellen. 2. Das Warenlager ist verpflichtet, dem Warenbesitzer während der Aufbewahrung die Untersuchung der Waren oder von ihren Mustern und bei unregelmäßiger Verwahrung die Entnahme von Proben und die Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung der Unversehrtheit der Waren zu ermöglichen. Artikel 837. Änderung der Aufbewahrungsbedingungen und des Zustands der Waren 1. Ist es zur Sicherung der Unversehrtheit der Waren erforderlich, die Bedingungen der Aufbewahrung zu verändern, kann das Warenlager die notwendigen Maßnahmen selbständig treffen. Es hat jedoch den Warenbesitzer über die getroffenen Maßnahmen zu benachrichtigen, wenn eine wesentliche Abweichung von den durch den Lagervertrag vereinbarten Aufbewahrungsbedingungen erforderlich war.
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2. Werden während der Aufbewahrung an der Ware Schäden festgestellt, die über das durch den Lagervertrag vereinbarte Ausmaß oder den gewöhnlichen Normen (Ausmaßen) natürlichen Verderbs hinausgehen, hat das Warenlager darüber unverzüglich einen Akt aufzusetzen und den Einlagerer noch am selben Tag zu benachrichtigen. Artikel 838. Prüfung von Menge und Zustand der Ware bei deren Rückgabe an den Warenbesitzer 1. Sowohl der Warenbesitzer als auch das Warenlager können bei Rückgabe der Ware sei ne Untersuchung und die Überprüfung der Menge fordern. Die Kosten trägt derjenige, der die Untersuchung oder Mengenprüfung verlangt hat. 2. Ist die Ware bei der Rückgabe nicht gemeinsam vom Warenlager und Warenbesitzer untersucht oder überprüft worden, ist eine schriftliche Erklärung über Fehlmenge oder Beschädigung der Ware infolge nicht gehöriger Aufbewahrung bei Entgegennahme der Ware beim Warenlager unverzüglich und Fehlmengen oder Schäden, die bei einer Übernahme auf die übliche Weise nicht festgestellt werden konnten, innerhalb von drei Tagen nach der Entgegennahme vorzulegen. Mangels der im ersten Unterabsatz dieses Absatzes genannten Erklärung gilt die Ware bis zum Beweis des Gegenteils als vom Warenlager vertragsgemäß zurückgegeben. Artikel 839. Lagerpapiere 1. Ein Warenlager stellt zur Bestätigung der Annahme der Ware eines der folgenden Lagerpapiere aus: 1) einen doppelten Lagerschein (Artikel 160); 2) einen einfachen Lagerschein (Artikel 161); 3) eine Lagerquittung. 2. Die Ware, die gegen Ausstellung eines doppelten oder einfachen Lagerscheins eingelagert wird, kann während ihrer Aufbewahrung durch Verpfändung des entsprechenden Lagerscheins Gegenstand eines Pfand-
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rechts werden. Artikel 840. Inhalt des doppelten Lagerscheins 1. In jedem Bestandteil eines doppelten Lagerscheins müssen in gleicher Weise angegeben sein: 1) Bezeichnung des Warenlagers, das die Ware zur Aufbewahrung angenommen hat, und Ort, wo es sich befindet; 2) Nummer des Lagerscheins nach dem Lagerregister; 3) Name der juristischen natürlichen Person oder des Bürgers, die bzw. der die Ware abgegeben hat, sowie Sitz (Wohnsitz) des arenbesitzers; 4) Bezeichnung und Menge der zur Aufbewahrung angenommenen Ware: Anzahl der Einheiten und (oder) Warenposten und (oder) das Maß (Gewicht, Volumen) der Ware; 5) Aufbewahrungsfrist, sofern bestimmt, oder ein Vermerk, dass die Ware bis zur Rückforderung aufbewahrt wird; 6) Höhe der Vergütung für die Aufbewahrung bzw. die Tarife, auf deren Grundlage sie berechnet wird, und Zahlungsmodalitäten; 7) Ausstellungsdatum des Lagerscheins. Beide Teile eines doppelten Lagerscheins müssen mit identischen Unterschriften eines Befugten und Stempeln des Warenlagers versehen sein. 2. Ein Schriftstück, das den Anforderungen dieses Artikels nicht genügt, ist kein doppelter Lagerschein. Artikel 841. Rechte des Inhabers eines Lager- und Pfandscheins 1. Der Inhaber des Lagerscheins und des Pfandscheins kann in vollem Umfang über das Lagergut verfügen. 2. Der Inhaber eines vom Pfandschein abgetrennten Lagerscheins kann über das Lagergut verfügen, es aber bis zur Tilgung des gegen Pfandschein gewährten Kredits nicht aus dem Lager nehmen. 3. Der Inhaber eines Pfandscheins, der nicht zugleich der Inhaber des Lagerscheins ist, hat das Pfandrecht an der Ware in Höhe des gegen
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Pfandschein gewährten Kredits und der Kreditzinsen. Bei der Verpfändung des Lagerguts ist dies auf dem Lagerschein zu vermerken. Artikel 842. Übertragung von Lager- und Pfandschein Lagerschein und Pfandschein können zusammen oder einzeln durch Übertragungsvermerke übertragen werden. Artikel 843. Herausgabe der Ware gegen doppelten Lagerschein 1. Das Warenlager gibt die Ware dem Inhaber des Lager- und des Pfandscheins (des doppelten Lagerscheins) nur gegen Vorlage beider Scheine zusammen heraus. 2. Dem Inhaber eines Lagerscheins, der nicht im Besitz des Pfandscheins ist, aber den darauf geschuldeten Betrag gezahlt hat, gibt das Warenlager die Ware nur gegen Vorlage des Lagerscheins und bei gleichzeitiger Vorweisung einer Quittung über die Zahlung des gesamten auf den Pfandschein geschuldeten Betrags heraus. 3. Hat ein Warenlager entgegen den Bestimmungen dieses Artikels dem Inhaber eines Lagerscheins, der weder im Besitz des Pfandscheins war noch den geschuldeten Betrag gezahlt hat, die Ware herausgegeben, haftet er gegenüber dem Inhaber des Pfandscheins auf den gesamten gesicherten Betrag. 4. Der Inhaber des Lagerscheins und des Pfandscheins kann die Herausgabe des Lagerguts in Teilen fordern. Dabei sind ihm anstelle der ursprünglichen Scheine neue Scheine über das restliche Lagergut auszustellen. Artikel 844. Inhalt des einfachen Lagerscheins 1. Ein einfacher Lagerschein muss die Angaben entsprechend Artikel 840 Absatz 1 Ziffern 1, 2, 4-7 und Artikel 840 letzter Absatz dieses Gesetzbuchs enthalten sowie einen Hinweis darauf, dass er auf den Inhaber ausgestellt ist. 2. Ein Schriftstück, das den Anforderungen dieses Artikels nicht genügt, ist kein einfacher Lagerschein.



386



Artikel 845. Aufbewahrung des Vermögens mit Verfügungsberechtigung Wenn sich aus dem Gesetz, anderen Rechtsakten oder dem Vertrag ergibt, dass das Warenlager zur Verfügung über das Lagergut berechtigt ist, gelten für das Verhältnis der Parteien die Bestimmungen des Kapitels 46 für Darlehen, aber Zeit und Ort der Rückgabe des Lagerguts richten sich dabei nach den Bestimmungen dieses Kapitels.



§ 3. BESONDERE VERWAHRUNGSARTEN Artikel 846. Hinterlegung in Pfandleihen 1. Ein Vertrag über die Hinterlegung des Vermögens von Bürgern in Pfandleihen ist ein öffentlicher Vertrag (Artikel 442). 2. Der Abschluss des Verwahrungsvertrags wird durch die Ausstellung eines Hinterlegungsscheins durch die Pfandleihe an den Hinterleger auf seinen Namen nachgewiesen. 3. Das bei einer Pfandleihe hinterlegte Vermögen ist nach Vereinbarung der Parteien entsprechend den Preisen, zu denen Vermögen dieser Art und Güte zur Zeit und am Ort der Hinterlegung gewöhnlich gehandelt werden, zu bewerten. 4. Die Pfandleihe hat das hinterlegte Vermögen auf ihre Kosten zugunsten des Hinterlegers zum Schätzwert entsprechend Absatz 3 dieses Artikels zu versichern. Artikel 847. Nicht zurückgefordertes Pfandvermögen 1. Wird das bei einer Pfandleihe hinterlegte Vermögen vom Hinterleger nicht zur mit der Pfandleihe vereinbarten Zeit zurückverlangt, hat die Pfandleihe es zwei Monate gegen das durch den Verwahrungsvertrag vereinbarte Entgelt aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist kann die Pfandleihe das nicht zurückgeforderte Vermögen durch Versteigerung entsprechend dem Gesetz über öffentliche Versteigerungen verkaufen.
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2. Aus dem Verkaufserlös des nicht zurückverlangten Vermögens zieht die Pfandleihe den ihr zustehenden Betrag ein, und der Restbetrag ist dem Hinterleger zurückzuerstatten. Artikel 848. Hinterlegung von Wertsachen bei Banken 1. Eine Bank kann Wertpapiere, Edelmetalle und -steine, sonstiges wertvolles Vermögen und andere Wertgegenstände, darunter Dokumente, zur Aufbewahrung annehmen. 2. Zum Nachweis für den Abschluss des Vertrags über Verwahrung von Wertsachen stellt die Bank dem Hinterleger einen auf seinen Namen lautenden Depotschein aus, dessen Vorlage eine Grundlage für die Herausgabe der aufbewahrten Wertsachen an den Hinterleger ist. Artikel 849. Hinterlegung von Wertsachen in individuellen Bankschließfächern 1. Durch einen Vertrag über die Hinterlegung von Wertsachen in einem individuellen Bankschließfach wird dem Kunden (Hinterleger) ein individuelles Bankschließfach für die Hinterlegung und Aufbewahrung der Wertsachen zur Verfügung gestellt. 2. Aufgrund eines Vertrags über die Hinterlegung von Wertsachen in einem individuellen Bankschließfach ist der Kunde berechtigt, ohne jegliche Kontrolle, darunter ohne Kontrolle durch die Bank, selbständig Wertsachen im Schließfach zu hinterlegen und sie daraus zu entnehmen. Dafür werden ihm die Mittel für die selbständige Benutzung des Schließfachs zur Verfügung gestellt. Durch den Vertrag kann vereinbart werden, dass der Kunde berechtigt ist, in der Bank mit den im Schließfach hinterlegten Wertsachen zu arbeiten. 3. Im Falle der Verletzung der Unversehrtheit des Schließfachs wird die Bank von der Haftung entbunden, wenn sie beweist, dass niemand ohne Kenntnis des Kunden Zugang zum Schließfach haben konnte oder dass der Zugang infolge höherer Gewalt möglich wurde. 4. Auf Verhältnisse, die aus dem Vertrag über Aufbewahrung von Wertsachen im Bankschließfach entstehen, finden die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs für Pachtverträge Anwendung.
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Artikel 850. Aufbewahrung in Aufbewahrungsräumen bei Verkehrseinrichtungen 1. Die Gepäckaufbewahrungen öffentlicher Verkehrseinrichtungen sind verpflichtet, das Vermögen der Fahrgäste oder anderer Bürger unabhängig davon, ob sie im Besitz von Fahrscheinen sind, zur Aufbewahrung anzunehmen. 2. Der Vertrag über die Aufbewahrung eines Vermögens bei Gepäckaufbewahrungen von Verkehrseinrichtungen ist ein öffentlicher Vertrag (Artikel 442). 3. Zur Bestätigung der Annahme des Vermögens in der Gepäckaufbewahrung (mit Ausnahme von Schließfächern) wird dem Hinterleger eine Quittung oder eine nummerierte Marke ausgehändigt. Bei Verlust der Quittung oder der Marke wird das Vermögen aus der Gepäckaufbewahrung dem Hinterleger zurückgegeben, wenn er beweist, dass es ihm gehört. 4. Die Aufbewahrungsfrist bei der Gepäckaufbewahrung richtet sich nach besonderen Regeln oder Vereinbarung der Parteien. Das Vermögen, das nicht innerhalb der angegebenen Frist zurückverlangt wird, hat die Gepäckaufbewahrung noch dreißig Tage aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist kann das nicht zurückverlangte Vermögen entsprechend Artikel 826 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs verkauft werden. 5. Schaden, der dem Hinterleger durch den gänzlichen oder teilweisen Verlust oder die Beschädigung des bei einer Gepäckaufbewahrung hinterlegten Vermögens entsteht, hat ihm der Verwahrer innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Geltendmachung der Ersatzforderung bis zur Höhe des vom Hinterleger bei der Abgabe angegebenen Werts zu ersetzen. Artikel 851. Aufbewahrung in Garderoben von Organisationen 1. Die Aufbewahrung in Garderoben von Organisationen ist unentgeltlich, wenn keine Vergütung für die Aufbewahrung festgesetzt ist oder in keiner anderen offensichtlichen Weise bei der Abgabe des Vermögens ausbedungen war. 2. Der Verwahrer des Vermögens, das bei Garderoben hinterlegt wurde, ist unabhängig davon, ob die Verwahrung entgeltlich oder unentgeltlich ist,
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verpflichtet, alle Vorkehrungen zur Erhaltung des Vermögens entsprechend Artikel 818 Absätze 1 und 2 dieses Gesetzbuchs zu treffen. 3. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für die Aufbewahrung von Bekleidung, Kopfbedeckungen und ähnlichem Vermögen, die Bürger an dafür bereitgestellten Plätzen in Verkehrseinrichtungen und Verkehrsmitteln lassen, ohne sie in Verwahrung zu geben. Artikel 852. Aufbewahrung in Hotels 1. Ein Hotel haftet wie ein Verwahrer bei Verlust oder der Beschädigung des Vermögens des Gastes, mit Ausnahme von Geld, anderen Devisenwerten, Wertpapieren und anderen Wertsachen. Eine Vereinbarung zwischen dem Hotel und dem Gast über die Ausschließung der Haftung ist nichtig. Als in ein Hotel eingebracht gilt das Vermögen, das dem Hotelpersonal anvertraut oder im Hotelzimmer oder an anderen dafür bestimmten Orten untergebracht worden ist. 2. Ein Hotel haftet beim Verlust von Geld, anderen Devisenwerten, Wertpapieren und anderen Wertsachen eines Gastes, wenn es sie zur Aufbewahrung angenommen hat oder der Gast sie in einem vom Hotel bereitgestellten individuellen Safe untergebracht hat, unabhängig davon, wo sich der Safe befindet (im Hotelzimmer oder in einem anderen Raum des Hotels). Das Hotel wird von der Haftung für die Verletzung der Unversehrtheit des Inhalts eines solchen Safes entbunden, wenn es beweist, dass nach den Bedingungen der Aufbewahrung niemand ohne Kenntnis des Gastes Zugang zum Safe haben konnte oder dass der Zugang infolge höherer Gewalt möglich wurde. 3. Hat der Gast Verlust oder die Beschädigung seines Vermögens festgestellt, muss er dies der Geschäftsführung des Hotels unverzüglich mitteilen. Andernfalls wird das Hotel von der Schadenshaftung frei. 4. Die Erklärung des Hotels darüber, dass es Hotel keine Haftung für das Vermögen der Gäste übernimmt, hat keine befreiende Wirkung. 5. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten entsprechend für die Aufbewahrung des Vermögens der Bürger in Motels, Erholungsheimen, Pensio-
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nen, Sanatorien, Dampfbädern und ähnlichen Einrichtungen. Artikel 853. Hinterlegung streitigen Vermögens (Sequestration) 1. Aufgrund eines Sequestrationsvertrags hinterlegen zwei oder mehrere Personen, zwischen denen ein Streit bezüglich des Rechts an einem Vermögen entstanden ist, dieses Vermögen bei einem Dritten, der sich verpflichtet, das Vermögen nach Beilegung des Streits an denjenigen herauszugeben, dem es vom Gericht oder nach der Vereinbarung aller Streitenden zugesprochen wird (vertragliche Sequestration). 2. Ein Vermögen, das Gegenstand eines Streits zwischen zwei oder mehreren Personen ist, kann auch auf gerichtliche Anordnung sequestriert werden (gerichtliche Sequestration). Bei einer gerichtlichen Sequestration kann der Verwahrer vom Gericht bestellt oder durch die Streitparteien einvernehmlich bestimmt werden. In beiden Fällen ist die Zustimmung des Verwahrers erforderlich, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. 3. Gegenstand einer Sequestration können sowohl bewegliches als auch unbewegliches Vermögen sein. 4. Der Verwahrer, der das Vermögen im Wege der Sequestration aufbewahrt, hat Anspruch auf Vergütung auf Kosten der Streitparteien, wenn nichts anderes durch den Vertrag oder vom Gericht, das die Sequestration angeordnet hat, bestimmt ist.



KAPITEL 44. BEFÖRDERUNG



Artikel 854. Allgemeine Bestimmungen für die Beförderung 1. Die Beförderung von Gütern, Personen und Gepäck erfolgt aufgrund eines Beförderungsvertrags. 2. Der Beförderungsvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. 3. Die allgemeinen Beförderungsbedingungen werden durch die Verkehrskodices, sonstige Gesetze und die ihnen nachgeordneten Bestimmungen geregelt.
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4. Die Bedingungen der Beförderung von Gütern, Personen und Gepäck durch die verschiedenen Verkehrsmittel sowie die Haftung der Parteien bei diesen Beförderungen richten sich nach der Vereinbarung der Parteien, soweit nichts anderes durch dieses Gesetzbuch, die Verkehrskodices, andere Gesetze und ihnen nachgeordnete Bestimmungen geregelt ist. Artikel 855. Vertrag über Güterbeförderung 1. Durch einen Güterbeförderungsvertrag verpflichtet sich der Beförderer, das vom Absender in seine Obhut gegebene Frachtgut an den Bestimmungsort zu bringen und es dem zum Empfang Berechtigten (Empfänger) herauszugeben, und der Absender verpflichtet sich, für die Beförderung das festgelegte Entgelt zu zahlen. 2. Der Abschluss eines Vertrags über die Güterbeförderung wird durch die Ausstellung eines Frachtbriefs (eines Konnossements oder eines anderen Frachtpapiers) und seine Aushändigung an den Absender bestätigt. Artikel 856. Vertrag über Personenbeförderung 1. Durch einen Personenbeförderungsvertrag verpflichtet sich der Beförderer, einen Passagier und, falls er Gepäck aufgegeben hat, auch das Gepäck an den Bestimmungsort zu befördern und das Gepäck dem Empfangsberechtigten herauszugeben; der Passagier verpflichtet sich, das festgelegte Entgelt für die Fahrt und bei Aufgabe von Gepäck auch für die Gepäckbeförderung zu zahlen. 2. Der Abschluss eines Personenbeförderungsvertrags wird durch einen Fahr- oder Flugschein, die Aufgabe von Gepäck durch einen Gepäckschein nachgewiesen. 3. Der Passagier ist berechtigt, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes und anderer Rechtsakte: 1) unentgeltlich oder zu anderen vergünstigten Bedingungen Kinder mitzunehmen; 2) unentgeltlich Handgepäck in der zugelassenen Menge mitzuführen; 3) gegen Entgelt entsprechend dem Tarif Gepäck zur Beförderung aufzugeben.
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Artikel 857. Frachtvertrag Durch einen Frachtvertrag (Chartervertrag) verpflichtet sich eine Partei (der Verfrachter), der anderen Partei (dem Befrachter) gegen Entgelt den Raum eines oder mehrerer Transportmittel gänzlich oder zu einem Teil für eine oder mehrere Touren zur Beförderung von Gütern, Personen oder Gepäck zu überlassen. Das Verfahren des Abschlusses eines Frachtvertrags wird durch Gesetz und andere Rechtsakte bestimmt. Artikel 858. Direkter multimodaler Transport Die Wechselbeziehungen der Transportorganisationen bei der Beförderung von Gütern, Personen oder Gepäck mit verschiedenen Verkehrsmitteln aufgrund eines einheitlichen Transportdokuments (direkter multimodaler Transport), sowie die Organisierung solcher Beförderungen werden durch Vereinbarungen zwischen den Organisationen der betreffenden Transportarten geregelt, die entsprechend dem Gesetz geschlossen werden. Artikel 859. Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 1. Eine Beförderung, die von einer kommerziellen Organisation durchgeführt werden, gilt als Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn sich aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder der dieser Organisation erteilten Genehmigung (Lizenz) ergibt, dass diese Organisation verpflichtet ist, Güter, Personen oder Gepäck auf Forderung jedes Bürgers oder jeder juristischen Person, die sich an sie wenden, zu befördern. Die Liste der Organisationen, die Beförderungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausführen, wird im gesetzlich bestimmten Verfahren veröffentlicht. 2. Der Vertrag über die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein öffentlicher Vertrag (Artikel 442). Artikel 860. Beförderungsentgelt 1. Die Beförderung von Gütern, Personen und Gepäck ist durch ein Beförderungsentgelt nach Vereinbarung der Parteien zu vergüten, wenn nichts anderes durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte geregelt ist. 2. Die Höhe des Entgelts für die Beförderung von Gütern, Personen und
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Gepäck mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird aufgrund der Tarife festgelegt, die entsprechend dem gesetzlich bestimmten Verfahren bestimmt werden. 3. Arbeiten und Dienstleistungen, die ein Beförderer auf Verlangen des Frachtgutbesitzers ausführt und die nicht in den Tarifen erfasst sind, sind nach Vereinbarung der Parteien zu vergüten. 4. Der Beförderer kann die zur Beförderung übergebenen Güter und Gepäckstücke zur Sicherung seiner Entgeltforderung und sonstiger ihm für die Beförderung zustehender Zahlungen einbehalten (Artikel 373, 374), wenn nichts anderes durch Gesetz, sonstige Rechtsakte oder den Beförderungsvertrag geregelt ist und sich nichts anderes aus dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. Artikel 861. Bereitstellung des Transportmittels, Be- und Entladung 1. Der Beförderer hat dem Absender des Frachtguts zu dem Termin, der im Beförderungsvertrag oder im Vertrag über die Organisierung von Beförderungen bestimmt ist, Transportmittel in dem zur Beförderung des jeweiligen Frachtguts geeigneten Zustand zur Beladung bereitzustellen. Der Absender kann die bereitgestellten Transportmittel zurückweisen, wenn sie nicht für die Beförderung der jeweiligen Güter geeignet sind. 2. Die Beladung (Entladung) nimmt die Transportorganisation oder der Absender (der Empfänger) in der vertraglich geregelten Weise unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und ihm nachgeordneter Vorschriften vor. 3. Die Beladung (Entladung), die der Absender (Empfänger) mit seinen Mitteln durchführt, muss innerhalb der vertraglich bestimmten Fristen erfolgen, wenn solche Fristen nicht durch Gesetz und ihm nachgeordnete Vorschriften bestimmt sind. Artikel 862. Fristen der Beförderung von Frachtgut, Passagieren und Gepäck Der Beförderer hat das Frachtgut, den Passagier oder das Gepäck innerhalb der vertraglich vorgesehenen Fristen und mangels solcher Fristen in angemessener Zeit zum Bestimmungsort zu bringen.
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Artikel 863. Haftung für Pflichtverletzungen bei der Beförderung 1. Die Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung ihrer Beförderungsverpflichtungen haben die Parteien nach den Bestimmungen dieses Gesetzbuchs, anderer Gesetze sowie entsprechend ihren Vereinbarungen zu verantworten. 2. Vereinbarungen von Transportorganisationen mit Passagieren oder Frachtgutbesitzern über die Beschränkung oder den Ausschluss der gesetzlichen Haftung des Beförderers sind unwirksam, außer in den durch Gesetz bestimmten Fällen. Artikel 864. Haftung des Beförderers für versäumte Bereitstellung und des Absenders für versäumte Benutzung der bereitgestellten Transportmittel 1. Hat der Beförderer das Transportmittel nicht entsprechend der angenommenen Bestellung (dem Auftrag) oder dem Vertrag bereitgestellt oder hat der Absender das Frachtgut nicht abgegeben oder das bereitgestellte Transportmittel aus anderen Gründen ungenutzt gelassen, müssen sie dafür jeweils entsprechend dem Gesetz sowie den vertraglichen Vereinbarungen einstehen. 2. Der Beförderer und der Absender des Frachtguts werden von der Haftung für die unterlassene Bereitstellung der Transportmittel oder die unterlassene Benutzung der bereitgestellten Transportmittel entbunden, wenn es eine Folge 1) höherer Gewalt oder anderer unkontrollierbarer Ereignisse (Brände, Überschwemmungen u. Ä.) oder von Kriegshandlungen oder 2) der zeitweiligen Einstellung oder Beschränkung des Güterverkehrs auf bestimmten Strecken war, die entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Gesetzes angeordnet wurde; 3) sowie in anderen, durch Gesetz geregelten Fällen. Artikel 865. Haftung des Beförderers für Verspätung bei der Personenbeförderung 1. Bei der verspäteten Abfahrt des einen Passagier befördernden Trans-
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portmittels oder seiner verspäteten Ankunft am Bestimmungsort (mit Ausnahme des städtischen Nahverkehrs), hat der Beförderer dem Passagier eine Strafe in der im Gesetz bestimmten Höhe zu zahlen, es sei denn, er beweist, dass die Verspätung eine Folge höherer Gewalt, einer zur Vermeidung von Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Passagiere notwendigen Ausbesserung des Transportmittels oder anderer nicht vom Beförderer abhängiger Umstände war. 2. Verzichtet der Passagier wegen der verspäteten Abfahrt auf die Beförderung, hat der Beförderer ihm das Beförderungsentgelt zurückzuzahlen. Artikel 866. Haftung des Beförderers für vollständigen oder partiellen Verlust und Beschädigung von Frachtgut oder Gepäck 1. Der Beförderer haftet für den vollständigen oder partiellen Verlust, die Beschädigung von Frachtgut oder Gepäck, nachdem er es zur Beförderung übernommen und bevor er es an den Frachtempfänger oder einen von ihm Ermächtigten bzw. einen anderen zum Empfang des Gepäcks Berechtigten abgegeben hat, es sei denn, er beweist, dass der vollständige oder partielle Verlust, die Beschädigung des Frachtguts oder des Gepäcks eine Folge von Umständen waren, die er nicht verhindern und deren Beseitigung er nicht bewirken konnte. 2. Den Schaden, der bei der Beförderung von Frachtgut oder Gepäck entsteht, hat der Beförderer zu ersetzen: 1) bei gänzlichem oder partiellen Verlust des Frachtguts oder Gepäcks - in Höhe des Wertes des verloren gegangenen Frachtguts oder Gepäcks oder der Fehlmenge dessen; 2) bei Beschädigung des Frachtguts oder Gepäcks - in Höhe der Wertminderung, und wenn das beschädigte Frachtgut oder Gepäck unbrauchbar geworden ist - in Höhe seines Wertes; 3) bei Verlust von Frachtgut oder Gepäck, dessen Wert bei der Absendung angegeben wurde - in Höhe des angegebenen Wertes des Frachtguts oder des Gepäcks. Der Wert des Frachtguts oder Gepäcks wird aufgrund seines Preises ermittelt, der aus einer Rechnung des Verkäufers oder einem Vertrag ersichtlich ist, und mangels einer Rechnung oder einer vertraglichen Preisbes-
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timmung aufgrund des Preises, der unter vergleichbaren Umständen gewöhnlich für ähnliche Waren verlangt wird. 3. Neben dem Ersatz des durch Verlust oder Beschädigung von Frachtgut oder Gepäck entstandenen Schadens hat der Beförderer dem Absender (dem Empfänger) das Beförderungsentgelt, das er für das verloren gegangene, fehlende oder beschädigte Frachtgut oder Gepäck erhalten hat, zurückzuzahlen, wenn es nicht im zu ersetzenden Wert inbegriffen ist. 4. Die Dokumente zum Nachweis der Gründe für den Güter- oder Gepäckschaden (kommerzieller Akt, allgemeiner Akt u. Ä.), die der Beförderer selbst ausgestellt hat, sind im Streitfall vom Gericht neben anderen Schriftstücken zu würdigen, die Umstände nachweisen, die eine Einstandspflicht des Beförderers, des Absenders oder des Empfängers des Frachtguts oder des Gepäcks begründen können. Artikel 867. Verjährungsfrist der Klage bei der Güterbeförderung Die Verjährungsfrist für Klagen aufgrund von Güterbeförderungen beträgt ein Jahr. Artikel 868. Haftung des Beförderers für Personenschaden Die Haftung des Beförderers wegen Schädigungen, die Passagiere an Leben oder Gesundheit erleiden, richtet sich nach den Bestimmungen des Kapitels 60 dieses Gesetzbuchs, wenn nicht durch Gesetz oder den Beförderungsvertrag eine strengere Haftung des Beförderers geregelt ist. Artikel 869. Verträge über Organisierung von Beförderungen 1. Der Frachtführer und der Frachtbesitzer können bei notwendigen regelmäßigen Güterbeförderungen langfristige Verträge über die Organisation von Beförderungen abschließen. 2. Durch einen Vertrag über die Organisation von Güterbeförderungen verpflichten sich der Beförderer und der Besitzer des Frachtguts, zu den festgelegten Terminen Güter in der vereinbarten Menge zur Beförderung zu übernehmen bzw. abzugeben. In Verträgen über die Organisation von Güterbeförderungen werden die Mengen, Termine und die sonstigen Modalitäten der Bereitstellung von Transportmitteln und der Abgabe von Frachtgut bes-
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timmt sowie die Abrechnungen und sonstige Bedingungen der Organisation von Beförderungen geregelt. Artikel 870. Verträge zwischen Transportorganisationen Zwischen Organisationen verschiedener Verkehrsträger können Verträge über die Organisierung der Arbeit zur Sicherstellung der Güterbeförderung geschlossen werden - Verträge über die zentralisierte An- und Abfuhr von Gütern und andere. Das Verfahren des Abschlusses solcher Verträge wird durch Gesetze und andere Rechtsakte bestimmt.



KAPITEL 45. GÜTERSPEDITION



Artikel 871. Speditionsvertrag 1. Durch einen Speditionsvertrag verpflichtet sich eine Partei (der Spediteur), gegen Entgelt und für Rechnung der anderen Partei (des Kunden – des Versenders oder des Empfängers des Frachtguts) die im Speditionsvertrag bestimmten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Güterbeförderung zu erbringen oder zu veranlassen. Durch einen Speditionsvertrag kann der Spediteur verpflichtet werden, die Beförderung des Frachtguts mit einem Verkehrsmittel und über eine Strecke nach eigener Wahl oder nach Wahl des Kunden zu organisieren, im Namen des Kunden oder in eigenem Namen einen oder mehrere Verträge über die Güterbeförderung abzuschließen, für die Absendung und den Empfang des Frachtguts zu sorgen, sowie andere mit der Beförderung verbundene Leistungen zu erbringen. 2. Als zusätzliche Dienstleistungen können durch einen Speditionsvertrag Handlungen geregelt werden, die bei der Beförderung von Frachtgut notwendig sind, wie die Beschaffung der erforderlichen Ausfuhr- und Einfuhrunterlagen, die Erledigung von Zoll- und anderen Formalitäten, die Überprüfung der Menge und des Zustands des Frachtguts, seine Be- und Entladung, die Bezahlung von Zollgebühren und anderen beim Kunden anfallen-
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den Kosten, die Lagerung des Frachtguts, seine Entgegennahme am Bestimmungsort sowie sonstige vertraglich vorgesehene Handlungen und Dienstleistungen. 3. Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für die Fälle, dass nach dem Vertrag die Pflichten eines Spediteurs vom Beförderer übernommen werden. 4. Die Modalitäten der Erfüllung eines Speditionsvertrags richten sich nach der Vereinbarung der Parteien, wenn nichts anderes durch das Gesetz über das Transport- und Speditionsgeschäft, andere Gesetze oder sonstige Rechtsakte geregelt ist. Artikel 872. Form des Speditionsvertrags 1. Speditionsverträge werden in schriftlicher Form geschlossen. 2. Der Kunde hat dem Spediteur eine Vollmacht zu erteilen, wenn er sie zur Erfüllung seiner Verpflichtungen benötigt. Artikel 873. Haftung des Spediteurs nach Speditionsvertrag 1. Für die Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen hat der Spediteur aus den Gründen und in der Höhe einzustehen, die in Kapitel 26 dieses Gesetzbuchs geregelt sind. 2. Beweist der Spediteur, dass die Pflichtverletzung durch die nicht gehörige Erfüllung des Beförderungsvertrags verursacht wurde, richtet sich die Haftung des Spediteurs gegenüber dem Kunden nach denselben Bestimmungen wie die Haftung des jeweiligen Beförderers gegenüber dem Spediteur. Artikel 874. Dokumente und andere Informationen, die dem Spediteur zur Verfügung gestellt werden 1. Der Kunde hat dem Spediteur Unterlagen und Informationen bezüglich der Eigenschaften des Frachtguts, der Bedingungen seiner Beförderung sowie sonstige vom Spediteur zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten benötigte Informationen zu geben. 2. Der Spediteur hat den Kunden über die festgestellten Mängel der Informationen, die er erhalten hat, zu unterrichten, und im Fall ihrer Unvoll-
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ständigkeit vom Kunden zusätzliche Angaben anzufordern. 3. Erteilt der Kunde die erforderlichen Informationen nicht, braucht der Spediteur so lange nicht mit der Erfüllung der betreffenden Pflichten zu beginnen, bis er diese Informationen erhält. 4. Der Kunde haftet für Schaden, der dem Spediteur wegen der Verletzung der Informationspflichten entsprechend Absatz 1 dieses Artikels entsteht. Artikel 875. Erfüllung der Spediteurpflichten durch Dritte 1. Wenn sich aus dem Speditionsvertrag nicht ergibt, dass der Spediteur seine Pflichten persönlich erfüllen muss, ist er berechtigt, andere zur Erfüllung seiner Pflichten heranzuziehen. 2. Die Auferlegung der Erfüllung der Pflicht auf einen Dritten entbindet den Spediteur nicht von seiner Haftung für die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags gegenüber dem Kunden. Artikel 876. Einseitige Beendigung des Speditionsvertrags 1. Jede Partei kann sich vom Speditionsvertrag lösen, indem sie dies der anderen Partei in angemessener Zeit vorher ankündigt. 2. Bei einseitiger Beendigung des Speditionsvertrags muss die kündigende Partei der anderen Partei den durch die Vertragsauflösung entstandenen Schaden ersetzen.



KAPITEL 46. DARLEHEN



Artikel 877. Darlehensvertrag 1. Aufgrund eines Darlehensvertrags übereignet die eine Partei (der Darlehensgeber) der anderen Partei (dem Darlehensnehmer) Geld oder anderes durch Gattungsmerkmale bestimmtes Vermögen und verpflichtet sich der Darlehensnehmer, dem Darlehensgeber den gleichen Geldbetrag (Darlehensbetrag) oder die gleiche Menge anderes Vermögens von gleicher Art und Güte wie das Vermögens, das er erhalten hat, zurückzuerstatten.
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Ein Darlehensvertrag gilt mit der Übergabe des Geldes oder anderes Vermögens als geschlossen. 2. Ausländische Währungen und andere Devisenwerte können auf dem Gebiet der Republik Armenien unter Einhaltung der Bestimmungen der Artikel 142, 143 und 356 dieses Gesetzbuchs Gegenstand von Darlehensverträgen sein. Artikel 878. Form des Darlehensvertrags 1. Der Darlehensvertrag wird in schriftlicher Form geschlossen. 2. Zum Beweis des Darlehensvertrags und seines Inhalts kann ein Schuldschein des Darlehensnehmers oder ein anderes Schriftstück dienen, aus dem hervorgeht, dass ihm vom Darlehensgeber ein bestimmter Geldbetrag oder eine bestimmte Menge Vermögen überlassen wurde. 3. Die Nichteinhaltung der Schriftform hat die Unwirksamkeit des Darlehensvertrags zur Folge. Solcher Vertrag ist nichtig. Artikel 879. Darlehenszins 1. Wenn durch Gesetz nichts anderes vorgesehen ist, kann der Darlehensgeber vom Darlehensnehmer Zinsen auf den Darlehensbetrag beanspruchen. Im Darlehensvertrag müssen die Höhe und das Verfahren der Berechnung der Zinsen präzise bestimmt werden. Der Zinssatz darf das Doppelte des Bankzinssatzes der Zentralbank der Republik Armenien nicht übertreffen. 2. Wenn durch Darlehensvertrag nichts anderes vorgesehen ist, sind die Zinsen monatlich zu zahlen. 3. Sofern der Darlehensvertrag nicht ausdrücklich anderes regelt, wird die Zinslosigkeit des Darlehens vermutet: 1) bei einem Vertrag zwischen Bürgern, wenn er für keine der Parteien mit einer unternehmerischen Tätigkeit zusammenhängt und wenn der Darlehensbetrag das Fünfzigfache des gesetzlichen Mindestlohns nicht übersteigt; 2) wenn aufgrund des Darlehensvertrags nicht Geld, sondern anderes
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durch Gattungsmerkmale bestimmtes Vermögen überlassen wird. Artikel 880. Rückerstattungspflicht des Darlehensnehmers 1. Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber den erhaltenen Darlehensbetrag zu der Zeit und auf die Weise zurückzuerstatten, die durch den Darlehensvertrag bestimmt sind. Ist die Zeit der Rückerstattung durch den Vertrag nicht bestimmt oder soll sie auf Abruf fällig werden, hat der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag innerhalb von dreißig Tagen nach Aufforderung des Darlehensgebers zurückzuerstatten, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 2. Der Darlehensnehmer kann den Betrag eines zinslosen Darlehens vorzeitig zurückerstatten. Ein verzinslichtes Darlehen kann nur mit Zustimmung des Darlehensgebers vorzeitig zurückerstattet werden, wenn durch den Darlehensvertrag nichts anderes vorgesehen ist. 3. Wenn durch den Darlehensvertrag nichts anderes vorgesehen ist, gilt der Darlehensbetrag mit der Übergabe an den Darlehensgeber oder mit der Gutschrift des entsprechenden Geldbetrags auf seinem Bankkonto als zurückerstattet. Artikel 881. Folgen der Vertragsverletzungen des Darlehensnehmers 1. Falls der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag nicht in vorgesehener Frist zurückerstattet, wird die Anrechnung der durch den Vertrag vorgesehenen Zinsen eingestellt und der Darlehensnehmer hat vom Tag, an dem der Betrag hätte zurückerstattet werden müssen, bis zum Tag der Rückerstattung an den Darlehensgeber nur Zinsen entsprechend Artikel 411 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs zu zahlen. Eine Vereinbarung über andere Bedingungen der Zahlung der Zinsen im Darlehensvertrag ist nichtig. 2. Ist das Darlehen nach dem Vertrag in Teilen zurückzuerstatten (Ratenzahlungen), kann der Darlehensgeber im Fall der Verletzung der für die Leistung einer fälligen Rate vorgesehenen Frist die vorzeitige Rückerstattung des gesamten restlichen Darlehensbetrags mit den geschuldeten
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Zinsen fordern. Artikel 882. Anfechtung des Darlehensvertrags 1. Der Darlehensnehmer kann den Darlehensvertrag anfechten, wenn er beweist, dass er tatsächlich das Geld oder anderes Vermögen vom Darlehensgeber nicht oder in geringerer Menge als vertraglich vereinbart erhalten hat. 2. Bei der Anfechtung von Darlehensverträgen nach Gründen entsprechend Absatz 1 dieses Artikels scheidet der Zeugenbeweis aus, es sei denn, der Vertrag ist unter dem Einfluss von Täuschung, Gewalt, Drohung, böswilligem Zusammenwirken des Vertreters des Darlehensnehmers mit dem Darlehensgeber oder des Zusammentreffens schwieriger Umstände geschlossen worden. 3. Stellt sich bei Anfechtung des Darlehensvertrags durch den Darlehensnehmer heraus, dass der Darlehensgeber das Geld oder anderes Vermögen in Wirklichkeit nicht hingegeben hat, gilt der Darlehensvertrag als nicht zustande gekommen. Hat der Darlehensnehmer das Geld oder anderes Vermögen vom Darlehensgeber tatsächlich in geringerer Menge vertraglich vereinbart erhalten, gilt der Vertrag als über diese Menge Geldes oder anderen Vermögens geschlossen. Artikel 883. Folgen des Verlustes der Darlehenssicherung Kommt der Darlehensnehmer der vertraglichen Pflicht zur Sicherung der Rückerstattung des Darlehensbetrags nicht nach oder kommt es aus Gründen, die der Darlehensgeber nicht zu verantworten hat, zum Verlust der Sicherung oder einer Verschlechterung ihrer Bedingungen, kann der Darlehensgeber vom Darlehensnehmer die vorzeitige Rückerstattung des Darlehensbetrags und die Zahlung der geschuldeten Zinsen fordern, wenn vertraglich nichts anderes geregelt ist. Artikel 884. Zweckgebundenes Darlehen 1. Ist ein Darlehensvertrag unter der Bedingung geschlossen worden, dass der Darlehensnehmer die erhaltenen Mittel für einen bestimmten Zweck zu verwenden hat (zweckgebundenes Darlehen), hat er dem Darlehensgeber die Kontrolle über die zweckentsprechende Verwendung des
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Darlehensbetrags zu ermöglichen. 2. Hält sich der Darlehensnehmer nicht an die Zweckbindung des Darlehens oder kommt er den in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Pflichten nicht nach, kann der Darlehensgeber vom Darlehensnehmer die vorzeitige Rückerstattung des Darlehensbetrags und die Zahlung der geschuldeten Zinsen fordern, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 885. Staatsanleihe 1. Bei Verträgen über Staatsanleihen ist der Darlehensnehmer die Republik Armenien und der Darlehensgeber ein Bürger oder eine juristische Person. 2. Die Hingabe von Darlehen an den Staat ist freiwillig. 3. Verträge über Staatsanleihen kommen durch den Erwerb staatlicher Obligationen oder anderer staatlicher Wertpapiere durch den Darlehensgeber zustande, die den Anspruch des Darlehensgebers auf Rückerstattung des als Darlehen hingegebenen Geldes oder anderer Vermögenswerte sowie auf die festgelegten Zinsen oder andere Vermögensrechte mit den durch die Ausgabebedingungen festgelegten Fälligkeiten verbriefen. 4. Änderungen der Ausgabebedingungen für im Umlauf befindliche Anleihen sind unzulässig. 5. Die Bestimmungen für Staatsanleihen finden entsprechend auf Anleihen der kommunalen Körperschaften Anwendung. Artikel 885. Schuldersetzung durch Darlehen 1. Auf Vereinbarung der Parteien kann eine durch Kauf, Pacht eines Vermögens oder anderweitig begründete Schuld durch eine Darlehensverbindlichkeit ersetzt werden. 2. Die Schuldersetzung durch ein Darlehen hat unter Einhaltung der Vorschriften für die Novation (Artikel 430) und der für Darlehensverträge geregelten Formerfordernisse (Artikel 878) zu erfolgen.
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KAPITEL 47. KREDIT



Artikel 887. Kreditvertrag 1. Durch einen Kreditvertrag verpflichtet sich eine Bank oder ein anderes Kreditinstitut (der Kreditgeber), dem Darlehensnehmer Geld (einen Kredit) in der Höhe und zu den Bedingungen, die vertraglich vereinbart sind, zu überlassen, und der Darlehensnehmer verpflichtet sich, den erhaltenen Geldbetrag zurückzuerstatten und Zinsen darauf zu zahlen. 2. Auf Verhältnisse aus Kreditverträgen finden die Bestimmungen des Kapitels 46 dieses Gesetzbuchs Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Kapitels und dem Kreditvertrag nichts anderes ergibt. Artikel 888. Form des Kreditvertrags Kreditverträge werden in schriftlicher Form geschlossen. Die Nichteinhaltung der schriftlichen Form hat die Unwirksamkeit der Kreditverträge zur Folge. Solche Verträge sind nichtig. Artikel 889. Leistungs- oder Annahmeverweigerung 1. Der Kreditgeber kann die Überlassung des vertraglich vereinbarten Kredits an den Darlehensnehmer gänzlich oder zum Teil verweigern, wenn es offensichtliche Anzeichen dafür gibt, dass der Betrag vom Darlehensnehmer nicht rechtzeitig zurückerstattet wer den wird. 2. Verletzt der Darlehensnehmer seine vertragliche Pflicht zur zweckentsprechenden Verwendung des Kredits (Artikel 884), kann der Kreditgeber die Kreditierung des Darlehensnehmers verweigern. 3. Der Darlehensnehmer kann die Annahme des Kredits gänzlich oder zum Teil verweigern, indem er dies dem Kreditgeber vor der vertraglich für die Überlassung vereinbarten Frist mitteilt, wenn durch Gesetz, andere Rechtsakte oder den Kreditvertrag nichts anderes geregelt ist. Artikel 890. Warenkredit 1. Die Parteien können einen Vertrag schließen, der vorsieht, dass die eine Partei der anderen ein durch Gattungsmerkmale bestimmtes Vermögen zu
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überlassen hat (Warenkreditvertrag). Auf einen solchen Vertrag finden die Bestimmungen dieses Kapitels Anwendung, soweit nichts anderes durch diesen Vertrag vorgesehen ist oder sich aus dem Wesen der Verbindlichkeit ergibt. 2. Die Vereinbarungen bezüglich der Menge, des Sortiments, der Vollständigkeit, der Qualität, des Behältnisses und (oder) der Verpackung der zu überlassenden Vermögen sind entsprechend den Bestimmungen für Kaufverträge (Artikel 481 - 501) zu erfüllen, wenn nichts anderes durch den Warenkreditvertrag geregelt ist. Artikel 891. Handelskredit 1. Durch Verträge, deren Erfüllung mit der Übereignung von Geldbeträgen oder anderem durch Gattungsmerkmale bestimmtem Vermögen zusammenhängt, kann Kreditvergabe vorgesehen sein, darunter in Form eines Vorschusses, der Bezahlung im Voraus, eines Zahlungsaufschubs oder der Vereinbarung von Teilzahlungen für Waren, Arbeiten oder Dienstleistungen (Handelskredit), wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. 2. Auf Handelskredite sind die Bestimmungen dieses Kapitels entsprechend anzuwenden, wenn durch die Bestimmungen für den Vertrag, aus dem sich die betreffende Verbindlichkeit ergibt, nichts anderes geregelt ist und es dem Wesen dieser Verbindlichkeit nicht widerspricht.



KAPITEL 48. FINANZIERUNG GEGEN ABTRETUNG EINER GELDFORDERUNG (FACTORING)



Artikel 892. Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung 1. Aufgrund eines Vertrags über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung überlässt die eine Partei (der Finanzagent, Factor) der anderen Partei (dem Kunden) Geldmittel auf eine Forderung, die dem Kunden (dem Gläubiger) wegen der Übergabe von Waren, der Ausführung von Arbeiten oder einer Dienstleistung an einen Dritten (den Schuldner) gegen den Letzteren zusteht, oder sie verspricht die
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Überlassung von Geld und der Kunde tritt dem Finanzagenten diese Geldforderung ab oder verspricht ihre Abtretung. Die Geldforderung gegen einen Schuldner kann vom Kunden auch zur Sicherung seiner eigenen Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzagenten an diesen abgetreten werden. 2. Zu den Pflichten des Finanzagenten nach einem Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung können auch die Buchhaltung für den Kunden sowie die Erbringung anderer Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit den Geldforderungen, die der Gegenstand der Abtretung sind, gehören. 3. Verträge über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung werden in schriftlicher Form geschlossen. Artikel 893. Finanzagent Als Finanzagent können Banken und andere Kreditinstitute sowie sonstige kommerzielle Organisationen, die eine Erlaubnis (Lizenz) für die Ausübung einer solchen Tätigkeit haben, Verträge über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung abschließen. Artikel 894. Zur Finanzierung abtretbare Geldforderung 1. Gegenstand der Abtretung, gegen die Finanzierung gewährt wird, kann sowohl eine bereits fällige Geldforderung (bestehende Forderung) als auch eine erst in Zukunft entstehende Geldforderung (künftige Forderung) sein. Eine Geldforderung, die der Gegenstand der Abtretung ist, muss im Vertrag zwischen dem Kunden und dem Finanzagenten so bestimmt sein, dass eine bestehende Forderung bei Abschluss des Vertrags und eine künftige Forderung spätestens bei ihrer Entstehung identifiziert werden können. 2. Bei Abtretung einer künftigen Forderung gilt diese als auf den Finanzagenten übergegangen, nachdem er Anspruch auf Erhalt der Geldmittel, die der Gegenstand der vertraglich vorgesehenen Abtretung der Forderung sind, selbst entstanden ist. Ist die Abtretung der Geldforderung an ein bestimmtes Ereignis gebunden, wird sie nach dessen Eintritt wirksam.



407



Eine zusätzliche Beurkundung der Abtretung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Artikel 895. Haftung des Kunden gegenüber dem Finanzagenten 1. Wenn durch den Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung nichts anderes geregelt ist, hat der Kunde dem Finanzagenten für die Wirksamkeit der Geldforderung, die der Gegenstand der Abtretung ist, einzustehen. 2. Eine Geldforderung, die der Gegenstand der Abtretung ist, gilt als wirksam, wenn der Kunde zur Übertragung der Geldforderung berechtigt ist und ihm bei der Abtretung keine Umstände bekannt sind, infolge derer der Schuldner sie nicht zu erfüllen braucht. 3. Zieht der Finanzagent die abgetretene Forderung ein, hat der Kunde nicht für die Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung durch den Schuldner einzustehen, wenn nichts anderes durch den Vertrag zwischen dem Kunden und dem Finanzagenten geregelt ist. Artikel 896. Unwirksamkeit des Abtretungsverbots 1. Die Abtretung einer Geldforderung an den Finanzagenten ist auch dann wirksam, wenn sie durch eine Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Schuldner ausgeschlossen oder beschränkt worden ist. 2. Die Bestimmung in Absatz 1 dieses Artikel entbindet den Kunden nicht von seiner Haftung gegenüber dem Schuldner für die Verletzung der Verbindlichkeit, die mit der Abtretung einer Forderung verbunden und durch die zwischen ihnen geschlossene Vereinbarung über ihr Verbot oder ihre Einschränkung vorgesehen ist. Artikel 897. Weitere Abtretung der Geldforderung 1. Wenn durch den Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung nichts anderes geregelt ist, ist eine weitere Abtretung der Geldforderung durch den Finanzagenten unzulässig. 2. Lässt der Vertrag die weitere Abtretung zu, sind die Bestimmungen dieses Kapitels entsprechend auf sie anzuwenden.
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Artikel 898. Leistung des Schuldners an den Finanzagenten 1. Der Schuldner hat die Zahlung an den Finanzagenten zu leisten, sofern ihm der Kunde oder der Finanzagent die Abtretung der Geldforderung an diesen Finanzagenten schriftlich mitgeteilt haben und in der Mitteilung die betreffende Geldforderung bestimmt und der Finanzagent, an den die Zahlung vorzunehmen ist, benannt ist. 2. Auf Ersuchen des Schuldners hat ihm der Finanzagent innerhalb angemessener Zeit den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Geldforderung tatsächlich an ihn abgetreten wurde. Kommt der Finanzagent dieser Pflicht nicht nach, ist der Schuldner berechtigt, die geforderte Zahlung zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden an diesen zu leisten. 3. Leistet der Schuldner die Geldforderung entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels an den Finanzagenten, wird er von der entsprechenden Verpflichtung gegenüber dem Kunden frei. Artikel 899. Rechte des Finanzagenten am vom Schuldner Geleisteten 1. Ist im Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung ausbedungen, dass der Kunde finanziert wird, indem ihm der Finanzagent die Forderung abkauft, so erwirbt der Finanzagent den Anspruch auf alle Beträge, die er vom Schuldner zur Tilgung der Forderung erhält, und der Kunde hat gegenüber dem Finanzagenten nicht dafür einzustehen, dass die erhaltenen Beträge geringer sind als der Preis, für den der Agent die Forderung erworben hat. 2. Ist dem Finanzagenten die Geldforderung zur Sicherung einer Verbindlichkeit des Kunden ihm gegenüber abgetreten worden und ist durch den Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung nichts anderes geregelt, hat der Finanzagent dem Kunden Rechenschaft abzulegen und ihm den Betrag auszuzahlen, der die durch die Abtretung der Geldforderung gesicherte Verbindlichkeit des Kunden übersteigt. Ist der Geldbetrag, den der Finanzagent vom Schuldner erhalten hat, geringer als die durch die Abtretung der Geldforderung gesicherte Verbindlichkeit des Kunden, so bleibt der Kunde dem Finanzagenten auf den Restbetrag verpflichtet.
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Artikel 900. Gegenforderungen des Schuldners 1. Fordert der Finanzagent den Schuldner zur Zahlung auf, kann der Schuldner ihm gegenüber seine Geldforderungen aus dem Vertrag mit dem Kunden, die er schon hatte, bevor ihm die Mitteilung über die Abtretung der Forderung an den Finanzagenten zugegangen ist, entsprechend den Artikeln 426-428 dieses Gesetzbuchs aufrechnen. 2. Eventuelle Forderungen, die der Schuldner gegen den Kunden im Zusammenhang mit der mit dem Letzteren getroffenen Vereinbarung über Verbot oder Einschränkung der Abtretung der Geldforderung erheben dürfte, sind in den Beziehungen mit dem Finanzagenten unwirksam. Artikel 901. Rückzahlung an den Schuldner 1. Verletzt der Kunde seine Verbindlichkeiten aus dem Vertrag mit dem Schuldner, kann der Schuldner vom Finanzagenten nicht die Beträge zurückfordern, die er dem Finanzagenten aufgrund der auf diesen übergegangenen Forderung bereits gezahlt hat, wenn der Schuldner diese Beträge unmittelbar vom Kunden beanspruchen kann. 2. Der Schuldner, der die aufgrund der abgetretenen Forderung an den Finanzagenten gezahlten Beträge unmittelbar vom Kunden zurückfordern kann, kann nichtsdestoweniger die Rückzahlung dieser Beträge durch den Finanzagenten fordern, wenn er nachweist, dass der Letztere seine im Zusammenhang mit der Forderungsabtretung versprochene Zahlung an den Kunden nicht geleistet hat oder diese Zahlung geleistet hat, aber dabei wusste, dass der Kunde seine Verbindlichkeit gegenüber dem Schuldner, auf die sich die abgetretene Forderung bezieht, verletzt hat.



KAPITEL 49. BANKEINLAGE



Artikel 902. Bankeinlagenvertrag 1. Durch einen Bankeinlagenvertrag (Depositenvertrag) verpflichtet sich die Partei (die Bank), die einen Geldbetrag (die Einlage) von der anderen Partei (dem Einleger) oder zu ihren Gunsten angenommen hat, den Einlagebetrag
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zurückzuerstatten und zu den Bedingungen und auf die Weise, die vertraglich vereinbart sind, Zinsen zu vergüten. 2. Der Vertrag über Bankeinlagen, in dem der Einleger ein Bürger ist, ist ein öffentlicher Vertrag (Artikel 442). 3. Für das Verhältnis zwischen der Bank und dem Einleger bezüglich des Kontos, auf das die Einlage eingezahlt ist, gelten die Bestimmungen für Bankkontoverträge (Kapitel 50), wenn nichts anderes durch die Bestimmungen dieses Kapitels geregelt ist oder sich nichts anderes aus dem Wesen des Bankeinlagenvertrags ergibt. Juristische Personen sind nicht berechtigt, als Einlagen (Depositen) hinterlegte Geldmittel an andere zu überweisen. 4. Die auf Banken bezogenen Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für andere Kreditinstitute, die entsprechend dem Gesetz Einlagen (Depositen) von juristischen Personen annehmen. Artikel 903. Befugnis zur Annahme von Geldeinlagen 1. Zur Annahme von Geldmitteln als Einlagen sind Banken befugt, denen dieses Recht auf Grund der entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erteilten Erlaubnis (Lizenz) gewährt wurde. 2. Nimmt die Einlage vom Bürger jemand an, der nicht dazu berechtigt ist oder dabei gegen die durch Gesetz oder die ihm nachgeordneten Bankregeln festgelegte Ordnung verstößt, so kann der Einleger die unverzügliche Rückerstattung des Einlagebetrags sowie die Vergütung der Zinsen entsprechend Artikel 411 dieses Gesetzbuchs und den Ersatz des gesamten über die Zinsen hinausgehenden entstandenen Schadens fordern. Hat eine solche Person Geldmittel von einer juristischen Person als Bankeinlage angenommen, ist der Vertrag unwirksam (Artikel 305). 3. Wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist, kommen die in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Folgen auch dann zum Tragen, wenn: 1) Geldmittel von Bürgern oder juristischen Personen durch den Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapiere, deren Herausgabe als gesetzwidrig anerkannt wurde, an sie hereingenommen werden;
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2) Geldmittel von Bürgern als Einlagen gegen Wechsel oder andere Wertpapiere hereingenommen werden, bei denen die Auszahlung der Einlage auf erstes Anfordern des Inhabers und die Wahrnehmung anderer durch die Bestimmungen in diesem Kapitel geregelter Rechte des Einlegers ausgeschlossen sind. Artikel 904. Form des Bankeinlagenvertrags 1. Bankeinlagenverträge sind in schriftlicher Form zu schließen. Die Schriftform gilt als gewahrt, wenn die Einzahlung der Einlage durch ein Sparbuch, ein Spar- oder Depositenzertifikat oder ein anderes von der Bank ausgestelltes Schriftstück beurkundet wird, das den Anforderungen an ein solches Dokument gerecht wird, die durch Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln sowie die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche bestimmt sind. 2. Die Nichteinhaltung der schriftlichen Form hat die Unwirksamkeit der Bankeinlagenverträge zur Folge. Solche Verträge sind nichtig. Artikel 905. Arten von Einlagen 1. Durch Verträge über Bankeinlagen kann ihre Auszahlung auf erstes Anfordern (Sichteinlage) oder die Rückerstattung nach Ablauf einer vertraglich bestimmten Frist (Termineinlage) vereinbart werden. Durch den Vertrag können andere Rückzahlungsbedingungen geregelt werden, sofern sie nicht dem Gesetz widersprechen. 2. Aufgrund des Bankeinlagenvertrags jeder Art ist die Bank verpflichtet, die Einlage gänzlich oder zum Teil auf erstes Anfordern des Einlegers auszuzahlen, ausgenommen sind die Einlagen juristischer Personen, für die vertraglich andere Rückzahlungsbedingungen vereinbart sind. Der vertraglich vereinbarte Verzicht eines Bürgers auf sein Recht, die Einlage auf erstes Anfordern herauszubekommen, ist nichtig. 3. Wird eine Termineinlage oder eine sonstige nicht auf Abruf zahlbare Einlage dem Einleger auf seine Forderung vor Ablauf der Frist oder vor Eintritt der im Bankeinlagenvertrag erwähnten Umstände ausgezahlt, so sind die Zinsen in der Höhe zu vergüten, wie sie die Bank auf Sichteinlagen
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zahlt, wenn nicht vertraglich eine andere Verzinsung vereinbart ist. 4. Fordert ein Einleger den Betrag seiner Termineinlage bei Ablauf der Frist oder einer sonstigen Einlage bei Eintritt der der im Bankeinlagenvertrag vorgesehenen Umstände nicht zurück, so gilt der Vertrag als zu den Bedingungen einer Sichteinlage verlängert, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 906. Zinsen auf die Einlage 1. Die Bank hat dem Einleger den Betrag seiner Einlage in der durch den Bankeinlagenvertrag bestimmten Höhe zu verzinsen. Mangels vertraglicher Vereinbarung bezüglich der Zinshöhe, hat die Bank Zinsen in der entsprechend Artikel 411 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Höhe zu vergüten. 2. Wenn durch den Bankeinlagenvertrag nichts anderes geregelt ist, kann die Bank den Zinssatz bei Sichteinlagen verändern. Setzt die Bank die Zinsen bei Sichteinlagen herab, so wird der neue Zinssatz für Einlagen, die vor der Anzeige der Herabsetzung eingezahlt wurden, mit Ablauf eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung gültig, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. 3. Der durch den Bankeinlagenvertrag bestimmte Zinssatz für Einlagen, deren Auszahlung mit Ablauf einer bestimmten Frist oder Eintritt durch den Vertrag bestimmter Umstände fällig wird, kann von der Bank nicht einseitig herabgesetzt werden, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. Besteht ein solcher Bankeinlagenvertrag mit einer juristischen Person, kann der Zinssatz nicht einseitig geändert werden, wenn durch Gesetz oder den Vertrag nichts anderes geregelt ist. Artikel 907. Verfahren der Anrechnung und Zahlung der Zinsen 1. Die Zinsen sind auf den Einlagebetrag vom auf seinen Eingang bei der Bank folgenden Tag bis zum Tag vor seiner Rückzahlung an den Einleger oder seiner anderweitig begründeten Abbuchung vom Konto des Einlegers anzurechnen. 2. Wenn durch den Bankeinlagenvertrag nichts anderes geregelt ist, sind
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dem Einleger die Zinsen auf den Einlagebetrag, wenn er es fordert, jeweils bei Ablauf des Quartals gesondert vom Einlagebetrag auszuzahlen und die bis dahin nicht angeforderten Zinsen erhöhen den verzinslichen Einlagebetrag. Bei der Rückerstattung einer Einlage sind alle bis dahin angelaufenen Zinsen auszuzahlen. Artikel 908. Sicherung der Einlagerückerstattung 1. Banken haben die Rückerstattung der Einlagen von Bürgern durch eine Pflichtversicherung oder in den gesetzlich geregelten Fällen auch anderweitig zu sichern. Die Rückerstattung der Einlagen von Bürgern bei Banken, an deren Satzungskapital die Republik Armenien oder kommunale Körperschaften zu mehr als fünfzig Prozent der Aktien oder der Anteile beteiligt sind, wird außerdem durch ihre subsidiäre Haftung entsprechend den Bestimmungen des Artikels 415 dieses Gesetzbuchs garantiert. 2. Bei Bankeinlagen juristischer Personen regelt der ankeinlagenvertrag, auf welche Weise die Rückerstattung der Einlage gesichert wird. 3. Beim Abschluss eines Bankeinlagenvertrags ist die Bank verpflichtet, den Einleger darüber zu informieren, wie die Rückerstattung der Einlage gesichert ist. 4. Kommt eine Bank ihren gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten zur Sicherung der Einlagerückerstattung nicht nach oder geht die Sicherung verloren oder verschlechtern sich ihre Bedingungen, kann der Einleger von der Bank die unverzügliche Rückerstattung des Einlagebetrags, die Vergütung von Zinsen entsprechend Artikel 906 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs und den Ersatz des entstandenen Schadens fordern. Artikel 909. Einzahlungen Dritter auf das Konto des Einlegers Wenn durch den Bankeinlagenvertrag nichts anderes geregelt ist, sind auf dem Einlagekonto Geldmittel gutzuschreiben, die von Dritten für den Einleger mit den erforderlichen Angaben zu seinem Konto bei der Bank eingezahlt werden. Dabei wird vermutet, dass der Einleger durch Weitergabe
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der erforderlichen Angaben zu seinem Einlagekonto an die Dritten dem Erhalt der Geldmittel von diesen zugestimmt hat. Artikel 910. Einlagen zugunsten Dritter 1. Einlagen können bei einer Bank für einen bestimmten Dritten eingezahlt werden. Wenn durch den Bankeinlagenvertrag nichts anderes geregelt ist, erwirbt der Dritte die Rechte eines Einlegers mit der ersten auf diesen Rechten gegründeten Forderung an die Bank oder indem er gegenüber der Bank anderweitig seine Absicht zum Ausdruck bringt, diese Rechte wahrzunehmen. Der Name des begünstigten Bürgers (Artikel 22) oder der begünstigten juristischen Person (Artikel 58) ist ein wesentlicher Bestandteil eines solchen Bankeinlagenvertrags. Bankeinlagenverträge zugunsten eines zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Verstorbenen oder einer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existenten juristischen Person sind nichtig. 2. Bis der Dritte seine Absicht zum Ausdruck bringt, die Rechte eines Einlegers wahrzunehmen, kann derjenige, der den Bankeinlagenvertrag abgeschlossen hat, die Einlegerrechte bezüglich des von ihm eingezahlten Geldes wahrnehmen. 3. Die Bestimmungen für Verträge zugunsten Dritter (Artikel 446) gelten für Bankeinlagen zugunsten Dritter, sofern dies nicht den Bestimmungen dieses Kapitels und dem Wesen der Bankeinlage zuwiderläuft. Artikel 911. Sparbuch 1. Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, sind der Abschluss eines Bankeinlagenvertrags mit einem Bürger und die Einzahlung von Geld auf das Einlagekonto durch ein Sparbuch zu beurkunden. Durch den Bankeinlagenvertrag kann die Ausstellung eines auf den Namen des Einlegers oder auf den Inhaber lautenden Sparbuchs vereinbart werden. Im Sparbuch sind der Name und der Sitz der Bank, und wenn die Einlage bei einer Filiale eingezahlt worden ist, auch Name und Sitz der betreffenden Filiale, die Nummer des Einlagekontos, alle Geldbeträge, die dem Konto gutgeschrieben und alle Geldbeträge, die von ihm abgebucht worden sind,
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sowie der bei Vorlage des Sparbuchs bei der Bank verbliebene Geldbetrag anzugeben und von der Bank zu beglaubigen. Wenn kein anderer Kontostand nachgewiesen wird, sind die Angaben im Sparbuch Grundlage für die Abrechnungen zwischen der Bank und dem Einleger. 2. Die Rückerstattung der Einlage, die Zahlung der Zinsen und die Ausführung von Überweisungsaufträgen des Einlegers an Dritte erfolgen durch die Bank jeweils bei Vorlage des Sparbuchs. Ist ein auf den Namen des Einlegers lautendes Sparbuch verloren gegangen oder in einen solchen Zustand geraten, dass es nicht mehr zur Vorlage geeignet ist, stellt die Bank dem Einleger auf sein Ersuchen hin ein neues Sparbuch aus. Die Wiederherstellung der Rechte auf Grund eines verloren gegangenen Inhabersparbuchs erfolgt nach den für Inhaberwertpapiere geltenden Regeln (Artikel 151).



KAPITEL 50. BANKKONTO



Artikel 912. Bankkontovertrag 1. Durch einen Bankkontovertrag verpflichtet sich eine Bank, die auf ein für den Kunden (den Kontoinhaber) eröffnetes Konto eingehenden Geldmittel anzunehmen und zu verbuchen und die Aufträge des Kunden bezüglich der Überweisung und Auszahlung von Geldbeträgen sowie anderer Handlungen im Zusammenhang mit der Kontoführung auszuführen. 2. Die Bank kann die auf einem Konto gutgeschriebenen Geldmittel verwenden, wobei sie dem Kunden die ungehinderte Verfügung über diese Mittel zu garantieren hat. 3. Eine Bank ist nicht berechtigt, die Richtungen der Verwendung der Geldmittel ihres Kunden zu bestimmen oder zu kontrollieren und andere nicht durch Gesetz oder den Bankkontovertrag vorgesehene Beschränkungen seines Rechts, über die Geldmittel nach eigenem Gutdünken zu verfü-
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gen vorzusehen. 4. Die auf Banken bezogenen Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für andere Kreditinstitute, die entsprechend einer ihnen erteilten Erlaubnis (Lizenz) Bankkontoverträge abschließen und durchführen. Artikel 913. Form des Bankkontovertrags 1. Bankeinlagenverträge sind in schriftlicher Form zu schließen. 2. Die Nichteinhaltung der schriftlichen Form hat die Unwirksamkeit des Bankeinlagenvertrags zur Folge. Solcher Vertrag ist nichtig. Artikel 914. Abschluss des Bankkontovertrags 1. Beim Abschluss eines Bankkontovertrags wird für den Kunden oder eine von ihm benannte Person ein Bankkonto zu den von den Parteien vereinbarten Bedingungen eröffnet. 2. Wendet sich ein Kunde an eine Bank, um ein Konto zu den von der Bank für die be treffende Kontoart erklärten Bedingungen, die den Anforderungen des Gesetzes und der ihm nachgeordneten Bankregeln entsprechen, eröffnen zu lassen, hat die Bank mit ihm einen Bankkontovertrag abzuschließen. 3. Eine Bank darf die Eröffnung von Konten, deren Führung nach dem Gesetz, den Gründungsurkunden der Bank und der ihr erteilten Erlaubnis (Lizenz) vorgesehen ist, nicht verweigern, es sei denn, die Weigerung ist durch die Unmöglichkeit der Annahme von Bankkunden verursacht oder nach dem Gesetz oder anderen Rechtsakten zulässig. 4. Widersetzt sich eine Bank unbegründet dem Abschluss eines Bankkontovertrags, kann der Kunde die in Artikel 461 dieses Gesetzbuchs geregelten Ansprüche geltend machen. Artikel 915. Nachweis der Verfügungsberechtigung über Kontoguthaben 1. Die Befugnisse derjenigen, die für einen Kunden Überweisungs- und Auszahlungsaufträge erteilen, sind vom Kunden gegenüber der Bank durch Vorlage der Urkunden nachzuweisen, die nach dem Gesetz, den ihm nachgeordneten Bankregeln und dem Bankkontovertrag erforderlich sind.
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2. Der Kunde kann die Bank anweisen, Abbuchungen auf Anfordern Dritter vorzunehmen, darunter zur Erfüllung von Verbindlichkeiten des Kunden gegenüber diesen Dritten. Die Bank nimmt diese Anweisung an, wenn in ihr in schriftlicher Form die notwendigen Angaben enthalten sind, um den zum Einzug Ermächtigten bei Einreichung der betreffenden Forderung zu identifizieren. 3. Durch den Vertrag kann vereinbart werden, dass die Berechtigung zu Verfügungen über das Kontoguthaben durch elektronische Zahlungsmittel zu beurkunden ist oder durch andere Dokumente unter Verwendung von Analogien der eigenhändigen Unterschrift (Artikel 296 Absatz 3), Codenummern, Codewörtern oder anderen Mitteln, durch die die Befugnis des Verfugenden nachgewiesen wird. Artikel 916. Kontoführung durch die Bank Die Bank ist verpflichtet, für den Kunden Handlungen vorzunehmen, die für Konten der betreffenden Art durch Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln und die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche geregelt sind, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 917. Fristen für die Kontoführung 1. Die Bank hat die auf das Konto eines Kunden eingehenden Geldmittel spätestens am nächsten Tag nach dem Zugang des entsprechenden Zahlungsdokuments gutzuschreiben, wenn nicht eine kürzere Zeit durch das Gesetz oder den Bankkontovertrag bestimmt ist. 2. Die Bank hat den Auftrag eines Kunden zur Überweisung oder Auszahlung von Geldmitteln spätestens am nächsten Tag nach dem Zugang des entsprechenden Zahlungsdokuments auszuführen, wenn nicht durch Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln oder den Bankkontovertrag andere Fristen bestimmt sind. Artikel 918. Kontokreditierung 1. Leistet eine Bank entsprechend dem Bankkontovertrag ungeachtet der fehlenden Geldmittel Zahlungen zu Lasten eines Kontos (Überziehungskredit), so wird angenommen, dass die Bank dem Kunden am Tag dieser Zahlung einen Kredit über den entsprechenden Betrag gewährt hat.



418



2. Die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit einer Kontokreditierung richten sich nach den Bestimmungen für Darlehen (Kapitel 46) und Kredite (Kapitel 47), wenn durch den Bankkontovertrag nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 919. Kontoführungsgebühren 1. Wenn es durch den Bankkontovertrag vorgesehen ist, hat der Kunde die Kontoführung als Dienstleistung der Bank zu vergüten. 2. Die Vergütung der Dienstleistungen entsprechend Absatz 1 dieses Artikels kann die Bank nach Abschluss jeweiligen Rechtsgeschäfts vom Konto des Kunden einziehen, wenn nichts anderes durch den Bankkontovertrag vorgesehen ist. Artikel 920. Verzinsung für die Benutzung des Guthabens durch die Bank 1. Wenn durch den Bankkontovertrag nichts anderes vorgesehen ist, hat die Bank für die Benutzung des Guthabens des Kunden darauf Zinsen zu vergüten und die Zinsen seinem Konto gutzuschreiben. 2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zinsen vergütet die Bank in durch den Bankkontovertrag bestimmter Höhe und mangels vertraglicher Vereinbarung nach dem Zinssatz, zu dem die Bank Sichteinlagen vergütet (Artikel 906). 3. Die Zinsen sind dem Konto zu den vertraglich vereinbarten Terminen und mangels vertraglicher Vereinbarung nach Ablauf jedes Quartals gutzuschreiben. Artikel 921. Aufrechnung zwischen Bank und Kunden 1. Die Geldforderungen, die einer Bank im Zusammenhang mit Kreditierung des Kontos (Artikel 918) und der Vergütung ihrer Dienstleistungen gegen den Kunden (Artikel 919) zustehen, sowie die Zinsforderungen des Kunden für die Benützung der Geldmittel gegen die Bank (Artikel 920) erlöschen durch Aufrechnung (Artikel 426), wenn nichts anderes durch den Bankkontovertrag vereinbart ist. Die Verrechnung dieser Forderungen nimmt die Bank vor.
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2. Die Bank hat den Kunden über die vorgenommene Aufrechnung in der vertraglich bestimmten Weise und Zeit zu informieren und mangels vertraglicher Regelungen in der Weise und innerhalb der Fristen, die im Bankgeschäft für die Information der Kunden über den Stand der jeweiligen Konten üblich sind. Artikel 922. Gründe für Abbuchungen der Geldmittel vom Konto 1. Eine Bank bucht auf Anweisung des Kunden Geld von seinem Konto ab. 2. Ohne Anweisung des Kunden sind Abbuchungen von Geldmitteln vom Konto aufgrund eines Gerichtsurteils sowie in den durch Gesetz oder den Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden geregelten Fällen zulässig. Artikel 923. Reihenfolge der Abbuchungen der Geldmittel vom Konto 1. Sind auf dem Konto Geldmittel vorhanden, deren Summe für die Befriedigung aller Forderungen gegen das Konto ausreichend ist, so sind die Abbuchungen entsprechend dem Eingang der Anweisungen des Kunden oder anderer Dokumente über Abbuchungen vorzunehmen (kalendarische Reihenfolge), wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. 2. Sind die Geldmittel auf dem Konto für die Befriedigung der Anweisungen des Kunden und aller erhobenen Forderungen nicht ausreichend, so sind die Abbuchungen in nachstehender Reihenfolge vorzunehmen: 1) erstens Abbuchung von Überweisungen oder Auszahlungen von durch Vollstreckungsurkunden vorgesehenen Geldmitteln für Schadenersatzforderungen wegen einer Schädigung an Leben oder Gesundheit sowie für Unterhaltsforderungen; 2) zweitens Abbuchung von Überweisungen oder Auszahlungen von durch Vollstreckungsurkunden vorgesehenen Geldmitteln für Forderungen auf Entlassungsgeld und Arbeitsvergütung aus Arbeitsverträgen, einschließlich Arbeitskontrakten, und für Honorarforderungen aus Autorenverträgen; 3) drittens Abbuchungen aufgrund von Zahlungsdokumenten für Forderungen der Staats- und Gemeindehaushalte; 4) viertens Abbuchungen aufgrund von Vollstreckungsurkunden, die Befriedigung anderer Geldforderungen vorsehen;
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5) fünftens Abbuchungen aufgrund anderer Dokumente in kalendarischer Reihenfolge ihrer Vorlage. Abbuchungen aufgrund der betreffenden Forderungen sind nach der kalendarischen Reihenfolge des Dokumenteneingangs vorzunehmen. Artikel 924. Haftung der Bank bei nicht gehöriger Kontoführung Wenn eine Bank für den Kunden eingegangene Geldmittel nicht rechtzeitig gutschreibt oder sie ungerechtfertigt von seinem Konto abbucht oder aber Überweisungs- und Auszahlungsaufträge des Kunden nicht oder nicht gehörig ausführt, hat sie auf den jeweiligen Betrag Zinsen in der durch Artikel 411 dieses Gesetzbuchs geregelten Weise und Höhe zu zahlen. Artikel 925. Bankgeheimnis 1. Eine Bank garantiert die Geheimhaltung des Bankkontos und der Bankeinlage, der. Kontobewegungen sowie der Informationen über den Kunden. 2. Der Geheimhaltung unterliegende Informationen dürfen nur an die Kunden selber oder ihre Vertreter weitergegeben werden. An staatliche Organe und ihre Amtsträger dürfen solche Informationen ausschließlich in den gesetzlich geregelten Fällen und entsprechend den gesetzlichen Regeln weitergegeben werden. 3. Gibt die Bank der Geheimhaltung unterliegende Informationen weiter, hat der Kunde, dessen Rechte verletzt wurden, Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens. Artikel 926. Unzulässigkeit der Beschränkung der Verfügungsbefugnis Die Beschränkung der Verfügungsbefugnisse eines Kunden hinsichtlich seines Guthabens ist unzulässig, es sei denn die Geldmittel auf dem Konto sind mit Arrest belegt oder die Buchungen sind in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen eingestellt worden. Artikel 927. Auflösung des Bankkontovertrags 1. Der Kunde kann einen Bankkontovertrag durch seine Erklärung jederzeit auflösen.
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2. Wenn durch den Bankkontovertrag nichts anderes vorgesehen ist, kann auf Verlangen der Bank ein Bankkontovertrag durch ein Gericht in folgenden Fällen aufgelöst werden: 1) wenn das Guthaben auf einem Konto geringer ist als der durch Bankregeln oder den Vertrag bestimmte Mindestbetrag und dieser Mindestbetrag nicht innerhalb eines Monats nach entsprechender Aufforderung vonseiten der Bank wieder erreicht wird; 2) wenn im Laufe eines Jahres keine Buchungen erfolgt sind, sofern vertraglich nichts anderes geregelt ist. 3. Das auf dem Konto verbliebene Guthaben ist dem Kunden innerhalb von sieben Tagen nach Zugang seiner entsprechenden schriftlichen Erklärung auszuzahlen oder nach seinen Angaben auf ein anderes Konto zu überweisen. 4. Die Auflösung des Bankkontovertrags ist Grund für die Auflösung des Kontos. Artikel 928. Bankenkonten Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Korrespondenzkonten, Korrespondenzunterkonten und andere Konten von Banken, wenn durch Gesetz, andere Rechtsakte oder die ihnen nachgeordneten Bankregeln nichts anderes geregelt ist.



KAPITEL 51. ZAHLUNGSVERKEHR § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DEN ZAHLUNGSVERKEHR



Artikel 929. Barzahlungen und bargeldloser Zahlungsverkehr 1. Zahlungen unter Beteiligung von Bürgern, die nicht mit deren unternehmerischer Tätigkeit zusammenhängen, können unbegrenzt mittels Bargeld (Artikel 142) oder bargeldlos abgewickelt werden.
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2. Zahlungen zwischen juristischen Personen sowie Zahlungen unter Beteiligung von Bürgern im Zusammenhang mit deren unternehmerischer Tätigkeit sind bargeldlos abzuwickeln. Barzahlungen zwischen diesen Personen sind ebenfalls zulässig, wenn nichts anderes gesetzlich geregelt ist. 3. Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist über Banken oder andere Kreditinstitute (im Weiteren: Banken), bei denen entsprechende Konten geführt werden, abzuwickeln, wenn etwas anderes sich nicht aus dem Gesetz ergibt und nicht durch das angewendete Zahlungsverfahren bedingt ist. Artikel 930. For men bargeldloser Zahlungen 1. Der bargeldlose Zahlungsverkehr kann durch Überweisungen, mittels Akkreditiv, durch Schecks, Inkasso, Zahlungskarten sowie in anderen Formen abgewickelt werden, die durch Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln und im Bankgeschäft übliche Handelsbräuche geregelt sind. 2. Vertragsparteien können eine der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zahlungsformen auswählen und vertraglich vereinbaren.



§ 2. ZAHLUNGEN DURCH ÜBERWEISUNGSAUFTRÄGE Artikel 931. Allgemeine Bestimmungen für Überweisungsaufträge 1. Bei Zahlungen durch Überweisung verpflichtet sich eine Bank, im Auftrag des Zahlungspflichtigen innerhalb der durch Gesetz oder dem Gesetz entsprechend bestimmten Frist zu Lasten seines Kontos einen bestimmten Betrag auf ein vom Auftraggeber angegebenes Konto bei derselben oder einer anderen Bank zu überweisen, wenn nicht eine kürzere Frist durch den Bankkontovertrag oder die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche bestimmt ist. 2. Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten für die Verhältnisse im Zusammenhang mit der Überweisung von Geld durch jemanden, der kein Konto bei der betreffenden Bank hat, wenn nichts anderes durch Gesetz oder die ihm nachgeordneten Bankregeln bestimmt ist oder sich aus dem Wesen dieser Verhältnisse ergibt.
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3. Die Abwicklung von Überweisungsaufträgen regeln das Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln und die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche. Artikel 932. Bedingungen für die Ausführung von Überweisungsaufträgen 1. Der Inhalt eines Überweisungsauftrags und der beigefügten Verrechnungsdokumente und ihre Form müssen den Anforderungen des Gesetzes und der ihm nachgeordneten Bankregeln genügen. 2. Entspricht ein Überweisungsauftrag nicht den in Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Anforderungen, so kann die Bank den Inhalt des Auftrags klären lassen. Die Anfrage an den Auftraggeber muss unverzüglich nach Zugang des Überweisungsauftrags erfolgen. Geht innerhalb der durch Gesetz oder ihm nachgeordnete Bankregeln bestimmten Frist und mangels einer solchen in angemessener Zeit keine Antwort zu, kann die Bank von der Ausführung des Auftrags absehen und ihn dem Auftraggeber zurückgeben, wenn durch Gesetz und die ihm nachgeordneten Bankregeln oder einen Vertrag zwischen der Bank dem Auftraggeber nichts anderes geregelt ist. 3. Die Bank führt den Auftrag aus, wenn das Geld auf dem Konto des Auftraggebers vorhanden ist, sofern durch den Vertrag zwischen der Bank und dem Auftraggeber nichts anderes geregelt ist. Die Bank führt die Aufträge unter Einhaltung der Reihenfolge für Abbuchungen vom Konto aus (Artikel 923). Artikel 933. Ausführung des Auftrags 1. Nachdem die Bank den Überweisungsauftrag angenommen hat, muss sie den entsprechenden Betrag innerhalb der in Artikel 931 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Frist an die Bank des Zahlungsempfängers zwecks Gutschrift auf dem Konto des im Auftrag Angegebenen zu überweisen. 2. Eine Bank kann andere Banken zur Durchführung der Überweisung von Geldmitteln auf ein im Kundenauftrag angegebenes Konto einschalten.
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3. Die Bank hat den Auftraggeber auf dessen Verlangen unverzüglich über die Ausführung des Auftrags zu informieren. Die Anforderungen an den Inhalt und die Form der Mitteilungen über ausgeführte Aufträge richten sich nach dem Gesetz, den ihm nachgeordneten Bankregeln oder der Vereinbarung der Parteien. Artikel 934. Haftung der Bank bei unterlassener oder nicht gehöriger Ausführung des Auftrags 1. Bei Nichterfüllung oder nicht gehöriger Ausführung von Kundenaufträgen haftet die Bank aus den Gründen und in der Höhe, die in Kapitel 26 dieses Gesetzbuchs geregelt sind. 2. Hängt die Nichterfüllung oder nicht gehörige Ausführung des Auftrags damit zusammen, dass eine zur Ausführung des Auftrags eingeschaltete Bank die Regeln für die Abwicklung von Zahlungen nicht eingehalten hat, kann ein Gericht die Haftung im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels dieser Bank auferlegen. 3. Hatte der Verstoß einer Bank gegen die Regeln für die Abwicklung von Zahlungen eine ungerechtfertigte Einbehaltung von Geldmitteln zur Folge, ist die Bank zur Zahlung von Zinsen in der durch Artikel 411 dieses Gesetzbuchs geregelten Weise und Höhe verpflichtet.



§ 3. ZAHLUNGEN MITTELS AKKREDITIV Artikel 935. Allgemeine Bestimmungen für Akkreditive 1. Bei Zahlungen im Akkreditivverfahren verpflichtet sich eine Bank, die im Auftrag ein Akkreditiv eröffnet (eröffnende Bank), Zahlungen an den Begünstigten durchzuführen oder einen gezogenen Wechsel (Scheck) zu bezahlen, zu akzeptieren oder zu negoziieren oder eine andere Bank (ausführende Bank) zur Zahlung an den Begünstigten oder zur Bezahlung, zum Akzept oder zur Negoziierung des gezogenen Wechsels (Schecks) zu ermächtigen. Für eine eröffnende Bank, die an den Begünstigten zahlt oder einen gezogenen Wechsel (Scheck) bezahlt, akzeptiert oder negoziiert, gelten die Bestimmungen für ausführende Banken.
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2. Die Abwicklung von Akkreditivzahlungen regeln das Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln und die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche. Artikel 936. Widerrufliches Akkreditiv 1. Als widerruflich gilt das Akkreditiv, das die eröffnende Bank ohne vorherige Mitteilung an den Begünstigten ändern oder aufheben kann. Der Widerruf eines Akkreditivs begründet keinerlei Verbindlichkeiten der eröffnenden Bank gegenüber dem Begünstigten. 2. Die ausführende Bank hat die Zahlungen und andere Handlungen zur Abwicklung eines widerruflichen Akkreditivs vorzunehmen, wenn ihr zur Zeit der Abwicklung keine Mitteilung über die Änderung oder die Aufhebung des Akkreditivs zugegangen ist. 3. Ein Akkreditiv gilt als widerruflich, wenn in seinem Text nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. Artikel 937. Unwiderrufliches Akkreditiv 1. Als unwiderruflich gilt ein Akkreditiv, das ohne Zustimmung des Begünstigten nicht aufgehoben oder geändert werden kann. 2. Auf Ersuchen der eröffnenden Bank kann die zur Abwicklung der Akkreditivzahlung eingeschaltete ausführende Bank ein unwiderrufliches Akkreditiv bestätigen (bestätigtes Akkreditiv). Eine solche Bestätigung bedeutet, dass sich die ausführende Bank zusätzlich zur Verpflichtung der eröffnenden Bank zur Zahlung entsprechend den Akkreditivbedingungen verpflichtet. 3. Ein von der ausführenden Bank bestätigtes unwiderrufliches Akkreditiv kann ohne Zustimmung der ausführenden Bank nicht geändert oder aufgehoben werden. Artikel 938. Inanspruchnahme des Akkreditivs 1. Zur Inanspruchnahme des Akkreditivs hat der Begünstigte der ausführenden Bank Dokumente zum Nachweis sämtlicher Akkreditivbedingungen vorzulegen. Ist auch nur eine dieser Bedingungen nicht eingehalten worden, kann das Akkreditiv nicht in Anspruch genommen werden.
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2. Hat die ausführende Bank gezahlt oder eine andere Handlung nach den Bedingungen des Akkreditivs vorgenommen, so hat ihr die eröffnende Bank die Aufwendungen zu erstatten, die mit der Inanspruchnahme des Akkreditivs verbunden sind. Die erwähnten Aufwendungen sowie sonstige Aufwendungen der eröffnenden Bank im Zusammenhang mit der Abwicklung des Akkreditivs hat der Auftraggeber zu erstatten. Artikel 939. Verweigerung der Dokumentenannahme 1. Verweigert die ausfuhrende Bank die Annahme der Dokumente, die nach ihren äußeren Merkmalen nicht den Akkreditivbedingungen entsprechen, so hat sie dies dem Begünstigten und der eröffnenden Bank unter Angabe der Gründe für die Weigerung unverzüglich mitzuteilen. 2. Stellt die eröffnende Bank beim Erhalt der Dokumente von der ausführenden Bank fest, dass sie nach ihren äußeren Merkmalen nicht den Akkreditivbedingungen entsprechen, so kann sie die Annahme verweigern und von der ausführenden Bank den Betrag fordern, den diese dem Begünstigten unter Verletzung der Akkreditivbedingungen gezahlt hat, und bei einem ungedeckten Akkreditiv kann sie die Erstattung des gezahlten Betrags verweigern. Artikel 940. Haftung der Bank bei Verletzung der Akkreditivbedingungen 1. Die Verletzung der Akkreditivbedingungen hat mit Ausnahme der in diesem Artikel geregelten Fälle die eröffnende Bank gegenüber dem Auftraggeber und die ausführende Bank gegenüber der eröffnenden Bank zu verantworten. 2. Verweigert die ausführende Bank unbegründet die Zahlung von Geldmitteln aufgrund eines gedeckten oder bestätigten Akkreditivs, so kann ihr die Verantwortung gegenüber dem Begünstigten auferlegt werden. 3. Zahlt die ausführende Bank ein gedecktes oder bestätigtes Akkreditiv infolge einer Verletzung der Akkreditivbedingungen nicht richtig aus, so kann ihr die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber auferlegt werden. Artikel 941. Schließung des Akkreditivs 1. Das Akkreditiv wird durch die ausführende Bank geschlossen:
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1) mit Ablauf seiner Laufzeit; 2) wenn der Begünstigte innerhalb der Laufzeit den Verzicht auf die Inanspruchnahme des Akkreditivs erklärt, sofern ein Verzicht nach den Akkreditivbedingungen möglich ist. 3) auf Verlangen des Zahlers, das Akkreditiv ganz oder zum Teil zu widerrufen, sofern ein Widerruf nach den Akkreditivbedingungen möglich ist. Die ausführende Bank hat der eröffnenden Bank die Schließung des Akkreditivs mitzuteilen. 2. Der nicht in Anspruch genommene Betrag eines gedeckten Akkreditivs ist der eröffnenden Bank unverzüglich gleichzeitig mit der Schließung des Akkreditivs zurückzuerstatten. Die eröffnende Bank hat den zurückerstatteten Betrag dem Konto des Auftraggebers gutzuschreiben, zu dessen Lasten die Geldmittel hinterlegt worden waren.



§ 4. ZAHLUNGEN MITTELS INKASSO Artikel 942. Allgemeine Bestimmungen für Zahlungen mittels Inkasso 1. Beim Zahlungen mittels Inkasso verpflichtet sich eine Bank (Einreicherbank), im Auftrag und auf Kosten des Kunden vom Zahler Zahlung zu erlangen und (oder) ein Zahlungsakzept einzuholen. 2. Die Einreicherbank, die den Auftrag des Kunden erhalten hat, kann zu dessen Ausführung eine weitere Bank (ausführende Bank) einschalten. Die Abwicklung von Inkassozahlungen regeln das Gesetz, die ihm nachgeordneten Bankregeln und die im Bankgeschäft üblichen Handelsbräuche. 3. Die Nichterfüllung oder nicht gehörige Ausführung von Kundenaufträgen hat die Einreicherbank aus den Gründen und in der Höhe, die in Kapitel 26 dieses Gesetzbuchs geregelt sind, zu verantworten. 4. Hängt die Nichterfüllung oder nicht gehörige Ausführung des Auftrags damit zusammen, dass die ausführende Bank die Regeln für die Abwicklung
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von Zahlungen nicht eingehalten hat, so kann dieser Bank die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber auferlegt werden. 5. Die in diesem Gesetzbuch nicht geregelten Verhältnisse, die mit Inkassozahlungen zusammenhängen, werden durch Gesetz geregelt. Artikel 943. Ausführung des Inkassoauftrags 1. Fehlt ein Dokument oder entsprechen die Dokumente nach ihren äußeren Merkmalen nicht dem Inkassoauftrag, so hat dies die ausführende Bank sofort demjenigen mitzuteilen, von dem sie den Inkassoauftrag erhalten hat. Werden diese Mängel nicht behoben, kann die Bank die Dokumente unerledigt zurückgeben. 2. Die Dokumente sind dem Zahlungspflichtigen in der Form vorzulegen, in der sie zugegangen sind, mit Ausnahme der zur Abwicklung des Inkassovorgangs erforderlichen Bankvermerke. 3. Bei Sicht zahlbare Dokumente hat die ausführende Bank unverzüglich nach Erhalt des Inkassoauftrags diese zu bezahlen. Nicht bei Sicht zahlbare Dokumente hat die ausführende Bank unverzüglich nach Erhalt des Inkassoauftrags zur Einholung des Akzepts des Zahlungspflichtigen zur Akzeptierung vorzulegen, und die Zahlung ist spätestens am Tag der im Dokument angegebenen Fälligkeit zu verlangen. 4. Teilzahlungen können angenommen werden, wenn dies durch Bankvorschriften geregelt oder im Inkassoauftrag ausdrücklich gestattet ist. 5. Die eingezogenen (kassierten) Beträge hat die ausführende Bank der Einreicherbank unverzüglich zur Verfügung zu stellen und diese hat diese Beträge dem Konto des Auftraggebers gutzuschreiben. Die ausführende Bank kann aus den eingezogenen Beträgen die ihr zustehende Vergütung und ihre Aufwendungen einbehalten. Artikel 944. Mitteilung über vorgenommene Handlungen 1. Ist die Zahlung und (oder) das Akzept nicht erfolgt, hat die ausführende Bank der Einreicherbank unverzüglich die Gründe für die Verweigerung der Zahlung bzw. des Akzepts mitzuteilen.
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Die Einreicherbank hat sofort den Auftraggeber zu verständigen und Weisungen über weiteres Vorgehen einzuholen. 2. Gehen der ausführenden Bank innerhalb der durch Bankregeln bestimmten Frist und mangels einer solchen in angemessener Zeit keine Weisungen bezüglich des weiteren Vorgehens zu, so kann sie die Dokumente der Einreicherbank zurückgeben.



§ 5. ZAHLUNGEN MITTELS SCHECK Artikel 945. Allgemeine Bestimmungen für Scheckzahlungen 1. Bei Scheckzahlungen (Artikel 155) darf nur die Bank der Zahler sein, bei der der Aussteller ein Guthaben hat, über das er durch Ausstellung von Schecks zu verfügen berechtigt ist. 2. Ein Scheck darf nicht vor Ablauf der Vorlegungsfrist widerrufen werden. 3. Die Ausstellung eines Schecks bewirkt nicht die Tilgung der zugrunde liegenden Geldverbindlichkeit. 4. Das Verfahren und die Bedingungen der Verwendung von Schecks im Zahlungsverkehr regeln dieses Gesetzbuch und, soweit es sie nicht regelt, andere Gesetze und die ihnen nachgeordneten Bankregeln. Artikel 946. Scheckangaben 1. Ein Scheck muss folgendes enthalten: 1) die Bezeichnung als Scheck; 2) die Anweisung an den Zahler zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme; 3) den Namen des Zahlers und die Angabe des Kontos, zu dessen Lasten gezahlt werden soll; 4) die Angabe der Währung der Zahlung; 5) die Angabe von Tag und Ort der Ausstellung des Schecks; 6) die Unterschrift desjenigen, der den Scheck gibt, - des Ausstellers. Eine Urkunde, in dem einer der erwähnten Angaben fehlt, ist kein Scheck.
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Fehlt die Angabe des Ausstellungsorts, gilt der Scheck als am Sitz des Ausstellers unterzeichnet. Angabe bezüglich Zinsen gilt als nicht geschrieben. 2. Die Form des Schecks und wie er auszufüllen ist, bestimmen das Gesetz und die ihm nachgeordneten Bankregeln. Artikel 947. Einlösung des Schecks 1. Ein Scheck ist aus dem Guthaben des Ausstellers auszuzahlen. Bei der Hinterlegung von Mitteln zur Deckung eines Schecks richten sich das Verfahren und die Bedingungen der Hinterlegung nach den Bankregeln. 2. Ein Scheck wird zahlbar, wenn er innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist zur Zahlung vorgelegt wird. 3. Der Zahler hat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Echtheit des Schecks und die Berechtigung des Inhabers zu prüfen. Bei Zahlung eines indossierten Schecks hat der Zahler die Richtigkeit der Indossamente zu prüfen, nicht jedoch die der Unterschriften der Indossanten. 4. Für Schäden, die infolge der Zahlung eines gefälschten, gestohlenen oder abhanden gekommenen Schecks durch den Zahler entstehen, haben je nach Verschulden der Zahler oder der Aussteller aufzukommen. 5. Wer den Scheck gezahlt hat, kann die Aushändigung des Schecks mit der Quittierung des Zahlungsempfangs fordern. Artikel 948. Rechtsübertragung per Scheck 1. Die Rechtsübertragung per Scheck erfolgt nach den in Artikel 149 dieses Gesetzbuchs bestimmten Regeln, unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels. 2. Auf Namen lautender Scheck ist nicht übertragbar. 3. Das Indossament auf einem übertragbaren Scheck hat die Wirkung einer Empfangsquittung.
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Ein Indossament des Zahlers ist unwirksam. Wer einen übertragbaren Scheck durch Indossament bekommen hat, gilt als sein legitimierter Inhaber, wenn er sein Recht durch eine ununterbrochene Reihe von Indossamenten begründet ist. Artikel 949. Zahlungssicherung 1. Die Zahlung eines Schecks kann gänzlich oder zum Teil durch ein Aval gesichertwerden. Die Scheckbürgschaft (das Aval) kann von jedermann, mit Ausnahme des Zahlers, übernommen werden. 2. Das Aval wird durch den Vermerk „gilt als Aval" und die Angabe, wer sich für wen verbürgt, auf die Vorderseite des Schecks oder einen Anhang gesetzt. Ist nicht angegeben, für wen die Bürgschaft übernommen wurde, gilt das Aval als für den Aussteller er klärt. Das Aval ist vom Avalisten unter Angabe seines Wohnsitzes und des Ausstellungsdatums zu unterschreiben bzw., wenn es sich um eine juristische Person handelt, unter Angabe ihres Sitzes und des Ausstellungsdatums zu unterschreiben. 3. Der Avalist haftet solidarisch mit der Person, für die er bürgt. Die Verpflichtung des Avalisten ist auch dann wirksam, wenn die Verbindlichkeit, die er aus Gründen, die nicht in Formmängeln liegen, gesichert hat, unwirksam ist. 4. Mit Zahlung des Schecks erwirbt der Avalist die Rechte aus dem Scheck gegen denjenigen, für den er sich verbürgt hat, und gegen die ihm gegenüber Verpflichteten. Artikel 950. Scheckinkasso 1. Wird ein Scheck der kontoführenden Bank des Scheckinhabers zwecks Einziehung der Zahlung zum Inkasso vorgelegt, gilt dies als Vorlage des Schecks zur Einlösung. Die Zahlung des Schecks erfolgt nach den in Artikel 943 dieses Gesetzbuchs bestimmten Regeln. 2. Die Gutschrift aufgrund des zum Inkasso eingereichten Schecks auf dem Konto des Scheckinhabers erfolgt nach Zahlungseingang vom Zahler,
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wenn nichts anderes vertraglich zwischen dem Scheckinhaber und der Bank vereinbart ist. Artikel 951. Beurkundung der verweigerten Zahlung des Schecks 1. Die Verweigerung der Bezahlung eines Schecks muss in einer der folgenden Formen beurkundet werden: 1) Scheckprotest eines Notars oder eine gleichwertige Beurkundung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen; 2) Vermerk des Zahlers auf dem Scheck, dass seine Bezahlung verweigert wurde, unter Angabe des Vorlegungstags; 3) datierter Vermerk der Inkassobank, dass der Scheck rechtzeitig zahlbar gestellt und nicht bezahlt wurde. 2. Ein Protest oder eine gleichwertige Beurkundung muss vor Ablauf der Vorlagefrist vorgenommen werden. Ist der Scheck am letzten Tag der Vorlegungsfrist eingereicht worden, kann der Protest oder die gleichwertige Beurkundung am nächsten Werktag vorgenommen werden. Artikel 952. Anzeige der Zahlungsverweigerung des Schecks 1. Der Scheckinhaber ist verpflichtet, seinen Indossanten und dem Aussteller die Nichtzahlung innerhalb der nächsten zwei Werktage nach Vornahme des Protests oder der gleichwertigen Beurkundung mitzuteilen. 2. Jeder Indossant hat seinen Indossanten innerhalb der nächsten zwei Werktage nach dem Zugang der Mitteilung über die Mitteilung, die er bekommen hat, zu benachrichtigen. Innerhalb derselben Frist ist derjenige zu benachrichtigen, der sich für den Betreffenden verbürgt hat. Wer die Mitteilung nicht fristgerecht absendet, verliert nicht seine Rechte, aber er hat den Schaden, der infolge der unterlassenen Mitteilung entsteht, zu ersetzen. Der Schadenersatz darf nicht höher sein als die Schecksumme.
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Artikel 953. Folgen der Zahlungsverweigerung des Schecks 1. Verweigert der Zahler die Zahlung des Schecks, so kann der Scheckinhaber nach eigener Wahl gegen einen, mehrere oder alle aus dem Scheck Verpflichteten klagen (den Aussteller, die Avalisten, die Indossanten), die alle ihm gegenüber solidarisch haften. 2. Der Scheckinhaber kann von den Genannten die Zahlung der Schecksumme, die Erstattung seiner Kosten für ihre Einforderung sowie Zinsen entsprechend Artikel 411 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs fordern. Das gleiche Recht hat der aus dem Scheck Verpflichtete, nachdem er den Scheck gezahlt hat. 3. Der Scheckinhaber kann die Klage gegen die in Absatz 1 Genannten innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Vorlegungsfrist für den Scheck erheben. Regressforderungen der Verpflichteten untereinander erlöschen mit Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem der jeweilige Verpflichtete die Forderung befriedigt hat oder gegen ihn Klage erhoben wurde.



KAPITEL 52. TREUHÄNDERISCHE VERMÖGENSVERWALTUNG



Artikel 954. Vertrag über die treuhänderische Verwaltung von Vermögen 1. Aufgrund eines Treuhandvertrags übergibt eine Partei (der Treugeber) der anderen Partei (dem Treuhänder) für eine bestimmte Zeit ein Vermögen zur treuhänderischen Verwaltung, und die andere Partei verpflichtet sich, dieses Vermögen im Interesse des Treugebers oder eines von ihm Benannten (des Begünstigten) zu verwalten. Die Übergabe des Vermögens zur treuhänderischen Verwaltung führt nicht zur Übertragung des Eigentums auf den Treuhänder. 2. Der Treuhänder ist in Ausübung der Vermögensverwaltung berechtigt, bezüglich dieses Vermögens und im Interesse des Begünstigten entsprechend dem Treuhandvertrag jegliche Rechts- und Tathandlungen vor-
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zunehmen. Durch Gesetz oder Vertrag können Beschränkungen bezüglich einzelner Handlungen zur treuhänderischen Vermögensverwaltung vorgesehen sein. 3. Rechtsgeschäfte bezüglich treuhänderisch zu verwaltendes Vermögens schließt der Treuhänder im eigenen Namen unter Hinweis darauf, dass er als treuhänderischer Verwalter handelt. Diesem Erfordernis ist genügt, wenn die andere Partei bei Handlungen, die nicht der Schriftform bedürfen, über die Vornahme in treuhänderischer Eigenschaft informiert ist, bzw. wenn in Schriftstücken nach dem Namen oder der Bezeichnung des Treuhänders der Vermerk „H. K.1" steht. 4. Handelt der Treuhänder, ohne auf seine Treuhänderstellung hinzuweisen, wird er gegenüber Dritten persönlich verpflichtet und haftet ihnen nur mit seinem eigenen Vermögen. Artikel 955. Objekt der treuhänderischen Verwaltung 1. Objekt treuhänderischer Verwaltung können Einzelobjekte des Immobiliarvermögens, Wertpapiere, Rechte, die durch dokumentenlose Wertpapiere verbrieft sind, Schutzrechte und anderes Vermögen sein. 2. Geld kann nicht selbstständiges Objekt treuhänderischer Verwaltung sein, mit Ausnahme der gesetzlich geregelten Fälle. Artikel 956. Treugeber Treugeber ist der Eigentümer des Vermögens oder eine andere Person in den durch Artikel 968 dieses Gesetzbuchs geregelten Fällen. Artikel 957. Treuhänder 1. Treuhänder können Einzelunternehmer oder gewerbliche Organisationen sein. 2. Bei der treuhänderischen Vermögensverwaltung kraft Gesetzes können Bürger, die keine Unternehmer sind, oder nichtgewerbliche Organisationen Treuhänder sein. 1



H. K. steht für Havatarmagrain karavarum (deutsch: treuhänderische Verwaltung) (Anmerk. d. Übers.)
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3. Vermögen darf nicht an staatliche Organe oder Organe der örtlichen Selbstverwaltung in treuhänderische Verwaltung gegeben werden. 4. Der Treuhänder darf nicht der durch den Treuhandvertrag Begünstigte sein. Artikel 958. Wesentliche Bedingungen des Vertrags über treuhänderische Verwaltung 1. In einem Treuhandvertrag sind anzugeben: 1) der Bestand des treuhänderisch zu verwaltenden Vermögens; 2) der Name der juristischen oder natürlichen Person, in deren Interesse die Vermögensverwaltung erfolgt; 3) Höhe und Form der Vergütung des Treuhänders, wenn ihm nach dem Vertrag eine Vergütung zusteht; 4) die Laufzeit des Vertrags. 2. Verträge über treuhänderische Verwaltung werden für bis zu fünf Jahre geschlossen. Durch Gesetz können für einzelne Arten von Vermögensgegenständen andere Höchstfristen für den Abschluss der Verträge über treuhänderische Verwaltung bestimmt werden. Erklärt keine Partei den Vertrag am Ende seiner Laufzeit für beendet, gilt er als für die gleiche Zeit und zu denselben Bedingungen, wie sie vereinbart waren, verlängert. Artikel 959. Form des Vertrags über treuhänderische Verwaltung 1. Verträge über die treuhänderische Verwaltung von Vermögen sind in schriftlicher Form zu schließen. 2. Verträge über die treuhänderische Verwaltung von Immobiliarvermögen bedürfen der notariellen Beglaubigung. 3. Das Recht auf die treuhänderische Verwaltung von Immobiliarvermögen bedarf der staatlichen Registrierung. Artikel 960. Absonderung des Treuhandvermögens 1. Treuhänderisch verwaltetes Vermögen ist vom sonstigen Vermögen
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des Treugebers sowie vom Vermögen des Treuhänders abzusondern. Der Treuhänder hat dieses Vermögen in einer gesonderten Bilanz auszuweisen und gesondert darüber Buch zu führen. Für Zahlungen im Zusammenhang mit der treuhänderischen Verwaltung ist ein gesondertes Bankkonto einzurichten. 2. Bei Insolvenz des Treugebers wird die treuhänderische Verwaltung des betreffenden Vermögens aufgehoben und es wird Bestandteil der Konkursmasse. Artikel 961. Übergabe verpfändeten Vermögens zu treuhänderischer Verwaltung 1. Wird verpfändetes Vermögen in treuhänderische Verwaltung gegeben, bleibt das Recht des Pfandgläubigers, aus diesem Vermögen Befriedigung zu erlangen, unberührt. 2. Dem Treuhänder ist mitzuteilen, dass das Vermögen, das ihm zu treuhänderischer Verwaltung übergeben wird, mit einem Pfandrecht belastet ist. Wenn der Treuhänder von der Belastung des verwalteten Vermögens durch ein Pfand nicht wusste und nicht wissen musste, kann er beim Gericht die Auflösung des Vertrags über treuhänderische Verwaltung, den Ersatz des realen Schadens und Zahlung einer angemessenen Vergütung verlangen. Artikel 962. Rechte und Pflichten des Treuhänders 1. Der Treuhänder übt bezüglich des verwalteten Vermögens die Eigentümerbefugnisse innerhalb der gesetzlich und vertraglich geregelten Grenzen aus. Verfügungen bezüglich unbeweglicher Vermögensgegenstände trifft der Treuhänder in den vertraglich vereinbarten Fällen. 2. Rechte, die der Treuhänder in Ausübung der treuhänderischen Vermögensverwaltung erwirbt, werden Bestandteil des treuhänderisch verwalteten Vermögens. Verbindlichkeiten, die im Ergebnis solcher Handlungen des Treuhänders entstehen, sind aus diesem Vermögen zu erfüllen. 3. Zum Schutz der Rechte am treuhänderisch verwalteten Vermögen ist der Treuhänder berechtigt, die Beseitigung jeder Verletzung seiner Rechte zu fordern (Artikel 274, 275, 277, 278).
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4. Der Treuhänder hat dem Treugeber und dem Begünstigten zu den Zeiten und auf die Weise, die durch den Vertrag über treuhänderische Verwaltung geregelt sind, Rechenschaft über seine Tätigkeit abzulegen. Artikel 963. Beauftragung einer anderen Person mit Ausführung der für treuhänderische Verwaltung des Vermögens notwendigen Handlungen 1. Ein Treuhänder hat die treuhänderische Vermögensverwaltung persönlich auszuüben, mit Ausnahme der in Absatz 2 dieses Artikels geregelten Fälle. 2. Der Treuhänder kann einen anderen beauftragen, in seinem Namen für die treuhänderische Vermögensverwaltung notwendige Handlungen vorzunehmen, wenn er dazu nach dem Vertrag über treuhänderische Verwaltung berechtigt ist, oder wenn er die schriftliche Einwilligung des Treugebers hat, oder wenn er im Interesse des Treugebers oder des Begünstigten durch die Umstände dazu gezwungen ist und dabei keine Möglichkeit hat, innerhalb angemessener Zeit Weisungen des Treugebers zu erhalten. 3. Der Treuhänder haftet für Handlungen eines von ihm ausgewählten Beauftragten wie für seine eigenen. Artikel 964. Haftung des Treuhänders 1. Hat ein Treuhänder bei der treuhänderischen Verwaltung des Vermögens nicht die gehörige Sorgfalt im Interesse des Begünstigten oder des Treugebers walten lassen, muss er dem Begünstigten den während der treuhänderischen Verwaltung entgangenen Gewinn und dem Treugeber den durch Verlust oder Beschädigung des Vermögens entstandenen Schaden unter Berücksichtigung seiner natürlichen Abnutzung sowie den entgangenen Gewinn ersetzen. Der Treuhänder haftet für den entstandenen Schaden, es sei denn er beweist, dass dieser Schaden durch höhere Gewalt oder Handlungen des Begünstigten bzw. des Treugebers verursacht worden ist. 2. Für Rechtsgeschäfte, die der Treuhänder in Überschreitung der ihm erteilten Befugnisse oder unter Missachtung der ihm auferlegten Be-
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schränkungen vornimmt, haftet der Treuhänder persönlich. Wenn am Rechtsgeschäft beteiligte Dritte von der Überschreitung der Befugnisse oder den vorgesehenen Beschränkungen nicht wussten und nicht wissen mussten, sind die entstandenen Verbindlichkeiten entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels zu erfüllen. Der Treugeber kann in diesem Fall vom Treuhänder den Ersatz des ihm entstandenen Schadens fordern. 3. Schulden aufgrund von Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der treuhänderischen Vermögensverwaltung entstanden sind, sind aus dem betreffenden Vermögen zu tilgen. Reicht dieses Vermögen nicht aus, können die Gläubiger aus dem Vermögen des Treuhänders Befriedigung erlangen, und ist auch sein Vermögen nicht ausreichend, aus dem nicht treuhänderisch verwalteten Vermögen des Treugebers. 4. Durch den Vertrag über treuhänderische Verwaltung kann der Treuhänder ein Pfandrecht zur Sicherung des Ersatzes des Schadens, der dem Treugeber oder dem Begünstigten aufgrund einer nicht gehörigen Erfüllung des Vertrags über treuhänderische Verwaltung zugefügt werden kann. Artikel 965. Vergütung des Treuhänders Dem Treuhänder stehen eine Vergütung entsprechend dem Vertrag über treuhänderische Verwaltung sowie der Ersatz notwendiger Aufwendungen, die er bei der treuhänderischen Verwaltung des Vermögens getätigt hat, aus den aufgrund dieses Vermögens erlangten Einnahmen zu. Artikel 966. Beendigung des Vertrags über treuhänderische Verwaltung 1. Ein Vertrag über treuhänderische Verwaltung endet, außer üblichen Gründen des Erlöschens einer Verbindlichkeit, durch: 1) Tod des Begünstigten bzw. Liquidation der begünstigten juristischen Person, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist; 2) Verzicht des Begünstigten auf die Begünstigung aus dem Vertrag, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist; 3) Tod, Entmündigung, Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder Verschollenheit oder Bankrott des Treuhänders;
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4) Verzicht des Treuhänders oder Treugebers auf treuhänderische Vermögensverwaltung, weil es dem Treuhänder unmöglich ist, die treuhänderische Vermögensverwaltung persönlich auszuüben; 5) Vertragsauflösung durch den Treugeber, sofern er dem Treuhänder die vertraglich vereinbarte Vergütung zahlt; 6) Insolvenz des Bürgers, der Treugeber ist. 2. Will eine Partei den Vertrag über treuhänderische Verwaltung beenden, so ist dies der anderen Partei drei Monate vorher mitzuteilen, wenn nicht vertraglich eine andere Kündigungsfrist geregelt ist. 3. Bei der Beendigung des Vertrags über treuhänderische Verwaltung ist das treuhänderisch verwaltete Vermögen an den Treugeber zu übergeben, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Artikel 967. Übergabe von Wertpapieren zu treuhänderischer Verwaltung 1. Bei der Übergabe von Wertpapieren zu treuhänderischer Verwaltung kann die Zusammenlegung der zu verwaltenden Wertpapiere verschiedener Personen vereinbart werden. 2. Die Rechte des Treuhänders bezüglich der die Wertpapiere betreffenden Verfügungen sind im Vertrag über treuhänderische Verwaltung zu regeln. 3. Besonderheiten der treuhänderischen Verwaltung von Wertpapieren regelt das Gesetz. 4. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten entsprechend für Rechte, die durch dokumetenlose Wertpapiere verbrieft sind (Artikel 152). Artikel 968. Treuhänderische Vermögensverwaltung kraft Gesetzes 1. Eine treuhänderische Vermögensverwaltung kann auch aus folgenden Gründen bestellt werden: 1) wegen der Notwendigkeit, das Vermögen eines unter Fürsorge Gestellten in den durch Artikel 40 dieses Gesetzbuchs geregelten Fällen dauernd zu verwalten;
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2) aufgrund einer letztwilligen Verfügung, durch die ein Testamentsvollstrecker eingesetzt wird; 3) aus anderen gesetzlich geregelten Gründen. 2. Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten entsprechend für Verhältnisse aus einer treuhänderischen Vermögensverwaltung, die aus den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Gründen bestellt wurde, soweit nichts anderes gesetzlich geregelt ist oder sich aus dem Wesen solcher Verhältnisse ergibt. Bei einer entsprechend Absatz 1 begründeten treuhänderischen Vermögensverwaltung stehen die in diesem Kapitel geregelten Rechte eines Treugebers entsprechend dem Organ für Vormundschaft und Pflegschaft, dem Testamentsvollstrecker oder einer anderen durch Gesetz bestimmten Person zu.



KAPITEL 53. KOMPLEXLIZENZ FÜR UNTERNEHMERISCHE TÄTIGKEIT (FRANCHISING)



Artikel 1027 Franchisevertrag 1. Durch eine Vertrag über Komplexlizenz für unternehmerische Tätigkeit (im Weiteren: Franchisevertrag) verpflichtet sich eine Partei (der Franchisegeber), der anderen Partei (dem Franchisenehmer) gegen Entgelt für eine bestimmte Zeit oder ohne Fristangabe zu gestatten, in der unternehmerischen Tätigkeit die Gesamtheit ihrer Schutzrechte, darunter den Firmennamen des Franchisegebers, sein geschütztes gewerbliches Wissen sowie sonstige vertraglich vereinbarte Objekte der Schutzrechte wie Waren- und Dienstleistungszeichen usw. zu nutzen. Ein Franchisevertrag regelt die Nutzung eines Komplexes von Ausschließlichkeitsrechten, der geschäftlichen Reputation und der gewerblichen Erfahrungen des Franchisegebers in einem bestimmten Umfang (insbesondere mit festgelegtem Mindest- oder Höchstumfang der Nutzung) mit oder ohne Bestimmung des Territoriums, auf dem die Nutzung in einem bestimmten Bereich der unternehmerischen Tätigkeit (Verkauf von Waren,
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die der Franchisegeber liefert oder der Franchisenehmer herstellt, andere Tätigkeiten im Handels- oder Dienstleistungsbereich) erfolgen soll. 2. Parteien eines Franchisevertrags können kommerzielle Organisationen sein sowie Bürger, die Einzelunternehmer sind. Artikel 970. Form und Registrierung von Franchiseverträgen 1. Franchiseverträge werden in schriftlicher Form geschlossen. Die Nichteinhaltung der schriftlichen Form hat Unwirksamkeit der Franchiseverträge zur Folge. Solche Verträge sind nichtig. 2. Ein Franchisevertrag ist von der Behörde zu registrieren, wo die juristische Person oder der Einzelunternehmer, die bzw. der nach dem Vertrag als Franchisegeber auftritt, registriert ist. Ist der Franchisegeber als juristische Person oder Einzelunternehmer im Ausland eingetragen, ist der Franchisevertrag von der Behörde registrieren zu lassen, wo die juristische Person oder der Einzelunternehmer, die bzw. der nach dem Vertrag als Franchisenehmer auftritt, registriert ist. Gegenüber Dritten können sich die Parteien eines Franchisevertrags erst mit seiner Registrierung auf ihn berufen 3. Franchiseverträge über die Nutzung von patentrechtlich geschützten Objekten bedürfen außerdem der Registrierung bei der ermächtigten staatlichen Behörde, die Patente und Warenzeichen registriert. Bei der Nichterfüllung dieser Anforderung ist der Franchisevertrag nichtig. Artikel 971. Unterfranchising 1. Durch den Franchisevertrag kann der Franchisenehmer ermächtigt werden, die Nutzung des von ihm genutzten Komplexes von Ausschließlichkeitsrechten gänzlich oder zum Teil aufgrund einer Unterfranchising, deren Bedingungen mit dem Franchisegeber abgesprochenen oder im Franchisevertrag geregelt sind, anderen Personen zu gestatten. Durch den Vertrag kann der Franchisenehmer verpflichtet werden, innerhalb einer bestimmten Zeit einer bestimmten Anzahl von Personen die Nutzung der genannten Rechte aufgrund von Unterfranchising zu gestatten.
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Ein Unterfranchisevertrag darf nicht für längere Laufzeit geschlossen werden als der Franchisevertrag, auf dessen Grundlage er geschlossen wird. 2. Ist ein Franchisevertrag unwirksam, so sind auch alle auf seiner Grundlage geschlossenen Unterfranchiseverträge unwirksam. 3. Wenn nichts anderes durch einen befristeten Franchisevertrag geregelt ist, gehen die Rechte und Pflichten des Franchisenehmers im Unterfranchisingverhältnis bei seiner vorzeitigen Beendigung auf den Franchisegeber über, sofern er die Übernahme der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht ablehnt. Dies gilt entsprechend für die Auflösung eines auf unbestimmte Dauer geschlossenen Franchisevertrags. 4. Der Franchisenehmer haftet subsidiär für Schäden, die dem Franchisegeber durch Handlungen der Unterfranchisenehmer entstehen, wenn nichts anderes durch den Franchisevertrag geregelt ist. 5. Für Unterfranchiseverträge gelten die in diesem Kapitel getroffenen Regelungen für Franchiseverträge, wenn nichts anderes vorgesehen ist und aus den Besonderheiten der Unterfranchising ergibt. Artikel 972. Vergütung auf Grund des Franchisevertrags Der Franchisenehmer kann dem Franchisegeber die Vergütung durch die einmalige Zahlung oder regelmäßig wiederkehrende Zahlungen eines festen Betrags, in Form einer Umsatzbeteiligung, eines Aufschlags auf den Großhandelspreis, zu dem der Franchisegeber die zum Weiterverkauf bestimmten Waren abgibt, oder in einer anderen vertraglich vereinbarten Form zahlen. Artikel 973. Pflichten des Franchisegebers 1. Der Franchisegeber ist verpflichtet: 1) dem Franchisenehmer die technischen und gewerblichen Unterlagen zu übergeben und ihm andere Informationen, die er zur Ausübung der nach dem Franchisevertrag gewährten Rechte benötigt, zur Verfügung zu stellen sowie den Franchisenehmer und sein Personal hinsichtlich der Ausübung dieser Rechte zu instruieren;
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2) dem Franchisenehmer die vertraglich vorgesehenen Lizenzen zu erteilen und für ihre ordnungsgemäße Ausfertigung zu sorgen. 2. Wenn durch den Franchisevertrag nicht anders vereinbart, ist der Franchisegeber verpflichtet: 1) für die Registrierung des Franchisevertrags (Artikel 970 Absatz 2 und 3) zu sorgen; 2) den Franchisenehmer fortdauernd technisch und beratend zu unterstützen, einschließlich der Unterstützung bei der Schulung und Fortbildung des Personals; 3) die Qualität der Waren bzw. der Werk- oder Dienstleistungen zu kontrollieren, die der Franchisenehmer aufgrund des Franchisevertrags herstellt bzw. erbringt. Artikel 974. Pflichten des Franchisenehmers Mit Rücksicht auf die Art und die Besonderheiten seiner nach dem Franchisevertrag auszuübenden Tätigkeit ist der Franchisenehmer verpflichtet: 1) den Firmen- und (oder) Handelsnamen des Franchisegebers bei der vertraglich vereinbarten Tätigkeit in der vertraglich vereinbarten Weise zu benutzen; 2) dafür zu sorgen, dass die nach dem Vertrag herzustellenden Waren bzw. die zu erbringenden Werk- oder Dienstleistungen in der Qualität den vom Franchisegeber selbst hergestellten Waren bzw. von ihm selbst ausgeführten Werk- oder Dienstleistungen entsprechen; 3) die Instruktionen und Weisungen strikt zu befolgen, die der Franchisegeber erteilt, um zu sichern, dass die Art, die Methoden und Bedingungen der Nutzung der Ausschließlichkeitsrechte dem entsprechen, wie sie der Franchisegeber nutzt, darunter Weisungen bezüglich der äußeren und inneren Gestaltung von benutzten gewerblichen Räumen; 4) den Kunden (Auftraggebern) alle zusätzlichen Dienstleistungen zu erbringen, die sie bekommen könnten, wenn sie die Waren bzw. Leistungen unmittelbar vom Franchisegeber beziehen würden;
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5) Produktionsgeheimnisse des Franchisegebers und sonstige von ihm erhaltene vertrauliche gewerbliche Informationen geheim zu halten; 6) Unterfranchising in der vereinbarten Anzahl zu erteilen, wenn er nach dem Vertrag dazu verpflichtet ist; 7) die Kunden (Auftraggeber) in für sie am besten geeigneter Weise darüber zu informieren, dass er den Firmennamen, den Handelsnamen, die Marke oder eine sonstige individuelle Kennzeichnung aufgrund eines Franchisevertrags benutzt. Artikel 975. Beschränkung der Rechte der Parteien eines Franchisevertrags 1. Durch einen Franchisevertrag können die Rechte der Parteien beschränkt werden, insbesondere kann vereinbart werden: 1) die Pflicht des Franchisegebers, nicht Dritten die Nutzung eines ähnlichen Komplexes von Ausschließlichkeitsrechten auf einem vom Franchisenehmer beanspruchten Territorium zu gestatten oder eine eigene ähnliche Betätigung auf diesem Territorium zu unterlassen; 2) die Pflicht des Franchisenehmers, auf dem Territorium, auf das sich der Franchisevertrag bezieht, nicht mit dem Franchisegeber zu konkurrieren; 3) die Pflicht des Franchisenehmers es zu unterlassen, von Konkurrenten oder potenziellen Konkurrenten des Franchisegebers ähnliche vertragliche Franchising zu erlangen; 4) die Pflicht des Franchisenehmers, zum Lageort der Gewerberäume, die bei der Ausübung der vertraglich gewährten Ausschließlichkeitsrechte benutzt werden, sowie zu ihrer äußeren und inneren Gestaltung die Zustimmung des Franchisegebers einzuholen. Die Unwirksamkeit beschränkender Abreden kann auf Antrag der Antimonopolbehörde oder eines anderen Interessierten festgestellt werden, wenn diese Bedingungen angesichts der Marktsituation und der wirtschaftlichen Lage der Parteien den Bestimmungen der Antimonopolgesetzgebung zuwiderlaufen.
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2. Nichtig sind beschränkende Abreden in Franchiseverträgen, denen zufolge: 1) ein Franchisegeber den Preis, zu dem der Franchisenehmer Waren verkauft bzw. Werk- oder Dienstleistungen erbringt, bestimmen oder eine Ober- bzw. Untergrenze für diesen Preis festsetzen darf; 2) ein Franchisenehmer ausschließlich einer bestimmten Gruppe von Kunden (Auftraggebern) Waren verkaufen bzw. Werk- oder Dienstleistungen erbringen darf oder ausschließlich Kunden (Auftraggebern), die ihren Sitz (Wohnsitz) innerhalb eines vertraglich festgelegten Territoriums haben. Artikel 976. Haftung des Franchisegebers bei Forderungen gegen den Franchisenehmer 1. Der Franchisegeber haftet subsidiär, wenn gegen den Franchisenehmer Forderungen wegen Qualitätsmängeln der Waren bzw. Werk- oder Dienstleistungen erhoben werden, die in Ausführung des Franchisevertrags verkauft bzw. erbracht worden sind. 2. Bei Forderungen, die gegen den Franchisenehmer als Hersteller von Erzeugnissen (Waren) des Franchisegebers erhoben werden, haften Franchisenehmer und Franchisegeber als Gesamtschuldner. Artikel 977. Vorzugsrecht des Franchisenehmers, einen Franchisevertrag für neue Laufzeit zu schließen 1. Ist der Franchisenehmer seinen Pflichten in gehöriger Weise nachgekommen, hat er nach Ablauf des Franchisevertrags unter anderen gleichen Bedingungen das Vorzugsrecht, einen Vertrag für eine neue Laufzeit abzuschließen, wenn nichts anderes durch den Franchisevertrag vorgesehen ist. 2. Der Franchisenehmer ist verpflichtet, den Franchisegeber schriftlich über die Absicht des Abschlusses des Vertrages in der Frist zu informieren, die im Franchisevertrag bestimmt ist, und falls im Vertrag keine solche Frist bestimmt ist - in einer vernünftiger Frist vor dem Ablauf des Vertrages. 3. Bei Abschluss des Franchisevertrags für eine neue Laufzeit können die Vertragsbedingungen nach Vereinbarung der Parteien geändert werden.
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Artikel 978. Änderung des Franchisevertrags Ein Franchisevertrag kann entsprechend den in Kapitel 30 dieses Gesetzbuchs getroffenen Regelungen geändert werden. Gegenüber Dritten können sich die Parteien eines Franchisevertrags auf eine Vertragsänderung erst mit ihrer Registrierung entsprechend Artikel 970 Absätze 2 und 3 dieses Gesetzbuchs berufen, sofern sie nicht beweisen, dass der Dritte früher von der Änderung wusste oder wissen musste. Artikel 979. Beendigung des Franchisevertrags 1. Jede Partei eines auf unbestimmte Dauer geschlossenen Franchisevertrags kann den Vertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten beenden, wenn nicht vertraglich eine längere Frist geregelt ist. 2. Die vorzeitige Auflösung eines befristeten Franchisevertrags sowie die Auflösung eines unbefristeten Franchisevertrags bedarf der Registrierung entsprechend den Bestimmungen des Artikels 970 Absätze 2 und 3 dieses Gesetzbuchs. 3. Ein Franchisevertrag endet mit dem Wegfall der Rechte des Franchisegebers am Firmennamen. 4. Ein Franchisevertrag endet, wenn der Franchisegeber oder der Franchisenehmer für insolvent erklärt werden. Artikel 980. In-Kraft-Bleiben des Franchisevertrags bei Parteienwechsel 1. Die Übertragung eines der Ausschließlichkeitsrechte, das zum Komplex der dem Franchisenehmer gewährten Auschließlichkeitsrechte gehört, auf einen anderen ist kein Grund für die Änderung oder Auflösung des Franchisevertrags. Der neue Rechtsinhaber tritt hinsichtlich der mit dem übertragenen Ausschließlichkeitsrecht zusammenhängenden Rechte und Pflichten in den Vertrag ein. 2. Mit dem Tod des Franchisegebers gehen seine Rechte und Pflichten aus dem Franchisevertrag auf den Erben über, sofern dieser als Einzelunternehmer registriert ist oder sich innerhalb von sechs Monaten nach Erbanfall
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als Einzelunternehmer registrieren lässt. Andernfalls endet der Franchisevertrag. Die Rechte und Pflichten des verstorbenen Franchisegebers nimmt bis zu ihrer Übernahme durch den Erben bzw. bis zur Registrierung des Erben als Einzelunternehmer ein vom zu Notar bestellender Verwalter wahr. Artikel 981. Folgen der Änderung des Firmennamens des Franchisegebers Ändert der Franchisegeber seinen Firmennamen, dessen Benutzung zum Komplex der dem Franchisenehmer gewährten Auschließlichkeitsrechte gehört, so gilt der Franchisevertrag für den neuen Firmennamen des Franchisegebers, wenn der Franchisenehmer nicht die Auflösung des Vertrags und Schadenersatz fordert. Wird der Vertrag fortgesetzt, kann der Franchisenehmer eine angemessene Herabsetzung der dem Franchisegeber zustehenden Vergütung fordern. Artikel 982. Folgen des Wegfalls des durch den Franchisevertrag gewährten Ausschließlichkeitsrechts Ist die Frist des durch den Franchisevertrag gewährten Ausschließlichkeitsrecht während der Laufzeit des Franchisevertrags abgelaufen oder aus einem anderen Grund entfallen, so gilt der Franchisevertrag bis auf die Regelungen bezüglich des entfallenen Rechts fort und der Franchisenehmer kann, wenn nichts anderes vertraglich vereinbart ist, eine angemessene Herabsetzung der dem Franchisegeber zustehenden Vergütung fordern. Ein Wegfall der Rechte des Franchisegebers am Firmennamen hat die in Artikel 979 Absatz 3 und Artikel 981 dieses Gesetzbuchs geregelten Folgen.



KAPITEL 54. VERSICHERUNG



Artikel 983. Versicherung, ihre Klassifizierung 1. Eine Versicherung wird durch einen Versicherungsvertrag und (oder) den Versicherungsschein geschlossen.
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2. In der Republik Armenien können eine freiwillige und eine Pflichtversicherung geschlossen werden. Die freiwillige Versicherung ist eine Versicherung, die dadurch erfolgt, dass der Versicherungsnehmer aus freiem Willen einen Versicherungsvertrag mit dem Versicherer schließt. Bei der Pflichtversicherung handelt es sich um Verhältnisse, die unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers kraft Gesetzes entstehen; die Arten, Bedingungen und Verfahren des Abschlusses der Pflichtversicherung werden durch dieses Gesetzbuch, das Gesetz der Republik Armenien „Über Versicherung und Versicherungstätigkeit“ und entsprechende Gesetze über Pflichtversicherung geregelt. 3. Wenn bestimmte Personen nach dem Gesetz verpflichtet sind, als Versicherer eine Pflichtversicherung des Lebens oder nicht des Lebens auf eigene Kosten oder auf Kosten der Betroffenen zu versichern zu schließen, erfolgt die Versicherung im Wege des Abschlusses eines Versicherungsvertrags entsprechend den Bestimmungen dieses Kapitels und des Gesetzes „Über Versicherung und Versicherungstätigkeit“. 4. Durch Gesetz können Fälle einer Pflichtversicherung des Lebens und nicht des Lebens von Bürgern auf Kosten des Staatshaushalts geregelt werden (staatliche Pflichtversicherung). 5. In der Republik Armenien erfolgt eine Versicherung in Arten, Klassen und entsprechenden Subklassen, die durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Versicherung und Versicherungstätigkeit“ festgelegt sind. Artikel 9831. Elemente der Versicherung 1. Versicherungsnehmer ist, wer mit dem Versicherer den Versicherungsvertrag geschlossen hat. 2. Versichert ist eine Person, wenn der Eintritt des mit ihr verbundenen Versicherungsfalls der Gegenstand des Versicherungsvertrags ist. 3. Begünstigter ist, wer berechtigt ist, beim Eintritt des Versicherungsfalls die durch den Versicherungsvertrag vorgesehene Versicherungsentschädigung zu bekommen.
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4. Versicherungsobjekte sind zu versichernde Vermögens- und persönliche Interessen. 5. Versicherungsrisiko ist die mögliche Höhe des Schadens, der mit bestimmter Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit infolge des Eintritts des Versicherungsfalls entsteht. 6. Versicherungsentschädigung ist der Betrag, den der Versicherer infolge des Eintritts des Versicherungsfalls auf Grund des Versicherungsvertrags dem Versicherungsnehmer oder dem Begünstigten zu zahlen hat; dieser Betrag kann in Geld oder gleichwertigem Vermögen zum Ausdruck kommen. 7. Versicherungsbetrag ist der Höchstwert der durch den Versicherer zu zahlenden möglichen Versicherungsentschädigung. 8. Versicherungsprämie (Versicherungsbeitrag) ist die Summe, die der Versicherungsnehmer dem Versicherer gegen die mögliche Versicherungsentschädigung in der Höhe und zu den Bedingungen, die durch den Versicherungsvertrag festgelegt sind, zu zahlen hat. 9. Versicherungsfall ist der Fall oder das Ereignis, die durch den Versicherungsvertrag vorgesehen sind, bei deren Eintritt sich der Versicherer verpflichtet, dem Versicherungsnehmer oder dem Begünstigten die Versicherungsentschädigung zu zahlen. 10. Versicherungstarif ist der Zinssatz der der festgesetzten Versicherungsprämie. 11. Nicht zu erstattender Betrag ist im Falle der Versicherung nicht des Lebens die Höhe des Anteils des Versicherungsnehmers am Schadenersatz; er ist durch den Versicherungsbeitrag in Form eines Prozentsatzes eines konkreten Betrags oder des Versicherungsbetrags festzulegen. Die Arten des nicht zu erstattenden Betrags sind: 1) bedingter nicht zu erstattender Betrag, bei dem der Versicherer von der Pflicht, die tatsächlichen Schäden oder die Verluste zu ersetzen, befreit wird, wenn dieser Schaden die Höhe des durch den Versicherungsvertrag vorgesehenen nicht zu erstattenden Betrags nicht überschreitet; der Versicherer muss die Entschädigung vollständig zu zahlen, wenn deren Höhe den nicht zu erstattenden Betrag überschreitet.
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2) nicht bedingter nicht zu erstattender Betrag, bei dem der Versicherer von der Leistung der Entschädigung zu einem bestimmten Teil befreit wird, und zwar unabhängig von dem Gesamtwert des Schadens oder Verlustes. Artikel 984. Interessen, der Versicherung unzulässig ist 1. Unzulässig ist: 1) die Versicherung rechtswidriger Interessen; 2) das Verlustrisiko im Zusammenhang mit Spielen, Lotterien und Wetten zu versichern. 2. Bedingungen in Versicherungsverträgen, die gegen den Absatz 1 dieses Artikels verstoßen, sind nichtig. Artikel 985. Sachversicherungsvertrag Außer Kraft gesetzt Artikel 986. Vermögensversicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 987. Versicherung der Haftung für Zufügung eines Schadens Außer Kraft gesetzt Artikel 988. Versicherung der Haftung auf Grund eines Vertrags Außer Kraft gesetzt Artikel 989. Versicherung des unternehmerischen Risikos Außer Kraft gesetzt Artikel 990.Personenversicherungsvertrag Außer Kraft gesetzt Artikel 9901. Klassifikation der Versicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 991. Pflichtversicherung Außer Kraft gesetzt
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Artikel 992. Vornahme der Pflichtversicherung Außer Kraft gesetzt. Artikel 993. Folgen der Verletzung der Regeln über Pflichtversicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 994. Versicherer 1. Versicherungsverträge können juristische Personen als Versicherer abschließen, die die Lizenz zur Vornahme der Versicherung der betreffenden Art besitzen. 2. Die Anforderungen, denen die Versicherer und ihre Tätigkeit zu entsprechen haben, das Verfahren der Erteilung von Lizenzen, der staatlichen Regelung und Aufsicht regeln das Gesetz der Republik Armenien „Über Versicherung und Versicherungstätigkeit“ und andere Rechtsakte. Artikel 995. Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag durch den Versicherungsnehmer und den Begünstigten 1. Dass ein Versicherungsvertrag zugunsten des Begünstigten, unter anderem auch wenn der Versicherte der Begünstigte ist, geschlossen wurde, befreit den Versicherungsnehmer nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen, es sei denn, durch den Vertrag ist etwas anderes geregelt oder der Begünstigte hat vorab die Pflichten des Versicherungsnehmers erfüllt. 2. Der Versicherer darf vor der Leistung der Versicherungsentschädigung vom Begünstigten (darunter auch wenn der Versicherte der Begünstigte ist) die Erfüllung der Verpflichtungen des Versicherungsnehmers (darunter des Versicherten und des Begünstigten) aus dem Versicherungsvertrag fordern, die dieser nicht erfüllt hat, obwohl er sie zu diesem Zeitpunkt hätte erfüllen müssen. Wenn der Begünstigte Ersatzleistung aufgrund einer Schadenversicherung verlangt, so trägt der Begünstigte das Risiko der Folgen der Nichterfüllung oder nicht rechtzeitigen Erfüllung von Pflichten, die der Versicherungsnehmer vorher hätte erfüllen müssen.
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Artikel 996. Versicherungsvertrag 1. Durch einen Versicherungsvertrag verpflichtet sich eine Partei, der Versicherer, gegen ein vertraglich ausbedungenes Entgelt (die Versicherungsprämie) der anderen Partei, dem Versicherungsnehmer oder einer von diesem genannten Person (dem Begünstigten) den infolge des Eintritts eines bestimmten Ereignisses (bestimmter Ereignisse) verursachten Schaden oder einen Teil davon zu ersetzen oder einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen (Versicherungsentschädigung) wenn der Eintritt dieser Ereignisse wahrscheinlichen und (oder) zufälligen Charakter hat und nicht vom Willen der Parteien oder des Versicherten oder des Begünstigten abhängt (außer der Fälle der Lebensversicherung, wenn der Eintritt eines bestimmten glaubwürdigen und erwarteten Ereignisses erstattet wird) 2. Versicherungsverträge werden in schriftlicher Form geschlossen. Die Nichteinhaltung der schriftlichen Form hat die Unwirksamkeit des Versicherungsvertrags zur Folge. Ein solcher Vertrag ist nichtig. Durch Gesetz können andere Anforderungen an den Abschluss des Versicherungsvertrags vorgesehen werden. 3. Im Falle der Vornahme einer Versicherung muss ein Versicherungsvertrag vorhanden sein. Der Versicherungsschein kann den Versicherungsvertrag ersetzen, wenn dieser die durch dieses Kapitel und durch Gesetz vorgesehenen Anforderungen an den Versicherungsvertrag enthält. 4. Im Falle des Verlustes, der Beschädigung oder der Vernichtung des Versicherungsvertrags und (oder) des Versicherungsscheins verpflichtet sich der Versicherer, auf Ersuchen des Versicherungsnehmers dem Letzteren eine Abschrift des Vertrags und (oder) der Police zur Verfügung zu stellen. 5. Durch einen Personenversicherungsvertrag verpflichtet sich eine Partei (der Versicherer), gegen ein vertraglich ausbedungenes Entgelt (die Versicherungsprämie) im Fall einer Schädigung an Leben oder Gesundheit oder der Arbeitsfähigkeit des Versicherungsnehmers oder einer anderen im Vertrag genannten Person (des Versicherten), bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintritt eines anderen vertraglich bestimmten
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Ereignisses in seinem Leben (des Versicherungsfalls) einmalig oder durch regelmäßig wiederkehrende Zahlungen den im Vertrag festgelegten Betrag (die Versicherungssumme) auszuzahlen. Anspruch auf die Versicherungssumme hat derjenige (der Begünstigte), zu dessen Gunsten der Vertrag abgeschlossen worden ist. Die Personenversicherung gilt als zugunsten des Versicherten (Begünstigten) abgeschlossen, wenn nicht im Vertrag ein anderer als Begünstigter angegeben ist. Ohne schriftliche Zustimmung des Versicherten können der Versicherungsnehmer, oder der Dritte, die nicht Versicherte sind, in keinem Fall Begünstigte sein. Ein ohne schriftliche Zustimmung des Versicherten geschlossener Versicherungsvertrag ist nichtig. Beim Tod des Versicherten gelten seine Erben als die Begünstigten. Durch den Versicherungsvertrag können beim Tod des Versicherten andere Personen als Begünstigte vorgesehen werden, wenn durch den Versicherungsvertrag der Versicherte Versicherungsnehmer ist. 6. Durch einen Sachversicherungsvertrag verpflichtet sich eine Partei (der Versicherer), gegen ein vertraglich ausbedungenes Entgelt (die Versicherungsprämie) bei Eintritt eines vertraglich bestimmten Ereignisses (Versicherungsfall) der anderen Partei oder einer anderen Person, zu deren Gunsten der Vertrag geschlossen wurde (der Begünstigte) den infolge dieses Ereignisses dem versicherten Vermögen zugefügten Schaden oder die mit anderen Vermögensinteressen des Versicherungsnehmers verbundenen Schäden zu ersetzen (Versicherungsentschädigung), und zwar in Grenzen des im Vertrag festgelegten Betrags (Versicherungssumme). Ein Vermögen kann durch einen Sachversicherungsvertrag zugunsten desjenigen (des Versicherungsnehmers oder eines Begünstigten) versichert werden, der ein durch Gesetz, ein anderes Rechtsakt oder einen Vertrag begründetes Interesse an der Erhaltung dieses Vermögens hat. Ein Sachversicherungsvertrag, der geschlossen wird, ohne dass der Versicherungsnehmer oder der Begünstigte ein Interesse an der Erhaltung des versicherten Vermögens hat, ist unwirksam. 7. Durch einen Vertrag zur Versicherung des unternehmerischen Risikos kann nur das unternehmerische Risiko des Versicherungsnehmers ver-
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sichert werden und nach dem betreffenden Vertrag kann nur der Versicherungsnehmer Begünstigter sein. Verträge, durch die das unternehmerische Risiko einer Person versichert wird, die nicht als Versicherungsnehmer gilt, sind nichtig. Artikel 997. Versicherung nach Hauptversicherungsvertrag 1. Eine regelmäßige Versicherung verschiedener Partien eines homogenen Versicherungsobjekts zu ähnlichen Bedingungen und für eine bestimmte Zeit bei demselben Versicherer kann auf Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer aufgrund eines einzigen Versicherungsvertrags, eines Hauptvertrags, erfolgen. 2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer bezüglich jeder unter den Hauptversicherungsvertrag fallenden Partie des Versicherungsobjekts die in diesem Versicherungsvertrag ausbedungenen Angaben in der durch den Versicherer vorgeschriebenen Frist mitzuteilen und, wenn keine Frist vorgeschrieben ist, unverzüglich, nachdem er diese Angaben erhalten hat. Der Versicherungsnehmer wird von dieser Pflicht auch dann nicht frei, wenn zur Zeit des Zugangs dieser Angaben der Schaden durch den Versicherer nicht mehr zu ersetzen ist. 3. Wenn es der Versicherungsnehmer verlangt, muss der Versicherer für jede einzelne Partie des Vermögens, die unter den Hauptvertrag fällt, einen Versicherungsschein ausstellen. 4. Entsprechen die Versicherungsscheine nicht dem Hauptversicherungsvertrag, so wird der Vorzug dem Versicherungsschein gegeben. Artikel 998. Obligatorische Bedingungen des Versicherungsvertrags und des Versicherungsscheins 1. Der Versicherungsvertrag hat folgende wesentliche Bedingungen: 1) das Versicherungsobjekt; 2) der Versicherungsfall (die Versicherungsfälle), für dessen (deren) Eintritt eine Versicherungsentschädigung zu leisten ist; 3) die Höhe der Versicherungssumme; 4) das Verfahren der Leistung der Versicherungsentschädigung;
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5) die Höhe der Versicherungsprämie; 6) das Verfahren und die Frist der Unterrichtung des Versicherers durch den Versicherungsnehmer und (oder) den Begünstigten über den Eintritt des Versicherungsfalls; 7) das Verfahren der Bewertung des Schadens; 8) die Folgen der Nichtzahlung der Versicherungsprämie durch den Versicherungsnehmer in den Fristen und im Verfahren, die im Vertrag bestimmt sind. 2. Im Versicherungsvertrag sind ebenfalls anzugeben: 1) die Laufzeit des Versicherungsvertrags; 2) das Verfahren der Änderung, Ergänzung und vorzeitiger Auflösung des Versicherungsvertrags; 3) ein Vermerk darüber, dass die Bedingungen des Versicherungsscheins dem Versicherungsnehmer bekannt sind; 4) das Datum des Abschlusses des Versicherungsvertrags. 3. Der Versicherungsschein muss folgende obligatorische Angaben enthalten: 1) die Nummer des Versicherungsscheins; 2) die Bezeichnung und den Sitz, die Telefonnummer und die Webseite des Versicherers; 3) den Namen oder die Bezeichnung, den Sitz und die Telefonnummer des Begünstigten des Versicherungsnehmers; 4) die betreffende Klasse und Subklasse der Versicherung; 5) die Laufzeit des Versicherungsvertrags; 6) die Unterschrift, den Stempel (wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist) des Versicherungsnehmers und einen Vermerk darüber, dass die Bedingungen des Versicherungsvertrags dem Versicherungsnehmer bekannt sind; 7) die Unterschrift der Person, den Stempel der Gesellschaft, die vom Versi
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cherer ermächtigt sind, oder deren Faksimilekopien; 8) das Datum der Ausstellung des Versicherungsscheins; 9) die Höhe des Versicherungsbetrags; 10) den Versicherungsfall oder das Ereignis, für deren Eintritt die Versicherungsentschädigung geleistet wird; 11) das Verfahren und die Frist der Unterrichtung des Versicherers durch den Versicherungsnehmer und (oder) den Begünstigten über den Eintritt des Versicherungsfalls. 4. Die Eintragung und Erfassung der Versicherungsverträge und –scheine nimmt der Versicherer vor. Das ermächtigte staatliche Organ kann eine Ordnung der Eintragung und Erfassung der Versicherungsverträge und – scheine bestimmen. Artikel 999. Bestimmung der Bedingungen des Versicherungsvertrags nach allgemeinen Versicherungsbedingungen 1. Die Bedingungen, zu denen ein Versicherungsvertrag geschlossen wird, können in Standardregeln für Versicherungen der jeweiligen Art, Klasse formuliert sein, die der Versicherer oder ein Versicherungsverband beschlossen oder genehmigt haben (allgemeine Versicherungsbedingungen). Wenn der Versicherungsvertrag auf Grund der vom Versicherer oder Versicherungsverband genehmigten allgemeinen Regeln des Versicherungsvertrags geschlossen wurde, so muss der Versicherungsvertrag auf diese Bedingungen verweisen. 2. Die in allgemeinen Versicherungsbedingungen enthaltenen Bedingungen, die nicht in den Versicherungsvertrag aufgenommen sind, sind für den Versicherungsnehmer (den Begünstigten) bindend, wenn im Vertrag ausdrücklich auf ihre Anwendung Bezug genommen wird und diese Bedingungen dem Vertrag beigefügt sind, wobei die beim Vertragsabschluss erfolgte Aushändigung der Versicherungsbedingungen an den Versicherungsnehmer durch einen Vermerk im Vertrag zu bestätigen ist. 3. Beim Abschluss des Versicherungsvertrags müssen sich der Versicherungsnehmer und der Versicherer über das Verfahren der Abänderung, des Ausschlusses oder der Ergänzung einzelner Bestimmungen der
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allgemeinen Versicherungsbedingungen schriftlich (durch den Versicherungsvertrag oder eine getrennte Vereinbarung) einigen. Dabei, wenn eine einseitige Abänderung der allgemeinen Versicherungsbedingungen ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers vorgesehen ist, sind im Vertrag die Pflicht der Versicherers, im Falle einer solchen Abänderung den Versicherungsnehmer vorab zu informieren, und das Recht des Versicherungsnehmers, wenn er mit einer solchen Abänderung nicht einverstanden ist, den Vertrag sofort zu kündigen, vorzusehen. Artikel 1000. Angaben, die der Versicherungsnehmer beim Abschluss des Versicherungsvertrags mitzuteilen hat 1. Beim Abschluss eines Versicherungsvertrags ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer auf dessen schriftliche Forderung alle ihm bekannten Tatsachen schriftlich mitzuteilen, die von wesentlicher Bedeutung für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Versicherungsfalls und die Bestimmung der möglichen Schadenhöhe sind, sofern dem Versicherer diese Tatsachen nicht bekannt sind und er sie nicht kennen muss. 2. Die Mitteilung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten wesentlichen Tatsachen zu fordern, liegt im Ermessen des Versicherers, und wenn eine solche Forderung ausbleibt, trägt der Versicherungsnehmer nach dem InKraft-Treten des Versicherungsvertrags keine Verantwortung für Nichtmitteilung der Tatsachen. 3. Stellt sich nach Abschluss des Vertrags heraus, dass der Versicherungsnehmer dem Versicherer offenkundig unwahre Angaben zu den in Absatz 1 dieses Artikels bezeichneten Tatsachen gemacht hat, kann der Versicherer fordern, den Vertrag für ungültig zu erklären und die in Artikel 313 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs geregelten Folgen geltend machen. 4. Wenn der Versicherungsvertrag ohne Beantwortung bestimmter Fragen des Versicherers durch den Versicherungsnehmer geschlossen wurde, so kann der Versicherer nicht später unter Berufung auf Nichtmitteilung betreffender Tatsachen durch den Versicherungsnehmer die Kündigung oder Ungültigkeitserklärung des Vertrags fordern.
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Artikel 10001. Versicherungsfall 1. Nach Eintritt des Versicherungsfalls kann sich die Versicherungsgesellschaft an unabhängige (u. a. ausländische) Experten wenden, um die Ursachen des Versicherungsfalls und die Höhe des Schadens festzustellen und sich bei der Bestimmung der Höhe der Versicherungsentschädigung auf die Gutachten der Experten zu stützen. 2. Staatliche Organe, Organisationen und alle diejenigen Personen, die Informationen über den Versicherungsfall besitzen, müssen auf Forderung der Versicherungsgesellschaft jede Information über den Versicherungsfall mitteilen, außer Informationen, die Staats-, Bank-, Handelsund durch Gesetz festgelegte sonstige Geheimnisse beinhalten. 3. Die Versicherungsgesellschaften können die Umstände des Versicherungsfalls selbst ermitteln oder andere Person heranziehen. Artikel 10002. Bewertung des Versicherungsrisikos 1. Beim Abschluss eines Vertrags über Schadenversicherung ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsobjekt zur Feststellung seines wirklichen Werts zu untersuchen und, wenn notwendig, das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen. 2. Die Begutachtung erfolgt durch den von einer an dem Versicherungsvertrag nicht interessierten Person bestellten Experten oder durch die von den Parteien bestellten Experten. 3. Das Gutachten des Experten über das Versicherungsobjekt ist für die Parteien nicht bindend, wenn es offensichtlich ist, dass es seinem wirklichen (Markt-) Wert nicht entspricht. Artikel 1001. Recht des Versicherers, das Versicherungsrisiko zu bewerten Außer Kraft gesetzt Artikel 1002. Vertraulichkeit der Versicherung Ein Versicherer darf Informationen über den Versicherungsnehmer, den Versicherten und den Begünstigten, die ihm im Ergebnis seiner beruflichen Tätigkeit bekannt geworden sind, nicht veröffentlichen. Verstöße gegen die
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Vertraulichkeit der Versicherung hat der Versicherer je nach Art der verletzten Rechte und (oder) des Charakters des Verstoßes in gesetzlich vorgeschriebenem Verfahren zu verantworten. Artikel 1003. Versicherungsbetrag und Versicherungswert 1. Die Höhe des Versicherungsbetrags ist durch eine Vereinbarung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels zu vereinbaren. 2. Der durch einen Sachversicherungsvertrag vorgesehene Versicherungsbetrag darf nicht den tatsächlichen (Markt-) Wert des Vermögens, den es zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags hat, übersteigen. Der Versicherungswert ist der tatsächliche (Markt-) Wert des zu versichernden Vermögens zum Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrags. 3. Wenn eine Partei bei der Bestimmung des Versicherungswertes des Vermögens falsche Angaben über den tatsächlichen wert des zu versichernden Vermögens mitteilt, so kann die andere Partei einseitig den Vertrag kündigen und den Ersatz der ihr daraus entstehenden Schäden und Kosten fordern. 4. Ist das Vermögen nur zu einem Teil des Versicherungswertes versichert worden, so kann der Versicherungsnehmer (der Begünstigte) weitere Versicherungen, darunter auch mit anderen Versicherern, abschließen, jedoch darf der Gesamtversicherungsbetrag den Versicherungswert des betreffenden Vermögens auf Grund aller Versicherungsverträge nicht überschreiten. 5. Überschreitet der im Versicherungsvertrag genannte Versicherungsbetrag den Versicherungswert, so ist der dem Vermögen zugefügte Schaden nur in Höhe des Versicherungswertes zu ersetzen. In diesem Fall sind geleistete überschüssige Prämienzahlungen nicht zurückzuerstatten. 6. Ist nach einem Sachversicherungsvertrag die laufende Prämienzahlung vereinbart und ist die Gesamtprämie bei Feststellung der in Absatz 5 dieses Artikels geregelten Umstände noch nicht vollständig bezahlt, sind die restlichen Beiträge entsprechend der Verringerung der Versicherungssumme herabzusetzen. 7. Ist die Überversicherung die Folge einer Täuschung durch den Versiche-
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rungsnehmer, kann der Versicherer die Ungültigkeitserklärung des Vertrags und den Ersatz des entstandenen Schadens in dem Teil, der die vom Versicherungsnehmer erhaltenen Prämienzahlungen übersteigt, fordern. 8. Die Bestimmungen der Absätze 5-7 dieses Artikels finden entsprechend auch dann Anwendung, wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert infolge der Versicherung ein und desselben Gegenstands bei zwei oder mehr Versicherern (Doppelversicherung) übersteigt. Die Höhe der Ersatzleistung, die in diesem Fall jeder Versicherer schuldet, wird entsprechend der Verringerung der ursprünglichen Versicherungssumme nach dem jeweiligen Versicherungsvertrag herabgesetzt. 9. Ist das Objekt gegen verschiedene Versicherungsrisiken versichert worden, und zwar auf Grund sowohl desselben als auch eines anderen Vertrags, darunter auf Grund mit verschiedenen Versicherern geschlossener Verträge, so ist es zulässig, wenn der Gesamtversicherungsbetrag nach allen Verträgen den Versicherungswert überschreitet. Wenn sich aus zwei oder mehreren entsprechend diesem Absatz geschlossenen Verträgen die Verpflichtung der Versicherer zur Zahlung der Versicherungsentschädigung wegen derselben Folgen ein und desselben Versicherungsfalls ergibt, so finden auf diese Verträge in dem betreffenden Teil die Bestimmungen der Absätze 5-8 dieses Artikels Anwendung. 10. Unterscheidet sich der durch den Versicherungsvertrag bestimmte Versicherungswert wesentlich von dem tatsächlichen Wert zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls, dann gilt der tatsächliche Wert als Grundlage. Artikel 10031. Herabsetzung der Versicherungsentschädigung und Gründe der Verweigerung der Ersatzleistung 1. Die Versicherungsgesellschaft kann die nach dem Versicherungsvertrag zu zahlende Versicherungsentschädigung herabsetzen oder ihre Zahlung verweigern, wenn 1) der Versicherungsfall infolge vorsätzlicher Handlungen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten oder des Begünstigten eingetreten
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ist; 2) der Versicherungsnehmer beim Abschluss des Versicherungsvertrags falsche Angaben über das Versicherungsobjekt mitgeteilt oder sie verheimlicht hat; 3) der Versicherungsnehmer eine Entschädigung von einem Dritten erhalten hat, der für den zugefügten Schaden in dem Maße verantwortlich ist, in welchem von dem Schädiger Entschädigung geleistet worden ist; 4) in anderen durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 2. In den Fällen der Herabsetzung der Versicherungsentschädigung oder der Verweigerung der Entschädigung fasst die Versicherungsgesellschaft einen begründeten Beschluss, der binnen fünf Tagen dem Versicherungsnehmer (dem Begünstigten) an dessen ständige Wohnanschrift per Einschreiben geschickt wird. Artikel 1004. Unzulässigkeit der Anfechtung des Versicherungswerts Außer Kraft gesetzt Artikel 1005. Unterversicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 1006. Nebenversicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 1007. Folgen der Überversicherung Außer Kraft gesetzt Artikel 1008. Schadenversicherung gegen verschiedene Versicherungsrisiken Außer Kraft gesetzt Artikel 1009. Mitversicherung 1. Das Versicherungsobjekt kann durch mehrere Versicherer gemeinsam aufgrund eines Vertrags versichert werden (Mitversicherung).
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2. Im Falle einer Mitversicherung sind durch den Vertrag die Rechte und Pflichten der einzelnen Versicherer zu regeln. Sind durch einen solchen Vertrag nicht die Rechte und Pflichten der einzelnen Versicherer geregelt, haften sie gegenüber dem Versicherungsnehmer (dem Versicherten oder dem Begünstigten) als Gesamtschuldner für die Zahlung der Schadenversicherung. 3. Im Falle einer Mitversicherung ist ein Hauptversicherer zu wählen. Der Hauptversicherer bestimmt die Bedingungen der Versicherung. Der Hauptversicherer handelt in den Verhältnissen mit dem Versicherungsnehmer im Namen der anderen Versicherer. 4. Ist durch den Versicherungsvertrag der Hauptversicherer nicht bestimmt, so kann der Versicherungsnehmer nach seinem Ermessen einen der Mitversicherer als den Hauptversicherer betrachten, indem er diesen vorher schriftlich darüber informiert. Artikel 1010. Versicherungsprämie 1. Die Höhe, das Verfahren und die Fristen der Zahlung der Versicherungsprämie werden durch den Versicherungsvertrag bestimmt. 2. Der Versicherer kann bei der Festlegung der nach dem Vertrag zu zahlenden Versicherungsprämie die von ihm ausgearbeiteten Prämientarife, durch die die Prämienhöhe pro Einheit der Versicherungssumme bestimmt wird, unter Berücksichtigung des Versicherungsobjekts und der Art des Versicherungsrisikos verwenden. In den gesetzlich geregelten Fällen ist die Prämienhöhe nach den Prämientarifen zu bestimmen, die von der staatlichen Versicherungsaufsicht festgelegt sind. 3. Ist der Versicherungsfall vor der Leistung einer bereits fälligen Beitragszahlung eingetreten, kann der Versicherer bei der Festlegung der nach dem Vertrag zu zahlenden Versicherungsentschädigung den rückständigen Betrag aufrechnen. 4. Zahlt der Versicherungsnehmer binnen 14 Tagen, nachdem der Versicherungsvertrag wirksam geworden ist, die Versicherungsprämie vollständig oder die erste Rate nicht, so ist der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag einseitig zu kündigen, sofern durch den Vertrag keine andere Frist oder keine Möglichkeit der Stundung der Zahlung der Versicherungs-
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prämie vorgesehen sind. 5. Vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags muss der Versicherer den Versicherungsnehmer über die in Absatz 3 und Absatz 4 dieses Artikels geregelten Folgen in Kenntnis zu setzen. 6. Hat der Versicherungsnehmer die fällige Versicherungsprämie in der durch den Versicherungsvertrag vorgesehenen Frist nicht gezahlt, dann setzt der Versicherer, sofern nichts anderes vertraglich geregelt ist, eine zusätzliche Frist für die Zahlung der Versicherungsprämie fest, wobei er dies dem Versicherungsnehmer binnen drei Tagen mitzuteilen hat. In der Mitteilung sind die Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Versicherungsprämie in der zusätzlichen Frist anzugeben. 7. Zahlt der Versicherungsnehmer in der zusätzlichen Frist die Versicherungsprämie nicht, so kann der Versicherer den Versicherungsvertrag einseitig kündigen, ohne den Versicherungsnehmer darüber in Kenntnis zu setzen. 8. Ist der Versicherungsfall nach Ablauf der zusätzlichen Frist eingetreten und hat der Versicherungsnehmer die Versicherungsprämie nicht gezahlt, so wird der Versicherer von der Pflicht zur Ersatzleistung befreit, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Versicherungsprämie aus Gründen nicht gezahlt hat, die von ihm nicht abhängen. 9. Ist der Versicherungsvertrag wegen vorzeitiger Kündigung des Vertrags oder aus einem anderen Grund unwirksam geworden, so ist der Versicherer berechtigt, eine Versicherungsprämie nur für den Zeitraum, bevor der Vertrag unwirksam geworden ist, zu fordern. 10. Zahlt der Versicherungsnehmer die Versicherungsprämie binnen einem Monat, nachdem der Vertrag unwirksam geworden ist oder nach der für die Zahlung der Versicherungsprämie vorgeschriebenen Frist, und ist vor der Zahlung der Versicherungsprämie der Versicherungsfall nicht eingetreten, so gilt der Vertrag nicht als unwirksam. 11. Im Falle einer andauernden Verminderung des Versicherungsrisikos ist der Versicherungsnehmer berechtigt, die Herabsetzung der Versicherungsprämie zu fordern, was sich nicht auf die davor gezahlten oder zu zahlenden Versicherungsprämien erstreckt.
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12. Geht das Versicherungsobjekt aus Gründen, die nicht vom Versicherungsnehmer abhängen, verloren, so werden der Versicherungsnehmer von der Pflicht zur Zahlung der Versicherungsprämie und der Versicherer von der Pflicht zur Zahlung der Versicherungsentschädigung befreit, es sei denn, dass das Risiko dieses Verlustes der Gegenstand des Versicherungsvertrags ist. 13. Absätze 2-12 dieses Artikels erstrecken sich nicht auf die Lebensversicherungsverträge. Artikel 1011. Wechsel des Versicherten Der Versicherungsnehmer kann den im Versicherungsvertrag genannten Versicherten durch einen anderen ersetzen, indem er dies dem Versicherten schriftlich mitteilt. Artikel 1012. Der Begünstigte 1. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag zu Gunsten eines anderen, des Begünstigten, schließen. Der Versicherungsnehmer kann den im Versicherungsvertrag angegebenen Begünstigten durch einen anderen ersetzen, indem er dies dem Versicherer schriftlich mitteilt. Bei einer Personenversicherung kann der mit Zustimmung des Versicherten eingesetzte Begünstigte nur mit Zustimmung des Versicherten durch einen anderen ersetzt werden. Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers können seine Erben den im Vertrag angegebenen Begünstigten nicht ersetzen. 2. Der Begünstigte kann nicht mehr durch einen anderen ersetzt werden, nachdem er einer durch den Versicherungsvertrag begründeten Pflicht nachgekommen ist oder vom Versicherer die Zahlung der Versicherungsentschädigung gefordert hat. 3. Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versicherungsfalls (wenn nicht sein Leben versichert ist) ist die Versicherungsentschädigung den Erben des Begünstigten zu zahlen, sofern nichts anderes durch den Versicherungsvertrag geregelt ist. 4. Sind durch den Lebensversicherungsvertrag mehrere Personen als Begünstigte eingesetzt worden und ist die Höhe der Ersatzleistung jeder einzelnen von
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ihnen nicht durch den Vertrag festgesetzt, so wird die Versicherungsentschädigung zu gleichen Teilen unter sie verteilt. Artikel 1013. Beginn der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags 1. Ein Versicherungsvertrag wird, wenn nichts anderes durch den Vertrag vorgesehen ist, mit seinem Abschluss wirksam. Durch den Vertrag kann vorgesehen sein, dass der Versicherungsvertrag mit der Bezahlung der Versicherungsprämie vollständig oder in der durch den Vertrag vorgesehenen Höhe wirksam wird. 2. Der Versicherungsvertrag gilt für Versicherungsfälle, die während der Laufzeit des Versicherungsvertrags eintreten. Artikel 1014. Vorzeitige Beendigung des Versicherungsvertrags und ihre Rechtsfolgen 1. Eine Versicherung endet vorzeitig, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls nach Wirksamwerden des Vertrags unmöglich geworden und das Versicherungsrisiko aus anderen Gründen als der Versicherungsfall entfallen ist. 2. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag einseitig kündigen, indem er nicht später als fünfzehn Tage davor den Versicherer darüber informiert. 3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, sofern nichts anderes durch den Versicherungsvertrag vorgesehen ist, Folgendes zu erhalten: 1) die Versicherungsprämien für die restliche Laufzeit des Vertrags – im Falle der Versicherung gegen Nichtlebens- und Lebensrisiko; 2) die vom Versicherungsnehmer bezahlten Versicherungsprämien, sonstige Ersatzleistungen, sofern solche durch den Versicherungsvertrag vorgesehen sind, um die Kosten des Abschlusses und der Durchführung des Versicherungsvertrags vermindert – in Falle der Lebensversicherung. 4. Der Versicherungsvertrag kann auf Initiative jeder Partei vorzeitig gekündigt werden, wenn die andere Partei einen wesentlichen Verstoß gegen den Versicherungsvertrag begangen hat, und zwar binnen drei Monaten, nachdem der Verstoß begangen wurde.
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5. Wird der Versicherungsvertrag auf Initiative des Versicherungsnehmers gekündigt, weil der Versicherer einen Verstoß gegen den Vertrag begangen hat, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, sofern durch den Versicherungsvertrag nichts anderes vorgesehen ist, die positive Differenz zwischen den während der Laufzeit des Vertrags von ihm gezahlten Versicherungsprämien und den erhaltenen Versicherungsentschädigungen zu erhalten. Ist bis zum Tag der Kündigung des Vertrags nach diesem Absatz keine Versicherungsentschädigung geleistet worden, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, die Versicherungsprämien vollständig zurückzuerhalten. Handelt es sich bei dem Verstoß, der den Grund zur Kündigung des Vertrags abgegeben hat, um die nicht vollständige Zahlung der nach dem Vertrag zu zahlenden Ersatzleistung, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, die Versicherungsprämien vollständig zurückzuerhalten. 6. Wird der Versicherungsvertrag auf Initiative des Versicherers gekündigt, weil der Versicherungsnehmer einen Verstoß gegen den Vertrag begangen hat, und ist durch den Versicherungsvertrag nichts anderes vorgesehen, so 1) sind die Versicherungsprämien im Falle der Versicherung gegen Nichtlebens- und Lebensrisiko nicht zurückzuerstatten; 2) sind alle vom Versicherungsnehmer gezahlten Versicherungsprämien im Falle einer akkumulativen Lebensversicherung zurückzuerstatten, und zwar um die Kosten des Abschlusses und der Durchführung des Versicherungsvertrags und die gezahlten Versicherungsentschädigungen vermindert. 7. Dier Versicherer kann nicht den Versicherungsvertrag einseitig kündigen, wenn 1) er wusste oder hätte wissen können, dass der Versicherungsnehmer beim Abschluss des Vertrags irreführende, falsche oder unvollständige Angaben mitgeteilt hat; 2) der Versicherungsnehmer die Verletzung der durch den Versicherungsvertrag übernommenen Pflichten nicht verschuldet hat. 8. Der Versicherungsvertrag kann, sofern gesetzlich nichts anderes
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vorgesehen ist, durch den Versicherungsnehmer vorzeitig gekündigt werden, wenn die Lizenz für die Ausübung der Versicherungstätigkeit des Versicherers außer Kraft gesetzt wurde. 9. Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können den Versicherungsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit kündigen. 10. Der Versicherungsvertrag erlischt mit Ablauf der durch den Vertrag festgesetzten Frist sowie in den in Kapitel 27 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Fällen, sofern nichts anderes durch den Vertrag geregelt ist. Artikel 1015. Folgen der Erhöhung oder Verminderung des Versicherungsrisikos während der Laufzeit des Versicherungsvertrags 1. Während der Laufzeit einer Schadenversicherung hat der Versicherungsnehmer (der Begünstigte) dem Versicherer unverzüglich ihm bekannt gewordene Veränderungen der Tatsachen, die er dem Versicherer beim Vertragsabschluss mitgeteilt hat, anzuzeigen, wenn diese Veränderungen eine wesentliche Vergrößerung oder Verminderung des Versicherungsrisikos bewirken können. Als erheblich sind in jedem Fall Veränderungen anzusehen, die im Versicherungsvertrag oder in den dem Versicherungsnehmer ausgehändigten Versicherungsregeln vorgesehen sind. 2. Nach der Benachrichtigung über das Versicherungsrisiko erhöhende Umstände kann der Versicherer die Abänderung der Bedingungen des Versicherungsvertrags oder eine zusätzliche Prämienzahlung nach Maßgabe der Risikoerhöhung fordern. 3. Kommt der Versicherungsnehmer oder der Begünstigte seinen Pflichten entsprechend Absatz 1 dieses Artikels nicht nach, muss der Versicherer nicht die Versicherungsentschädigung zahlen und kann er die Auflösung des Vertrags und Ersatz des durch die Vertragsauflösung entstandenen Schadens oder die Herabsetzung der Höhe der Ersatzleistung oder die Nichtherabsetzung der Versicherungsprämie fordern. 4. Der Versicherer kann die Auflösung des Vertrags nicht verlangen, wenn die das Versicherungsrisiko erhöhenden Umstände bereits entfallen sind.
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5. Bei einer Lebensversicherung treten die in den Absätzen 2 und 3 geregelten Rechtsfolgen der Risikoerhöhung oder -verminderung in der Laufzeit des Versicherungsvertrags nur dann ein, wenn sie ausdrücklich im Vertrag vereinbart sind. Artikel 1016. Übertragung der Rechte am Versicherungsobjekt auf andere 1. Werden die Rechte am versicherten Objekt von demjenigen, in dessen Interesse der Versicherungsvertrag geschlossen ist, auf einen anderen übertragen, gehen die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung des Versicherers auf ihn über, sofern nichts anderes gesetzlich vorgesehen ist. 2. Derjenige, auf den die Rechte am versicherten Objekt übertragen wurden, kann binnen einem Monat nach Entstehung dieser Rechte den Versicherungsvertrag einseitig kündigen. Wenn derjenige, auf den die Rechte am versicherten Objekt übertragen wurden, nicht gewusst hat, dass das Objekt versichert ist, dann ist die durch diesen Absatz festgesetzte einmonatige Frist von dem Zeitpunkt an zu berechnen, als er erfahren hat oder hätte erfahren müssen, dass das Objekt versichert ist. 3. Im Falle der Auflösung des Vertrags in dem durch Absatz 1 und Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Verfahren muss derjenige, der die Rechte überträgt, die durch den Versicherungsvertrag festgesetzten Versicherungsprämien für den Zeitraum bis zur Auflösung des Vertrags zahlen. In diesem Fall haftet derjenige, auf den die Rechte am versicherten Objekt übertragen wurden, nicht für die Zahlung der Versicherungsprämien. 4. Ist der Versicherungsnehmer in der Laufzeit des Vertrags über Schadenversicherung vom Gericht für handlungsunfähig oder beschränkt handlungsfähig erklärt worden, so übt seine Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag mit Zustimmung des Versicherers sein Vormund oder Pfleger aus, sofern nichts anderes durch den Versicherungsvertrag vorgesehen ist. Bleibt die in diesem Absatz vorgesehene Zustimmung aus, kann der Versicherer den Vertrag einseitig kündigen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Versicherer binnen einem Monat, nachdem er über die Erklärung des Versicherungsnehmers für handlungsunfähig oder beschränkt handlungsfähig in Kenntnis gesetzt worden war, den Vormund oder Pfleger des Ver-
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sicherungsnehmers seine Absicht, dem Versicherungsvertrag zu kündigen, nicht mitgeteilt hat. Artikel 1017. Inkenntnissetzen des Versicherers über Einstritt des Versicherungsfalls 1. Bei einer Schadenversicherung hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer oder seinem Vertreter den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich (in vernünftiger Frist), nachdem er davon erfahren hat, mitzuteilen. Regelt der Vertrag eine Frist und (oder) die Form der Benachrichtigung, hat die Mitteilung innerhalb der vereinbarten Frist und in der vereinbarten Form zu erfolgen. Dieselbe Pflicht hat auch der Begünstigte, wenn ihm der Abschluss einer Versicherung zu seinen Gunsten bekannt ist und er beabsichtigt, die Ersatzleistung des Versicherers in Anspruch zu nehmen. 2. Wird der in Absatz 1 geregelten Pflicht nicht nachgekommen, kann der Versicherer die Ersatzleistung verweigern, wenn nicht bewiesen wird, dass er rechtzeitig vom Eintritt des Versicherungsfalls erfahren hat oder dass die fehlende Kenntnis keine Auswirkungen auf seine Leistungspflicht haben konnte. 3. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Artikels gelten entsprechend für Verträge über Lebensversicherung, wenn der Versicherungsfall der Tod des Versicherten ist. Dabei darf die vertraglich bestimmte Mitteilungsfrist nicht kürzer als dreißig Tage sein. Artikel 1018. Schadenminderung im Versicherungsfall 1. Beim Eintritt des bei einer Schadenversicherung ausbedungenen Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer angemessene und zugängliche Maßnahmen zur Verminderung des möglichen Schadens zu ergreifen. Dabei hat der Versicherungsnehmer den Weisungen des Versicherers zu folgen, wenn sie ihm mitgeteilt werden. 2. Die zur Minderung des zu ersetzenden Schadens vom Versicherer getätigten Aufwendungen hat der Versicherer selbst beim Fehlschlagen der betreffenden Maßnahmen zu ersetzen, wenn die Aufwendungen notwendig
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waren oder zur Ausführung der Weisungen des Versicherers getätigt wurden. Diese Aufwendungen sind nach Maßgabe des Verhältnisses des Versicherungsbetrags zum Versicherungswert zu ersetzen, selbst wenn sie zusammen mit dem sonstigen vom Versicherer zu leistenden Schadenersatz den Versicherungsbetrag übersteigen. 3. Der Versicherer wird von der Ersatzleistung bezüglich des Schadens frei, der dadurch entstanden ist, dass der Versicherungsnehmer die für ihn zugänglichen angemessenen Maßnahmen zur Minderung des Schadens vorsätzlich unterlassen hat. Artikel 1019. Folgen des durch die Schuld des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten eingetretenen Versicherungsfalls 1. Der Versicherer wird mit Ausnahme der in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels geregelten Fälle von der Ersatzleistung frei, wenn der der Versicherungsfall durch die Schuld des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten eingetreten ist. 2. Bei einer Versicherung der zivilrechtlichen Haftung wegen Schädigungen an Leben oder Gesundheit wird der Versicherer nicht von der Ersatzleistung frei, wenn der Schaden von demjenigen, der für ihn haftet, zugefügt worden ist. 3. Bei einer Personenversicherung wird der Versicherer von der Zahlung der im Fall des Todes des Versicherten zu zahlenden Versicherungsentschädigung nicht frei, wenn der Letztere Selbstmorde begangen hat und der Versicherungsvertrag zum Zeitpunkt des Selbstmordes schon mindestens drei Jahre wirksam war. Artikel 1020. Versicherungsentschädigung und Befreiung des Versicherers von der Zahlung des Versicherungsbetrags 1. Wenn durch Gesetz oder den Versicherungsvertrag nichts anderes geregelt ist, wird der Versicherer von der Zahlung der Versicherungsentschädigung und des Versicherungsbetrags frei, 1) wenn der Versicherungsfall herbeigeführt wurde:
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a) durch die Auswirkungen einer Kernexplosion, radioaktiver Strahlung oder Verseuchung, b) durch Kriegshandlungen sowie Manöver oder andere militärische Maßnahmen, c) durch einen Bürgerkrieg und sonstige gesetzlich geregelte Fälle; 2) wenn der Versicherungsfall durch vorsätzliches handeln des Versicherungsnehmers oder des Versicherten oder des Begünstigten herbeigeführt wurde; 3) wenn der Versicherungsnehmer beim Abschluss des Versicherungsvertrags falsche Angaben über das Versicherungsobjekt mitgeteilt oder für die Bewertung des Versicherungsrisikos erhebliche Angaben verheimlicht hat. 2. Der Versicherer wird, wenn durch den Vertrag über Schadenversicherung nichts anderes geregelt ist, von der Zahlung der Versicherungsentschädigung frei, wenn der Schaden durch die Enteignung, Konfiszierung, Requirierung, den Arrest oder die Zerstörung des versicherten Vermögens auf Anordnung staatlicher Organe entstanden ist. 3. Der Versicherer wird nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der Versicherungsentschädigung und des Versicherungsbetrags frei, wenn 1) der Versicherungsnehmer durch die Schuld einer anderen Person eine Verpflichtung, die nicht mit der Versicherungsprämie verbunden ist, verletzt und diese Verletzung nicht den Eintritt des Versicherungsfalls oder einen anderen Schaden herbeigeführt hat; 2) der Versicherungsnehmer seiner Pflicht, das Versicherungsrisiko zu mindern oder die Erhöhung des Versicherungsrisikos abzuwenden, nicht nachgegangen ist und die Nichterfüllung dieser Pflicht nicht den Eintritt des Versicherungsfalls herbeigeführt hat; 3) der Versicherungsnehmer beweist, dass der Eintritt des Versicherungsfalls nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde. Artikel 1021. Übergang der Ersatzansprüche vom Versicherungsnehmer auf den Versicherer (Surrogation) 1. Wenn durch den Versicherungsvertrag nichts anderes geregelt ist, geht
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auf den Versicherer, soweit er dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt hat, der Anspruch des Versicherungsnehmers (oder des Begünstigten) gegen denjenigen über, der für den wegen Eintritts des Versicherungsfalls entstandenen Schaden haftet. Ein vertraglicher Ausschluss des Übergangs von Ersatzansprüchen gegen einen Schädiger, der vorsätzlich gehandelt hat, ist nichtig. 2. Der Versicherer hat den auf ihn übergegangenen Anspruch unter Einhaltung der Bestimmungen geltend zu machen, die die Verhältnisse zwischen dem Versicherungsnehmer (dem Versicherten, dem Begünstigten) und demjenigen, der für den Schaden haftet, regeln. 3. Der Versicherungsnehmer (der Versicherte, der Begünstigte) hat dem Versicherer alle Unterlagen und andere Beweise, die seinen Anspruch begründen, zu übergeben und ihm alle Informationen zu verschaffen, die erforderlich sind, um den übergegangenen Anspruch geltend zu machen. 4. Hat der Versicherungsnehmer (der Versicherte, der Begünstigte) auf seinen Anspruch gegen denjenigen, der für den Schaden haftet, verzichtet oder die Unmöglichkeit seiner Durchsetzung verschuldet, wird der Versicherer von der Verpflichtung zur Ersatzleistung gänzlich oder in dem entsprechenden Teil frei und kann die Rückerstattung des zu viel Gezahlten fordern. Artikel 10211. Versicherung der Haftung für Zufügung des Schadens durch Dritten 1. Der Versicherungsnehmer kann einen Versicherungsvertrag schließen, durch den das Risiko der Haftung für den Schaden versichert wird, der Dritten zugefügt wurde. 2. Wenn das Risiko der Haftung für den Schaden versichert wurde, der von einem Dritten zugefügt worden ist, muss dieser Dritte im Versicherungsvertrag angegeben werden. Ist dieser Dritte im Vertrag nicht angegeben, so gilt das Haftungsrisiko des Versicherungsnehmers als versichert. 3. Der Versicherungsnehmer muss den Versicherten mit dem Inhalt des Versicherungsvertrags bekannt machen. 4. Der Versicherungsvertrag über das Haftungsrisiko für den zugefügten Scha-



473



den gilt als geschlossen, und zwar zu Gunsten derjenigen, denen ein Schaden zugefügt werden kann (zu Gunsten der Begünstigten), selbst wenn der Vertrag zu Gunsten des Versicherungsnehmers oder eines anderen, der für den zugefügten Schaden haftet, geschlossen wurde oder im Vertrag nicht angegeben ist, zu wessen Gunsten er geschlossen wurde. 5. Wenn Haftungsrisiko für den zugefügten Schaden versichert wurde, weil die Versicherungspflicht besteht, sowie in anderen Fällen, die durch Gesetz oder den Versicherungsvertrag eine solche Haftung vorsehen, dann darf derjenige, zu dessen Gunsten der Versicherungsvertrag als geschlossen gilt, den Ersatz des zugefügten Schadens im Grenzen des versicherten Betrags unmittelbar vom Versicherer fordern. 6. Wer durch einen zu Gunsten eines Dritten geschlossenen Vertrag versichert ist, ist im Falle des Todes des Versicherungsnehmers oder der Beendigung seiner Tätigkeit ohne Rechtsnachfolge der Versicherungsnehmer, sofern nichts anderes durch den Versicherungsvertrag geregelt ist. Artikel 1022. Verjährung der mit Versicherung verbundenen Forderungen 1. Eine Klage aufgrund von Forderungen aus Verträgen über Schadenversicherung kann innerhalb von drei Jahren und eine Klage aufgrund von Forderungen aus Verträgen über Lebensversicherung kann innerhalb von zehn Jahren erhoben werden. 2. Die Berechnung der durch Absatz 1 dieses Artikels festgesetzten Fristen beginnt mit dem Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls. Artikel 1023. Rückversicherungsvertrag 1. Ein Versicherer kann sich gegen das Risiko, das mit allen seinen Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern oder einem Teil davon zu den vertraglich bestimmten Bedingungen verbunden ist, bei einem anderen Versicherer versichern. 2. Der Versicherer aus dem Versicherungsvertrag (der Erstversicherung), der einen Rückversicherungsvertrag geschlossen hat, ist der Versicherungsnehmer im Rückversicherungsvertrag. 3. Im Falle der Rückversicherung bleibt gegenüber dem Versicherungsneh-
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mer der Erstversicherung der Erstversicherer zur Zahlung der Versicherungsentschädigung verpflichtet. 4. Der Abschluss zweier oder mehrerer Rückversicherung nacheinander ist zulässig. Artikel 1024. Pflichtversicherung 1. Die Vornahme einer Pflichtversicherung mittels Abschlusses eines Versicherungsvertrags erfolgt durch die Person (den Versicherungsnehmer), der durch Gesetz eine solche Versicherungspflicht auferlegt ist. 2. Ist die Person, der durch Gesetz eine Versicherungspflicht auferlegt ist, nachgegangen oder hat sie den Versicherungsvertrag zu Bedingungen geschlossen, die die Lage des Begünstigten im Vergleich zu gesetzlich bestimmten Bedingungen verschlechtern, so muss sie bei Eintritt des Versicherungsfalls dem Begünstigten einen Betrag zu zahlen, den dieser erhalten würde, wenn die Versicherung in angemessener Weise erfolgt wäre. Artikel 1025. Anwendung allgemeiner Versicherungsregeln auf besondere Versicherungsarten Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für die Versicherung ausländischer Investitionen gegen nicht kommerzielle Risiken, für Krankenversicherungen, die Versicherung von Bankeinlagen und für Rentenversicherungen sowie andere Versicherungsarten insoweit, als durch die diese Versicherungsarten betreffenden Gesetze nichts anderes geregelt ist.
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UNTERABSCHNITT 6 VERTRAG ÜBER GEMEINSAME TÄTIGKEIT OHNE BILDUNG DER JURISTISCHEN PERSON



KAPITEL 55. GEMEINSAME TÄTIGKEIT Artikel 1026. Vertrag über gemeinsame Tätigkeit 1. Aufgrund eines Vertrags über gemeinsame Tätigkeit verpflichten sich zwei oder mehrere Personen (die Gesellschafter), zur Erzielung von Gewinn oder zu einem anderen nicht gesetzwidrigen Zweck ihre Beiträge zu verbinden und zusammenzuwirken, ohne eine juristische Person zu bilden. 2. Parteien eines Vertrags über gemeinsame Tätigkeit, der zur Ausübung unternehmerischer Tätigkeit geschlossen wird, können nur Einzelunternehmer und (oder) gewerbliche Organisationen sein. 3. Der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit kann vorsehen, dass sein Bestehen für Dritte nicht offen zu legen ist (stille gemeinsame Tätigkeit). 4. Der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit wird in schriftlicher Form geschlossen. Artikel 1027. Beiträge der Gesellschafter 1. Als Beitrag eines Gesellschafters gilt alles, was er für die gemeinsame Sache einbringt, darunter Geld, anderes Vermögen, berufliche oder andere Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie der geschäftliche Ruf und geschäftliche Verbindungen. 2. Die Gesellschafter leisten ihre Beiträge in gleicher Höhe, wenn sich nichts anderes aus dem Vertrag über gemeinsame Tätigkeit oder den tatsächlichen Umständen ergibt. Die Bewertung eines Beitrags in Geld erfolgt auf Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern.
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Artikel 1028. Gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter 1. Das Vermögen, das das Eigentum der Gesellschafter war, bevor sie es eingebracht haben, sowie das in gemeinsamer Tätigkeit Hergestellte und die Früchte und Gewinne aus dieser Tätigkeit gelten als ihr gemeinschaftliches Eigentum nach Bruchteilen, wenn nichts anderes durch Gesetz oder den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit geregelt ist oder sich aus dem Wesen des Schuldverhältnisses ergibt. 2. Das Vermögen, das die Gesellschafter nicht als ihr Eigentum besessen haben, wird im Interesse aller Gesellschafter genutzt und bildet neben dem Vermögen, an dem gemeinschaftliches Eigentum besteht, das gemeinschaftliche Vermögen der Gesellschafter. 3. Die Buchführung über ihr gemeinschaftliches Vermögen können die Gesellschafter einem von ihnen übertragen. 4. Die Nutzung des gemeinschaftlichen Vermögens erfolgt nach dem Einvernehmen aller Gesellschafter und mangels Einigung nach einer vom Gericht anzuordnenden Regelung. 5. Die Pflichten der Gesellschafter bezüglich der Erhaltung des gemeinschaftlichen Vermögens und die Erstattung der damit verbundenen Aufwendungen regelt der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit. Artikel 1029. Führung der gemeinsamen Geschäfte der Gesellschafter 1. Bei der Führung der gemeinschaftlichen Geschäfte ist jeder Gesellschafter befugt, für alle Gesellschafter zu handeln, wenn nicht im Vertrag über gemeinsame Tätigkeit bestimmt ist, dass die Geschäfte durch einzelne Gesellschafter oder durch alle Gesellschafter des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit gemeinsam geführt werden. Werden die Geschäfte gemeinsam geführt, ist für jedes Rechtsgeschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. 2. Gegenüber Dritten ist die Befugnis eines Gesellschafters, Rechtsgeschäfte für alle Gesellschafter vorzunehmen, durch eine von den übrigen Gesellschaftern erteilte Vollmacht oder den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit nachzuweisen.



477



3. Gegenüber Dritten können sich die Gesellschafter nicht auf Beschränkungen der Geschäftsführungsbefugnis des Gesellschafters, der ein Rechtsgeschäft getätigt hat, berufen, es sei denn sie beweisen, dass der Dritte bei Vornahme des Rechtsgeschäfts von den Beschränkungen wusste oder wissen musste. 4. Hat ein Gesellschafter für alle Gesellschafter in Überschreitung seiner Geschäftsführungsbefugnis Rechtsgeschäfte getätigt oder im Interesse aller Gesellschafter Geschäfte im eigenen Namen abgeschlossen, kann er den Ersatz seiner Aufwendungen fordern, wenn es ausreichende Gründe zur Annahme gibt, dass die Geschäfte im Interesse aller Gesellschafter getätigt worden sind. Gesellschafter, denen infolge solcher Rechtsgeschäfte Schaden entstanden ist, haben Anspruch auf seinen Ersatz. 5. Entscheidungen über die gemeinschaftlichen Geschäfte werden von den Gesellschaftern einvernehmlich getroffen, wenn nichts anderes durch den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit geregelt ist. Artikel 1030. Informationsrecht der Gesellschafter Jeder Gesellschafter ist unabhängig von der Befugnis zur Geschäftsführung berechtigt, in alle Unterlagen der Geschäftsführung einzusehen. Der Verzicht auf dieses Recht oder seine Beschränkung, unter anderem durch Vereinbarung der Gesellschafter, sind nichtig. Artikel 1031. Gemeinschaftliche Kosten und Verluste der Gesellschafter Die Deckung der Kosten und Verluste im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Tätigkeit der Gesellschafter richtet sich nach ihrer Vereinbarung. Mangels einer solchen Vereinbarung trägt jeder Gesellschafter die Kosten und Verluste entsprechend der Höhe seines Beitrags zur gemeinsamen Sache. Die Vereinbarung, die einen Gesellschafter von der Pflicht zur Deckung gemeinschaftlicher Kosten oder Verlusten gänzlich befreit, ist nichtig. Artikel 1032. Haftung der Gesellschaften für gemeinsame Verbindlichkeiten 1. Hängt der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit nicht mit einer unterneh-
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merischen Tätigkeit der Gesellschafter zusammen, haftet jeder Gesellschafter entsprechend der Höhe seines Beitrags mit seinem gesamten Vermögen für die gemeinsamen vertraglichen Verbindlichkeiten. Für gemeinsame Verbindlichkeiten, die nicht durch Verträge begründet sind, haften die Gesellschafter als Gesamtschuldner. 2. Hängt der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit mit der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschafter zusammen, haften die Gesellschafter für alle Verbindlichkeiten unabhängig von ihrem Entstehungsgrund als Gesamtschuldner. Artikel 1033. Gewinnverteilung 1. Gewinne, die die Gesellschafter durch ihre gemeinsame Tätigkeit erzielen, sind entsprechend der Höhe ihrer Beiträge zur gemeinsamen Sache zu verteilen, wenn nichts anderes durch den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit oder eine Vereinbarung der Gesellschafter geregelt ist. 2. Die Vereinbarung des Ausschlusses eines Gesellschafters von der Gewinnbeteiligung ist nichtig. Artikel 1034. Aussonderung des Anteils des Gesellschafters auf Forderung seines Gläubigers Der Gläubiger eines Gesellschafters des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit kann die Aussonderung seines Anteils am gemeinschaftlichen Vermögen entsprechend Artikel 200 dieses Gesetzbuchs fordern. Artikel 1035. Beendigung des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit 1. Ein Vertrag über gemeinsame Tätigkeit endet durch: 1) Erklärung der Entmündigung, Beschränkung der Geschäftsfähigkeit oder Verschollenheit eines Gesellschafters, wenn nicht durch den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit oder eine spätere Vereinbarung die Fortsetzung des Vertrags zwischen den übrigen Gesellschaftern geregelt ist; 2) die Insolvenz eines Gesellschafters, mit der im zweiten Unterabsatz geregelten Ausnahme; 3) den Tod eines Gesellschafters bzw. die Liquidation oder Umwandlung einer an der Gesellschaft beteiligten juristischen Person, wenn nicht durch
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den Vertrag über gemeinsame Tätigkeit oder eine spätere Vereinbarung die Fortsetzung des Vertrags zwischen den übrigen Gesellschaftern oder der Eintritt von Erben bzw. Rechtsnachfolgern anstelle des verstorbenen Gesellschafters (der umgewandelten juristischen Person geregelt ist; 4) Kündigung eines unbefristeten Gesellschaftsvertrags durch einen Gesellschafter, mit der im ersten Unterabsatz geregelten Ausnahme; 5) Auflösung eines für eine bestimmte Zeit geschlossenen Vertrags über gemeinsame Tätigkeit auf Forderung eines Gesellschafters zwischen diesem und den übrigen Gesellschaftern, mit der im ersten Unterabsatz geregelten Ausnahme; 6) Ablauf der Dauer des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit; 7) Aussonderung des Anteils eines Gesellschafters auf Verlangen seines Gläubigers, mit der im ersten Unterabsatz geregelten Ausnahme. 2. Bei der Beendigung des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit ist das Vermögen, das die Gesellschafter zum gemeinschaftlichen Besitz und (oder) zur gemeinschaftlichen Nutzung der Gesellschafter überlassen hatten, den betreffenden Gesellschaftern ohne Vergütung zurückzugeben, wenn zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart ist. 3. Mit der Beendigung des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit haften die Gesellschafter gegenüber Dritten gesamtschuldnerisch für nicht getilgte gemeinsame Verbindlichkeiten. 4. Die Aufteilung des Vermögens, an dem gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter besteht, sowie der gemeinsam begründeten Forderungen erfolgt nach den in Artikel 197 dieses Gesetzbuchs bestimmten Regeln. 5. Ein Gesellschafter, der ein individuell bestimmtes Vermögen in das gemeinschaftliche Eigentum eingebracht hatte, kann bei der Beendigung des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit im Gerichtweg die Rückgabe des Vermögens verlangen, sofern den Interessen der übrigen Gesellschafter und der Gläubiger genügt wird.



480



Artikel 1036. Kündigung unbefristeten Vertrags über gemeinsame Tätigkeit 1. Ein Gesellschafter, der sich aus einem unbefristeten Vertrag über gemeinsame Tätigkeit lösen will, muss dies spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ausscheiden aus dem Vertrag erklären. 2. Eine Vereinbarung, die das Recht auf Kündigung eines unbefristeten Vertrags über gemeinsame Tätigkeit beschränkt, ist nichtig. Artikel 1037. Auflösung des Vertrags über gemeinsame Tätigkeit auf Verlangen einer Partei Ein Vertrag über gemeinsame Tätigkeit, der für eine bestimmte Zeit oder unter der auflösenden Bedingung der Zweckerreichung geschlossen wurde, kann aus den in Artikel 466 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs geregelten Gründen und außerdem aus triftigem Grund auf Verlangen einer Partei zwischen ihr und den übrigen Gesellschaftern aufgelöst werden, wobei die übrigen Gesellschafter Anspruch auf Ersatz des realen Schadens haben, der ihnen durch die Vertragsauflösung entstanden ist. Artikel 1038. Haftung des Gesellschafters, dessen Beteiligung am Vertrag über gemeinsame Tätigkeit beendet wurde Wenn der Vertrag über gemeinsame Tätigkeit nicht auf Grund des Antrags eines Gesellschafters auf Kündigung seiner weiteren Beteiligung oder des vorzeitigen Auflösungsbegehrens eines Gesellschafters beendet wurde, so haftet derjenige, der nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt ist, gegenüber Dritten für gemeinsame Verbindlichkeiten, die während seiner Beteiligung begründet wurden, als wäre er Gesellschafter geblieben.
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UNTERABSCHNITT 7 VERTRÄGE ÜBER VERANSTALTUNG VON GLÜCKSSPIELEN UND WETTEN



KAPITEL 56. VERANSTALTUNG UND DURCHFÜHRUNG VON GLÜCKSSPIELEN UND WETTEN



Artikel 1039. Forderungen im Zusammenhang mit Veranstaltung von Glücksspielen und Wetten und Beteiligung daran Forderungen von Bürgern und juristischen Personen, die mit der Veranstaltung von auf Risiken beruhenden Glücksspielen und Wetten oder der Teilnahme an ihnen zusammenhängen, genießen keinen gerichtlichen Schutz, mit Ausnahme von Forderungen derjenigen, die unter dem Einfluss einer Täuschung, der Gewalt, einer Bedrohung oder des böswilligen Zusammenwirkens ihres Vertreters mit dem Veranstalter an einem Glücksspiel oder einer Wette teilgenommen haben, sowie von Forderungen entsprechend Artikel 1040 Absatz 5 dieses Gesetzbuchs. Artikel 1040. Veranstaltung von Lotterien, Wetten und anderen Spielen durch den Staat und die Kommunen oder mit ihrer Erlaubnis 1. Das Verhältnis zwischen der Republik Armenien, den kommunalen Körperschaften oder Personen, denen das ermächtigte staatliche Organ eine Genehmigung (Lizenz) erteilt hat, als Veranstaltern von Lotterien, Totalisatoren (gegenseitigen Wetten) oder anderen auf dem Risiko beruhenden Spielen und den Teilnehmern der Spiele wird durch einen Vertrag begründet. 2. In Fällen, die durch die Vorschriften für die Veranstaltung von Glücksspielen geregelt sind, wird der Vertrag zwischen Veranstalter und Spieler durch die Ausstellung eines Lotteriescheins, einer Quittung oder eines anderen Schriftstücks bestätigt. 3. Das Angebot zum Abschluss eines Vertrags im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels muss Angaben dazu enthalten, wann die Ausspielung
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durchgeführt und wie der Gewinn ermittelt wird und wie hoch er ist. 4. Verzichtet der Veranstalter darauf, die Ausspielung zu der bestimmten Zeit durchzuführen, können die Spieler von ihm den Ersatz des realen Schadens fordern, der ihnen durch den Wegfall oder die Verschiebung der Ausspielung entstanden ist. 5. Der Veranstalter des Spiels muss entsprechend den Regeln der Lotterie, der Wette oder sonstiger Glücksspiele den Personen, die gewonnen haben, den Gewinn in der in den Spielregeln bestimmten Höhe, Form (Geld oder Gegenstände) und Frist auszuzahlen, und wenn in den Spielbedingungen keine Fälligkeit bestimmt ist, spätestens zehn Tage nach Feststellung der Spielergebnisse. 6. Kommt der Veranstalter seiner Pflicht entsprechend Absatz 5 nicht nach, kann der Spieler, der bei einer Lotterie, einer Wette oder einem sonstigen Glücksspiel gewonnen hat, vom Veranstalter die Auszahlung des Gewinns und den Ersatz des Schadens fordern, der durch den Vertragsbruch entstanden ist.



ABSCHNITT 8 SCHULDVERHÄLTNISSE AUS EINSEITIGEM RECHTSGESCHÄFT



KAPITEL 57. AUSLOBUNG



Artikel 1041. Pflicht zur Zahlung einer Belohnung 1. Wer öffentlich einen Geldbetrag oder eine andere Belohnung für die Vornahme einer bestimmten rechtmäßigen Handlung ausgelobt hat, muss innerhalb der dort angegebenen Frist die versprochene Belohnung der Person zu zahlen, die diese Handlung vorgenommen, insbesondere ein verloren gegangenes Vermögen des Auslobenden aufgefunden oder dem Auslobenden Informationen darüber mitgeteilt hat.
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2. Die Pflicht zur Zahlung der Belohnung entsteht, wenn aufgrund der Auslobung feststellbar ist, wer die Belohnung versprochen hat. Wer auf die Auslobung reagiert hat, kann eine schriftliche Bestätigung des Versprechens verlangen und handelt, falls er dies unterlässt, auf die Gefahr, dass die Belohnung in Wirklichkeit nicht von der Person versprochen wurde, die in der Bekanntmachung angegeben ist. 3. Ist in der Auslobung die Höhe der Belohnung nicht angegeben, ist sie mit dem Auslobenden zu vereinbaren und im Streitfall vom Gericht zu bestimmen. 4. Die Pflicht zur Zahlung der Belohnung entsteht unabhängig davon, ob die betreffende Handlung im Zusammenhang mit der Auslobung vorgenommen wurde oder nicht. 5. Haben mehrere die in der Bekanntmachung angegebene Handlung vorgenommen, steht die Belohnung demjenigen zu, der sie zuerst vorgenommen hat. Haben zwei oder mehr Personen die in der Bekanntmachung angegebene Handlung vorgenommen und ist nicht feststellbar, wer sie zuerst vorgenommen hat, oder haben zwei oder mehr Personen die Handlung gleichzeitig vorgenommen, ist die Belohnung gleichmäßig oder nach einem anderen zwischen ihnen vereinbarten Verhältnis zu teilen, und im Streitfall durch das Gericht festzustellen. 6. Wenn nichts anderes in der Bekanntmachung bestimmt ist und sich nichts anderes aus dem Charakter der darin angegebenen Handlung ergibt, haben der Auslobende und im Streitfall das Gericht festzustellen, ob die vorgenommene Handlung den in der Bekanntmachung enthaltenen Anforderungen entspricht. Artikel 1042. Widerruf der Auslobung einer Belohnung 1. Wer eine Belohnung öffentlich versprochen hat, kann das Versprechen in gleicher Form widerrufen, es sei denn, die Unwiderruflichkeit ist in der Bekanntmachung selbst vorgesehen oder ergibt sich aus ihr oder für die Vornahme der Handlung, für die die Auslobung gemacht wurde, ist eine Frist bestimmt oder zur Zeit des Widerrufs ist die in der Bekanntmachung angegebene Handlung bereits von einem oder mehreren Bewerbern
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vorgenommen worden. 2. Der Widerruf einer Auslobung entbindet den Auslobenden nicht von der Verpflichtung, den Bewerbern die Aufwendungen, die sie zur Vornahme der in der Bekanntmachung angegebenen Handlung getätigt haben, bis zur Höhe der versprochenen Belohnung zu ersetzen.



KAPITEL 58. PREISAUSSCHREIBEN Artikel 1043. Veranstaltung eines Preisausschreibens 1. Wer öffentlich einen Geldbetrag oder eine andere Belohnung für die beste Ausführung einer Arbeit oder das Erreichen sonstiger Ergebnisse ausgesetzt hat (Preisausschreiben), ist verpflichtet, die versprochene Belohnung demjenigen zu zahlen (zu übergeben), der entsprechend den Bedingungen des Preisausschreibens als Gewinner anerkannt wurde. 2. Preisausschreiben können offen sein, wenn der Veranstalter durch Bekanntmachung in der Presse oder anderen Massenmedien jeden Interessierten zur Teilnahme auffordert, oder geschlossen, wenn der Veranstalter die Aufforderung zur Teilnahme an einen von ihm bestimmten Personenkreis richtet. Bei einem offenen Preisausschreiben kann die vorherige Qualifikation der Bewerber ausbedungen werden, wenn der Veranstalter eine Auswahl unter denen, die daran teilnehmen wollen, vornimmt. 3. Aus der Bekanntmachung des Preisausschreibens muss zumindest hervorgehen, welcher Art die Aufgabe ist, nach welchen Kriterien und auf welche Weise die Arbeiten oder sonstigen Ergebnisse bewertet werden, an welchem Ort, zu welcher Zeit und auf welche Weise sie einzureichen sind, in welcher Höhe und Form die Belohnung erfolgt sowie wann und auf welche Weise die Ergebnisse des Preisausschreibens mitgeteilt werden. 4. Für Preisausschreiben, bei denen die Verpflichtung übernommen wird, mit dem Gewinner einen Vertrag abzuschließen, gelten die Bestimmungen dieses Kapitels, soweit in den Artikeln 463 - 465 dieses Gesetzbuchs nichts anderes geregelt ist.
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Artikel 1044. Änderung der Bedingungen und Widerruf des Preisausschreibens 1. Wer einen Preis ausgeschrieben hat, darf nur während der ersten Hälfte der für die Einreichung der Arbeiten bestimmten Frist das Preisausschreiben widerrufen oder seine Bedingungen ändern. 2. Die Änderung der Bedingungen oder der Widerruf ist auf die gleiche Weise bekannt zu machen, wie das Preisausschreiben bekannt gemacht worden ist. 3. Bei einer Änderung der Bedingungen oder beim Widerruf eines Preisausschreibens ist der Ausschreibende gegenüber jedem, der die in der Bekanntmachung vorgesehene Arbeit ausgeführt hat, bevor ihm die Änderung bzw. der Widerruf bekannt wurde oder hätte bekannt werden müssen, zum Ersatz der Aufwendungen verpflichtet. Der Ausschreibende wird von der Pflicht zum Ersatz der Aufwendungen frei, wenn er beweist, dass die betreffende Arbeit unabhängig vom Preisausschreiben ausgeführt wurde, insbesondere vor seiner Bekanntmachung oder offenkundig ohne Einhaltung seiner Bedingungen. 4. Erfolgt eine Änderung oder der Widerruf des Preisausschreibens, ohne dass den in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels geregelten Anforderungen genügt wird, hat der Ausschreibende die Belohnung den Bewerbern zu zahlen, die eine Arbeit entsprechend den bekannt gemachten Bedingungen des Preisausschreibens ausgeführt haben. Artikel 1045. Entscheidung über Zuerkennung des Preises 1. Die Entscheidung über die Zuerkennung des Preises ist den Bewerbern in der Weise und innerhalb der Frist mitzuteilen, die in der Bekanntmachung des Preisausschreibens bestimmt sind. 2. Sind die in der Bekanntmachung angegebenen Ergebnisse in einer Arbeit erreicht worden, die zwei oder mehr Personen gemeinsam ausgeführt haben, ist der Preis entsprechend ihrer Vereinbarung aufzuteilen. Mangels einer solchen Einigung entscheidet ein Gericht über die Teilung des Preises.
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Artikel 1046. Verwendung prämierter wissenschaftlicher, literarischer oder künstlerischer Werke Hat ein Preisausschreiben die Schaffung eines wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Werkes zum Gegenstand und ist in den Bedingungen des Preisausschreibens nichts anderes bestimmt, hat der Ausschreibende das Vorzugsrecht auf Abschluss eines Vertrags mit dem Urheber des Werks, dem der Preis zuerkannt wurde, über die Verwendung seines Werks gegen Zahlung einer entsprechenden Vergütung. Artikel 1047. Rückgabe der eingereichten Arbeiten an die Teilnehmer des Preisausschreibens Der Ausschreibende hat den erfolglosen Teilnehmern ihre Arbeiten zurückzugeben, wenn nichts anderes in der Bekanntmachung des Preisausschreibens bestimmt war oder sich aus dem Charakter der ausgeführten Arbeit ergibt.



KAPITEL 59. HANDLUNGEN IN FREMDEM INTERESSE OHNE AUFTRAG



Artikel 1048. Handlungen in fremdem Interesse ohne Auftrag 1. Handlungen, die ohne Auftrag, eine sonstige Weisung oder vorher gegebene Zusage eines Betroffenen vorgenommen werden, um Schaden von seiner Person oder seinem Vermögen abzuwenden, seine Verpflichtungen zu erfüllen oder seine sonstigen nicht unrechtmäßigen Interessen wahrzunehmen (Handlungen in fremdem Interesse), sind zum offensichtlichen Vorteil oder Nutzen und entsprechend den wirklichen oder wahrscheinlichen Absichten des Betroffenen mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt und Umsicht auszuführen. 2. Die in diesem Kapitel vorgesehenen Regelungen gelten nicht für Handlungen, die im Interesse anderer die staatlichen Organe oder die Organe der örtlichen Selbstverwaltung vornehmen, für die diese Handlungen ein Zweck ihrer Tätigkeit sind.
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Artikel 1049. Benachrichtigung des Betroffene über Handlungen in seinem Interesse 1. Wer im Interesse eines anderen handelt, muss ihm dies bei der ersten Möglichkeit mitteilen und während einer vernünftigen Zeit seinen Entschluss über Billigung oder Missbilligung der vorgenommenen Handlungen abwarten, sofern diese Verzögerung nicht ernsthafte Nachteile für den Betroffenen zur Folge hat. 2. Werden die Handlungen im Interesse eines Bürgers vorgenommen, bedarf es keiner besonderen Mitteilung, wenn die Handlungen in seiner Gegenwart erfolgen. Artikel 1050. Folgen der Billigung der Handlungen im Interesse des anderen durch den Betroffenen Billigt derjenige, in dessen Interesse ohne seinen Auftrag gehandelt wird, diese Handlungen, so finden auf die Verhältnisse zwischen den Parteien die Bestimmungen für den Auftragsvertrag oder einen sonstigen Vertrag, der dem Charakter der Handlungen entspricht, Anwendung. Artikel 1051. Folgen der Missbilligung der Handlungen im Interesse des anderen durch den Betroffenen 1. Handlungen, die jemand in fremdem Interesse vornimmt, nachdem er erfahren hat, dass der Betroffene sie nicht billigt, begründen für diesen weder gegenüber dem Handelnden noch gegenüber Dritten eine Verpflichtung. 2. Handlungen zur Abwendung einer Lebensgefahr sind auch gegen den Willen des Gefährdeten, und die Erfüllung von Unterhaltspflichten ist gegen den Willen des Verpflichteten zulässig. Artikel 1052. Schadenersatz an den in fremdem Interesse Handelnden 1. Wer entsprechend den Bestimmungen dieses Kapitels in fremdem Interesse handelt, hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen und sonstigen realen Schadens durch den Betroffenen, mit Ausnahme der durch Handlungen im Sinne des Artikels 1051 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bedingten Aufwendungen.
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Der Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen und sonstigen realen Schadens bleibt auch dann bestehen, wenn die Handlungen im fremden Interesse nicht zum erwarteten Ergebnis geführt haben. Wird jedoch ein Schaden von fremdem Vermögen abgewendet, darf der Schadenersatz den Wert des Vermögens nicht übersteigen. 2. Aufwendungen und Verluste, die dem in fremdem Interesse Handelnden in Zusammenhang mit den vorher von dem Betroffenen gebilligten Handlungen entstehen (Artikel 1050), sind entsprechend den Bestimmungen für den Vertrag betreffender Art zu ersetzen. Artikel 1053. Vergütung der Handlungen in fremdem Interesse Haben die Handlungen im fremden Interesse für den Betroffenen zu einem positiven Ergebnis geführt, steht dem Handelnden eine Vergütung zu, wenn ein solcher Anspruch durch Gesetz, eine Vereinbarung mit dem Betroffenen oder Handelsbräuche geregelt ist. Artikel 1054. Folgen des Rechtsgeschäfts in fremdem Interesse Die Pflichten aus einem in fremdem Interesse vorgenommenen Rechtsgeschäft gehen auf denjenigen über, in dessen Interesse es abgeschlossen wurde, wenn er das Rechtsgeschäft gebilligt hat und die andere Partei gegen diese Übertragung nicht einwendet oder beim Abschluss des Rechtsgeschäfts wusste oder wissen musste, dass es in fremdem Interesse vorgenommen wurde. Beim Übergang der Pflichten aus einem solchen Rechtsgeschäft auf denjenigen, in dessen Interesse es abgeschlossen wurde, sind ihm auch die Rechte aus diesem Rechtsgeschäft zu übertragen. Artikel 1055. Ersatz des durch Handeln in fremdem Interesse zugefügten Schadens Die Verhältnisse bezüglich des Schadens, der durch Handlungen in fremdem Interesse dem Betroffenen oder Dritten zugefügt wird, werden nach den Bestimmungen des Kapitels 60 dieses Gesetzbuchs geregelt.
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Artikel 1056. Ungerechtfertigte Bereicherung infolge des Handelns in fremdem Interesse Ist jemand infolge von Handlungen, die nicht unmittelbar auf die Wahrung seiner Interessen gerichtet waren, insbesondere, wenn der Handelnde irrtümlich meinte, im eigenen Interesse zu handeln, ungerechtfertigt bereichert worden, kommen die in Kapitel 61 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Regelungen zur Anwendung. Artikel 1057. Rechenschaftsbericht des in fremdem Interesse Handelnden Wer im Interesse eines anderen gehandelt hat, muss ihm Rechenschaft unter Angabe der Einnahmen und Ausgaben sowie sonstigen Schadens ablegen.



ABSCHNITT 9 AUS SCHÄDIGUNG UND UNGERECHTFERTIGTER BEREICHERUNG ENTSTEHENDE VERBINDLICHKEITEN KAPITEL 60. AUS SCHÄDIGUNG ENTSTEHENDE VERBINDLICHKEITEN §1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER SCHADENSERSATZ Artikel 1058. Allgemeine Grundlagen der Haftung für Schadensersatz 1. Der Schaden, der der Person oder dem Vermögen eines Bürgers und dem Vermögen einer juristischen Person zugefügt wurde, ist von der Person, der ihn zugefügt hat, in vollem Umfang zu ersetzen. Die Haftung für den Schadenersatz kann durch Gesetz einer Person auferlegt werden, die den Schaden nicht zugefügt hat.



490



2. Die Person, die den Schaden zugefügt hat, wird von der Schadenersatzleistung befreit, wenn sie beweist, dass sie den Schaden nicht verschuldet. Durch Gesetz kann ohne Verschulden der Person, die den Schaden zugefügt hat, Schadenersatz vorgesehen werden. 3. Der Schaden, der durch rechtmäßige Handlungen zugefügt wurde, wird in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen ersetzt. 4. Die Schadenersatzleistung kann verweigert werden, wenn der Schaden auf Bitte oder mit Zustimmung des Geschädigten zugefügt wurde. 5. Von der Haftung für den zugefügten Schaden wird die Person befreit, die einer anderen Person geholfen und (oder), um zu helfen, eine Sache zu Gunsten einer anderen Person unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, sofern die Höhe des Schadens die Höhe der geleisteten Hilfe nicht übersteigt. Artikel 1059. Abwendung der Schädigung 1. Die Gefahr, dass in der Zukunft ein Schaden zugefügt wird, kann zum Grund für eine Klage auf Verbot von Handlungen, die die Gefahr hervorbringen, werden. 2. Wenn der zugefügte Schaden eine Folge des Betreibens eines Gebäudes, eines Baus oder einer anderen Produktionstätigkeit ist, das bzw. die weiter schadet oder mit neuer Gefahr droht, dann darf das Gericht den Beklagten dazu verpflichten, außer der Schadenersatzleistung die betreffende Tätigkeit auszusetzen oder einzustellen. 3. Das Gericht kann die Klage auf Aussetzung oder Einstellung der betreffenden Tätigkeit abweisen, wenn die Aussetzung oder Einstellung den Interessen des Staates widerspricht. Die Verweigerung der Aussetzung oder Einstellung einer solchen Tätigkeit bringt die Geschädigten nicht um ihr Recht auf die Ersetzung des durch diese Tätigkeit zugefügten Schadens. Artikel 1060. Schädigung durch Notwehr Der durch Notwehr zugefügte Schaden ist nicht zu ersetzen, sofern seine Grenzen nicht überschritten sind.
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Artikel 1061. Schädigung im Notstand 1. Der Schaden, der im Notstand, d. h. wegen der Behebung der Gefahr, die dem Schädiger oder anderen Personen drohte, zugefügt wurde, ist von dem Schädiger zu ersetzen, wenn diese Gefahr unter denn gegebenen Umständen mit anderen Mitteln nicht hätte behoben werden können. 2. Unter Berücksichtigung der Umstände der betreffenden Tätigkeit, die einen solchen Schaden verursacht hat, kann das Gericht die Pflicht, ihn zu ersetzen, einer dritten Person auferlegen, zu deren Gunsten der Schädiger gehandelt hat, oder sowohl diese dritte Person als auch den Schädiger von der Schadenersatzleistung vollständig oder teilweise befreien. Artikel 1062. Haftung der juristischen Person oder des Bürgers für den Schaden, den ihr bzw. sein Mitarbeiter verursacht hat 1. Die juristische Person oder der Bürger ersetzt den Schaden, den ihr bzw. sein Mitarbeiter bei der Erfüllung der Arbeitspflichten (Dienst-, Amtspflichten) verursacht hat. 2. In Übereinstimmung mit den Regeln dieses Kapitels gilt als Mitarbeiter der Bürger, der auf Grund eines Arbeitsvertrags sowie eines zivilrechtlichen Vertrags eine Arbeit ausführt, wenn er im Auftrag der betreffenden juristischen Person oder des betreffenden Bürgers und unter deren bzw. dessen Kontrolle über eine sichere Ausführung der Arbeiten gehandelt hat oder hätte handeln sollen. 3. Die wirtschaftlichen Genossenschaften ersetzen den Schaden, den ihre Teilhaber bei der Ausübung der unternehmerischen oder sonstiger Tätigkeit der Genossenschaft verursacht haben. Artikel 1063. Haftung für den Schaden, den staatliche Organe und Organe der örtlichen Selbstverwaltung und deren Amtspersonen verursacht haben Den Schaden, der dem Bürger oder der juristischen Person durch gesetzwidrige Handlungen (Unterlassungen) der staatlichen Organe, der Organe der örtlichen Selbstverwaltung oder deren Amtspersonen, darunter durch die Bekanntgabe eines Akts des staatlichen Organs oder des
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Organs der örtlichen Selbstverwaltung, der dem Gesetz oder anderen Rechtsakten nicht entspricht, entstanden ist, ersetzen die Republik Armenien oder die betreffende Gemeinde. Artikel 1064. Haftung für den Schaden, der durch gesetzwidrige Handlungen der Untersuchung-, Voruntersuchungsorgane, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts entstanden ist 1. Den Schaden, der durch gesetzwidrige Verurteilung, Heranziehung zur strafrechtlichen Verantwortung, durch gesetzwidrige Anwendung der Festnahme oder der schriftlichen Verpflichtung, seinen Aufenthaltsort nicht zu verlassen, als Unterbindungsmaßnahmen, durch gesetzwidrige Festsetzung eines Ordnungsgelds entstanden ist, ersetzt nach gesetzlich vorgeschriebener Ordnung im vollen Umfang die Republik Armenien, unabhängig vom Verschulden der Amtspersonen der Untersuchung-, Voruntersuchungsorgane, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. 2. Der Schaden, der dem Bürger oder der juristischen Person durch gesetzwidrige Handlungen der Untersuchung-, Voruntersuchungsorgane, der Staatsanwaltschaft entstanden ist und die in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Folgen nicht gezeitigt hat, wird aus den Gründen und nach der Ordnung, die in Artikel 1063 dieses Gesetzbuchs vorgesehen sind, ersetzt. 3. Der während der Ausübung der Rechtsprechung entstandene Schaden wird nur ersetzt, wenn das Verschulden des Richters durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil bestätigt wurde. Artikel 1065. Organe und Personen, die bei der Schadenersatzleistung im Namen der Republik Armenien oder einer Gemeinde auftreten In den Fällen, dass der Schaden nach diesem Gesetzbuch oder anderen Gesetzen von der Republik Armenien oder einer Gemeinde ersetzt wird, treten in deren Namen entsprechende Finanzbehörden auf, sofern diese Pflicht laut Artikel 129 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs nicht einem anderen Organ, einer anderen juristischen Person oder einem Bürger auferlegt ist.



493



Artikel 1066. Schadenersatzleistung durch eine Person, die ihre Haftpflicht versichert hat Der Bürger oder die juristische Person, der bzw. die im Rahmen einer freiwilligen oder Pflichtversicherung seine bzw. ihre Haftpflicht zu Gunsten des Geschädigten versichert hat (Artikel 987, Artikel 991 Absatz 1), ersetzt die Differenz zwischen der Höhe der Versicherungsleistung und der faktischen Schadenhöhe, wenn die Versicherungsleistung für die vollständige Ersetzung des verursachten Schadens nicht ausreichend ist. Artikel 1067. Haftung für den Schaden, den Minderjährige unter vierzehn Jahren verursacht haben 1. Für den Schaden, den ein Minderjähriger, der sein vierzehntes Lebensjahr nicht erreicht hat, verursacht hat, haften seine Eltern, Adoptiveltern oder sein Vormund, es sei denn, sie beweisen, dass der Schaden nicht durch das Verschulden des Minderjährigen entstanden ist. 2. Wenn der Minderjährige, der einer Vormundschaft bedarf, sich in einer Erziehungs-, Heilanstalt, einer Anstalt für sozialen Schutz der Bevölkerung oder einer anderen ähnlichen Anstalt befand, die kraft Gesetzes sein Vormund ist (Artikel 37), muss diese Anstalt den vom Minderjährigen verursachten Schaden ersetzen, es sei denn, sie beweist, dass der Schaden nicht durch das Verschulden des Minderjährigen entstanden ist. 3. Wenn der Minderjährige den Schaden zu dem Zeitpunkt verursacht hat, als er unter der Aufsicht einer Bildungs-, Erziehungs-, Heil- oder einer anderen Anstalt stand, die Aufsicht über ihn auszuüben hatte, oder als er unter der Aufsicht einer Person stand, die auf Grund eines Vertrags Aufsicht über ihn auszuüben hatte, haften diese Anstalt oder diese Person für den Schaden, den der Minderjährige verursacht hat, es sei denn, sie beweisen, dass der Schaden nicht durch das Verschulden des Minderjährigen entstanden ist und der zwischen den Eltern, Adoptiveltern oder dem Vormund des Minderjährigen und der Bildungs-, Erziehungs-, Heil- oder der anderen Anstalt etwas Andreres vorsieht.
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3.1 Wenn eine Person, die keine elterliche Rechtsfähigkeit besitzt, mittels der Übertragung von Vollmachten oder auf eine andere Weise mit Pflege, Aufsicht oder Erziehung hinsichtlich eines Minderjährigen beauftragt wurde, so muss sie den Schaden, der durch die Handlungen des Minderjährigen entstanden ist, ersetzen, sofern der Vertrag, der zwischen dem Vollmacht- oder Auftraggeber und demjenigen, der die Pflege, Aufsicht oder Erziehung hinsichtlich des Minderjährigen verwirklicht, geschlossen wurde, keine andere Regelung vorsieht. 4. Die Pflicht der Eltern, Adoptiveltern, des Vormunds, der Bildungs-, Erziehungs-, Heil- und anderer Anstalten, den vom Minderjährigen verursachten Schaden zu ersetzen, erlischt nicht, wenn der Minderjährige volljährig wird oder ein Vermögen erhält, das für die Ersetzung des von ihm verursachten Schadens ausreichend ist. 5. Wenn die Eltern, Adoptiveltern, der Vormund oder sonstige in Absatz 3 dieses Artikels genannte Personen gestorben sind oder nicht über ausreichende Mittel für die Ersetzung des dem Leben oder der Gesundheit des Geschädigten entstandenen Schadens verfügen, während der voll geschäftsfähig gewordene Schädiger über solche Mittel verfügt, dann darf das Gericht unter Berücksichtigung der Vermögenslage des Geschädigten und des Schädigers sowie anderer Umstände eine Entscheidung treffen, mit der die Schadenersatzleistung vollständig oder teilweise dem Schädiger auferlegt wird. Artikel 1068. Haftung für den Schaden, den Minderjährige von vierzehn bis achtzehn Jahren verursacht haben 1. Die Minderjährigen von vierzehn bis achtzehn Jahren haften wie üblich selbständig für den Schaden, den sie verursacht haben. 2. In dem Fall, dass der Minderjährige von vierzehn bis achtzehn Jahren für die Ersetzung des Schadens nicht über ausreichende Einnahmen oder sonstiges Vermögen verfügt, müssen seine Eltern, Adoptiveltern oder der Pfleger den Schaden vollständig oder zu dem Teil, der unersetzt geblieben ist, ersetzen, es sei denn, sie beweisen, dass der Schaden nicht durch ihr Verschulden entstanden ist.
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3. Wenn der Minderjährige von vierzehn bis achtzehn Jahren, der einer Pflegschaft bedarf, sich in einer Erziehungs-, Heilanstalt, einer Anstalt für sozialen Schutz der Bevölkerung oder einer anderen ähnlichen Anstalt befand, die kraft Gesetzes sein Vormund ist (Artikel 37), muss diese Anstalt den vom Minderjährigen verursachten Schaden vollständig oder zu dem Teil, der unersetzt geblieben ist, ersetzen, es sei denn, sie beweist, dass der Schaden nicht durch ihr Verschulden entstanden ist. 4. Die Pflicht der Eltern, Adoptiveltern, des Pflegers und der betreffenden Anstalt, den von Minderjährigen von vierzehn bis achtzehn Jahren verursachten Schaden zu ersetzen, erlischt, wenn der Minderjährige volljährig wird oder in den Fällen, dass er, bevor er volljährig wird, Einnahmen oder ein anderes Vermögen erworben hat, das für die Ersetzung des Schadens ausreichend ist, oder dass er, bevor er volljährig wird, geschäftsfähig geworden ist. Artikel 1069. Haftung für den Schaden, den ein für geschäftsunfähig erklärter Bürger verursacht hat 1. Den Schaden, den ein für geschäftsunfähig erklärter Bürger verursacht hat, ersetzen der Vormund oder die Organisation, die Aufsicht über ihn auszuüben hat, es sei denn, sie beweisen, dass der Schaden nicht durch ihr Verschulden entstanden ist. 2. Die Pflicht des Vormunds oder der zur Ausübung der Aufsicht verpflichteten Organisation, den von dem für geschäftsunfähig erklärten Bürger verursachten Schaden zu ersetzen, erlischt nicht, wenn dieser später für geschäftsfähig erklärt wird. 3. Wenn der Vormund gestorben ist oder nicht über ausreichende Mittel für die Ersetzung des dem Leben oder der Gesundheit des Geschädigten entstandenen Schadens verfügt, während der Schädiger über solche Mittel verfügt, dann darf das Gericht unter Berücksichtigung der Vermögenslage des Geschädigten und des Schädigers sowie anderer Umstände eine Entscheidung treffen, mit der die Schadenersatzleistung vollständig oder teilweise dem Schädiger auferlegt wird.
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Artikel 1070. Haftung für den Schaden, den ein für beschränkt geschäftsfähig erklärter Bürger verursacht hat Den Schaden, den ein für beschränkt geschäftsfähig erklärter Bürger verursacht hat, ersetzt der Schädiger selbst. Artikel 1071. Schaden, den ein Bürger, der sich der Bedeutung seiner Handlungen nicht bewusst ist, verursacht hat 1. Der geschäftsfähige Bürger sowie der Minderjährige von vierzehn bis achtzehn Jahren, die in einem Zustand, in dem sie sich der Bedeutung ihrer Handlungen nicht bewusst sein oder diese nicht lenken konnten, einen Schaden verursacht haben, haften für den von ihnen verursachten Schaden nicht. Wenn der Schaden dem Leben oder der Gesundheit des Geschädigten verursacht wurde, kann das Gericht unter Berücksichtigung der Vermögenslage des Geschädigten und des Schädigers sowie anderer Umstände die Pflicht, den Schaden zu ersetzen, vollständig oder teilweise dem Schädiger auferlegen. 2. Der Schädiger wird von der Haftung nicht befreit, wenn er durch Verbrauch von Alkoholgetränken, Betäubungsmitteln oder auf eine andere Weise sich in einen Zustand versetzt hat, in dem er sich der Bedeutung seiner Handlungen nicht bewusst sein oder diese nicht lenken kann. 3. Wenn den Schaden eine Person, die infolge der Geistesstörung sich der Bedeutung ihrer Handlungen nicht bewusst sein oder diese nicht lenken konnte, verursacht hat, kann das Gericht die Pflicht, den Schaden zu ersetzen, dem arbeitsfähigen Ehegatten, den Eltern, den volljährigen Kindern dieser Person, die mit dieser zusammen wohnen, auferlegen, wenn sie von der Geistesstörung des Schädigers zwar gewusst, aber dessen Erklärung für geschäftsunfähig nicht beantragt haben. Artikel 10711. Haftung des Eigentümers von Immobilien 1. Für die Ersetzung des Schadens, der während der Benutzung, des Besitzens, der Verwaltung, des Betreibens oder der Bebauung von Immobilien anderen Personen oder deren Vermögen verursacht wurde, haftet der Eigentümer der Immobilien, es sei denn, dass er bewiest, dass
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der Schaden durch höhere Gewalt oder aus Vorsatz des Geschädigten verursacht wurde. 2. Die in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene Pflicht, den Schaden zu ersetzen, hat die Person, die zu Besitz, Bebauung oder Benutzung (Pacht, unentgeltlicher Benutzung u. a.) berechtigt ist, wenn der Schaden während des Besitzens oder der Benutzung der mit diesem Recht zugewiesenen Immobilie verursacht wurde und durch den zwischen dem Eigentümer der Immobilie und dem Besitzer oder Benutzer der Immobilie geschlossenen Vertrag nichts Anderes vorgesehen ist. In den in diesem Absatz vorgesehenen Fällen tragen der Eigentümer der Immobilie und der Besitzer oder Benutzer der Immobilie die solidarische Haftung für den verursachten Schaden, es sei denn, dass der Besitzer oder Benutzer der Immobilie diese zu unternehmerischen Zwecken benutzt haben und der Schaden infolge der Benutzung der Immobilie zu unternehmerischen Zwecken entstanden ist; ausgenommen ist eine mit Recht auf Bebauung zugewiesene Immobilie, in diesem Fall hat der Bebauer die Pflicht, den während der Benutzung, des Besitzens und des Betreibens der Immobilie entstandenen Schaden zu ersetzen. 3. Der Eigentümer der Immobilie, der den während der Benutzung, des Besitzens, der Verwaltung und des Betreibens der Immobilie einer anderen Person entstandenen Schaden ersetzt hat, hat den Regressanspruch gegen die Person, durch deren Verschulden der Schaden entstanden war, und zwar in Höhe des von ihm geleisteten Ersatzes. Artikel 10712. Haftung des Eigentümers von Tieren 1. Die Pflicht, den durch ein Tier verursachten Schaden zu ersetzen, obliegt dem Eigentümer des Tiers; ausgenommen ist der Schaden, den ein Tier verursacht, das einer anderen Person zu Besitz, Benutzung oder Pflege gegeben wurde , in diesem Fall ist der Besitzer oder Benutzer oder Pfleger des Tiers verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, sofern der Vertrag, der zwischen dem Eigentümer des Tiers und der Person, die das Tier zu benutzen, zu besitzen berechtigt ist oder das Tier pflegt, geschlossen wurde, nichts Anderes vorsieht.
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2. Der Eigentümer des Tiers haftet nicht für den durch das Tier verursachten Schaden, wenn er beweist, dass das Tier infolge gesetzwidriger Handlungen anderer Personen aus seinem Besitz ausgetreten ist. 3. Der Eigentümer des Tiers, der den während der Benutzung, des Besitzens, der Pflege des Tiers einer anderen Person entstandenen Schaden ersetzt hat, hat den Regressanspruch gegen die Person, durch deren Verschulden der Schaden entstanden war, und zwar in Höhe des von ihm geleisteten Ersatzes. Artikel 1072. Haftung für den Schaden, den eine für die Umwelt besonders gefährliche Tätigkeit verursacht hat 1. Die juristischen Personen und Bürger, deren Tätigkeit mit der Quelle einer besonders großen Gefahr für die Umwelt verbunden ist (Benutzung von Transportmitteln, Mechanismen, Hochspannungsenergie, Kernenergie, Sprengstoffen, starken Giften u. a., Ausübung einer Bautätigkeit und anderer damit verbundener Tätigkeit), sind verpflichtet, den durch die Quelle einer besonders großen Gefahr verursachten Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie beweisen, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder aus Vorsatz des Geschädigten verursacht wurde. Das Gericht kann den Eigentümer der Quelle der besonders großen Gefahr von der Haftung vollständig oder teilweise befreien, und zwar aus den in Artikel 1076 Absatz 2 und Absatz 3 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Gründen. Die Pflicht, den Schaden zu ersetzen, wird der juristischen Person oder dem Bürger auferlegt, die bzw. der die Quelle der Gefahr mit Eigentumsrecht oder auf einer anderen gesetzlichen Grundlage (Mietrecht, Recht, mit einer Vollmacht die Transportmittel zu fahren, u. a.) besitzt. 2. Der Eigentümer der Quelle einer besonders großen Gefahr haftet nicht für den durch diese Quelle verursachten Schaden, wenn er beweist, dass die Quelle infolge gesetzwidriger Handlungen anderer Personen aus seinem Besitz ausgetreten ist. In diesem Fall haften die Personen, die die Quelle gesetzwidrig besessen haben, für den durch diese Quelle verursachten Schaden. Hat bei der gesetzwidrigen Übernahme der Quelle von ihrem Eigentümer ein Verschulden des Eigentümers mitgewirkt, so kann die Verpflichtung zum Ersatz sowohl
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dem Eigentümer der Quelle der besonders großen Gefahr als auch auf demjenigen, der sie gesetzwidrig erworben hat, auferlegt werden. 3. Die Eigentümer der Quellen einer besonders großen Gefahr tragen auf den in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Grundlagen solidarische Haftung für den Schaden, der aus der Wechselwirkung dieser Quellen (Zusammenstoß von Transportmitteln u. a.) dritten Personen entstanden ist. Der Schaden, der aus der Wechselwirkung der Quellen einer besonders großen Gefahr ihren Eigentümern entstanden ist, wird wie üblich ersetzt (Artikel 1058). Artikel 1073. Haftung für den gemeinsam verursachten Schaden 1. Die Personen, die den Schaden gemeinsam verursacht haben, tragen solidarische Haftung dem Geschädigten gegenüber. 2. Das Gericht darf auf Grund eines Antrags des Geschädigten und zu dessen Gunsten die Haftung den Personen, die den Schaden gemeinsam verursacht haben, zu einzelnen Teilen auferlegt, wobei diese Teile nach den Regeln des Artikels 1074 Absatz 2 festzusetzen sind. Artikel 1074. Regressanspruch der Personen, die den Schadenersatz geleistet haben 1. Die Person, die den durch eine andere Person verursachten Schaden ersetzt hat (Mitarbeiter bei der Ausführung von Dienst-, Amts- oder anderen Arbeitspflichten, bei m Fahren von Transportmitteln u. a.), hat den Regressanspruch gegen diese Person, und zwar in Höhe des von ihm geleisteten Ersatzes, wenn durch Gesetz keine andere Höhe vorgesehen ist. 2. Die Person, die den gemeinsam verursachten Schaden ersetzt hat, darf von den anderen Schädigern einen Anteil des an den Geschädigten geleisteten Ersatzes fordern, und zwar entsprechend dem Grad des Verschuldens dieser Schädiger. Ist es unmöglich, den Grad des Verschuldens zu bestimmen, so werden die Anteile als gleich eingeschätzt.
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3. Im Falle der Ersetzung des Schadens, den eine Amtsperson der Untersuchung-, Voruntersuchungsorgane, der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts verursacht hat, (Artikel 1064 Absatz 1) hat die Republik Armenien den Regressanspruch gegen diese Person, wenn das Verschulden der Letzteren durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil bestätigt wurde. 4. Die Personen, die auf den in Artikeln 1067 bis 1069 dieses Gesetzbuchs genannten Grundlagen den Schaden ersetzt haben, haben keinen Regressanspruch gegen den Schädiger. Artikel 1075. Formern der Schadenersatzleistung Indem es dem Anspruch auf Schadenersatz stattgibt, verpflichtet das Gericht in Übereinstimmung mit dem Sachverhalt die Person, die für den Schaden haftet, dazu, den Schaden mit Naturalien zu ersetzen (Sachen gleicher Art und Qualität zur Verfügung zu stellen, die geschädigten Sachen zu reparieren usw.) oder die verursachten Schäden zu ersetzen. Artikel 1076. Berücksichtigung des Verschuldens des Geschädigten und der Vermögenslage des Schädigers 1. Der infolge des Vorsatzes des Geschädigten verursachte Schaden wird nicht ersetzt. 2. Wenn grobe Fahrlässigkeit des Geschädigten zur Entstehung oder Vergrößerung des Schadens beigetragen hat, ist die Höhe des Ersatzes herabzusetzen, und zwar entsprechend dem Grad des Verschuldens des Geschädigten und des Schädigers. In den Fällen der groben Fahrlässigkeit des Geschädigten und des fehlenden Verschuldens des Schädigers, wenn die Verpflichtung unabhängig von dem Verschulden entsteht, kann die Höhe des Ersatzes herabgesetzt oder die Schadenersatzleistung verweigert werden, wenn durch Gesetz nichts Anderes vorgesehen ist. Im Falle der Entstehung eines Schadens des Lebens oder der Gesundheit des Bürgers kann die Schadenersatzleistung nicht verweigert werden. Das Verschulden des Geschädigten wird bei der Ersetzung der Nebenkosten (Artikel 1078 Absatz 1), des durch den Tod des Ernährers verur-
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sachten Schadens (Artikel 1082) sowie der Bestattungskosten (Artikel 1087) nicht berücksichtigt. 3. Das Gericht kann die Höhe des Ersatzes des durch den Bürger verursachten Schadens unter Berücksichtig der Vermögenslage des Letzteren herabsetzen, außer wenn der Schaden durch vorsätzliche Handlungen verursacht wurde.



§ 2. SCHADENERSATZ BEI VERLETZUNG DES LEBENS ODER DER GESUNDHEIT DES BÜRGERS Artikel 1077. Schadenersatz bei Verletzung des Lebens oder der Gesundheit des Bürgers während der Erfüllung von Vertragspflichten oder anderen Verpflichtungen Die Schadenersatzleistung bei Verletzung des Lebens oder der Gesundheit des Bürgers während der Erfüllung der Vertragspflichten sowie der Ableistung des Wehrdienstes, des Polizeidienstes und der Erfüllung anderer entsprechender Verpflichtungen erfolgt nach den in diesem Kapitel vorgesehenen Regeln, wenn durch Gesetz oder Vertrag keine höhere Haftung vorgesehen ist. Artikel 1078. Umfang und Natur des Ersatzes des durch Gesundheitsschädigung verursachten Schadens 1. Im Falle der verstümmelnden Körperverletzung oder einer anderen Gesundheitsschädigung des Bürgers sind der entgangene Arbeitslohn (die entgangenen Einnahmen) des Geschädigten, den (die) er erhielt oder hätte erhalten können, sowie die infolge der Gesundheitsschädigung entstandenen Nebenkosten , einschließlich der Kosten der ärztlichen Behandlung, der zusätzlichen Ernährung, des Erwerbs von Arzneien, der Prothesierung, der Pflege, der Behandlung im Sanatorium, des Erwerbs von speziellen Transportmitteln,, des Erwerbs eines anderen Berufs, zu ersetzen, wenn es sich herausgestellt hat, dass der Geschädigte solcher Arten der Hilfe und Pflege bedarf und nicht berechtigt ist, diese unentgeltlich zu erhalten.
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2. Bei der Einschätzung des entgangenen Arbeitslohns (der entgangenen Einnahmen) werden die Invalidenrente sowie andere Renten und Beihilfen und sonstige ähnliche Zahlungen, die vor oder nach der Gesundheitsschädigung festgesetzt wurden, nicht berücksichtigt und sie führen nicht zur Herabsetzung der Höhe des Schadenersatzes. Bei der Schadenersatzleistung wird (werden) auch der Arbeitslohn (die Einnahmen), den (die) der Geschädigte nach der Gesundheitsschädigung erhalten hat, nicht berücksichtigt. 3. Der Umfang und die Höhe des Ersatzes des Schadens, der dem Geschädigten zugefügt wurde, können durch Gesetz oder Vertrag erhöht werden. Artikel 1079. Bestimmung der Höhe des infolge der Gesundheitsschädigung entgangenen Arbeitslohns (der entgangenen Einnahmen) 1. Die Höhe des Ersatzes des infolge der Gesundheitsschädigung des Geschädigten entgangenen Arbeitslohns (der entgangenen Einnahmen) wird als ein Prozentsatz vom durchschnittlichen Arbeitslohn (von durchschnittlichen Einnahmen), den (die) er vor Verstümmelung oder einer anderen Verletzung des Gesundheit oder dem Verlust der Arbeitsfähigkeit erhielt, bestimmt. Dieser Prozentsatz wird entsprechend dem Grad des Verlustes der professionellen Arbeitsfähigkeit und im Falle der fehlenden professionellen Arbeitsfähigkeit des Verlustes allgemeiner Arbeitsfähigkeit bestimmt. 2. Im entgangenen Arbeitslohn (in den entgangenen Einnahmen) des Geschädigten sind alle Zahlungen aus arbeits- und zivilrechtlichen Verträgen mit einbegriffen, von denen Einkommenssteuer erhoben wird. Nicht berücksichtigt werden einmalige Zahlungen, insbesondere die Entschädigung für den unbenutzten Urlaub und die Abfindung bei der Kündigung. Für den Zeitraum der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit und des Schwangerschafts- oder Niederkunftsurlaubs wird die ausgezahlte Beihilfe berücksichtigt. Die Einnahmen aus der unternehmerischen Tätigkeit sowie das Autorenhonorar sind im entgangenen Arbeitslohn einbegriffen, die Einnahmen aus der unternehmerischen Tätigkeit auf Grund der Angaben der Steuerbehörde.
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Alle Arten des Arbeitslohns (der Einnahmen) werden ohne Abzug der Steuern berücksichtigt. 3. Der durchschnittliche monatliche Arbeitslohn (die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen) des Geschädigten wird (werden) berechnet, indem sein Arbeitslohn (seine Einnahmen) der letzten zwölf Monate vor der Gesundheitsschädigung durch zwölf geteilt wird. In dem Fall, dass der Geschädigte, als seine Gesundheit verletzt wurde, weniger als zwölf Monate erwerbstätig war, wird (werden) sein durchschnittlicher monatlicher Arbeitslohn (die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen) berechnet, indem der Gesamtbetrag seines Arbeitslohns (seiner Einnahmen) der Monate, in denen er erwerbstätig war, durch die Zahl dieser Monate geteilt wird. Auf Wunsch des Geschädigten werden die Monate, in denen er nicht vollständig erwerbstätig war, durch die vorangegangenen Monate, in denen er vollständig erwerbstätig war, ersetzt; wenn das Ersetzen unmöglich ist, werden sie nicht berücksichtigt. 4. In dem Fall, dass der Geschädigte, als seine Gesundheit verletzt wurde, nicht erwerbstätig war, wird auf seinen Wunsch sein Arbeitslohn vor seiner Kündigung berücksichtigt oder die gewöhnliche Höhe der Entlohnung eines Arbeitnehmers seiner Qualifikation an dem betreffenden Ort der Berechnung zu Grunde gelegt, diese darf nicht unter dem Fünffachen des Mindestarbeitslohns liegen. 5. Wenn vor der Verstümmelung oder einer anderen Verletzung der Gesundheit des Geschädigten sich in seinem Arbeitslohn nachhaltige Änderungen vollzogen haben, die seine Vermögenslage verbessern (der Arbeitslohn für seine Stelle wurde erhöht, der Geschädigte wurde befördert und bezieht einen höheren Arbeitslohn oder hat nach dem Abschluss des Studiums einen Arbeitsplatz bekommen und in anderen Fällen, wenn bewiesen wurde, dass in der Entlohnung des Geschädigten sich nachhaltige Änderung vollzogen hat oder eine Möglichkeit der Veränderung vorhanden ist), wird (werden) bei der Berechnung seines durchschnittlichen monatlichen Arbeitslohns (seiner durchschnittlichen monatlichen Einnahmen) nur der Arbeitslohn (die Einnahmen) berück-
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sichtigt, den (die) er nach der betreffenden Änderung bezogen hat oder hätte beziehen können. Artikel 1080. Schadenersatz bei der Verletzung der Gesundheit einer Person, die das Alter der Volljährigkeit nicht erreicht hat 1. Im Falle der Verstümmelung oder einer anderen Verletzung der Gesundheit eines Minderjährigen, der nicht sein vierzehntes Lebensjahr erreicht hat, keinen Arbeitslohn (keine Einnahmen) bekommt, muss die für ihn verantwortliche Person die Kosten aus der Verletzung der Gesundheit erstatten. 2. Im Falle der Verletzung der Gesundheit eines Minderjährigen, nachdem er sein vierzehntes Lebensjahr erreicht hat, und eines Minderjährigen von vierzehn bis achtzehn Jahren , der keine Arbeit (keine Einnahmen) hat, muss die für den Geschädigten verantwortliche Person außer den Kosten aus der Verletzung seiner Gesundheit auch den Schaden ersetzen, der mit dem Verlust oder der Verminderung seiner Arbeitsfähigkeit verbunden ist, dabei muss er von dem Fünffachen des Mindestlohns ausgehen. 3. Wenn der Minderjährige, als seine Gesundheit verletzt wurde, einen Arbeitslohn bekam, so wird bei dem Schadenersatz von der Höhe dieses Arbeitslohns ausgegangen, dabei darf die Höhe des Schadenersatzes unter dem Fünffachen des Mindestlohns liegen. 4. Der Minderjährige, dessen Gesundheit in der Vergangenheit verletzt worden ist, darf nach der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, von seinem Arbeitslohn ausgehend, eine Erhöhung des Schadenersatzes fordern, aber der Schadenersatz darf nicht die für seine Stelle festgesetzte Entlohnung oder den Arbeitslohn des Arbeitnehmers, der am gleichen Arbeitsplatz arbeitet und dieselbe Qualifikation hat, übersteigen. Artikel 1081. Schadenersatz an die Personen, denen aus dem Tod des Ernährers Schaden entstanden ist 1. Im Falle des Todes des Geschädigten (Ernährers) haben folgende Personen Anspruch auf Schadenersatz:
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1) die Arbeitsfähigen Personen, die vom Sterbenden Unterhalt empfingen oder am Tag seines Todes berechtigt waren, von ihm Unterhalt zu empfangen; 2) das Kind des Verstorbenen, das nach seinem Tod geboren wurde; 3) ein Elternteil, der Ehegatte oder ein Familienmitglied, unabhängig von ihrer Arbeitsfähigkeit, wenn sie nicht erwerbstätig sind und die Kinder, Enkelkinder und Geschwister des Verstorbenen unterhalten, die vom Letzteren Unterhalt empfingen, ihr vierzehntes Lebensjahr nicht erreicht haben oder zwar dieses Alter erreicht haben, aber laut Beurteilung medizinischer Behörden wegen ihres gesundheitlichen Zustands der Pflege bedürfen; 4) die Personen, die vom Verstorbenen Unterhalt empfingen und innerhalb von fünf Jahren nach seinem Tod arbeitsunfähig geworden sind. Ein Elternteil, der Ehegatte oder ein anderes Familienmitglied des Verstorbenen, die nicht erwerbstätig sind und die Kinder, Enkelkinder, Geschwister des Verstorbenen pflegen und währenddessen arbeitsunfähig geworden sind, behalten nach der Beendigung der Pflege ihren Schadebersatzanspruch. 2. Der Schaden wird ersetzt: 1) Den Minderjährigen bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs; 2) Den Studierenden unter achtzehn Jahren, bis sie ihr Hochschulstudium abgeschlossen haben, aber nicht länger als bis zur Vollendung ihres dreiundzwanzigsten Lebensjahrs; 3) Den Frauen über fünfundfünfzig Jahren und den Männern über sechzig Jahren, und zwar auf Lebenszeit; 4) Den Behinderten, solange sie behindert sind; 5) Einem Elternteil, dem Ehegatten oder einem anderen Familienmitglied, bei denen die Kinder, Enkelkinder, Geschwister des Verstorbenen in Pflege sind, bis die Letzteren ihr vierzehntes Lebensjahr erreicht haben.
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Artikel 1082. Höhe des Schadenersatzes beim Verlust des Ernährers 1. Den Personen, die Anspruch auf den Ersatz des mit dem Tod des Ernährers verbundenen Schadens haben, wird der Schaden nach den Regeln in Artikel 1079 dieses Gesetzbuchs ersetzt, und zwar in Höhe des Teils des Arbeitslohns (der Einnahmen) des Verstorbenen, die diese Personen zu Lebzeiten des Verstorbenen zur Sicherung der Existenz erhielten oder zu erhalten berechtigt waren. Bei der Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes an diese Personen werden zu den Einnahmen des Verstorbenen außerdem des Arbeitslohns (den Einnahmen) seine Rente und andere ähnliche Auszahlungen, die dieser zu seinen Lebzeiten erhalten hat, gerechnet. 2. Bei der Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes werden die Rente, die im Zusammenhang mit dem Tod des Ernährers den Personen festgelegt wurde, und andere Arten der Rente, die vor und nach dem Tod des Ernährers festgelegt wurden, sowie der Arbeitslohn (die Einnahmen) und die Altersrente, die diese Personen erhielten, werden nicht berücksichtigt. 3. Die für jede Person, die Anspruch auf den Ersatz des mit dem Tod des Ernährers verbundenen Schadens hat, bestimmte Höhe des Schadenersatzes kann nicht neuberechnet werden, außer in folgenden Fällen: 1) Geburt eines Kindes nach dem Tod des Ernährers; 2) Festsetzung und Beendigung der Auszahlung eines Schadenersatzes an die Personen, in deren Pflege die Kinder, Enkelkinder und Geschwister des verstorbenen Ernährers sind. 4. Die Höhe des Schadenersatzes kann durch Gesetz oder Vertrag erhöht werden. Artikel 1083. Spätere Änderung der Höhe des Schadenersatzes 1. Der Geschädigte, der seine Arbeitsfähigkeit zum Teil verloren hat, ist berechtigt, jeder Zeit Schadenersatz von der zur Schadenersatzleistung verpflichteten Person, entsprechende Erhöhung des Schadenersatzes
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zu fordern, wenn die Arbeitsfähigkeit des Geschädigten im Vergleich zu der Arbeitsfähigkeit, die er zum Zeitpunkt der Festsetzung des Schadenersatzes hatte, im Zusammenhang mit der Verletzung seiner Gesundheit später gesunken ist. 2. Die wegen Verletzung der Gesundheit des Geschädigten zur Schadenersatzleistung verpflichtete Person ist berechtigt, die Herabsetzung der Höhe des Schadenersatzes zu fordern, wenn die Arbeitsfähigkeit des Geschädigten im Vergleich zum Zeitpunkt der Festsetzung des Schadenersatzes gestiegen ist. 3. Der Geschädigte ist berechtigt, Erhöhung des Schadenersatzes zu fordern, wenn sich die Vermögenslage der zur Schadenersatzleistung verpflichteten Person gebessert hat und die Höhe des Schadenersatzes gemäß Artikel 1076 Absatz 3 dieses Gesetzbuchs herabgesetzt war. 4. Das Gericht kann auf Verlangen des Schädigers die Höhe des Schadenersatzes herabsetzen, wenn sich seine Vermögenslage wegen Behinderung oder Erreichen des Rentenalters im Vergleich zum Zeitpunkt der Festsetzung des Schadenersatzes verschlechtert hat, außer wenn der Schaden vorsätzlich zugefügt worden ist. Artikel 1084. Erhöhung des Schadenersatzes im Zusammenhang mit Teuerung des Lebens und Erhöhung des Mindestarbeitslohns 1. Die Höhe des Schadenersatzes wegen Verletzung des Lebens oder der Gesundheit des Geschädigten unterliegt im Falle der Teuerung des Lebens im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren einer Indexierung. 2. Im Falle der Erhöhung des Mindestarbeitslohns steigen die Beträge des entgangenen Arbeitslohns (der entgangenen Einnahmen) und anderer Zahlungen wegen Verletzung des Lebens oder der Gesundheit des Geschädigten proportional zur Erhöhung des Mindestarbeitslohns. Artikel 1085. Auszahlungen des Schadenersatzes 1. Die Auszahlung des Schadenersatzes wegen gesunkener Arbeitsfähigkeit oder Todes des Geschädigten erfolgt monatlich. Sind triftige Gründe vorhanden, so können es unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Schädigers auf Verlangen des Bürgers, der Anspruch
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auf Schadenersatz hat, einmalige Zahlungen sein, jedoch höchstens für drei Jahre. 2. Die Beträge der Ersetzung der Nebenkosten (Artikel 1078 Absatz 1) können auf Grund eines medizinischen Gutachtens in Zukunft in entsprechenden Fristen ausgezahlt werden, dies gilt auch im Falle der Notwendigkeit entsprechender Dienstleistungen und der Vorauszahlung des Wertes des Vermögens, einschließlich des Erwerbs von Ferien- und Urlaubsschecks, der Reisen mit besonderen Beförderungsmitteln. Artikel 1086. Schadenersatzleistung, wenn die juristische Person nicht mehr existiert 1. Im Falle der Reorganisation der juristischen Person, die im vorgeschriebenen Verfahren für verantwortlich für den Schadenersatz wegen Verletzung des Lebens oder der Gesundheit erklärt wurde, trägt ihr Rechtsnachfolger die Pflicht der Schadenersatzleistung. An diesen werden die Ansprüche auf Schadenersatz erhoben. 2. Im Falle der Auflösung der juristischen Person, die im vorgeschriebenen Verfahren für verantwortlich für den Schadenersatz wegen Verletzung des Lebens oder der Gesundheit erklärt wurde, sind die entsprechenden Beträge zwecks Auszahlung an den Geschädigten nach den Regeln, die durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte festgelegt sind, zu kapitalisieren. Durch Gesetz oder sonstige Rechtsakte können andere Fälle der Kapitalisierung der Beträge bestimmt werden. Artikel 1087. Ersetzung der Bestattungskosten Die für den Schadenersatz wegen Todes des Geschädigten verantwortlichen Personen müssen der Person, die die notwendigen Bestattungskosten getragen hat, diese Kosten zu ersetzen. Die Beihilfen, die die Person, die diese Kosten getragen haben, erhalten haben, werden bei der Berechnung des Schadenersatzes nicht berücksichtigt.
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§3. SCHADENERSATZ FÜR MÄNGEL VON WAREN, ARBEITEN ODER DIENSTLEITUNGEN Artikel 1088. Grundlagen der Schadenersatzleistung für Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleitungen 1. Der Schaden, der dem Leben, der Gesundheit oder dem Vermögen des Bürgers oder dem Vermögen der juristischen Person infolge struktureller, Komponenten- oder sonstiger Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleistung sowie infolge unrichtiger oder nicht ausreichend richtiger Informationen über die Ware, die Arbeit, die Dienstleistung entstanden ist, ist durch den Verkäufer oder den Hersteller der Ware, die Person, die die Arbeit ausgeführt oder die Dienstleistung erbracht hat, unabhängig davon, ob ein Verschulden dieser Personen besteht und ob der Geschädigte in einem Vertragsverhältnis mit ihnen steht, zu ersetzen. 2. Die in diesem Artikel vorgesehenen Regeln werden nur in den Fällen des Erwerbs von Waren (der Ausführung von Arbeiten, der Erbringung von Dienstleistungen) zu Verbrauchszwecken und nicht zur Benutzung in unternehmerischer Tätigkeit angewandt. Artikel 1089. Personen, die für den Schaden wegen Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleitungen haften 1. Der wegen Mängel der Ware zugefügte Schaden ist nach der Wahl des Geschädigten durch den Verkäufer oder den Hersteller der Waren zu ersetzen. 2. Der wegen Mängel der Arbeiten oder Dienstleistungen zugefügte Schaden ist durch die Person, die die Arbeit ausgeführt oder die Dienstleistung erbracht hat, zu ersetzen. 3. Der wegen Erteilung nicht ausrechender oder unrichtiger Informationen zugefügte Schaden ist durch die in Absatz 1 und Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Personen zu ersetzen.



510



Artikel 1090. Fristen der Schadenersatzleistung wegen Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleitungen 1. Der wegen Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleitungen zugefügte Schaden ist zu ersetzen, wenn er innerhalb der Haltbarkeitsfrist der Ware (Arbeit, Dienstleistung) entstanden ist, und, falls keine Haltbarkeitsfrist vorgesehen ist, innerhalb von zehn Jahren, nachdem die Ware hergestellt, die Arbeit ausgeführt und die Dienstleistung erbracht war. 2. Der Schaden ist unabhängig von den Fristen, in denen er entstanden ist, zu ersetzen, wenn 1) mit Verstoß gegen das Gesetz keine Haltbarkeitsfrist bestimmt wurde; 2) die Person, an die die Ware verkauft, für die die Arbeit ausgeführt oder die Dienstleistung erbracht wurde, nicht über die möglichen Folgen der Nichtvornahme von notwendigen und erwähnten Handlungen bis Ablauf der Haltbarkeitsfrist belehrt worden ist. Artikel 1091. Gründe für Befreiung von der Haftung für den Schaden wegen Mängel von Waren, Arbeiten oder Dienstleitungen Die Personen, die die Ware hergestellt, die Arbeit ausgeführt oder die Dienstleistung erbracht haben, werden von der Haftung befreit, wenn sie beweisen, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder infolge der Nichteinhaltung der für die Benutzung oder Erhaltung der Waren, Arbeiten, Dienstleistungen bestimmten Regeln seitens des Verbrauchers entstanden ist. Artikel 10911. Ersetzung des Schadens wegen unredlicher Werbung 1. Der wegen unredlicher Werbung zugefügte Schaden ist von dem Werber zu ersetzen, unabhängig davon, ob sein Verschulden vorliegt. 2. Der Hersteller der Werbung oder der Werbungsträger, der den wegen unredlicher Werbung zugefügten Schaden ersetzt hat, hat Regressanspruch in Höhe des geleisteten Schadenersatzes, wenn die Person, die die Werbung veranlasst hat, trotz der Forderung des Herstellers der Werbung oder des Werbungsträgers keine Belege für die Glaubwürdig-
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keit der für die Herstellung der Werbung vorgelegten Informationen bereitgestellt hat. 3. Den Schaden, der wegen unredlicher Werbung zugefügt wurde, trägt der Werbeträger, wenn die Person, die die Werbung veranlasst hat, nicht auffindbar ist.



KAPITEL 61. VERPFLICHTUNGEN, DIE AUS UNGERECHTFERTIGTER BEREICHERUNG ENTSTEHEN



Artikel 1092. Pflicht der Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung 1. Die Person, die ohne durch Gesetze, sonstige Rechtsakte oder Rechtsgeschäfte festgesetzten Gründe auf Kosten eines anderen (des Geschädigten) etwas erlangt oder erspart hat (der Erwerber), ist verpflichtet, das ungerechtfertigt erworbene oder ersparte Vermögen dem Geschädigten zurückzugeben, außer in den in Artikel 1099 dieses Gesetzbuchs genannten Fällen. 2. Die Regeln dieses Kapitels werden unabhängig davon angewandt, ob die Bereicherung eine Folge des Handelns des Erwerbers, des Geschädigten oder dritter Personen gewesen oder unabhängig von ihrem Willen erfolgt ist. Artikel 1093. Verhältnis zwischen dem Anspruch auf Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung und sonstigen Ansprüchen auf Schutz bürgerlicher Rechte 1. Wenn nichts Anderes durch dieses Gesetzbuch, andere Gesetze oder sonstige Rechtsakte vorgesehen ist und sich aus der Natur der betreffenden Verhältnisse ergibt, sind die in diesem Kapitel vorgesehenen Regeln auch auf folgende Ansprüche anzuwenden: 1) Ansprüche auf Herausgabe der Leistung aus einem ungültigen Rechtsgeschäft;
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2) Ansprüche des Eigentümers auf die Herausgabe seines Vermögens aus gesetzwidrigem Besitz; 3) Ansprüche einer Partei der Verbindlichkeit auf Herausgabe der Leistung aus dieser Verbindlichkeit. Artikel 1094. Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung in Form von Naturalien 1. Wer das Vermögen erlangt hat, das den Gegenstand ungerechtfertigter Bereicherung bildet, muss es dem Geschädigten in Form von Naturalien zurückgeben. 2. Der Erwerber haftet gegenüber dem Geschädigten für jeden, auch zufälligen, Verlust und Verminderung oder Verschlechterung des Vermögens, das den Gegenstand ungerechtfertigter Bereicherung oder Ersparnis bildet, nachdem er erfahren hat oder hätte erfahren müssen, dass er sich ungerechtfertigt bereichert hat. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt er Haftung nur, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Artikel 1095. Ersatz des Wertes ungerechtfertigter Bereicherung 1. Ist die Herausgabe des Vermögens, das durch ungerechtfertigte Bereicherung oder Ersparung erlangt wurde, in Form von Naturalien nicht möglich, so hat der Erwerber dem Geschädigten den realen Wert dieses Vermögens, den es zum Zeitpunkt des Erwerbs gehabt hat, sowie den infolge späterer Änderungen des Wertes des Vermögens entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass der Erwerber, nachdem er von der ungerechtfertigten Bereicherung erfahren hat, den Wert des Vermögens sofort ersetzt hat. 2. Wer das Vermögen eines anderen ohne Absicht, es zu erwerben, vorübergehend ungerechtfertigt benutzt oder die Dienstleistungen eines anderen sich ungerechtfertigt zunutze gemacht hat, muss, was er erspart hat, zum Preis, der dort gilt, wo es geschehen ist, dem Geschädigten zurückgeben.
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Artikel 1096. Folgen der Übertragung des Rechts auf eine andere Person Wer ein Recht, das durch Abtretung des Anspruchs oder in einer anderen Weise nicht besteht, oder ein Recht, das ihm auf Grund einer ungültigen Verbindlichkeit gehört, auf eine andere Person übertragen hat, ist berechtigt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, einschließlich der Rückgabe der Dokumente, die das übertragene Recht beurkunden, zu verlangen. Artikel 1097. Ersatz der Einnahmen, die der ungerechtfertigt Bereicherte erhalten hat 1. Wer ungerechtfertigt etwas erhalten oder erspart hat, ist verpflichtet, dem Geschädigten alle Einnahmen zu ersetzen oder zurückzugeben, die er davon erhalten hat oder hätte erhalten können, und zwar von dem Tag an, an dem er erfahren hat oder hätte erfahren müssen, dass die Bereicherung ungerechtfertigt war. 2. Dem Betrag der ungerechtfertigten finanziellen Bereicherung sind Zinsen für die Benutzung der fremden Mittel (Artikel 411) zuzurechnen, und zwar von dem Tag an, an dem der Erwerber erfahren hat oder hätte erfahren müssen, dass der Erhalt oder die Ersparung der Geldmittel ungerechtfertigt war. Artikel 1098. Ersatz der Ausgaben für das Vermögen, das herauszugeben ist Bei der Herausgabe des Vermögens, das ungerechtfertigt erlangt oder erspart wurde, (Artikel 1094) oder bei dem Ersatz seines Wertes (Artikel 1095) darf der Erwerber vom Geschädigten fordern, die notwendigen Ausgaben, die er für die Erhaltung und Wartung dieses Vermögens gehabt hat, zu ersetzen, und zwar von dem Tag an, an dem er die Einnahmen herausgeben musste (Artikel 1097), und zwar gegen den Gewinn daraus aufgerechnet. Der Anspruch auf Ersatz der Ausgaben erlischt, wenn der Erwerber des Vermögens, das herauszugeben ist, vorsätzlich behält.



514



Artikel 1099. Ungerechtfertigte Bereicherung, die nicht herauszugeben ist Als ungerechtfertigte Bereicherung ist Folgendes nicht herauszugeben: 1) Das Vermögen, das zwecks Erfüllung der Verbindlichkeiten gegeben wurde, bis die Frist der Erfüllung fällig wird, wenn durch die Verbindlichkeit nichts Anderes vorgesehen ist; 2) Das Vermögen, das nach Ablauf der Verjährungsfrist zwecks Erfüllung der Verbindlichkeiten gegeben wurde; 3) Der Arbeitslohn und diesem gleichgesetzte Zahlungen, Renten, Stipendien, Beihilfen, geleisteter Schadenersatz für Verletzung des Lebens und der Gesundheit, Unterhalt und sonstige Geldbeträge, die dem Bürger als Existenzmittel gegeben waren, wenn der Letztere nicht böswillig gehandelt hat; 4) Die Geldbeträge und das Vermögen, die zwecks Erfüllung nicht bestehender Verbindlichkeiten gegeben waren, wenn der Empfänger beweist, dass die Person, die die Herausgabe fordert, wusste, dass die Verbindlichkeit nicht bestand oder das Vermögen zu Wohltätigkeitszwecken gegeben war.



ABSCHNITT 10 GEISTIGES EIGENTUM KAPITEL 62. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Artikel 1100. Objekte geistigen Eigentums 1. Objekte des geistigen Eigentums sind die Ergebnisse der geistigen Tätigkeit und die Mittel der Individualisierung der Teilnehmer am Zivilverkehr, der Waren, der Arbeiten oder Dienstleistungen. 2. Ergebnisse der geistigen Tätigkeit sind:
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1) Werke der Wissenschaft, Literatur und Kunst; 2) Darbietungen, Tonaufzeichnungen (Phonogramme) und Sendungen der Rundfunk- und Fernsehfunkanstalten; 3) Erfindungen, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster; 4) Züchtungsergebnisse; 5) Topologien der Chips; 6) nicht offen gelegte Informationen, darunter Produktionsgeheimnisse (Know-how). 3. Mittel der Individualisierung der Teilnehmer am Zivilverkehr, der Waren, der Arbeiten oder Dienstleistungen sind: 1) Firmennamen; 2) Warenzeichen (Dienstleistungsmarken); 3) geographische Bezeichnungen und Ursprungsbezeichnungen. 4. In den durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehenen Fällen können andere Ergebnisse der geistigen Tätigkeit und andere Mittel der Individualisierung der Teilnehmer am Zivilverkehr, der Waren, der Arbeiten oder Dienstleistungen Objekte der geistigen Tätigkeit sein. Artikel 1101. Gründe der Entstehung der Rechte an Objekten geistigen Eigentums 1. Rechte an Objekten des geistigen Eigentums entstehen kraft der Tatsache ihrer Schaffung oder, indem das ermächtigte Staatsorgan in den Fällen und in dem Verfahren, die durch dieses Gesetzbuch oder ein anderes Gesetz vorgesehen sind, diesen Objekten Rechtsschutz gewährt. 2. Bedingungen, unter denen einer nicht offen gelegten Information Rechtsschutz gewährt wird, werden durch Gesetz bestimmt.
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Artikel 1102. Persönliche Nichtvermögensrechte und Vermögensrechte an Objekten geistigen Eigentums 1. Dem Urheber der Ergebnisse einer geistigen Tätigkeit gehören die persönlichen Nichtvermögensrechte und Vermögensrechte an diesen Ergebnissen. 2. Die persönlichen Nichtvermögensrechte gehören dem Urheber unabhängig von seinen Vermögensrechten und er behält sie im Falle der Übertragung seiner Vermögensrechte an den Ergebnissen der geistigen Tätigkeit auf eine andere Person bei. Artikel 1103. Urheberrecht 1. Das Recht des Urhebers eines Ergebnisses der geistigen Tätigkeit (Urheberrecht) ist ein persönliches Nichtvermögensrecht und es kann nur der Person gehören, durch deren schöpferische Arbeit das Ergebnis der geistigen Tätigkeit geschaffen wurde. 2. Das Urheberrecht ist unveräußerlich und unübertragbar und es gilt fristlos. 3. Wurde das Ergebnis durch die gemeinsame schöpferische Arbeit von zwei oder mehr Personen geschaffen, so gelten sie als Miturheber. Artikel 1104. Ausschließliche Rechte an Objekten geistigen Eigentums 1. Der Besitzer der Vermögensrechte an den Ergebnissen der geistigen Tätigkeit und den Mitteln der Individualisierung der Teilnehmer am Zivilverkehr, der Waren, der Arbeiten oder Dienstleistungen (weiter im Text: Mittel der Individualisierung) hat das ausschließliche Recht, dieses Objekt des geistigen Eigentums nach seinem Ermessen in jeder Form und auf jede Art und Weise zu nutzen. 2. Die Benutzung der Objekte des geistigen Eigentums, das ausschließliche Recht an denen ihrem Rechtsinhaber gehören, durch andere Personen ist nur mit Einverständnis des Rechtsinhabers zulässig, sofern nichts anderes durch Gesetz vorgesehen ist.
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3. Der Besitzer des ausschließlichen Rechts am Objekt des geistigen Eigentums ist berechtigt, dieses Recht vollständig oder teilweise auf eine andere Person zu übertragen, dieser Person zu erlauben, dieses Objekt zu nutzen und darüber zu verfügen, sofern das den Regelungen dieses Gesetzbuchs und anderer Gesetze nicht widerspricht. 4. Beschränkungen ausschließlicher Rechte, darunter durch Gewährung des Nutzungsrechts am Objekt des geistigen Eigentums an andere Personen, Ungültigkeitserklärung und Beendigung (Annullierung) dieser Rechte, sind in den Fällen, Grenzen und in dem Verfahren zulässig, die durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehen sind, unter der Bedingung, dass sie die normale Benutzung der Objekte des geistigen Eigentums nicht beeinträchtigen und die Rechte der Urheber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Interessen der dritten nicht unbegründet verletzen werden. Artikel 1105. Übertragung der Rechte am Objekt geistigen Eigentums auf andere Personen 1. Der Besitzer der ausschließlichen Rechte am Objekt des geistigen Eigentums ist berechtigt, die ihm gehörenden Vermögensrechte durch Vertrag vollständig oder teilweise auf eine andere Person zu übertragen. Die Vermögensrechte können durch Gesamtrechtsnachfolge bei Erbfall oder im Ergebnis der Reorganisation der juristischen Person, die die Rechtsinhaberin ist, auf eine andere Person übergehen, sofern nichts anderes durch dieses Gesetzbuch oder ein anderes Gesetz vorgesehen ist. 2. Die Übertragung der Vermögensrechte durch Vertrag oder ihr Übergang durch Gesamtrechtsnachfolge führen nicht zur Übergabe oder Beschränkung des Urheberrechts und der anderen unveräußerlichen und unübertragbaren persönlichen Nichtvermögensrechte. Die Bedingungen des Vertrags über Übergabe oder Beschränkung solcher Rechte sind nichtig, außer in den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Fällen. 3. Die ausschließlichen Rechte, die durch Vertrag übertragen werden, müssen darin bestimmt sein. Die Rechte, die im Vertrag nicht als veräußerlich bezeichnet sind, werden bis zum Beweis des Gegenteils als nicht übertragen vermutet.
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Artikel 1106. Lizenzvertrag 1. Durch einen Lizenzvertrag gewährt die Partei, die das ausschließliche Recht am Ergebnis der geistigen Tätigkeit oder am Mittel der Individualisierung besitzt (Lizenziar), der anderen Partei (Lizenziat) die Genehmigung erteilt, das betreffende Objekt des geistigen Eigentums zu nutzen. 2. Der Lizenzvertrag wird als entgeltlich vermutet. Im Lizenzvertrag sind die Höhe der Vergütung und (oder) das Verfahren derer Bestimmung und die Fristen der Auszahlung anzugeben. 3. Der Lizenzvertrag muss die Rechte, die eingeräumt werden, die Grenzen und Fristen ihrer Ausübung festlegen. 4. Durch den Lizenzvertrag können dem Lizenziaten eingeräumt werden: 1) Nutzungsrecht am Objekt des geistigen Eigentums, und zwar unter Beibehaltung des Rechts des Lizenzgebers, es zu nutzen und anderen Personen die Genehmigung zu erteilen; 2) Nutzungsrecht am Objekt des geistigen Eigentums, und zwar unter Beibehaltung des Nutzungsrechts des Lizenzgebers, aber ohne das Recht, anderen Personen die Genehmigung zu erteilen (ausschließliche Lizenz); 3) Andere durch Gesetz zugelassenen Arten der Lizenz. Sofern nichts anderes durch den Lizenzvertrag vorgesehen ist, wird eine einfache (nicht ausschließliche) Lizenz vermutet. 5. Der Vertrag über die Einräumung des Nutzungsrechts am Objekt des geistigen Eigentums durch den Lizenzgeber an eine andere Person ist ein Unterlizenzvertrag. Der Lizenznehmer darf einen Unterlizenzvertrag nur in den durch den Lizenzvertrag vorgesehenen Fällen abschließen. Der Lizenznehmer haftet dem Lizenzgeber gegenüber für die Handlungen des Unterlizenznehmers, sofern nichts anderes durch den Lizenzvertrag vorgesehen ist.
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Artikel 1107. Vertrag über Schaffung und Nutzung der Ergebnisse der geistigen Tätigkeit 1. Der Urheber kann die Verpflichtung eingehen, später ein Werk, eine Erfindung oder ein anderes Ergebnis der geistigen Tätigkeit zu schaffen und dem Auftraggeber, der nicht als sein Arbeitgeber gilt, das ausschließliche Recht auf Nutzung dieses Ergebnisses einzuräumen. 2. Der in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene Vertrag muss den Charakter des zu schaffenden Ergebnisses der geistigen Tätigkeit sowie die Zwecke oder Weisen dessen Nutzung festlegen. 3. Der Vertrag, der den Urheber dazu zwingt, irgendeiner Person ausschließliche Rechte auf Nutzung beliebiger Ergebnisse der geistigen Tätigkeit, die er in der Zukunft schaffen wird, einzuräumen, ist nichtig. 4. Die Bedingungen eines Vertrags, die die Rechte des Urhebers, Ergebnisse der geistigen Tätigkeit einer bestimmten Art oder in einem bestimmten Bereich zu schaffen, beschränken, sind nichtig. Artikel 1108. Ausschließliches Recht und Eigentumsrecht Das ausschließliche Recht am Ergebnis der geistigen Tätigkeit oder am Mittel der Individualisierung besteht unabhängig vom Eigentumsrecht am materiellen Objekt, in dem ein solches Ergebnis oder Mittel der Individualisierung zum Ausdruck gekommen sind. Artikel 1109. Geltungsfrist ausschließlichen Rechts Das ausschließliche Recht am Objekt des geistigen Eigentums gilt in der durch dieses Gesetzbuch oder andere Gesetze vorgesehenen Frist. Artikel 1110. Art und Weise, ausschließliches Recht zu schützen 1. Der Schutz ausschließlicher Rechte erfolgt in der durch Artikel 14 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Art und Weise. Der Schutz ausschließlicher Rechte kann ebenfalls in folgender Weise erfolgen: 1) durch die Beschlagnahme der materiellen Objekte, die als die Grundlage für die Verletzung der ausschließlichen Rechte gedient haben, und der materiellen Objekte, die im Ergebnis einer solchen Verletzung geschaffen worden sind;
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2) durch die obligatorische Veröffentlichung der begangenen Verletzung, und zwar unter Angabe, wem das verletzte Recht gehört, sowie durch die obligatorische Veröffentlichung des vollständigen Urteils des Gerichts über die begangene Verletzung oder eines Teils davon auf Kosten des Rechtsverletzers und in dem vom Rechtsinhaber angegebenen Massenmedium, das in der Republik Armenien besteht; 3) in anderen durch Gesetz vorgesehenen Weisen. 2. Im Falle der Verletzung der Verträge über die Nutzung der Ergebnisse der geistigen Tätigkeit oder der Mittel der Individualisierung finden die allgemeinen Reglungen über die Haftung für die Verletzung von Pflichten Anwendung.



KAPITEL 63. URHEBERRECHT



Artikel 1111. Objekte des Urheberrechts 1. Das Urheberrecht erstreckt sich auf Werke der Wissenschaft, Literatur und Kunst, die als Ergebnisse einer schöpferischen Tätigkeit gelten, und zwar unabhängig von der Bedeutung und den Vorzügen des Werks und seiner Ausdrucksform. 2. Das Werk muss in mündlicher, schriftlicher oder einer anderen objektiven Form, die seine Wahrnehmung möglich macht, zum Ausdruck kommen. 3. Ein Werk, das in schriftlicher Form existiert oder in einer anderen Weise auf einem materiellen Träger zum Ausdruck gekommen ist (Handschrift, Maschinenschrift, Notenschrift, Aufzeichnung mit Hilfe technischer Mittel, darunter Ton- oder Bildaufzeichnung, Fixierung des Bilds in zweidimensionaler oder dreidimensional-räumlicher Form usw.), gilt als eines, das objektive Form hat, unabhängig davon, ob es für Dritte zugänglich ist. 4. Ein mündliches Werk oder ein anderes Werk, das nicht auf einem materiellen Träger zum Ausdruck gekommen ist, gilt als eines, das objektive
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Form hat, wenn es für die Wahrnehmung durch Dritte zugänglich geworden ist (öffentlicher Vortrag, öffentliche Darbietung usw.). 5. Das Urheberrecht erstreckt sich auf sowohl veröffentlichte, als auch unveröffentlichte Werke. 6. Das Urheberrecht erstreckt sich nicht auf wissenschaftliche Entdeckungen, Ideen, Grundsätze, Methoden, Verfahren, Standpunkte, Systeme, Rituale, wissenschaftliche Theorien, mathematische Formeln, statistische Diagramme, Spielregeln, selbst wenn diese in Werken ausgedrückt, beschrieben, erläutert, beleuchtet sind. Artikel 1112. Arten der Objekte des Urheberrechts Objekte des Urheberrechts sind: 1) Schriftwerke (literarische, wissenschaftliche, Lehrwerke, publizistische u.a.); 2) dramatische und szenische Werke; 3) Werke der Musik mit und ohne Text; 4) dramatische Musikwerke; 5) Werke der Tanzkunst und pantomimische Werke; 6) Audiovisuelle Werke (Kinofilme, Fernsehfilme und Videofilme, Diafilme und sonstige Kino-, Fernseh- und Videowerke), Radiowerke; 7) Werke der Malerei, der Bildhauerei, der Grafik, des Designs und sonstige Werke der bildenden Kunst; 8) Werke der dekorativen und angewandten Kunst und der szenischen Grafik; 9) Werke der Baukunst, des Städtebaus und der Garten- und Parkkunst; 10) Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
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11) Geographische, geologische und andere Karten, Zeichnungen, Skizzen und plastische Darstellungen, die die Geographie, Topographie uns andere Wissenschaften betreffen; 12) Computerprogramme; 13) Schriftarten; 14) sonstige Werke, die den Forderungen in Artikel 1111 dieses Gesetzbuchs entsprechen. Artikel 1113. Teile des Werks und abgeleitete Werke 1. Objekte des Urheberrechts sind die Teile der Werke, die den Forderungen in Artikel 1111 dieses Gesetzbuchs entsprechen, ihre Titel und abgeleitete Werke. 2. Abgeleitete Werke sind: 1) Überarbeitungen anderer Werke (Bearbeitungen, Annotationen, Referate, Resümees, Theorien, Inszenierungen, Harmonisierungen und andere ähnliche Werke der Wissenschaft, Literatur und Kunst); 2) Übersetzungen; 3) Sammelwerke (Enzyklopädien, Anthologien), Datenbanken und sonstige Sammelwerke, die auf Grund der Auswahl oder Anordnung der Stoffe Ergebnisse schöpferischer Arbeit darstellen. 3. Die abgeleiteten Werke sind durch das Urheberrecht geschützt, und zwar unabhängig davon, ob das Werk, auf dem sie beruhen oder das sie einschließen, ein Objekt des Urheberrechts ist. Artikel 1114. Werke, die nicht als Objekte des Urheberrechts gelten 1. Keine Objekte des Urheberrechts sind: 1) amtliche Dokumente (Gesetze, Entscheidungen, Urteile u.a.) sowie deren amtliche Übersetzungen; 2) amtliche Symbole und Zeichen (Flaggen, Wappen, Orden, Münzen u. a.); 3) Werke der Folklore und der Volkskunst;
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4) Gewöhnliche Mitteilungen, die den Charakter von Pressemitteilungen über Tagesnachrichten oder laufende Ereignisse haben; 5) Ergebnisse, die ohne schöpferische Tätigkeit des Menschen mit Hilfe technischer Mittel zustande gekommen sind; 6) Politische Ansprachen, Reden, die während eines Gerichtsprozesses gehalten wurden. Artikel 1115. Rechte an Entwürfen von amtlichen Dokumenten, Symbolen und Zeichen 1. Das Urheberrecht an Entwürfen von amtlichen Dokumenten, Symbolen und Zeichen gehört der Person, die den Entwurf geschaffen (entwickelt) hat. 2. Wer Entwürfe von amtlichen Dokumenten, Symbolen und Zeichen entwickelt, darf den Entwurf veröffentlichen, wenn das Organ, das die Entwicklung des Entwurfs in Auftrag gegeben hat, es nicht untersagt. Bei der Veröffentlichung des Entwurfs darf, wer ihn entwickelt hat, seinen Namen angeben. 3. Um ein amtliches Dokument vorzubereiten, kann das zuständige Organ den Entwurf ohne Zustimmung des Entwicklers verwenden, wenn es der Entwickler war, der den Entwurf veröffentlicht oder dem betreffenden Organ zugeleitet hat. 4. Bei der Vorbereitung von amtlichen Dokumenten, Symbolen und Zeichen auf Grund des Entwurfs können im Entwurf nach Ermessen des Organs, das das amtliche Dokument, Symbol und Zeichen vorbereitet, Ergänzungen und Änderungen vorgenommen werden. 5. Wurde er von dem zuständigen Organ gebilligt, so kann der Entwurf ohne Angabe des Namens des Entwicklers verwendet werden. Artikel 1116. Entstehung des Urheberrechts. Vermutung der Urheberschaft 1. Das Urheberrecht an einem Werk der Wissenschaft, Literatur oder Kunst entsteht kraft der Tatsache, dass es geschaffen worden ist. Für
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die Entstehung des Urheberrechts ist weder die Eintragung des Werks noch irgendeine andere Formalität erforderlich. 2. Als Urheber wird die Person angesehen, deren Name als der des Urhebers auf dem Werk angegeben ist oder deren Name als der des Urhebers bei der Veröffentlichung des Werks angegeben wurde oder deren Name als der des Urhebers in der Organisation, die Vermögensrechte auf kollektiver Grundlage verwaltet, oder auf dem Exemplar des Werks angegeben ist, das beim Notar oder in anderen durch Gesetz dazu ermächtigten Organisationen in Verwahrung gegeben ist, solange das Gegenteil nicht bewiesen worden ist. 3. Erscheint ein Werk anonym oder unter einem Pseudonym (außer wenn das Pseudonym des Urhebers keine Zweifel an seiner Person aufkommen lässt), so gilt der Herausgeber, dessen Name oder Bezeichnung auf dem Werk angegeben ist, mangels anderer Beweise als der Vertreter des Urhebers und darf er die Rechte des Urhebers schützen und deren Verwirklichung sicherstellen. Diese Vorschrift gilt, bis der Urheber eines solchen Werks seine Person offenbart und seine Urheberschaft erklärt. Artikel 1117. Miturheberschaft 1. Das Urheberrecht an einem Werk, das im Ergebnis einer gemeinsamen schöpferischen Arbeit von zwei oder mehr Bürgern geschaffen wurde, gehört den Miturhebern zur gesamten Hand, und zwar unabhängig davon, ob dieses Werk eine einheitliche Ganzheit bildet oder aus Teilen besteht, jeder von denen auch eine eigenständige Bedeutung hat. 2. Der Teil eines Werks gilt als einer, der eine eigenständige Bedeutung hat, wenn er unabhängig von den anderen Teilen des Werks benutzt werden kann. 3. Jeder Miturheber darf den von ihm geschaffenen Teil des Werks, der eine eigenständige Bedeutung hat, nach seinem Ermessen benutzen, sofern nichts anderes durch den zwischen ihnen geschlossenen Vertrag vorgesehen ist. 4. Die Wechselbeziehungen zwischen den Urhebern werden durch den zwischen ihnen geschlossenen Vertrag bestimmt. Mangels Vertrags
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üben die Miturheber das Urheberrecht am Werk gemeinsam und die Erträgnisse werden in gleichen Teilen an sie verteilt. 5. Bildet das Werk der Miturheber eine unteilbare Ganzheit, so darf keine der Miturheber ohne ausreichende Gründe den anderen Miturhebern verbieten, das Werk zu benutzen. Artikel 1118. Urheber abgeleiteter Werke 1. Als Urheber abgeleiteter Werke gelten die Personen, die die Werke anderer Personen überarbeitet haben: Übersetzer, Herausgeber von Sammlungen und sonstigen Sammelwerken. 2. Der Urheber eines abgeleiteten Werks genießt das Urheberrecht an einem solchen Werk vorbehaltlich der Erhaltung des Urheberrechts des überarbeiteten, übersetzten oder in die Sammlung aufgenommenen Werks. 3. Das Urheberrecht der Schöpfer abgeleiteter Werke hindert andere Personen nicht daran, auf Grund bereits verwendeter Werke ihre abgeleiteten Werke vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingung in Absatz 2 dieses Artikels zu schaffen. Artikel 1119. Rechte der Person, die Erschaffung von Werken organisiert 1. Die Personen, die die Erschaffung von Werken organisieren (Herausgeber von Enzyklopädien, Hersteller, Produzenten von Filmen u. a.), gelten nicht als Urheber der betreffenden Werke. Jedoch erwerben solche Personen in den durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehenen Fällen ausschließliche Rechte an der Nutzung dieser Werke. 2. Die Herausgeber von Enzyklopädien, enzyklopädischen Lexika, periodisch erscheinenden oder Fortsetzungssammlungen, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Periodika haben ausschließliches Nutzungsrecht an diesen Werken. Der Herausgeber darf im Falle jeder Verwendung einer solchen Ausgabe seinen Namen angeben oder die Angabe seines Namens verlangen. Den Urhebern der in solche Ausgaben aufgenommenen Werke bleiben ihre ausschließlichen Nutzungsrechte an ihren Werken erhalten, und
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zwar auch wenn sie zur Gänze veröffentlicht werden, sofern nichts anderes durch den Vertrag über die Erschaffung des Werks vorgesehen ist. Artikel 1120. Zeichen des Schutzes des Urheberrechts 1. Der Besitzer ausschließlicher Vermögensrechte kann zwecks Anmeldung seiner Rechte das Zeichen des Schurzes des Urheberrechts verwenden, das auf das Original des Werks oder auf jedes Exemplar gesetzt wird und besteht aus: 1) dem lateinischen Buchstaben „C“ im Kreis; 2) dem Namen (der Benennung) des Besitzers der ausschließlichen Urheberrechte; 3) der Jahreszahl der ersten Ausgabe des Werks. 2. Als Rechtsinhaber gilt die im Zeichen des Schutzes des Urheberrechts genannte Person, sofern nicht anderes bewiesen worden ist. Artikel 1121. Persönliche Nichtvermögensrechte des Urhebers 1. Die persönlichen Nichtvermögensrechte des Urhebers sichern seine geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk. 2. Dem Urheber gehören die folgenden persönlichen Nichtvermögensrechte am Werk: 1) als der Urheber des Werks anerkannt zu werden (Recht auf Urheberschaft); 2) das Werk unter seinem Namen, Pseudonym oder anonym zu benutzen oder eine solche Benutzung zu genehmigen (Recht auf den Urhebernamen); 3) das Werk vor möglichen Entstellungen, Änderungen oder sonstigen Eingriffen zu schützen, die dem Ruf oder der Würde des Urhebers schaden (Recht auf Ruf und Würde des Urhebers); 4) das Werk in jeder Form zum ersten Mal zu veröffentlichen oder dieses Recht einer anderen Person vorzubehalten (Veröffentlichungsrecht);
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5) die früher getroffene Entscheidung, das Werk zu veröffentlichen, zurückzurufen (Recht auf Rückruf), unter der Bedingung, dass der Schaden, der dadurch den zur Nutzung des Rechts Personen zugefügt wurde (darunter den entgangenen Gewinn), ersetzt wird. Ist das Werk bereits veröffentlicht, so muss der Urheber seinen Rückruf öffentlich ankündigen. Dabei ist er berechtigt, die früher verfertigten Exemplare des Werks aus dem Verkehr zu ziehen und für die dafür erforderlichen Kosten aufzukommen. Die Bestimmungen dieses Absatzes erstrecken sich nicht auf Computerprogramme, audiovisuelle Werke, Datenbanken sowie auf Dienstwerke, sofern der zwischen dem Urheber und dem Arbeitgeber geschlossene Vertrag nichts anderes vorsieht. 3. Die persönlichen Nichtvermögensrechte sind unveräußerlich und unübertragbar und werden fristlos geschützt, außer dem Recht auf Widerruf, der nur zu Lebzeiten des Urhebers gilt. Artikel 1122. Recht auf Unantastbarkeit des Werks Außer Kraft gesetzt Artikel 1123. Recht auf Veröffentlichung des Werks Außer Kraft gesetzt Artikel 1124. Recht des Urhebers auf Nutzung des Werks 1. Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in jeder Art und Weise zu nutzen sowie dessen Verwertung den Drittem zu genehmigen oder zu untersagen, insbesondere 1) die Widergabe des Werks (Wiedergaberecht); 2) die Verbreitung des Werks (Verbreitungsrecht); 3) die Vermietung des Originals oder der Exemplare des Werks (Vermietungsrecht); 4) das Verleihen des Originals oder der Exemplare des Werks (Verleihrecht); 5) die Übersetzung des Werks (Übersetzungsrecht);
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6) die Überarbeitung, das Arrangement, die Illustrierung, die Adaptation und die Umgestaltung in anderen Formen (Umgestaltungsrecht); 7) die Anbietung des Werks der Öffentlichkeit (Recht auf Anbietung der Öffentlichkeit); 8) den öffentlichen Vortrag, die öffentliche Aufführung und die öffentliche Vorführung des Werks (Recht auf öffentlichen Vortrag, öffentliche Aufführung und Vorführung); 9) die öffentliche Ausstellung des Werks (Recht auf öffentliche Ausstellung); 10) die Übertragung durch Funk (Senderecht); 11) die gleichzeitige oder spätere Wiederausstrahlung des Werks (Recht auf Wiederausstrahlung); 12) die Übertragung durch Kabelfunk oder ähnliche Mittel (Kabelsenderecht); 13) die Benutzung anderer Formen und Weisen, die durch die Gesetzgebung der Republik Armenien nicht untersagt sind. 2. Außer Kraft gesetzt 3. Als Wiedergabe gilt die direkte oder indirekte, zeitweilige oder ständige Festhaltung des Werks auf einem beliebigen Träger mit beliebigen Mitteln und in beliebiger Form, vollständig oder zum Teil. 4. Als Verbreitung gilt, wenn das Original oder die Exemplare des Werks in den Verkehr gebracht werden mittels Verkaufs oder anderer Formen der Übertragung des Eigentumsrechts sowie deren Einfuhr. 5. Sind die Exemplare des Werks in einer gesetzlich vorgeschriebenen Weise veräußert worden, so ist deren weitere Verbreitung ohne Genehmigung des Urhebers und ohne Auszahlung einer Vergütung erlaubt, außer in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 6. Das Werk gilt als genutzt unabhängig davon, ob es genutzt wurde, um einen Gewinn zu erzielen oder ohne dieses Ziel.
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7. Die praktische Anwendung der Bestimmungen, die den Inhalt des Werks (Erfindungen, anderer technischer, ökonomischer, organisatorischer und sonstiger Lösungen) bilden, ist vom Standpunkt des Urheberrechts keine Nutzung des Werks. Artikel 1125. Verfügung über das Recht auf Nutzung des Werks 1. Der Urheber oder ein anderer Rechtsinhaber können durch einen Vertrag, darunter einen auf öffentlicher Versteigerung geschlossenen, alle ihre Rechte auf Nutzung des Werks auf eine andere Person übertragen (Veräußerung des Verwertungsrechts). 2. Das Recht auf Nutzung des Werks wird auf dem Wege der Gesamtrechtsnachfolge übertragen (Artikel 1105 Absatz 1). 3. Der Rechtsinhaber kann einer anderen Person die Genehmigung (Lizenz) erteilen, das Werk in einem bestimmten Rahmen zu benutzen. Die Genehmigung ist erforderlich für die Nutzung des Werks in sowohl ursprünglicher als auch überarbeiteter Form, einschließlich der Übersetzung, des Arrangements u. a. 4. Für jede Art der Nutzung des Werks ist eine spezielle Genehmigung des Rechtsinhabers erforderlich (Artikel 1105 Absatz 2). Artikel 1126. Sonderrecht des Urhebers des Werks bildender Kunst 1. Der Urheber eines Werks der bildenden Kunst darf vom Eigentümer des Originals oder eines Exemplars des Werks verlangen, ihm die Möglichkeit zur Ausübung seines Rechts auf Wiedergabe oder Überarbeitung zu gewähren, wenn dadurch die gesetzlichen Interessen des Eigentümers nicht verletzt werden. Dabei ist der Eigentümer nicht verpflichtet, das Werk an den Aufenthaltsort des Urhebers zu bringen. Wenn er die erwähnte Möglichkeit gewährt, kann der Eigentümer vom Urheber die Sicherung eines Pfands in Höhe des Marktwerts des Originals oder des Exemplars des Werks oder die Sicherung eines anderen Mittels zu verlangen. Die für die Nutzung des erwähnten Rechts notwendigen Ausgaben bestreitet der Urheber, der für jeden Schaden, der dem Original oder dem Exemplar des Werks zugefügt wird, haftet.
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2. Der Urheber des Werks der bildenden Kunst hat das unveräußerliche Recht, über den Verkauf des von ihm veräußerten Originals des Werks der bildenden Kunst durch den Eigentümer oder ein Auktionshaus, eine Galerie, einen Ausstellungsraum, einen Laden und einen anderen Agenten benachrichtigt zu werden und vom Verkäufer fünf Prozent des Preises für jeden Weiterverkauf zu erhalten (das Recht, eine Vergütung aus dem Weiterverkauf zu erhalten). Artikel 1127. Beschränkungen der Vermögensrechte 1. Beschränkungen der Vermögensrechte werden unter der Bedingung angewandt, dass sie der normalen Nutzung des Werks keinen unangebrachten Schaden zufügen und die gesetzlichen Interessen des Urhebers nicht verletzen. 2. Eine Beschränkung des Nutzungsrechts des Urhebers am Werk und der Vermögensrechte anderer Personen ist nur in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen erlaubt. 1128. Urheberreicht am Dienstwerk 1. Außer Kraft gesetzt 2. Hat der Arbeitnehmer im Wege der Ausführung von Dienstaufträgen des Arbeitgebers oder der Erfüllung von Dienstpflichten ein Werk geschaffen, so gilt der Arbeitgeber als Rechtsinhaber der Vermögensrechte an diesem Werk, soweit durch den zwischen dem Urheber und dem Arbeitgeber geschlossenen Vertrag nichts anderes bestimmt ist. Der zwischen dem Urheber und dem Arbeitgeber geschlossene Vertrag kann für den Urheber eine Vergütung für jede Form der Nutzung des Dienstwerkes, das Verfahren ihrer Berechnung und Auszahlung vorsehen und sonstige Bedingungen der Nutzung des Werkes enthalten. 3. Die Bestimmungen dieses Artikels erstrecken sich nicht auf Enzyklopädien, Lexika, wissenschaftliche Schriften, periodisch und regelmäßig erscheinende Sammelbände, Zeitungen, Zeitschriften und sonstige periodische Veröffentlichungen, die im Wege der Ausführung von Dienstaufträgen oder der Erfüllung von Dienstpflichten geschaffen worden sind.
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Artikel 1129. Wirkung des Urheberrechts im Gebiet der Republik Armenien 1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf die Werke derjenigen Urheber und die Darbietungen derjenigen ausübenden Künstler Anwendung, die Bürger der Republik Armenien sind, unabhängig davon, wo das betreffende Werk geschaffen oder veröffentlicht worden ist. 2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf die Werke derjenigen Urheber und die Darbietungen derjenigen ausübenden Künstler Anwendung, deren Werke oder Darbietungen, obwohl sie keine Bürger der Republik Armenien sind, in der Republik Armenien zum ersten Mal erschienen sind, wenn der Urheber oder der ausübende Künstler Personen mit ständigem Wohnsitz in der Republik Armenien sind. Ein Werk ist gilt als zum ersten Mal im Gebiet der Republik Armenien erschienen auch, wenn es innerhalb von 30 Tagen nach seinem Erscheinen im Gebiet eines anderen Staates im Gebiet der Republik Armenien erscheint. 3. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf Tonaufnahmen Anwendung, deren Hersteller Bürger der Republik Armenien oder Personen mit ständigem Wohnsitz in der Republik Armenien sind. Auf die Tonaufnahmen eines ausländischen Herstellers von Tonaufnahmen finden die Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Artikels Anwendung. 4. Die Bestimmungen des Absatzes 3 dieses Artikels finden entsprechend Anwendung auf Filme, Radio- und Fernsehsendungen, Ausgaben von früher unveröffentlichten Werken sowie auf Datenbanken. Artikel 1130. Beginn der Wirksamkeit des Urheberrechts 1. Das Urheberrecht am Werk wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem Werk eine objektive Form verliehen wird, die es für die Wahrnehmung durch Dritte zugänglich macht, unabhängig von seinem Erscheinen. Das Urheberrecht an einem mündlichen Werk wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem es an Dritte vermittelt worden ist. 2. Erstreckt sich die Geltung des Artikels 1129 dieses Gesetzbuchs auf ein Werk nicht, so wird das Urheberrecht an einem solchen Werk mit
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seiner Erstveröffentlichung geschützt, wenn die Veröffentlichung in der Republik Armenien erfolgt ist. Artikel 1131. Dauer der Geltung des Urheberrechts 1. Die Vermögensrechte des Urhebers gelten zu Lebzeiten des Urhebers und gelten 70 Jahre nach seinem Tod weiter. 2. Die Vermögensrechte an einem mit Miturhebern geschaffenen Werk gelten zu Lebzeiten der Miturheber und gelten 70 Jahre nach dem Tod des letzten der Miturheber weiter. 3. Bei pseudonymen oder anonymen Werken entstehen die Vermögensrechte des Urhebers zu dem Zeitpunkt, in dem es auf legalem Weg der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, und gelten 70 Jahre lang. Offenbart sich die Person des Urhebers des pseudonymen oder anonymen Werks innerhalb der bezeichneten Frist, so finden die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fristen Anwendung. 4. Die in diesem Artikel bestimmten Fristen werden entsprechend ab dem 1. Januar des auf das erwähnte Ereignis folgenden Jahres berechnet. Artikel 1132. Übergang in gesellschaftliches Eigentum 1. Nach Ablauf der Geltungsfrist für Vermögensrechte an einem Werk wird es zu gesellschaftlichem Eigentum. Die Werke, die im Gebiet der Republik Armenien nie unter Schutz gestellt waren, gelten als gesellschaftliches Eigentum. 2. Die Werke, die als gesellschaftliches Eigentum gelten, kann jeder frei benutzen, ohne Urhebervergütung zu zahlen. Dabei sind das Urheberrecht, das Namensrecht und das Recht des Urhebers auf Ruf und Würde zu schützen, außer in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen. Artikel 1133. Vererbung und Übertragung des Urheberrechts 1. Das Urheberrecht wird auf dem Wege der Erbschaft übertragen. 2. Auf dem Weg der Erbschaft werden nicht übertragen das Recht auf Urheberschaft, das Recht auf den eigenen Namen, das Recht auf Ruf und Würde, das Recht auf Rückruf.
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3. Die Erben des Urhebers sind befugt, den Schutz des Rechts auf Urheberschaft, des Rechts auf den eigenen Namen, des Rechts auf Ruf und Würde, des Rechts auf Rückruf ohne fristliche Beschränkungen auszuüben. Wenn Erben fehlen, übt das ermächtigte Organ der Regierung der Republik Armenien den Schutz der genannten Rechte aus. 4. Die Vermögensrechte des Urhebers können durch Vertrag, und zwar durch den zwischen der Letzteren und dem Urheber, dessen Erben oder deren späteren Rechtsnachfolgern geschlossenen Vertrag, auf eine andere Person übertragen (an eine andere Person abgetreten) werden. 5. Die Vermögensrechte können infolge der Reorganisation der juristischen Person, der sie gehören, auf eine andere Person übertragen werden. Artikel 1134. Genehmigung der Nutzung des Werks. Urhebervertrag 1. Andere Personen können das Werk nur mit Genehmigung der Person, die die Vermögensrechte am Werk trägt (Urheber des Rechts oder eine andere Person, auf die diese Rechte im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren übergegangen sind, im Weiteren: Rechtsinhaber) nutzen, und zwar auf Grund eines Urhebervertrags, soweit durch dieses Gesetz nichts anderes vorgesehen ist. 2. Der Urhebervertrag, der die Wechselbeziehungen zwischen dem Rechtsinhaber und der Person regelt, die die Genehmigung erhalten hat, das Werk zu nutzen (in Weiteren: Nutzer), ist ein entgeltlicher Vertrag und kann ausschließlich oder einfach sein. 3. Durch den einfachen Urhebervertrag räumt der Rechtsinhaber dem Nutzer das Recht ein, das Werk in einer bestimmten Frist und in den im Vertrag bezeichneten Grenzen zu nutzen, indem er (der Rechtsinhaber) die ausschließlichen Rechte am Werk behält, darunter das Recht, die Nutzung des Werks anderen Personen zu genehmigen. 4. Durch den ausschließlichen Urhebervertrag räumt der Rechtsinhaber dem Nutzer das ausschließliche Recht ein, das Werk in einer bestimmten Frist und in den im Vertrag bezeichneten Grenzen zu nutzen,
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indem er (der Rechtsinhaber) das Nutzungsrecht am Werk zu dem durch den Vertrag vorgesehenen Teil behält. In diesem Fall kann der Rechtsinhaber das Recht ausüben, die Nutzung des Werks durch andere Personen zu untersagen, wenn der Nutzer das nicht macht. 5. Die durch einen Urhebervertrag übertragenen Rechte gelten nicht als ausschließliche Rechte, soweit der Vertrag nichts anderes bestimmt. 6. Die Bedingungen eines Vertrags, die die Rechte des Urhebers, in Zukunft ein Werk zu schaffen, beschränken, sind nichtig. 7. Die Nutzungsrechte an einem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannten Werk können nicht Gegenstand eines Urhebervertrags sein. Artikel 1135. Bedingungen und Form des Urhebervertrags 1. Im Urhebervertrag werden der Umfang der übertragenen Rechte, die Art und Weise der Nutzung des Werks, die Frist der Übertragung des Nutzungsrechts und die Höhe der Vergütung, das Verfahren der Bestimmung der Höhe der Vergütung, die Frist und das Verfahren der Auszahlung sowie andere Bedingungen genannt, die die Parteien für wesentlich halten. 2. Die Vergütung wird im Urhebervertrag wird als ein Prozentsatz vom Gewinn aus der entsprechenden Nutzung des Werks und, wenn das wegen der Natur des Werks unmöglich ist, als ein im Vertrag festgeschriebener Betrag oder auf eine andere für die Parteien akzeptablen Art festgesetzt. Die Mindestsätze der Urhebervergütung werden von der Regierung der Republik Armenien festgesetzt. 3. Fehlt im Urhebervertrag die Bedingung über die Fläche (in deren Grenzen das Nutzungsrecht am Werk wirksam ist), so beschränkt sich die Wirksamkeit des Vertrags auf das Gebiet der Republik Armenien. 4. Alle anderen Rechte, die durch den Urhebervertrag nicht vorgesehen sind, bleiben dem Rechtsinhaber erhalten.
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5. Der Urhebervertrag ist innerhalb der in diesem Vertrag bezeichneten Frist wirksam, aber er erlischt mit dem Ablauf der Geltungsfrist der Vermögensrechte. Fehlt im Lizenzvertrag die Bedingung über die Frist, so gelten fünf Jahre als die festgesetzte Geltungsfrist. 6. Jede Partei des Vertrags kann die durch den Urhebervertrag übertragenen Rechte vollständig oder zum Teil auf andere Personen übertragen nur, wenn das durch den Vertrag direkt vorgesehen ist. 7. Die Bedingungen des Urhebervertrags, die zu den Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch stehen oder die Rechte des Urhebers beschränken, in Zukunft ein Werk auf einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten Art zu schaffen, sind nichtig. Artikel 1136. Haftung aus dem Urhebervertrag 1. Die Partei, die ihre Pflichten aus dem Urhebervertrag nicht erfüllt oder nicht angemessen erfüllt hat, muss die Schäden, die der anderen Partei zugefügt wurden, darunter den entgangenen Gewinn, ersetzen. 2. Hat der Urheber das bestellte Werk nicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Bestellvertrags vorgelegt, so muss er den realen Schaden, der dem Besteller zugefügt wurde, ersetzen. Artikel 1137. Haftung für Nutzung des Werks ohne Genehmigung 1. Die Person, die das Werk ohne Genehmigung des Rechtsinhabers benutzt, muss dem Rechtsinhaber die Schäden ersetzen, die diesem entstanden sind. 2. Auf Forderung des Rechtsinhabers können ihm ausgezahlt werden: a) eine Kompensation in Höhe des doppelten Honorars oder der doppelten Vergütung, das bzw. die der Rechtsinhaber erhalten hätte, wenn der Rechtsverletzter die Genehmigung für die Nutzung des Objekts des Urheberrechts gehabt hätte oder b) eine dem infolge des Verstoßes zugefügten Schaden adäquate Kompensation, darunter den entgangenen Gewinn.



536



Artikel 1138. Rechtliche Regelung der Urheberverhältnisse Die Urheberverhältnisse werden durch dieses Gesetzbuch und das Gesetz der Republik Armenien „Über Urheberrecht und verwandte Rechte“ geregelt. Auf die durch dieses Kapitel nicht geregelten Verhältnisse findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Urheberrecht und verwandte Rechte“ Anwendung.



KAPITEL 64. VERWANDTE RECHTE



Artikel 1139. Objekte verwandter Rechte Die verwandten Rechte erstrecken sich auf Darbietungen, Tonaufnahmen, Filmaufzeichnungen, Sendungen der Funkeinrichtungen, den Inhalt von Datenbanken, verlegerische Gestaltungen. Für die Entstehung und Ausübung der verwandten Rechte sind keine Formalitäten notwendig. Artikel 1140. Subjekte verwandter Rechte 1. Subjekte der verwandten Rechte sind ausübende Künstler, Hersteller von Tonaufnahmen, Hersteller der ersten Filmaufzeichnung, Funkeinrichtungen, Hersteller und Herausgeber der Datenbanken. 2. Das Recht an der Darbietung gehört dem ausübenden Künstler. 3. Das Recht an der Tonaufnahme gehört dem Hersteller der Tonaufnahme. 4. Das Recht an der Filmaufzeichnung gehört dem Hersteller der ersten Filmaufzeichnung. 5. Das Recht an der Sendung einer Funkeinrichtung gehört dem Hersteller der betreffenden Funkeinrichtung. 6. Das Recht am Inhalt einer Datenbank gehört dem Hersteller der Datenbank.
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7. Das Recht an der verlegerischen Gestaltung gehört dem Verleger. 8. Die in Absätzen 2 bis 7 dieses Artikels erwähnten Rechte können im Wege der Gesamtrechtsnachfolge vererbt oder mit Recht der Reorganisation der juristischen Person als Rechtsinhaber oder durch Vertrag auf eine andere Person übertragen werden. Artikel 1141. Zeichen des Schutzes der Rechte des Herstellers einer Tonaufnahme Um die verwandten Rechte der Hersteller von Tonaufnahmen anzukündigen, kann auf jedes Exemplar des Tonträgers oder auf die Schachtel, die diesen enthält, das Zeichen des Schutzes der verwandten Rechte gesetzt werden, welches sich zusammensetzt aus: 1) dem lateinischen Buchstaben „P“ in einem Kreis; 2) dem Namen oder der Bezeichnung des Rechtsinhabers der verwandten Rechte; 3) der Jahreszahl der ersten Herausgabe der Tonaufnahme. Artikel 1142. Geltungsdauer verwandter Rechte 1. Die Vermögensrechte des ausübenden Künstlers entstehen mit der Darbietung und sind 50 Jahre wirksam. Wenn die Aufnahme der Darbietung in diesem Zeitraum auf gesetzlichem Wege herausgegeben oder für die Öffentlichkeit zugänglich wurde, dann entstehen die Rechte im Zeitpunkt der ersten Herausgabe oder, sobald sie für die Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich wurde (was früher stattgefunden hat), und sind sie 50 Jahre wirksam. 2. Die Vermögensrechte des Herstellers von Tonaufnahmen entstehen mit der Aufnahme und sind 50 Jahre wirksam. Wenn die Tonaufnahme in diesem Zeitraum auf gesetzlichem Wege herausgegeben oder für die Öffentlichkeit zugänglich wurde, dann entstehen die Rechte des Herstellers der Tonaufnahme im Zeitpunkt der ersten Herausgabe oder, sobald sie für die Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich wurde (was früher stattgefunden hat), und sind sie 50 Jahre wirksam.
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3. Die Vermögensrechte des Herstellers der ersten Aufzeichnung des Films entstehen mit der Aufzeichnung und sind 50 Jahre wirksam. Wenn der Film in diesem Zeitraum auf gesetzlichem Wege herausgegeben oder für die Öffentlichkeit zugänglich wurde, dann entstehen die Rechte des Herstellers des Films im Zeitpunkt der ersten Herausgabe oder, sobald sie für die Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich wurde (was früher stattgefunden hat), und sind sie 50 Jahre wirksam. 4. Die Vermögensrechte der Funkeinrichtung an der Sendung entstehen mit der ersten Ausstrahlung und sind 50 Jahre wirksam. 5. Das Recht des Herausgebers entsteht mit der Herausgabe des Werks und ist 50 Jahre wirksam. 6. Die Rechte des Herstellers der Datenbank entstehen mit der Beendigung der Herstellung der Datenbank und sind 15 Jahre wirksam. Ist die Datenbank vor dem Ablauf der genannten Frist für die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise zugänglich geworden, so beginnt die Frist des Schutzes der Vermögensrechte des Herstellers der Datenbank, sobald die Datenbank für die Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich wurde. 7. Die durch diesen Artikel festgesetzten Fristen beginnen am 1. Januar des Jahres, das auf das betreffende Ereignis folgt. Artikel 1143. Rechtliche Regelung von Verhältnissen aus verwandten Rechten Die Verhältnisse aus verwandten Rechten werden durch dieses Gesetzbuch und das Gesetz der Republik Armenien „Über Urheberrecht und verwandte Rechte“ geregelt. Auf die durch dieses Kapitel nicht geregelten Verhältnisse findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Urheberrecht und verwandte Rechte“ Anwendung.
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KAPITEL 65. RECHT AN ERFINDUNG, GEBRAUCHSMUSTER, INDUSTRIEMUSTER



Artikel 1144. Bedingungen des rechtlichen Schutzes der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters 1. Die Rechte an der Erfindung, dem Gebrauchsmuster und dem Industriemuster sind geschützt, wenn ein Patent erteilt worden ist. 2. Rechtlicher Schutz wird gewährt: 1) einer neuen Erfindung, die Erfindungsniveau hat; 2) einem Gebrauchsmuster, das als eine konstruktive Ausführung der Produktionsmittel und Verbrauchsgegenstände gilt; 3) einem Industriemuster, das die Außenansicht des Produkts bestimmt und als eine neue, eigenartige und künstlerisch strukturelle Lösung gilt. 3. Die Die Anforderungen, die an eine Erfindung, ein Gebrauchsmuster und ein Industriemuster gestellt werden, wenn dabei das Recht auf Erhalt eines Patents entsteht, sowie die Verfahren, in dem die ermächtigte Behörde das Patent erteilt, werden durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“ bestimmt. Auf die Verhältnisse, die mit dem Rechtsschutz der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters verbunden und durch dieses Kapitel nicht geregelt sind, findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“ Anwendung. Artikel 1145. Nutzungsrecht an Erfindungen, Gebrauchsmustern, Industriemustern 1. Der Patentinhaber besitzt das ausschließliche Recht, durch ein Patent geschützte Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster nach seinem Gutdünken zu benutzen. 2. Ohne Erlaubnis des Patentinhabers dürfen andere Personen nicht die Erfindung, das Gebrauchsmuster, das Industriemuster benutzen, es sei
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denn, eine solche Nutzung ist laut Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“ keine Verletzung der Rechte des Patentinhabers. Artikel 1146. Verfügung über das Recht am Patent Das Recht, ein Patent zu erhalten, die Rechte, die sich aus der Eintragung der Erfindung ergeben, das Recht, das Patent zu besitzen und die Rechte, die sich aus dem Patent ergeben, können ganz oder zum Teil auf eine andere Person übertragen werden. Artikel 1147. Rechte an Erfindungen, Gebrauchsmustern, Industriemustern 1. Dem Urheber der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters gehören das Recht der Urheberschaft an der Erfindung, dem Gebrauchsmuster, dem Industriemuster sowie das Recht auf Benennung der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters. 2. Das Recht der Urheberschaft an der Erfindung, dem Gebrauchsmuster, dem Industriemuster und andere persönliche Rechte entstehen mit der Entstehung der auf dem Patent beruhenden Rechte. 3. Die in dem Antrag als Urheber der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters bezeichnete Person gilt als der Urheber, soweit nichts anderes bewiesen wurde. Artikel 1148. Miturheber der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters 1. Die Wechselbeziehungen zwischen der Miturhebern der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters werden durch ihre Vereinbarung bestimmt. 2. Eine nicht schöpferische Mitwirkung bei der Schaffung der Erfindung, des Gebrauchsmusters, des Industriemusters (technische oder organisatorische Hilfe, Unterstützung bei der Ausgestaltung des Rechts u. a.) führt nicht zur Miturheberschaft.
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Artikel 1149. Diensterfindungen, -gebrauchsmuster, -industriemuster Das Recht, ein Patent für die Erfindung, das Gebrauchsmuster, das Industriemuster zu erhalten, die bzw. das der Arbeitnehmer während der Erfüllung seiner Dienstpflichten oder der Ausführung des Auftrags des Arbeitgebers geschaffen hat, gehört dem Arbeitgeber, wenn das durch den zwischen ihnen geschlossenen Vertrag vorgesehen ist. Artikel 1150. Recht des Urhebers der Diensterfindung, des Dienstgebrauchsmusters, des Dienstindustriemusters auf Vergütung Die Höhe, die Bedingungen und das Verfahren der Auszahlung der Vergütung des Urhebers der Diensterfindung, des Dienstgebrauchsmusters, des Dienstindustriemusters werden durch eine Vereinbarung zwischen dem Urheber und dem Arbeitgeber und, wenn eine solche nicht vorhanden ist, durch das Urteil des Gerichts bestimmt. Artikel 1151. Geltung des Patents im Gebiet der Republik Armenien 1. Im Gebiet der Republik Armenien gelten die von der ermächtigten Behörde der Republik Armenien erteilten Patente für Erfindungen, Gebrauchsmuster, Industriemuster. 2. Die von einem ausländischen Staat oder einer internationalen Organisation erteilten Patente gelten im Gebiet der Republik Armenien in den durch internationale Verträge der Republik Armenien vorgesehenen Fällen. 3. Ausländische Bürger und juristische Personen oder ihre Rechtsnachfolger dürfen in der Republik Armenien Patente für Erfindungen, Gebrauchsmuster, Industriemuster erhalten, wenn die im vorgeschriebenen Verfahren angemeldete Lösung den Anforderungen entspricht, die durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“, an eine Erfindung, ein Gebrauchsmuster und ein Industriemuster gestellt werden. Artikel 1152. Geltungsdauer des Patents Die Geltungsdauer des Patents wird durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“ festgesetzt.
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Artikel 1153. Form des Vertrags über Übertragung des Rechts am Patent und Eintragung der daraus entstehenden Rechte 1. Der Vertrag über die Abtretung des Patents muss in schriftlicher Form geschlossen sein und die aus dem Vertrag entstehenden Rechte werden bei der ermächtigten Behörde eingetragen. 2. Die Nichterfüllung der Forderung nach schriftlicher Form oder Eintragung hat die Ungültigkeit des Vertrags zur Folge. Artikel 1154. Form des Lizenz- und Sublizenzvertrags und Eintragung daraus entstehender Rechte 1. Der Lizenzvertrag und der Sublizenzvertrag müssen in schriftlicher Form geschlossen sein und die aus diesen Verträgen entstehenden Rechte werden bei der ermächtigten Behörde eingetragen. 2. Die Nichterfüllung der Forderung nach schriftlicher Form oder Eintragung hat die Ungültigkeit des Vertrags zur Folge. Artikel 1155. Haftung für Patentverletzung Eine Patentverletzung ist auf Forderung des Patentinhabers einzustellen und der Rechtsverletzer muss den dem Patentinhaber entstandenen Schaden ersetzen. Artikel 1156. Beschränkung der Rechte des Patentinhabers Die Gründe für die Beschränkung der Rechte des Patentinhabers, die Beendigung (Annullierung), die Ungültigkeitserklärung des Patents, die Bedingungen der Erteilung einer Zwangslizenz werden durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Patente“ bestimmt. Ein Patent kann für Bedarfe der Gesellschaft und des Staates nur in den durch die Verfassung der Republik Armenien vorgesehenen Fällen und in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren veräußert werden.
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KAPITEL 66. RECHTE AN NEUEN PFLANZENSORTEN UND TIERARTEN



Artikel 1157. Bedingungen des Schutzes des Rechts an neuen Pflanzensorten und Tierrassen 1. Die Rechte an neuen Pflanzensorten und Tierrassen (Selektionserrungenschaften) werden vorbehaltlich der Erteilung eines Patents geschützt. 2. Als eine Selektionserrungenschaft in der Pflanzenzucht gilt die Pflanzensorte, die auf dem künstlichen Wege oder durch Auslese gewonnen wurde und ein oder mehrere Merkmale besitzt, die sie von den existierenden Pflanzensorten unterscheidet bzw. unterscheiden. 3. Als eine Selektionserrungenschaft in der Tierzucht gilt die Art, d. i. eine ganzheitliche zahlreiche Gruppe von Tieren gemeinsamer Herkunft, die vom Menschen erschaffen wurde und eine genealogische Struktur und Eigenschaften besitzt, die sie von anderen Rassen der Tiere dieser Art unterscheiden lassen und zahlenmäßig für die Fortpflanzung als eine Rasse ausreichend sind. 4. Die Anforderungen, die die Entstehung des Rechts auf Erhalt eines Patents bedingen, und das Verfahren der Erteilung des Patents auf Selektionserrungenschaften werden durch das Gesetz bestimmt. 5. Auf die Verhältnisse, die mit den Rechten an Selektionserrungenschaften und dem Schutz dieser Rechte verbunden sind, finden die Regeln in Art. Art. 1146 bis 1151, 1153 bis 1156 dieses Gesetzbuchs Anwendung, sofern die Regeln in diesem Kapitel und im Gesetz der Republik Armenien „Über Schutz der Selektionserrungenschaften“ nichts anderes vorgesehen ist. In diesem Fall werden die Rechte und Pflichten des Patentamts durch das Staatsorgan verwirklicht, dem das Testen und der Schutz der Selektionserrungenschaften auferlegt sind.
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Artikel 1158. Recht des Urhebers, die Benennung der Selektionserrungenschaft zu bestimmen 1. Der Urheber einer Selektionserrungenschaft ist berechtigt, ihre Benennung zu bestimmen, welche den durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Schutz der Selektionserrungenschaften“ festgelegten Anforderungen entsprechen muss. 2. Bei Produktion, Reproduktion, Verkaufsangebot, Verkauf und sonstigen Arten des Absatzes der geschützten Selektionserrungenschaften müssen die für die Selektionserrungenschaften eingetragenen Benennungen verwendet werden. Es ist unzulässig, dem produzierten und (oder) zum Verkauf stehenden Saatgut, Zuchtmaterial einen Namen zu geben, der sich von dem eingetragenen Namen unterscheidet. 3. Wird der Name einer eingetragenen Selektionserrungenschaft dem damit nicht verbundenen produzierten und (oder) zum Verkauf stehenden Saatgut, Zuchtmaterial gegeben, so ist das eine Verletzung der Rechte des Patentinhabers und des Pflanzen- bzw. Tierzüchters. Artikel 1159. Rechte des Patentinhabers an Selektionserrungenschaft Der Inhaber des Patents auf eine Selektionserrungenschaft hat das ausschließliche Recht auf Benutzung der Selektionserrungenschaft in den durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Schutz der Selektionserrungenschaften“ vorgesehenen Grenzen. Artikel 1160. Pflichten des Inhabers des Patents auf Selektionserrungenschaft Der Inhaber des Patents auf eine Selektionserrungenschaft muss die betreffende Pflanzenart bzw. die Tierrasse binnen der Geltungsfrist des Patents derart zu unterstützen, dass die in der bei der Eintragung erstellten Beschreibung der Pflanzenart bzw. Tierrasse angegebenen Merkmale erhalten bleiben.
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Artikel 1161. Geltungsfrist des Patents auf Selektionserrungenschaft Die Geltungsfrist des Patents auf eine Selektionserrungenschaft beginnt am Tag der Eintragung der Errungenschaft beim Staatlichen Register für geschützte Selektionserrungenschaften und der Erteilung des Patents. Die Geltungsdauer des Patents wird durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Schutz der Selektionserrungenschaften“ bestimmt. Artikel 1162. Zulassung der Selektionserrungenschaften zu Benutzung 1. Die Gewährung des Rechtsschutzes für eine Selektionserrungenschaft ist kein Grund für deren Zulassung zur Benutzung. 2. Die Eintragung der zur Benutzung zugelassenen Pflanzensorten und Tierrassen beim Staatlichen Register für geschützte Selektionserrungenschaften erfolgt durch das Staatsorgan, das für Prüfung und Schutz der Selektionserrungenschaften zuständig ist, auf Grund der Ergebnisse der staatlichen Prüfung auf wirtschaftliche Nützlichkeit. 3. Der Antrag auf Zulassung der Pflanzensorten und Tierrassen zur Benutzung wird an das Staatsorgan gestellt, das für Prüfung und Schutz der Selektionserrungenschaften zuständig ist.



KAPITEL 67. RECHT AN TOPOLOGIE VON CHIPS



Artikel 1163. Bedingungen des Schutzes der Rechte an Topologien von Chips 1. Ein rechtlicher Schutz für Topologien der Chips wird auf Grund deren Eintragung gewährt. Die Eintragung der Topologien eines Chips erfolgt durch die ermächtigte Behörde. Auf Grund der Eintragung wird eine Urkunde über Eintragung der Topologie des Chips ausgestellt.
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2. Wie und unter welchen Bedingungen die Topologie eines Chips einzutragen und die Urkunde auszustellen ist, bestimmt das Gesetz der Republik Armenien „Über Rechtlichen Schutz der Topologien von Chips“. 3. Die mit den Topologien von Chips verbundenen Verhältnisse werden durch dieses Gesetzbuch und das Gesetz der Republik Armenien „Über Rechtlichen Schutz der Topologien von Chips“ geregelt. Auf die mit dem rechtlichen Schutz der Topologien von Chips verbundenen und durch dieses Kapitel nicht geregelten Verhältnisse findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Rechtlichen Schutz der Topologien von Chips“ Anwendung.



KAPITEL 68. RECHT AUF SCHUTZ NICHT OFFENBARTER INFORMATION VOR GESETZWIDRIGER BENUTZUNG



Artikel 1164. Bedingungen der rechtlichen Schutzes nicht offenbarter Information 1. Die technischen, organisatorischen oder kommerziellen Informationen, darunter Produktionsgeheimnisse (Know-how), die Dritten unbekannt sind (nicht offenbarte Informationen) darf die Person, darf ihr rechtmäßiger Besitzer vor gesetzwidriger Benutzung schützen, wenn die in Artikel 141 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Bedingungen eingehalten sind. 2. Das Recht auf Schutz nicht offenbarter Informationen vor gesetzwidriger Benutzung entsteht unabhängig von der Erfüllung jeglicher Formalitäten (Eintragung, Erhalt der Urkunde u. a.) in Bezug auf diese Informationen. 3. Die Regeln des Schutzes nicht offenbarter Informationen werden nicht auf die Informationen angewandt, die laut Gesetz kein Dienst-, Handelsoder Bankgeheimnis sein können (Informationen über juristische Personen, staatliche Eintragung der Rechte an einem Vermögen, Informationen über staatliche statistische Abrechnung u. a.).



547



4. Das Recht auf Schutz nicht offenbarter Informationen gilt, solange die in Artikel141 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs bestimmten Bedingungen eingehalten werden. Artikel 1165. Haftung für gesetzwidrige Benutzung nicht offenbarter Information 1. Wer eine nicht offenbarte Information gesetzwidrig erhalten, verbreitet oder benutzt hat, muss dem rechtmäßigen Besitzer dieser Information den durch deren gesetzwidrige Benutzung zugefügten Schaden ersetzen. 2. Wenn die Person, die die nicht offenbarte Information gesetzwidrig benutzt, diese von einer Person erhalten hat, die diese nicht verbreiten durfte, wovon der Erwerber der Information nicht wusste und nicht wissen musste (gutgläubiger Erwerber), so ist der rechtmäßige Besitzer berechtigt, von dem gutgläubigen Erwerber die Ersetzung des durch die Benutzung der nicht offenbarten Information zugefügten Schadens, und zwar vom Zeitpunkt an, zu dem der gutgläubige Erwerber erfahren hat, dass ihre Benutzung gesetzwidrig ist. 3. Wer eine nicht offenbarte Information rechtmäßig besitzt, ist berechtigt, von der Person, die diese gesetzwidrig benutzt, fordern, ihre Benutzung sofort einzustellen. Aber das Gericht kann unter Berücksichtigung der Mittel, die der gutgläubige Erwerber der nicht offenbarten Information für deren Benutzung ausgegeben hat, deren weitere Benutzung vorbehaltlich einer entgeltlichen nichtausschließlichen Lizenz erlauben. 4. Wer selbstständig und rechtmäßig Auskünfte erhalten hat, die den Inhalt der nicht offenbarten Information bilden, ist berechtigt, diese Auskünfte unabhängig von den Rechten des Besitzers der betreffenden nicht offenbarten Information zu benutzen, und haftet nicht diesem gegenüber für diese Benutzung. Artikel 1166. Übergang des Rechts auf Schutz nicht offenbarter Information vor gesetzwidriger Benutzung 1. Wer eine nicht offenbarte Information besitzt, kann Auskünfte erhalten hat, die den Inhalt dieser Information bilden, durch einen Lizenzvertrag auf eine andere Person übertragen (Artikel 1106).



548



2. Der Lizenziat muss die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der durch den Vertrag erworbenen Information ergreifen, und er hat dieselben Rechte auf ihren Schutz vor gesetzwidriger Benutzung durch Dritte wie der Lizenziar. Wenn der Vertrag nichts anderes vorsieht, so muss der Lizenziat auch nach dem Erlöschen des Lizenzvertrags die Vertraulichkeit der Information wahren, soweit die betreffenden Auskünfte eine nicht offenbarte Information bleiben.



KAPITEL 69. MITTEL DER INDIVIDUALISIERUNG DER TEILNEHMER DES VERMÖGENSVERKEHRS, DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN § 1. FIRMENNAME



Artikel 1167. Recht auf Firmennamen 1. Die juristische Person hat ausschließliches Recht auf Benutzung ihres Firmennamens auf Waren, ihrer Verpackung, in der Werbung, in Aushängeschildern, Rechnungen, Drucksachen, offiziellen Formularen und anderen Dokumenten, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind. Dieses Recht gilt ebenfalls bei der Ausstellung der Waren auf Ausstellungen und Messen. 2. Der Firmenname der juristischen Person wird bei der Genehmigung ihrer Satzung festgesetzt und in dem gesetzlich bestimmten Verfahren eingetragen. Artikel 1168. Benutzung des Firmennamens juristischer Person auf dem Warenzeichen Die juristische Person ist berechtigt, ihren Firmennamen auf dem Warenzeichen, das ihr gehört, zu verwenden.
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Artikel 1169. Geltung des Rechts am Firmennamen 1. Im Gebiet der Republik Armenien gilt das ausschließliche Recht am Firmennamen, der in der Republik Armenien als die Bezeichnung einer juristischen Person eingetragen ist. 2. Das ausschließliche Recht an einem Namen, der in einem ausländischen Staat eingetragen oder allgemein anerkannt ist, gilt in der Republik Armenien in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen. 3. Die Geltung des Rechts am Firmennamen erlischt nur mit der Auflösung der juristischen Person und mit der Änderung ihres Firmennamens. Artikel 1170. Übertragung des Rechts am Firmennamen Die Übertragung des Rechts am Firmennamen einer juristischen Person ist nur im Falle ihrer Reorganisation zulässig.



§ 2. WARENZEICHEN Artikel 1171. Bedingungen des Schutzes des Warenzeichens (des Dienstleistungszeichens) 1. Waren- und Dienstleistungszeichen (im Folgenden ,,Warenzeichen" genannt) sind Zeichen, durch die Waren und Dienstleistungen einer Person von gleichartigen Waren und Dienstleistungen einer anderen Person unterscheiden. 2. Gesetzlicher Schutz eines Warenzeichens wird im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren auf Grund seiner Eintragung in die Warenzeichenrolle oder kraft internationaler Verträge der Republik Armenien gewährt. 3. Die Tatsache der Eintragung eines Warenzeichens und das Recht daran werden durch eine Urkunde bescheinigt. 4. Die Arten der Warenzeichen, die Zeichen, die nicht als Warenzeichen eingetragen werden, das Verfahren der Eintragung, der Annullierung und Ungültigkeitserklärung der Eintragung Warenzeichen sowie die Fälle, in
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denen nicht eingetragenen Warenzeichen Rechtsschutz gewährt wird, werden durch das Gesetz bestimmt. Auf die mit dem Rechtsschutz der Warenzeichen verbundenen und durch diesen Paragraphen nicht geregelten Verhältnisse findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Waren- und Dienstleistungszeichen, Ursprungsbezeichnungen der Waren“ Anwendung. Artikel 1172. Ausschließliches Recht am Warenzeichen und Benutzung des Warenzeichens 1. Der Besitzer eines Warenzeichens hat das ausschließliche Recht auf Besitz, Benutzung des und auf Verfügung darüber sowie das Recht, dessen Benutzung anderen Personen zu erlauben oder zu untersagen. 2. Der Besitzer eines eingetragenen Warenzeichens hat das ausschließliche Recht, während der kommerziellen Tätigkeit Dritter zu verbieten, ohne seine Erlaubnis ein Warenzeichen oder eine damit kennzeichnete Ware herzustellen, zu benutzen, einzuführen, zu verkaufen und anzubieten sowie in anderen Formen in den Wirtschaftskreislauf einzubringen oder die mit diesem Warenzeichen kennzeichnete Ware oder das Warenzeichen zu demselben Zweck zu lagern, wenn dieses Warenzeichen mit seinem Warenzeichen identisch oder diesem zum Verwechseln ähnlich ist und bezüglich der Waren verwendet ist, 1) für die sein Warenzeichen eingetragen ist; 2) die gleicher Art sind wie die Waren, für die sein Warenzeichen eingetragen ist. 3. Als Benutzung des Warenzeichens gilt seine Anbringung auf die Waren, für die das Warenzeichen eingetragen ist, und (oder) auf deren Verpackung. 4. Als Benutzung des Warenzeichens gilt auch seine Verwendung in der Werbung, in Veröffentlichung sowie in amtlichen Formularen, Aushängeschildern, in den in der Republik Armenien organisierten Ausstellungen und Messen nur in den Fällen, dass die Verwendung des Zeichens auf den Waren und (oder) deren Verpackung nicht möglich ist.
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Artikel 1173. Rechtlicher Schutz des Warenzeichens im Gebiet der Republik Armenien Im Gebiet der Republik Armenien wird der rechtliche Schutz dem Warenzeichen gewährt, das von der ermächtigten Behörde der Republik Armenien oder einer internationalen Organisation kraft eines internationalen Vertrags der Republik Armenien eingetragen wurde. Artikel 1174. Wirksamkeitsfrist der Eintragung des Warenzeichens Die Wirksamkeitsfrist der Eintragung des Warenzeichens wird durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Waren- und Dienstleistungszeichen, Ursprungsbezeichnungen der Waren“ festgesetzt. Artikel 1175. Übertragung des Rechts am Warenzeichen 1. Das Recht am Warenzeichen aller Arten der in der Urkunde genannten Waren und Dienstleistungen oder eines Teiles davon kann der Eigentümer des Zeichens durch Vertrag auf eine andere Person übertragen. 2. Die Übertragung des Rechts am Warenzeichen , darunter durch Vertrag oder im Wege der Rechtsnachfolge, muss von der ermächtigten Behörde eingetragen werden. Artikel 1176. Erlaubnis, das Warenzeichen zu benutzen 1. Der Eigentümer des Warenzeichens kann durch einen Lizenzvertrag (Artikel 1106) das Recht auf Benutzung des Warenzeichens aller Arten der in der Urkunde genannten Waren und Dienstleistungen oder eines Teiles davon einer anderen Person gewähren. 2. Der Lizenzvertrag über Benutzung des Warenzeichens muss eine Bedingung darüber enthalten, dass die Qualität der Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers der der Waren oder Dienstleistungen des Lizenzgebers nicht nachstehen darf und der Lizenzgeber die Erfüllung dieser Bedingung zu kontrollieren berechtigt ist. 3. Mit Beendigung der Wirksamkeit der Eintragung des Warenzeichens endet auch die Wirksamkeit des Lizenzvertrags.
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4. Die Übertragung des Rechts am Warenzeichen auf eine andere Person ist kein Grund für das Erlöschen des Lizenzvertrags. Artikel 1177. Form der Verträge über Übertragung des Rechts am Warenzeichen oder Lizenzerteilung und Eintragung daraus entstehender Übertragung der Rechte 1. Der Vertrag über Übertragung des Rechts am Warenzeichen oder Lizenzerteilung ist schriftlich zu schließen und die daraus entstehende Übertragung der Rechte muss bei der ermächtigten Behörde eingetragen werden. 2. Die Nichterfüllung der Forderung nach schriftlicher Form und Eintragung hat die Ungültigkeit des Vertrags zur Folge. Artikel 1178. Haftung für Verletzung des Rechts am Warenzeichen 1. Wer ein Warenzeichen gesetzwidrig benutzt, muss die Verletzung einstellen und dem Eigentümer des Warenzeichens den entstandenen Schaden ersetzen (Artikel 17). 2. Wer ein Warenzeichen gesetzwidrig benutzt, muss die angefertigten Abbildungen des Warenzeichens vernichten, das gesetzwidrig benutzte Warenzeichen oder das diesem zum Verwechseln ähnliche Zeichen von der Ware oder dessen Verpackung entfernen. 3. Im Falle der Unmöglichkeit der Erfüllung der in Absatz 2 dieses Artikels aufgestellten Forderungen ist due betreffende Ware in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zu vernichten.



§ 3. URSPRUNGSBEZEICHNUNG DER WARE UND GEGOGRAPHISCHE BEZEICHNUNG Artikel 1179. Rechtlicher Schutz der Ursprungsbezeichnung der Ware 1. Als Ursprungsbezeichnung der Ware gilt die Bezeichnung des Landes, der Siedlung, der Gegend oder eines sonstigen geographischen Objekts, die zur Kennzeichnung der Ware verwendet wird, deren Besonderheiten ausschließlich oder hauptsächlich durch für dieses geographi-
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sche Objekt charakteristische natürliche Bedingungen oder andere Faktoren oder durch eine Kombination natürlicher Bedingungen und anderer Faktoren bestimmt werden. Die Ursprungsbezeichnung einer Ware kann auch die historische Bezeichnung des geographischen Objekts kann. 2. Der Ursprungsbezeichnung der Ware wird rechtlicher Schutz auf Grund ihrer Eintragung gewährt. Die Ursprungsbezeichnung der Ware wird von der ermächtigten Behörde eingetragen. Auf Grund der Eintragung wird eine Urkunde über Nutzungsrecht der Ursprungsbezeichnung ausgestellt. 3. Das Verfahren und die Bedingungen der Ausstellung der Urkunden, der Ungültigkeitserklärung und der Beendigung der Wirksamkeit der Eintragung und der Urkunden werden durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Waren- und Dienstleistungszeichen, Ursprungsbezeichnungen der Waren“ bestimmt. Auf die mit dem Rechtsschutz der Ursprungsbezeichnung der Ware verbundenen und durch diesen Paragraphen nicht geregelten Verhältnisse findet das Gesetz der Republik Armenien „Über Waren- und Dienstleistungszeichen, Ursprungsbezeichnungen der Waren“ Anwendung. Artikel 1180. Recht, die Ursprungsbezeichnung der Ware zu benutzen Wer zur Benutzung der Ursprungsbezeichnung der Ware berechtigt ist, kann diese Bezeichnung auf Waren, Verpackungen anbringen, in der Werbung, den Werbeprospekten, Rechnungen oder im Zusammenhang mit der Einbringung der betreffenden Ware in den Wirtschaftskreislauf in einer anderen Weise benutzen. Artikel 1181. Geltungsbereich des rechtlichen Schutzes der Ursprungsbezeichnung der Ware 1. In der Republik Armenien wird rechtlicher Schutz den Ursprungsbezeichnungen der Waren gewährt, die sich im Gebiet der Republik Armenien befinden.
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2. Rechtlicher Schutz wird in der Republik Armenien, der Ursprungsbezeichnung der Ware, die sich in einem anderen Staat befindet, in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen gewährt. Artikel 1182. Wirksamkeitsfrist der Eintragung des Warenzeichens Die Wirksamkeitsfrist der Ursprungsbezeichnungsurkunde wird durch das Gesetz der Republik Armenien „Über Waren- und Dienstleistungszeichen, Ursprungsbezeichnungen der Waren“ festgesetzt. Artikel 11821. Rechtlicher Schutz der geographischen Bezeichnung 1. Als eine geographische Bezeichnung unterliegt dem rechtlichen Schutz das Zeichen, das in der kommerziellen Tätigkeit für die Identifizierung der Ware nach ihrem Ursprung aus dem Gebiet irgendeines Staates oder aus einem bestimmten Bezirk oder einer bestimmten Gegend dieses Gebiets, sofern die charakteristischen Eigenschaften , der Ruf und andere Charakteristika der Ware hauptsächlich ihrem geographischen Ursprung zugerechnet werden. 2. Untersagt ist die Verwendung der geographischen Bezeichnung während einer kommerziellen Tätigkeit bezüglich der Waren, die 1) ihren Ursprung nicht in der betreffenden geographischen Gegend haben; 2) ihren Ursprung in der betreffenden geographischen Gegend haben, aber den durch normative Dokumente aufgestellten Forderungen nicht entsprechen. 3. Die geographische Bezeichnung unterliegt dem rechtlichen Schutz nicht, wenn sie während einer kommerziellen Tätigkeit zur allgemeinen Bezeichnung der Ware geworden ist. Artikel 1183. Haftung für gesetzwidrige Benutzung der Ursprungsbezeichnung und der geographischen Bezeichnung der Ware Die Person, die zur Benutzung der Ursprungsbezeichnung und der geographischen Bezeichnung der Ware berechtigt ist, sowie die Organisationen, die die Rechte der Verbraucher schützen, können von der Person, die diese geographische Bezeichnung oder Ursprungsbezeichnung ge-
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setzwidrig benutzt, verlangen, die Benutzung dieser Bezeichnung oder des dieser zum Verwechseln ähnlichen Zeichens einzustellen, die Abbildung solcher Zeichen von der Ware, deren Verpackung, dem Formular und sonstigen Dokumenten zu entfernen und, wenn das nicht möglich ist, die Beschlagnahme und Vernichtung der Verpackung oder der Ware im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren verlangen.



ABSCHNITT 11 ERBRECHT KAPITEL 70.ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER ERBRECHT Artikel 1184. Begriff der Erbfolge 1. Beim Erbfall geht das Vermögen des Verstorbenen (Erbschaft) in unverändertem Zustand als Ganzes auf andere Personen (Gesamtrechtsnachfolge), sofern nichts anderes durch die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs vorgesehen ist. 2. Die Erbfolge ist durch dieses Gesetzbuch und in den darin vorgesehenen Fällen auch durch andere Gesetze geregelt. Artikel 1185. Gründe der Erbfolge 1. Die Erbfolge vollzieht sich durch Testament und durch Gesetz. 2. Die Erbfolge vollzieht sich durch Gesetz, wenn kein Testament vorliegt oder darin nicht das Schicksal der ganzen Erbschaft bestimmt ist, sowie in anderen durch dieses Gesetzbuch geregelten Fällen. Artikel 1186. Erbmasse 1. Die Erbmasse erfasst das Vermögen, das am Tag des Erbfalls dem Erblasser gehört hat, darunter Geld, Wertpapiere, Vermögensrechte und –pflichten. 2. Die Erbmasse erfasst nicht die mit der Person des Erblassers untrennbar verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere
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1) die Rechte und Pflichten aus Unterhaltsverpflichtungen; 2) das Recht auf Ersatz des Schadens, der dem Leben oder der Gesundheit des Bürgers zugefügt wurde; 3) die höchstpersönlichen nicht vermögensbezogenen Rechte und die immateriellen Güter; 4) die Rechte und Pflichten, deren Übertragung durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze untersagt ist. Artikel 1187. Erbfall 1. Der Erbfall vollzieht sich nach dem Tod des Bürgers. 2. Die Erklärung des Bürgers für tot durch das Gericht lässt dieselben Rechtsfolgen entstehen wie der Tod des Bürgers. Artikel 1188. Zeitpunkt des Erbfalls 1. Der Zeitpunkt des Erbfalls ist der Todestag des Bürgers und, falls der Bürger für tot erklärt worden ist, der Tag, an dem das diesbezügliche Urteil des Gerichts in Kraft getreten ist, sofern kein anderer Tag im Urteil bestimmt ist. 2. Sind an demselben Tag die Personen gestorben, die nacheinander das Erbrecht hatten, so werden sie gleichzeitig für tot erklärt. Der Erbfall tritt nach jedem von ihnen ein und die Erben jedes von ihnen werden zur Erbfolge berufen. Artikel 1189. Ort des Eintritts des Erbfalls 1. Der Ort des Eintritts des Erbfalls ist der letzte Wohnort des Erblassers. 2. Liegt der letzte Wohnort des Erblassers im Ausland oder ist er unbekannt, so gilt als der Ort des Eintritts der Erbfalls der Ort, an dem sich das unbewegliche Vermögen, das zur Erbmasse gehört, oder der wertvollste Teil davon und, falls kein unbewegliches Vermögen vorhanden ist, das bewegliche Vermögen oder der wertvollste Teil davon befinden. Artikel 1190. Erben 1. Erben nach Testament und nach Gesetz können die Bürger sein, die im Zeitpunkt des Erbfalls leben, sowie die Bürger, die zu Lebzeiten des
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Erblassers als Leibesfrucht bestanden und nach dem Eintritt des Erbfalls lebend geboren wurden. 2. Erben nach Testament können juristische Personen, die am Tag des Eintritts des Erbfalls bestanden, die Republik Armenien und Gemeinden sowie ausländische Staaten und internationale Organisationen sein. 3. Wurde der Erbe im gesetzlich festgelegten Verfahren für bankrott erklärt, so werden der Umfang und die Ordnung der Ausübung der Rechte des in den Kapiteln dieses Abschnitts vorgesehenen Erben (Nacherben) durch das Gesetz bestimmt, das die Bankrottverhältnisse regelt. Artikel 1191. Ausschluss des unwürdigen Erben von der Erbfolge 1. Nach Testament und nach Gesetz werden die Personen von der Erbfolge ausgeschlossen, die die Vollstreckung der letztwilligen Verfügung vorsätzlich verhindert, den Erblasser oder einen der möglichen Erben vorsätzlich getötet oder zu töten versucht hat. Eine Ausnahme bilden die Personen, für die der Erblasser nach der versuchten Tötung ein Testament errichtet hat. 2. Im Falle eines Erbfalls nach Gesetz werden die Eltern, denen das Elternrecht entzogen und bei Erbfall nicht wiederhergestellt wurde. 3. Die Grundlage für den Ausschluss unwürdiger Erben von der Erbfolge sind das Gerichtsurteil und (oder) die Entscheidung des Gerichts, die rechtskräftig geworden sind. Die Forderung, unwürdige Erben von der Erbfolge auszuschließen, können die Personen beim Gericht erheben, für die ein solcher Ausschluss mit der Erbfolge verbundene Vermögensfolgen entstehen lässt. 4. Die Regeln dieses Artikels erstrecken sich auf die Erben, die das Pflichtteilsrecht haben. 5. Die Regeln in Absatz 1 und Absatz 3 dieses Artikels finden auch auf den testamentarischen Auftrag Anwendung.
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KAPITEL 71. ERBFOLGE NACH TESTAMENT



Artikel 1192. Allgemeine Bestimmungen 1. Als Testament gilt die Willensäußerung des Bürgers über die Verfügung über das ihm gehörende Vermögen im Falle seines Todes. 2. Im Falle des Todes kann über das Vermögen nur durch ein Testament verfügt werden. 3. Ein Testament kann ein handlungsfähiger Bürger errichten. 4. Das Testament ist persönlich zu errichten. Die Errichtung des Testaments über einen Vertreter ist unzulässig. 5. Das Testament kann Verfügungen nur einer Person enthalten. 6. Die Errichtung eines Testaments durch zwei und mehr Personen ist unzulässig. 7. Das Testament ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, über dessen Gültigkeit beim Eintritt des Erbfalls entschieden wird. Artikel 1193. Testierfreiheit 1. Der Erblasser darf nach seinem Ermessen jedes Vermögen jeder Person vererben, die Anteile der Erben an der Erbschaft in jeder Weise bestimmen, die gesetzlichen Erben von der Erbfolge ausschließen, andere nach den Regeln dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Verfügungen hinsichtlich der Erbschaft ins Testament aufnehmen, das Testament aufheben, ändern oder ergänzen. 2. Der Bürger ist nicht verpflichtet, irgendjemanden über die Errichtung, Änderung oder Aufhebung des Testaments zu unterrichten. 3. Die Testierfreiheit wird nur durch die Regeln des Pflichtteils eingeschränkt.
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Artikel 1194. Pflichtteilsrecht 1. Als Pflichtteil gilt das Recht des Erben, mindestens die Hälfte des Anteils, der im Falle der Erbfolge nach Gesetz auf ihn entfallen würde, unabhängig vom Inhalt des Testaments zu erben. 2. Im Zeitpunkt des Eintritts des Erbfalls haben das Pflichtteilsrecht die minderjährigen Kinder des Erblassers sowie die Kinder, der Ehegatte und die Eltern des Erblassers, die behindert sind oder für handlungsunfähig erklärt wurden oder ihr 60. Lebensjahr erreicht haben. 3. Bei der Bestimmung der Höhe des Pflichtteils wird alles berücksichtigt, was der Erbe, der diesen Anspruch hat, aus irgendeinem Grund aus der Erbschaft erhält, darunter der Wert des zu Gunsten dieses Erben bestimmten testamentarischen Auftrags. Artikel 1195. Erbeinsetzung 1. Der Bürger darf sein ganzes Vermögen oder einen Teil davon sowohl seinen gesetzlichen Erben als auch einer anderen Person oder mehreren anderen Personen vererben. 2. Der Erblasser darf nicht den von ihm eingesetzten Erben durch das Testament die Pflicht auferlegen, ihrerseits für den Fall ihres Todes über das ihnen vererbte Vermögen in einer bestimmten Weise zu verfügen. Artikel 1196. Anteile der Erben am vererbten Vermögen Das an einen oder mehrere Erben vererbte Vermögen gilt als zu gleichen Anteilen an die Erben vererbt, wenn im Testament die Anteile nicht erwähnt oder darin kein Hinweis darauf enthalten ist, dass das Vermögen oder das Recht, die zu der Erbmasse gehören, einem der Erben gehören. Artikel 1197. Testament mit Bedingung 1. Der Erblasser darf für den Erhalt des Erbes eine bestimmte rechtmäßige Bedingung hinsichtlich des Charakters des Verhaltens des Erben stellen. 2. Die unrechtmäßigen Bedingungen in der Verfügung über die Erbeinsetzung oder den Entzug des Erbrechts sind ungültig.
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3. Die ins Testament aufgenommene Bedingung, die der Erbe wegen seines gesundheitlichen Zustands oder kraft objektiver Ursachen nicht erfüllen kann, kann auf Grund einer Klage des Erben für ungültig erklärt werden. Artikel 1198. Einsetzung eines Nacherben 1. Der Erblasser kann im Testament einen anderen Erben (Nacherben) für den Fall einsetzen, dass der von ihm eingesetzte Erbe vor dem Erbfall stirbt, die Erbschaft ausschlägt, als unwürdiger Erbe von der Erbfolge ausgeschlossen wird oder die rechtmäßigen Bedingungen des Erblassers nicht erfüllt. 2. Nacherbe kann jede Person sein, die gemäß Artikel 1190 dieses Gesetzbuchs Erbe sein kann. 3. Die Ausschlagung der Erbschaft durch den gesetzlichen Erben zu Ungunsten eines anderen Erben ist unzulässig. Artikel 1199. Recht, jedes Vermögen zu vererben 1. Der Erblasser darf ein Testament errichten, das eine Verfügung über jedes Vermögen, darunter eins, das er in der Zukunft erwerben kann, enthält. 2. Der Erbfall tritt nur hinsichtlich des Vermögens ein, das dem Erblasser zum Tag des Eintritts des Erbfalls gehört hat. 3. Der Erblasser kann ein Testament über sein ganzes Vermögen, einen Teil davon oder ein ausgesondertes Vermögen oder Rechte errichten. Artikel 1200. Erben des nicht vermachten Teils des Vermögens Der nicht vermachte Teil des Vermögens des Erblassers wird nach Gesetz auf die Erben verteilt, die in dem durch Kapitel 72 dieses Gesetzbuchs vorgeschriebenen Verfahren zur Erbschaft berufen werden. Zu solchen Erben gehören auch diejenigen Erben, denen der andere Teil des Vermögens nach Testament überlassen worden ist.
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Artikel 1201. Enterbung 1. Der Erblasser darf einen der gesetzlichen Erben, mehrere von ihnen oder sie alle ohne Erklärung der Ursachen von der Erbfolge ausschließen. 2. Hat der Erblasser die Person, die am Tag des Eintritts des Erbfalls das Pflichtteilsrecht hat, von der Erbfolge ausgeschlossen, so gilt das Testament in dem betreffenden Teil als ungültig. Artikel 1202. Aufhebung, Änderung und Ergänzung des Testaments 1. Der Erblasser darf nach der Errichtung eines Testaments es jederzeit widerrufen, ändern oder ergänzen, wobei er die Gründe des Widerrufs, der Änderung oder der Ergänzung des Testaments nicht angeben muss. 2. Der Erblasser darf durch ein neues Testament 1) das frühere Testament ganz widerrufen; 2) das frühere Testament ändern, indem er einzelne darin enthaltene testamentarische Verfügungen aufhebt, ändert oder ergänzt oder das Testament um neue Anordnungen ergänzt. 3. Ein Testament, das später errichtet wurde und keine direkten Angaben über die Aufhebung des früheren Testaments oder dessen einzelner Anordnungen enthält, hebt das frühere Testament in dem Teil, der ihm widerspricht. 4. Wird das spätere Testament, das ein Testament aufhebt oder ändert, für ungültig erklärt, so gilt das früher errichtete Testament als gültig. 5. Ein Testament, das durch das spätere Testament ganz oder teilweise widerrufenen wurde, wird nicht wiederhergestellt, wenn der Erblasser auch das spätere Testament ganz oder im betreffenden Teil widerrufen hat. 6. Die Ankündigung der Aufhebung, Änderung oder Ergänzung des Testaments muss in der für die Errichtung eines Testaments durch dieses Gesetzbuch vorgeschriebenen Form erfolgen.
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Artikel 1203. Form des Testaments 1. Ein Testament ist in schriftlicher Form zu errichten, und zwar unter Angabe des Orts und der Zeit der Errichtung, vom Erblasser eigenhändig zu unterschreiben und vom Notar zu beurkunden. 2. Die Nichteinhaltung der Regeln des Absatzes 1 dieses Artikels führt zur Ungültigkeit des Testaments. Artikel 1204. Eigenhändigem Testament gleichgesetztes Testament Kann der Erblasser wegen körperlicher Mängel, Krankheit oder da er des Lesens und Schreibens nicht kundig ist, das Testament nicht eigenhändig unterschreiben, so kann das Testament auf seine Bitte hin von einem anderen Bürger in Anwesenheit des Notars oder einer anderen Person unterschrieben werden, die nach Gesetz Testamente beurkundet, und zwar unter Angabe der Ursachen, warum der Erblasser das Testament nicht eigenhändig unterschreiben konnte. Im Testament sind der Name und der Wohnsitz dieses Bürgers anzugeben. Artikel 1205. Notarielle Beurkundung des Testaments 1. Ein Testament wird vom Notar in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren beurkundet. 2. Das vom Notar beurkundete Testament müssen der Erblasser oder der Notar nach den Worten des Erblassers niederschreiben. Bei der Niederschrift des Testaments können technische Mittel (Rechner, Schreibmaschine u. a.) eingesetzt werden. 3. Das nach den Worten des Erblassers vom Notar niedergeschriebene Testament muss der Erblasser vor der Unterschreibung in Anwesenheit des Notars vollständig lesen. Ist der Erblasser wegen körperlicher Mängel, Krankheit oder da er des Lesens und Schreibens nicht kundig ist, nicht im Stande, das Testament persönlich zu lesen, so veröffentlicht der Notar dessen Text in Anwesenheit eines Zeugen und macht einen Vermerk darüber im Testament, und zwar unter Angabe der Ursachen, warum der Erblasser das Testament nicht persönlich lesen konnte.
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4. Bei der Errichtung und der notariellen Beurkundung des Testaments kann auf Wunsch des Erblassers ein Zeuge zugegen sein. Ist der Erblasser nicht im Stande, das Testament persönlich zu lesen, so ist die Anwesenheit des Zeugen obligatorisch. Wird ein Testament in Anwesenheit eines Zeugen errichtet und beurkundet, so ist es von dem Zeugen zu unterschreiben. Im Testament sind der Name und der Wohnsitz des Zeugen anzugeben. 5. Der Notar muss den Zeugen und die Person, die das Testament an Stelle des Erblassers unterschrieben hat, über die Notwendigkeit der Geheimhaltung des Testaments belehren. 6. Bei der Beurkundung des Testaments muss der Notar dem Erblasser das Pflichtteilsrecht erläutern. 7. In den Fällen, dass die Vornahme der notariellen Handlungen durch Gesetz Amtspersonen der Konsularbehörden der Republik Armenien vorbehalten ist, wird das Testament anstelle des Notars von der entsprechenden Amtsperson beurkundet, und zwar unter Einhaltung der Form des Testaments und der Regeln dieses Gesetzbuchs über das Verfahren der notariellen Beurkundung der Testamente. Artikel 1206. Geschlossenes Testament 1. Auf Wunsch des Erblassers beurkundet der Notar das Testament, ohne seinen Inhalt kennen zu lernen (geschlossenes Testament). 2. Ein geschlossenes Testament ist vom Erblasser eigenhändig zu schreiben und zu unterschreiben. 3. Der Erblasser übergibt das geschlossene Testament in einem geschlossenen (zugeklebten) Umschlag dem Notar in Anwesenheit von zwei Zeugen, die ihre Unterschriften auf den Umschlag setzen. Den von den Zeugen unterschriebenen Umschlag legt der Notar in deren Anwesenheit in einen anderen Umschlag, schließt ihn (klebt ihn zu) und macht darauf den Beglaubigungsvermerk. Der Beglaubigungsvermerk muss Angaben über den Erblasser, von dem der Notar das geschlossene Testament bekommen hat, den Ort und das Datum des Erhalts des ge-
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schlossenen Testaments, den Namen und den Wohnsitz jedes Zeugen enthalten. 4. Nachdem er den Umschlag vom Erblasser bekommen hat, muss der Notar dem Erblasser das Pflichtteilsrecht erläutern. 5. Die Nichteinhaltung der Regeln dieses Artikels führt zur Unwirksamkeit des Testaments, worüber der Notar den Erblasser belehren muss. Artikel 1207. Notariell beurkundeten Testamenten gleichgesetzte Testamente 1. Den notariell beurkundeten Testamenten werden gleichgesetzt: 1) die Testamente der Bürger, die in Krankenhäusern, Hospitälern, anderen medizinischen Heilanstalten behandelt werden oder in Alten- und Pflegeheimen wohnen, die von den Chefärzten, deren Stellvertretern oder Dienst tuenden Ärzten sowie den Leitern der Hospitäler, den Direktoren oder Chefärzten der Alten- und Pflegeheime beglaubigt sind; 2) die Testamente der Militärangehörigen und der Zivilpersonen, die in Truppeneinheiten arbeiten, an deren Stationierungsorten keine Notare da sind, die Testamente der Familienmitglieder dieser Zivilpersonen und der Familienmitglieder der Militärangehörigen, die von den Kommandeuren der Truppeneinheiten beglaubigt sind; 3) die von dem Gemeindevorsteher beglaubigten Testamente der Personen, die in entlegenen Ortschaften wohnen, wo es keinen Notar gibt; 4) die Testamente der Bürger, die sich auf geologischen oder ähnlichen Expeditionen befinden, die von den Leitern dieser Expeditionen beglaubigt sind; 5) die Testamente der Personen, die sich an Bord von Schiffen, die die Flagge der Republik Armenien führen, die von den Kapitänen dieser Schiffe beglaubigt sind; 6) die Testamente der Personen, die sich in Haftanstalten befinden, die von den Leitern dieser Haftanstalten beglaubigt sind. 2. Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Testamente muss der Erblasser in Anwesenheit des Zeugen unterschreiben, der Zeuge unter-
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schreibt ebenfalls das Testament. Auf solche Testamente finden die Regeln des Artikels 1205 dieses Gesetzbuchs entsprechend Anwendung. 3. Das gemäß diesem Artikel beglaubigte Testament muss die Person, die es beglaubigt hat, bei erster Möglichkeit dem Notar am Wohnsitz des Erblassers übersenden. Artikel 1208. Personen, die nicht Zeuge sein und das Testament anstelle des Erblassers unterschreiben dürfen In den Fällen, dass bei der Errichtung, Unterschreibung oder Beurkundung eines Testaments in Übereinstimmung mit diesem Gesetzbuch Zeugen zugegen sein müssen, können folgende Personen nicht Zeugen sein sowie das Testament anstelle des Erblassers unterschreiben: 1) der Notar oder eine andere Person, die das Testament beglaubigt; 2) die Person, zu deren Gunsten das Testament errichtet oder der testamentarische Auftrag erteilt wurde; der Ehegatte, die Kinder, die Eltern dieser Person; 3) die Bürger, die nicht unbeschränkt geschäftsfähig sind; 4) die Personen, die des Lesens und Schreibens unkundig sind und das Testament nicht lesen können; 5) die Personen, die der Sprache des errichteten Testaments nicht in ausreichendem Maße mächtig sind, außer wenn ein geschlossenes Testament errichtet wird; 6) die Personen, die wegen falscher Aussage vorbestraft ist. Artikel 1209. Testamentsgeheimnis 1. Der Notar, eine andere Person, die das Testament beglaubigt, die Zeugen sowie der Bürger, der anstelle des Erblassers das Testament unterschrieben hat, dürfen nicht vor dem Eintritt des Erbfalls Informationen über den Inhalt, die Errichtung, die Aufhebung, die Änderung oder die Ergänzung des Testaments veröffentlichen. 2. Das Testamentsgeheimnis wird in den durch dieses Gesetzbuch und andere Gesetze vorgesehenen Weisen geschützt.



566



Artikel 1210. Auslegung des Testaments 1. Bei der Auslegung des Testaments müssen der Notar, der Erblasser oder das Gericht von der buchstäblichen Bedeutung der darin enthaltenen Wörter und Wendungen ausgehen. 2. Wenn die buchstäbliche Bedeutung einer Bestimmung im Testament unklar ist, wird sie im Zusammenhang mit anderen Bestimmungen und dem Sinn des ganzen Testaments ermittelt. Artikel 1211. Unwirksamkeit des Testaments 1. Ein Testament kann vom Gericht kann auf Klage der Person, deren Rechte oder Interessen durch dieses Testament verletzt wurden, für unwirksam erklärt werden. 2. Ein Testament kann nicht vor dem Eintritt des Erbfalls angefochten werden. 3. Ein Testament wird infolge der Verletzung der Regeln über die Form des Testaments und anderer Bestimmungen dieses Gesetzbuchs über die Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte für unwirksam erklärt. 4. Schreibfehler und sonstige geringfügige Verstöße gegen die Ordnung der Errichtung, Unterschreibung oder Ratifizierung eines Testaments sind kein Grund für seine Unwirksamkeitserklärung, wenn es bewiesen ist, dass sie das Verständnis der Willensäußerung des Erblassers nicht beeinträchtigen können. 5. Sowohl das ganze Testament als auch einzelne testamentarische Verfügung en darin können für unwirksam erklärt werden. Die Unwirksamkeit einer testamentarischen Verfügung hat nicht die Unwirksamkeit des restlichen Teils des Testaments zur Folge. 6. Durch die Unwirksamkeitserklärung eines Testaments wird den darin als Erben oder Begünstigte erwähnten Personen das Recht, durch Gesetz oder auf Grund eines anderen wirksamen Testaments zu erben, nicht entzogen.
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Artikel 1212. Testamentsvollstreckung. Testamentsvollstrecker 1. Der Erblasser kann mit der Testamentsvollstreckung eine im Testament genannte Person, den Testamentsvollstrecker, beauftragen. Die Einwilligung dieser Person, als Testamentsvollstrecker aufzutreten, muss in ihrem eigenhändigen Vermerk auf dem Testament oder der Erklärung, die dem Testament beigefügt wird, zum Ausdruck kommen. 2. Auf Grund einer Übereinkunft können die Erben einen der Erben oder eine andere Person mit der Testamentsvollstreckung beauftragen. Fehlt eine solche Übereinkunft, so kann der Testamentsvollstrecker auf Verlangen eines oder mehrerer Erben vom Gericht ernannt werden. 3. Der Testamentsvollstrecker kann die Erfüllung der ihm auferlegten Pflichten jederzeit verweigern, indem er die Erben durch Testament darüber benachrichtigt. Der Testamentsvollstrecker kann auf Antrag der Erben durch eine Gerichtsentscheidung entlassen werden. 4. Der Testamentsvollstrecker ist verpflichtet 1) in dem durch Kapitel 76 dieses Gesetzbuchs bestimmten Verfahren Maßnahmen zum Schutz und zur Verwaltung der Erbschaft zu ergreifen; 2) alle Erben und Begünstigten über den Erbfall und die testamentarischen Verfügungen zu ihren Gunsten zu benachrichtigen; 3) die Beträge und anderes Vermögen, die dem Erblasser zustehen, zu bekommen; 4) die mit der Erbschaft verbundenen Schulden nach der durch Artikel 1242 dieses Gesetzbuchs festgesetzten Rangfolge zu tilgen; 5) sicherzustellen, dass die Erben das ihnen zustehende Vermögen in Übereinstimmung mit dem Willen des Erblassers und dem Gesetz erhalten; 6) die testamentarischen Verfügungen zu erfüllen oder die Erfüllung der testamentarischen Verfügungen von den Erben durch Testament zu fordern.
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5. Der Testamentsvollstrecker darf im eigenen Namen gerichtliche und andere Sachen führen, die mit dem Schutz, der Verwaltung der Erbschaft und der Testamentsvollstreckung verbunden sind. 6. Der Testamentsvollstrecker übt seine Funktionen in der Frist aus, die für die Eintreibung der dem Erblasser zustehenden Beträge, die Reinigung der Erbschaft von Schulden und den Erbantritt aller Erben notwendig ist. 7. Auf Verlangen der Erben muss der Testamentsvollstrecker ihnen einen Bericht über die Testamentsvollstreckung vorlegen. 8. Der Testamentsvollstrecker hat Anspruch auf Erstattung der für den Schutz, die Verwaltung der Erbschaft und die Testamentsvollstreckung notwendigen Aufwendungen sowie auf Vergütung aus der Erbschaft. Im Testament kann die Auszahlung einer Vergütung für den Testamentsvollstrecker aus der Erbschaft vorgesehen sein. Artikel 1213. Testamentarischer Auftrag 1. Der Erblasser darf einem oder mehreren Erben durch Testament die Erfüllung einer Verbindlichkeit (testamentarischer Auftrag) aus der Erbschaft zu Gunsten einer oder mehrerer Personen (Begünstigter) auferlegen, die berechtigt sind, die Erfüllung dieser Verbindlichkeit zu fordern. Eine solche Verbindlichkeit kann der Erblasser dem Testamentsvollstrecker auferlegen, unter Aussonderung eines Teils des Vermögens für die Erfüllung des testamentarischen Auftrags. 2. Auf die Verhältnisse zwischen dem Begünstigten (Gläubiger) und dem Erben, dessen Recht auf Erbschaft mit einem testamentarischen Auftrag belastet ist (Schuldner), finden die allgemeinen Bestimmungen über Verbindlichkeiten Anwendung, sofern sich nichts anderes aus den Regeln dieses Gesetzbuchs und dem Wesen des testamentarischen Auftrags ergibt. 3. Der testamentarische Auftrag muss im Testament festgesetzt sein. 4. Begünstigte können sowohl gesetzliche Erben als auch andere Personen sein. Das Recht des Begünstigten ist unveräußerlich und es geht
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nicht auf andere Personen über. Im Testament kann für den Begünstigten ein Nachbegünstigter eingesetzt werden. 5. Gegenstand des testamentarischen Auftrags können sein: die Übereignung eines Vermögens, das zur Erbmasse gehört, oder seine Übergabe zur Benutzung an den Begünstigten, die Übergabe an diesen des Vermögensrechts, das zur Erbmasse gehört, der Erwerb und die Übergabe an diesen eines anderen Vermögens, die Ausführung bestimmter Arbeiten oder die Erbringung bestimmter Dienstleistungen für diesen. Gegenstand des testamentarischen Auftrags kann auch die Haltung und die Betreuung der dem Erblasser gehörenden Tiere sein. 6. Der Erblasser darf dem Erben, dem ein Wohnhaus (eine Wohnung) vererbt wird, die Pflicht auferlegen, das Haus oder einen Teil davon einer anderen Person (anderen Personen) zur Benutzung auf Lebenszeit einzuräumen. Im Falle der Übertragung des Eigentumsrechts an dem Wohnhaus (der Wohnung) bleibt das lebenslange Nutzungsrecht in Kraft. 7. Das lebenslange Nutzungsrecht an dem Wohnhaus (der Wohnung) ist unveräußerlich, unübertragbar und es geht nicht auf die Erben des Begünstigten über. 8. Das dem Begünstigten eingeräumte lebenslange Nutzungsrecht an dem Wohnraum ist kein Grund für das Wohnen der Mitglieder seiner Familie in diesem Raum, sofern im Testament nichts anderes vorgesehen ist. Artikel 1214. Erfüllung des testamentarischen Auftrags 1. Der Erbe, dem der Erblasser einen testamentarischen Auftrag auferlegt hat, muss ihn in Grenzen des Wertes der Erbschaft erfüllen, die auf ihn übergegangen ist. 2. Hat der Erbe, dem ein testamentarischer Auftrag auferlegt wurde, Pflichtteilsrecht, so wird seine Pflicht, den testamentarischen Auftrag zu erfüllen, durch den Wert der auf ihn übergegangenen Erbschaft, der die Höhe seines Pflichtteils übersteigt, beschränkt.
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3. Ist der testamentarische Auftrag mehreren Erben auferlegt, so belastet er das Recht jedes von ihnen an der Erbschaft proportional zu ihrem Erbanteil, sofern durch das Testament nichts anderes vorgesehen ist. 4. Im Falle des Todes des Erben, dem ein testamentarischer Auftrag auferlegt wurde, oder der Ausschlagung der Erbschaft durch diesen wird der testamentarische Auftrag von den anderen Erben, die seinen Anteil erhalten haben, erfüllt. 5. Die Erfüllung des testamentarischen Auftrages dürfen der Testamentsvollstrecker, die Erben sowie betroffene Personen beim Gericht verlangen.



KAPITEL 72. GESETZLICHE ERBFOLGE



Artikel 1215. Allgemeine Bestimmungen 1. Gesetzliche Erben werden nach der durch Artikel 1216 bis 1219 dieses Gesetzbuchs bestimmten Rangfolge zur Erbfolge berufen. 2. Die Erben jeder nachfolgenden Ordnung erhalten das Erbrecht, wenn Erben vorhergehender Ordnung nicht vorhanden, von der Erbfolge ausgeschlossen sind, die Erbschaft nicht angenommen oder ausgeschlagen haben. 3. Die Erben derselben Ordnung erben zu gleichen Teilen. Artikel 1216. Erben erster Ordnung Erben der ersten Ordnung sind die Kinder, der Ehegatte und die Eltern des Erblassers. Die Enkelkinder des Erblassers erben mit Recht der Vertretung. Artikel 1217. Erben zweiter Ordnung Erben der zweiten Ordnung sind die leiblichen Geschwister des Erblassers. Die Kinder der Geschwister (Neffen und Nichten) des Erblassers erben mit Recht der Vertretung.
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Artikel 1218. Erben dritter Ordnung Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits. Artikel 1219. Erben vierter Ordnung Erben der vierten Ordnung sind die Geschwister der Eltern des Erblassers (die Onkel und die Tanten des Erblassers). Die Kinder der Onkel und der Tanten des Erblassers erben mit Recht der Vertretung. Artikel 1220. Geschäftsunfähige Personen, die vom Erblasser unterhalten wurden Zu den gesetzlichen Erben zählen die Personen, die mindestens ein Jahr lang vor dem Tod des Erblassers von ihm unterhalten wurden. Sind auch andere gesetzliche Erben vorhanden, so erben die genannten Personen gemeinsam mit den Erben der zur Erbfolge berufenen Ordnung. Artikel 1221. Erbfolge mit Recht der Vertretung 1. Der Anteil des gesetzlichen Erben, der vor dem Erbfall gestorben ist, geht auf seine Kinder über (Erbfolge mit Recht der Vertretung), und wird auf sie zu gleichen Teilen verteilt. 2. Die Kinder eines gesetzlichen Erben, der von der Erbfolge ausgeschlossen oder vom Erblasser enterbt wurde, erben mit Recht der Vertretung nicht. Artikel 1222. Rechte des Ehegatten bei Erbfolge Das Erbrecht, das kraft des Testaments oder kraft Gesetzes dem Ehegatten des Erblassers zusteht, berührt dessen Rechte auf den Teil des während der Ehe mit dem Erblasser gemeinsam erworbenen Vermögens nicht, der ihr gemeinsames Eigentum ist. Der Anteil des verstorbenen Ehegatten an diesem Vermögen wird gemäß Artikel 201 dieses Gesetzbuchs bestimmt und er gehört zur Erbmasse.
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Artikel 1223. Erbfolge durch Adoptierte und Adoptierende 1. Im Falle gesetzlicher Erbfolge werden der Adoptierte und seine Kinder einerseits und der Adoptierende und seine Verwandten andrerseits den Verwandten durch Abstammung (Blutsverwandten) gleichgesetzt. 2. Der Adoptierte und seine Kinder erben nicht durch Gesetz nach dem Tod der Eltern des Adoptierten und seiner anderen Verwandten durch Abstammung. Die Eltern des Adoptierten und seine anderen Verwandten durch Abstammung erben nicht durch Gesetz nach dem Tod des Adoptierten und seiner Kinder. Artikel 1224. Verfügung über erbloses Vermögen 1. Sind weder gewillkürte noch gesetzliche Erben vorhanden oder haben sie die Erbschaft ausgeschlagen oder wurden sie von der Erbschaft ausgeschlossen, so wird der Nachlass für erblos erklärt. 2. Der erblose Nachlass wird an die Gemeinde, in der der Erbfall eingetreten ist, übereignet.



KAPITEL 73. ANNAHME DER ERBSCHAFT



Artikel 1225. Verfahren der Annahme der Erbschaft 1. Um die Erbschaft zu erwerben, muss sie der Erbe annehmen. 2. Eine Annahme der Erbschaft mit Bedingung oder Vorbehalt ist unzulässig. 3. Die Annahme eines Teils der Erbschaft durch den Erben bedeutet die Annahme der ganzen Erbschaft, die ihm zusteht, unabhängig davon, was sie darstellt und wo sie sich befindet. 4. Die Annahme der Erbschaft durch einen oder mehrere Erben bedeutet nicht ihre Annahme durch die anderen Erben.
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5. Die angenommene Erbschaft gilt mit dem Eintritt des Erbfalls als eine, die dem Erben gehört, unabhängig von der staatlichen Eintragung des Rechts des Erben an diesem Vermögen, wenn ein solches Recht eingetragen werden muss. 6. Die Nichtannahme der Erbschaft durch den Erben zeitigt dieselben Folgen wie die Ausschlagung der Erbschaft ohne Nennung der Person, zu deren Gunsten er die Erbschaft ausgeschlagen hat, sofern nichts anderes durch dieses Gesetzbuch bestimmt ist. 7. Wurde der Erbe in dem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren für bankrott erklärt, so gilt die Annahme der Erbschaft durch diesen erben nicht als Ausschlagung der Erbschaft. Artikel 1226. Formen der Annahme der Erbschaft 1. Eine Erbschaft wird angenommen, indem die Erklärung des Erben über die Annahme der Erbschaft oder sein Antrag auf Erhalt des Erbscheins dem Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls überreicht wird. 2. In dem Fall, dass der Erbe den Antrag dem Notaren nicht persönlich überreicht, muss die Unterschrift des Erben unter diesem Antrag von dem Notar oder der Amtsperson, die zur Vornahme notarieller Handlungen ermächtigt ist, beglaubigt werden. Die Annahme der Erbschaft durch einen Vertreter ist möglich, wenn in der Vollmachturkunde die Ermächtigung zur Annahme der Erbschaft ausdrücklich vorgesehen ist. 3. Sofern nichts anderes bewiesen wurde, gilt die Erbschaft als durch den Erben angenommen, sobald er das vererbte Vermögen faktisch zu besitzen oder darüber zu verfügen beginnt, darunter sobald der Erbe 1) Maßnahmen zur Bewahrung des Vermögens und zu seinem Schutz vor rechtswidrigen Angriffen oder Ansprüchen Dritter ergriffen hat; 2) auf eigene Kosten für die Instandhaltung des Vermögens aufgekommen ist; 3) auf eigene Kosten die Schulden des Erblassers getilgt oder Beträge, die dem Erblasser zustehen, von Dritten bekommen hat.
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Artikel 1227. Frist der Annahme der Erbschaft 1. Die Erbschaft kann innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt des Erbfalls angenommen werden. 2. Entsteht das Erbrecht für andere Personen im Falle der Ausschlagung der Erbschaft durch den Erben, so können sie die Erbschaft in dem von der in Absatz 1 genannten Frist übrig gebliebenen Zeitraum oder innerhalb von drei Monaten, wenn dieser Zeitraum unter drei Monaten liegt, annehmen. 3. Die Personen, für die das Erbrecht erst im Falle der Nichtannahme der Erbschaft durch den anderen Erben entsteht, können die Erbschaft innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Frist annehmen. Artikel 1228. Annahme der Erbschaft nach Ablauf vorgeschriebener Frist 1. Der Erbe kann, ohne das Gericht anzurufen, die Erbschaft nach Ablauf der für ihre Annahme vorgeschriebenen Frist annehmen, wenn die Zustimmung aller anderen Erben, die die Erbschaft angenommen haben, vorliegt. Die Unterschriften der Erben auf den Dokumenten, die eine solche Zustimmung enthalten, sind in dem in Artikel 1226 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Verfahren zu beglaubigen. Eine solche Zustimmung der Erben ist ein Grund, den vom Notar früher erteilten Erbschein für ungültig zu erklären und einen neuen Erbschein auszustellen. 2. Auf Antrag des Erben, der die Frist der Annahme der Erbschaft versäumt hat, kann das Gericht erklären, dass er die Erbschaft angenommen hat, indem es die Gründe des Fristversäumnisses für triftig hält, wenn es sich herausstellt, dass die Frist versäumt wurde, weil der Erbe von dem Erbfall nicht wusste und davon nicht wissen musste, und unter der Bedingung, dass der Erbe, der die Frist der Annahme der Erbschaft versäumt hat, innerhalb von sechs Monaten nach dem Wegfall der Gründe dieses Versäumnisses das Gericht angerufen hat. 3. Indem es erklärt, dass der Erbe die Erbschaft angenommen hat, entscheidet das Gericht über daraus entstandenen Fragen, die die Rechte
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der anderen Erben an der Erbschaft betreffen und erklärt es den früher erteilten Erbschein für ungültig. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, einen neuen Erbschein auszustellen. Artikel 1229. Übertragung des Rechts auf Annahme der Erbschaft (Erbschaftstransmission) 1. Stirbt der gewillkürte oder gesetzliche Erbe nach dem Eintritt des Erbfalls, ohne die Erbschaft angenommen zu haben, so geht sein Recht auf die Annahme der Erbschaft auf seine Erben über. 2. Das Recht auf die Annahme der Erbschaft des verstorbenen Erben können wie üblich, und zwar gemäß Artikeln 1225 bis 1228 verwirklichen. 3. Das Recht des Erben, einen Teil der Erbschaft als den Pflichtteil anzunehmen, geht auf seine Erben nicht über.



KAPITEL 74. AUSSCHLAGUNG DER ERBSCHAFT



Artikel 1230. Recht auf Ausschlagung der Erbschaft 1. Der Erbe darf innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt des Erbfalls die Erbschaft ausschlagen, darunter auch in dem Fall, dass er die Erbschaft bereits angenommen hat. 2. Die Ausschlagung der Erbschaft erfolgt durch die Einreichung der entsprechenden Erklärung des Erben beim Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls. Reicht der Erbe die Erklärung dem Notar nicht persönlich, so ist die Unterschrift des Erben unter der Erklärung in dem durch Artikel 1226 dieses Gesetzbuchs vorgeschriebenen Verfahren zu beglaubigen. Die Ausschlagung der Erbschaft durch einen Vertreter ist möglich, wenn eine solche Ermächtigung in der Vollmachturkunde ausdrücklich vorgesehen ist.
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3. Die Ausschlagung der Erbschaft kann nicht aufgehoben oder widerrufen werden. 4. Die Ausschlagung der Erbschaft mit Vorbehalten oder Bedingung ist unzulässig. 5. Die Ausschlagung eines Teils der dem Erben anfallenden Erbschaft ist unzulässig. 6. Ist der Erbe sowohl nach Testament als auch nach Gesetz zur Erbfolge berufen, so ist er berechtigt, aus einem dieser Gründe oder aus den beiden Gründen die ihm anfallende Erbschaft ausschlagen. 7. Der Erbe ist berechtigt, die ihm mit Anwachsungsrecht anfallende Erbschaft auszuschlagen, unabhängig von der Vererbung des übrigen Teils der Erbschaft. Artikel 1231. Ausschlagung der Erbschaft zu Gunsten einer Person 1. Im Falle der Ausschlagung der Erbschaft darf der Erbe angeben, dass er sie zu Gunsten gewillkürter oder gesetzlicher Erben jeder Ordnung ausschlägt, darunter derjenigen, die mit Recht der Vertretung erben. 2. Die Ausschlagung der Erbschaft zu Gunsten einer Person ist unzulässig, 1) wenn bei Erbfolge durch Testament das ganze Vermögen des Erblassers den von ihm eingesetzten Erben vermacht worden ist; 2) wenn es sich dabei um den Pflichtteil handelt; 3) wenn dem Erben ein Nacherbe eingesetzt ist. Artikel 1232. Anwachsung der Erbteile 1. Wenn der Erbe die Erbschaft nicht annimmt, die Erbschaft ausschlägt, ohne einen anderen Erben zu benennen, zu dessen Gunsten er die Erbschaft ausschlägt, als Erbunwürdiger oder wegen Unwirksamkeitserklärung des Testaments von der Erbfolge ausgeschlossen wird, so geht der Teil der Erbschaft, der dem weggefallenen Erben angefallen wäre, auf die zur Erbfolge berufenen gesetzlichen Erben über und wird zu gleichen Teilen auf diese verteilt.
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Hat der Erblasser sein ganzes Vermögen den von ihm eingesetzten Erben vermacht, so geht der Teil der Erbschaft, der dem Erben angefallen wäre, der die Erbschaft ausgeschlagen hat oder aus anderen oben erwähnten Gründen weggefallen ist, auf die anderen gewillkürten Erben über und wird proportional zu ihren Erbteilen auf diese verteilt, sofern nichts anderes durch das Testament bestimmt ist. 2. Die Regeln des Absatzes 1 dieses Artikels finden keine Anwendung, wenn 1) dem Erben, der die Erbschaft ausgeschlagen hat oder aus anderen oben erwähnten Gründen weggefallen ist, ein Nacherbe eingesetzt ist; 2) der Erbe die Erbschaft zu Gunsten eines anderen Erben ausgeschlagen hat. Artikel 1233. Recht auf Ablehnung des testamentarischen Auftrags 1. Der Begünstigte darf den testamentarischen Auftrag ablehnen. Es ist unzulässig, den testamentarischen Auftrag mit Vorbehalten oder Bedingung zum Teil oder zu Gunsten eines Dritten abzulehnen. 2. In dem Fall, dass der Begünstigte gleichzeitig ein Erbe ist, hängt sein durch diesen Artikel vorgesehene Recht, den testamentarischen Auftrag abzulehnen, nicht von seinem Recht ab, die Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen. 3. Hat der Begünstigte den testamentarischen Auftrag abgelehnt, so wird der Erbe, der den testamentarischen Auftrag erfüllen muss, von der Pflicht, ihn zu erfüllen, befreit.



KAPITEL 75. ERBTEILUNG Artikel 1234. Gesamthandeigentum der Erben am Nachlass 1. Bei Erbfolge durch Testament, wenn das Vermögen an zwei oder mehrere Erben ohne Angabe des konkreten Vermögens und der Rechte, die jeder von ihnen erbt, vermacht wurde, und bei Erbfolge durch Ge-
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setz, wenn der Nachlass auf zwei oder mehrere Erben übergeht, verwandelt sich der Nachlass mit dem Eintritt des Erbfalls ins Bruchteilseigentum der Erben. 2. Auf das Gesamthandeigentum am Nachlass finden die Regeln des Kapitels 12 dieses Gesetzbuchs über das Bruchteilseigentum Anwendung, sofern durch die Regeln über die Erbfolge dieses Gesetzbuchs nichts anderes bestimmt ist. 3. Jeder der Erben, die die Erbschaft angenommen haben, darf die Erbteilung verlangen. Artikel 1235. Vorzugsrecht des Erben an bestimmtem Vermögen, das zur Erbmasse gehört, bei Erbteilung 1. Bei Erbteilung hat der Erbe, der zusammen mit dem Erblasser gemeinschaftliches Eigentumsrecht an einem Vermögen hat, das Vorzugsrecht, dieses Vermögen auf Kosten des ihm anfallenden Erbteils zu bekommen. 2. Bei Erbteilung hat der Erbe, der das Nutzungsrecht an einem Wohnraum im Wohnhaus (in der Wohnung), das (die) dem Erblasser gehört hat, das Vorzugsrecht, dieses Haus (diese Wohnung) sowie die Gegenstände für den Hausgebrauch und sonstige Gegenstände auf Kosten des ihm anfallenden Erbteils zu bekommen. 3. Die Unverhältnismäßigkeit des Teils, der dem Erben mit Vorzugsrecht am Vermögen und Nachlass anfällt, wird durch die Übergabe eines anderen Vermögens aus der Erbmasse an die anderen Erben oder durch eine andere Kompensation, darunter Zahlung des entsprechenden Geldbetrags, aufgehoben. 4. Der Erbe kann sein Vorzugsrecht nur nach der Gewährung der entsprechenden Kompensation den anderen Erben ausüben, wenn durch eine Vereinbarung der Erben nichts anderes bestimmt ist. Artikel 1236. Erbteilung durch Vereinbarung der Miterben 1. Das Vermögen, das zur Erbmasse gehört und Bruchteilseigentum von zwei oder mehreren Erben ist, kann durch eine Vereinbarung der Miterben geteilt werden.
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2. Die Vereinbarung über die Erbteilung, darunter über die Aussonderung des Teils eines der Miterben, ist, wenn sie vor der Erteilung des Erbscheins geschlossen und vom Notar beglaubigt wurde, ein Grund, den Miterben Erbscheine auszustellen, und zwar unter Angabe des konkreten Vermögens und der Rechte, die jeder der Miterben durch diese Vereinbarung erbt. 3. Die unverhältnismäßige Verteilung der den Erben anfallenden Erbteile, die durch ihre Vereinbarung vorgenommen wurde, ist kein Grund, ihnen die Erteilung der Erbscheine zu verweigern. Artikel 1237. Erbteilung durch Gericht Mangels Vereinbarung über die Erbteilung, darunter über die Aussonderung des Teils eines der Miterben, nimmt das Gericht gemäß Artikel 197 dieses Gesetzbuchs die Erbteilung vor. Artikel 1238. Schutz der Interessen des gezeugten, aber noch nicht geborenen oder des minderjährigen Erben 1. Ist ein Erbe gezeugt, aber noch nicht geboren, so kann Der Nachlass erst nach der Geburt dieses Erben geteilt werden. 2. Für den Schutz der Interessen Minderjähriger ist ein Vertreter des Vormundschafts- und Pflegschaftsorgans zur Teilnahme an der Erstellung der Vereinbarung über die Erbteilung oder zur Verhandlung des Falls wegen Erbteilung im Gericht hinzuzuziehen.



KAPITEL 76. SICHERUNG UND VERWALTUNG DES NACHLASSES Artikel 1239.Verfahren der Sicherung und Verwaltung des Nachlasses 1. Zum Schutz der Rechte der Erben, der Begünstigten und anderer betroffenen Personen ergreift der Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls die in Artikeln 1240 und 1241 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen und an-
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dere notwendige Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung des Nachlasses. 2. Der Notar ergreift Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung des Nachlasses auf Antrag des Erben, des Testamentsvollstreckers, des Gläubigers, des Organs der örtlichen Selbstverwaltung oder anderer Personen, die im Interesse der Bewahrung des Nachlasses handeln. Notfalls darf der Notar auf eigene Initiative Maßnahmen zur Sicherung und (oder) Verwaltung des Nachlasses ergreifen. 3. Zwecks Ermittlung der Erbmasse und deren Sicherung darf sich der Notar bei Banken und anderen Kreditanstalten über das Geld (die Devisen), Devisen- und anderen dem Erblasser gehörenden Werten erkundigen, die sie als Einlagen, auf Konten oder zur Aufbewahrung haben. 4. Zwecks Benachrichtigung der Gläubiger gibt der Notar in der Presse den Erbfall bekannt und fordert die Gläubiger auf, ihre Forderungen an den Erblasser innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntgabe zu erheben. 5. Die Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung des Nachlasses werden innerhalb der Frist umgesetzt, die der Notar unter Berücksichtigung des Charakters und des Werts des Nachlasses und der Zeit, die die Erben für das Antreten der Erbschaft benötigen, festsetzt, jedoch nicht länger als sechs Monate und in den Fällen, die in Artikel 1227 Absätzen 2 und 3 und in Artikel 1229 Absatz 2 dieses Gesetzbuchs vorgesehen sind, nicht länger als neun Monate lang nach dem Eintritt des Erbfalls. 6. Die Aufwendungen für die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses sind zu erstatten. 7. In den Fällen, dass sich der Nachlass an unterschiedlichen Orten befindet, sendet der Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls über die Justizbehörden dem Notar oder der Amtsperson, die notarielle Handlungen vorzunehmen ermächtigt ist, am Ort, an dem sich der betreffende Teil des Nachlasses befindet, einen verbindlichen Auftrag über Sicherung oder Verwaltung des Nachlasses.
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Artikel 1240. Mittel der Sicherung des Nachlasses 1. Zur Sicherung des Nachlasses errichtet der Notar ein Inventar der Erbmasse vor. 2. Das Bargeld (die Devisen), das (die) zur Erbmasse gehört (gehören), wird (werden) beim Notar hinterlegt und die Devisenwerte, aus Edelsteinen und –metallen verfertigten Sachen werden nach der in Kapitel 43 dieses Gesetzbuchs bestimmten Ordnung auf die Bank in Verwahrung gebracht. 3. Die Sicherung des zur Erbmasse gehörenden Vermögens, das sich mit einer speziellen Genehmigung im Umlauf befinden kann, verwirklicht der Notar nach der Ordnung, die durch das Gesetz über das betreffende Vermögen bestimmt ist. 4. Wenn es nicht verwaltet werden muss, gibt der Notar das zur Erbmasse gehörende Vermögen, das in Absätzen 2 und 3 dieses Artikels nicht erwähnt ist, einem der Erben in Verwahrung und, wenn die Übergabe an die Erben nicht möglich ist, einer spezialisierten Organisation. 5. Der Notar errichtet das Inventar der Erbmasse vor und ergreift Maßnahmen zu deren Sicherung nach der durch das Gesetz über Notariat bestimmten Ordnung. Artikel 1241. Mittel der Verwaltung des Nachlasses 1. Beinhaltet die Erbmasse ein Vermögen, das nicht nur gesichert, sondern auch verwaltet werden muss (Anteil am Stammkapital (Einlagekapital) der wirtschaftlichen Genossenschaften und Gesellschaften, Wertpapiere, ausschließliche Rechte u. a.), so schließt der Notar als Gründer einer treuhänderischen Verwaltung einen Vertrag über die treuhänderische Verwaltung dieses Vermögens ab. 2. Die zwingenden und sonstigen Bedingungen des Vertrags über die treuhänderische Verwaltung eines Nachlasses, die Ordnung des Abschlusses dieses Vertrags und der Festsetzung der Höhe der Vergütung des treuhänderischen Verwalters werden nach den Regeln des Kapitels 52 dieses Gesetzbuchs bestimmt, sofern sich nichts anderes aus dem
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Wesen der Verhältnisse der treuhänderischen Verwaltung des Nachlasses ergibt.



KAPITEL 77. ERSATZ VON AUFWENDUNGEN, DIE MIT ERBSCHAFT VERBUNDEN SIND Artikel 1242. Aus der Erbschaft zu ersetzende Aufwendungen 1. Die Aufwendungen, die mit der Erbschaft verbunden sind, werden in folgender Reihenfolge ersetzt: In erster Linie werden die Aufwendungen ersetzt, die infolge der Krankheit des Erblassers bis zu seinem Tod entstanden und für eine angemessene Beerdigung des Erblassers notwendig sind; in zweiter Linie werden die Aufwendungen ersetzt, die mit der Sicherung und Verwaltung des zur Erbmasse gehörenden Vermögens sowie der Testamentsvollstreckung verbunden sind; in dritter Linie werden die Forderungen der Gläubiger der Schulden des Erblassers befriedigt; in vierter Linie werden die Forderungen der Erben, die das Pflichtteilsrecht haben, befriedigt; in fünfter Linie werden die Aufwendungen ersetzt, die mit der Erfüllung eines testamentarischen Auftrags verbunden sind. 2. Die Forderung jeder Ordnung wird nach der vollständigen Befriedigung der Forderungen der vorhergehenden Ordnung befriedigt. Reicht das zur Erbmasse gehörende Vermögen nicht aus, so wird es proportional den Summen der zu befriedigenden Forderungen auf die Gläubiger der betreffenden Ordnung verteilt. Artikel 1243. Ordnung der Erhebung der Forderungen durch die Gläubiger 1. Die Gläubiger sind berechtigt, innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt des Erbfalls ihre Forderungen zu erheben.
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2. Bevor die Erben den Erbschein erhalten haben, können Forderungen an den Erben, der das Erbe angetreten hat, oder an den Testamentsvollstrecker und mangels der erwähnten Personen an den Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls gestellt werden. Artikel 1244. Haftung der Erben 1. Nachdem sie den Erbschein erhalten haben, ersetzen die Erben in Grenzen des Wertes des auf sie übergegangenen Vermögens die in Artikel 1242 dieses Gesetzbuchs genannten Aufwendungen. 2. Der Erbe, der sowohl unmittelbar im Ergebnis des Eintritts des Erbfalls als auch im Ergebnis der Transmission der Erbschaft eine Erbschaft erhalten hat, haftet in Grenzen des Wertes des Vermögens, das er aus den beiden Gründen erhalten hat. 3. In Grenzen des Wertes des auf sie übergegangenen Vermögens haften die Erben solidarisch.



KAPITEL 78. BEURKUNDUNG DER ERBSCHAFT



Artikel 1245. Erbschein 1. Der Erbschein wird vom Notar am Ort des Eintritts des Erbfalls oder von einer Amtsperson erteilt, die durch Gesetz zur Vornahme dieser notariellen Handlung berechtigt ist. 2. Der Erbschein wird auf Antrag des Erben erteilt. 3. Die Erbscheine werden jedem der Erben im Einzelnen ausgestellt. 4. Ist nach der Erteilung des Erbscheins ein Vermögen bekannt geworden, für das kein Erbschein erteilt wurde, so wird ein zusätzlicher Erbschein erteilt. 5. Der Erbschein für ein erbloses Vermögen wird dem entsprechenden Organ der örtlichen Selbstverwaltung zugeschickt.
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Artikel 1246. Frist der Erteilung des Erbscheins 1. Der Erbschein wird sechs Monate nach dem Tag des Eintritts des Erbfalls erteilt, außen in den durch dieses Gesetzbuch vorgesehen Fällen. 2. Sowohl im Falle der gewillkürten als auch im Falle der gesetzlichen Erbfolge kann der Erbschein vor der Vollendung des sechsten Monats nach dem Eintritt des Erbfalls erteilt werden, wenn zuverlässige Informationen darüber vorliegen, dass außer den Personen, die die Erteilung eines Erbscheins beantragt haben, keine anderen Erben für den Nachlass oder dessen betreffenden Teil vorhanden sind. 3. Im Falle eines Streites über das Eigentumsrecht an einem zur Erbmassen gehörenden Vermögen wird die Erteilung des Erbscheins bis zum In-Kraft-Treten der Entscheidung des Gerichts ausgesetzt.



KAPITEL 79. BESONDERHEITEN DER VERERBUNG EINZELNER VERMÖGENSARTEN



Artikel 1247. Vererbung eines Vermögens, an dem Gesamthandeigentum besteht Der Tod eines Gesellschafters an dem Gesamthandeigentum ist ein Grund, um dessen Teil am Eigentum an dem gemeinsamen Vermögen zu bestimmen und in dem durch Artikel 199 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Verfahren das gemeinsame Vermögen zu teilen oder den Teil des verstorbenen Gesellschafters daraus auszusondern. In diesem Fall tritt Erbfolge in Ansehung des dem verstorbenen Gesellschafter anfallenden Teils des gemeinsamen Vermögens und mangels Möglichkeit der Teilung des Vermögens in Naturalien in Ansehung des Wertes dieses Teils ein.
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Artikel 1248. Vererbung des Rechts am Wert des Anteils am (Stammkapital) Einlagekapital in wirtschaftlicher Genossenschaft oder Gesellschaft und der Kooperative 1. Zur Erbmasse des verstorbenen Gesellschafters einer wirtschaftlichen Genossenschaft oder einer wirtschaftlichen Gesellschaft gehört das Recht am Wert des Anteils dieses Teilhabers am Einlagekapital der Genossenschaft oder am Stammkapital der Gesellschaft, sofern nichts anderes durch die Satzung der Genossenschaft oder Gesellschaft vorgesehen ist. 2. Zur Erbmasse des verstorbenen Mitglieds der Kooperative gehört das Recht am Wert seines Anteils in der Kooperative, sofern nichts anderes durch die Satzung der Kooperative vorgesehen ist. 3. Die Entscheidung darüber, wer von den Erben in die wirtschaftliche Genossenschaft oder Gesellschaft oder in die Kooperative aufgenommen werden kann, wenn die Rechte des Erblassers an der betreffenden juristischen Person auf mehrere Erben übergegangen sind, sowie die Ordnung, die Formen und die Fristen der Auszahlung der anfallenden Beträge an die Erben, die nicht zu Gesellschaftern (Mitgliedern) der betreffenden juristischen Personen geworden sind, werden durch dieses Gesetzbuch, die Gesetze über wirtschaftliche Gesellschaften, die Gesetze über die Kooperative sowie die Satzung der betreffenden juristischen Person geregelt. Artikel 1249. Vererbung nicht ausgezahlter Beträge des Arbeitslohns, der Rente, der Beihilfen und des Schadensersatzes 1. Das Recht, die Beträge des Arbeitslohns, der Rente, der Beihilfen und des Ersatzes des Schadens am Leben und an der Gesundheit zu bekommen, die der Bürger, dem sie zustehen, aus irgendeinem Grund zu Lebzeiten nicht bekommen hat, haben die Familienmitglieder des Verstorbenen sowie seine arbeitsunfähigen Familienmitglieder. 2. Forderungen nach Auszahlung der Beträge auf Grund des Absatzes 1 dieses Artikels sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt des Erbfalls zu erheben.
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3. Sind keine Personen vorhanden, die auf Grund des Absatzes 1 dieses Artikels berechtigt wären, die dem Verstorbenen nicht ausgezahlten Beträge zu bekommen, oder haben diese Personen in der vorgeschriebenen Frist keine Forderungen nach Auszahlung dieser Beträge erhoben, so werden die betreffenden Beträge in die Erbmasse aufgenommen und auf den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Grundlagen vererbt. Artikel 1250. Vererbung beschränkt verkehrsfähigen Vermögens 1. Das dem Erblasser gehörende Vermögen, das sich nach spezieller Genehmigung im Verkehr befinden darf, (Waffen u. a.) gehört zur Erbmasse und wird auf den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Grundlagen vererbt. Für die Annahme einer Erbschaft, zu deren Masse ein solches Vermögen gehört, ist keine Genehmigung erforderlich. 2. Die Person, die eine solche Erbschaft angenommen hat, muss innerhalb eines Monats das ermächtigte Staatsorgan für den Erhalt der Genehmigung anrufen. 3. Wird der Antrag des Erben abgelehnt, so wird sein Eigentumsrecht an dem Vermögen, das eine solche Genehmigung erfordert, gemäß Artikel 282 dieses Gesetzbuchs beendigt. Artikel 1251. Unzulässigkeit der Vererbung staatlicher Auszeichnungen und Orden Die staatlichen Auszeichnungen und Orden, die dem Bürger verliehen waren, gehören nicht zur Erbmasse. Die Übergabe dieser Auszeichnungen und Orden nach dem Tod des Ausgezeichneten an andere Personen, erfolgt nach der Ordnung, die das Gesetz der Republik Armenien „Über staatliche Auszeichnungen der Republik Armenien“ bestimmt. Artikel 1252. Vererbung der Sammlungen von Gedenkplaketten und anderen Abzeichen Die Sammlungen von Gedenkplaketten und anderen Abzeichen, die dem Erblasser gehört haben, gehören zur Erbmasse und werden auf den durch dieses Gesetzbuch vorgesehenen Grundlagen vererbt.
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ABSCHNITT 12 INTERNATIONALES PRIVATRECHT



KAPITEL 80. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN



Artikel 1253. Bestimmung des auf zivilrechtliche Verhältnisse mit Beteiligung ausländischer Personen anwendbaren Rechts 1. Das Recht, das das Gericht auf zivilrechtliche Verhältnisse mit Beteiligung ausländischer Personen, darunter Einzelunternehmer, ausländischer juristischer Personen und Organisationen, die nicht als juristische Personen nach ausländischen Recht gelten (in russischer Übersetzung: die keine juristischen Personen nach ausländischem Recht sind), staatenloser Personen sowie in den Fällen, dass sich das Objekt bürgerlicher Rechte im Ausland befindet, anzuwenden hat, wird auf Grund dieses Gesetzbuchs, anderer Gesetze der Republik Armenien, völkerrechtlicher Verträge der Republik Armenien und der von der Republik Armenien anerkannten internationalen Gewohnheiten bestimmt. 2. Ist das anzuwendende Recht nach Absatz 1 dieses Artikels nicht bestimmbar, so wird das Recht angewandt, das mit zivilrechtlichen Verhältnissen mit Beteiligung ausländischer Personen am engsten verbunden ist. 3. Die Regeln dieses Abschnitts über die Bestimmung des Rechts, das vom Gericht anzuwenden ist, sind verbindlich auch für die anderen Organe, die darüber zu entscheiden befugt sind. Artikel 1254. Qualifikation juristischer Begriffe 1. Bei der Bestimmung des anzuwendenden Rechts stützt sich das Gericht auf die Auslegung juristischer Begriffe in Übereinstimmung mit dem Recht der Republik Armenien, sofern nichts anderes durch Gesetz bestimmt ist.
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2. Sind juristische Begriffe, die einer rechtlichen Qualifikation bedürfen, dem Recht der Republik Armenien unbekannt oder sind sie ihm unter einer anderen Bezeichnung oder mit einem anderem Inhalt bekannt und können sie nicht durch Auslegung entsprechend dem Recht der Republik Armenien bestimmt werden, so wird bei ihrer rechtlichen Qualifizierung das Recht des ausländischen Staates angewandt. Artikel 1255. Ermittlung des Inhalts des Norm des ausländischen Rechts 1. Bei der Anwendung eines ausländischen Rechts ermittelt das Gericht den Inhalt seiner Normen entsprechend ihrer offiziellen Auslegung und ihrer Anwendungspraxis in dem betreffenden ausländischen Staat. 2. Um den Inhalt der Normen des ausländischen Rechts zu ermitteln, kann das Gericht nach der vorgeschriebenen Ordnung zuständige Organe in der Republik Armenien und im Ausland um Beistand anrufen oder Fachkräfte hinzuziehen. 3. Die Personen, die an der Sache beteiligt sind, sind berechtigt, Dokumente vorzulegen, die den Inhalt der Normen des ausländischen Rechts bestätigen, auf die sie sich zur Begründung ihrer Ansprüche oder Einwendungen berufen, und dem Gericht bei der Ermittlung des Inhalts dieser Normen in einer anderen Weise beizustehen. 4. Wurde der Inhalt der Normen des ausländischen Rechts trotz der entsprechend diesem Artikel getroffenen Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist nicht ermittelt, so wird das Recht der Republik Armenien angewandt. Artikel 1256. Anwendung des Rechts eines Staates mit mehreren Rechtsordnungen. Ist das Recht eines Staates anzuwenden, in dem mehrere Rechtsordnungen gelten, und ist es unmöglich, zu bestimmen, welche dieser Rechtsordnungen anzuwenden ist, so ist die Rechtsordnung anzuwenden, mit der das betreffende Verhältnis am engsten verbunden ist.
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Artikel 1257. Gegenseitigkeitsgrundsatz 1. Das Gericht wendet das ausländische Recht, unabhängig davon, ob in dem betreffenden ausländischen Staat auf die Verhältnisse dieser Art das Recht der Republik Armenien angewandt wird, es sei denn, die Anwendung ausländischen Rechts auf Grund des Gegenseitigkeitsgrundsatzes ist durch Gesetz vorgesehen. 2. Hängt die Anwendung des ausländischen Rechts vom Gegenseitigkeitsgrundsatz ab, wird die Gegenseitigkeit bis zum Beweis des Gegenteils als gegeben vermutet. Artikel 1258. Vorbehalt der öffentlichen Ordnung. 1. Eine ausländische Rechtsnorm, die nach Artikel 1253 Absatz 1 dieses Gesetzbuchs anzuwenden ist, wird nicht angewandt, wenn die Folgen ihrer Anwendung den Grundlagen der Rechtsordnung (der öffentlichen Ordnung) der Republik Armenien offensichtlich widersprechen. In diesem Fall findet die entsprechende Norm des Rechts der Republik Armenien Anwendung. 2. Die Verweigerung der Anwendung der Norm des ausländischen Rechts kann nicht allein dadurch begründet sein, dass sich das rechtliche, politische oder wirtschaftliche System des betreffenden ausländischen Staates von dem rechtlichen, politischen oder wirtschaftlichen System der Republik Armenien unterscheidet. Artikel 1259. Anwendung zwingender Normen 1. Die Regeln dieses Abschnitts betreffen die Geltung der zwingenden Normen des Rechts der Republik Armenien nicht, die wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Gewährleistung der Rechte und Interessen der Teilnehmer am Zivilverkehr die Möglichkeit der Anwendung eines anderen Rechts ausschließen. Artikel 1260. Verweisung auf ausländisches Recht Jede Verweisung auf ausländisches Recht durch die Regeln dieses Abschnitts ist als Verweisung auf das materielle, nicht auf das Kollisionsrecht des betreffenden Staates zu betrachten.
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Artikel 1261. Retorsionen Die Republik Armenien kann als Gegenmaßnahme Beschränkungen (Retorsionen) bezüglich der vermögensbezogenen und persönlichen Rechte der Bürger und juristischen Personen derjenigen Staaten festsetzen, in denen Beschränkungen der vermögensbezogenen und persönlichen Rechte der Bürger und juristischen Personen der Republik Armenien bestehen.



KAPITEL 81. KOLLISIONSNORMEN § 1. AUF BÜRGER ANZUWENDENDES RECHT



Artikel 1262. Persönliches Gesetz des Bürgers 1. Als persönliches Gesetz des Bürgers gilt das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit die betreffende Person besitzt. Besitzt jemand zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten, gilt das Recht des Staates, mit dem er am engsten verbunden ist, als sein persönliches Recht. 2. Als persönliches Gesetz eines Staatlosen gilt das Recht des Staates, in dem der Betreffende seinen ständigen Wohnsitz hat. 3. Als persönliches Gesetz eines Flüchtlings gilt das Recht des Staates, der ihm Asyl gewährt hat. Artikel 1263. Rechtsfähigkeit ausländischer Bürger und Staatenloser Ausländische Bürger und Staatenlose besitzen in der Republik Armenien eine bürgerliche Rechtsfähigkeit ebenso wie die Bürger der Republik Armenien, außer in den Fällen, die durch die Verfassung der Republik Armenien, die Gesetze der Republik Armenien oder die internationalen Verträge der Republik Armenien vorgesehen sind.
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Artikel 1264. Das Gesetz, das den Namen eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen bestimmt Das Recht eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen auf einen Namen, dessen Benutzung und Schutz werden durch sein persönliches Gesetz bestimmt, sofern sich nichts anderes aus den Regeln ergibt, die in Artikel 22 Absatz2 Ziffer 2 und Absatz 4, Artikel 1280 und Artikel 1291 dieses Gesetzbuchs festgelegt sind. Artikel 1265. Das Gesetz, das die Geschäftsfähigkeit ausländischer Bürger und Staatenloser bestimmt 1. Die bürgerliche Geschäftsfähigkeit eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen wird durch sein persönliches Gesetz bestimmt. 2. Die Partei, die keine Geschäftsfähigkeit nach ihrem persönlichen setz besitzt, ist nicht berechtigt, auf ihre fehlende Geschäftsfähigkeit zuweisen, wenn sie nach dem Recht des Ortes des Abschlusses Rechtsgeschäfts geschäftsfähig ist, außer wenn die andere Partei der fehlenden Geschäftsfähigkeit wusste oder wissen musste.



Gehindes von



3. Die bürgerliche Geschäftsfähigkeit eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen hinsichtlich der Rechtsgeschäfte, die in der Republik Armenien geschlossen werden, und der Verbindlichkeiten, die infolge der Zufügung eines Schadens in der Republik Armenien entstehen, wird nach dem Recht der Republik Armenien bestimmt. Artikel 1266. Das Recht, das das Recht auf unternehmerische Tätigkeit eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen bestimmt Die Fähigkeit eines ausländischen Bürgers oder eines Staatenlosen, ohne Gründung einer juristischen Person als Einzelunternehmer unternehmerisch tätig zu sein, wird nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem der ausländische Bürger oder der Staatenlose als Einzelunternehmer eingetragen sind.
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Artikel 1267. Das Recht, das einen ausländischen Bürger oder einen Staatenlosen als geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig anerkennt Ein ausländischer Bürger und ein Staatenloser werden nach dem Recht der Republik Armenien als geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig anerkannt. Artikel 1268. Das Gesetz, das Vormundschaft und Pflegschaft und anzuwendendes Recht bestimmt 1. Die Vormundschaft oder Pflegschaft über Minderjährige, Geschäftsunfähige oder beschränkt Geschäftsfähige wird nach dem persönlichen Gesetz der Person angeordnet oder aufgehoben, über die die Vormundschaft oder Pflegschaft angeordnet oder aufgehoben wird. 2. Die Pflicht des Vormunds (des Pflegers), die Vormundschaft (Pflegschaft) zu übernehmen, wird nach dem persönlichen Gesetz der Person bestimmt, die zum Vormund (Pfleger) bestellt wird. 3. Die Rechtsverhältnisse zwischen dem Vormund (dem Pfleger) und der Person, die unter Vormundschaft (Pflegschaft) steht, werden nach dem Recht des Staates geregelt, der den Vormund (Pfleger) bestellt hat. Jedoch wenn die Person, die unter Vormundschaft (Pflegschaft) steht, in der Republik Armenien wohnt, wird das Recht der Republik Armenien angewandt, wenn es für diese Person günstiger ist. 4. Die Vormundschaft (Pflegschaft), die über die Bürger der Republik Armenien angeordnet wurde, die außerhalb der Republik Armenien wohnen, wird als gültig in der Republik Armenien anerkannt, sofern keine Einwände der betreffenden konsularischen Einrichtung der Republik Armenien dagegen bestehen. Artikel 1269. Das Recht, das einen ausländischen Bürger oder einen Staatenlosen als verschollen oder tot anerkennt Ein ausländischer Bürger oder ein Staatenloser werden nach dem Recht der Republik Armenien als verschollen oder tot anerkannt.
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Artikel 1270. Eintragung der Zivilstandsakte der Bürger der Republik Armenien außerhalb der Republik Armenien Die Eintragung der Zivilstandsakte der Bürger der Republik Armenien außerhalb der Republik Armenien nehmen die konsularischen Einrichtungen der Republik Armenien unter Anwendung der Gesetze oder sonstiger Rechtsakte der Republik Armenien vor. Artikel 1271. Anerkennung der von Organen eines ausländischen Staates ausgestellten Dokumente und Beglaubigung der Zivilstandsakte Die von zuständigen Organen ausländischer Staaten ausgestellten Dokumente zur Beglaubigung der Zivilstandsakte, die außerhalb der Republik Armenien nach den Gesetzen entsprechender Staaten bezüglich der Bürger der Republik Armenien, ausländischer Bürger und Staatenloser ausgeführt wurden, werden bei vorhandener konsularischer Legalisation in der Republik Armenien anerkannt, sofern nichts anderes durch die internationalen Verträge der Republik Armenien geregelt ist.



§ 2. AUF JURISTISCHE PERSONEN ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1272. Persönliches Gesetz ausländischer juristischer Personen 1. Als persönliches Gesetz einer ausländischen juristischen Person gilt das Recht des Staates, in dem diese juristische Person gegründet worden ist. 2. Auf Grund des persönlichen Gesetzes wird vor allem festgestellt, ob die betreffende Organisation eine juristische Person ist, danach werden bestimmt: 1) die organisationsrechtliche Form der juristischen Person; 2) die Anforderungen an die Benennung der juristischen Person; 3) die Fragen der Gründung und der Auflösung der juristischen Person;
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4) die Fragen der Umwandlung der juristischen Person, darunter Fragen der Rechtsnachfolge; 5) der Inhalt der Rechtsfähigkeit der juristischen Person; 6) das Verfahren des Erwerbs bürgerlicher Rechte und Pflichten seitens der juristischen Person; 7) die Verhältnisse innerhalb der juristischen Person, darunter die Verhältnisse zwischen der juristischen Person und ihrer Teilhaber; 8) die Verantwortung der juristischen Person. 3. Eine ausländische juristische Person kann nicht auf eine Beschränkung der Vollmachten ihres Organs oder Vertreters, ein Rechtsgeschäft zu schließen, wenn diese Beschränkung dem Recht des Staates, in dem dieses Organ oder dieser Vertreter das Rechtsgeschäft geschlossen haben, nicht bekannt ist, es sei denn, es wird bewiesen, dass die andere Partei des Rechtsgeschäfts von der betreffenden Beschränkung wusste oder offenkundig wissen musste. Artikel 1273. Nationale Bedingungen für Tätigkeit ausländischer juristischer Personen in der Republik Armenien Ausländische juristische Personen üben in der Republik Armenien eine unternehmerische und sonstige durch die Zivilgesetzgebung geregelte Tätigkeit nach den Regeln aus, die diese Gesetzgebung für eine solche Tätigkeit der juristischen Personen der Republik Armenien festgelegt hat, sofern für ausländische juristische Personen durch ein Gesetz der Republik Armenien nichts anderes geregelt ist. Artikel 1274. Persönliches Gesetz ausländischer Organisationen, die nach ausländischem Recht keine juristischen Personen sind Als persönliches Gesetz einer ausländischen Organisation, die nach ausländischem Recht keine juristische Person ist, gilt das Recht des Staates, in dem diese Organisation gegründet worden ist. Auf die Tätigkeit solcher Organisationen finden die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs Anwendung, die die Tätigkeit juristischer Personen
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regeln, sofern sich nichts anderes aus dem Gesetz, sonstigen Rechtsakten oder dem Wesen des Rechtsverhältnisses ergibt. Artikel 1275. Beteiligung des Staates an zivilrechtlichen Verhältnissen mit ausländischen Personen Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf die Beteiligung des Staates an zivilrechtlichen Verhältnissen mit ausländischen Personen Anwendung, wenn nichts anderes durch Gesetz geregelt ist.



§ 3. AUF VERMÖGENSRECHTE ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1276. Allgemeinde Bestimmungen über das auf Vermögensrechte anzuwendende Recht 1. Der Inhalt des Eigentumsrechts und sonstiger Vermögensrechte an unbeweglichem und beweglichem Vermögen, die Verwirklichung und der Schutz dieser Rechte werden nach dem Recht des Staates geregelt, in dem sich dieses Vermögen befindet. 2. Die Zuordnung eines Vermögens zu unbeweglichem oder beweglichem Vermögen sowie sonstige juristische Qualifizierung eines Vermögens werden nach dem Recht des Staates geregelt, in dem sich dieses Vermögen befindet. Artikel 1277. Das Recht, das Entstehung und Erlöschen von Vermögensrechten bestimmt 1. Die Entstehung und das Erlöschen des Eigentumsrechts und sonstiger Rechte an einem Vermögen werden nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem sich dieses Vermögen zu dem Zeitpunkt befand, als die Handlung erfolgte oder ein anderer Umstand eintrat, die ein Grund für die Entstehung und das Erlöschen des Eigentumsrechts und sonstiger Vermögensrechte waren, sofern nichts anderes durch die Gesetze der Republik Armenien geregelt ist. 2. Die Entstehung und das Erlöschen des Eigentumsrechts und sonstiger Rechte an einem Vermögen, das den Gegenstand eines Rechtsgeschäfts bildet, werden nach dem Recht des Staates bestimmt, das auf
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das betreffende Rechtsgeschäft anzuwenden ist, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 3. Die Entstehung des Eigentumsrechts an einem Vermögen kraft Ersitzung wird nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem sich dieses Vermögen zu dem Zeitpunkt der Beendigung der Frist der Ersitzung befand. Artikel 1278. Das Recht, das Vermögensrechte an Beförderungsmitteln und sonstigem Vermögen, die staatlicher Eintragung bedürfen, bestimmt Das Eigentumsrecht und sonstige Vermögensrechte an Beförderungsmitteln und sonstigem Vermögen, die staatlicher Eintragung bedürfen, werden nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem die Rechte an diesen Beförderungsmitteln oder diesem Vermögen ins Staatsregister eingetragen worden sind. Artikel 1279. Das Recht, das das Eigentumsrecht und sonstige Vermögensrechte aus einem Rechtsgeschäft an beweglichem Vermögen, das unterwegs ist, bestimmt Die Entstehung und das Erlöschen des Eigentumsrechts und sonstiger Vermögensrechte aus einem Rechtsgeschäft über bewegliches Vermögen, das unterwegs ist, werden nach dem Recht des Staates bestimmt, aus dem dieses Vermögen abgeschickt worden ist, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.



§ 4. AUF PERSÖNLICHE IMMATERIELLE RECHTE ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1280. Auf Schutz persönlicher immaterieller Rechte anzuwendendes Recht Auf die persönlichen immateriellen Rechte findet das Recht des Staates Anwendung, in dem die Handlung erfolgte oder ein anderer Umstand eintrat, die ein Grund für die Forderung nach dem Schutz solcher Rechte waren.
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§ 5. AUF RECHTSGESCHÄFTE, VERTRETUNG UND KLAGEVERJÄHRUNG ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1281. Das Recht, das die Form des Rechtsgeschäfts bestimmt 1. Die Form des Rechtsgeschäfts wird nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem es geschlossen worden ist. Jedoch kann das im Ausland geschlossene Rechtsgeschäft nicht auf Grund der Nichteinhaltung der Form für ungültig erklärt werden, wenn die Anforderungen des Rechts der Republik Armenien erfüllt sind. 2. Ein außenwirtschaftliches Rechtsgeschäft, an dem wenigstens ein Bürger oder einer juristische Person der Republik Armenien beteiligt sind, ist unabhängig vom Ort des Abschlusses des Rechtsgeschäfts in schriftlicher Form zu schließen. 3. Die Form des Rechtsgeschäfts hinsichtlich eines unbeweglichen Vermögens wird nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem sich dieses Vermögen befindet. Artikel 1282. Das Recht, das Form und Geltungsfrist der Vollmacht bestimmt Die Form und die Geltungsfrist einer Vollmacht werden nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem die Vollmacht erteilt worden ist. Jedoch ist die Nichteinhaltung der Form der Vollmacht kein Grund für ihre Ungültigkeitserklärung, wenn die Anforderungen des Rechts der Republik Armenien erfüllt sind. Artikel 1283. Das Recht, das die Klageverjährung bestimmt. Die Klageverjährung wird nach dem Rechts des Staates bestimmt, das auf die Regelung des betreffenden Verhältnisses Anwendung findet.
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§ 6. AUF VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1284. Wahl des Rechts durch Vereinbarung der Vertragsparteien 1. Der Vertrag wird nach dem Recht des durch die Vereinbarung der Parteien gewählten Staates. 2. Die Vertragsparteien können das anzuwendende Recht sowohl für den ganzen Vertrag als auch für seine Teile wählen. 3. Die Vertragsparteien können das anzuwendende Recht jederzeit wählen, sowohl beim Vertragsschluss als auch danach. Die Parteien können ebenfalls jederzeit den Wechsel des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts vereinbaren. 4. Die Wahl des anzuwendenden Rechts, die nach dem Vertragsschluss erfolgt ist, hat Rückwirkung und ist mit dem Vertragsschluss wirksam. 5. Die Vereinbarung der Parteien über die Wahl des anzuwendenden Rechts muss klar ausgedrückt sein oder sich aus den Bedingungen des Vertrags direkt ergeben. 6. Sind im Vertrag im internationalen Verkehr übliche Handelsbegriffe verwendet worden, so gilt mangels anderer Hinweise im Vertrag, dass die Parteien die Anwendung der in den betreffenden Handelsbegriffen zum Ausdruck gebrachten Handelsbräuche auf ihre Verhältnisse vereinbart haben. Artikel 1285. Mangels Vereinbarung der Parteien über die Wahl des Rechts auf den Vertrag anzuwendendes Recht 1. Mangels Vereinbarung der Parteien über die Wahl des Rechts, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist, findet das Recht des Staates Anwendung, in dem die Partei gegründet wurde, ihren Wohnsitz hat oder hauptsächlich tätig ist, die 1) Verpfänder im Pfandvertrag; 2) Bürge im Bürgschaftsvertrag;
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3) Verkäufer im Kaufvertrag; 4) Schenker im Schenkungsvertrag; 5) Vermieter im Mietvertrag; 6) Verleiher im Vertrag über unentgeltlichen Gebrauch des Vermögens; 7) Auftragnehmer im Werkleistungsvertrag; 8) Bevollmächtigter im Auftragsvertrag; 9) Kommissionär im Kommissionsvertrag; 10) Agent im Agentenvertrag; 11) Verwahrer im Verwahrungsvertrag; 12) Beförderer im Beförderungsvertrag; 13) Spediteur im Speditionsvertrag; 14) Gläubiger im Darlehnsvertrag oder in einem anderen Kreditvertrag; 15) Finanzagent im Vertrag über die Finanzierung gegen Abtretung einer Geldforderung; 16) Bank im Bankeinlagenvertrag oder Bankkontovertrag; 17) Rechtsinhaber im Franchisevertrag; 18) Versicherer im Versicherungsvertrag; 19) Lizenziar im Lizenzvertrag über Benutzung ausschließlicher Rechte ist. 2. Mangels Vereinbarung der Parteien über die Wahl des anzuwendende Rechts und unabhängig von Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels findet 1) auf den Vertrag, dessen Gegenstand unbewegliches Vermögen ist, sowie auf den Vertrag über die treuhänderische Verwaltung von Vermögen das Recht des Staates, in dem sich dieses Vermögen befindet, Anwendung;
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2) auf den Bauvertrag und den Vertrag über Ausführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, experimentellen, Konstruktions- und technologischen Arbeiten das Recht des Staates, in dem die durch den Vertrag vorgesehenen Ergebnisse geschaffen werden, Anwendung; 3) auf die bei Versteigerung oder nach Ausschreibung geschlossenen Verträge das Recht des Staates, in dem die Versteigerung oder die Ausschreibung stattgefunden haben, Anwendung. 3. Auf die Verträge, die in Absätzen 1 und 2 dieses Artikels nicht aufgezählt sind, findet mangels Vereinbarung der Parteien über die Wahl des anzuwendende Rechts findet das Recht des Staates Anwendung, in dem die Partei gegründet wurde, ihren Wohnsitz hat oder hauptsächlich tätig ist, die die Bedingung von ausschlaggebender Bedeutung für den Inhalt des Vertrags erfüllt. Wenn es nicht möglich ist, festzustellen, welche Bedingungen von ausschlaggebender Bedeutung für den Inhalt des Vertrags ist, findet das Recht des Staates Anwendung, mit dem der Vertrag am engsten verbunden ist. Artikel 1286. Auf den Vertrag über Gründung juristischer Person mit ausländischer Beteiligung anzuwendendes Recht Auf den Vertrag über Gründung einer juristischen Person mit ausländischer Beteiligung findet das Recht des Staates, indem nach dem Vertrag die juristische Person gegründet wird, Anwendung. Artikel 1287. Kreis der Fragen, die durch das anzuwendende Recht gelöst werden Das Recht, das kraft Bestimmungen dieses Paragrafen auf den Vertrag angewandt wird, erfasst die Rechte und Pflichten der Parteien sowie 1) die Auslegung des Vertrags; 2) die Erfüllung des Vertrags; 3) die Folgen der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung des Vertrags; 4) der Beendigung des Vertrags; 5) der Folgen der Nichtigkeit oder Ungültigkeit des Vertrags;
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6) die Abtretung der Forderung und Übertragung der Schuld im Zusammenhang mit dem Vertrag.



§ 7. AUF VERBINDLICHKEITEN AUS EINSEITIGEN HANDLUNGEN ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1288. Auf Verbindlichkeiten aus einseitigen Rechtsgeschäften anzuwendendes Recht Auf die Verbindlichkeiten, die aus einseitigen Rechtsgeschäften entstehen, findet das Recht des Staates, in dem das Rechtsgeschäft geschlossen worden ist, Anwendung.



§ 8. AUF VERBINDLICHKEITEN INFOLGE DER SCHADENSZUFÜGUNG UND UNGERECHTFERTIGTER BEREICHERUNG ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1289. Auf Verbindlichkeiten infolge der Schadenszufügung anzuwendendes Recht Auf die Verbindlichkeiten, die infolge der Schadenszufügung entstehen, findet das Recht des Staates Anwendung, in dem die Handlung erfolgte oder ein anderer Umstand eintrat, die ein Grund für die Forderung nach Schadenersatz waren, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Artikel 1290. Auf Verbindlichkeiten infolge ungerechtfertigter Bereicherung anzuwendendes Recht Auf die Verbindlichkeiten, die infolge ungerechtfertigter Bereicherung entstehen, findet das Recht des Staates Anwendung, in dem die ungerechtfertigte Bereicherung stattgefunden hat, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.
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§ 9. AUF GEISTIGES EIGENTUM ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1291. Auf Objekte geistigen Eigentums anzuwendendes Recht 1. Auf Objekte des geistigen Eigentums findet das Recht des Staates Anwendung, in dem um den Schutz dieser Rechte ersucht wird. 2. Auf die Verträge über Übertragung oder Nutzung der Rechte an Objekten des geistigen Eigentums findet das Recht Anwendung, das in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Abschnittes über vertragliche Verbindlichkeiten bestimmt wird.



§ 10. AUF ERBFOLGE ANZUWENDENDES RECHT Artikel 1292. Auf Erbfolge nach Testament anzuwendendes Recht 1. Auf Erbfolge findet das Recht des Staates Anwendung, in dem der Erblasser seinen letzten Wohnort hatte, es sei denn, der Erblasser hat im Testament das Recht des Staates gewählt, dessen Bürger er ist. 2. Die Fähigkeit der Person, ein Testament zu errichten oder aufzuheben, sowie die Form des Testaments und des Akts über seine Aufhebung werden nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments oder des Akts über seine Aufhebung seinen Wohnsitz hatte. Jedoch ist die Nichteinhaltung der Form kein Grund für die Ungültigkeitserklärung des Testaments oder des Akts über seine Aufhebung, wenn das Testament oder der Akt über seine Aufhebung den Anforderungen des Ortes ihrer Errichtung oder den Anforderungen des Rechts der Republik Armenien entsprechen. Artikel 1293. Das Recht, das das Erben unbeweglichen Vermögens bestimmt Das Erben eines unbeweglichen Vermögens wird nach dem Recht des Staates bestimmt, in dem sich dieses Vermögen befindet.



Präsident der Republik Armenien R. Kocharyan Jerewan 28. Juli 1998 HO-239
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